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Gesetzsammlung
Furstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

D2%%. 98.
A 240. Miisteiah= Berordenng. vom 2. August 1840, die Ausdehnung des für das Fürsienihum

ue chenden Stenerkrerineglemen#s auf ben gauzen Uininn des Fürstenihumo Neußr (Publieirt im Amis= und Verordnungsklate Nr. 32.)

Zu Herstellung wünschenswerther Gleichmähigkeit in der Besolgung derjenigen Grund-
läe, welche bei Verwilligung von Steuerkredit für die Emosfänger jzollpflichtiger Waaren
oder die Jnhaber größerer Branneweinbrennereien zu beobachten sind, wird mir Höchster Ge-
nehmigung Sr. Durchsaucht des Fürsten das fär das Furstenthum Gera bestebende desfall-
sige Regulativ, wie dasselbe in Ro.19. des Amts- und Nachrichtsblattes v. J. 1835 ab-
gedruckt ist, in Nachstehendem mit der Bestimmung verossentlicht, daß dieses Regulativ mit
dem Tage der ersolgten Publikarion gegenwärtiger Verordnung für den ganzen Umfang der
Furstlich Reußischen Lande j. L. in Krast tritt; und haben sich desihalb dle einzelnen Zoll-
und Steuerbehörden nach demselben von jeer ab allenthalben zu richeen.

Gera, am 2. August 1840.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium das.
von Bretschneider.

Schlick.

. 1.
Das Recht, eine Gestundung der nach dem Zollgesetze und nach dem Gesetze, die

Branntweinsabrikakton betressend, zu entrichtenden Abgaben zu verwilligen, steher blos Fürst-
licher Regierung zu. Die einjelnen betressenden Steuerämter haben daher sedes deshalb bei
ihnen angebrachte Gesuch mitrelst gurachtlichen Berichts an die bezeichnece Behörde vorzulegen.

*. 2.
Nur Kaufleuten, Fabrikunternehmern und. Handelskonzessionisten, welche kaufmännische

Ausgegeben mit dem Auus= und eembi Nr. 45. 1
am 7. Nevemtber 1810.



Bucher fubren, und deren Geschafte von solchem Umfange sind, daß sie alljährlich wenig-
stens 1500 Thir. an Eingangs- Ausgangs·und Durchgangs·oder an Ausglelchungsabga·
ben entrichten, kann in Ermangelung Bedenkens auf ihr Ansuchen Krebit fur jene Gefalle
ertheilt werden.

G. 3.
Den Inhabern von Brenneresen, welche im Lause eines Jahres weniglkens 600 Thlr

an Branneweinsteuer entrichten, und welche während des Kreditgenusses sortwährend ein La-
ger von mindestens 50 Eimern selbstfabrizirten Branntweins niche unter 50 Prozent Alko=
bolgehalr nach Tralles vorräthig haben, kann ebenfalls Kredle erchelle werden.

G. 4.
Jedes Krediekonto wird mie dem ersten Oktober des einen Jahres eröffnek,, und mir

dem letzten Sepcember des folgenden Jahres geschlossen. Die Kredlfrist für die elnzelnen
Posten ist in der Regel eine balbjährige, von dem Monate an gerechnet, wo sie gesällig und
in das Kredieregister eingerrogen worden ist. Ueber den mit dem letzten September eines
jeden Jahres zu formirenden Abschluß eines feden Kredirkonto Oinaus kann elne Gestundung
nicht verwilliger, es muh vielmehr der durch diesen Abschluß sich berausslellende Saldo baar
abgeführt werden, wenn darunter auch einzelne Posten begriffen sein sollten, bei welchen die
gewöhnliche Kreditfrist von sechs Monaten niche herauskomme.

. 5.
Spediteurs und Kommissionärs, welche kein eignes Waarenlager am Orte besiten,

können, wenn sonst kein Bedenken obwaltet, höchstens einen Kredit von drei Monaken erhalten.

8. 6.
Wer es einmal versaumet, die Zahlung der gestundeten Abgaben punktlich mit Ablauf

der bestimmen Kredlisrist abzuführen, der hat auf sernere Kreditbewilligungen keinen An-
spruch. Ueberbaupt versteher sich die Kredlebewilligung nur umer der Bedingung der pünkt-
lichsten Ersüllung der, in dem gegenwärtigen Regulacive enthaltenen, oder fonst in jedem
einzelnen Falle wegen der Arc und Höhe der Sicherheit sestgestellren Bestimungen, und
kann sofort zurückgenommen werden, wenn eine derselben nicht erfüllt wird.

K. 7.
Dee hlernach zu verwilligende Kredit wird nur bei Abgabebecrägen zugestanden, welche

sich mindestens auf 5 Thalec in ciner Post belaufen.

5. 8.
Die gegen Verwllligung eines solchen Krediks zu bestellende Sicherbelt kann geleister

werden:



a) durch Grundstucke an Feldern, Wiesen, Gäreen, Holzungen ober Häuseen; durch Leß-
rere jedoch nur dann, wenn sie gegen Feuergesahr in einer Anstalt versichert sind,
gegen welche Fürstlicher Regierung kein Bedenken belgeße;

b) durch Börgschafe, insofern der Bürge mit liegenden Gründen angesessen und Hypo-
chek zu bestellen oder sichere Dokumente mit eventueller Cession einzusehen, im Srandeist;

e) durch Verpfändung und eventuelle Cession von Königl. Preuhischen und Königl. Säch
sischen Staatsschuldscheinen,, durch Herzogl. Sachsen-Altenburgische Landesbankschelne
und durch andere Staatspopiere, gegen deren Annahme Fürstlicher Regierung kein
Bedenken beigeht;

h durch Wechsel, die von lichern Handlungsßäusern akjeptirt Knd.
Ausnahmsweise, mit specieller Bewilligung Fürstlicher Regierung, kann die Sicherheit

auch bestelle werden,
ach) durch Verpfändung von Waaren — bel der Branneweinsteuer durch Brannwwein,

wobei# jedoch amelicher Verschluß in einer ösfentlichen Niederlage oder der amrtliche
Mitverschluß in einem abgesonderten Lokale des Kredictempfängers eintritt, und wobel
dieser Letztere sich jedergeit und allenthalben den von der Steuerbehörde anzuordnenden
Konerele-Mahregeln zu fügen har.

5. 9.
Der Werth der zur Sicherheit angebotenen Orundstücke wird in der Regel nach dem setz

ten Kaufspreise beurtheill. Ausnahmsweise kann sür den Werth von Häuseen diejenige
Summe, für welche dieselben in einer soliden Assekuranzanstalt versichert sind, als Norm
angenommen werden.

Es bedarf bei der Bestellung von Sicherbeie durch Grundstücke der Angelobung und
Ausfertigung förmlichen Konsenses nicht; es genüget vielmehr, wenn der Besther derselben
der Landessteuerkasse ein Unterpfand an seinen Immobilien durch eine schristliche Urkunde
oder zu Protokoll auf den Betrag der zu kreditirenden Summe zugesteher, die Behörde die
Hovothek in den Grundbüchern vormerker und eine Abschrife des Prokokolls, sowie der er-
solgten Annokation dem Steueramte zustellt.

An Gebühren darf für diese Verhandlung mehr nicht, als 12 ggr. oder 15 fr. ge-
sordert werden.

Eine solchergestalt zugestandene und annokicte Hypothek geniehet dieselben Rechle, als
wenn sörmlicher Konsens erthellt worden wére. Es finden auf die kreditirte Summe und
die vorgemerkte Hypothek alle Bestimmungen der Verordnung vom 17. September 1834
Anwendung.

Weim die Sicherheic durch Verpfändung eines gegen Feuersgefahr versicherten Hauses
bestelle wird, so ist die Polige bei dem betressenden Steueramte niederzulegen und der Haus-

*
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elgentbämer bat sich zugleich verbindlich zu machen, daß er die Wersscherung beim Ablaufe
der Frist, auf welche sie gestelle ist, unverzüglich erneuert, und die Prolongatlonsurkunde
ebensalls an das Steueramt abgeben, außerdem aber sich gefallen lassen wolle, daß sein Kre-
dltkonto sosort abgeschlossen und dessen Betrag durch die in Antrag zu stellende Subbastation
leines Hauses beigetrieben werde, wobei er auf die vorgängige Erbebung einer Klage, auf
Ertheilung eines Bescheids und die Anberaumung eines besonderen lquldikonstltucions= und
Exekurionstermins gu verzichten hat.

Gegen die auf diese Welse gewährte Sicherbeit durch Grundstücke kann eine Summe
#n Zollabgaben oder Branneweinsteuer kredikirt werden, welche der Hälfte des lecten Kauf-
preises und bejüslich des Versichecungswerthes gleich kommt.

8. 10.
Der Werih von den zur Sicherheit eingesetzten Seaakspapieren ist jederzeir von Fürst-

licher Regierung zu ermessen, welche bei solchen, die einem steigenden und fallenden Kourse
unterliegen, auf diesen Rucksicht zu nehmen hat. Sie sind, insoweit sie nicht auf den In-
haber lauten, der Landessteuerkasse durch besondere Urkunde evenmell zu cediren.

Wird die Sicherheit durch Wechsel geleistet, so müssen diese auf das Steueram# und
auf Sicht lauten, auf einen der nachgesuchten Krediesiumme gleich kommenden Bektrag gestelle
und von einem soliden inländischen Handelshause akzeprice sein. »

JstderWecliselvonkiucmausländischenHandvlshmsseakzepkikhsolstderAsskptges
richtlich zu beglaubigen, und hängt es übrigens von der Beurtheilung Fürstlicher Regierung
ab, in wiesern der Aussteller oder Akzepcone des Wechsels für sicher angenommen werden foll.

8. 11.
Wenn Waaren ausnahmsweise zu Sicherheit angenominen (F. 8. e.) und unter amt-

lichen Verschluh gebracht werden, se wird deren Werth nach ihrem jedesmollgen Verkaus-
preise durch ein Uebereinkommen mit der Stenerbehörde, wesche bei dessen Ermittelung da
nöehig einen Sachverstänoigen zuzuziehen, und vor dem Abschlun die Genehmigung Fürst-
licher Regierung einjuziehen bat, sestgeskelle.

Wird von dergleichen verpfändeten Waarenbesländen ein Theil aus dem Werschlusse
gebrachr, so mindert sich um deren Verkaufspreis die Krediesumme; es ist aber auch vor
deren Verabsolgung Richtigkeit wegen der bis dohin geliundeken Abgaben, soweic deren Be-
trag die neue Kreditsumme uberschreltet, zu tressen.

5. 12.
Auf den hiernach sestzustellenden Werib der Staatspopiere, Wechsel- und Waarenvor-

röthe kann ein Gesällebetrag kredltire werden, welcher dem gedachten Werthe in der Summe
sleich kommr.



K 13.
Es blelbe Farstlicher Regierung vorbehalten, in besonderen Fällen, derem nähere Um-

stönde ihr auseloander zu sehen sind, auch ohne völlige Sicherheit im Sinne der bisherigen
Bestimmungen elnen ausierordemlichen Kredle zu bewilligen.

Die Dauer desselben ist zwar von ihr nach den Verhättnissen zu bestimmen; er konn
jedoch nie über das Kredikjahr hinaus ertheilc werden und bleibt auch innnerhalb dieses
Zeitraums immer widerruflich.

. 14.
Wenn auf die Brannwelnsteuer ein Kredlt gegen unrerpsändliche Einsetung von Brannt-

wein nachgesuche wird, (§. 8. e.) §o rrite dieser erst dann in Güleigkeit, wenn der verpfändete
Vorrath in einem besonderen Keller oder sonst cauglichen Raume, welche der Kreditsuchende
anzuwelsen har, ohne Vermischung mit anderen Vorräthen ausgelagere, dem Steuerbeamten
des Bezlrks vorgezeigek, von diesem der Alkoholstärke nach sür richtig besunden und nacher-
solgter Bezelchnung der Fässer unter sicheren Mittverschluß gesect worden ist.

Auch muß sich der Brennerei- Inhaber Hinsichtlich des verpsändeten Branupveins den
weiter anzuordnenden Komtrolemgastregeln, namenrlich einer jeweiligen Revisten des Lagers
unkerwerken, der revidfrende Beamte aber hot stets darauf zu sehen, daß der Vorrath mie
verskeuertem Branneweln gehörlg nochgesüclle werde.

Uebrigens wird da, wo die Sicherheice für die kreditirte Steuer mie Branntwein in
der vorbemerkten Maasse bestellt worden ist, insosern die unter Mitverschlun der Steunerbe,
börde gelegte Menge wenigstens 50 Eimer beträgt, der sonst als allgemeine Bedingung der
Kredirbewilligung G. 3.) ersorderliche Lagerbestand von 50 Eimern nicht besenders in An-
spruch genommen.

8. 15.
Es ist nicht nothwendig, daß der Kredit der Branntwelnsteuer gleich beim Ansang

des Kreditiahres, oder dahß gleich der Kredit von einer bestimmten Hohe auf das Kredit-
jahr im Voraus nachgesucht und Sicherheit dafür bestellt werde.

Es steher vlelmehr dem Brennereiinhaber für die Jauer der sechs Wintermenate frei,
sich zu erklären, wie viel er auf die süc jeden Monar schuldige Steuer gestunder zu seben
wünsche; er bar aber dann die zu stellende Sicherheit wegen des hiernach für jeden Monat
zusätzlich bewilliglen Kredits lngstens bis zum Ablause desselben Monats verhältnihmähig
zu verstärken.

8. 16.
Wenn Ausnahmsweise ohne vollstandige Sicherheitsleistung Kredit wegen der Brannt-

weinsteuer ertheist worden ist, (6. 13.) #o hat der Brennereiinhaber wenigstens eine der
Kredlesumme von drei Thaler drel Groschen Preuß. Cour. für den Eimer —dieler zu 60
Preußlschen Quart gerechnet — entsprechende Cimersahl Brann#wein von wenisstens 30



Prezent Alkoholstärte nach Tralles, jedoch niemals unter 50 Eimern zu balten, und es kann
von der Steuerbehörde von Zeit zu Zeit durch Reolston des Lagers Ueberzeugung genommen
werden, daß dieser Bestand wirklich vorhanden sei. Für das Fehlende ist der Steuerbetrag
binnen 4 Wochen zu erlegen.

. 17.
Wenn Seeuerkredit überhaupt, namenclich rücksichtlich der Eingangs= oder Ausgleich-

ungsabgoben ertheile ist, so sind die Waaren, von welchen dergleichen Abgaben zu enerichlen
sind, ganz nach den allgemeinen gesehlichen Vorschristen ebenso abzufertigen, als wenn die
Abgaben sogleich baar erlegt worden wären.

Die Waare trick, als vollig versteuert, in den freien Verkehr, nur mie dem Unterschiede,
daß über den Seeuerbeccag nicht quittirt wird.

Der Kreditnehmer har dagegen der Steuerbehörde neben der Deklaration zur Ver-
steuerung über diejenigen Waaren, süc welche die Gesälle kreditirt werden sollen, ein schrift-
liches Anerkenn#miß dacüber:

daß ihm die Waarenpost, der Kollizahl, Gatlung und Menge nach, ohne Gefälle-
Erlegung verabsolgt worden sei,

zu übergeben, welche die Sreuerbehörde als Beleg des Kredltregisters aufzubewahren hat.
Nor Einreichung dieses Anerkenntnisses wird die Waare nicht verabsolgt.
Werden Abschlagszablungen geleister, so erhält der Zahlende so viele, unter dem Dacum

der Einjahlung aquirkirte Anerkenntniße zurück, als die Einzahlung beträget.
Läßr sich die Einzablung dadurch niche gerade ausgleichen, so wird der Ueberschuß aus

einem der zurückbleibenden Anerkennrnisse ols Abschlagsgsahlung von der Steuerbehörde no-
tirk, und der Einzahler muß diese Vormerkung mit unterzelchnen. Mit Ablauf der Krr-
ditperteden müssen alle weiteren Anerkenumisse ausgelöser werden.

. 13.
Wenn der mit dem letzten September jedes Jahres zu sormirende Abschluß jedes Kre-

ditregisiers (§. 4.) erfolgt ist, #6o muß der darnach sich ergebende Betrag der gestundeten
Steuer baor erleget werden, wobei, so viel die Branntweinsteuer betriffc, der elwa noch vor-
bandene Lagerbestand nicht berückücchtiger werden kann.

Bleibt die Zahlung zurück, so wird das bestellte Unterpfand sofort realisiet.
Es wird daher, wenn Grundskücke zum Unterpsande eingeseht sind, deren Subhastarion

bei dem Richter der gelegenen Sache eingeleicet, ohne dah es einer vorgängigen Klage, Er-
eheilung eines Bescheids oder der Anberaumung eines Liquidikonstitutions= und Erecutions=
rermins bedarf.

Sind Staatspapiere zur Sicherheir niedergeleget und eventuell abgerrelen, so tritk die
Cession unbedinge in Keaft, und der Verkauf der Papiere erfolget ohne Verzug, wobei der



Kredii· Empfanger fur dle etwaige Kursdifferenz verantwortlich bleibt; eingesehte Wechsel
werden eingezogen, und wenn die Sicherheit durch Waaren oder durch Branntwein bestellt
ist, so werden dlese ohne alle prozessualische Formen und Weitläußgkeiten von der Steuer·
behörde mitrelst Verlteigerung versilbert.

MWlrd dadurch der volle Betcag der kreditirken Steuer nscht erlangt, so ist das Feß-
lende aus dem übrigen Vermögen des Kredik. Empsängers einzuziehen, wobei das Sreuer-
drar dieselben Vorzüge geniehr, welche durch die Verordnung vom 17. Sepeember 1834
rücksichtich der Zollgefälle und der Bronneweinsteuer vorgeschrieben Lind.

An dem Werkause der unterpsändlich eingesetzten Waaren oder Branneweinbeskände kann
die S#euerbehörde niche gehindert, und es konn namentlich bei ousbrechenden Konkursen de-
ren Auslieserung zur Mosse von den Gerichesbehörden in keinem Falle eher verlongt wer-
den, als bis die Gesälle nach dem Tarif, der am Tage der Kreditirung gilrig war, berich-
eiget sind.

6. 10.
Wenn Ausnahmsweise ohne Bestellung vollständiger Sicherheit G. 13.) ein Steuer-

kredir ertheilt worden ist, so ist der Kredit. Empsänger nicht blos verbunden, sein Waoren-
lager zu jeder Zele revidiren zu lassen, sondern er räumt auch durch das Faktum der Kre-
ditannahme dem Seenercar für den Umfang selnes ganzen Waarenlagers die Rechte eines
Faustpsandgläublgers und namenelich die Besugnic ein, ssch nach Befinden durch Beschlag-
nahme von so viel Waaren und resh. Branneweinvorräthen, als zu Deckung des kreditirten
Sceuerbetrages nöthig ist, sicher zu stellen, und es bastet die in Beschlag genommene Waare
dem SLaate unbedinge für die schuldigen Gesille.

Es findee auch in diesem Falle Alles dasjenige Anwendung, was im vorstebenden Pa-
ragraphen wegen Richtausantwortung solcher Waaren zur Konkursmasse, wegen deren Ver-
silberung und wegen bevorzugter Deckung des Fehlbetrags aus dem übrigen Vermögen des
Kredit.Empsängers verordnet ist.

 D241. Minislerial-Verordnung vom 3. August 1840, die Intrrpretatson desK.9. des Gesegzeo.
k%% —iieo des Branntweins vom 15. Angust 1833 ber. (Pel. uun A.= und

2.)
Zur Beseielgung der Zweisel, welche über dle Ausdebnung der Beskimmungen im &amp;. 9.

des Gesetzes wegen Besteuerung des Brannweins vom 15. Dezbr. 1833 (Bd.II.pax.93.
der Gesetzsammlung für die Fürstl. Reuhischen Lande j. L.) entlkanden sind, wird hierdurch.
bekannt gemacht, daß die Anzeige bel der Seeuerbehördr, zu welcher nach der angezogenen
Gesetzesstelle Besiher von Destillirgerächen verpflschter sind, wenn sie solche Gerärhe aus den.
Hüänden geben, nicht blos auf die Fälle zu beschränken ist, wo Besttzer vollständiger Dellil.
lirgeräche, aus Blase, Hahn und Kühler bestehend, solche ganz oder kheilweise an driuue



Personen uberlassen, sondern daß diese steuerliche Anmeldung nach dem Sinne der gedachten
Gesetzesstelle auch in ufehun der blos zuwihschafttchen Zwecken bestimmren,jedoch guchur Branu#weindestillarion verwendbaren Apparate beim Uebergang derselben in andere Hand
zu erfolgen har. Gnre, am 3. August 1849.

Kürstlich, Reuz-elausschesWinisterium.retschne
Schlick.

à4 242. Wss- **)13.„ pe 1849, die Herausgabe von Zeitschriften betr.

Zu Herstellung der nöthigen Geichmiike k 00 “r“ die has Fürsten-html
Gerabehen Verordnung (Ames- und Nachrichesbt in Jahrga ·welcher die nö- rn bbottnl Pgele en 8 Blatter

echsch sind, bei der ersten Ausgabe oder Versendung der einzelnen Num-

n jedes Mal ein Exemplar die *3abgzuliefernim Interesse zweckmäßiger und norhwendiger Preßpolizei auch auf die sammtlichen ubrigen
Theile der Furstlich Reußischen Landej.L. hiermit ausgedehntu dabei bemerkt, daß diese
s EN'i'i* r einzelnen Ereninplare durch Einsendung an unsere Kanglei zu erfolgen hat.wird die für die sämmlichenLandestheile gleichmähig 7 Vanscheifdaß von- 1 lnn Herausgabe einer neuen Zeitschrift vorgängige Auzei

gabe des derah wor ilichn Redakteurs bei uns zu machen ist, von Reuem in Enmerung
gebrachr. Gera,am13. September

Fstiich e Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

2

Schlick.

àa 243. Minsttrialte kanntmachung vom 15. September 1849, dieäußere Form und die Keunzei-chen der demnächst auszugebenden Kassenbilleto betr. r*iien im A.= u. V.-Bl. Nr. 38.)

eil der in Gemäßheit des Geseves vvom 27. März 1840 angefertig=
ge Glmanwäisunger mit Zustimmung des Landtags demnächst verausgabt wer-

soll: so werden die äußere Form und die Kennzeichen dieser Kassenscheine in
rm—“i zur öffentlichen Kenntniß aebravt

irrSasseanwesange nd euf ein asarbiges Hanfpapier gedruckt und lau-ten jeD einen Thal

e 300, voo Stück gualien ldd sind in 15 Serien vertheilt. Die Se-
rien d auf'd Scheinen mit großen# mischen Buchstaben inder Reihenfolge desAlphabeths (A. lis P. einschließlich) bezeichnet.

3.
DieAbdrucke der Hauptplatten ie Vordersolte (A.) und der Rückseite (V.)

sind nachstehend eingerückt:



Einlhie cournFRSTIL. REUSS. J. L. CASSEN- nni
n Cendssheit des sieselres vo 27. Mure 18 10.

 ———..—.n————...—— lo



5. 4. I. Vorderseite.

) In die linke obere Ecke de Imern kommt nach dem Worte „Ferie“ das
Zeichen der Sen#e (A. bis

2) Auf die in der rechten obern 2% des Innern befindliche „neun"“= fach linirte

Stelle wird die Nummer deß Scheins und in der rechten untern Ecke des
Innern unter die Worke:

„Buchhalter und Kassirer“
der Name des Buchhalters von diesem mit schwarzer Dinte geschrieben.

Der Name des Buchhalter wied bei der wirklichen Verausgabung der
Kassenanweisungen noch besonders bekannt gemacht werden.

3) Die Anfangsbuchstaben rr dru in der Witt befindlichen Worte:Thuler Couran
enthalten diese drei Wort in * * von der Farbe des Papiers und

des Unterdrucks (siehe n. 4.), und zwar das E. deserstenWorts, das Wort:
i#, das T. des zweiten Worts, das Wort: Thake, und das C. des drit-
ten Worts, das Wort: Courank.

4) Der Unterdruck ver Vorderseite, welcher in dem unter 7. vorstehenden Ab-
drucke fehlt, ist fleischfarben und deckt den größern Theil der Fläche.

Die sreien (von dem Unterdruck nicht bedeckten) Stellen, welche in der
Rosafarbe des Papiers erscheinen, bilden

a) Arabesken; ferner
b) links vom Wappen den Reußischen, nach dem Wappen zu schreiten-

den Ldwen und rech té von solchem den Reußischen, ebenfalls dahin
gerichteten Kranich;

c) oben links bei „Herse“ anfangend, in der Mitte in die Einfassung sich
verlierend und rechts in die linirte Stelle der Nummer auslaufend,
bogenfdrmig die Worte:

Ein Thliuler

in stehender rdmischer Schrift in Versalien;
4) in der Mitte in derselben Schrift und in Versalien das Wort:

Courant.

und von solchem rechts und linko eine liegende rdmische I.z endlich
K) unten in gleicher Schrift und in Versalien die Worte:

Ein Thaler

ebenfalls bogenförmig, jedoch verkehrt.
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g. ö. II. Räckseite.

Diese enthält noch einen, im Abdruck unter P. ebenfalls sehlenn braun·
lichen gemusterten Wellenlinien-Unterdruck, in dessen vier Ecken kaum be-
merkbar die Buchstabn: KN. C. Æ. in englischet Schtlft er·
scheinen und zwar:

oben link: .

oben rechts: .
unten rechts: E

unten links: Æ.
Wir benachrichtigen das Publikum hiervon allenthalben mit derAufforderung,

vondieserBeschreibung genaue Kenntniß zu nehmen und sich dadutch in den Stand
zu setzen, beim Verkehr die hierländischen Kassenscheine genau und sicher zu erkennen.

Gera, am 14. September 1849.

Fürstlich Reuß PMlautsches, Miyisterium vaselbst.
von Bret neider.6½ Schlick.

ä 24. Ministerial-Vererdnung vom 25. Seplember 1849, die Bestimmungen für das Verfahren
ver dem Freriserischen Bundesschiersgerichte und die Bellziehung der Emscheidungen dessel-
ben betr. (Publ. im A.= u. V.--Bl. Nr. 40.)

Nachdem Se. Durchlaucht der Fürst für die Fürstlichen Lande dem von Sr. Moje-
stär dem Könige von Preußen, Sr. Majestät dem Könige von Sachsen und Sr. Majestat
dem Könige von Hannovec wegen einer engern ereinigung zur SErhaltung der innern und
äußern Sicherbeit Deurschlands, sowie zur Herstellung einer einheitlichen Leitung der deut-
schen Angelegenbeiten unterm 20. Mai d. Is. abgeschlossenen Verccage sörmlich beigetreten
sind; so werden auf böchsten Besehl die nachstebenden

Bestimmungen für das Versahren vor dem provisorischen Bundesschiedsgerichte
und die Vollziehung der Enescheidungen dellelben

mit dem Bemerken hierdurch öffentlich bekonne gemacht, daß das Vundesschiedsgerscht von
dem Werwaltungsrathe der verbündeten Regierungen aukorisirt ist, in deren Gemäßbeit zu
verfahren.

2-



Zuglelch werden auch dle Behorden des Landes hierdurch angewlesen, den etwa erfol·
genden Requlsitionen des Bundesschiedsgerlchts, namentlich bel Zeugenvernehmungen und Edi·
tlonsgesuchen Folge zu geben.

Gera, am 25. September 1849.

Furstlich Neuf-Plauusches Missterium das.von tschneider.
Semmel.

Bestimmungen
für das Verfahren vor dem provisorischen Bundesschiedsgerichte

und die Vollziehung der Entscheidungen desselben.
In Ausfübrung der Bestimmungen im F. 6. der Uebereinkunfe der Königlichen Re-

gierungen von Preuhen, Sachsen und Hannover vom 20. Mai d. J., wegen Einseung
eines provisorischen Bundesschledsgerlchts, wird von dem Verwaltungsrathe der verbündeten
Regierungen über das Verfahren vor dem gedachten Gerichte und die Vollzlehung der Em.
scheidungen desselben, auf den Vorschlag dieses Gerichte bierdurch Folgendes seltgesebr:

Tit.1Tit. I.

Verfahren vor dem Bundesschiedsgerichte.
1) In streltigen Rechtssachen.

. 1.
Die bei dem Schledsgerichte einzureichenden Klagen mässen von einem, gur Prozeß.

Praris bel einem Kollegial-Gerichte besugeen Rechtsanwalte unterzeichnet sein, welcher sich
durch dle Mitunterschrift des Klägers oder durch Veollmacht von demselben zu legleimiren
bac. Klagen, del denen diese Vorschrift nicht beobachter ist, werden ohne weiteres zurückge.
geben.

8. 2.
Die Klage muß, außer dem vollstandigen Vortrage des Sachverhalmisses, die Angabe

der Beweismlttel hinsichtlich der zu ihrer Begrundung augefuhrten Thatsachen und einen
bestimmeen Antrag enthalten. Bestehen die Beweismittel in Urkunden, die sich in den
Händen des Klägers befinden, so ist er verpflichtel, eine Abschrift derselben der Klage bei-
zufügen und bel deren Einreichung zugleich die Urschrife der Urkunden zur Einsicht des
Gegners auf der Kanglel des Schiedsgeriches niederzulegen.



. 8. ·
ErglebtsichcstkdkmJnhqlnthqge,daß-dekG-genstqndnlchkzvkkompekenz

des — gehore, so ist dleselbe sofort zurückzuwessen.
8.4

Encspricht eine Klage den Ersordernissen ves (. 2. ulcht, so ist, vor Mittheilung der.
selben an den Verklagt#en, wegen Ergänzung oder Werbesserung der dem Kläger zu bezeich.
nenden Mängel, dos Erforderliche anzuordnen.

F. 5.
Dle Klage ist dem Werklagten im Wege der gerichelichen Instnuorion mit der Auffor-

derung zugusertigen, dieselbe in elner nach den Umständen auf vier dis ache Wechen zu be-
stimmenden Frist, vollstindig zu beaneworten. — Diese Frist kann auf den AutragdesVer-
klagten nach Ermessen des Gerichts, jedoch nur einmal, verlängert werden. Die Beamwor=
tung muß in einer nach Worschrise des §. 1. abgesaßeen Schrift ersolgen; ist diese Vorschrife
nicht beobachtet, so wird die Schrist zurückgegeben, und es krict, wenn nicht vor Ablauf der
Frist eine ondere, in geböriger Form abgefahre Schrise, eingereicht wird, das Comumarial=
Werfahren ein. (S.6.) — Dem Kläger i#t von der Zusertigung der Klage an den Wer-
klogeen und von der dem loeern bewilllgoen Gristwerlngerung, sowle von dem Tage der er-
solgten Insiunacion an den Verklagten, mirtelst eines durch die Post abzusendenden Erlasses,
Nachricht zu geben.

0
Wird die Klagebeoneworcung ulcht binnen der bestimmten Frist elngereich#, so werden

die in der Klage angeführten Thatsachen für zugestanden erachter und ist demgemöäß incon-
lumaciam, was Rechtens, zu erkennen.

7.
 HOegen ein solches Contumacial-Erkenmeniß (§. 6.) finder die Restiturion Stort, wenn

binnen vier Wochen nach delsen gerichlicher Instnuation der Verklagte darum nachsucht und
zugleich eine vollständige Klagebeantwortung in gehöriger Form einreicht.

. 8.
Die Klagebeantwortung muß enthalten: eine bestimmte und erschopfende Einlassung auf

den ganzen Inhalt der Klage und zugleich sammtliche Einreden, deren der Verklagte sich
bedienen will, mit Angabe der Bewelsmittel, in Hinsicht deren die Bestimmungen im S. 2. gleich·
falls Anwendung finden.—Fernere auf Thatsachen beruhende Einreden, welche in der Klage-
beantwortung nichr vorgebrache sind, können niche weserr geliend gemacht werden. Tharsa-
cben, denen in der Klagebeantwortung nicht ausdrücklich widersprochen ist, werden für zage-
standen und Urkunden, über welche kelne Erklärung abgegeben ist, werden fur anerkannt er·
achtet.



9. 9.
Von der Verpflichtung zur vollstandlgen Beantwortung der Klage befrelt nur dle Ein-

rede, daß die Sache nicht zur Kompetenz des Schledagerlchts gehore. — Wermelnt der
Verklagie, diese Einrede entgegenstellen zu konnen, so kann er darauf antragen, daß zu·
nachst uber dleselbe verhandelt und erkannt werde; findet aber das Gericht diesen Antrag
nicht gegrundet, so bestimmt es elne anderwelte Frist, binnen welcher der Werklagte die
Klage vonlskändig zu beaneworken har (8. 5.)

8. 10.
Bis zum Eingange der Klagebeantwortung haben die Partelen sich daruber zu erklä-

ren, ob sie elne mündliche Schlußverhandlung vor versammeltem Gerichte wünschen oder
usche; dleselbe muh erfolgen, sobald nur elne der Parteien darauf anerägt.

g. 11.
Ist auf mundliche Schlußverhandlung angetragen worden, so konnen nach Ermessen

des Gerichts, ist aber ein solcher Antrag nicht gestellt, so mussen dle Partelen noch zur Ein-
reichung elner schrifclichen Replik und Duplik in allen denjenigen Fällen ausgefordere wer-
den, in denen bel Beantwortung der Klage Thatsachen, dle in der Klage ulcht vorgekommen,
angeführt oder Einreden angebracht worden sind; die Frist zur Einrelchung dieser Schristen,
dle glelchsalls nach Worschrife des K. 1. abgefaße seln mässen, ist vom Gerlchte nach Maß-
gabe des F. 5. zu bestimmen. — Die Replik muß eine vollständige Auslassung auf die
Klagebeantwortung und die Duplik eine vollständige Auslalsung auf die Neplik enthalten.
Thatsachen und Urkunden, worüber der Gegner sich nicht erklärk, werden für zugestanden und
anerkannt angesehen.

8. 12.
Editions-Gesuche, welche sich auf Urkunden in den Hönden der Gegenpartel bezleben,

müssen vom Kläger zugleich mit der Klage und vom Werklagten zugleich mit der Klagebe-
antwortung angebracht werden, und ist darüber zugleich milt der Hauptsache zu verbandeln;
doch kann die Verhandlung der Haupesache auf den Autrag des Editions= Suchers, nach Er-
messen des Gerlchts, bis nach Erledigung des Edirions-Punktes ausgesehe werden.

8. 13.
Nach geschlossenem Schriftwechsel sind die Parteien, wenn auf mundliche Verhandlung

der Sache vor versammeltem Gerichte angetragen worden, zu der dazu anberaumeen Sibung
durch einen m Wege der gerichtlichen Insinuation zuzustellenden Erlaß vorzuladen. — Zu
dieser Verhandlung steht einem Jeden der Zutrit ossen, wenn nicht das Gerlche eine Aus-
nahme biervon aus Gründen des ösfentlichen Interesses eintreten zu lassen fär nothwendiger-
achtet.



s. 14.
Bei bleser Verhandlung durfen sur die Partelen nur solche Personen auftreten, welche

zur Abfassung der Prozeß- Schriften befugt sind (6. 1., 5. und 11.)

5. 15.
Erscheint in der gur mündlschen Verhandlung anberaumtn Situng von Seilen der

Parcelen niemand, welcher darin auszutreten nach §. 14. besugt ist, so wird angenommen,
daß die Parteien die Sache auf sich beruhen lassen wollen.

 **d
Erscheint nur von Seiken einer der Parteien ein zum Ausereten Besugker ulcht oder

läße sich der Erschlenene auf die Sache ulche ein, so stehe der andern Partei frel, darauf
anzurrogen, entweder, daß die Sache auf ssch beruhen bleibe, oder die Contumacial-Ver-
handlung eintrete.

6. 17.
Bei der Contumacial-Verhondlung werden alle streitige, von dem Richterschlenen au-

geführte, mit Beweismitteln niche unterstühte Tharsachen für nicht angesührt, sowie alle von
dem Alchterschlenenen noch vorzulegenden Urkunden süc ulcht beigebracht angesehen, alle
vom Gegenthelle angeführte Thatsachen aber, denen noch usche ausdrücklich widerfprochen
worden isi, für zugestanden, ingleichen die von dem Gegemtheile beigebrachten Urkunden sür
anerkannt erachtet. ·

§-18.
Ein-VerlegungdsrsucmåndllchenVerhandlunganbot-minnenSisungsindeknicht

nur auf den ubereinstimmenden Antrag belder Partelen Statt, sondern kann auch, nach Er-
messen des Gerichts, auf den einseltigen Antrag einer Partei erfolgen, wenn solcher durch
bescheinigte, erhebliche Gründe unterstütze wird.

 -
Die mündliche Verhandlung wird mit elnem das Sachverhäleniß darstellenden Vor-

trage, welchen der vom Worsitzenden ernannte Referent zu balten hat, eröffnet; hierauf fol-
gen die Vorcräge der Partelen, wobel dem Werklagten das letzte Wort gebührt.

5. 20.
Neue Thatsachen und Beweismlttel dörfen bel der mündlichen Verhandlung nur inso-

sern angebracht werden, als dieselben zur Widerlegung einer von dem Gegner aufgestellle
chatscchlichen Behauptung, über welche die andere Parkei noch nicht zur Gegenerkläruug
aufgesordere war, dienen sollen. Ist eine Partei zur Gegenerklärung auf eine bei der münd-
lichen Verhandlung erst vorgebrachte chatsächllche Erklärung niche sofort im Stande, so muß
das Gersche, wenn es die Gegenerklärung für nochwendig erachtet, eine andere Situng durch



elnen, den Partelen sofort zu eroffnenden, dle Stelle der Worladung odertretenden Beschluß
aonoebnen.

8. 21.
Die Leitung der mündlichen Verhandlung, die Sorge für gehorige Erorterung der

Sache und die Befugniß zur Schliezung der Verhondlung gebühren dem Vorstzenden=
welcher sedoch hierbei auf die Meinung der beisihenden Gerlchtsmitglseder Räcksiche zu neb-
mien und viesenigen Fragen, welche dleselben den Partelen vorgelege zu sehen wünschen, zu
stellen bat.

g. 22.
Ist die Sache zum Endurtheil relf, so wird das Erkenntniß mit den Entscheidungs-

grunden den Partelen noch in der namllchen oder in elner sofort zu bestimmenden, jedoch

der Regel nach nicht uber vierzehen Tage ws Slung verkündigt.
Ih eine Beweisaufnahme atwerlche „ so E dieselbe durch eine sosort abzufassende

Resolution, welche die zu beweisenden Thatsachen und die Bewelsmittel festseht, angeordnet
werden, und ist solche nach Ermessen des Schledsgerichtes, entweder vor versammeltem Kol-
leglum, oder durch einen Kommissar, oder im Wege der gerlchtlichen Requisition zu bewirken.

8. 24.
Nach Beendigung der Bewelsaufnahme wird zur mundlichen Schlußverhandlung, bei

welcher die Vorschriften der 9§. 13, 14, 18, 19 und 21 gleichfalls Anwendung finden,
und zur Ensscheidung der Sache elne Gerlchessiung anberaume, zu welcher die Partelen vor-
zuladen und. — Wer nicht erscheint, von dem wird angenommen, daß er zur Untecstutzung
seiner Behauptungen und Antrage nichts weiter anzusuhren habe.

(. 25.
Ueber die mündliche Verhondlung ist durch einen zur gerichtlichen Prokokoll-Führung

besähigten Beamten ein Prokokoll aufzunehmen, welches inlonderhelt enthalten muß:
1) den Gang der Statt gesundenen Verhandlungen im Allgemelnen;
2) diesenigen Zugeständnisse der Parteien, deren Auszeichnung verlangt wird, sowie dieje,

nigen Erklärungen der Partelen, deren Aufzeichnung das Gerlche für erheblich hält;
5) die Entscheidung und sonstige Beschlüsse des Kollegiums.

Das Hrotokoll ist von sämmrlichen anwesenden Gerichremitglledern und dem Progcokoll=
sührer zu unterschreiben. Der Worlesung an dle Parkeien, sowle der Unterzeschnung von ih-
nen bedarf es nicht, jedoch müssen die unter 2 erwöhnten Bermerke den Partelen vorgele.

sen werden und find letztere mit ihren A über die Fassung derselben zu bören.8.2
Die Ausfertigungen der Erkenntnisse sind ben Parteien selbst oder deren Bevollmach·



eigten, wenn die Wollmacht auedrückllch auf den Empfang des Erkenntnistes gerichter (#,
im Wege dee gerlchellchen Insinnakion zugustellen.

. 27.
In von einer der Partelen auf elne mändliche Verbandlung vor versammeltem Gerlchte

anselragen worden, so ersolge die Enrscheldung in einer nichr öffemlichen Sitzung, auf den
sberlftlichen Vortrag zweler vom Worsihenden ernannten Referenten. Bei Werfägung der
Beweisaufnahme (4. 23.) darf nur auf solche Beweleminel Röcksicht genommen werden,
welche bereits in den eingereichten Schristlätzen angegeben sind. Nach beendigeer Beweis-
aufnahme ist den Parteien, under Ml#heilung der Verhandlungen, noch eine Frist von vier-
zehn Tagen bis zu sechs Wochen zur Einreichung ihrer rechtlichen Ausführung zu gestarten;
wer diese Frist versäume, von dem wird angenommen, dah er nichts weiter anzuführen habe.

Die Aussereigungen der Erkenn##lsse werden den Parteien Stait der Publikation nach
Vorschrist des 9. 20. zugestellt.

+. 28.
Die in vorstebeden Paragraphen angedrphren Rechesnachrhrile creren ein, ohne daß es

bieserhafb elner vorgängigen Bekann#machung on die bethelllgte Parcel oder demnächst eines
besondern Amrages der Gegenpartei bedarf.

g. 29.
Die Parteien sind verpflichtet, diejenigen Schriften, von denen der Gegenpartei Mitthei-

lung gemacht werdrn muß, in der da#u ersorderlichen Anzahl von Exemploren einzureichen.
6. 30.

Gegen Erkenmnisse des Schiedsgerichts finder, außer dem Falle des 6. 7, ein Rechts,
mittel und namentlich ouch die Restitution wegen neu ausgesundener Urkunden nicht Statt;
dagegen bleibt den Parteien unbenommen, die Austellung der Nichtigkeitsklage in den im
6. 2, No. 1., ., und 5., Tit. 16., Th. I. der allgemeinen Gerichtsordnung sür die Kö-
niglich Preußischen Staaten bezeichneten Fällen:

") einer auf Grund einer salschen Urkunde oder eines salschen Zeugnisses erfolgeen Ent-
scheidung;

1) cines Mangels der vorschriftemäßigen Vertretung der unter Vormumschaft oder Ku,
ratel siehenden Personen und.

e) der mongemoen oder- alschen Wollmacht desjenigen, welcher für eine Partei als deren
Bevollmächtigter ausgerreten ist.

Oiese Ktoge ist gleichfalls bei bem Schiedsgerichte onzustellen; die Erxekurion des an.
gefochtenen Erkenmtnisses wird aber durch dieselbe nicht ausgehoben.



K. 31.
In Ergänzung der gegenwäctigen Bestimmungen sollen die in den Könislich Preußi-

schen Scaaten bestehenden allgemeinen Prozeh.Gesetze zur Anwendung kommen.

5. 32.
In den vor dem Schiebögerlchte verhandelten Sachen werden keine Stempel= und kei-

nerlei Art von Gerichts-Gebühren erhoben; hinsichelich der booren Auslagen und sonsligen
Kosten verbleibt es bei den allgemeinen gesetzlichen Vorschristen G. 34.)

2) In Beschwerdesachen.

 33.

In Beschwerbesachen (§. 4., l#l. on, No. 5. und litt. b der Ueberelnkunft vom 26.
Mai d. J.) findet das in den Ö. 1. bis 32. vorgeschrlebene Verfahren glelchsalls Anwen-
dung, jedoch mit nachstehenden Modiftkarionen:

4) bel Mittheilung einer Beschwerde wegen verweigerter oder gehemmter Recheopflege an
bie betrefsende Landesbehörde zu deren Erklärung Ist zuglelch die Elnsendung der be-
züglichen Akten zu verordnen;

2) in den Fällen des §. d., lill b der Uebereinkunse bat der Beschwerdeführer auher dem
Nachwelse, daß die Sache von dem Verwaltungsrache der verbünderen NRegierungen
dem Schiedsgerichte überwiesen worden, zunächst eine vollständige Beschwerdeschrife,
welche dem kontrodiklorischen Verfahren zur Grundlage dienen kann, eingureichen;

5) schriftliche Replik und Duplik, sowie mundliche Verhandlung vor versammeltem Kol-
leglum sinden nur in solchen Fällen Scakt, in denen das Schiedsgericht sie für ange-
messen erachtet.

3) Bei Antklagen gegen die Minister, insofern sie deren ministerlelle Weranc-
wortlichkeit betreffen.

**mn“
Auf Anklagen gegen die Minister, insosern ste deren ministerielle Verantwortklichkeic be-

treffen (s. 4. litt. a No. 6. der Uebereinkunfe vom 26. Mal d. J.), wird nach den Grund-
sihen des Anklage-Prozesses verfahren.—Es kommen hierbei die in den I9. 1. bis 32.ent ·
baltenen Bestlmmungen ebenfalls mit folgenden Modifikarlonen zur Anwendung.

(. 35.
Tuch außer dem Falle des §. 10. kann eine mündliche Verhandlung der Soche vor

versammeltem Kolleglum Statt fünden,, wenn das Schiedsgericht eine solche zur Ausklärung



der Sache eintreten zu lassen nach Eingang der Beantwortung der Anklage für angemessen
erachtet.

6. 36.
Das Schiedsgerlche hat bel Anberaumung der Sihung für die mündliche Verhandlung

der Sache zugleich die zur Bewelsaufnohme ersorderlichen Anordnungen, von welchen bie
Parreien in Kennenß zu sebensind,zu cressen. In dieser Sitzung ilt, nach Anhörung der
Parteien, mit der Beweisausnahme, iusowelt solche nicht im Wege gerichtlicher Requssttion
nach Besinden des Schiedsgeriches bewirkr werden muß, zu verfahren und nach demSchluß-
vortrage derselben, wobei dem Angeklagten das letzte Wort zu geben, Enescheidung zu ertheilen.

 . 3
Dos nach F. 25. abzufassende Pruseinmnasden wesentlichen Inhalt der Zeugenaus-

sogen enthalten.
KC. 38.

Das Schiedsgericht hat, ohne an bestimme Regeln über die Wirkung der Beweise
gebunden zu sein, unter genauer Prüsung aller Beweise für die Anklage und Vertheldigung,
nach selner scelen, aus dem Inbegriffe der Verhaondlungen geschöpften Ueberzeugung I#zu ent-
scheiden, ob der Angeklagee schuldig oder nichr schuloig sel. Auflegung eines Erfüllungs.
oder Reinigungs, Eides findet ebensowenig als Eidesamtrag Stat.

Gemeinsame Bestimmungen.
. 39.

Ueber alle zur Kognicion des Schiedsgerichts gelangenden Sachen ist auf den Vortrag
eines dau vom Worsttenden zu ernennenden Referenten in einer Sihung, worin mindestens
zwei Drilkheile der Gerichtsmitglieder mit Einschluß des Vorsihenden anwesend sein müslen,
kollegialisch zu beratben und zu beschließen; doch ist der Vorsttende ermächtige, ohne Mit-
wirkung des Kollegiums in dessen Namen Klagen oder Beschwerden, bei denen die Vor-
schrift des §. 1. nicht beachter #,, zurückzugeben, blosee prozeßleitende Verfügungen, sowie
solche „die nur in Benachrichtslgungen und Kommunikatkenen bestehen, zu erlassen, ingleichen
Klagen und Beschwerden, deren Gegenstand offenbar nicht zur Kompekenz des Schsedsge-
richts gebört, zurückzuweisen. — Wird in diesen Fällen von der Partei Gegenvorstellung
gemacht, so muh die Sache zur Enescheldung des Kollegiums gebracht werden.

(. 40

Die Belschlüsse des Schiedsgerichts werden nach absoluter Mehrheit der Seimmen der
anwesenden Mieglieder gefaße; bei Gleichheir der Stimmen giebr die des Worsicenden den

1



Ausschlag, in Anklagesachen gegen die Minister jedoch entscheldet die fur den Angeklagten
günstigere Meinung.

6. 41.
Die Aussertigungen der Erkennenisse, Beweis-Resolute und sonstigen Erlasse des Schieds-

geriches werden von dem Vorsibenden allein vollzogen.

Til. II.

Vollziehung der Erkenntnisse des Bundesschiedsgerichts.
5 2½2.

Die Wollstreckung der Erkenm#nisse des Schledsgerichts wird auf Anrusen der Porteien
von dem Verwaltungsrathe der verbundeten Regierungen veranlaht.

+. 43.
Der Verwaltungsralh hac, auf Anrufen des obstegenden TReiles, der verurtheilken Par-

cei eine angemessene Frist zu setzen, um innerhalb derselben dem Urcheile Genüge zu leisten
und, wie solches geschehen, nachguweisen.

. 44.

Wenn die gesehte Frist abgelaufen, die Befolgung aber nicht dargethan ist, so muß
der Verwaltungsrath auf ferneres Anrusen des obsiegenden Theiles das weiter Erforderliche
zur Vollstreckung des Erkenntnisses nach Mahgabe der Bestimmungen des zwischen den ver-
dündeten Regierungen om 26. Mai d. J. abgeschlossenen Vertrages anordnen.

§. 45.
Die Kosten der Exekueion sallen der verurtheilten Parkei zur Last und sind von ihr

nöthigen Falles zugleich bel jener Erekurion nach Anordnung des Verwalzungsraths beizu.
trelben.

 46.
Die Richtigkele der Erkennenisse des Schledsgerlchts dorf in keinem Folle der Gegen,

stand eluer Berathung und eines Beschlusses des Verwaltungsraths werden. Sneirtgkeiten
über dle Auslegung derselben gebören vor dos Schiedsgerlcht.

. 47.
Ole in der Exekutsons-Instanz annoch zulässigen Einreden müssen bel dem Bundes-

schledegerschte angebracht und sosort liquid gemacht werden. Das Verfahren über dieselben
richtet sich nach, den im ersten Tltel enthaltenen Bestimmungen, muß aber möglichst obge-



kurit werden. Wem Ermessen des Bundesschledsgerlchts hängt es ab, ob die vorläufige
Hemmung der Exekurion während dieses Versahrens zu beschlieen sei. Hafter aber Ge-
sohr auf dem Verzuge, so ist der Verwalkungsrath ermächtigt, der Exrekurion ouf Antrag
der Portel, gegen welche sie versüge ist, so lange Anstand zu geien, bis sie im Stande ist,
einen Beschluh oder ein Erkennmiß des Bundesschiedsgericht zu erwirken. Do#u hat der
Verwaltungsrath ihr eine angemessene Frist unter der Verwarnung zu seben, doß, nach
deren unbenutem Ablause, der Exekution ihr ungehemmter Lauf werde gelassen werden.

K. 48.
Beschwerden über Verzgerung oder Ueberschreiung der Grenze bei der vom Verwal-

tungsralbe angcordueten Vollstreckung cines Erkenntnisses des Schiedsgerichte gehören vor
den Werwaltungsrath.

. 49.
Wierd gegen die Wollziebung eines Erkennenisses des Schiedgerichts von einem Drit-

ten, gegen den daeselbe nicht ergangen ist, Einsprache erboben und zugleich dargethon, daß
durch dellen Wollstreckung Nachtheile für ihn entslehen, so bor der Verwaltungsratb der
Erekunton so lang; Anstand zu geben, bis dje Einsprache auf die geeignete Weist erledigt ist.

M. 245. oesto vom 13. Okteber 1840, die Abgabe von Kollateral-Erbschaftsfällen ber. (Putl.m A.= u. V.-Bl. Nr. 42.)

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, VJLüngerer Linite
und des ganzen Stammes AeltesterFürst Reuß, Graf und Herr

von Plauen, Herr zu Greiz, Krannichfeld, Gera,
Schleiz und Lobenstein 2c. .

baben in Uebereinslimmung mit dem gegenwärtig versammelten konstituirenden. Landragr eine.
Abgabe von Kollateral-Cebschastsfällen in dem gesammcen Umfange des Fürstemhumse Renß
Jüngerer Linie einzuführen, beschlossen und verordnen in dieser Hinsiche Folgendes:

8. 1.
Der Koslateral·Erbschafts·AbgabeunterliegenalleindemFurstenthumeRoußj.L.zum

Ansalle kommende Erbschaften und Vermachtnisse eines Verstorbeuen, welche aus Seitenver-
wandte oder auf Fremde ubergehen ohne Unterschied, ob sie in Lehn oder in Allobium bestehen.
 WUnter ESeitenverwandten sind alle dlejenigen Verwandten zu verstehen, welche nicht in
auf. oder obsleigender Linie leiblich verwande oder bis zum Tode des Erblassers ehelich mir,
demselben verbunden gewesen (ind.
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S. 2.

Die Abgabe foll in Vier Prozene von dem Betrage der Sasteterrt, des Vermächt-nisses bestehen und zu Kirchen= und Schulzwecken im Lande verwendet .

Von Erbschaften, welche auf hee oder Geschwisterkinder * — überge-
ben, sollen nur zwei Prozent erhoben werden

6. 3.
Es macht hierbei keinen Unterschied, ob die Beerbung auf dem Grunde gesetzlicher Erb-

folge oder letztwilliger, widerruflicher Verfugung beruht und ob das Vermachtniß als Legat,

Fideikommiß oder Schenkung auf den Todesfall oder oin durch unwiderrufliche vertrags-
mäßige Zuwendung auf den Todesfall bincerlassen word

Auch von erblosen Verlassenschaften ist die * 1n entrichten.
4.

Befreic von dieser Abgabe bleiben
1) inländische Kirchen und milde Stiftungen in Ansehung der ihnenanfallenden Erb-

schaften und Vermächtnisse mie Einschluß der zu frommen und gemeinnätigen
Zwecken s der Studien ausgesetzten Vermächtnisse und Penstonen.

2) Erbschaften und Vermachtnisse, die unter funfzig Thalern betragen.

¾. 5.
Die unter Zisser 1. des vorigen V. geordnete Befreiung finder volle Anwendung auch

auf diejenigen Erbschaften, Vermächtnisse und Pensionen der bezeichneten Are, w «

BestimmunggemäßausdemFürstsnthumeNeaßi.L.insolcheSraatenzuentrichkensinvodek
vonAngehörigensolchecSkaatcnbezogensvrrdeshnxitwelchmüberdiegegenseitigeAlsgq-
benfreiheit solcher Zuwendungen Uebereinkunfte bestehen.

S. 6.

In Auslande gelegene Immobilien kommen bei 8 der Abgabe nie in An-
schlag. Dagegen unterliegt derselben der ganze übrige Nachlaß, ohne Unrerschled, wo sich
derselbe besindet, mit Ausschlußjedoch des Iwnentartens. ausländischer Grundbesitzungen.,

. 7.
Hat der Erblasser im Auslande gewohmt, in dem Fürstenthume Reuß j. L. aber Im-

mobilien hinterlassen, so sind diese mic dem dazu gehörigen Invemarder Abgabe unterworfen.
8. 8.

Hat aber ein Erblasser neben seinem Wohnsitze im Auslande auch in dem Furstenthume
Reuß j. L. einen solchen gehabt, so unterliegen auch die übrigen Gegenstände des Nachlas
ses mit Ausnahme ausländischer Immobilien (§. 6.) der Abgabe, jedoch unter den in den
6. 9. und 10. enthalrenen Einschränkungen.
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S. 9.
am Wohnsitze des Erblassers im Auslande gleichfalls eine Abgabe von dem

Nachlasse aeheben wird, so sollen diesenigen beweglichen W- welche sich
zur Zeir des Ablebens in dem fremden Staate befinden, ingleichen die in letzterem ausste-
benden Forderungen von der diesseitigen Abgabe in soweit befreit bleiben, als dieselben dort
verrechtet werden, dergestalt, daß nur dann, wenn die jenseitige Abgabe weniger als vier be-
züglich zwei Procent beträgt, der Unterschted diesselts erhoben wird.

 *
Von solchen Mobilien und Forderungen, welche zur Zeit des Ablebens in einem drit-

ten Sraate, wo der Erblasser keinen Wohnsit gehabe hac, sich befinden oder ausstehen, soll
ie Abgabe in dem Falle des §F. 8. in gleicher Maaße, jedoch mindestens zur Hälste —

zwel Prozent bezüglich ein Prozent — erhoben werden.

. 11.
Sollten irgendwo Angehörige des Fürstenthums Reuß j. L., welche in einem fremden

Sctaate erben, dort höheren Abgaben unterliegen, als die eigenen Staaksangehörigen, so fol-
len dann die Angehörigen, eines solchen Staakes, wenn sie in biesigen Landen erben, in glei-
cher Maaße höher besteuere werden, als die hiesigen Seaaksangehörigen.

5. 12.
Bei Bestimmung des zu verrechtenden Betrags werden

4) die von dem Abgabepflichtigen zu vertretenden Nachlaßschulden und Begräbniß-
kosten,

2) der ganze auf die Uebernahme der Erbschafe oder des Vermachtnisses zu machende
Aufwand abgezogen, und es soll nur von dem sich alsdann ergebenden Ueberschusse
die Abgabe emrichter werden.

Bel dieser Veranschlagung der zu verrechtenden Summe sinden die Grundsähe Anwen-
dung, welche im gemeinen Rechte für Berechnung des Nachlaßbestandes im Verhältisse zwi-
schen Erben und Vermächtnißnehmern, zum Behuse des dem Ersteren in gewissem Falle zu-

8·§ Abzugs (Ig. Falcidische Quart) gelten.
Hinsichtlich der Vermächenisse, mit denen ein “— oder Vermäch#nißuebmer bescbwert

ist, creten die Bestimmungen in den S§. 14—47.ei

é. 13.
Ist ein Theik des Nachlasses der Verrechtung in dem Fürskemhume Reuß j. 2. ganz

oder theilweise enrzogen (69. 6—10.) so sind auch die im vorigen §. erwähmen Abzüge
verhälmitzmäßig zu vereheilen, soweir sie sich nicht auf den elnen oder den andern Bestand-
theil des Nachlasses ausschlleßlich beziehen.
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8.1Vermächmisse, welche selbst der Abgabe L 338 !1—3 )kommenbei Berechnungdes
von dem Haupterben zu verrechtenden Betrags nicht in Abzug.

Vielmehr hat solche der Haupterbe alsbald mit zu verrechten, wogegen ihm der Ver-
mächtnißnehmer den Betrag der für ihn bezahleen Abgabe ohne Zinsen beim Empfong des
Vermächrnisses durch Aufrechnung der Erstattung zu vergüten hat.

% gile alsBesteht das Vermächtniß in wiederkebrenden Zahlungen oder Leistungen, z. B. (#n
7** Renten, so trirt bei jeder einzelnen derselben die Vergürung von Vier Prozem ih-

ars Betrages oder Werehes ein, dafern die Berheiligten nicht über eine Aversionalsumme
sich vereinigen-

2) Bei Niehbrauchs-Vermächenissen ist die Abgabe entweder gleich von der dem Nieß-
brauch unterworfenen Substanz abzuziehen, oder der Betrag der Abgabe von dem Usufruktuar
auf die Dauer des Nießbrauchs mie Vier Prozem jährlich dem Belasteten zu verzinsen.

S. 115.
Ist bingegen der Vermächenißnehmek von der Abgabe befreir (§.4.), so ist der Be-

trag des Vermächtnisses von der durch den Hauwuerben zu verrechtenden Summe in *
zu geien Aed umnter solgenden Eiuschränkungen

40 Soll ein siibe Vermächmiß nach dem Wilen des Erblassers nicht alsbald nachseinem S von dem Onertrirn abgewährt werden, sondern letzterem der Genuß da-
von auf bestimmte 7 iu- Zeit verbleiben, oder hängt die Existenz eines Vermächt-

ailis überhaupr von dem Eintritte eines ungewissen künftigen Ereignisses ab, oder ist doch
uer Betrag desselben von einer ungewissen Voraussetzung 9 so der Betrag desn n von dem zu verrechtenden Machafie orerst nicht abzuzielTeit u die Emrrichtung des Vermächtnisses wirklich eln, so ist aemn die von dem

Betrage — gezahlte Abgabe, ohne Iunsen von der allgemeinen Kirchen- und Schul-
kasse dem Onerirten zu restituiren.

2) Bel lebenslänglichen oder sonst der Dauer nach unbestimmten Nleßbrauchs= oder
Renten-Vermächenissen bleibe die Verrechechtungder dem Nleßbrauche unterliegenden Substanz
oder des enrspiechenden Kapitals bis zur Beendigung des Nießbrauchs oder der Rente aus-

gesetzt.
g. 16.

Ilt endlich der mit dem Vermachtnisse Belastete von der Abgabe befrelt, der Vermächt-
nißnehmer aber derselben unterworfen, so wird die Abgabe bei der wirklichen Entrichtung
des Vermachtnisses bezahlt, bei welcher der One irte oder dessen Erben den Betrag der Ab-
gabe von jeter einzelnen Leistung oder Zahlung unter eigener Verantwortung zuruckzubehal-
ten haben.
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Bei Nießbrauchsvermächtnissen ist die Abgabe in dlesem Falle allsöhriich von dem Be-
rroge der Jahresnutzung durch den Usufruktuar zu entrichten.

+. 17.
in Uebrigen finden bel Veranschlagung des Werthes elnes Vermächtnisses dle Grund-

söhe öber Berechnung der Faleldischen Quarc (G. 12.) auch bier Anwendung.
Gel Veranschlagung von Ruhungen sind diese als eln jährlich vierprozenisger Abwurf

vom Werthe des Gegenstandes zu berechnen, dafern nicht eln höherer oder geringerer Rein-
ertrag oder Benutzungswereh mic Gewißbele nachzuwelsen (#skt.

. 18.
Dlese Abgabe von Erbschaften oder Vermächcenissen ist, so weit in den vorausgehenden

Poragrapben keine späteren Zahlungstermine bestimmt sind, längstens zwei Monate nach dem
Tode des Erblassers zu enerlchten und von dlesem Zelepunkte oder von dem etwaigen spätern
Zahlungstermine an mit den gesetzlichen Verzugszinsen zu verzinsen.

. 10.
I dle Verpflichtung zur Abgabe gewiß, die Person des Mllichtigen aber z. B. weil

des Erbreche unter Mehren steelisg llk. noch ungewiß, so kann die Abgabe inzwischen von
dem bekonneen Betrage des Nachlasses erboben werden. Insewele aber eben dleser Betrag
noch unbestimmt oder uberhaupt noch unenischieden ist, ob ein abgabepflichtiger Erbfall ein-
getreten, bleibt die Erhebung der Abgabe, welche eventuell mit Zinsen nachzuzahlen isi,
G. 18.) ganz oder hinsichtlich des ungewissen Thells ausgeseht.

. 20.
In allen den Jällen, wo der Nachlaß nur in Mobilicn bestebt, oder die Entrichtung

der Abgabe auf künseige Ereignisse ausgesetz bleibt, kann deren Sicherllellung aus dem Nach-
lasse gesordert werden.

*. 21.
De Festseung der Abgabe und der erwaigen Sicherstellung sür dieselbe geschieht bei

dem Gerichte, vor welchem der Erblasser seinen ordenklichen Gerichtsstand gehabe oder wenn
derselbe uur im Auslande gewohne hat, unter welchem dle hinterlassenen Immobilien liegen.

g. 22.
Jedes Gericht hat bei Zuschrelbung ober sonstiger Verabfolgung der in seinemGerichts ·

bezirke befindlichen Nachlaßgegenstande vorerst Quittung uber Bezahlung der Abgabe zu er-
fordern, wenn solche nicht sofort beigebracht wird, dem Erbschaftsgerichte Anjeige zu machen.

F. 23. ·

Verstegelung und gerichtliche Verzelchnung soll, wo sie nicht aus anderen Ursachen no-



ebig i7, dieser von der Erbschaft zu entrichtenden Abgabe alleln wegen nlcht vorgenommen,
sondern von den Erben und Vermachtnißnehmern nur der Betrag der Erbschaft uud der
Vermachtnisse angegeben und die Richtigkeit des Angebens an Eibesstatt versichert werden.

Dafern jeboch Zweisel dagegen sich ergeben, so hat nach Ermessen Unserer Reglerung
das Gericht eidllche Spegifikation zu erfordern, auch nach Befinden mit gerichtlicher Wur-

derung vorguschreiten. 7
Dle Kosten dleser Ermittelung Hat der Abgabepflichilge zu eragen, es wäre denn, daß

eine vorgenommene gerichtliche Würderung keine böhere Summe ergäbe, in welchem Falle
dle Kosten derselben cußer Ansatz bleiben, die Verläge aber von der Verwaltung der allge-
meinen Kicchen= und Schulkasse zu tragen sind.

25

Fälle dem Abgabepslichtigen eine Gesährde bei seiner Deklararion zur Last, so bat er
neben der etwa verwirkeen öffentlichen Serase den doppelten Betrag der bincerzogenen Ab-
gabe zu erlegen.

. 26. ·

Wem-imeinzelnenFalledieMekblnvllchkeikzucEntrichtungdecAbgabeoderheken
Betrag zweiselhaft erscheint oder eine Sicherheitsbestellung in Frage komme, ist an die Re-
glerung Berlcht zu erskatken und erst nach deren Meinungsäuherung nach vorgängiger Ver-
nehmung des bethelligeen Erben oder Vermächenißnehmers die Abgabe zu reguliren.

8. 27.
Sobald der Betrag der Abgabe bestimmt und der Zahlungskermin (8. 18.) elngekreten

, bae das Gericht den Zahlungspslichtigen anzuhalten, dieselbe, nebst den erwa laufenden
Zinsen G. 18.) an die allgemeine Klrchen= und Schulkasse unmittelbar oder an das Geriche
zu bezohlen und erslern Falls dle Quiktung darüber zu produziren. Erfolge binnen vier
Wochen nach der Zahlungsauflage weder die Zahlung noch die Produktion der Quliung, so
ist der schuldige Betrag, ohne dah es eines weicern Antrags bedarf, im Wege der Hilss.
vollstreckung belzubringen.

. 28.
Dafern aber der eine oder der andere Thell bel bieler Feststellung sich niche beruhigen

will, bleibt bemselben der ordeneliche Rechtsweg durch Klagerbebung vorbehalten, ohne daß
daducch die einstweillge Vollziehung der getrossenen Bestimmung ausgehoben wird.

g. 29.
Jede Gerichtsstesle hat dle bei lbr eingehenden oder durch Erekurion von ihr beigebrach.

ken Zablungen (§. 27.) alsbold an die allgemelne Kirchen= und Schulkasse elnzusenden.
Ueberdies hat jede Gerichtestelle über alle vorkommende abgabepflichtige Erbfälle ein



Vergzeichniß zu fuhren, mit Angabe der Erblasser, der Erben und Vermachtnlßnehmer, so-
wie der zu verrechtenden Summe, des Zahlungstermins und der sonst nothigen Notizen, und
dasselbe, oder, wenn kein solcher Fall vorgekommen, einen Ausfallschein spätestens bls zum
16. Fanuar jedes Jahres an dle Verwaltung der allgemeinen Kirchen, und Schulkasse ein-
zusenden.

C. 30.
Die Geistlichen aber sollen von den Personen, welche in ihren Parochien ohne leibliche

Erben verslorben sind, ein Verzelchniß bel dleser Verwaltung bis qum 16. Januar jedes
Jabres gleichfalls einrelchen.

KC. 31.
Die bis jetze in den Fürstenthümern Schlelz und Lobenstein-Ebersdors durch die Ver-

ordnungen vom 7. Jull 1843 und vom 4. Juli 1825 über Kollateral= Erbschafesabgaben
bestandenen gesehlichen Bestimmungen ereken mie dem Tage der Publikation dieses Gesetes
außer Kraft.

. 32.
Das Werhältniß, nach welchem die durch gegenwärtige Verordnung eingeführte Abgabe

für dle bestimmten wcke 4 Kleche und Schule verwendet werden soll, wird seiner Zelrnoch näher bestlmmeUekundlich bvanen' bleses esetz böchst elgenbändig vollzogen.
Schloß Osterstein, am 13. Obtbr. 1840.

Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß.
Dr. v. Bretschneider.

M 246. Ministerial-Verordnung vom 27. Okkober 1840, die Verausgabung der Kassen-Amweisun-
gen betr. (Publ. lm A.= u. V.-Bl. Nr. 44 )/

Nachdem mit der Verausgabung der in Folge des Gesetzes vom 27. März d. JIs.
(publiglet in Ne. 16 des Amis= und Verordnungsblates und im Scck.97 des VII. Ban-
des der Gesetsammlung) angesertigten Kassenscheine in Gemäshelt der von der Landesvertre-
mung gemachten Bewilligungen verfahren werden soll: so wird mit höchster Genehmisung
Rochstebendes hlermit verordnet und bekanne gemacht:



1.

Das eingongsgedachte Geset vom 27. März trict den 4. November d. J. In Wirk.
somkeit.

2.

Zur Leikung der Anfertigung der Kassen-Anweisungen sind
Herr Justizrath Dr. C. M. Semmel, als Regierungskommissair, und
Herr Professor Dr. Pb. Mayer, als landschafellcher Depuplrer,

ernanne worden und deren elgenhändige Namenszüge den Kassen= Anwelsungen nach Vorschrift
des #. 4 des angezogenen Gesehes aufgedruckt worden.

3.

Oos Geschäft des Buchhalters und Kasstrere bel Werausgabung der angesercigeen Kos.
seen-Anwelsungen ist dem

Heren Steuerrendanten Wilbelm Hirt
öberceagen und dieser dasür von dem Fürstlichen Landesjustigkolleglum berells verpflichtet
worden.

4.

Der genannte Buchhalter bat nach s. 4 des Gesebes die zu verausgabenden Kassen-
Anweisungen auf der dazu bestimmten und in unserer Bekannmochung vom 14. Seplember
de. Ic. näher bezeichneten Stelle der Vorderselte elgenhändig mie seinem Namen zu unter-
zeichnen, und es ist auherdem ebenfalls auf deren Worderseite gehörigen Orts die Nummer
jeder einzelnen Kassen-Anweisung, sowie auf deren Rückseite das Folium des betressenden Re.
gisters zu schreiben.

5.
Ein mit der Namensunterschrift des Buchhalters oder mit der Nummer oder dem Fo-

lium nicht versehenes Kassenbillet hat kelne Giltigkelt.

Geta, am 27. Oktober 1849.

Furstlich. * Ylauisches Ministerium.nger.
Schlick



Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen LandendejüngererLinie.
No. 9%.

Um denjenigen Nachthellen vorzubeugen, welche aus einer regellosen Ausübungder nach
§. 37 der beutschen Grundrechte festgestellten Berechtlgung zur Jagd auf eigenem Grunde
und Boden für dle öffenrliche Sicherheit und das gemeine Wohl möglscher Weise hervor-
geben können, wlrd hlerdurch ble zu Vereinbarung eines Jagdgesees provisorisch Folgendes
angeordnet:

1.

Jede Ausübung der Jagd, bel welcher unerlaubte Mltkel angewender werden, oder wel-
che den öfsentlichen Gottesdieust störer, die öffentliche Ruhe und Sicherheit, die Gesundheit
und das Leben von Menschen und Hausthieren gefährdet, ist verboten.

2.

Dle Jagd auf Rehe und Hochwisd beginnt Montags nach dem 2. Teinitatissonntage,
auf Hasen und Rebhühner mir dem 1. September, belde dürfen nur bis zum 1. Februar
elnes jeden Jahres ausgeübt werden.

Raubehlere, Raubvögel und Strichvögel köunen zu jeder Zeic erleget werden.
Das Wegfangen oder Wegschießen nützlicher Vogel und der Singvögel bleibe wie bis-

ber verboten.
3.

Dle Ausübung der Jagd auf elgenem Grunde und Boden ist nur denfenigen Eigen-
thümern und Rußniehern von Grundstücken verstatter, welche

a) entweder schon vor Aushebung des Rechis zur Jagd auf fremdem Grunde und
Boden das Jagdreche auf eigenen Grundstücken auszuüben besuget waren,

oder
b) ein zu einem Gemeindebezirke nicht gehörlges zusammenhängendes Areal von min-

bestens 300 Scheffeln zu 120 achtelligen Quadrak.Ruthen besien.

Aubgegeben mit dem zi# und Verordmugsblatt Nr. 47.Nov enber1849.
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4.

Dagegen darf auher den vorstehend bezelchneren Fällen die Ausübung des Jagdrechts
auf allen zu einem Gemeindebezirke gehörigen Grundstücken nur dann State finden, wenn
die Eigenthümer und Nucnieher derselben die Art und Weise, wie diese Jagdbefugniß ohne
Gesahr füc die öffeneliche Sicherbeit und das gemeine Wohl au5geübec werden soll, festge.
seher und der Obrigkelt angejeiget haben.

5.

Diese Festsetzung bleibt zunächst freier Vereinbarung überlassen. Komme eine solche
nicht zu Srande, so enescheidet Stimmenmehrheit, berechnet nach der Größe der jagdbaren
Grundfläche.

6.

Zur jagdbaren Grundsläche werden Gebäude und Hofräume, sowle alle dlejenigen in
den Oetschaften und deren Nähe gelegenen Räume nicht gerechner, auf welchen das Jogen
aus sucherbeitspolizellichen Gründen überhaupr nicht gestaucc ist.

7.
Wenn die Ausübung der Jagd in einem Gemeindebezirke auf andere Weise, als:

durch Verpachtung an den Meistbietenden,
oder

durch anzunehmende Flurschuten
ausgeubet werden soll, so hat die Obrigkeit genau zu prüsen, inwiesern dlese Art der Uus-
ubung irgend einlge Gefahr in sicherheitspolizeilicher Beziehung drohet, und wenn ihrir·
gend ein Bedenken dagegen beigeher, so har sie dessen Beseitigung eneweder fosore auguord-
nen oder Bericht on dle Furstl. Regierung zu erstarten.

8.

Größere Gemeindebezirke können in mehrere Jagddisteikte abgetheilee werden, es darf
jedoch kelner weniger als 300 Scheffel zu 120 achtelligen O.R. haleen.

9.
Solche einzelne Grundsläcke, welche nicht unter die im 3. Paragraphen entbaltenen Be-

stimmungen sallen, und entweder Ju gar keinem Gemeindebezirke gehbren oder von dem, zu
welchem sie gehören, abgesondert liegen, sind in Bezug auf Ausübung der Jagd, wenn sie
zum gröhten Theile oder gan) von Staats= oder anderen, zu keinem Gemeindebezirke gehö,
rigen Grundsköcken umschlossen sind, mic diesen, außerdem aber mie dem Gemelndebezirke
 . verelnigen, on den sie in der gröhlen Ausdehnung angränzen.

10.

Die Verthellung der Jagdelnkünste erfolget, wenn ulchr durch allseieiges Einverständniß
aller Betheiligten eiwas Anderes festgesetzt wird, nach der Größe der jagbbaren Grundfiäche.



11.
Einer ausdrücklichen Genehmigung der getroffenen Verelnbarungen oder gefoßten Be-

schlüsse von Selten der Obrigkeicen bedarf es nicht. Dieselben haben sedoch die nach §.
4 ihnen zu machenden Anzeigen zu prüfen, und wenn ohnen ein sicherheikspoligelliches Be-
denken beigehet, dessen Beseleigung anzuordnen.

12.

Jede Ausübung der Jagd, welche in elner dieser Verordnung entgegenlausenden Weise
erfelger, sowie jede Uebertrekung der durch Gemelndebeschluß sestgesetten Ordnung wird mit
Geldstrafen von 1 bis 20 Thalern oder mie verhälenißmäßiger Gesängnißstrofe geahndet.

Gera, am 18. Novbr. 1840.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium das.
von Bretschneider.

Schlick.





Gesetz sammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 100.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, Jungerer Linie
und des ganzen Stammes Aeltester regierender Furst Reuß, Graf

und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Krannichfeld,
Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

In Jolge der Nethwendikelt, das Bundeskonringem des Fürstenthums NReuß jüngerer
Linie auf einen erhöheren Stand zu bringen, ingleichen um den Ausprüchen wegen Vermehr-
ung der deutschen Heeresmacht Genüge leisten zu können und die im C. 7.
der deurschen Grundrechte wegem gleicher Verpflichtung zum Webrdienste und we-
gen des Wegsalls der Stellvertcekung enehaltenen Bestimmungen zur Aussührung zu brin-
gen, endlich aber um Gleschförmigkeic in den blsherlgen geseplichen Belstimmungen über die
Militärpflicht in dem nunmehr vereinigten Fürsteuuthmme NReuß jüngerer Linie herzustellen,
verorduen Wir mit Zustimmung des konstituirenden Landkages bis zu Vereinbarung eines
allgemeinen deutschen Wehrgesebes oder sonstiger gemeinsamer Vorschristen Folgendes: —

(. 1.
Die Militärdien#pflicht begiumt im gonzen Fürstenehume mir dem 1. Januar desseni-

gen Jahres, in welckem die junge Mannschaft ihr ein und zwanziglles Lebensjahr zurückleget.
Die Daner der Dienstpfliche ist eine lechsjäyrige; vier Jahre davon kommen auf den

aktiven Dienst, zwei Jahre werden für dle Reserve und die Ersahdienskpflicht gerechnct.

S.2Eine ciwa nöthige Verstärkung des —— ist dergestolt zu beschaffen, daß

ein Viertbeil des erhoheten Bedorss neben der gewöhnlichen Jahreskonskription aus den in

Ausgegeben mit dem Amis= und Vererdnsblae Nr. 48. 6am 28. Neremter 184#



ble Millitarpflichtigkeit eintretenden jungsten Jahrgange ausgehoben, die ubrigen drel Vier-
theile dagegen aus den fruheren Jahrgangen entnommen werden.

Zu diesem Zwecke werden aus jedem dieser drei Jahrgänge so viel Leute nach der
Reibefolge ihrer bei der gewöhnlschen allsäbrlichen Ausbebung gejogenen Loosnummern ber-
beigejogen, aols norhwendig sind, um dessen Stärke auf den vierten Theil des erforderlichen
Kontingents zu bringen.

8. 3.
Die bieher bestandenen gesehlichen Befceiungen vom Kriegsdienste, wie sie im K. 9.

des Gesetzes vom 2. Jannar 1823 unter b. und c. bestimmr sind, sallen weg.
Die unter (l. bis F. ausgeführten, auf die Unenebebrlichkeit im allgemeinen Inceresse

begründeten Eremtionen bleiben zwar sortbestehen, jedoch kommen dabei die in §. 7. der
Erläuterungsverordnung für das Fürsienehum Gera vom 1. Juni 1839, welche dem gegen-
wärtigen Gesehe im Auszuge beigedrucht ist, aulgestellten Modifikationen zur Anwendung.

Ebenso sällt die §. 8. des Gesetzes von 1823 unter 1. den Sendierenden eingeräumte
Zurückstellung weg.

8 4.
Die Stellvertretung hort auf, und es fallen daher alle darauf bezüglichen Bestimmun-

gen des Gesehes vom 2. Januar 1823 5. 28. bis 32. sowie der dazu gehorigen Erlau-
terungsverordnungen weg.

8. 5.
Die bisher abgeschlossenenen Stellvertretungskontrakte bleiben bei Kraft. Nur wenn

der Stellvertreter vermoge der jetzigen außerordentlichen Konskription selbst dienstpflichtig wird,
hebt sich der Kontrakt auf; der Vertreter tritt dann in seinen Jahrgang als dienstpflichtig
ein, wird jedoch an das Ende desselben und wo irgend moglich zur Ersahmannschaft gestellt.

S. 6.
Sämmoliche, in die Jahre der Milikärpflicht eretende junge Leute mässen dieser genü-

gen. Eine Ausloofung zu dem Zwecke, um zu bestimmen, wer in den Kriegsdienst zu tre-
ken habe und wer davon befreit bleibe, findet niche weiter Statt.

Die Militärpfliche ist glelch; die Loosung wird nur zu dem Zwecke vorgenommen, um
die Reihefolge zu bestimmen, in welcher die jungen Leute einzutceten haben.

(. 7. .

Diejenigen Angehörigen eines Jahrgangs, welche nach dieser durch das Loos bestimm-
ten Rcihefolge niche sosore zur wirklichen Einstellung kommen, werden der Ersatzmannschaft
und Reserve zugewiesen. Sie müssen auf jedesmaliges Erfordern bei eineretendem Bedarf
in das aktive Militäc eintreten.

K. 8.
Die gegenwärtigen Bestimmungen finden keine rückwirkende Anwendung. Diejenigen
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also, welche auf Grund der bisperigen Gesetzgebung bei den srüheren Loosungen bereits gäng-
liche Befeeiung vom Milikär erlangt haben, können auch für die Zukunft nichr weiter in
Anspruch genommen werden.

8. 9.
Der im Furstenthume Lobenstein·EbersdorfdurchHinaussebungderDienstzeitvom20.

auf das 21. Lebensjahr in den nachsten Jahren entstehende Ausfall wird dadurch gedeckt,
daß derjenige Jahrgang des dortigen Militars, welcher in Folge der Bestimmungen des ge-
genwärtigen Gesetzes nach zuruckgelegter vlerjahrlger Dienstzeit in die Reserve eintreten wurde,
noch ein Jahr länger im altiven Dienste verbleibt und dann erst zur Reserve ubergeht, und
daß die Resecvepflicht allgemein auf zwei Jahre uber den aktiven Dienst bestimmt ist.

5. 10.
Das im Furstenthume Lobenstein·EbersdorfaufOrundderVerordnungvom20.Au-

gust 1832 eingesuhrte Institut der Landwehr ist als solches aufgehoben.

Dagegen verbleiben alle durch das gegenwärtige Gosetz nicht anfgehobenen oder modifi-
lirten Bestimmungen des Gesehes vom 2. Jonnar 1823 und der Erläuterungsverordnungen
fur dle Fürstenehümer Schleiz und Gera vom 30. Jannar 1838 und 1. Juni 1839 bei
Krast, und es werden die Le#teren hiermit ausdrücklich auf den Bereich des ehemaligen
Spezial.Fürsienchums Lobenstein-Ebersderf ausgedehnt und zu dem Ende im Anhange noch
besonders abgedruckt.

2.

Das Recht und die Freiheit zur Auswanderung ist durch die Wehrpflicht nur insoweit
beschränkr, daß denjenigen Staatsangepörigen, welche ouszuwaondern beabsichtigen, der Aus-
wandecungsschein verweigert werden kamm, wenn sie das Alter der Militärdienstpfliche errelche
und die Jahre der aktiven Oiensipflicht noch nicht zurückgelege habee.

Hat ein sur Auswanderung eutschlossener Staatsongehöriger diese Bedingungen nicht
erfülle, so ist dessen ordentliche Obrigkeir verpflichter und berechtigee, den Wegjug seines Ver-
mogens so lauge zu verhindern, als er dem Geseie wegen der Mililärdienstpflichr kelne Ge-
nüge geleister hat.

Urkundlich Haben Wir das gegenwärrige Geseh hüchsteigenhändig volljegen und Unser
Landessürstliches Instegel beidrucken lassen, auch dessen Verkundigung durch die Gesetsamm-
lung befohlen.

Schloß Schleijz, am 25. November 1849.

h Heinrich der 62. Vüngerer Linie Fürst Reuß.
Urr. v. Bretfchnelder.

*
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Au s zu 9

aus der Erläuterungsverordnung für die —W——. Schleiz und Geravom30. Januar 18838 und 1. Junt 1829.

Von Gottes Gnaden, Wir Heinrich der Zwei und Sechszigste,
Stammes Alltester,

2c. 2c.

Durch mehrfache, seit dem Erscheinen des Gesehes wegen Verpflichtung der Uncertha-
nen zum Kelegsdlenste vom 2. Jonuar 1823 gemachte Erfahrungen bewogen, verordnen
Wl, nach vernommenem Beirathe der getreuen Ritkere und Landschaft zur Erläuterung se-
nes Gesetzes hierdurch Folgendes:

K. 2c.

7. zu 9. 9. d. c.Dle gänzliche Besreiung von der F1 &amp; welche blsßer
1) dem einzigen Sohne oder Enkel, der seine Mutler oder Grohmutter ernährenmuß;
2) dem cinzigen Sohne eines sechszigjährlgen Mannes, der sich in notorisch hilfloser

Loge befindet und nur durch Umerstühung des Sohnes oder Cnkels erhalten wird:
3) dem Wacer= oder Elternlosen, welcher bel seinen unmündigen Geschwistern Vater-

stelle veriritt,
zugesichert war, soll künftig nicht weiter Sealt sinden, sondern es sollen künstig solche In-
diolduen nur mie der Einstellung zum aktiven Dienste verschom werden, wobel es rücksccht.
lich der umter 1. bezeichneten keinen Unterschied machen soll, ob sie in oder außer der Ehe
geboren sind.

Die vorerwähnten Indiolduen sind daher künftig mic zur Loosung zu ziehen und wenn
sie eln Einstellungsloos trifft, vorläufig zurück zuskellen.

Wenn sich im Lause ihrer Militärpflichtigkeitsjabre der Grund lhrer Zurückstellung er-
lediget, indem die von lbnen verlorgeen Personen sterben oder in die Loge kommen, sichohne
fremde Unterstützung sortzuhelsen, so müssen die zurückgestellten Individuen zum Dienste ein-
treten.

Sollte dieser Einteitt in den akkiven Dienst füc die Verhälenisse des Betroffenen von
wesemlichem und auHerordenclichem Nachrheile begleitee sein, so bleibr Landesherrliche Dis.
pensation vorbehalten.

Wenn dagegen ein folcher gurückgestellter junger Mann dle ihm obllegenden Wersor-
gungspstichten vernachlässigee, und dessen durch eine summarische Errterung überführt ist, se
ist er sosorr seiner Beferiung verlustig und zum wirklichen Dienst einzufkellen.
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8. zu 5. 10.
Die in den Jahren der Reservepsllchr stehenden Inolviduen sind nicht gehindert, sich

zu verhelcathen oder auszuwandern.
9. zu S. 11. c.

Die Bestimmung, nach welcher die im militärpflicheigen Alter stehenden jungen Leure,
wenn ihnen das Reisen nach dem Auslande verstactet wird, mittelst Handschlags an Eides-
store angeloben mässen, von drel Monaten zu drel Monaten Nachricht von ihrem Ausenthalte
zu geben, soll nur ouf diejeulgen Individuen beschränkt sein, welche die zeben böchsten auf
die Einstellungsloose folgenden Nummern gezogen haben. Die übrigen jungen Leute haben
ihren Aufenthalt nur allsäbrlich im Monate Junl anzujeigen, weun nichl, in Berücksichtig-
ung der Zeltumstände, ihnen bel der Erlaubniß zur Reise nach dem Auslande ein Anderes
zur Pfliche gemacht wird.

10 zu 6 15.
Fur die in Kriegszeiten nothig werdende Erganzung oder Verstarkung des Kontingents

soll nicht eine anderweite Ausloosung unter der dienstpflichtigen Mannschaft der verschiedenen
Jahrgange vorgenommen, sondern es sollen diese nach der Reihefolge ihrer bei der gewohn-
lichen,allsährlichen Aushebung gezogenen Loosnummern zum Dienste eingestellt werden.

11. zu S. 17.
Diejenigen jungen Leute, welche außerhalb des Orts, in welchem sie zur Milirärkon-=

skeiprlon gezogen werden, geboren, also nicht in die Kirchenbücher desselben eingerragen sind,
baben ihr Alter durch Taufzeugniß oder sonst auf glaubhaste Weise innerhalb einer von der
Rekrutirungsbehörde lönen zu bestimmenden Jrist nachzuweisen. Versäumen sie diese Frißt,
so hat die Bebörde auf deren Kosten das Taufzeugniß zu ermitteln.

—
Die im Auslande geborenen jungen Leute haben sich, sobald ste in das Al-

ter der Militairdienstpsticht ereten, bei den Orksvorständen oder bei der Rekruirungsbehörde
zu melden, damie sie in die Ortolisten cingetragen und zur gewöhnlichen Ausloosung ires
Jabrgongs gesogen werden können.

Wenn see dieses unterlassen und späcer enedeckt werden oder sich erst spirer melden, (##
lollen sie zur Nachloosung gezogen und wenn ein Dienstloos sie trifft, auf vier Jabre zum
zum aktiven Dienste, ouf zwei Jahre zur Reserve gestelle werden, ohne daß auf ihr erwa
weiter vorgerücktes Alter Rücksicht genommen werden darf.

13. zu §. 17:
Dle Untersuchung und Berichtigung der Listen ist künftig nicht welter in jedem ein-

selnen Orte, sondern in der Scadt Gera, als dem Sihe der. Rekrutirungsbehörde vorzu-
nehmen.



Zudieser Verhandlung haben sich die Ortsvorstände jeder einzelnen Gemeinde und die
milirärpflicheigen jungen Leute auf dem Nathhause zu Gera einzusinden. Außerdem stehet
der Zutrite zu der Verhandlung auch jedem anderen Angehörigen der betreffenden Gemein-
den frei.

Die Auwesenbeit der Geistlichen mit ihren Küchenbüchern foll nicht weiter erforderlich
sein.

Es stehet den erschienenen jungen Leucen, welche wegen irgend elnes körperlichen Ge-
brechens auf Befreiung von der Dienstpfliche Anspruch machen zu können glauben, frei,

schon bei dieser Verhandlung ihre Reklamarion anzubringen und hwai die vorschriftsmäßigeUntersuchung anzutragen, ohne daß übrigens die im 19. Paragraphen des Gesetzes vom 2.
Jannar 1823 zum Anbringen von Reklamationenbestimme asruse Frist aufgeboben oder
beschränker sein soll.

144. zu F. 17. und 19.
Diejenigen Individuen, welche aus mehr als einem geseßlich gebilligten Grunde An-

spruch auf Zurückstellung oder Befreiung zu haben vermeinen, haben diese Gründe inner-
halb der bestimmten Reklamationsfrist zusammen, alle auf ein Mal, anzuzeigen, damie sie
zu gleicher Zeir erörkert werden können und nicht durch successive Reklamationen wiederholte
Untersuchungen und Erörterungen nöthig gemacht werden.

Diesenigen, welche dieser Vorschrift zuwider verschiedene Reklamationsgründe zu verschie-
denen Zeiten anbringen, haben nlche blos die Kosten der wiederholten Uncersuchung, nament=
lich die Bemühungen des Pöysikars, zu bezahlen, sondern sie sind auch mie elner Freiheits-
strase von 8 bis 14 Tagen oder mit einer verhältnißmäßigen Gelostrafe zu belegen.

45. zu 6. 18. und 19.

Es bewendet zwar dabei, daß die Untersichung der bei einer angebrachten Reklama-
tion behaupteren körperlichen Untüchtigkeie unter Leitung der Rekrurlrungsbehörde durch das
inländische Pbrsikatspersonal vorgenommen werden, und der Reklamirende sich (beshalb in
Gera persönlich einsinden muß.

Es soll jedoch in besonders dringenden Fällen gestattet sein, auf Landesherrliche Dis-
pensarion von dem persönlichen Erscheinen und auf Untersuchung durch eine auswärtige Mi-
lilärbehörde an dem Orte, wo der Reklamamt sich eben aufhält, anzutragen.

6. zu #
Die zu Einwendung und vollständiger Begründung eines gegen die Entscheidung der

Rekeutirungsbebörde über eine angebrachte Reklamation einzulegenden Rekurses bestimmte
Frist wird von acht Tagen auf vierzehn Tage ausgedehnk.
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17. zu §. 31. unb 32.
a.

rc. c.
18. zu h. a3.

Alle milltarpflichtigen jungen Leute, welche im Voosingslermine persöulich oder burch
ihre Bevollmachtigten und Angehörigen erscheinen, müssen unweigerlich nach der fesistehenden
Ordnung (F. 23. des Gesehes) loosen.

Wenn sie sich bessen welgern, so sind see des Rechts zu loosen, sür verlustig zu achten
und an die Spitze ihrer Altersklasse ohne Weiteres zum Militär einzustellen.

Fallen bel folchen Welgerungen noch überdies Erzesse und Ruhestörungen vor, so sind
diese besonders, nach Besinden in Gemähheit des Mandars wider Tumule und Aufruhr, vom
16. Dezember 1933 zu ahnden. ·

19.zu5.38.N--1·usid§.39.Nk.t.2.3.4.
II

DiejenigenmilikökpflichtlgenIndividual,welcheimLocsimgdtekmincwederinPkksosI,
nochdurchzulässiqeVektcetesekschtisssthtbkAußcableibmauchsoiistssichtgchükiqentschul-
olgen,-siavdtsRechtssuloosethvorlaslfzimdwekdeueableSpiqeibkktAltersklasseIm-
ter die zum altlven Dlenste bestimmte Mannschaft gestellt.

Finden sie sich binnen 4 Wochen zu Ersüllung ihrer Dienstpflicht ein, so greiset ein
weiteres Strasversahren gegen sie nicht Plaß.

b.
Wenn sie dagegen blunen dieser Frilt nichr erscheinen, um ihrer Dienstpflicht zu genu-

gen, so ist ihnen, als ungehorsam Ausgebliebenen, der Prozeß ouf die, im 34.. und 35. Pa-
ragraphen des Gesetzes vom 2. Jannar 1823 vorgeschriebene Weise zu machen.

C6.

Nach dem Schlusse dieses Versahrens sindsolche Ausgebliebenen zu einer aktiven Kricgs-
bienstleistung von sechs Jahren zu verureheilen und auperdem ist die zweifährige Reser-
vepflicht vorzubehalten.

Besiöen sie gegenwärtlges Vermögen oder haben sie dergleichen künftig zu Hofsen, so
ist wegen Anschaffung elnes S-rellverrreters den Vorschristen si. 37. und 38. des Gesetzes
vom 2. Januar 1823 nachzugehen, die Strafdienstzeie ist jedoch von 9 Jahren auf Jahre
herabgeseht.

Srellen sich die Ausgebliebenen vor Publikation des Erkenutnisses freiwil ig, so
sollen sie nur auf vier Jahre zum altiven Dienste und auf zwei Jahre zur Reserve ver-
wendet werden, jedoch die Kosten des Versahrens abstatten.

Werden sie dagegen vor Poblikation des Erkenntmisses ergrifsen, so sind sie auf fünf
Jahre zum aktioen Dienste und zwei Jahre zur Reserve einzustellen.



40

d.
Wenn dienstoslichtige junge Leute, welche nach dem Loosingskermine mie Erlaubn#ß der

Rekrurirungsbehörde sich in das Ausland verfügen und über die ihnen bestimmte Zeit aus·
bleiben, dodurch aber bei einer, erwa nöchig werdenden Verstärkung oder Ergänzung des
Komtingemts der Verpflichrung nach ihrer Loosnummer zum cbkiven Diensie einzutreten, sich
entziehen, so sind sie als Ausgetretene zu behandeln.

Es ist daher das vorbezeichnete Verfabren gegensieebensalls einzuleiten, immittelstaber,
wem sie Vermögen besißen, auf ihre Kosten sosort ein Stellvertreter fur eine sechsjahrige
altive Dienst jeit anzuschassen.

Ueberdieh sind sie in eine —* von 25 Thlr. bis 200 Thlr. sowie in Erstartung
der ausgelausenen Kosten zu verurtheile

Wenn dagegen eine Ergänzung oer Verstärkung des Kontingents nicht nöthig ist, und
der Auobleibende somit den Einceitt in den Dienst nicht versäumt, so ist er nur wegen Ver-
letzung seines Augelöbnisses mit einer angemessenen Geld- oder Gefngnißstrase zu belegen,
und die Kosten abzustorten schuldig.

e.

Ein solcher Ausgetretener, der sich vor Publikation des Straserkenntnisses freiwillig
meldet, ist in dem Falle, daß eine Ergänzung des Koncingenes erforderlich, also selne Ein-
stellung nöthig gewesen ist, auf die gewöhnliche Dauer der Dienstzeit von vier Jahren zum
akliven Milikär einzustellen; wird er dagegen vor Publikorlon des Erkennmisses ergris-
sen, so ist er auf fünf Jahre einjustellen.

Wird man leiner erst nach der Publikatlon habhaft, so bewendet es bei der sechsjäh-
eligen Strasdienst#eir.

Uebrigens behälc es bei der oußerdem angeordneten Geldstrase sowie bei Geltung der
Kesien sein Bewenden.

In allen arderen Beziehungen sinden die Vorschriften des 39. #. des Gesetzes vom
2. Jannar 1823 ihre volle Anwendung.

20. zu G. 4
Nicht blos absichtliche Verletung der den - obliegenden Verpflichtungen, (on-

dern auch Nachlössigkeiten und Verschuldungen in Ausübung ibrer Pllichten bei den Reken-
Urungsangelegenheiten sollen nachdrücklich geahndet werden.

Juebesendere soll Obesflächlichkeir bei den Untersuchungen der körverlichen Tüchcigkeit
der jungen Leute und Leichtsertigkeit in den abgegebenen Urtheilen an den Pbystikarsperso-
nen mit Geldstrasen von 5 bis 50 Thlr., sewie nach Besinden mit Suspension oder Re-
molion geahndet werden.

Tuch Hoben dieselben alle nachtheiligen Folgen ibres schuldhasten Verfahrens in peku-
niärer Bejiehung zu vercreten.
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21. Zur JInstruktion, die Untersuchung der Diensttanglichkeir betressend.
Zu s. 2.

Dasern die Rekrutirungsbehörde oder der zu Uebernahme der Rekruten kommandirte
Osfizier es säc nothwendig erachten, so kann auch eine arztliche Untersuchung foscher Indi-
viduen verfüge werden, welche sich als gesind und von körperlichen Fehlern frei ongeben.

Zu (. 7. Nr. 9.
Zu den Ursachen, welche elne Besreiung oder Zurückstelung vom Militärdieuste be-

gründen, soll auch
„allgemelne Schwäche“

gehoren.

Uebrigens kann keln Individuum, welches nach allgemelnen Grundsähen ehrlos ist, na.
mentlich kein mit Zuchthaus bestrafrer Mann, unter Unser Militär ausgenommen werden.

In allen anderen Beziehungen bleidt das Gesetz vom 2. Januar 1823 unverändert
belkehen, und soll durch gegenwäreige Verordnung nur vervollständige und erläutert, niche
aufgehoben sein.

Der gegenwäreige Nacherag, welchen Wir elgenhändig vollzogen und unter Beldruckung
Unserer Landesfürstlichen Instegel durch das Amte- und Nachrschisblatt zu publiztken befoh.
len haben, soll von Zeit der Bekannimachung an in gesetzliche Kraft treren.

c. 1c.





Gesetzsammlung
Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 101.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, Jüngerer Linie
und des ganzen Stammes Aeltester regierender Furst Reuß, Graf

und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Krannichfeld,
Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Von dem Verwalcungsrathe der durch das Bündnlß vom 26. Mal dleses Jabres ver-
einigien drutschen Staaren ist der Beschluß gesaht worden, nunmehr dle Wahlen zu dem
für den Zweck der Berathung über die bereits bei Abschluß jenes Bündnisses im Entwurse
vorgelegle Reichsversassung in Erfurt abjuhaltenden Reichstag vornehmen zu lassen.

Das sür die Wahlen zum Wolkshause zugleich mit der Reichsverfassung vorgelegte
Wahlgeset ist den Verhältnissen im Fürstemtbume Reuß Jüngerer Elnie angepaße und dem
konstituirenden Landrage zur Berathung miegerhellt worden und wird in Uebereinstimmung
mit demselben in der nachstehenden Weise bierdurch öffenelich bekannt gemacht.

8. 1.
Wablberechtiget ist jeder unbescholtene selbstständige Staatsangehörige, welcher das 25.

Lebensjahr zuruckgelegt hat, irgend eine direkte Steuer oder Gemeindeanlage enirichtet und
als Theilnahme berechtiget bei den Gemeindewahlen seines Wohnorts ju betrachten ist.

8. 2.
Als unselbststandig sind von der Wahl ausgeschlossen:

1) Haussöhne,
2) Dienllboten und Handwerksgesellen, welche keinen eignen Hausstand baben,
3) Handlungs, und andere Geschäfrsgehilsen, welche keinen eignen Hausstand Haben,

öoder sich im Brode ihres Handlungs, oder Geschäftsheren befinden.

Ausgegeben mit dem Amts= zund Berernunguhlat Nr. 49. 85. December
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. 3.
Als bescholern sind von der Wahl auszunehmen diesenlgen, welches durch recheskräfrt-

ges, richkerliches Erkenneniß wegen gemelner Verbrechen in Zuche= oder Arbeitshausstrafe
verurthelle oder zu öffentlicher Arbelt angehalten worden sind.

Es lebe jedoch die Wahlberechelgung derselben wieder ouf., wenn selt Verbüßung der
vichterlich erkannten oder durch Begnadlgung berabgesezten Serase, oder, wo lehtere ganz
erlossen worden ist, sele dem Erlassen derselben ein zehnföhriger Zeltraum verflossen ist.

-
Das Wahlreche ruht, so lange ein Wahlberechtigeer sich unter Zustandsvormundschafe

oder in einem gerichtlichen Konkurse befindet, oder aus ösfentlichen Kassen Unterstätzung em-
pfänge.
« H· ..

DenqndenGemeiavewthenTheilsumhmenBckechtigteasindgleichst-stellenunmit-
telbare und mittelbare Staatsdiener, Advokaten, Aerzte, Chirurgen 1. Klasse, gepruste
Kandidaten der Rechtswissenschaft und der Theologle, aktive Milltärs, Geistliche und Schul.
lehrer, sowie andere, dem gelehrten Stande angehorige selbsiständige Personen, wennsie auch
sonst an den Gemeindewahlen keinen Theil haben und zu den Gemeindelasten unmittelbar
nicht beitragen sollten.

 6.
In den Städten geben die Bestimmungen der städtischen Versassungen darüber die

Entscheidung, wer auher den, im 3. J. bezeichneten Personen zur Thellnahme an den Ge-
meindewahlen berechiigt ist.

5. 7.
Auf dem plarken Lande wird als theilnahmeberechtigt bei den Gemeindewahlen betrach

tet, jeder Besitzer eines Hauses, gleichviel ob er das Haus allein oder in Derbindung mie
anderm Grundeigenthume besitt ingleichen jeder unangesessene selbstKändige Orrsbewobner, der
in Heimathoangelegenheiten stimmberechtigt ist und einen Beitrag zu Gemeindeanlagen ent-

richtet. ·

Insbesondere ist hierbel der an Landesherrliche Kassen zu entrichtende Gewerbezins in
Aufrechnung zu bringen.

g. 8.
In jedem Orte ist durch den Orcsvorstand ein genaues Verzeichniß der Hiernach wahl-

berechtigeen Personen mit Angabe des Alters, des Scandes und er Abgabenbetträge auf.
zunehmen und bei der Ortsobrigkeit einzureichen.

. 9.

Die Ortsobrigkeit prufet die Einzcichnungen, namentlich die Abgabensähe genau und
cheilet sodann die Wablberechtigten in drei Klassen ab.
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In die erste Klosse kommen Alle diejenigen,
wesche bis zu drei Thalern jährliche Abgaben,

in die zweite dlesenigen,
welche bis zu sechs Thalern jährliche Abgoben,
in die dritte diesenigen,
welche über sechs Thaler jährliche Abgaben entrichten.

S. 10.
Die im 6. 7. genannten Personen kommen, wenn sich bei ihnen ein entscheidender Ab.

gabebetrag niche berausstellt, in die erste Klasse.

8. 11.
Die nach diesen Vorschriften klassifizlrten Wahllisten übersenden die Ortsobrigkeiten an

das Bezieks-Justizamt, als welches auch das Justlzame Hobenleuben für die dortige Pflege
zu betrachten ist.

K 12.
Die Justixämrer sind die Waßlbehörden für das gesammee Land, mit Ausnahme der

Stode Gera, Schleis, Lobenskeln und Tanna, wo die Stadtröthe eie Wahlbehärde für den
Schabtbezirk bllden.

g. 13.
Dos ganze Furstenthum wird in 19 Wahlbezirke gethtilt, wie die Beilage sie näher

beschreibi.
9. 14.

Die Wahlen sind indirekte. Die Urwähler wählen Wahlmanner und diese wählen die
Abgeordneten.

s. 15.
Jeder Wahlbezink wähle drei Wahlmänner und zwar jede der im &amp;. 9. beseichneten

Klassen Einen.
. 10.

Die Vorladung zur Wahl erfolge mindestens 14 Tage vor der Wahlhandlung, zu wel.
cher die mic der Wahl beaustragte Behörde unter genauerer Angabe des Ores, des Tages
und der St#unde durch ölsentliche Bekanntmachung, sowie durch ösfenrlichen Auschlag in je-
dem Orte des betreffenden Wahlbezirks einladet.

. 17.
Wer an der Wahl nicht personlich Theil nimmt, begiebt sich siillschweigend des Seimm-

rechis für den fraglichen Fall.
 -

Jeder, der an der Wahl Antheil nehmen will, muß ouf Ersordern nachweisen, daß



er mit der lehßten Rate der von ihm zu zahlenden Staatssteuer oder Gemeindeabgaben nicht
in Reste sel.

S. 19.
Die Wohlen ersolgen durch ofsene Selmmgebung zu Protokoll nach absoluter Stimmen-

mehrheie. Erglebe sich diese niche, so finder dle engere Wahl in der Weise Stact, daß die-
jenigen, k|c zusammen dle Masorltäc der abgegebenen Stimmenfür sich haben, der zwei-

ren Wahl ausgesetze werden. Ergiebt sich auch hlerbel keine absolute Mocforlece, so wird
dleß Verfahren so lange fortgeletz, bis eine solche erzielt wird. Bei gleicher Silmmenzahl
entscheidet das höhere Lebensalter.

5. 2
Dle Resuleate der Bezlrkowahlen veden * die Behörden mie den AktenundWahl-

prokokollen an dle Reglerung eingesender.

Diese prüfet die Wohlen, ernenne einen D#tenmise und läße unter dessen Leirung

dle Wohl des Abgeordneten durch die *- vornehmen..2Der Wahlkommissar macht den Termin *— ladet die Wahlmänner dazu eln und

bestimmt elnen Ort, welcher im Mittelpunkte * Landes lieget.
 . 2

d Möbler erhalten eine Vergütung für W oder Versäumniß nichr.
e Wahlmanner erhalten den Reiseaufwand vergutet und ezwer auf die Meile vom—i bis zum Wahlorte und zurück Au e mie 1 Thale

82
Zut Giltigkeit der Vabl ist erforderlich, mindestens 3 der Wahlmänner an derWahl Thell genommen haben
Sollee dle binrelchende Inzahl. beim Wahltermine nicht erschlenen, so i#t auf Kosten

der ohne genügende Entschulbigung Ausgebliebenen ein anderweiter Wahllermin anzuberaumen,

Im Uebrlgen 2 überall die , 2. des nachstebend abgedruckten Enewurfs,
um ReichswahlgeseMit der geesetn. bieses Gesehes ist Unser Ministerium beaustcager, wesches auch
die nöthige Werständigung wegen der noch den Beschlüssen des Verwalkungsrathes eintreten-
den Beehelligung des Furstenthums Greiz an den Wöhten zum Wolkshause mie den zustän-
Iigen Fürstlich Reuh. Greizer Behörden herbeizuführen hat.

Urkundlich under Unserer eigenhändigen Unterschrist und Vordrückung Unsers Lan-
desfürstlichen Instegels.

Schloß Schleiz, am 3. December 4849.

Heinrich der 69. Jüngerer Linie Fürst Reuß.
Dr. v. Bretschnelder.
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Eintbellung derWahlbezirkke
fr das

Furstenthum Reuß jungerer Linie.
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Gesetz,
betreffend dse Wahlen der Abgeordneten zum Volkshause.

8. 1.
Wahler ist jeder selbstständlge unbescholtene Deutsche in dem Gebiete der Vereinssiaa-

ten, welcher das 25. Lebensjahr zurückgelegr bar.

. 2.
Als selbsiständig ist Derjenige anjusehen, welcher an den Gemeindewahlen selnes Wohn-

orls Theil zu nehmen berechelge Ist und irgend elne direkee Staatssteuer zahle.

8. 3.
Von der Berechtigung zum Wählen sind ausgeschlossen:
) Personen, welche unter Vormundschaft oder Curatel stehn;
2) Personen, uber deren Vermogen Concurs oder Fallitzustand gerichtlich eroffnet

worden ist, bis dahin daß sie ihre Creditoren befrledigt haben;
:5) Personen, welche eine Armen·UntersttungausoffentlichenoderGemeindemitteln

beziehen, oder im lehten, der Wahl vorbergegangenen Jahre bezogen haben.

K. 4.
Als bescholten sind von der Berecheigung zum Wählen diesenigen Personen ausgeschlose

sen, Lenen durch rechtskräftiges Erkenu#niß nach den Gesehen des Einzelstaates, wo das Ur-
cheil erging, ennveder unmietelbar oder mirtelbor der Vollgenuß derstaatöbürgerlichen Rechee
entzegen ist, sosern sie in diese Rechte nicht wieder eingesett worden sind.

(. 5.

Des Rechis zu wählen sofl, unbeschadet der sonst verwirken Serafen, für eine Zeit
von 4 bis 12 Jahren durch trafgerichtliches Erkenntniß verlustig erklärt werden, wer bei
den Wahlen Seimmen erkause oder mehr als elmmal bei der für einen und denselben Zweck
bestimmten Wahl seine Seimme abgegeben, oder jur Einwirkung auf dle Wohl uberhaupt
gesetzlich unjulassige Mittel angewendet hat.

é. 6. . .

Wahlbar zum Abgeordneten des Volkshauses ist jeder unbescholtene Deutsche im Um-
sauge des Bundesstaates, welcher das 30. Lebensjahr zurückgelegt und seic mindestens 3
Jahren einem Wereinsstaate angehört bat.

8. 7.
Personen, die ein offentliliches Amt bekleiden, bedurfen zum Eintritt in das Wolks-

baus keines Urlaubs, haben aber die Kosien ihrer aimtlichen Stellvertretung zu tragen.
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5. 8.
In jedem Einzelstaate sind Wahlkreise von je 100,000 Seelen der nach der lehten

WVoflkszählung vorhandenen Bevölkerung zu bllben.

S. 9P.
Erglebe sich in elnem Einzelstaate bei der Bildung der Wahlkreile ein Ueberschuß von

wenigskens 50,000 Seelen, so ist hierfür ein besonderer Wahlkreis zu bilden.
Ein Ueberschuß von weniger als 50,000 Seelen u#t unter die anderen Wahlkreise des

Einzelstaates verhälrnigmäßlg zu vertheilen.
10.

Klesnere Staaten mic einer Bevölkerung von wenlgstens 50,000 Seelen bilden cinen

Wabhlkrels.
Dlesen soll die Stadt Löbeck gleichgestellr werden.
Dlejenigen Staaten, welche kelne Bevölkerung von 50,000 Seelen haben, werden mie

andern Staaren nach Maaßgabe der Vereinsmatrikel zur Bildung von Wahlkreisen zusam-

mengelegt.
8. 11.

Dle Wahl ist indlreer. Dle Urwähler wählen Wohlmänner, und diese wählen den
Abgeordneten.

. 12.
Die Wahlkreise zerfallen in Wahlbezirke behufs der Wahl der Wahlmämner.

8. 13.
Wer das Wahlreche in elnem Wahlbezirke ausüben will, muß in demselben zur Zeit

der Wahl und sele mindestens 3 Jahren selnen festen Wohnsiß Laben und beimathsberech-
tige seln. Er mußaußerdem auf Erfordern nachweisen, daß er mit der leten Rate der
von ihm zu zJahlenden directen Sgtaaresteuer nicht im Rückstande ist.

Der Standort der Soldaten und Milikalrpersonen des skehenden Hecres gilt als Wohn.
sib und berechtigt zur Wahl ohne Rücksiche auf Heimathsberechtigung und Dauerdes Wohn-
sizes. In den Scaaten, wo Landwehr beskeht, trit sür diese dahin eine Ausnahme ein, daß
Landwehrpflichtige, welche sich h#r Zeic der Wahlen unter den Fahnen befsinden, an dem
Orte ihres Aufenthaltes für ihren Heimachsbezirk wählen. Die näheren Anordmungen zur
Aussföhrung dieser Bestimmungen bleiben den Reglerungen der Eizelstaaten überlassen.

K. 14. .

Die Wahler werden behufs der Wahl der Wahlmänner in 3 Abtheilungen getheilt.
Jede Abtheilung wahlt ein Drittheil der zu wahlenden Wahlmanner.

d. 16.
Die Bildung der Abthellungen erfolgt nach Maaßgabe der von den Wöblern zu ent-



richtenden direrten Staats= Steuern und zwar in der Art, daß auf jede Abtheilung eln Drit-
bell dee Gesammesumme der Steuerbercäge aller Wähler fälle. Diese Gesammesumme wied
berechner:

a) gemeindeweise, salls die Gemeinde einen Bezlré für sich bildet, ober in mehrere Be-
zirke geiheilt isi;

) bezitksweise, falls der Bezirk aus mehreren Oemelnden zusammengeseßt ist.
Den Regierungen der Einzelstaaten bleibr es überlaslen, für diesenlgen Gemeinden oder

Bezirke, in welchen keine oder nicht alle landüblichen directen Steuern zur Hebung kom-
men, der ansfallenden Steuer, behufs Festsiellung der Wohlberecheigung und der Abebeilung,
eine andere zu substituiren.

5. 16.

Die erste Abiheilung besteht aus denjenigen Wahlern, auf welche die böchsten Seeuer-
beträge bis zum Belause eines Drittheils der Gesammesteuer fallen.

Die zweite Abeheilung beskeht aus denjenigen Wählern, auf welche die nächstuledrigeren
Steuerbetrage bis zur Grenze des zweiten Drittheils fallen.

Die dritte Abtheilung endlich besteht aus den am niedrigsten besteuerten Wahlern, auf
welche das letzte Drirtbeil fallt.

K. 1
In jedem Bezirke ist ein Verzeichniß der siimmberechtigten Wähler (Wüßlerliste) mit

Angole des Steuerbetcages bei den elnzelnen Namen aufzustellen. Diese Listen sind spate
stens 4 Wochen vor dem zur Wahl belkimmten. Toge zu Jedermanns Einsiche auszulegen,
und dies effentlich bekanmt zu machen.

Einsprachen gegen die Listen sind binnen 8 Tagen nach öffenrlicher Bekanntmachung
bei der Behörde, welche die Bekann#machung erlassen bat, anjubringen, und innerhalb der
nächsten 14 Tage zu erledigen, worauf die Listen geschlossen werden. Nur diesenigen sind
zur Tbeilnahme an der Wahl berechilgt, welche in die Listen ausgenemmen sind.

. 18.
Aus denWöhlerlisten ist für jede Gemeinde oder Bezirk (. 15.) einel Abehellungsliste

anzusertigen, wegen deren Berichtigunz die Vorschriften des vorhergehenden F. Plat greifen.

8. 19.
Bei der Wahlhandlung sind Gemeinde-Mitglieder zujujiehen, welche kein Staats- oder

Gemeindcu#nt bekleiden.

. 20.

Die Wahlen eriolgen abtheilungsweise durch offene Stimmgebung Zzu Protokoll, nach
ablolater Mebhrheit.



g. 24.
Erglebe sich bel der ersten Abstimmung keine absolute Selmmenmehrbelt, so findet dle

engere Wahl Saatt.
(. 22.

Die gewählten Wohlmänuer treten zur Wahl des Abgeordneken zusammen.

K. 23.
Die Wahlmännner wählen durch ofsene Selmmgebung zu Protokoll nach absoluter

Mehrbeit. Ergiebt sich bei der ersten Abstimmung elne folche nichr, so finder die engere
Wahl Stait.

Der Tag der Wahlen wird fur den gesammten Bundesstaat ein und derselbe sein.
Die Wahlen, welche spater erforderlich werden, sind von den Regierungen der Einzel-

staaten aus zuschreiben.
. 24.

Die Wahlerelse und Wahlbezlrke, die Wahldirectoren und das Wahlverfahren, Inso-
welt dieses nicht burch das gegenwärelge Gesetz festgestellt worden ist, werden von den Re-
glerungen der Einzelstaaten bestimme.





Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 102.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, Jüngerer Linie
und des ganzen Stammes Aeltester regierender FürstReuß, Graf

und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld,
Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

beurkunden hlerdurch Folgendes
Die Verhandlungen des — Landeages für das Fürstenthum Reuß Jünge-

rer Linic, welcher einberusen war, um in Gemeinschaft mit der Staaksregierung ein neues
Landesgrundgesetz zu berathen und zu vereinbaren, haben zu dem erwünschten Ziele geführt.

Wir haben kein Bedenken gesunden, die Uns vorgetragenen und von Uno reislich er-
wogenen Auträge und Beschlüsse zu genehmigen, und indem Wir denselben Unsere Lan-
desfürstliche Sanktion errheilen, so verkünden Wir im Nachllebenden das vereinbarte Sraats-
grundgeseh, mit dem aufrichtigen Wunsche, dah es das Band der Eintracht zwischen Für-
sien und Volk immer enger knüpsen, die wohlverstandenen Freiheiren der Staatsangehörigen
verbürgen, die Wirksamkeit der Staatsregierung kräflggen und dem Lande süc alle Zeiten
zum Segen gereichen möge.

Staatsgrundgesetz für das Fürstenthum Reuß
Jüngerer Linie.

Erster Abschnitt.)
Von dem Staatsgebiete.

 . 1.
Das Fürstenchum Reuß Jüngerer Linie biler einen untheilbaren, selbstständigen Theil

des deueschen Reichsgebieres.

Ausgegeben den 14. December 1849. 9



g. 2.
Die fur die Verwaltung des Staates nothig werdende Organisation ersolgt durch das

esthz.
g. 3.

Die Grenzen des Staates konnen nur in Krast elnes Gescthes verandert werden.
Grenzberichtigungen mit elnem Nachbarstaate, durch welche nur einzelne Stucke zur

Herstellung einer geordneten Abgrenzung ausgetauscht oder abgelassen werden, nicht aber ein
SctaatsangeHöriger abgetreten wird, können ohne Zustimmung der Landesvertretung gescheben.

Jwelter Abschnitt.

Von den Staatsangehörigen und ihren Rechten.
5. 4.

Die Bedingungen sür den Erwerb und Verlust des Staatsbürgerreches werden durch
das Geseh bestinmne.

+. 5.
Die Strase des bürgerlichen Todes soll niche Stact finden, und da wo siebereics ausge-

Frochen ist, in ihren Wirkungen aufhören, soweit ncht hierdurch erworbene Privarechte ver-
lebt werden.

. 6.
Die Auswanderungsfreibeir ist von Scaatswegen nicht beschränke, Abzugsgelder därfen

nichr erhoben werden.
5. 7.

Vor dem Czsetze gile kein Unterschied der Stände. Der Adel ols Seand ist ausge-
boben.

Alle Standesvorrechte sind abgeschaffe.
Die Scaatsangehörlgen sind vor dem Geseh gleich.
Alle Titel, inseweit ste nicht mit einem Amte verbunden sind, sind aufgehoben und

dürfen nie wleder eingesührt werden.
Kein Staatsangeböriger darf von elnem außerdeurschen Stoate einen Orden annehmen.
Die öffemlichen Aemter sind für alle Besähigten aleich zugänglich.
Das Waffeureche und die Wehrpfliche ist sur Alle gleich; Seellvertrecung bel letzlerer

finder nicht Statt. Die weitern Bestimmungen erifft das Gesetz

. 8
Die Freiheit der Person ist unverle-lich.
Die Verbastung einer Person soll, außer im Falle der Ergreifung auf frischer Thar

nur geschehen in Krast eines richterlichen, mit Geründen versehenen Besehls. Dieser Besehl



54

muß im Augenblicke der Verhaftung oder spatestens innerhalb der nachsten vler und zwan-
alg Stunden dem Verhafteten zugestellt werden. Binnen gleicher Frist muß eine vorläufige

ipee statefinden.Die Pollzeibehörde muß Jeden, den sie in Verwobrung genommen har, spatestens im
Laufe des solgenden Tages enoweder freilassen oder der richterlichen Behorde ubergeben.

Jeder Angeschuldigte soll gegen Stellung einer vom Gericht nach dem Gesetze zu be-
stimmenden Kaution oder Burgschaft der Haft entlassen werden, sosern nicht dringende An-
geigen eines schweren peinlichen Verbrechens gegen denselben vorliegen.

Im Falle einer widerrechtlich verfügten oder verlängerten Gefangenschaft ist der hieran
Schuldige und nöthigensalls der Staar dem Werleten zur Genugthuung und Emschädigung
verpflichter.

Die Todesstrase, ausgenommen wo das Kriegsreche sie vorschreibr, sowie die Strafen
des Prangers, der Brandmarkung und der körperlichen Züchtigung, sind abgeschafst.

. 10.
Die Wohnung Ilt unverleblich.
Eine Haussuchung ist nur zulässig:

1) in Krafst eines richterlichen mie Gränden versehenen Besehls, welcher sosort oder
inmerhalb der nächsten vier und zwanzig Stunden dem Betheiligten zugestellt wer-
den soll;

2) im Falle der Verfolgung auf seischer That, durch den geseblich berechtigten Be-
amten;

3) in den Fallen und Formen, in welchen das Gesetz ausnahmsweise bestimmten
Beamten auch ohne richterlichen Besehl dieselbe gestocter.

Die Haussuchung muß, wenn thunlich, mit Zusiehung von Hausgenossen erfolgen.
Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist kein Hinderniß der Verha#ftung emcs gerichtlich

Verfolgten.
8. 11.

Die Beschlagnahme von Briefen und Papieren darf, außer bei einer Verhaftung oder
Haussuchung, nur in Krast eines richterlichen, mit Grunden versehenen Besehls, welcher so-
sort oder innerhalb der nächsten vier und zwanzig Seunden dem Berhriligten zugestellt wer-
den soll, erfolgen.

é. 12.
Das Briesgeheimniß ist gewährleiste. Die Werlehung desselben isi peinlich zu be-

strasen.
Die bei strafgerichtlichen Unter suchungen und in Kriegssällen ochwendigen Beschrän.

kungen Und durch die Gesezgebung festzustellen. 9



Jeder Staatsangehorige hat das 1., (*% Wort, Schrife, Druck und bllbliche
Darstellung seine Meinung frei zu äuhern.

Die Preßfreiheit darf unter kelnen Umständen und in kelner Welse durch vorbeugende
Magregeln, namentlich Zeufisr, Konzessionen, Sicherheitsbestellungen, Scaatsauftagen, Be-
schränkungen der Druckereien oder des Buchhandels, Postverbote oder andere Hemmungen
des freien Verkehrs beschränke, suspendire oder aufgehoben werden.

Ueber Prehvergehen, welche von Ameswegen verfolge werden, wird durch Schwurge-
richte geurtheilt.

g. 14.
Jeder Staaksangehörige hat volle Glaubens-- und Gewissensfreihelt.

Nlemand verpflichter, seine religlöse Ueberzeugung gu offenbaren.
. 15.

Jeder Staaksangebörlge ist unbeschränke in der gemelnsamen bäuslichen und öffentlichen
Uebung seiner Religlon.

Verbrechen und Vergeben, welche bel Ausübung dleser Frelhelt begangen werden, sind
nach dem Oeseße zu bestcafen.

. 10.
Durch das religiöse Bebennkniß wird der Genuh der bürgerlichen und staarsbürgerlichen

Rechte weder bedingt noch beschränkt. Den staatsbürgerlichen Pflichten darf dasselbe kelnen
Abbruch thun.

(. 17.
Jede Religionsgesellschafe ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selöstständig, bleibe

aber, wie jede andere Gesellschaft im Sctaace, den allgemeinen Scaatsgesetzen uncerworfen.

Keine Religionegesellschat genieht vor andern Vorrechee durch den Scaat; ee bestehe
kelne Staatskirche.

Neue Religionsgesellschasten dürsen sich bilden; einer Aneekennung (hres Bekenmenlsses.
durch den Staat bedarf es nicht.

Ueber das Reche der Kirchengemeinden, ibre kicchlichen Beamten zu wäblen, ergehe
ein besonderes Geset.

(. 18.
Niemand soll zu einer kirchlichen Handlung oder Felerlichkeit gezwungen werden.

S. 10.
Die Formel des Eides soll eine für Alle gleichmäßige, an kein bestimmtes Religsons.

bekenntniß geknüpfte sein; sie soll lauten:
„So wahr mir Got helfe!“
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5. 20.
Die bürgerliche Gültigkeit der Ehe ist nur von der Vollsiehung des Zioilaktes abbän-

gigz dle kirchliche Trauung kann nur nach WVollziehung des Zlvilaktes Statt finden.

Die Rellgionsverschiedenheirc ist kein ng iche- Ebehinderniß.
Dle Standesbücher werden von den * Behörden geführe.
Die Wissenschafe und ihre Lehre # 4 *

5.
Das Unterriches= und Erzlehungswesen sehe. unter der Oberaussicht des Staats, und

st, abgesehen vom Religionsunterrsche, der Beaufsichesgung der Geistlichkeit, als solcher, ent-
hoben.

. 24.

Unterricht zu ertheilen, sowie Unterrichts- und Erziehungsanstalten zu grunden und zu
lesten, stehe jedem Staatsangehörigen frei, wenn er seine moralischr, wissenschaftliche, bezüg-
lich technische Besähigung der berreffenden Sraatsbchörde nachgewiesen hat.

Der häuellche Unrerriche untrerliege keiner Beschränkung.
 **

Für dle Bildung der Jugend soll durch öfsentliche Schulen überall genügend gelorge
werden.

Eltern oder deren Stellvertreter dürsen ihre Kinder oder Pflegbesohlenen niche ohne
den Unterrlche lassen, welcher für dle unteren Volksschulen vorgeschrieben ist.

 . 26.

Die s§sfentlichen Lehrer Haben dle Rechte der Scaotedlener.
Der Staat Ktellt unter gesetzlich geordneter Betheiligung der Gemrinden aus der Zabl

der Geprüsten die Lehrer der Volksschulen an.
g. 27.

Für den Unterricht in Polksschulen und niederen Gewerbeschulen wird kein Schulgeld
bezahle.

Unbemictelten soll auf allen öffentlichen Unterrichksonstalten sreier Uncerricht gewähre
werden.

Die Unterbaltung der öffentlichen Bildungsanstalten, sowie die angemersseneBesoldung
der Lehrer an denselben liegt dem Staate ob, dagegen ubernimmt er das sammilicheSchul-

vermögen. Die für Schulzwecke gemachten r*- bleiben unverändert sortbestehen.
8. 2

Es steht einem Jeden frel, selnen Be wählen und sich fur tenselben auszubil·
den, wie und wo er will.



h. 29.
Jeder Staatsangehorige hat das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden an bie Be-

börden zu wenden, dieselben auch in geeigneten Fällen an den Landtag und an die Reschs-
versammlung sSchrifilich zu bringen. Dieses Reche kann sowohl von Einzelnen, als von Meb-
reren im Verein ausgeübt werden.

. 30.
Jeder Staassbürger hat das Reche, Iffentliche Beomte wegen amtlicher Handlungen

gerichtlich zu versolgen, einer vorgängigen Erlaubniß durch die Oberbehörde bedarf es dazu
nicht.

6. 31.
Die Staatsangehöeigen haben das Acch#, sich friedlich und ohne Wafsen zu versam.

meln; einer besondeien Erlaubniß dazu bedaef es nlc#t.
Volksorrsammlungen unter freiem Hümmel können bel dringender Gesahr für die ö.

sentliche Ordnung und Sicherheit verboren werden.
32.

Die Scaarsangebörigen haben das Recht, Vereine zu bilden. Dieses Recht soll durch
keine vorbeugende Mahregel beschränkt werden.

*33.
Die in den 9##. 31. und 32. cuhaltenen Bestimmungen sinden auf dos Militoir An-

wendung, iusowrit die milirairischen Disjipkinar-Vorschriften niche eurgegensteben.

Das Eigenehum ist unverlehlich. "

Eine Entcigmug konn nur aus Rücksichten des gemelnen Besten, nur auf Grund ei-
nes Gesehes und geqen vorhergehende gerechte Emschädlgung vorgenommen werden.

Das geistige Eigenthum soll durch die Gesegebung geschütze werden-
. 35.

Jeder Grundeigenehmmer kann seinen Grundbesiß unker Lebenden und von Todeswegen
ganz oder tbeilwaise veräußern.

Das Nahere hieruber bestimmt das Geseh.
Fur die codte Haud sind Beschränkungen des Rechis, Liegenschaften zu erwerben und

aber sie zu verfugen, im Wege der Gesetzgebung aus Grunden des offentlichen Wohls zu-
lassig.ss K. 36.

Jeder Unterthäulgkeits= und Hörigkeiteverband hört sür immeer ouf.
 9

Obne. Entschädigung sind oufgehoben:
4) die Patrimonialgerichtsbarkeir und die grundberrsiche Pollzei, sammr den aus diesen

Rechten fließenden Besugnissen, Exemtionen und Ubgaben.



2) die aus dem guts- und schutzherrlichen Verbande fließenden personlichen Abgaben und
Leistungen.

Mit diesen Rechten fallen auch die Gegenlelstungen und Lasten weg, welche dem bis-
her Berechtigten dafur oblagen.

. 33.
Alle auf Grund und Boden haftenden Abgoben und Leistungen, insbesondere die Ze-

benken sind ablösbar: ob nur auf Antrag des Belasteren oder auch des Berechtigten und in
welcher Weise, darüber bestimmt eln belonderes Gesetz

Alle noch nicht zu gegenseitigem Abschlusse gediebenen Ablösungen erfelgen von jetzt an
nur nach einem neu gJu erlassenden Gesetze.

Es soll sorkan kein Grundstück mit einer unabldsbaren Abgabe oder Leistung belaster
werden.

Alle Bannrechte sind aufgehoben, die dafür zu leistenden Abgaben des bisher Berech-
tigten sallen weg. Eiwaige Entschädigung übernimme der Staac.

. 30.
Im Grundeigenthum liege die Berechtigung zur Jagd auf eignem Grund und Boden.
Dle Jagogerechtigkeit auf fremdem Grund und Boden, Jaaddienste, Jngdfrohndenund

andere Leistungen für Jagd wecke sind ohre Eneschädigung autgehoben.
Nur ablösbar sedoch ist die Gerechtigkeit, welche erweislich durch einen lästigen mit

dem Eigenchümer des belasteten Grundstückes abgeschlossenen Vertcag erworben ist; über die
Actz# und Weise der Ablösung hat ein besonderes Gesetz das Weitere zu bestimmen.

Die Ausübung des Jagdrechts aus Gründen der ösfsentlichen Sicherhrit und des ge-
meinen Wohle zu ordnen, bleibt der Gesetaebung vorbehaleen.

Die Jagdgerechtigkeit auf fremdem Grund und Boden darf in Zukunfe nicht wieder
als Grundgercchtigkeit bestellt werden.

Die Fischereigerechtigkeir in Bächen, welche in fremdem Privateigenthume sich befinden,
ist sammt den, mit einer solchen Gercchtigkeir verbundenen Servituren ablösdar.

Soweit ste aber lediglich auf Regalität begeündet wird, ist ste ohne Enisthädigung auf-
gehoben.

8. 40.
Es sosl ein Steuersystenn Statt finden, nach welchem neben dem Grundbesitzealle vor-

bandenen Steuerkräste zu verhältnihmäßiger Mitleidenheit gesogen werden. Die Besteuerung.
bei den Staatslasten sewohl, als bei den Gemelndelasten soll so geordurt werden, dah alle
Vevorzugung einzelner Stände und Gürer aufhört.

. 41.

Die Fomilienfideikommisse sind aufsuheben. Die Art und Bedingungen der Ausbeb,
ung bestümmt das Geseh.
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Die gleichen Bestimmungen gelten für die Stammgüter.

Aller Cebensverband ist aufzuheben. Das Rähere äber die Are und Weise der Aus-
fübrung hat die Gesehgebung anzuordnen.

. 43.
Die Strase der Vermogenseinziehung soll nicht Statt sinden.

. 44.
Alle Gerichtsbarkeir gebt vom Staate aus. Es sollen keine Parrimonlolgerichte besteben.

Die richterliche Gewast wird selbstständig von den Gerichten geübt. Kabineks- und
Ministerial.Justiz ist unstatthaft. .

NiemanddarsskiukmgeschlichcaRichtekstummwerden«Aaanbmegeklchtesolleanlk
Statt finden.

5 46.
Es oll krinen privilegirten Gerichtsstand der Personen oder Güter geben.

Die Milirairgerichtsbarkeic ist auf die Aburtheilung milicairischer Verbrechen und Ver-
gehen, sowie der Militairdisziplinarvergehen beschränkr., vorbehältllch der Bestimmungen für
den Kriegestand.

. 47.
Kein Richter dars, außer durch Urtheil und Recht, von seinem Amite entfernt, oder an

Raong und Gehalt beeinträchtiget werden.
Suepenston darf niche ohne gerichtlichen Beschluß ersolgen.
Kein Richter dars wider seinen Willen, außer durchgerichtlichen Beschtuß in den durch

das Geseh bestimmteen Fällen und Formen, zu einer andern Stelle verseht oder in den Ru-
bestand gesetzt werden.

g. 48.
Oas Gerichtsvecfahren soll öffem#lich und mündlich sein.
Ausnahmen von der Oeffenelschkeie besiummt im Interrsse der SietlIchkeit das Gesetz

+. 40.
In Strafsochen gilt der Auklageprozeß=
Schwurgerichte sollen in schwereren Strofsachen und bei allen polltischen Vergeben ur-

theilen.
. 50.

Die bürgerliche Rechtspslege soll in Sachen besonderer Berufsersahrung durch sachkun-
digr, von den Berussgenossen frei gewählte Richter geubt oder mitgeubt werden.

 51.
Rechtspsiege und Werwaltung sollen gemennt und von einander unabbängig sein.



Ueber Kompetenzkonflikte zwischen den Verwaltungs· und Gerlchtsbehorden, sowle über
die Frage, ob elne Sache sich zum Gerlchesoerfoßren eigne, enclchelden die Justizbehärden
des Landes lm geordnelen Instanzenzuge bis zum Oberappellarionsgerichte, von dessen Eno
scheidung der Rekurs an das Reichsgerscht nach den darüber bestehenden Gesecen frelsteht.

52.
Die Verwalkungorech'spstege sindet niche Stact; über alle Rechtsverletzungen entscheldem

die Gerichte.

Der Polizei stehr keine Siesgeibhnkel zu.
Ueber die rechtlichen Werhältnisse —2 soll ein besonderes Gesetz bestimmen.

..5Recheskrästige Ureheile deucscher Gerichte * gleich den Erkenninissen der Gerichte des
Furstenthums Reuß Jungerer Linie wlrksam und vollzlehbor-

35
«s.

E-Enden-ImdiesseiesteSelbstvkkwatungsicher-theGemeiadkokdnungSquk.
50.

Es sindet allgemeine Wolksbewaffnung Sratt. Das NRäbere bestimme das Geseb.

Dritter Abschnitt.

Von dem Staatsoberhaupt.
57.

Die Person des Fürsten Ist unverlehlich: die Staaksdiener sind veranewortlich.
Ae Regierungsakte des Fücsten bedürsen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeschnung des

verankworklichen Ministeriums, das für deren Gesehmäßigkeit einzustehen hat.
Der Mangel einer solchen Gegenzeichuung macht die Versügung ungiliig.

5. 38.
Die Regenkenhandlungen der Vorsahren sind von den Nachsolgern anzuerkeunen und

zu vertreten, sosern sie ohne Uoeberschreitung der verfassungsmähigen und gesehlichen Besug-
niß unternommen wurden.

6. 59.
Dem Fürlten allein sieht die vollziehende Gewalt zuz er versägt die Verkündigung der

Geseoe und erlöhr die zu deren Vollliehung inshitn Werordnungen.
Dem Fürsten gebücrt die Besehung aler——- und der Oberbesehl übee das

Milicair.
461.¾l

Der Füest hat das Recht der Begnadigung und der Strasmilderung. 4%
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Gegen die von den Verrrelern bes Landes In Anklagestand versetzten Staatsdlener fin-
bet elne solche überhaupc nur under den H. 133. vorgesehenen Bestimmungen oder auf An-
crag dee Volksvertrelung selbst Seate.

6 62.
Das Recht auf die Regierung des bLandes ist den Hausgesezen gemäß erblich im

Mannsstamme des Fürstlichen Hauses nach dem Rechte der Erstgeburt und der agnatischen
Linealfolge.

* 63.
Ut der nach den Bestimmungen des §s. 62. zur Reglerung berusene Erbfelger min-

berführig oder an dem Antritke der Deegierung aus einem anderen Grunde verhindere, ohne
daß von seinem Vorfahren durch elne mit Zustimmung der Wolksvertretung errichtete Ver-
sügung desholb genügende Vorsorge getrossen worden ist, so tritt sär die Dauer der Min-
derjährigkelc oder der sonstigen Verbinderung eine Regentschaft eln in der untergeichneten
Welst.

Diese Regeneschafe trite auch ein, wenn bas Schacsoberhaupt während der Reglerung
durch irgend einen Grund dauernd an der Fortführung derselben verhindert ist, für die Zeie

der Verhinderung und wenn dagelbe la der obenangegebenen Welse keine Vorkehrung getrof·
fen hat.

16.. Regentschase gebührt in Bezug auf den minderjährigen Landesfürslen zunächst der
leiblichen Murter desselben, wenn diese aber sich nicht mehr am Leben besinder, oder ander-
weit vermählt oder sonst verbindert ist, dem nächsten vollfährigen zur Regierung lähigen Ag-
naten des Fürstlichen Hauses.

Die Wolljährigkeit erite ein mlt dem zurückgelegten ein und zwanglgsten Lebensjahre.
Bel der obengedachten Verhinderung des Landessürsten komme die Regentschafe der Ge-

mahlin desselben zu, wenn aus der gemeinschaftlichen Ehe ein zur unmittelbaren Nachsolge
berechtigter noch minderjähriger Peinz vorhanden ist und zwar sür die Dauer dieser Min-
derfährigkeit. Sobald dagegen ein zur unmittelbaren Nachfolge berechtigter, großjähriger
Prinz vorhanden ist, so übernimmt dieser die Regemschaft.

Ist überhaupt keine männliche Nachkommenschafe des behlnderten regierenden Fürsten
vorhanden, so gebührt die Regentschafse dem nächsten regierungssähigen Agnaten.

Der Regemtschaft stebt auf Grund der Hausgesebe ein Rrgentschastsrarh zur Seite.
Die western Bestimmungen darüber krifft ein Gesetz=

8. 64.
Das sammtliche innerhalb des Landes gelegene Domanial· Haus· und Famisiengut an

Gutern, Forsten und Zubehor wird dem Staate zur Verwaltung abgetreten.
Der Füest bekemme dagegen eine Zivillisie fur sich und sein Furstliches Haus. Das

Näöhbere wird im Wege der Wereinbarung festgeseht.



S. 65.
Der Siß der Scaatsregierung kann nle außer Laudes verlege werden.

Vierter Abschnitt.

Bon der Volksvertretung.

§. 66.
Die Rechte des Volks werden durch freigewählte Abgeordnete ohne Unterschied des

Sctandes vertreten.

. 67.
Auf je 4000 Einwohner ist ein Vercreter vom Volke zu wählen und für jeden Volks-

vertreter ein Seellvertreter.

Die Wahlen ersolgen nach Maßgabe des under A. beigedruckten Wahlgeseszes.

Kein WGolksvertreer kann sein Seimmrecht durch Auferag ausüben lassen oder fur seine
Stimme Justrukeionen annehmen-

. 60.
Beim Eirntritt in die Landtagsversammlung gelobt jeder Volksvertreler mittelst Hand-

schlags Folgendes an:
Ich gelobe die Staaksversassung beilig und ereu zu bewahren und in der Land-
tagsversammlung das Staacswohl ohne Nebenrücksichten nach melner elgenen ge-
wissenhaften Ueberzeugung bel mesnen Anerägen und Abstimmungen zu beobachten.

Fünfter Abschnitt.

Von den Rechten und Hflichten der Volksvertretung.

G. 70.
Der Wolksvertretung stehen im Algemeinen solgende Rechte zu:
k) encschridende Stinune bel der Besteuerung, insbesondere das Recht der Steuerbe-

willigung;
h) entschridende Stimme bei der Ordnung des Scaatshausbaltes,
e) enescheidende Stimme bei der Gesetzgebung;
4) das Reche des Gesekvorschlags, der Beschwerde, der Adresse, sowile der Anklage

der Minister. 0 ·
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Sechster Abschnitt.

Steuerbewilligung und Finanzverwaltung.
. 71.

Die Volksvertretung hat die Pflicht, nächst der Ueberwachung des gesammten Staats--
vermogens, dahin mitzuwirken, daß nicht nur die Beitrage der Staatsangehorigen zu dem,
was die Verwaltung des Landes und das Gemelnwoßl erbeischt, mie Sparsomkeit gefor-
dert und mir Gerechtigkeir vertheil, sondern auch die gesamnten Staatzeinkünste mit Ge-
nauigkeit und Gewissenhafeigkeic ihrer Bestimmung gemäöß verwendet werden.

. 72.

Es soll zu dem Ende der Volksvercretung ein genauer Anschlog (Etat) von dem, was
zu den Zwecken des Schaaces in ihren verschiedenen Beziehungen erforderlich ist, zur Be-
rathung vorgelegt und der Bedarf mie ihe gemeinschastlich geprüse und festgesetze, die Arc,
wie dieser Bedarf auszubringen iskt, mit ihr bestimme, ohne ihre ausdrückliche Zustimmung
keine neue Steuer iegend einer Art ausgeschrieben und keine Abgabe, deren Bewilligungs-
perlode abgelausen ist, eingesordert werden.

73.

Es müssen jedoch auch abgelausene Verwilligungen, insofern sie nicht für einen vor-
übergehenden und bereits erreichten Zweck bestimmt woren, in der Zwischenzeic bis zur ver-
fassungemäßigen Periode des nächsten Landrages und nach Erkff#ung des Landtages bis zur.
Bestimmmung des neuen Finanzetats und zur Feststellung der zu dessen Deckung ersorderllchen
Mittel fortgesett werden.

Jedoch darf diese weitere Erbebung nicht über die nächste *m.* binausgehen,
indem dann unbedinge die Bewilligung der Volksvertrecung norhwendig wir

g. 74.
Die Bewilligungen der Steuern dürsen von der Volksverkretung niche an die Bedin.

gung der Eesüllung besiimmter, das Budgek nicht betreffender Anecräge geknüpft werden.
Sie kann sedoch immer eine vollstöndige Uebersicht und Nachwelsung der Staatsbedürfrsse
und der Staatselmnahmen fordern.

C. 75.
Sind die Staatsregierung und die Volksvertretung über den Finanzekar und dle zu

dessen Bestreitung für die nächste Finanzperiode erforderlichen öfsentkichen Abgaben, über ih-
ren Betrag, ihre Act und Erhebungsweise einverstanden, so werden diese Abgaben als von
der Volksveriretung genehmigte, mittelst Furstlichen Patenis ausgeschrieben und bekaunt ge-
macht.

g. 76.
Ueber die Verwendung der bewilligten Steuern und Abgaben, sowie der gesammten

EStaatseinnahmen wird alljahrlich vollstandige Rechnung abgelegt. Der Wolksvertretung steht



das Recht zu, die Rechnungen uber die aus der Landeskasse bestrittenen Staatskedurfnisse
zu prufen und uber die darin bemerkten Anstande Auskunft zu fordern.

S. dle "8. 115. 116. 117. 118. über den Landtagsausschuß.
K. 77.

Die gesammte Landesschuld ist unter die Gewährlelstung der Volksvertrekung gestellt.
Zur Aufnahme neuer Londe-schulden und zur Kreirung von Kassenscheinen ist die Zu-

stimmung der Wolksvertretung erforderlich.

Bei Schuldurkunden, welche der Sctaat auestellt, ist die Mitunterzeichnung durch den
Lanbtagsausschuß nothwendig. — &amp; 416.

Als neue Landesschuldensind nicht zu bcrochten diesenigen Vorschüsse, welche Behufs
elner Allgung von früheren Landesschulden ausgenommen werden, ebensowenig die Auestellung
neuer Schuldurkunden an die Sielle dlierer Obligarionen — Konvertirung. —

5S. 78.
In außerorbenelichen Fällen, z. B. Iin Krlegsjzeiten, in der Norhwendigkeit schleuniger

Ersüllung der Bundespflichten, wo dle Staatsbedürsnisse weder durch die ordem#lichen noch
durch außerordemliche Beiträge der Staatsangehörigen, ohne deren zu große Velastung be-
steltten werden können, die Einberufung des Lahdiages aber nicht sofort ausführbar erscheine,
kann das Minlsterlum dle erforderlschen Summen unterl(seiner Werantworkung und unter der
Verpflichtung, über die Nothwendigkeit und Verwendung dersrlben gegen den nächst zusam-
mentretenden Landtag sich aussuweisen, aufnehmen.

Slebenter Abschnitt.

Geset gebung.
g. 79.

Kein Gesetz kann ohne Zustimmung der Volksvertretung erlassen, abgeändert, ausgehe.
ben oder authentisch interpretirt werden.

. 80.

Die Gesetzentwurfe werden von dem Fursten an die Volksvertretung gebracht; ebenso
hat dlese das Recht, auf neue Gesehe, sowie auf Abänderung oder Aufhebung bestebender
anzutragen und zu dem Cnde Enwwüefe vorgulegen.

. 61.
Der Färst sanktionlrt die Gesehe und macht sie bekonnt. In der Verkündigung wird

Bezug genommen auf die ersolgte Zustimmung der Wolkövertretung. (c. 59.)
» 5-82·

DeksüksterlößtouchsolchhManthGderZufltmmangvekVolksoemmnsg
bsdüefeade,qb·kdukchden-StaatswohldringtnvgebokeneVetordnussgen,vsken3mckdurch



Verzögerung vereitelt werden würde, mit Ausnahme oller und jeder Abänderungen in der
Versassung und in dem Wahlgesehe. Dasür, dah das Staakswohl Eile gebocen habe, ist
das Ministerium verantwortlich.

G. 83.
Alle in dieler Weise erlassenen Verorduungen sind dem nächsten Landtage zur nachträg-

lichen Belchlußsassung vorjulegen. Die von ihm etwa beschlosene Aufthebung einer solchen
Verordnung b.#r keine rückwirkende Kraft.

. 81.
An der Aussührung der verfassiungsmäffigen Beschlüsse der Reichsgewale kann der Lan-

dessürst niche gehindert und können die dazu ersorderlichen Mittel von der Wolksvertretung
nicht versagt werden.

Hinsichtlich der Art und Weise der Ausbringung der Miteel ic die Miewirkung der
Volksvererecung erforderlich.

. 85.

In ollen Beziehungen zu anderen S#enaten verkrite der Fürst den Stage allein.
§. 86.

Es kann jedoch durch Vertrage mit anderen Staaten kein Theil des Staatsgebietes
und des Staatseigenthums veraäußert, kelue Last auf das Land oderdessen Angehorige uber-
nommen und kein Landesgesetz abgeandert oder aufgehoben, auch keine Verpflichtung, welche
den Rechten der Staatsburger Eintrag thun wurde, eingegangen werden, ohne daß die Zu-
stimmung der Volksvertretung vor dem Abschlusse eingeholt und ertheilc worden ist.

g. 87.
Von dleser Zustimmung sind vie bereits abgeschlossenen Vertrage fur ihre vertragsma-

hiige Dauer ausgenemmen.
6. 88.

Der Fürst kann einen der Wolksvertrelung übergebenen Gesehenewurf noch während
der Discussien darüber wieder zurücknehmen.

. 89.

Die ständische Erklärung, wodurch ein Gesetvorschlag entweder gonz abgelehnt wird,
oder Werändezungen vazu beantrage werden, muß die Angabe der Beweggründe enthalten.

« 500

EinvondkrVolkHvekkretunggarsqugelkhsskckGrsehknlwnrfkqnnswokbkfesnesafols
ges-denLandtageunverändertwicdcranstegebcachtwkkdm,währenddesselbensaadtagsabtc
nur in veränderter Weise.

. 91.
Die ven der Volksvertretung auf Vervoslkommnung der Gesetzgebung und Verfassung

gestellten Anträge oder eingebrachten Gesehentwürse siud während des Landtages, auf welchem
sie vergeleget werden, in Erwägung zu siehen.



8.9Dle Erklarung des Fursten uber rabn oder Rlchebestätigung eines solchen An-

trages oder Gesehennvurfes ersolgt innerhalb sechs Wochen vom Eingange der betreffenden
#endile Erklärungsschrise an gerechnet, und zwar im Falle der Nichebestätigung unker An-gabe der Besilmmungsgründe

In die Session' vor Ablauf bleser sechs Wochen geschlossen worden, so wird die Ent-
schllehung des Fürsten dem Landtagsausschusse eröffnet-

Gehe binnen der vorgedachten sechs Wochen die Fürstliche Elklärung nicht ein, so gile
der Gesetzvorschlag oder Antrag als verworsen. In diesem Falle, sowie wenn der Fürst die
Sanktion ausdrücklich versagt hat, dars der Antcag oder Gesehesbeschluh erst vom nächsten or-
dentlichen Landtage — in der nächsten Landkagsperiode — wiederholt und nochmals zur Dis.
cussion gebrache werden. Wled dann ein solcher Ancrag oder Gesebesvorschlag von den zwei

6 solgenden ordemlichen Londragen mit sedesmaliger Neuwahl der Abgcordneren hinter einander
gleichmäßig mie einer Majorikäc von zwei Drituheilen wiederholt und eingebracht, so erlangt
er auch ohne die Sankeion des Landessürsten Gesetzeskraft.

Amräge des Landrages, welche auf Abänderung der Versossung des Seaaces abzwecken,
namentlich solche, welche auf Abänderung des Staatsgrundgesebes und des Wahlgesetzes so-
wie der, In Jolge derlelben geeroffenen organlschen Beskimmungen gerichter sind, ingleichen
alle, welche den Staakshaushalt und die Vesteuerung der Staatsangehörigen betressen, er-
sordern zu ihrer Giltigkeit nicht allein eine Stimmenmehrheir von mindesiens zwei Deiu-
theilen der versaslungsmäßigen Zabl der Mitglieder des Landtages, sondern auch das Ein-
verständniß des Sraatsoberbaupees.

Achter Abschnitt.

Ueberwachung der Verwaltung.
K. 93.

Die Wolksverkrecung ist berechrige, Mihbräuche, welche derselben in den verschiedenen
Zweigen der Verwaluung bekannt werden, zur Abbhilse anzuzeigen.

 94.
Es soll derlelben über die Beschwerden, welche theils durch die Abgeorducten, theils

vurch Eingaben Auderer zur Sprache kommen, auf Verlangen vollskändige Auskunst ertheilt
und es soll jede solche von der Volksvertretuug vorgebrachte Beschwerde mit Genauigkeitund
Sorgfalt untersucht und derselben, so weit sie gegründer besunden wird, abgeholsen werden.

8. 55.
Einzelne, Vereine und Korporakionen können sich nur dann mit Beschwerden übec er-

lielene Rechteverlehung an die Wolksvertrecung wenden, wenn ste bie gesetzlichen und versas.



sungsmähigen Wege, um bei den Landesbehörden eine Abhilfe lbrer Beschwerden zu erlan-
gen, vergeblich eingeschlagen baben.

Dos 6. 29. gewäheleisiete Reche der Bitte bleibt unbeschrankt.

Beschwerden und Bitten dürsen weder von Prlvaspersonen, noch von Wereinen, noch
von Korporationen persönlich überreicht, sondern sie müssen on das Landtagsdirektorium ent-
weder unmittelbar oder durch ein Mitglicd der Landtagsversammlung eingebracht werden.

Neunter Abschnitt.

Bestimmungen über die Ausübung der, der Volksvertretung zuste-
benden Rechte durch den Landtag.

5. 97.
Die der Volksvertretung zustehenden Rechte werden, mit Ausnahme der im Abschnitt

X. dem Landtagsausschusse ubertragenen besonderen Rechte und Besugnisse, ausschließend von
derselben im Landtage ausgeubt.

5. 98.
Der Landtag soll regelmaßig alle zwei Jahre im Monat Oktober und außerdem so ost

es zur Erledigung deingender und wichtiger Landesangelegenheiten von der Staatsregierung,
sei es nach eigenem Eemessen, sel es auf Antrag der Volksvertreiung, fur nothig besunden
wird, einberusen werden.

99.
Die Anordnung zur gopunmestess des Landtages ergeher durch den Fürsten.

F. 100.
Jeder einberusene Abgeordnete ist verpflichter, der erhaltenen Einladung zu Folge am

Tage vor Eröffnung des Landtages persönlich zu erscheinen und seine Anwelenheit bei dem
Ministerium zu melden.

K. 101.
Ist ein Abgeordneter verbindert, dem Landtage beiguwohnen, so hat er seln Ausblelben

dem Ministerium schrifelich so zeitig anzuzeigen und zu enrschuldigen, dah sein Seellvertrerer
noch zur rechten Zeit einberusen oder nöthigensolls eine neue Wahl angcordnet werden kann.

5. 102.
Ein Beamkeker, wescher zum Volksvertreter gewählt ist, bedarskeines Urlaubs; es ge.

nügt eine bloße drsfallsige Anzeige bei der vorgesetten Bebörde.
In Bezug auf die Sellvertrekung eines gewählten Abgeordneken in seinem Amte, so-

wie darauf, wie die Kosten der Secellvereretung zu becken seien, ergebt ein Geset.
Der Eintrite eines Abgeordneken in den Scaatedienst, sowie die Besörderung oder Ver-



beslerung eines zum Abgeordnelen gewahlten Staalsbleners im Ames bedinge elne neue Wahl.
Der Ausgeschiedene ist wieder wählbar.

K. 103.
Wenn nicht wenigstens zwei Drittheile der Abgeordnecen anwesend find, so konn weder

der Londrag eröffnee, noch sönst eine vorbereltende Verhandlung mit Gülrigkelc vorgenommen
werden.

8.1Der Landtag pruft die Wahlen selner — und entscheldet daruber; er regelt
seinen Geschascsgang durch eine Geschäftsordnung und ecwahlt seinen Prasidenten, seinen
Wi)epräsidenten und seine Schristsührer.

Der Landlag verbandelr mise dem Fürsten dureh das Mitkel des Ministerum. An
dieses allein har sich daher die Wolksvertretung wegen jeder Auskunst oder wegen der Ma-
terialien, deren ##e sür ihre Geschäfte bedarf, zu wenden. Es empfänge die von ihr abzu-
gebenden Erklärungen und Gutachten, sowie thre sonstigen Vorstellungen, Biecen und Be-
schwerden.

8. . 106.
Mindbestens Ein Mitglieb des Minisferiums oder die Kommissarien desselben mussen

den Situngen des Landtages beiwohnen, um Ausschlüsse zu ertheilen und die Staatsregier-
ung in jederBeziehung zu vertreten.

6. 107.
Die Eeöffnung des Landrages erfolgt durch den Färsten oder in dessen Auferag burch
das Ministerium.

8. 108.
Die Verhandlungen des Laudtages sind in der Regel offentlich. Sie werden auf An-

trag der Regierungs-Kommissarien oder auf Antrag jedes einzelnen Mitgliedes der Ver-
sammlung gehrim gehalten.

Das Nähere Hierüber bestimmt die Geschäftsordmung.
. 109.

Zur Gultigkeit eines Beschlusses im gehort die Auwesenheit von mindestens
zwei Drittheilen der Abgeordneten.

S. 110.
Ein Beschluß des Landeages kann weder durch Protestation, noch durch Berusung auf

böchste Enescheidung, noch auf andere Weise gehlndert werden.
Die Minderheit muß sich dee Meheheic unterwerfen.

S. 111.

Ein Landtagsabgeordneler darf vom Augenlicke des ihm behändigten Mans an, ein1
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Seellvertreler von bem Augenblicke on, wo er an die Sielle des Abgrordnelen elnberufen
worden ist, während der Dauer des Landtags ohne Zustimmung der Landtagsversammlung
weder verhostet, noch in strafeechtliche Umtersuchung gezogen werden, mit alleinlger Ausnahme
der Ergrelsung auf frischer Thoc.

In diesem letztern Falle ist der Landlag von der getrossenen Maßregel sofort in Kennt-
niß zu sehen und es steht demselben zu, die Aufhebung der Hase und der Untersuchung bis
zum Schlusse des Landtags zu veranlassen. Dieselbe Besugniß stehe dem Landtage in Be-
weff elner Verhafrung oder Untersuchung zus welche über einen Adgeordneten zur Zeif sel-
ner Wahl berelts verhänge gewesen ist.

Kein Abgeordneter darf zu irgend einer Zeit wegen seiner Abstimmung in der Land-
tagsversammlung oder wegen der bei Ausübung seines Berufs gethanen Aeuherungen ge-
richelich versolge oder sonst auherbolb der Versammlung zur Verantwortung gezogen werden,
wenn nicht der vorgekommene Fall das rechtliche Kennzeichen einer Injurie, Verleumdung
oder eines in den Gesehen mit Srrase bedrohten sonstigen Vergehens an sich krägt.

Die Aufrechterhallung der Ordnung im Innern des Hauses steht nach Maßgabe der
Geschäftsordnung dem Präsidium Ju.

8. 112.
Sammtliche Abgeordnete genießen fur die Zeit ihres Aufenthalts auf dem Landtage,

vor und mit dem Tage der Eroffnung und bis und mit dem Tage nach dem Schlusse des Landtags
eine tagliche Auslosung, woruber ein besonderes Regulativ mit dem Landtage verelnbart wird.

Diese Tagegelder, sowie der gesammte Auswand für die landständischen Wersammlun.
gen werden aus der Landeskasse bestricten.

Kein Abgeordneter darf auf seine Tagegelder verzichten.

. 113.
Der Landtag wird burch einen Landtagsabschied geschlossen, mic welchem ole Versamm-

lung von dem Fürsten selbst oder dem Minlsterium emlassen wird.

8. 114.
Dem dFursten steht das Recht zu, den Landtag unter Angabe der Orunde zu vertagen

oder aufzulosen.
Ohne Zustinimung des Landtags darf die Vertagung die Frist von dreißig Tagen nicht

ubersteigen und wahrend derselben Landtagsperiode nicht wiederholt werden·
Im Falle der Auflosung des Landtages erlische das Mandat der sammtlichen Abge-

ordneten von selbst; es sind jedoch die Mitglieder des aufgeloseten Landtages wieder wahlbat.
Die Frist fur den Zusammentritt des neugewahlten Landtoges darf nicht uber sechszig

Tage nach erfolgter Auflosung ausgedehnt werden.



Zehnter Abschnitt.

Von dem Landtagsausschusse.
&amp;. 115.

In der Zeit zwischen zwei ordentlichen Landcagen bestebt ein Ausschuß, welcher aus
dem letzten Präsidenken des Landlages und zwei von der Versammlung durcheinfache Seim-
menmehrheit zu wählenden Abgeordneken zusammengesehe ist, bei deren Wahl darauf zu sehen
ist, daß sedes der vormallgen drei Fürstenthümer Reuß Jöngerer Linie vertrelen sei-

+. 116.

Die Obliegenheicen und Befugnisse dieses Ausschusses find:
Die Rechie der Volksverkretung aufrecht zu erhalten, die Ausführung der vomStaats-
oberhaupte und vom Landtage gesahten Beschlüsse zu überwachen, in dringenden Fäl-
len Anzeige an die Staatsregierung zu erstakten und Vorstellungen und Beschwerden
bei derselben anzubringen, auch wenn es nolhwendig erscheinen sollre, auf Zusammen-
berufung elnes außerordentlichen Landrages unter Anführung der Gründe anzutragen.
Schuldverschrelbungen über die auf verfossungsmäßsgem Wege auf Staatskassen aus-
genommenen Kapfstalien mitzuunterzeichnen.
Bei der Abnahme der Rechnungen über diesenigen Kossen, welche der Betheiligung
der Volksvertretung unterliegen, miezuwirken, namentlich die Rechnungsbelege elnzuse-
ben, Erlinerungen zu ziehen, darüber zu wachen, daß die feste#fepren Erats dieser
Kassen elngehalten werden.

Solleen sich bei dieser Abnahme Anstände ergeben, welche durch den Ausschuß nicht
erledige werden können, so bleiben diese der Beschlußnahme des Landtags vorbehalten.

C—

2

. 117.
Dem Ausschusse wird behuss der Pernsung der Rechnungen ein besonderes Eremplar

derselben sechs Wochen vor der Rechnungsabnahme zugestellt. Die von dem Ausschusse bei
dieser Prüsung gezogenen Erinnerungen werden von demselben der Behörde spatestens drei
Wochen vor dem Termin der. Rechnungsabnahme mitgetheile.

Ein Exemplar der abgenommenen und unker Zustimmung des Ausschusses justißizirten
Nechnungen ist in dem Archive des Londkages auszubewohren und demselben jedesmal vor-
zulegen.

5. 118.

Die Auslosungen der Mitglieder des Ausschusses erfolgen nach Maaßgabedes 5. 112.
fur die Zeit ihrer jedesmaligen Zusammenkunst. 1.



Eilfter Abschnitt.

Gewahr der Verfassung. Verypflichtung der Staatsdiener auf die-
selbe. Verantwortlichkeit des Ministeriums.

. 119.
Das gegenwärtige Versohlungsgesetz ist sür alle Londesangehörlge nach selner Verkün-

olgung durch den Landesfürsten verbindlich.
. 120.

Vor Ausübung der verfassungsmäßigen Regserungsrechte leistec der Landesfürst bel dem
Regierungsantricte vor der versammelten Volksverkretung das eidliche Gelöbnig, die Ver-
follung des Seaates ausreche zu erhalten und in Uebereinstimmung mit derselben und den
Gesetzen zu regleren.

Ueber diese Handlung wird ein förmliches, von dem Fürsien mitzuvollziehendes Pro-
éokoll ausgenommen und im Landkaggarchive niedergelegt.

Dieselbe flicht liegt dem Regierungsverweser beim Antrikte der Regentschafe ob. Bis
zur Eidesleistung von Seiten des Füesten oder von Seiten des Regierungsverwesers wer-
den die verfassungsmäßigen Rechte des Regencen von dem verantwortlichen Ministerlum
ausgeübt.

121.

Alle Staatsdiener und Beamteten, alle Magistrate und Octögerichte schwören jetzt und
künfeig bei der Austellung auf gewissenhafte Beobacheung der Landesverfassung.

Das Militaik wird ebensalls auf die Versassung vereider.
. 122.

Alle Landesangehörigen sind bei ihrer Aufnahme in das Bürcger= und Gemeindereche
verbunden, solgenden Eid zu leisten:

„Ich schwöre Treue dem Landesfürsten, Gehorsam dem Gesehe und Beobachtung
der Landesverfassung!“

(. 123. ·

JedckStqqtodlenekheimfü-New-sep-uanerfassimgsmäßigkeitscineccmtllcheu
Thatigkelt.

g. 124.
Die von dem Fursten ausgehenden Verfugungen sind von einem Mitgliede des Mi-

nisteriums zu kontrasigniren.
Dasselbe ist dafur verantworilich, daß kelne von ihm kontrasignirte oder von ihm un-

terschriebene Verfügung eine Verlehung des Verfassungsgesehes enthält.
Diese Veranwortlichkeit kann durch Befehle des Fürsten nicht ausgehoben oder ver-

mindert werden.
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5. 125.
Die Volksvertretung ist befugt, diese Verantworttichkeit durch Beschwerde oder förm

liche Anklage geltend zu machen.
K. 126.

Unerlaubte Handlungen oder Versehen und Nachlässisgkeiten der umteren Staatsdiener
können der Volksvertretung zur Ausübungdieses Rechts nur dann Veranlassung geben, wenn
beshalb bei der zuständigen höheren Behörde und zuleht beim Ministerium vergebens Klage
gefübre worden und dleses eben dadurch, daß solches vergeblich gewesen, nch slbst einer Pflicht=
widrigkeit schuldig gemacht har.

 v. 127.
Nur Beschwerdeführung, niche förmliche Anklage ist gegen eine höhere Behörde zu-

lässig, wenn die Unzweckmähigkeir einer Verordnung oder anderen Maßtegel die Volksver-
krekung zum Gebrauche ihres Rechts auffordert; förmliche Anklage dagegen finde# Statr,

wenn 44 absichtliche Verleung der relnn in Frage steher.
Ist Beschwerde erhoben, so wird der hrren, betroffene Sraatsdiener oder die betrof-

sene Behörde mie Verantwortung ge
diese nicht ausreichend, ienne die von der Volksvererekung erhobene Beschwerde

ganz ober zum Theil begründet, so erfolgt Landessürstlicher Seirs die Anweisung zur Ver
besserung des Fehlers, zur Abstellung des Mangels, zur Aufhebung des Mißbrauches, un-
beschadet der einzuleitenden förmlichen Untersuchung, wenn sich bei weiterem Eingehen in der
Sache gröbere Vergehen bervorthun.

 129.

Der Volksvertretung ist von dem Erfolge ihrer Beschwerdefuhrung jedes Mal Kennt--
niß zu geben.

9. 130
Ist formliche Anklage erhoben, so ist zu deren Untersuchung und Entscheidung das ge-

meinschaftliche Oberappellationsgericht in Jena ausschließend —— Es steht aber dem
ngeklagten wie der Volksvertretung frei, auch auf Versendung der Akten an ein anderes

deutsches Spruchkollegium, behuss der Entscheidung über ves Anklage an der Seelle des

Oberappellatlonsgerichtes anzutragen.
. 131.

Der Furst laßt daher die erhobene Klage an das gemeinschastliche . ! Jena
überweisen. Finder dasselbe die Klage hinlänglich begründer und durch Angabe der Be.

bolimurr, zzan so hat es nach den gesetzlichen Formen das —“ ren einzu-
leiten tniß mit Grunden im Namen des Fursten zu sprechen und auf dagegen
Fines P dasselbe Verfabren zu beobachten, wie in anderen Sachen, welche
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durch Kompremiß an das Oberappellationsgeriche gelangen — F. 44. f. der Obetappella=
tionsgerichtsordnung. —

. 13.
Von der Ueberweisung der Anklage an das Oberappellakionsgerlcht wird die Volksver-

trekung, oder wenn diese nicht versommelt ist, der Landtagsausschuß im Kenntniß geseht.
Uebrigens steht es der Volksvertretung feel, einem Anwalt zur Werfolgung der angebrachlen
Klage und zu Wahrnehmung des siändischen Interesse beim Oberappellakionsgericht Austrag
zu ertheen.en. bei einem Verfohren das Interesse der Landeskasse in Frage, so ist der Zi-
oullpunke auherdem anhöngig zu machen und zu versolgen.

Von der Occanisation des Reichsgeriches bleibt es abhängig, ob die Anksagen gegen
die Minister gleich dert anzubringen und zu verhandeln sind, der ob nur Rekurs von den
Entscheidungen des Oberappellationsgerichts an das Relchsgericht Platz greisen wird-

 133.
Umersuchungen gegen Seaatsdiener"wegen Versalsungsverletzungen oder Dienstverbre-

chen, welche auf die an den Fürsten gelongee Ankloge versügt worden,, können ohne Zustim-
mung der Volksvertectung niche niedergeschlogen und das Begnadigungsreche kann ohne die-
selbe nie dahin ausgedehnt werden, daß ein durch gerichtliches Erkenneniß in Entsernungvom
Amre verurtheilter Staaksdiener in seiner bisherigen Srclle gelassen oder anderweirimStaaté=
dieuste wieder angestellt werde, co wäre denn, daß in Rücksicht auf Wiederaustellung das
richterliche Erkenneniß einen ausdrücklichen Vorbrhalt zu Guusten des Verurkheilten enthielte.

Wenn über die Auslegung einjelner Bestimmungen der Werfassungsurkunde Zweisel
emsteht und derselbe nicht durch Uebereinkunse zwischen der Regierung und der Wolksvertee-
tung beseitigt werden konn, so foll schiedsrichterliche Entscheidung des Oberoppellationsgerichte
zu Jena nach Analogie der in der Oberappellacionsgerichesordnung S. 41.—44. enthaltenen
Bestimmungen eintreten.

An die Sielle des Oberappellarionsgerichts kritt das Reichsgeriche, sobald dasselbe er-
richter sein wird.

5. 135. ·

Gegenwärtige-Verfossussgsgeskxswikdunm-dieGarantiebekdcutscheaPandcsgesiesh
Wit-werdendiese-StaatsgnmdgcskhimGansm,-oieinseineneinzelaruTheiltntkeu

undgewissenhaf-beobachten-auchgegennileElngkisseundBkkleßtmgmnochKråsWschüs
pen,wci1«knquchalleUnsereBehördestcssschcsieka-1, demselbenustvekbküchlichnachzulebcm

Urkundlich unter Unserer eigenbändigen Unterschrist und Vordrückung Unsers Lan-
desfürstlichen Instegels. "

SchlofiDstekstein,am30.Novembek1849.
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A.

Wahlgeset
für die Wahlen zum Landtage des Fürstenthum Reuß

Jungerer Linie.
8. 1.

Wahlberechelgt is jeder unbescholtene Staacsbürger, welchec bas fünf und zwanzig-
ste Lebensjahr zurückgelege hat und eine direkte Scagtssteuer enrichtet.

So lange indessen elne allgemeine Emkommen= resb. Vermögenssleuer nicht eingeführt
ist, ist jeder unbescholtene Staaksangehörige wahlberechtigt, welcher das fünsund)wanzigste Le-
bensjahr zuruckgelegt hat und selbststandig ist.

2.

Als unselbstständig sind von der Waßl ausgeschlessen:
a) Haussohne,
b) Dienstboten und Handwerksgesellen, die keinen eigenen Hausstand haben,

e) Hanollee, und andere Geschäftsgebilsen, welche keinen eigenen Hausstand baben, oder
sich im Brode ihres Handlungs- oder bestäseherrn besinden.

Als bescholten snd von der Wahl .nsgescheese, diejenigen, wesche durch rechtskräftiges
richlerliches Erkenntniß wegen gemeiner Verbrechen in Zucht= oder Steasarbeikshausstrase
verurtheilt oder zur Arbeic angehalcen worden sind.

Es lebe jedoch die Wahlberechtigung derselben wieder auf, wenn, seit Verbühung der
rlchterlich erkammten, oder durch Begnadigung herabgesetzten Strafe, oder wo lettere ganz
erlossen worden ist, seit dem Erlassen dersen ein zehnjahriger Zeitraum verslossen ist.

Das Wahlrecht ruht, so lange ein Mlberechige sich unter Zustandsvormundschafe

* in einem gerichtlichen Konkurse befindet, oder aus offentlichen Kassen Unterstutzung em-
gt.
Des Wohlreches sind auch blesenlgen verlustig, welchen durch recheskräftiges Erkennt-

niß daslelbe abgesprochen worden ist.
8. 5.

Wer berechtige ist, an der Wahl der Abgeordneten als Wähler Theil zu nehmen, G.

4—4.) Uauch besähigt, als Abgeordneter Fercht zu werden.8.6
Die Wahl der Abgeordneten geschleht bwoh in den Städten als auf dem platten

Lande nach Wahlbezirken und zwar direke durch sämmellche Seimmberechtigte des Bezirks
ohne Dozwischenkunst von Wahlmännern.



Zu diesem Zwecke wird bas ganzje Land in 19 Wahlbezirke von je 4000 Einwohnern
getheilt, deren jedem die Wahl eines Abgeordneten und elnes Stellvertreters fur denselben
zusteht.

KC. 7.
Jeder stimmbcrechtigle Staatsangehrige kann, auch wenn er in mehr als einem Wahl-

bezirke das Wobnrecht hat, nur in Einem Wablbeziike wählen und zwar in demjenigen, in
welchem er sich wesentlich aushäl.

Jece siimmberechtigte Wähler ist ohne Rücksiche darauf, in welchem Wahlbezirke des
Landes er seinen Wehnsih hat, zum Ubzcordueten und Siellvertreler wählhar.

Wüörde Jemand in mehr als einem Wahlbezirke g'ltig als Abgeordneter oder Seell-
vertreter gewählt, so har er sich nach davon erhaltener Kunde bel dem Ministerium zu er-
klären, sur welche der gleichjeitigen Wahlen er sich entscheidet und es finder bierauf in den-
jenigen Wahlbezirken, für welche die Waßl nicht angenommen worden ist, die anderweite
Wahl cines Abscordueten und eines Seellvertrekers oder bejüglich blos eines neuen Seell-
vertreters Stait.

8.
Die Wahl jedes Abgeordneten und jedes Stellvertreters ersolgt auf zwei Jahre. Bei

der nach. Ablauf dieser zweijährigen Periode in allen Wahlbezirken vorzunehmenden neuen
Wohl ist jedee ausgeschiedene Abgeordnete oder Stellvertreter wieder wählbar.

1. 9.
Sollie im Laufe der zweijahrigen Wahlperiode der Landtag durch den Fürsten in Ge-

mähheic des 8. 114. der Versassungsurkunde aufgelost werden, so treten sammiliche Abge ·
ordnete und deren Stellvertreter mit Vorbehalt ihrcr. Wiederwählbarkelt aus. Außerdem
erlischt das Mandat jedes Abgcordneken oder Stellvertcerers, wenn die Bedingungen selner
Wahlbarleit (S. 1. bis 4.) gan] eder zum Theil ausbören. f

Tritekinsolch-·c-F.IllodcrdkrTodeinksAbgeordnetenoderStellosktketekdeishseist
davonvakchdieGkkichksbkhökdcdesWohnort-pksnMintsteklnns Anjelge zu machen, da-
mit ven diesem wegen anderweiter Wahl elnes Abgeordneten und eines Stellvertrelers oder
bezuglich bles eines Stellvertreters das Nöchige versügt werden kann.

Alle nach Ver stehendem im Lause einer zweijährigen Waylperiode vorgenommenen Er-
gänzungswahlen sind nur bis zu den nach Abtauf dieser Wahlperiode in sämmelichen Wahl.
bejieken verzunehmenden neuen Wahlen von rechtlicher Wiekung.

. 10. ·

Pack-nndSohningleicheanüdkkkünnknnichcsuglcichol-Abgeordneten-neuem
Wenninne-ihnenkeineEinignngübe-einenfreiwilligenRücktkikkeksolghspgkhkdkk

Vom-demSohncvekUnschuld-vormjüngere-upon



Die Wahl eines Abgeordneten oder Stellvertreters, dessen Vater, Sohn oder Bruder
bereits Abgeordneter oder Stellverkreter eines anderen Wahlbezickes ist und es für die Pe-
riode bleibt, für welche er gewäßlt worden, ist unwirksam.

8. 11.
Es wird vborausgeseht, daß jeder Staatsburger dem ehrenvollen Ruse als Abgeordneker

willig folge.
Will ein zumn Abgeordneten Gewahlter die Wahl ablehnen, so muß er dieß unter An-

gabe der Grunde innerhalb der nachsten acht Tage nach der offieiellen Bekanntmachung
des Wahlresultats dem Ministerium schristlich anzeigen. Thuc er dieß binnen der sestgeseh
ten Feilt nicht, so wird vorausgesest, daß er die Wahl angenommen habe.

Die zu Rechtsertigung einer ablehnenden Erklärung angeführten Gründe prüft das Mi-
nisterinm und giebt vorläufige Entscheidung daröber. Beruhigt sich der Gewöhlte bei der-
selben nicht, so wicd die Sache dem Landtage vorgeleger, welcher entweder sofort Beschluß
darüber saht, oder eine nähere Darlegung und Prüfung der Su#schuldigungsursachen veran=
laße und auf deren Grund endgiliig entscheidet.

. 12.

Die Mitglieder der oberen Landesbehörden können überhaupe nicht als Abgeordnete oder
Seellvertreter gewählt werden.

g. 13.

Jede Abgeordnetenwahl geschieht lediglich auf Anordnung des Fuesten.
Das Wahlgeschaft steht unter der keitung und Aufsicht des Ministeriums. Dieses trifft

daher auf dazu erhaltene Fürstliche Anweisung die zur speciellen Ausführung der Wahlakte
erforderlichen Anordnungen und ernennt insbesondere die mie Leilung der Wahlen zu beauf-
cragenden Wahlkommissarien, deren Namen es öffemtlich bekanne macht.

5. 14.

Sobald die Wahlen fur den Landtag angeordnet worden, ist zuvorderst die Orundsisie
der Wähler auszustellen, worin

a) Vor- und Zunamen,

D) bas Lebensalter,

) Stand und Gewerbe

jedes Wählers anzugeben ist.
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Nach Einführung der im §. 1. erwähnten Sseuerverfassung ist auch
ch der Steuersatz

beizufugen.
Es werden hierbei die Wähler in alphabetischer Reihenfolge aufgezeichnet.

 15.

Diese Grundlisten werden von den Gemeindevorständen der einzelnen Ortschasten ent-

masian und zwar in den Städten unter Zuziehung des Gemeinderathes, und der Bezirksvor-steber, auf dem placten Lande unfer Mitwirkung des Gemeinderarhs, oder, wo ein solcher
nicht vorhanden, mindestens zweier Gemeindeglieder.

in den Städten werden für jeden Bezirk besondere Grundlisten gefertigk.
Einzeln gelegene Häuser, welche einem Gemeindebezirke noch niche zugetbeile sind, wer-

den zu denjenigen Orrschaften gezählt, zu welchem sie rücksichtllch der Armenverforgung ge-
schlagen sind.

(. 16.
Diese Listen sind hierauf in den Städten an Rathsstelle, in den Orrtschafren des platten

Landes bei den Gemeindevorständen zu Jedermanns Einsiche acht Tage lang öffentlich aus-
zulegen, und es ist der Zeitpunke dieser Auslegung von der Gemeindebehörde vorher sowohl
im Amts= und Verordnungsblatte als durch Anschlag an ortsüblicher Stelle unter der Be-
merkung bekannt zu machen, daß Reblamarionen gegen deren Inhale nur dann auf Berück.
sichtigung für die bevorstehende Wahl Auspruch haben, wrnn sie innerhalb der achttagigen
Frist vom Tage der Auslegung der Grundliste an gerechner, bei der Behörde, welche die
Bekannemachung erläßt, angebracht werden.

Nach Ablauf der gedachten Frist werden diese Grundlisten, nachdem sie zuvor auf dem
platten Lande den betreffenden Wahlkommissarien (I. 13. und 20.) zur Begutachtung be-
zäglich Bericheigung mitgetheilt worden, in dem Falle, daß Neklamationen erhoben worden
sind, die nicht an Ort und Stelle erledigt werden konncen, von den Gemeindevorständen an
das Ministerium eingesender und vie erhobenen Reklamationen auf dessen Ensscheidung aus-
gesetzt.

über die Statthaftigkeie einer Reklamation ertheilte rm schließt die Be-
sugniß o¾. NReklamanten zur Beschwerdeführung beim Landtage nich

K. 17.

Sobald die Grundlisten — vorbehältlich der Beschwerdeführung belm Landtage festge-
stelle snd, wird zur Wahl der Abgeordneten und der Srellvertreter geschritten.



Das Minllterlum sertige zu diesem Zwecke dle ihm nach Maßgabe des §. 16, einge-
sandeen Grundlisten mie seiner Enscheidung den betressenden Gemeindevorständen wleder zu.

7. 18.

Dos Minisierium bestimmt den Tag, an welchem im ganzen Lande dle Wohlen vor-
genommen werden sollen.

C. 19.

Die Vorladung der Wähler zur Wahl verfügt das Ministerium durch Bekannemachung
in den öffenclichen Blättern.

Diese Verfügung haben die Cemeindevorstände durch öffentlichen Anschlag und noch
öberdieß durch besendere Einlarung sedes Wahlberechtigten zur allgemeinen Kennmiß zu
bringen.

Den ossentlichen Aoschlägen st überall ein Exemplar der betrefsenden Grundlise beizu-
sügen.

« §.20.

DleWohlhandtanqselbstsolt-dis-des-SsådkkudukchdieGemeindevokslöndeonker
MitwirkungkekameindkkätbennddckBezirksvokskchcyqakamLimbeobkkdukchWohb
kommissåke,wklchcvonverSmacsrcgimmgsogleichbkidkkAnokdnungvkkWahloknqmst
undöffentlichbekqnnkgcnmchcwkkven—§.II.—u-mrZuzikhnngbei-Gemeindevertre-
ter geleitet und vollzogen.

Es kann ein Wahlkommissär zu, Wahlen in verschiedenen Octen beauseragt und es

können die Waßlkommissarten ermächeige werden, die Wahlen für mehrere nahe gelegene Orte
in eine Wahlhandlung zu vereinigen.

d. 21.

Die Wahlkommissare, sowie alle bei der Leitung der Wahl Bet heiligten haben sich je·
der Einwirkung auf die Wahl zu enthalten.

6. 22.

Die Wahlhandlung begiunt mit einem kurzen Vorkcoge, welcher die Beden ung dersel.
ben bervorzuheben, die nothwendigen Erfordernisse dee Seimmzertel in Erinnerung zu brin,
gen, besonders aber darauf hinzuweisen hat, daß die Wähler bei ihrer Staatsbürgerpfiichr
ibre Stimmen ohne alle Nebenrücksicht und so abzugeben haben, wie sie es dem allgemeinen
Wohle am Zuträglichsten halten. Gleichzeitig wird einem jedem der anwesenden Wöhler
ein gedruckter und gestempelter Stimmzertel eingehändigt und cs werden babr, die Namen

1 6



der mit Stimmzetteln versehenen Wahler der Reihe nach in elne besondere Liste verzeichnet,
überdieß auch dleselben in der vorliegenden alphabetischen Grundliste der becreffenden Orc-
schafe oder bezüglich des Stadebezirks vorgestrichen.

MWahlabstimmungen, welche auf andern, als dle von der Behörde ausgegebenen gestem
pescen Seimmzertel geschrleben Und, haben keine Giltigkelt.

Jeder Wähler schreibt sodann die Namen derjenlgen Personen, von denen er die eine
als Abgeordneten, des Bezirks, die andere als dessenStellvertrecer wählc, auf den empfan-
genen Srimmzectel, schlägt diesen zusammen und lege ihn in ein dazu bestimmtes verdecktes

efaß.
8. 23.

Die Stimmgebung muß personlich ersolgen, elne Bevollmachtigung zur Abgabe einer
Wahlstimme sindet nicht Statt.

Es ist jodoch nicht ersorderlich, daß jeder Wähler seinen Stimmzettel elgenhändig aus-
fülle, vickmehr bleibt nachgelassen, daß während der Wahlhandlung ein Wähler dle Namen
der von ihm Gewählten auch durch einen Andern auf den Seimmzettel schreiben läßt, vor-
ausgesetzt mne, daß er den lebteren, als seine wahre und sreie Abstimmung enthaltend, in
das Gesäß eigenhändig niederlegt.

Das Nichterscheinen einzelner oder auch mebrerer Stimmberecheigten tbur der Giliig-
keir des Wahlgeschästs keinen Abbruch, und der Wahlakt wird daher zursestzesetzten Seunde
ohne Rücksicht auf die Zabl der onwesenden Seimmberechtigten vorgenommen.

Die Nichterschienenen verzichten sür diesen Wohlake auf ihre Seimmen.
Ausnahmsweise foll jedoch, wenn ein Wähler durch dringende, soslelch glaub-

base zu bescheinlgende Hindernisse an der perlönlichen Wahrnehmung des Woapltermins
verbindert würde, demselben gelkarker sein, seine Abstimmung vor oder nach der Wahlhand-
lung bei der Wahlbehörde persönlich zu Protokoll zu geben; letteren Falls muß dieß jedoch
unker der obigen Voraussehbung unbedinge noch im Lause des Wahltages gescheben und kann
überhaupe nur so lange an diesem Tage zugelassen werden, als die lm F. 26. vorgeschriebene
Einsendung der Wahlakten an das Miisterium noch ulcht erfolgt #K

g. 21.

Sobald fsämmtliche erschienene Stimmöerechtigte eines Orts bezüglich Wahlbegieks ge
stimmt haben, und dle ausgegebenen Seimmzettel eingeliesere sind, werden dlese auf Anord-
nung des Wahlolrigenten aus dem Gesähe bervorgenommen und ensaltet. Die darauf be-
findlichenNamender Gewählten werden össentlich ausgerusen und in dle zuführende Seimm.
liste dergestalt elngereagen, daß die Namen der auf jedem einzelnen Stmmzertel zum 1b.
geordneken und der zu dessen Stellverererer gewählten. Personen jedesmal in getreunten Ko-
lumnen nach dem Worklauce der Srimmzertel neben einander verzelchner werden.



EIIILI einer oder der audereWabler bei Aussüllung seines
Stimmjgettels nicht uberall der gesetzlichen Vorschrift in S. 6. und 5. 22. gemaß verfahren
sei, sondern entweder weniger oder mehr als zwei Namen *# P##½ oder daß er

für Jemanden gestimmt habe, der zum Abgeordneten oder Stellverireter nach 5. 5. nicht
wählbar ist, oder sollten nicht alle ausgehandigten Stimmgeitel wieder eingeliefert worden
sein, so schadet dieß der Giltigkeit der ganzen Wahlhandlung nicht.

Es wird vielmehr angenommen, dal derjenige Wähler, welcher nur einen Namen #uf
geschrieben, damit den von ihm erwählten Hauptabgeordneten habe bezeichnen wollen, rück-
sichelich des seblenden Namens eines Seellvertreters aber sich seines Wahlrechtes begeben
babe; salls dagegen mehr als zwei Namen auf einem Seimmzettel sich fuden, so gelten
der Reihe nach nue der erste Nome als der des Abgeordneten und der zweite als der

des Seellvertreters, während bie überzählig beigesügten Namen als nicht geschrieben betrach.
tet werden.

Dieß lettere finder auch auf vollig unleserlich geschriebene, auf pweideutige oder singicte
und auf die Namen solcher Personen Anwendung, wesche zu Abgeordneten oder Stellvertre.
tes nach §s. 5. nicht wählbar sind.

WVon denienigen, welsche ire Selnungertel nicht zurüchgeliosere haben, wird ebensalls an-
genommen, daß sie ihres Seimmnechts für den einzelnen Fall sich begeben haben.

Nach beendigter Wahlhandlung sind die Stimmzertel nebst den Wahllisten und Proce-
kollen, welsche von dem Wahldirigenten und wenigstens drei Beiständen. zu unterzeichnen sind,
unter der Aufschrift:

Wobl-Akten der Gemeinde N. im Wohlbezieke N.
an das Ministerium einzusenden.

(. 25.

Das Ministerium ziehr hierauf aus den einzelnen Abstimmungen, zueist rücksichtlich des
zu erwählenden Abgcordnecen und dann in Betceff seines Stellvertketers dos Ergebniß der
Wabl, wobel relative Selmmenmehrheit genüge. Erglebe sich vierbei für zwei oder mehrere
Gewählte Seimmengleichhelt, "o (/ elne Enrscheidung durch dos Loos Herbeizusübren.

. 26.

Nach vollendeter Prüsung der Wahlakten und nach Beleitigung der elwa zur Erledig-
ung zu bringenden Erinncrungen krägt das Ministerium dem Fürsten das Reluleat der Wah-
len vor.

Hierauf werden die Namen der EEIIILLIIIIIII
Stellvertreier durch das Ministerium in den öffentlichen Blätkern bekannt gemacht und je.



der Abgeordnete erhält von derselben Behörde ein vorläusiges Wahldekret zu seiner Be-
glaubigung. "

§·27.

SobalddekLandtagekössnetist,werdendemversammelte-ILandtagediesömmclichen
Wahlakten vorgelegt und er entscheidet schließlich uber die Berechtigung der zum Abgeord·
neten oder Stellvertreter Gewahlten zum Einttitt in den Landtag.

Heinrich der 62. Jungerer Linie Fürst Reuß.
Dr. v. Bretschnelder. Ernst Dinger. Dr. Emil v. Beulwitz.
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Eintheilung der Wahlbezirke
ür das

Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 103.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, Jüngerer Linie
und des ganzen Stammes Aeltester souverainer Furst Reuß, Graf
und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Krannichfeld, Gera,

Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Zu Aussührung der in dem Staatsgrundgesehe enthaltenen Bestimmungen, welche ein
verantwortliches Ministerium, als eine organische Behörde, voraussetzen, verordnen Wir Fol-
gendes:

8. 1.
Die durch die Verordnung vom 23. Oktober 1848 provisorisch eingesetze Ministerial·

behorde soll auch fernerhin als
verantwortliches Ministerium

besiehen.
F. 2.

Der Wi, kungskrels des Ministeriums verdleibt sür jeht, bis zu der mie dem nächsten
Landlage zu vereinbarenden Orqanisa#ion des gesammeen S#taatedienstes, der in der gedach-
ten Verordnung vom 23. Ok#ober 1848 beschriebene.

3
Der nach §. 5 jener Verordnung zur verantwortlichen #eitung der Geschäfte dieser

Behörde berusene Vorstand sührer künsrig die ameliche Bezeichnung
„Minister“

und hal die im Sinne gedachter Verordnung, sowie nach den Bestimmungen des S##
grunggesees dem Ministerium obliegende Verankwortlichkeit auf sich zu nehmen und dem
Landkoge gegenüber zu vertreien.

Anéêgegeben den 6. Februar 1840. 13
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*
g. 4.

Die bei dem Ministerlum angestellten Räthe baben under Verankwortlichkele des Mi-
nisters Antheil an den Ministerlalgeschäfren zu nehmen, die lhnen zu übertragenden Sachen
zu bearbeiten und sind für die Richtiskelt lhrer Vorträge, sowie süc die Gesetz und Ver-
soflungsmäßigkeit lbrer Wieksamkeic überhaupe veranewortlich.

S 5
Alle Bebörden des Landes, die geistlichen, wie die welrlichen, sowohl die Justlz= als

die Verwalcungsstellen stehen im WVerhältnisse der Unterordnung zu dem verankwortlichen Mi-
nisterium.

Dieses übt das, dem Landeeberrn zustehenbe Oberaussichtsrecht über den gesammeen
Staatsdienst innerhalb der verfassimgsmäßigen Grenzen aus. Es hatdie Beschwerden über
die ihm nachgeordneten Behörden anzunehmen, zu erörtern und darüber zu enescheiden, auch
wo es nothwendig ist, dem Landesherrn Vortrag zu machen, dessen Entschließung einzuholen
und den betreffendrn Partelen oder Behörden zu erössnen.

6.
Das Aussichtsrecht, welches den einzelnen dem Ministerium nachgesetzten Oberbehörden

über die ihnen Junächst untergeordneken Behörden oder Beamten zustehrt, wird bierdurch
nicht ausgeschlossen. Namemlich bleibt die, dem Landesjustizkollegium durch die Verordnung
vom 22. Okeober 1838 übertragene Beaufsichtigung der Justizunkerbehörden unverändert
sortbestehen, überall jedoch mie Unterordnung unker das Ministerium und das diesem zuste-
beube Oberaussichtsrecht und mie Vorbebalt des Rechto der Beschwerdeführung bei diesem.

So weit es sich dagegen von richterlichen Handlungen und Enescheidungen im Civil-
oder Kriminalprojesse bandele, bleibe jeder Einsluß des Ministeriums nach §. 45. der Ver-
sassungsurkunde ausgeschlossen.

. 7.
Alle Verfügunzen des Ministeriums an die Behörden ergehen in Form von Restrip.

ken; diese berschten an dasselbe in der durch die Verordnungen vom 12. Auzust 1835 und
11. Dezember 1848 vorgeschrlebenen Form.

Unmittelbare Berichtserstattungen an den Landesherrn hören ganz auf.
8. 8.

Im Uebrigen behalt es uberall bei der Verordnung vom 23. Dktober 1848 sein Be.
wenden.

Schloß Österstein,am29. Januar 1350.

Heinrich der 62. Vüngerer Linie Fürst Reuß.
Dr. v. Bretschneidor.
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Verordnung,
die Abnahme des Erbbuldigungseides betreffend.

Nachdem durch den Paragraph 122. die S#taategrundgesetzes die Eidessormel, nach
welcher jeder Landesangepörige bei der Aufnahme in das Bürger- und Gemeinderccht ver-
elder werden soll, vorgeschrieben worden ist, so Hat Hierdurch die Formel des Erbhuldigungs-
eldes, welche in Gemäsbeic Hi 6. des Gesebes vom 26.Oktober 1822 ven allen ausgenom-
menen Fremden abzuleisten und den Behörden des Landes durch Ziekularreskript der vor-
moligen gemeinschaftlichen Landes-Regierung unferm 4. Februar 1623 micgetheilet worden
war, ihre Anwendung verloren und es werden deshalb alle betheiligten Behörden angewie-
len, künftig die aufzunehmenden Bürger und sonstigen Gemeindeangehörigen nicht mehr auf
den gedachten Erbhuldigungseid, sondern auf den im §. 122. des Staalsgrundgesetzes vor-
geschriebenen Eid zu verpflichten.

Gera, am 14. Jannar 1350. ·
Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.

von Bretschneider.
Semmel.

Nachdem der konstituirende Landtag zu der ihm vorgelegten, von ung erlassenen Ver-
ordnung, die Ausübung der Jagd betreffend, vom 18. November 1849 (Nr. D9. der
sebsommlung) selne Zustimmung ertheile hat: so wird solches hiermic zur öfsemlichen Kenne,
niß gebracht.

Um zugleich die von mehrern Seicen erhobenen und zu unsrer Kenntniß gelangten
Zweisel über die Zuständigkeit der Behörden in Jagdsachen zu beseitigen, ertheilen wir fol-
gende erläuternde Bestimmungen zu der erwähnten Jagdverordnung.

Rücksichtlich der Annahme der Anzeige über die wegen der Art und Weise der Aus-
übung der Jagd getrossenen Vereinbarungen (KF. 4. der Verordnung), der desfaltsigen Prü-
sung und Bertcheserstattung G. 7. daselbst), der Beseitigung erwaiger sicherheikspolizeilscher
Bedenken (. 11.) und aller damit in Verbindung stehender oder daraus solgender Ver-
bandlungen sind die Gemeindebehörden, also

a) in den Städten die S-adträthe und
5b) auf dem placten Lande die Justizämcer und Patrimontalgerichte

zuständig-
Dabel versteht es sich von lelbst, daß da, wo gemischte Gerichtsbarkeicen konkurriren,

in dergleichen Jagdangelegenbeiten dasjenige Gerlcht kompetent ist, weschem die Gerichtsbar-
keit über die Gemelnde des Orts zusteht.

Die Untersuchung und Bestrafung der Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen
der Verordnung vom 18. November 1849 bel Ausübung der Jagd, sowie der Uebertre-
tungen der durch Gemeindebeschluß sestgeletznen Ordnung (F. 12. daselbst) gehören zur Kom-
bekenz derjeulgen Gerlchtobehörden, welchen die niedere- und die Polizei. Strasgerichesbarkeit
in dem Ort, dessen Flur den Jagdbeziek blldet, zustehe, allo 4

a) rucksichtlich der Stadtfluren: den Stadtgerichten, bezüglich der Stöd#e, wo die
Gerichtsbarkell und Verwaltung noch nicht getrennt sind, den Seadrrätben, und

5) rücksichtlich der Fluren der Dörser und Marktsiecken, sewie der landesberrlichen
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und Nuchersute Jagdbezleken den landesherrlichen Krlminalgerlcheen und den Pa-erlmonlalgerichten
babei ussro lelche 8 Inkonvenlenzen vorzubeugen, wird hlermle aus-2bestimmr, daß in Jagdstrafsache) auch diejenigen Grundstücke, mich, obgleich unter die Gerlchksbarkelc elnes andern

Gerichts gehörig, nach der mehrerwähmten Vererdnung zu elnem bestimmten Jagd-
bezirk gewiesen sind, der Gerichtsbarkel# desjenigen Greche unterworfen sein sol.len, welches die Jurisdikcion über den Jagdbezirk bat, und

2) der Gerichtsstand des begangenen Verbrechens den X Gerschrsstand un-
bedinge aueschließe,

Gero, den 12. Januar 1850.

Firstihq  Minssterium.von S
Verordnung,

die Funktionen der Landschul-Inspektoren betr.
Es sind Zweisel darüber angeregt worden, ob durch die Bestimmung des 23. Para-

graphen des Staatsgrundgesefes vom 30. November 1849, nach welcher das Unterriches-
und Erziehungswesen der Beausstchtigung der Geistlichkeit, als solcher, emthoben fein soll,
dle Seellung und die Funktionen der zu Beaussichtigung der Landschulen gesetzlich berusenen
Lokalschulinspekloren ausgehoben oder wesentlich verändert worden seien.

Wenn nun aber die Verpflichtung der Geistlichen W solchen Orten, wo elne Landschule
bestehet, al. belondern gesetzlichen Verordnungen beruhek, wie sich aus

er Verordnung fur das Färsteuchum Schleiz v. 31. März 1810, &amp;. 21 folg.
.. ——— sür das Fürstenthum Gera, vom 26. November 183.

14 solg.
der in für das FürstenthumLobenstein. Ebersdorf vom 30. Aug.

sg.o

ergiebt und wenn Geisllichen zu der Funk.ion eines Lokalschulinspekrors nicht durch ihr
Amt an und süe sich sondern durch das von Staatewegen erlassene Gesetz= also durch be-
sonderen Auftraa, berusen sind, so erglebr sich bieraus von felbst, daß #e dieselbe auf so
lange beisubehalten und forezusthhren baben, als nicht in Folge der, durch das Staaksgrund-
geseb in Ausscht gestellren, mir dem ersten konstirurionellen Londtage zu berathenden Umge-
staltung der Schulverfassung und in Gemasheit der alsdann von der geseßgebenden Staais-
gewalt zu erlassenden oraanischen Gesete ein Andercs bestinunt sein wird.

Zu Vermridung aller elwaigen Anstände machen wir dies hierdurch offentlich bekannt,
indem wir zugleich alle durch die obigen gesetzlichen Verordnungen zu der Stelle eines Lo.
kalschuten.Inspektors berusene Geistliche bierdurch noch besonders anweilen und autor isiren,

die mit der selben virbundenen Rechte und Pflichten bis zu dem bezeichueten Zeicpunkte un.verandert aus zuubelGera,am 25. Jannar 1850.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.von Bretschneid
Semmel.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 104.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, Jungerer Linie
und des ganzen Stammes Aeltester regierender Furst Reuß, Graf
und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Krannichfeld, Gera,

Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Die Einführung einer allgemeinen, die mäöglichst selbstsändige Verwaltung der Ge-
meindeangelegenbeiten durch die Gemeinden lelbst seskstellenden Gemeindeordnung gehört zu
den Wünschen und Forderungen der gegenwärtigen Zeit. Um diesen zu genügen, wurde
von den Se#atsregiecungen der Thüringenschen Staacen eine Kommisson niedergeset, welcher
die Ausgabe gestelle wurde, eine solche Gemelndeordmingzuentwersenund nachdem diese
Kommission ihre Ausgabe gelöser hatte, so ist deren Arbeit wiederhelten Berathungen unter-
worsen worden, und es ist aus den verschiedenen Bearbeitungen endlich eine Gemeindeord-
nung fürdie Thöringenschen Staaten bervorgegangen, welche Wir zunächst noch einer Speziel-
len Prüfung insosern haben unkerwersen lassen, als es darauf ankom, sie den WVerhöltnissen
Unsers Fürstenihums Nieuh Jüngerer Linie anzupaflen.

Nachdem dieß gescheben, baben Wie den Euwurf dem koyskituirenden Landtage mit-
gelheilt und nachdem er auch hier einer umfassenden Berakhung unterworsen worden ist, so
haben Wir demselben Unsere Landesfürstliche Sanktion ertheilet und verkünden ihn in Ue-
bereinstimmung mit dem konstituirenden Landrage in der nachstehenden Form als

Gemeindeordnung für das Fürstenthum Reuß
Lüngerer Linie

in Krast eines allgemeinen Landesgeehes, indem Wir zugleich wegen deslen Einföhrung auf
Amag und mit Zustimmmung des konstituirenden Londtags noch Folgendes verordnen:

Ausgegeben den 27. Febrnar 1850. v1
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W.1.. .

DleellqemefneGemelndsokdnungkrikkmlcdemAagenbllckeibcecPubltkationinKrgfh
und es sind daher die vorbereitenden Schritte zu Einfuhrung derselben von Seiten der Ge·
meinden und der bisherigen Gemeindebehörden in der nachstehenden Welse zu thun.

8. 2.

In allen Gemeinden des Landes sind die Einrichtungen so zu treffen, daß spatestens in
Jahresfrist nach Publikation der Gemeindeordnung deren Einfuhrung erfolgen kann.

g. 3.

Es haben daher die bisherigen Orts- und GOemeinde·VorstandeundzwardieStadt-
rache unter Beihilfe der Bezirksvorsteher und Distriktmeister, sowie die Amisschulzen und
Ortsrichter oder Gemelndevorsteher, wo solche berelts bestehen, unter Leltung und Aufsicht
der Ortsobrigkeiten die Listen der stimmsähigen Bürger anzulegen.

Dlese Listen sind längstens binnen zwel Monaten nach Publikatlon der Gemeindeord-
nung zu vollenden, von den Ortebebörden zu prüfen und sodann mindestens vierzehn Tage
lang an einem, durch öffentliche Bekannemachung zu bezeichnenden Orte zu JedermannsEin-
siche und Anbringung erwaiger Einwendungen auszulegen.

Wenn solche Einwendungen innerhalb dieler Frist eingehen, so hat die Orksobrigkele sie.
zu prüsen und darüber in erster Instanz zu enescheiden. Gegen diese Enrscheidung finder
Berufung innerbolb ausschließender zehnrägiger Nothsrist an Fürstliche Regserung statt, wel.
che in zweiter und lehter Inskanz darüber zu erkennen hat.

. 4.

Innerhalb zweimonatiger Frist, von Berichtigung der Listen an gerechnet, sind durch
Beschluß der gröhern Gemeinden — welche über 3000 Einwohner zählen — nach Maas-
gabe der gegenwärtigen Gemelndeordnung solgende Fragen zur Entscheidung zu bringen:

1) welcher von den beiden für den Gemeindevorstand zu wählenden Beamten — Bier-
germeister und Stodeschreiber, Artikel 69. der Gem.-Ordn. — der juristisch Befä-
bigte sein solle;

2) ob derjenige Gemeindebeomte, für welchen juristische Besähigung verlangt wird, auf
länger als sechs Jahre und auf wie lange gewählr werden solle;

3) welche Besoldung elnem Jeden von ihnen zu gewähren sei.
Die bisberigen Gemeindevorstände haben dle hlerzuersorderlichen Gemeindeversammlun-

gem zu berufen, die Berathung durch geeignete Vorschläge zu eröffnen, sie zu leiten und das
Ergebnih derselben — vorbehältllch der spätern Ausnohme in das Ortsltatut — der Fürst-
lichen Regierung anjuseigen.
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. 5.

Dle Regierung hat alsdann durch das Amts- und Verorbnungsblatt denjenlgen Tag
zu bestimmen, an welchem in allen Gemeinden des Landes die Wahl der neuen Gemeinde-
vorstände durch dle bisherigen in das Werk zu setzen ist. Für dlesen Termin ist minde-
stens elne Frist von zwel Monaten zu gestatten.

8. 6.
Durch diese Wahlen werden zunachst alle diejenigen zeicherigen Gemeindebeamten einer

Neuwahl uncerworsen, welche bei der betresfsenden Gemeindebehörde zeleher die Geschäste zu
leiten, bezüglich Sitz und Selmme Hatten.

Rücksichtlich etwaiger Beibehaltung der übrigen Gemeindebeamten oder einer Neuwaßl
in Beziehung ouf die von ihnen bekleideren Aemter haben die neuen Gemeindebehörden als-
bald nach lhrem Amtsanrritke die geeignete Beschlußnahme zu veranlassen, welcher sich die
becreffenden Beamten zu sügen haben.

. 7.
Dlejenigen elner Reuwahl uncerworsenen Gemelndebeamten, welche durch dleselbe in

tlören Aemtern ulcht bestäclger werden, müssen zwor sofort ausscheiden; sie haben aber je nach
Maahgabe der Bedingungen threr Auskellung Anspruch auf volle Schadloshaltung durch dle
Gemeinde, dasern ihre zeitherige Beseldung nicht etwa ausdrücklich nur als bloße Errschä-
digung für nokhwendige Zeitversämmnisse bezeichnet war.

Dieser Auspruch auf volle Schadlospaltung erlischt durch anderweile angemessene An-
stellung im öffentlichen Dienste, welche nicht zurückgewicsen werden darf, wenn nicht der ge-
dochtee Anspruch verloren gehen foll.

Wenn aber ein durch Neuwahl niche bestärigter und eben deshalb zu eneschädigender
Gemeindebeamter später aus einem anderweiten Gewerbe oder Beruse erweislich ein seinem
srüberen Gehalte gleichkemmendes Einkommen bezieh, so hört die Forkzahlung des feüheren
Gehalts auf.

Bei erhobenem Zweisel darüber, ab das Einkommen des Berrefenen, welches er aus
anderweitem Gewerbe oder Veruse bezieher, dem früheren Gehalte wirklich glelch komme,
bat auf Bericht des Gemeindevorstands die Fürltliche Regierung in erster Jultanz nachvor-
gängiger Sacherörr#erung zu eneschriden.

Auf eingewandten Rekurs, der binnen ausschließender Frist von 10 Tagen von Eräff-
nung des Regierungsbeschlusses an gerechnet, eingewendet werdenkann, entscheider das Mini-
sterium in zweiter und letzter Instanz.

*n
Die ersolgten Neuwahlen der Gemeinvevorstände sind der Fürlllichen Nagleruns anzu-



zeigen und bezuglich zur Bestärigung vorzutragen, worauf dlese die Gewählten durch Kom-
millarlen verpflichten und einführen läße, auch durch das Amts- und Verordnungsblatt ei-
nen Termin auf längstens zwel Monate binaus anberaumt, an welchem aller Orten glelch-
mäßig dle Wahl des Gemelnderaths durch dle neuen Gemeindevorstände zu besorgen ist, auch
gleichzeitig längstens auf weitere zwel Monate hinaus den Tag bestimme, an welchem über-
all glelchmäßlg dle neuen Gemelnderäthe ihr Amt anzutreken haben.

 B

Gleichzeltig wird die Fürstliche Regierung dahin geelgnete Verfügung kresfen, daß den
neuen Gemeindebehörden am Tage des Amtsanerltts der Gemelnderöthe alle Akten und Schrif-
ten in solchen Yolizel- und Verwaltungsongelegenhelten ausgeanewortet werden, welche nach
Ar#ikel 103. und 112. der Gemelndeordnung aus dem zeitherlgen Bereiche der Gersche#be-
börden an die Gemelndebehörden übergehen sollen.

Von dieser Ueberweisung blelben bei den Gemeindebehörden auf dem Lande ldie Ange-
legenheilen der Fremdenpolizel, namentlich der Paßpollzel bis auf Weiteres ausgeschlossen,
sowle denn überhaupe die Uebergabe der Akten nicht eher Ju erfolgen hak, als bis die Ge-
meinden die nöthigen Räumllchkeilen sär sIchere Ausbewahrung derselben beschafft und nach-
gewlesen haben.

. 10. ,

DurchetfolgkeBeanstandungeinzelnequhlenwikddieEimveisungdecneuenGemelns
debehorden nicht gehindert, dafern nicht grade das betreffende Gemeindeamt von wesenellchem
Elnflusse auf die Gemeindeverwaltung ist.

6. 11.

Bis zum Amtsaneri##e der neuen Gemeindersthe haben sämmrliche bisherige Gemeln-
dewertreter und Gemeindebeamte ihre Gemeindeämier sorezuverwalten; wenn aber köre perlo-
dlsche Dienstzele früher ablausen sollte, so sind ihre Srellen elnstwellen durch Reuwaßlen
nach der bestebenden Verfassung anderweic zu bese

Uerkundlich baben Wie dle gegenwärtige Verordnung Hochskeigenhändig vollzogen und.
Unser Landesfürstliches Insiegel beidrucken lassen.

Schloß Osterstein, am 13. Februar 1850.

Heinrich der 69. Jüngerer Linie Fürst Reuß.
Dr. v. Bretschneider.
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Gemeindeordnung
für das Fürstenthum RNeuß Jüngerer Linie.

Erster Abschnitt.
Allgemeine Grundsätze.

Art. 1.
Die ganze Bevolkerung des Staates zerfälle in Ortsgemeinden, das ganze Staaksge-

biek in Gemelndebezirke.
Art. 2.

Eine Ortsgemeinde umfaßt dle Gesammtheit der Gemeindeangehorigen. Jeder Staats-
angehorige muß einer Gemeinde des Staates angehoren.

Ausgenommen hlervon sind nur der Landesfurst und dle Glieder seines Hauses.

Staatsangehorige, welche einem Gemeindeverbande noch nicht angehoren, werden mit
derjenigen Gemeinde vereinigt, welcher der Ort oder Gutsbezirk, wo sie bisher ihr Hei-
mathereche hatken, zugehört, bezüglich zugeschlagen wird. (Art. J.)

Haben sie ihr Heimathsreche in Grundbesshungen, welche nach dem solgenden Arcikel
von der Einverleibung in elnen Gemelndebeztrk ausgenommen blelben, so werden sie zu der
jenen zunächst llegenden Gemeinde gewlesen. Den in Begzug auf sie bercits begründeren Un-
terstühungsansprüchen solz von den bekheiligten Kassen auch serner genügt werden.

rt. 4

Ein Gemeinbebezirk umfaßt das ganze innerhalb eines Ortes oder dessen Flurmarkung
oder innerbalb der elwa zu einem Gemeindebezirke vereinigten mehreren Octe und Fluren
selegene Geblec.

Jedes Grundstück im S-taatsgebiece muß einem Gemeindebezirke angehören.
Ausgenommen hiervon sind nur:

4) diejenigen Grundbesihngen, welche der unmittelbaren Benutung des Landessürsten über-
wlesen sind, 3. B. die Schlösser des regierenden Hauses mit den dazu gebörigen
Garten und Anlagen;

2) Waldungen von großerem Umfange, welche, ohne schon einem Gemeindebezirke einver-
lelbe zu sein, weder zu Guts-Compleren gehren, noch mie Grundstücken eines Ge-
meindebrzirkes im Gemenge liegen.
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A
Die Grundbesibungen unter 1 und 2 haben lm Becreff der Herstellung und Erhaltung

der zum Efsenelichen Verkehre erforderlichen Wege, Brücken und Seege, wenn und insowelt
solche uhr Gebier berühren, dielelben Verpflichtungen, wle sie den Gemeindenobliegen. (Nrt. 16.)

Grundbesitzungen, welche bisher vom Gemesndewerbande auggeschlossen woren, werden
in der Regel mit dem ihnen zunächst gelegenen Gemelndebezleke verbunden. — Guts= Kom-

plexe sollen ohne besondern Grund verschieenen Gemeindebezivken nicht zugewiesen werden.
.6.

Die Ausfuhrung aller dieser 1uernesins leitet die Staatsregierung durch ihre Ver-
waltungsbehörden. Sie entscheider darüber mie möglichster Beachtung etwaiger Vereinba-

rungen zwischen den Betbeiligten. Die e ces Rechesweges ist ausgeschsossen.
rt. 7.

Die Blidung neuer, sowie die #“ schon bestehender Gemeindeverbände und

Gemelndebezieke kam nur mie Genehmigung der Staatsregierung erfolgen. (Art. 176, 5.)
Arc. 8.

Die Gemeinden baben das Recht der Persönlichkeit, sie käunen Rechle erwerben und
Perbindlichkeiten eingehen. Sie geuießen die in den Gesetzen ihnen zugestandenen Vorrechte.

Art. 9.
Jeder Gemeinde sicht die selbstständige Verwaltung ihrer Gemeindeangelegenheiten,

mit Einschluß der Ocis·Polijei,untergesetzlichgeordneterOberaufsicht des Staates zu.
(Nrt. 167—176.)

Art. 10.

In jeder Gemeinde bestehe in Gemeinderath, um dleselbe in dem lhm zugewiesenen
Geschäftskreise zu vertreten, und ein Gemeindevorskand, um die Gemelndeangelegenheiten zu
verwalten. Ausnahmsweile kann von der Vertectung der Gemeinde durch einen Gemein-
derath abgesehen werden. (Arc. 67.)

Dem Gemeinderarhe, bezüglich der Gemelndeversammlung, stehe die Beschlußsassung,

dem Gemeindevorstande die Ausführung #. „(#r 103—109.)
Oer Gemeinde stehr die frele Wahl EK und Vorstände zu. (Art. 70—102)

(Ueber die dem Staate vermöge seines Obcraustichtsrechts zullehenden Befugnisse siehe Ub-
schnic I/1.)

Art. 12.
Gältig gesasite Beschlüsse drücken den Gesammewillen der Gemeinde mit verbindender

Kraft aus. — Wehlerworbene Rechte, insbesondere Rechisansprüche an die Gemeinde und
deren Vermögen, können durch Gemeindebeschluß nicht beeinträchtigt werden.

Art. 13.
Enthalten Beschlusse nicht bloß Entscheidungen elnzelner gegebener Falle, sondern all.
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·
gemelne Anorbnungen, welche zur blelbenden Hichtschnur dlenen sollen, so belßen sie Orta-
Statuten, Orisgesehe ·

Art. 14.
Die Gemelnden haben das Reche, insowelt uscht Geseze des Staates Bestimmunges

wessen, unter Aufsicht des lehreren zur Errelchung der Gemeindezweckr, lusbesondere zur wei-
teren Aussführung, Erläuterung und Ergänzung der durch dieses Gesetz bestimunten Versas.
sung der Gemeinden, ferner zur Aufrechthaltung der offentlichen Ordnung und Sicherheit
lunerhalb des Gemeindebezirkes, Orts·StatutenzinerrichtenundGeboteundVerbotemit
Strafandrohung bis zu vier Tagen Gefangniß·oder 2 Thlen. Geld. Serase zu erkassen.
(Arr. 103., 14.) Die verwiekten Strasen werden in Uebertretungssällen von den zustän-
digen Gericheen ausgesprochen.

Dergleichen Ores- Stamten dürsen niemals mie den Gesehen des Staates in Wider-
spruch stehen und werden durch solche stees aufgehoben, bejüglich abgeändert.

Dieselben sind vor ihrer Ausführung der Seacatsregierung zur Prüfung und Besläti-
cung vorzulegen. Nach deren Srsolg sind die Scazuxen in orteüblicher Weise öffenellch be-
kanne zu machen. — Mir dleser Bekannmmachung weren dieselben in Krase, ilofern nicht
ein anderer Zeltpunkt bestimme isst.

Art. 15.

Die Gemeinden haben das Recht, die zur Erfüllung der ihnen obliegenden Verpflich-
tungen ersorderlichen Mirkel, soweic solche nicht durch den Abwurs des Gemeindevermögens
gewährt werden, durch Besteuerung der Gemeindeangehörigen (Art. 20), der Schubgenossen
(Arc. 44), sowie auch, sofern es sech um Abgaben vom Grundbesite im Gemelndebezieke=
handelt, der Flurgenossen (Art. 49), aufzubringen. (Art. 158—158.)

Zu gleichem Zwecke sind sie zur Forderung persönlicher Dienstleistungen von den DOrts-
bewohnern berechtigr. (Art. 154.)

Ausnahmsweise steht ihnen das Recht zu, indirekte Auflagen auszuschreiben. (Arr. 153)
Art. 16.

Die Gemelnden sind zu allen Lelstungen verpfllchter, welche das aus dem Genieinde-
zwecke abgeleitere Bedürfniß nothwenolg erfordert. Sie Haben die Verpftichtung zue Her-
stellung und Erhaltung aller zur Erreichung dieser Zwecke ersorderlichen Einrichtungen und
Octsanstalten, 3. B. der zum öffentlichen Verkehr ersorderlichen Wege, Brücken und Stege,
der nstalgen Brunnen= und Waslerleitungen, zur Unterstützung der Armen ihres Bezirks,
zur Aufrechthaltung der Iffentlichen Ordnung und Sicherbett.

Die Chemeinden können zur Erföllung dieser Gerpflichrungen vom Staate im Verwal-
tungswege angehalten werden. (Art. 172, 173, 474, 176.)

Art. 47.
Dos Gemeindevermögen umfaßt diejenigen Sachen, Rechte und Verbindllchkeiten, welche
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entweder der Gemeinde selbst oder den sämmitlichen Gemelndeglledern, als solchen, oder den
sämmelichen Ortsbürgern in dieser Eigenschaft zustehen und aufruhen. Es unterllegt in der
Regel nur der Verwalcung und Benutzung zum Besten ber ganzen Gemelnde. Besondere
NRechte daran von Seiten einjelner Gemeindeglieder oder elnzelner Klassen derselben können
nur auf den Grund genügender Rechtscltel beansprucht werden.

Art. 18.
Handlungen von Seiten des Gemeindevorstandes im Namen der Gemelnde find für

dlese rechesverbindlich, vorausgeset, daß das Geschäfe in den Fällen, in welchen es die Ge-
nehmlgung des Gemesnderathes, bezüglich der Gemeindeversammlung, und der Staateregie-
rung bedarf, dieselbe erhalten hat. (Ar#. 103, 170.)

Art. 19.
Zur Ausübung der Regierungsrechte in den elnzelnen Gemeinden, 3. B. in Angele-

genßeiken der #andes= Polizei, der Wehrhafemachung, des Steuerwesens u. s. w., sind die
Gemeinden verbunden, die Staakoregierung durch ihre Vorstände zu unkerstähen. (Arc. 113)

B-wmeiter Abschnitt.
Besondere Bestimmungen.

*1) Von den Gemeindeaugebörigen.
a. Ueberhaupt.

Art. 20.
Gemeindeangehörige find alle dlesenigen, welche in elner Gemeinde Heimatherechte nach

den bestehenden Gesehen erworben haben. Durch die Gemelndeangehörigkelt wird zugleich
das Heimachsrecht begründet.

Art. 21.
Die Gemeindeongebrigkeit verkeihe außer dem allgemeinen Anspruch auf obelgkeltlichen

Schus die Besugniß:
1) des wesentlichen Ausenthalses Innerhalb der Gemelnde und deren Bezlekes;
2) der bestummungsmähigen Benußung der öfsenelichen Anstalren der Gemeinde, soweit

nicht nach den Orts-S#atucen Einzelne oder einzelne Klassen von Gemeindegliedern
ausschließliche oder vorzügliche Rechte darauf haben;

#) der Erwerbung vomn Grundskäcken im Gemeindebezirke, mit Ausnahme von Wohn=
gebäuden;

4) der Beanspruchung des nothwendigsten Lebensunterhalkes im Falle der Verormung und
der Unsählgkeit zum eigenen Broderwerbe.

Art. 22.

Die Vepflichtungen der Gemeindeangehörigen bestehen in:
) der Leistung derjenigen Beiträge und Abgaben zur Gemeindekosse, ingleichen solcher
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korperlichen Dienste zum Gemeindebesten, welche nach Landes- oder Ortsgesctzen oder
nach begründelem Herkommen, oder nach Beschluß des Gemeinderathes, bezüglich der
Gemesndeversammlung, von ihnen zu gewähren find;

2) der Folgeleiltung gegenüber den Anordnungen des Gemeindevorstandes.
b. Von den Bürgern insbesondere.

Art. 23.
Bürger insbesondere find diesenigen selbstständigen Gemeindeavgehörigen, welche das

Bürgerrecht erworben haben.
Art. 24.

Das Bürgerrecht umsaße auher den allgemelnen Befugnissen der Gemeindeangehörigen
solgende besondere Rechte:

1) das Recht der selbsiständigen Betreibung jeder Art von Naprung, soweir dasselbe nicht
durch hierfür bestehende gesetzliche Voraussetungen, durch entgegenstehende ausschließ
liche Rechte von Innungen oder Zünsten beschränke oder von besonderen Koncessionen
der zuständigen Verwaltungsbehörden abhängig ist;

2) das Necht der Mitbenuzung und Thellnahme am Gemelndegute, soweit niche dellen
Nutungen nach den Orcs- Sraturen, Gewohnheir, Verr#ag oder Erkennmiß Einzel=
nen oder einjelnen Klassen von Gemelndeglledern anfallen;

3) das Recht des Erwerbes und Besihes von Wohngebäuden im Gemeindebezirke (Arc.
1

4) für die männlichen Bürger:
u. das Recht, innerhalb der Gemeinde durch Heirath eine Familie zu begründen,

sosern sie eine solche zu ernähren im Srande sind und loweir dieses Reche ulche
nach den darüber gese-zlich bestehenden Worschriften einer Beschränkung unterliege,
wobei die hier einschlogende Bestimmung in §. 19 des Gesees vom 26. Okco-
ber 1822 ausgehoben wird, indem die Hier vorliegende Frage lediglich nach den
Grundsähzen gegenwärtiger Gemeinde-Oednung zu beurtheilen i#l.

4 das Reche der Abstimmung über Gemeindeangelegenheiten im Allgemeinen, insbe-
londere aber bei Wahlen zu Gemeindeämcern, ingleichen der Wählbarkeit zu fol-
chen nach Maßgabe der hlerfür bestehenden Vorschriften.

Arc. 25.
In Beziehung aus die vorstehend aufgesührten Rechle finder eine weitere Unkerscheidung

unter den Bürgern nicht Seatt. Wo jedoch einzelnen Klassen der Bürger auf den Grund
eines besonderen Erwerbskitels ausschließliche oder vorzügliche Rechte auf die Nubung des
Gemeindevermögens gusiehen, oder wo solche Rechte einem Grundbesitze als Zubehör anhaf-
blen, daher nicht als Ausfluß des Bürgerrechtes zu betrachten sind, verbleibt dieses Verbält.
niß nach wie vor in Krast.

13
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Art. 26.
Burgerwittwen creken, sowelt es sich bloß um den Fortbetrleb eines Nahrungszweiges

bandelt, dessen Fortsetzung ihnen sonst gesetzlich nachgelassen (K, in die Rechee ibrer verslor-
benen Ebemänner eln.

In wiewelc sie die denselben zuständig gewelene Mltbenugung und Theilnohme am Ge-
melndegute (Arc. 24, 2) während der Dauer des Wiktwenstandes sortsehen, richtet sich nach
elnes jeden Orkes Gewohnhelt ober Statut.

Art. 27.
Das Burgerrecht wird erworben:

4) durch Aufnahme Auswärtiger ln den Gemeinde- und Bürger-Verband (Nrt. 29—35),
2) durch Aufnahme Helmathsberechtigeer in den Bürgerverband (Act. 36),
3) durch Anstellung in elnem öffentllchen Amee (Art. 37).

Art. 28.
Die Erwerbung des Burgerrechts setzt wesentlich voraus:

1) eine physische Person;
2) rechtliche Selbststandlgkeit und eine selbststandige Nahrung, mag bieselbe auf Grund·

besit, Kapltalbesiz, Rentenbezug, Gewerbebetrieb, Bedienstigung, oder auf anderen
Erwerbsquellen beruhen;

3) fur Solche, welche nicht Furstlich Reußische Staatsangehorlge sind, die Erwerbung
der Staatsangehorigkeit.
Im Uebrigen wird weder durch Geburt, Geschlecht, Beruf, Religion, noch durch son-

stige persönliche Merhältnisse ein Unterschied ln der Berechilgung und Werpflichtung zur Ge-
winnung des Bürgerrechts gemacht.

Art. 29.
Die Bedingungen der Ausnahme süc einziehende Manns= wie Frauens-Personen, so-

sern letztere die Aufnahme felbstständig süc sich und zur Begründung elnes eigenen Nah-

rungestandes nachsuchen, si *l1) guker Leumund (Acc.
2) der Nachwels elnes bönr — lichernden Vermögens oder eines bestimmcen gesi·

cherten Nahrungszwelges (Art. 31.)
3) die Entrichtung eines Bürgergeldes (Arc. 32).

Art. 30.

Der gute Leumund ist durch ein obrigkeitliches Zeugniß über dle Führung eines or-
demtlichen und straflosen Lebenswandels während eines Zeltraums von gehn Jahren, von dem
Toge der Anmeldung gurückgerechner, nachjuweisen.

Art. 31.
Um den erwählten Nohrungszwelg als einen gesscherten dar surhun, muß niche allein
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der eigenthämliche Besic eines zum Berrlebe dlefes Nahrungszweiges erforderlichen Ver-
Miögens burch eln obrigkelliches Zeugniß, oder auf andere glaubhafn Weise nachgewiesen
werden, sondern es mässen auch menschliches Ansehen und die Verhältnisse des Oeres er-
warten lassen, daß das Geschaft dem Aufzunehmenden und bezuglich der Familie desselben
hinreichenden Unterhalt gewahre.

Die Anforderung des zum Betrlebe des Nahrungszweiges erfordorlichen Vermogens
soll jedoch nach Abzug der Schulden und des zu entrichtenden Burgergeldes und ohne Ein·
rechnung der Kleider und Leibwäsche nicht böber gestelle werden, als:

in Gemeinden under 1000 Einwohnern auf 100 bis 200 Thaler,
in Gemeinden von 1000 bis 3000 Einwohnern auf 200 bis 300 Tbaler, und

kin Gemeinden über 3000 Cinwohner auf 300 bis 500 Thaler-
Wied die Aufnahme von verbeiracheten Personen oder wird sie zum Zwecke der Wer-

beirarbung mit einer Gemeindeangehörigen nachgesuche, so ist das eigentbümliche, schulden-
sreie Vermögen beider Ehezasten, bezüglich Verlobten zusammenjurechnen.

Die Aufnahme tritt aber in letzterem Falle erst dom in Wirksamkeir, wenn die Ehe
geschlossen ist.

Für witzubringende Kinder bedarf es elnesbesonderen Vermogensnachwelses nicht; nur
in Bejziehung auf die heruberzlehenden Angehorlgen solcher Staaten, welche fur mitzubrin-
gende Kinder einen besonderen Vermögensnachweis sordern, ist derselbe auch im diesseitigen
Suale und jwar ganj nach dem in jenen Scaaten beslehenden Verhälmnisse zu sordern.

Art. 32.

An Burgergeld dorf von Solchen, welche der Gemeinde niche angehoren, zur Gemein·
dekasse erhoben werden:

1) in Gemeinden von 10, Ooo oder mehr Einwohnern nicht über 80 Tolr.
2) in Cheneinden von J000 bis d000 Einwohnenn. 60 Ublr.
3) in Gemeinden von 1000 bis 3000 Einwohnern. 35 Dolr.
4) in Grmeinden under 1000 Einwohnern . 10 Thlr.

Die Festkellung des Bärgergeldes innerhalb dieser Ornten ersolgt nach den Verhält-
nissen eines jeden Orts durch Statul.

Har der Einziehende Familie, so erwirbe derselbe durch seine Ausnahme als Bücger
sür diese junleich die Gemeindeangehörigkeit, er hat jekoch außer dem von ihem selbst zu eur.
richtenden Burgergelde süc seine Ebescau die Hälste und süc sedes seiner miteingezegenen
noch in seinem Brede stehenden Kinder den sünsten Theil des vorschriftsmäßigen Dir
geldes zu enrrichten.

In diesem Bürgergelde siud alle süc Erwerbung des Bürgecrechtes zu leistenden *-
haben bege isfen und sinden daneben auher elnem eiwalgen Einkausfgelde (Act. 34) undere
Leistungen zu bestimmten Zwecken nicht Siau.

157
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Art. 33.

Frauenspersonen, welche in dos Land einhelratben, bedürsen elnes besonderen Vermö-
gensnachweises nicht. Kommen sie aber aus einem Staate, wo die Werheirathung mit Frau.
enspersonen des Auslandes an erschwerrnde Bedingungen geknüpft (, insbesondere ein Ver-
Mögensnachweis ersordert wird, so haben sie auch im diesseleigen Staate Alles das belzubrin-
gen, was in ihrem Heimatbsstaore von den aus dem Auslande elnheirathenden Frauensperso-
nen gefordere wird. »

Ark. 31.

Besteben in einer Gemeinde besondere mic dem Bürgerrechte verbundene Nutzungen,
welche aus dem Gemelndevermögen an dle Bürger abgegeben werden, se darf außer dem
Bürgergelde noch eln besoideres Einkausgeld durch Orts. Stacur bestimmt werden, welches
jedoch ven zehnföchen Betrag der nach einer zehnföhrigen Durtbschniutorechmung dem Ein-
ziebenden in einem Jahre nach Abzug der darauf ruhenden Lasten zugurekommenden Rutung
niche überschreiten darf.

rt. 35.

Der Gemeinderath, bezüglich die Gemeindeversammlung, konn die Bedingungen der
Aufnahme ganz oder ehellweise erlossen. Auf der anderen Seite darf aber auch, wenn biese
Bedingungen erfüllt sind, die Aufnahme nicht verweigert werden.
Es bindet gegen dle Enrscheidungen der Gemeindebehörden über die Aufnahme die Be-

rufung an die vorgesebte Verwaltungsbehsrde Statn, sowse umgekehrt den Gemeindebehär-
den gegen die Enescheidung der Verwaltungsbehörde die Berufung an die höhere Seellefrei.
steht. Der Rechtsweg ist baägegen in Beziehung auf die Berechilgung und refp. Verpflich-
tung zur Ausnahme in den Bürgerverband gänzlich ausgeschlossen, es sel denn, daßdie Auf-
nahme aus einem privatrechelichen Titel in Anspruch genommen, oder verweigert werden
könnte. Den Eneschließungen der Gemelnde= und der Rekursbehörden sind sters die Grönde
kurz belzufägen. « ·

Von den für die Ausaahme in den Gemelndeverband nach gegenwartigem Gesetze auf.
gestellten Erfordernissen kann eine Dispensation durch die Staatsregierung ulche erkheilt wer-
den und es wied die desfallsige Bestimmung in J. 7 der Verordnung vom 26. Okrober
1822 hierdurch aufgehoben.

Art. 36.

VenHeimathsberechtigten werd das Bürgerrecht beim Vorhandenseln der Voraussetz=
ungen desseltben im Art. 28 unter 2 gegen Erlegung elnes geringeren Bürgergeldes
zur Gemeindekosss erworben. Dieses Bürgergeld wird nach den Werhältmissen des Ortes
durch Sratur sestgestenr und darf in seinem böchsten Sabe niche mehr betragen, als den
sünsten Theil des nach Act. 32. für Auswäriige sestgestellten Bürgergeldes, auf dem plar-
len Lande ober durchgängig niche äber Einen Thaler.
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Bei dem Vorhandenseln bleser Voraussetzungen kann die Aufnahme in den Burger-
verband elnem Helmathsberecheigten niche versage werden.

Art. 37.
Das Bärgrrrecht wird serner begründer durch defintrive Austellung im Hof., Scthat

Kirchen= und Schuldienste, als Advokor und Arzt an dem bei der ersten Austellung oder,
Versehung von der vorgesegten Behörde als Wohnsih zugewiesenen Orte und ducch definitive
Anstellung als Militärperson mit Offseiersrang an dem Orte der Statlonirung. Die An-
gestellren werden den Heimochsberechrigeen gleschgeachter und haben on Bürgergeld dasselbe
zu entrichten, als diese. Sie sfind zur Entrschtung des Bürgergeldes nur einmal in der
Gemeinde verpflichter, in welcher ibre erste deßnirive Anstellung ersolgt. In Gemesnden, in
welchen sie durch spätere Versehung ibren Wohnsi zu nehmen haben und wo ste bierdurch
das Börgerrecht gewinnen, sind sie von Enrrichtung des Bürgergergeldes befreik. Hat ein
Angestellier schon vor seiner definitiven Anstellung das Burgerrecht in einer Gemeinde er-
worben, so soll ihm bei Veranderung seines Wohnsitzes in Folge seiner Anstellung und we-
gen Begrundung des Burgerrechtes am Orte derselben, die Entrichtung des Burgergeldes
nicht angesonnen werden. — Die Begrundung des Burgerrechtes durch offentliche Anstellung
bat fur die Famille des Angestellten dle Gemeltweangehörigkelr im Orte der Anstellung steis
ohne Weiteres zur Folge.

Wollen sich dieselben an den in Art. 34 erwahnten besonderen Bürgernuhungen betbei-
ligen, so kann dies nur gegen Eutrichtung des Einkaufgeldes geschehen.

Art. 38.
Das Bürgerrecht kann von elner und, derselben Person in mehreren Gemeinden erwor-

ben und gleichzei#lg besessen werden.

Art. 39.
Das Burgerrecht muß erworben werden von Denjenigen,

1) welche auf irgend eine Art einen selbstständigen Nahrungsstand in der Gemeinde de-
gründen wollen,

2) welche im Gemeindebezirke Wohngebzude eigenthümlich erwerben.
Dleienigen Gemeindeangehörigen, welche bei Publikakion dieses Gesetzes einen selbststän-

digen Nahrungsstand in einer Gemelnde begründet baben, oder welche Wohngebäude in ei-
nem Geweindebezirke besigen, ohne da sie deßhalb nach den bisherigen geseclicben Bestim-
mungen zur Erwerbungdes Bürgerrechtes verpflichter waren; serner biesemigen, wolche in einem
ösfentlichen Aute bereis definikiv angeskelle sind; endtich diejenigen, welche erst jetzt einer
Gemeinde zugewiesen werden (Art. 3) und sich in solchen Verhältnissen besinden, daß sie
nach Inhalt dieses Gesetzes das Bürgerreche erwerben müässen, ereten aus den Grundsdes
Gesetzes ohne Weiteres und ohne Erlegung elnes Bürgergeldes in den Börgerverbond und
in das Bürgerreche der betressenden Gemeinde ein, dasern sie sich binnen sechs Wochen nach
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Publifation dieses Gesetzes bei der Gemeindebehorde deßhalb melden. — Die besonderen
Büegernutungen (Art. 34) erwerben sie aber erst durch Erlegung des vorschrisemäßigen Ein-
koufgeldes. -

Ausnahmen-essesisdekasskiispeksoae-i,welchezqueinenselbstständig-IVjedoch-unkomp-
dürftigenNahrung-standbkgküsioka,z.B»wtlchesichdukchquelohthgekingehöcketeisc.
nahren, zur Erwerbung des Burgerrechtes nicht verpflichtet.

Art. 40.

Bon der Verpflichrung zur Gewinnung des Bürgerrechkes bei dem eigenthümlichen Er-
werbe elnes Wohnbauses finden solzende Ausnahmen Sta##: «

»wenndu-Brühe-sumWohinhässsksdemSkcathvemDomäneniFiskas,einerStif-
tuIIg,Kokpo«kq-lonodeküberhaqpt einer juristischen Person anfallt, welche als solche
(Act. 28, () der Fähigkeit zum Erwerbe des Bürgerrechtes entbebrt;

2) wenn der Besic eines Wohnhauses einem Gemeindrangehörigen ansällt, wescher noch
niche volljährig ist, (Arc. 2 8. 2), bis zu dem Zeltpunkte, wo derfelbe, oder, wenn
der Anfall on Mehrere ersolgt ist, einer von ihnen die Wollfährigkeic erlange hat;

3) Nichtbürger, welche als Gläubiger des bisherigen Besitzes des Wohnhaufses, dasselbe
zu ihrer Befriedigung gerichtlich zugeschlagen erhalten, sind zur Gewinnung des Bür-
gerrechtes nur dann verpflichtet, wenn sie das Wohnhaus innerhalb dreler Jahre,
vom Zuschlage an gerechnet, nicht wieder veräußern; «

4)inallenFålchsjanchwen-»in Wohnhaus von mehreren Personen gemeinschaftlich er-
worben wird, verpflichtet dessen Erwerb fur sich allein nur zur einmaligen Gewinnung
des Bürgerrechtes, berechulgt aber auch die mehreren Erwerber uur zur gemeiuschaft-
lichen einmaligen Ausubung desselben;

5) erwirbt Jemand außer dem freiwilligen Kaufe ein Wohnhaus, bel dem keine der un-
ter No. 1, 2 und 3 bemerkten Voraussetzungen zutrisfe, so muß ihm zur Gewin-
nung des Burgerrechtes eine dreijahrige Frist nachgelassen werden.

Wenn in den Fällen unter 3 und 5 das Wohnhaus von einem Minderjuhrigen erwor-
ben wird, so beginur dle dreifährige Frist erst ven Zeit der erlangeen Volhjährigkeit.—
Kommen in denselben Fällen die Perkenen, welche Wohngebäude erworben haben, der Wer-
pflichtung zur WVeräusfecung oder zur Erwerbung des Böegerrechtes innerhalbdervorgeschrie
benen Frist nicht nach, so ist auf Antrag des Gemeindevorstandes der fosortige zwangswelse
Werkauf durch das zulkändige Gericht zu bewirken.

Es verstehr sich von selbst, daß auch in Fällen, wo nach den obigen Bestimmungen
die aus dem Besitze eines Hauses folgende Verpflichtung zur Chewimung des Burgerrechtes
wegfällt oder ruht, die auf das frogliche Haus fallenden Geme indelasten ununterbrochen sort.
entrichter werden müssen.

Art. 41.
Noch Ersällung der Bedingungen in den Areikein 29— 34. 36 und 37 werden die
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Burger in ein zu diesem Zwecke zu haltendes Guch (Bürgerbuch) eingetragen und haben
dem Gemeindevorstande * Hanoschlag auf getceue Erfüllung der Burgerpflichten anzugt·
loben, auch den, lm §. 122. des Staatsgrundgesetzes vorgeschriebenen Eid abzulegen.—
Mit dieser Handsung tritt di Ausnahme in den Vurgerverband und der Eintritt in das
Burgerrecht in Krast. — Dem Ausgenommenen ist hieruber eine Bescheinigung in glaub·
hafter Form (Burgerschein) auszufertigen und mit einem Abdrucke der Gemeindeordnung un-
entgeselich ausjuhändigen.

Art. 42.
Das Bürgerreche geht verloren:

1) durch Werlust der Staatsangeh5rigkeit;
2) durch Erlangung der Gemeindeangehörigkeit in einer ondern Gemeinde, oder, was die

in einem öffentlichen Amte Angestellien (Art. 37) berrifft, durch Versehung nach el-
nem andern Orte, wenn nicht in beiden Fällen das Bürgerrecht an dem bisherigen
Wohnorte bei der Gemelndebehörde desselben ausdrücklich vorbehulten und zur Ent-
richtung der Gemeindeleistungen in demfelben ein in der Gemeinde wohnhastes Ge-
meindeglied beaustrage worden ist;
im Falle dieses Vorbehaltes durch drel Jahre lang unrerbklebene Enerscheung der dem
Weggepgogenen als Gemeindeangehörigen obllegenden Leiskungen nach vorhergegangener
Androhung.

SS

Art. 43.

Den Bürgern liegt außer den allgemeinen Werpflichzungen der Gemeindcangehörigen
dle besondere Pfliche der Uebernahme non Gemesndrämtern und von Ansträgen zum Ge-
melndebesten ob, soweit nicht durch dos Geseh selbst Ausnahmen gestatter sind. (Act. 71.
4. 92. 96.)

2) Von den Schutzgenossen.

Art. 44.
Schußgenossen sind diejenigen, welche ohne der Gemeinde anzugehören, mie Genehmi-

gung des Gemeindevorstondes den gelewelligen Ausentholt innerbalb einer Gemeinde in selbst.
ständlgen Verblenlssen nehmen. Ein folcher Aufenthalr in einer Gemeinde kann keinem
Deutschen verweigere werden, wenn er die Führung elnes ordentlichen und Ktroflosen Lebens-
wandels nachweiset und elnen ausrelchend lichernden Helmathsschein beibringt.

Art. 45.
Die Schußzgenossen haben die Besugniß, an den öffentlichen zum allgemelnen Gebrau-

che bestimmten Ortsanstalten Thell zu nehmen, und können während der Dauer ihres Auf-
enthalces zu denfenigen Leistungen zum Gemeindebesten herangezogen werden, welche den Ge-
meindeangehorigen uberhaupt obllegen und mit dem ibnen gewahrten Schutze und Worchelle.
im Zusammenhange Hlehen.
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Art. 46.
Da, wo eine Gebuhr fur dle Ertheilung oder Erneuerung des Schutzgenossenrechtes

durch Orts-Seatut eingeführe Ist, darf solche den Betrag von elnem Thaler elnschlleßlich der
Sporteln, lcht übersteigen.

Nrt. 47.
In Bezlehung ouf den Beirleb elnes selbsiständigen Erwerbszwelges von Selten der

Schugenossen bewender es bis zum Erlasse diesfallsger besonderer Bestimmungen bel den
besiehenden Vorschriften.

Art. 46.
Das Schuhgenossenrecht verloren:

1) durch Ablauf der Zelt, auf welche es ertheist worden ist,
2) durch Kundigung, wenn Umstande eintreten, bei deren Vorhandenseln dem Schuhge·

nossen die Erlaubniß zum Aufenthalte hatte versagt werden konnen, oder wenn der-
selbe durch Mangel binrelchender Unterhalrsmittel der Gemeinde lästig wird.

3) Von den Flurgenossen.

Art. 49.
Flurgenossen (Markgenossen, Forensen, Ausmärker, Feldbürger) werden diesenigen ge-

nannt, welche nur durch den Besih von Grundstücken innerhalb des Gemelndebezirkes zu
der Oemeinde in einer Beziehung steben.

Der Erwerb und Besih von Geundstücken innerhalb des Bezlrkes elner Gemelnde,
sofern dayu das Bürgerrecht nicht erforderlich ist (Art. 39, 2), ist unbeschränke gestactet
und begründer für diesenigen, welche der Gemeinde niche angebhren, dos Flurgenossenrecht.

Durch Veräußerung aller GBeundbesihngen amGemeindebe zirke fallt das Flurgenossenrecht weg.
. 50.

Eine Gebuhr fur den Erwerb des AJrchcnoancch. darf den Berrag von fünf Tha-
lern einschliehllch der Sporteln, nicht übersieigen.

Die Besiber folcher Grundstäcke, welche erst in Falge dieses Gesetes einem Gemeine
debezirke zugewiesen werden, sollen eine Flurgenossengebühr zu bezahlen nicht schuldig sein.

rit. 51.

Die Rechte der Flurgenossen beschränken sich:
1) aouf das Recht, für ihre in dem Gemeindebezirke liegenden Grundbesihungen denfelben

Schutz zu beanspruchen, welcher den Gemeindeangebörigen gewährt wird.
2) auf das Reche der Miebenuhung der zur Bewirebschaftung der Grundstücke in der

Flurmarkung in Beziehung stehenden Gemeindcanstalten, als: der Gemeindewege,
Bräcken und Stege rc.,

3) auf das im Arc. 54. 2. eingerämmte Stimmrccht.
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Art. 52.
Der Flurgenolse hat die auf den Geundbesih vereheilten Gemeindelasten, jeboch nur in

gleschem Becrage, wie die Gemeindeangehörigen, nach den unten weiter folgenden Bestim.
mungen (Arc. 140) zu tragen.

4) Von der Verwaltung der Gemeindeangelegenbelten.

A. Von der Gemeindeversammlung.
Art. 533.

Die Gemeindeversammlung wird durch diesenlgen gebllder, welche stimmberechelgt in
der Gemeinde sind.

Art. 54.
Stimmberechtigt sind alle männlichen Personen, wesche ssch im Besite des Bürger-

rechkes besinden und denen nicht nach #&amp;. S. 3. und 4. des Landeswahlgesebes der volle
Genuß des Staatsburgerrechts abgehet.

Ausnahmsweise steht ein Stimmrecht zu:
1) den juristischen Personen in den Gemeinden, In deren Bezirke sie Grundslücke besitzen

oder Gewerbe betreiben;
2) denjeuigen, welche in elner Gemeinde mehr als einer der drei böchstbesteuerren Bür-

ger an dirckten Stactscbgaben entrichten, ohne nach Vorstehendem schon im Besite
des Seimunrechtes zu sein. Es beschränkt sich dieses Stimmrrecht jedoch nur auf die
in der Gemeindeversimmlung Scatt findende Berachung über die Ausschreibung der
sie mit betressenden Gemeindeleistungen, einschliehlich der Erhebungsweise und über de-
ren unmittelbare Veranlassung, sowie auf die Theilbahme an den Gemelndewahlen.

ri. 55.

Das Stimmrecht ruhe so lange, als der Stimmberechtigte
) abwesend i#, ohnesein Burgerrechr verloren zu haben, insosern er nicht zur Ausübung

seines Stimmrechtes einen stimmsähigen Bürger gehörig bevollmächtigt und dem Ge-
melndeverlkande als ständigen Seellvertreter angezeigt hat,

2) öffentliches Almosen, sei es an Geld, Kost oder Wohnung, empsängt,
3) feine über zwei Jahre rückständigen Gemeindeabgaben nicht berichilge bar.

Ueberhaupt kommen hierbei noch die im §. 4. des Wohlgesebes für die Wahlen zum
Landtage des Fürstentbums Reuß Jüngerer Linie gegebenen Worschristen zur Anwendung.

rt. 56.
Die Ausübung des Stimmrechtes muß in der Regel in Person bewirkt werden. Be-

vollmächeigee sind nur im Falle des vorstehenden Artikels unter 1 sowie im Falle länger an-
dauernder Krankheit und bei Eintriit des nach Art. 54 unter 1 und 2 Stakk findenden

Siimmrechtes zulässg. Auch in diesen Fällen muß der Bevollmächtigte Ocgbucher und
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ass standiger Stellvertreter bezeichnet sein. — Keln Burger darf mehr als elne Vollmacht
annehmen.

Art. 57.

Die Zusammenberufung der Gemeindeversammlung erfolgt in allen Fallen, wo nicht
ein Anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist, durch den Gemeindevorstand.

Art. 58.
Soll in einer Gemeindeversammlung über einen Gegenstand berathen und Beschluß ge-

saßt werden, so muß, mit Ausnahme eiliger Fälle, die Einladung wenigstens einen Tag vor-
ber, unter Angabe des Zweckes, der Zeir und des Ortes der Verlammlung in orrsübllchre
Weise, durch mündliche Bestellung, öffentlichen Anschlag oder Ausruf rc., gescheben. Der
Zweck kann besonders in einem Auschlage angekündige werden.

Es können Gemeindebuben bis gu zehn Groschen sür dlesjeulgen angedroht und gegen
lolche ausgesprochen werden, welche ohne hinreichende Entschuldigung ausbleiben oder zu späe
kommen.

Nrt. 50.
In Gemeinden von 1000 Einwohnern und weniger darf und in Gemeinden von mehr

als 1000 Einwohnern muß, wenn nicht blos eine öffentliche Verkündigung gescheßen foll—
Act. 65. Zisser 2 — die Zusammenberufung nach Abeheilungen erfolgen. Es darf jedoch
eine sosche Abeheilung in der Regel nicht weniger als 500 Einwohner umsassen. Die über
die Abstimmungsscagen abgegebenen Stimmen werden in diesem Falle aus den verschledenen
Abebeilungen zusammengezählt.

Art. 6
Alle einer Gemeindeversammlung zur nn vorgelegten Fhenn mässen so gefaße

sein, daß ihre Beamwortung einfach durch „Ja“ oder „Neln“ erfolgen muh.
Eine Vortragserstattung über den Gegenstand der Abstimmung ma vorousgehen, und

eine Berathungdarüber ist zulässtg, jedoch dürsen nicht mehrere Mitglieder gleichzeitig zum
Worte gelassen werden.

Nrt. 61.

Den Worsitz in der Versammlung führt dersenige, welcher dieselbe einberusen hat. Ee
er ösfner die Sitzung, leltec die Verhondlungen und bestimmt den Schluß. Er har das
Recht, diejenigen Mitglieder der Versammlung, welche StSrungen verankassen, zur Ordnung
zu verweisen, oder auch aus der Versammlung enesernen zu lassen; eben so stehr lhm in
solchen Fällen das Recht zu, die Versammlung sofore zu schließen.— Wegen Störung der
Ocdnung der Versammlung dürsen neben den erwa verwirkten gerichellchen Serasen in sedem
Falle von dem Worsihenden Geldbußen bis zu drel Thalern verfüge werden.

Beleidlgungen gegen dem Vorslhenden unterliegen der Beureheilung nach den Gesetzen.
Art. 62.

Dle Gultigkelt elnes Gemeindebeschlusses ist bedingt durch:
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4) gehörige Anordnung und Bekannmachung der Gemeindeversammlung,
2) Gegenware und Abstimmung von wenigstens zwei Drikeheilen der Stimmberechkigeen,
3) eine die Hälste der Abstimmenden öberlkelgende Mehrheit der Stimmen, wenn ulcht

fürelnzelne Gegenstände, 3. B. die Wahlen, etwas Anderes geseblich vorgeschrieben M.
Bei Seimmengleichheit muß die Abstimmung in einer anderweit anzuberaumenden Ge-

melndeversammlung wiederholt werden, und erglebe sich auch hiee Seimmengleichheit, so wied
die vorgelegte Frage als verneint angesehen-

Art. 63.
Erscheinen nicht zwei Drittheile der Stimmberechtigten, so ist eine zweite Versammlung

anzuordnen, und wenn auch in dieser jene Zahl nicht zusammenkommt, so gilt das als gul-
tiger Beschluß der Gemeinde, was die Mehrheit der erschienenen Stimmberechtigeen beschliestt.

Art. 64.
Der Gemelndeversommlung bleibe in allen Gemeinden das Recht der frelen Wohl des

Gemeindevorstandes und des Gemeinderathes vorbehalten. In Geemeinden ohne Gemeinde.
räthe (Arr. 67) haben die Gemeindeversammlungen alle Befugnisse und Obliegenbeiten, wel-
che in anderen Gemeinden den Gemeluderärthen überwiesen sind. Sie wählen daher wie
nach Arc. 128 die Gemelisderéche ihren Vorsitzenden und Seefllvertreter.

Art. 65.
Die volle Gemeindeversammlung muß berufen werden:

4) jur Vornahme der vorschrifksmästigen Gemeindewohsen;
2) wenn Krast Gesetzes oder einer Verordnung eine öffentliche Verkündigung an die Ge-

meinde ersolgen soll, insosern diese niche# durch ösfentliche Blätler oder auf andere in
der Gemeinde gebräuchliche Weise mit gleicher Wieksamkeit ersolgen kann;

3) wenn die Vornahme einer Handlung ausdrücklich on die Emsscheidung der Gemeinde.

versammlung gebunden ist;
4) wenn der § emeinderath nach Act. 130 beschlußunfähig wird;

5) wenn ven den höheren Behörden die Vernehmung der Gemeindeversammlung angcord.
net wird, was namemlich geschehen muß, wenn von wenigstens einm Drittbeile der

lämmtlichen Stimmberechtigeen eine schriftliche Beschwerde gegen den Gemeinderath
oder den Gemeindevorstand angebracht und zugleich deantrage werden i#t, die Gemein.
deversammlung über den Beitrit zur Beschwerde zu vrenehmen; in diesem Falle be-
rust und leiter der Beoufcragte der NRegierungsbehörde die Gemeindevecsamlung;

6) in Gemeinden, welche keine Gemeinderäthe haben, zur Beschlußlassung in allen deu-
senigen Fällen, sür welche in anderen Gemeinden den Gemeinkerächen die Euischei·
dung übertragen ist (Nrt. 109),

7) wenn der Gemeinderocth und der Gemelndevorstand übereinstummend die Zusimmenbe-

rufung für räthlich halten- #.
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Art. 66.
Ueber die in elner Gemeindeversammlung vorgekommenen Werhandlungen, insbesondere

über die Abstimmungen und die gesahren Beschlüsse, hae der Schrlftführer der Gemelnde
(Art. 98. 121) das Weseneliche in einem Prokokolle niederguschreiben und dabel zuglelch
genau anzugeben, wie den Erfordernissen der Güleigkeit der gesaßten Beschlüsse (Ar#. 62.)
enesprochen worden ist.

Dos Prokokoll ist von dem Schriseführer, von dem Vorsitenden der Versammlung und
von wenigstens drel Theilnehmern derselben, nachdem es vorher öffenelsch verlesen worden ist,
zu unterzeichnen.

B. Von den Gemeindebehdrden.
Art. 67.

Gemelndebehörden find:
1) der Gemeinderath und
2) der Gemeindevorstand.

Gemelnden von 300 oder mehr Einwohnern sinb verpflichtet und Gemeinden unter 300
Einwohnern ist gestotter, dle Befugnlsse und Obliegenhriten des Gemeinderaths für gewisse
Gemelndeangelegenheiten der Gemeindeversammlung vorzubehalcen, oder auch von der Wahl
elnes Gemeinderathes gan) abzusehen. Es glle im letzteren Falle alles das, was für den
Gemelnderath vorgeschrieben ist, sür die Gemeindeversammlung (Nrc. 4.)

Ju diesen Fäillen sind Orts-Statuten gu errichten.

a. Zusammensetzung derselben.

Der Gemeinderath besteht aus:

6 ein Gemelnden bis 500 Einwohnern,
9 von 501 — 1000 Elnwehneen/

12 - - *. 4001 — 1500

15 - - - «4.-ot-gooo -

to-. . - -2001—Iooo -

21 - - - 3001 — 4000

. 4001 — 8000

In uit berdlkerten Gemelnden ist auf die uberschleßende Vollzahl von je 1000
Einwohnern eln Gemelndevertreter mehr zu wahlen.

Art. 69.
Der Oemelndevorstand besteht: «

«)iaGemeI-Idenbls«usOOOEunvobnekneusememBukgecmetsterandesnesnSketk
vertreter desselben,
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2) in Gemeinden von mehr als 3000 Elnwohnern aus einem Bürgermelsker und vier
Stadtrathen, von denen der Erste den Bürgermeister bel Verhinderungssällen zu ver-
creken und der Zweite das Amt eines Schriftfübrers zu versehen hat, dasern niche
durch Orts- Statut elwas Anderes bestimmt wird.

Der Bürgermeister oder der Schristführer muß einejuristisch, besähigre, nach dem Ge-
ses vom 12. Februar 1824 für den Scaatsdieust qualisizirte Person sein. Von dem

Beschlusse ver Gemeinde bleibt es abhangig, ob dieß der Burgermeister oder der Schristsuh-
rer sein soll.

Dem Gemelndevorstande muß ein Rechnungsfuhrer und das ersordersiche, dem Bedurf-
nisse der Gemeinde entsprechende Diener·Personalbeigegebenwerden.

In Gemeinden von mebr als 1000 Einwohnern können dem Gemeindevorstande ein
oder mehrere Gemeinde= oder Bezirks. Vorsteher beigegeben werden, deren Zahl der Ge-
meinderath feststelt. Ob dem Gemeindevorstande ein besonderer Schriseführer beizugeben
sel, bängt von dem Beschlusse des Gemeinderakhes ab.

b. Wahl derselben.
Art. 70.

Ole Wohl der Gemeludebeßörden ersolge von der Gemeindeversammlung.
Art. 71

Wahlberechtigt sind alle diejenigen, welche nach Art. 541, 55, 50 das Stimmrecht aus-
üben können, wählbar alle männlichen Bürger, welche das 253. Lebenejohr zurückgelegt ha-
ben und deren Selmmreche niche erloschen ist oder ruhr.

aa. Deso Gemeinderathes.
Art. 72.

Die Mitglieder des Gemeinderathes werden auf drei Jahre gewaählt, jedoch verliert
jede Wahl ihre Wirkung mit dem Aufhoren der Bedingungen der Waählbarkeit. In jedem
Jahre scheidet ein Drittheil der Mitglieder aus und wird durch neue Wahlen ersetzt. Die
nach dem ersten und zweiten Jahre Ausscheidenden werden durch das Loes bestimmt. Die
Ausscheidenden konnen wieder gewahlt werden. Es bleibt den Gemeinden uberlassen, durch
Orts-Statut eine langere Dienstzelt und eine im Verhaltnisse derselben zu bestimmende an-

dere Zeitsolge sur das Austreten und dieEsehehlen sest zuschen.
In den Gemeinderath konnen solche . nicht gewähle werden, welche ein Gemein=

deame oder als Staatsdiener eine Stelle bei einer zur Führung der Oberaussiche über die

Gememdeverwaltung und Orts.Polizei - s bekleiden.
In jeder Gemeinde werden durch * Gchtiinevorsan bisten der Selmmberrchtigten
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aufgestellt. Dieselben s ndallmhklschsubeklchtlgenaadqaunemöffenkllchbekcnntsumas
wendend-revolu-sioOkcobekququleqenWahnaddisskkseltkauaitvekBük-
ger gegen die Richtigkeir der Listen mündlich oder schriftlich bei dem Gemeindevorstande Ein-
wendung erbeben, über deren Tristigkeit der Gemeinderath bis zum 20. Oktober zu eneschei-
den hat. Innerbolb sehn Tagen nach der Mittheilung der Entscheidung ist eine Berufung
an die Regierung zulässig, welche bis spätestens zum 15. November endsultig entscheidet.

Art. 75.
Die Wahlen zur regelmäßigen Ergönjung des Gemeindera#hes finden jährlich vom 15.

bis 30. November Statt. Zum Erfsatze außergewöhnlich ausgeschledener Mirglieder sind
auf Weranlassung des GemeindevorstandesoderdesGemeinderathesauherderOcbnung Wab-
len vorzunehmen. Im Falle auf diese Weise ein iertheil der Mitglieder oder mehr aus-
scheiden, muß eine Ergänzungswabl sofort von dem Gemeindevorstande angcordner werden.
Die Ergänjungswahlen sind nur auf den Rest derjenigen drei Jahre gülllg, auf welche der
Ausgeschiedene gewählt war.

Art. 76.
Der Gemeindevorskand har den Wahlcermin acht Toge vorber durch fsemtliche Bekannte

konnemachung in der ortsnblichen Weise zur allgemeinen Kennmiß zu bringen. Die Vor-
ladung der Wahlberechtigeen ersolge in gleicher Weise, wie zu jeder Gemelndeversammlung
(Act 58). Der Gememdevorstand bestmme die Stunde des Beginnens und des Schlusses
der Wahlhondlung.

Wo eine besondere Bestimmung nichr getroffen #n. gile als Regel, daß die Wahlhand-
lung on dem angesehten Tage Vormictags in den Stunden von 8 bis 12 Uhr und Nach-
mitkogs von 2 bis 5 Uhr vorgenommen wird.

Art. 77

Won dem Ermessen des Gemeindevorstandes hängt es al, die Wähler nach Abtheilun-
gen (Act. 59) vorladen zu lassen.

Art. 78.
Zu den Wablvecsammkungen Haben nur die Wahlberechrigten Zureit. Der Gemein.

bevorstand, bejlüglich Bürgermeister, führe in solchen den Verstz und handhabt die
Ordnung.

Derselbe wähle aus der Wahlversammlung unter deren Genehmiqung zwei bis (cchs
Mleglieder, welche mit ihm den Wahlvorstand bilden, ihn im Wahlgeschäfte umerstützen und
koneroliren.

Art. 70.
Der Gemelndevorstand eröffnet zu der ongesetzten Stunde bie Wahlversammlung, ver-

kundigt den Zweck derselben, bemerkt, wie viele Mitglieder des Gemeinderathes zu wählen
stud, bebt die einschlogenden gesetzlichen Bestimmungen hervor und fordert die erschienenen,
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in der Wahlliste vorzumerkenden, Wahler auf, so vlele Namen auf die an dleselben ver-
theilten, mit dem Gemeindestempel versehenen Zettel deutlich zu schreiben, als Mitglieder zu
wahlen sind.

Art. 80.

Die beschriebenen Wahlzerkel werden von jedem Wähler per fönlich in ein aufgestell-
tes Gefaß gelegt. Zusendung der Wahlzercl ist unzusässig. — Abstimmung durch Bevoll-
mchtigte ist nur denjenigen gestarker, welche ihr Seimmrecht überhaupt durch folche (Art.
5½, 1 und 2, Art 55, 1, Art. 560) ausüben können. Es müssen zu diesem Zwocke stäu-
dige Bevollmächtigte aus der Zahl der stimmfähigen Bürger bestellt und dem Gemeindevor-
Ntonde angejeigt sein.

Art. 81.

Ungestempelte, oder solche Wahlzertel, aus denen bestimmee wählbare Personen ulche zu
erkennen sind, sind wirkungslos.

Einzelne Namen niche wählbarer oder niche erkennbarer Personen beeimtröchtigen die
Göltigkeit der auf demselben Wahlzettel stehenden zulössigen Namen nicht. Wahljertel, auf
weschen zu viel oder zu wenig Namen sich verzeichner finden, sind zulässsg; im ersten Falle
werden dle in der Relhenfolge lehten zuviel geschrlebenen Namen nicht mirgezählt.

Art. 82.

Die Wähler sind besugt, der Stimmenverlesung und Zählung beisuwohnen. Dieselbe
muß vorher Sffenklich bekannt gemocht sein.— Der Vorstzende verliese die obgegebenen
Seimmen, und die Mitglieder des Wahlvorstandes (Art. 79) verseichnen die Stimmen auf
von ihnen zu führenden und zu umrerschreibenden Zeceeln. Dieselben unterzeichnen mit dem
Worsitzenden und Protokollsührer das Prokokoll.

Art. 83.

Gewählt sind diesenigen, welche die meisten Srimmen erhalten haben Bei Seimmen-
gleichheic enescheidet das Loos. — Wenn einer von den mit gleichen Stimmen Gewählten
einen zulässigen Ablebnungegrund geltend machen will und kann, f0 ist dies vor der Loos-
ziehung zu bewirken, wodurch dieser von derselben ausscheider und enweder der andere mit
gleichen Stimmen Gewählte ohne Weiteres als gewähle anzusehen ist, oder, wenn deren
mehrere sind, das Loos nur unter diesen entscheidet.

Art. 84.

Das Amt eines Mitgliebes des Gemeinderaches kann nicht ausgeschlagen werden, so-
bald nicht nachgewiesen wird, daß daraus sue die Gesundheit besondere Besahr ader fr die
bäuslichen Verhalmisse ein bedeutender Nachtheil enistehen werde.
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Ausnahmsweise kann die Wahl ausgeschlagen werden: von Staaksdienern, von Klechen-
und Schul-Dienern, von Aerzten und Wundärzten, inglelchen für die Dauer einer Dienstpe-
riode von denjsenigen Bürgern, welche unmstcelbar vor der auf sie gefallenen Wahl ein Ge-
meindcamt wäßrend der vorschristsmäßigen Dienstzele verwaltet, endlich von densenigen, welche
das 60. Lebensjohr überschritten haben.

Ein elnmal angenemmenes Am kann nicht aufgegeben werden, wenn ulchr inzwischen
solche Verhältnisse eingetreten sind, die berechtige Häcten, dos Amr gleich nach erfolgter Wahl
ausjuschlagen.

Art. 85.
Ueber die Gründe der Ablehnung und des Ausgebens entscheider zunächst der Gemein-

derath, sodann auf Berufung endgüleig die Reglerung.
Art. 86.

Schläge ein mit den meisten Seimmen Gewählier die Wahl aus undseine Ablehnungs-
gründe werden anerkannc, so muß sofort eine neue Wahl ongrordnet werden.

Art. 87.
Zur Gültigkeic der Wahl in dem anberaumten ersten Termine ist ersorderlich, doh dle

Vorladung der Wahlberecheigeen in ortsüblicher Welse bewirkt wurde, zwel Driktheile der
Woblberecheigten erschsenen sind und ihre Wahlzertel abgegeben haben.

S'ed niche zwel Drirtheile erschienen, oder haben niche so viele ihre Wahlzertel abge-
geben, so werden die abgegebenen Stimm jettel uneröffnet gelassen und eluslweilen unker Ge-
melndesicgel gelegt. Es muh sodann ein weiterer Wahl-Termin Innerhalb der nächsten 8
Tage anbezielt werden, wozu jedoch nur diejenlgen vorgeladen zu werden brauchen, welche
im ersten Termine nicht erschienen sind und Wahlzettel nicht abgegeben haben. Werden
auch In diesem Termine, mit Zurechnung der im ersten Termine Erschienenen zwei Drite-
theile der Stimmbercchtigten nicht erreicht, so ist das Resuliar der abgegebenen Stimme als
gültige Wahl anzuseben. -

Akt-SA.
Beschwerden gegen das Wahlverfahren mussen innerhalb zehn Tagen nach dem Wahl-

Termine beil den Gemeindevorstande mündlich oder schriftlich angebracht werden, welcher #ol-
che nach vorherigem Gehöre des Gemeinderaßes mit den Wahlakten zur endgüleigen Enk-
scheidung an die Regierung abglebt. Diese kann, wergen wesemlicher Unregelmäblgkel#en
oder wegen nachjuweisender gesetzlicher Unzulässigkeit einselner gewähller Personen die Un-
gultlgkelt der Wahl einzelner oder aller Gewählter aussprechen und eine neue Wahl an-
ordnen.

Nrk. 890.
Das Wohlergebniß ist in ortsüblicher Weise öffenclich bekannt zu machen.
Die Wahlzenel sind, sobald bas Wohlverfabren als rechtsbesländig anjusehen ist, zu

vernichten.
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Art. 90
Die bei der regelmähigen Ergänzung des Gemesnderathes neu gewählten Mlchlieder

rreken mit dem Anfange des nach der anberaumen Wahl folgenden Jahres in ihr Amt;

die sWm- bleiben bis dahin in Thatlgkeit.
bb. Des Gemein devorstandes.

Art. 91.

Die Wahl des Gemeindevorstandes erfolgt auf sechs Jahre. Eine Wahl auf langere
oder auf Lebenszeit ist nicht ausgeschlossen. Tritt eine solche ein, so ist die Bestaelgung der
Staatsregierung erforderlich.

Art. 92.
Wegen des Wahlrechers und der Wählbarkeit, sowie wegen des Wahlversahrens, gel-

ren die für die Wahlen zum Gemeinderathe aufgeskellen Grundsähe und Bestimmungen.
(Arc. 74—389.)

Geistliche und Lehrer an sffentlichen Unterrichrsonstolten können nicht gleichzeitig das
Amn eines Gemeindevorstandes versehen. Sie können daher nur dann eine auf f#e# gefallene#
Wobl zum Gemelndevorstande amiehmen und in das Ame eines #olchen eintreten, wenn sie
hr geistliches oder Lehrame wiederlegen.

Dagegen sind Mieglieder des Gemeinderathes in den Gemeindevorstand wählbar, und
es find eintreienden Falles ihre Stellen bei dem Gemeinderalhe durch außerordentlicheWah.
leu zu ersezen.

Art. 93
Die Leitung der Wohl des Gemeindevorstandes hat in Gemeinden bis zu 3000 Ein·

wehnern, wenn der Bürgermeister gewähle wied, dossen bisheriger Seellvertreter, und wird
der Seellvertreter gewähle, der bisherige Bürgermeister, in den übrigen Fällen aber der
Bürgermeister. In Gemeinden von 3000 und mehr Einwohnern hat der Börgermeister
alle Wahlen zu leiten. Nur, wenn sür die Seelle des Bürgermelsiers gewählt wird, steber
die Leliung des Waplgeschäfts dem Scelloertreter desselben zu.

Art. 94.
An der Wohl des Gemeindevorllaudes nehmen alle Stimmberech-igeen Thei.

Für jedes Mitglied des Gemeindevorstandes sinder eine besondere Bablb auens Scoi.
Art. 565.

Gewahlt ist derjenige, welcher mehr als die Hälfte der abgegebenen Stne cebl·
lute Stimmemmehrheit) eryalten har)

Ergiebt sich nach Berndigung der ersten Wahl keine obsolute Mehebeir, so sind dieje·
nigen beiden Wablkandidaten, welche die meisten Stimmen erhalten habrn, auf eine engere
Wahl zu bringen.

17
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Sellten mehr als zwei Kandidaten die meisten Seimmen gleichmähig erbalten haben,
so bestimmt das Loos diejenlgen beiden unter lhnen, welche in dle engere Wahl übergehen
sollen. Auch bei dieser Wahl enescheider absolure Mehrheic, so daß bel Stimmengleichbelt
die Wahl wiederbole werden muß.

Art. 96.
Die Wahl in den Gemeindevorstand kann nur aus erlstigen Gründen abgelehne wer-

den, worüber zunächst der Gemeinderath und dann die Regierung endgültig enescheidet.
Art. 97.

Werden dem Gemeindevorstande Gemeinde= oder Bezirks-Vorsteher beigegeben, so sind
diese ebensalls durch sämmtllche Stimmberechtigte zu wählen, jedoch in der Weise, daß,
wenn mehrere für verschiedene Bezieke angestelle werden, jseder Bezirk einen Vorsteher fur
sich wahlt, ohne auf Burger des Bezirkes selbst beschränkt zu sein. Derjenige ist als ge-
wahlt an zusehen, welcher in der Wahl die meisten Stimmen erhalten hat (relative Stim-
menmehrheit). Die Gemeinde- oder Belirks-Vorsteher werden auf drel Jobre gewählt. —
Die Leutung dieser Wahl bat der Gemeindevorstand. Die Wöblbarkeir und Verpfllcheung.
zur Annahme der Wabt richter sich nach den Vorschriften in den Act. 71 und 81.

Art. 98
Den Rechmingssährer wählt der Gemeindrrath nach absoluter Seimmenmehrbeic. Dem

Gemelndevotstande stehe das Reche zu, Vorschläge zur Besetzung dieser Seellen zu machen.
Die Wahl erfolge auf mindestens drei Jahre. Eine Anstellung auf Lebenszeit ist ge.

stauer. Bei der Wahl des Rechnungsführers muß auf, binreichende Sicherheit gelehen
werden.

Art. 99.
Oas Oiener-Personal stell# der Gemeindevorstand nach vorherlgem Benehmen mit dem

Gemeinderathe auf Kündigung an. Eine Ausiellung auf Lebenszeit ist nicht ausgeschlossen,
kann jedoch nur mit Zustimmung des Gemeinderathes erfolgen.

rr 1 «

DecRcchssungssühkeysowiedkkSchkistfühkeywenndessenStcllenichngleichvom
zweim-Stamm-heverschessivird—?lrt69stncec2—-unddquieuckiPtksonahmüs-
sen nicht nothwendig Gemeindrangehörige sein.

rt. 101.

In allen Fallen, auch wenn Beschwerden gegen die Wahl nicht angebracht sind, mus-
sen die Wahsakten der Regierung zur Einsicht zugesendet werden. Findet diese weseniliche
Abweichungen von den gesehlichen Ersordernissen, so kann sie ummer Angabe von Gründen
eine neue Waßl vorschreiben. Gegen einen solchen Beschluß kann lanerhalb zehn Tagen
Berufung an das S#taareministerium eingewendet werden.

Art. 102. .

DerGitneitsdeookstqadwikdvorseinemAtnksankitteinelnekösstntlfchenSfpungm
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Gemeinderathes und, wo ein solcher nlche besteht, in einer zu diesem Zwecke anberaumten
Gemeindeversammlung durch Handschlag an Eides-Statt in Pflicht genommen.

Der Verpflichtungs-Abt wird von der Neyierung oder von einem Beauftragten derfel-
ben vorgenommen.

Der Rechnungssüßrer und Schriftführer, sowie das Diener-Personal, werden durch
den Gemelndevorstand in einer Sitzung des Gemelnderathes, bezüglich in einer Gemeinde-
versammlung, verpflichter.

e. Befugnisse und Obliegenheleen der Gemeindebehörden.

aa. Des Gemeinderathts.

Art. 103.
Der Gemeindera:h vertritt die volle Gemeinde in ihren Rechten und Verpflichtungen.

Mach Worbereitung der einzelnuen Verwaltungsgegenstande durch den Gemeindevorstand und
nach Vernebmung desselben beschlieht der Gemeinderarh über felgende Angelegenbeiten:

4) Fesinellung der sabrlichen Elemahme= und Ausgabe-Voranschlags in alleuOemeinde-
Verwaltungezweigen;

2) Genehmigung der eiwa nöthig werdendem Ueberlleigung veronschlagter Ausgabebeträge
odec der Verwendung vorkemmender Eimahmeüberschüsse, ingleichen

3) Aussührung lelcher Baulichkeicen, die im Voranschlage nicht ausgenommen sind;
3) Abbörung und Juslisteation der Gemei##erechnungen;
5) Einsührung oder Aenderung von Abgaben und Leistungen für die Gemeinde, mit Lin-

schluh der Eehebungsweise; .

)Kakus-todt-WetassuekungvonGkuIsdstnckess,einschließlichvaØkbåsilichkeitknodee
Gerechtsamen der Gemeinde;

1) Erwerbung eder Aufgebung von Rechten uberhaupt, sowie Ei.ngehung neuer Verbind-
lichkeiren für die Gemeindr, sowrit nicht schen bei Feltstelling des Voranschlags die
diessallsige Besugnih dem Gemeindevorstande cingeräumt worden #k, namentlich die

Ausnahme von Amteihen sür die Gemeinde, Verpachtung von G. ureindegrundstäcken
und Gerechesamen, Erlaß von Gemeinderückständenz;

§) Veränderung der bisberigen Bewirthschostungeweise des Gemeindeguers;
9) Einzirhung von Gemeludenutzungen, welche bisher den einjelnen Gemrindemitgliedern

lediglich als solchen zufielen, zum Besten ber Geincinde;
40) Verwilligung von Nuhungsrechten am Gemeindegire;
11) Feststellung der Vrrkausspreise süc die Nutzungen ous dem Gemei#degun, insbeson-

dere aus der Gemeindewaldung, soweit diese Feststellung nicht schon bei Genehmigung
des Voranschlags ersolgt ist und soweir der Verkaus nicht im dro Voerstrichs,
ohne Verbebalt der Genebmigung, erfolgr;

[
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12) Anftellung des Gemeinde-Rechnungssührers und Schrifeführers, sowie Bestimmung.
aller Gehaltsbezüge aus Gemeindekessen, Aullellung der Gemeindedlener auf Lebenszeit;

13) neue Anskalten und Eiurichtungen für Gemeindezwecke;
14) Feststellung ortsgeseHlicher Bestimmungen (Art. 14, 171, (70);
15) Prozehführung der Gemeinden, Abschluß von Vergleichen;
40) Ausnahme Fremder in den Gemeindeverband, ingleichen die Ertheilung des Ehren-

Bürgerrechtes;
17) geltend gemachte Heimathsansprüche;
180 Eerheilung der Heirarhserlaubniß, wenn über das Recht zur Begründung elner Fa-

milie Zweisel enestehen (Arc. 24, 4);
19) Ablehnung der Wahl zu einem Miegliede des Gemelndevorstandes oder Gemeindera-

tbes, sowie Austeitt aus einem bereits angetretenen Gemeindeamte vor Ablauf der
Zeit, für welche die Wahl getroffen war;

20) Vorstellungen, welche gegen Versügungen des Gemelndevorskandes wegen verweigerten
Ausenthaltes als Schuhgenosse, wegen versogter Aufnahme eines Heimathsberecheigten
in den Bürgerverband, wegen Umlegung der Gemeludclasten, sowie wegen Verwal-
kung des Gemeindevermögens an den Gemeinderarh gelangen.

Art. 104
Dem Gemeinderathe steht dos Recht der Beschwerdesührung gegen Gemeindebeamte

und Diener zu. Ihm gebührt die Kontrolirung der ganzen Gemeindeverwaltung, zu wel-
chem Behuse er die Vesugnih hat, lich durch Einsicht der Akten und Rechnungen, oder
durch Ernennung von Ausschüssen aus selner Mitte, oder durch Auskunftserbserung von dem
Gemeindevorstande, Ueberzeugung über die Ausführung seiner Beschlüsse, die gehörige Ver-
wendung der Gemeindeeimnahmen und die Einhaltung der festgestellten Voranschläge zu ver-
schaffen.

Art. 105.

Der Gemeinderarh ist verbunden, sein Gutachten über alle Gegenstände abzugeben,
welche ihm zu diesem Zwecke durch die Aussichtsbehörden vorgelegt werden.

Art. 106.
Die Mitglieder des Gemeinderathes sind an keine Instruktion ihrer Wähler gebunden.

tt. 107.

Der Gemeinderath ist berechtigt, Gegenstande von besonderer Wichtigkeit vor der Be-
schlußfassung bierüber zur Kenncnihß der Gemeinde zu bringen und die zu falsenden Be-
schlüsse im Enzwurse vorzulegen, damit es jedem Bürger möglich sel, Seinnerungen inner.
balb einer zu bestimmenden Frist bei dem Gemeindevorstande oder elnem dazu besonders
Beauftragten elnzurelchen, welche dann bei der Beschlußsassung in Erwägung zu ziehen sind.

Art. 108.
Die Mitglieder des Gemeinderathes erhalten, wonn ulche durch Ortsstaenk eiwas An.
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beres festgesetzt wird, keine Befoldung, können aber die Vergütung nozhwendiger baorer Aus-
lagen für dos Gemeindeamt in Anspruch nehmen.

bb. Pee Gemeindevorslandes.
Art. 100.

Der Gemeindevorstand stehe an der Spihe der Gemeindeverwallung; er ist berusen,
für die Bekaum#machung und Ausführung der die Gemeindeverwalkung betreffenden Gesehe
und Werordnungen, sowie der Beschlüsse der ihm vorgesehten Behörden, zu sorgen, die un-
mittelbore Leitung aller Verwaltungsgeschäfte zu führen, die Beschlüsse des Gemeinderathes
oder der Gemeindeversammlung vorzubereiten und zur Ausführung zu bringen, die Gemein-
deanstolten und Seiftungen, sowie das Gemeindevermögen zu verwalten, bezüglich die dazu
bestelluen besonderen Beamcen zu beauffschelgen und lehrere zu instruiren, die Gemeinde nach
Auhen Ju vertreten und ihre Rechte zu wahren, mie Behbeden und rivat-Personen im
Namen der Gemeinde zu verhandeln, den Schrissenwechsel für dieselbe gu führen, die Ur-
kunden und Akten der Gemeinde aufzubewahren, die Gemeindeabgaben nach den Geletzen
oder Beschlüslen zu verthellen und deren Beltreibung im Erekurions-Wege anzuordnen.

Die Fassimg selbltständiger Beschltüsse Kebe dem Gemeindevorstande insoweic zu, als
diese zur Ausführung gesaßter Beschlüsse des Gemeinderathrs, zur Anwendung der Gesetze
und Orts.Statuten gehören. — Insbesondere versügt er die Aufnahme Heimathsberechtig,
ter in den Bürgerverband (Art. 36.), ertheilt die Heirathserlaubniß, wenn über das Recht
zur Begründung einer Familie kein Zweisel bestebe (Art. 23., 4., u. Art. 103., 13.),
sertigt die Genehmigung zum zellwelligen Aufenthalte sür Schußgenossen ous (Mrr 44.)
und vollziehe die Verpflichcung neu elntrecender Bürger (Art. 41.)

Art. 110.

Der Gemeindevorstand bat jedes Jahr, bevor die Prüsung des Veranschlags der Ein-
nahmen und Ausgaben ersolgt, dem Gemeinderathe einen vollständigen Bericht über die
Werwaltung und den Stand der Gemeindeangelegenheiten in össentlicher Sitzung zu erstalten.

Art.
Der Gemeindevorstand, beqügsich Bürgermeister, ist Syndikus der Gemeinde, mit der

Befugniß, in Prozessen einen Anwale anzunehmen.
Art. 112.

Der Gemeindevorstand hac die gelammee Sicherheits, Ordnungs., Sitten, Gesinde,
Bau., Feuer-, Gewerbe,, Handels., Strom= und Wasser-Polizei in der Gemeinde und de-
ren Bezirke zu Handhaben. Die Greuzen zwischen ver von dem Gemeindevorstande zu hand-
babenden Orlöpolizei und der den Staatsbehärden zustehenden allgemeinen Landespolitel sind
nach dem Gesetze zu beurtheilen.
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. 113.

Der Gemeindevorstand ist dasjenige Organ der Gemelnde, dessen sich die Staatsbehor·
den bei Ausübung der Regierungsrechte in den Gemelnden bedlenen dürsen. (Art. 19.)

Derselbe ilt verpflichter, alle Anträge, welche Gemeindeangehörlge bel der Sctaats-Re-
gierung stellen wollen, auf= und anzunehmen, auch soweit, als es näehig, zur Beschlußfassung
vorzuberelcen. Gesuche um Erlaß #oder Stundung von Staatsgesällen hat er aufzunehmen
und zur Beschlußnohme der guständigen Behörde vorzuberelten.

Art. 114.
Dem Gemeindevorstand steht die Discipkinar-Gewalt über die Unterbeamten und Die-

ner der Gemeinde gu.
Art. 115.

Er hat die Befugniß, die Leistung geforderter Gemeindedienste mit Androhung einer
Gemelndebuße bis zu 2 Thalern aufzugeben und solche gegen diejenigen, welche der Anord=
nung nicht nachkommen, auszusprechen. . «

JqulkevokliegendckZahlungsunsckhigkeiekannvonihmbieStkaseiuAkkestoder
Handarbeit verwandelt werden.

Art. 116.
Derselbe seitet das Armenwesen nach Befinden unter Mitwirkung einer dazu ernannten

besondern Kommission.
· Art. 117.

Dem Gemeindevorstande liegt die besondere Aufsicht anf das Gemeindekasse· und Rech-
nungswesen ob. Er weiset dle Gemeinde·NechnungsbelegezurZahlungan,siehtaufpunkt.
liche Legung der Rechnungen und prust in jedem Jahre unter Zuziehung einiger von dem
Gemeinderaihe dazu bestimmter Micglieder desselben mehrmals den Kassehaushalt.

Art. 118.
Hat der Gemeinderath oder die Gemelndeversommlung einen Beschluß gefaße, welcher

nach der UeberJeugung des Gemelndevorstandes dle Besugnisse derselben überschreitef, eder
die Verfassung des Staares und die Gesehe verlehr, so ist derselbe verpflichert, die Ausfähr.
ung des Beschlusses zu versagen, hat ober alsdann sosort die Enescheidung der Regierung
einzuholen, welche längstens binnen vier Wochen ertheile werden muß.

Art.
Die.Gemeinde, oder Bezirksvorsteher haben dim Gemeindevorstande bel Vollziehung

der Anordnungen desselben an die Hand zu gehen und ihn in allen Gemeindeangelegenheiten,
insbesondere bel Verwastung des Gemeindevermögens und der Gemelnen#skalten, nach sefner
Auweisung zu uncerstätzen.

Art. 120.
Der Gemeinderechnungsführer ist verbunden, dem Gemeindevorstonde und den erwa
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beigegebenen Abgeorbneten des Gemeinberathes jederzelt auf Verlangen die das Rechnungs-
wesen betreffenden Akten, Bücher und sonstigen Papiere zur Einsicht vorjulegen, sowie son-
stige begehrte Auskunst zu ertheilen und die Kasse zuc Prüfung zu öffnen.

Im Uebeigen dienen ihm die empfangenen besonderen Instruktionen zur Nachachtung.
rt. 121.

Der Schriftfuhrer hat die Schrist- und Aktenfuhrung, sowie die ihm sonlt überwiese-
nen Expeditionsgeschafte bei dem Vorstande nach dessen Anleitung zu besorgen. Er ist auf
die Richtigkeit seiner Niederschriften zu verpflichten.

rt. 122.

Der Burgermeister, der Rechnungsfuhrer und ber Schriftfuhrer, sowle das Dienerper·
sonal haben Anspruch auf elne den Verhältnissen der Gemeinde entsprechende Besoldung, de-
ren Feststellung dem Gemeinderratbe, bezüglich der Gemeindcversammlung, gusteht. Sollee
diese Feststellung niche oder unverhälmmißmäßig bewirkt werden, so kann die Regierung selche
vornehmen, bezüglich berichtigen.

DenGemeinde= oder Bezieks-Vorstehern Kehn ein solcher Auspruch nicht zu; boch bleibt
den Gemeinden, in welchen von denselben umsänglichere Leistungen verlange werden, überlas-
sen, denselben angemessene Vergütung dasüc zu verwilligen.

. Geschäsesgang bei den Gemeindebehörden.

aa. Dei dem Gemeinderakhe.

Art. 123.

Der Gemelnderath wahlt jahrllch elnen Worsitenden und einen Stellvertreter. — Er
versammelt sich, so ost es seine Geschaste ersordern.

Art. 124.

Die Zusammenberusung des Gemeinderathes geschieht durch den Vorsitzenden. Sie
muß ersolgen, sobald es von einem Viertel der Mitglicder desselben oder, wo deren weniger
als zwolf vorhanden sind, von mindestens drei derselben, oder vom Gemeindevorstande ge-
sordert wird.

. 125. .

Der Vorstaud muß zu allen Versammlungen des Gemeinderathes eingeladen werden.
Lebterer kann verlangen, daß der Worstand anwesend sei. Die Gemeinde= oder Bezirks-
Vorskeher werden ebenfalls zur Sibung eingeladen.

rt. 126.
Die Aet und Weise der Zusammenberufung wird ein fur allemal vom Gemeinderathe

festgestellt. Mit Ausnahme dringender Fälle ersolge diese mindestens zwei Tage vorher; 16
können aber auch regelmäßige Sicungstage festgestelle werden. «
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Dle Angabe der Gegenstände, worüber berathen werden soll, erfolgt in gewshulichen

Fällen zwel Tage vor der Sihung.
. 427.

Der Gemelnderath kann ulcht beschließen, wenn ulche mindestens zwel Driktheile selner
Milglieder anwesend sind. Eine Ausnahme hiervon findet Statt, wenn der Gemeinderath
zum drikeen Male Jur Verbandlung über denselben Gegenstand zusammenberufen, aber den-
noch nicht in genügender Anzahl erschlenen ist. Bel der zweiten und dritten Zusommenbe-
rufung muß auf diese Bestimmung ausdrücklich bingewlesen werden., Eine fernere Uus-
nahme Fuudet bei Gegenständen Sctatt, die durchaus keinen Aufschub lelden.

In diesen Fällen fassen die Erschienenen einen Beschluhß, der in nächster ordenrtlscher
Setzung Bebuss der Kenntnihnahme Seilens der srüher NRichterschienenen vorgelegt wird.

Art. 126.
Ausnahmsweise ist in einfachen und eiligen Angelegenhelten elne schriftliche Abstimmung

durch Ciekular zulässig. Der auf diese Weise gefaßte Beschluß muß in der nachsten Sis-
ung bekannt gemacht werden.

Dem Gemeindevorstande stehe das Reche zu, die Ausführung eines solchen Beschlusses
zu verschieben und auf mündliche Berathung anjutragen.

Art. 129.
Die Beschlüsse werden nach Seimmenmehrheit gesaße. Bei Seimmengleichheit muß

in einer weiferen Sitzung eine nochmalige Berathung und Abstimmung erfolgen, und wenn
auch Lierbei sich Seimmengleichheit ergiebe, so gilt die Frage als vernelnt. Kein Mitglied
des Gemeinderarhs darf sich ohne triftige Gründe seiner Siimme enthalten. Die Entscheid-
ung über die Tristigkeie der Gründe steht dem Gemeinderathe zu.

Art. 130.
Wer bei einer Angelegenheie unmittelbaren Vorehril oder Nachtbeil zu erwarken har,

darf der Verhandlung varüber nicht belwohnen. Kaun wegen dieser Ausschließung eine be.
schlußsähige Versammlung nicht gehaften werden, so ist dle Eusscheidung der Gemeindever-
sammlung gu überlassen.

Art#. 137.

Die Sißungen des Gemeinderaths sind öffemlich, wenn derselbe nicht beschließe, aus
besonderen Gründen eine Ausnahme eintreten zu lassen.

Der Autrag auf geheime Sicung kann vom Gemeindevorstande oder oon einem
Drünheile der anwesenden Mitglieder des Gemeinderathes gestelle werden; die Berathung
und Beschlußfassung bierüber muß in geheimer Sihung erfolgen.

Die Sihungen sind in geeigneter Weise zur öffentlichen Kennmnibß zu bringen. Vor
dem Sibungs-Lokale oder in demselben ist in der Regel das Verzeichniß der jur Berathung
vorliegenden Gegenstände anzuschlagen.
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Art. 182.

Der Vorsihende vertheilt die Geschafte und bestellt fue dle elnzelnen Gegenstande die
Referenten. Er leitet die Verhandlungen, eroffnet und schließt die Sitßzungen und hand.
babr die Ordnung in der Versammlung. Er hat das Rechr, sede Person aus dem Sl-
hungszlmmer enefernen zu lassen, welche effenlich Zeichen des Belfalles oder des Mißfal-
lens giebt, oder sonstige Unruhe verursacht.

rt. 133.

Die Beschlüsse des Gemelnderathes und die Namen der babel anwesend gewesenen Mil-
glieder sind in ein besonderes Buch einzukragen. Die Protokolle müssen nach vorherlger
Vorlesung und Genehmigung vor dem Schlusse der Sitzung mindestens vom Vorsitzenden
und Schrifesübrer unterzeichnet werden. Die Protokoll Führung wird von einem durch den
Gemeinderath gewähl#en Schrlfesührer besorge. Beschlüsse, welche eine Thärigkeit des Ge-
meindevorstandes zur Folge haben müssen, sind diesem alsbasd mitzuebeilen.

Art. 134. »

DemGemeistdkkacheblkibküberlasse-»dieIsåhkkeansiimmangetIdesGeschåfkigcnses
in einer besonderen Geschäfesordnung zu ertheilen.

bb. Bei dem Gemelndevorstande.

Art. 135.

In allen Gemeinden, in welchen der Gemeindevorstand aus einem Kelleginm bestebt, be-
lorgt dieses alle Geschäfte der Gemeinde gemeinschaftlich; doch gebührt dem Bürgermeister
die Leitung und Werebeilung der einzelnen Geschäfte, sowie die emscheidende Seimme bei
vorkommender Stimmensleichbeic.

Dem Büegermeister liegt die Wahrnehmung aller Geschäfee der Gemeindeverwalt-
ung im Allgemeinen ob, insbesondere gebührt ihm die Aussicht über alle flädtischen An-
stalten, über den Kasse. und Rechnungs-Dienst, über die Umnerbeamten und Diener, sowie
über die Polizei-Verwaltung. Nicht minder liegt ihm vor ugsweise die nächsse
Aufsicht über die Verwaltung der Gemeindegüter und wirthschaftlichen Anstallen, über die
Gemeindewaldungen und deren Kuleur, über die richelge Gerwrcehung ibrer Nuhungen, über
die Baumpflanzungen und Obstanlagen, somle über das gesammte Bauwesen, mit Einschluß
der Brücken, Wege und Si#ege, des Pflasters, sowie der Brunnen= und Wasser-Leitungen
ob. Oerselbe ist sür eine schleunige, zweckmäzige und möglichst billige Ausführung der
in dieser Beziehung gesaßten Beschlusse insbesondere veranewortlich. In den Gemeinden,
in welchen ein Schriflführer für den Gemeindevyrstond nscht angestelle ist, besorge der Bür-
hermeister die Schrift, und Akteu- Fübrung. Sämmtliche Ausfertigungen und Urkunden des

Gemeindevorstandes werden in Konsept von den Miegliedern des Gemeindevorstandes gezeich ·
net, in der Reinschrist aber vom Burgermeister unteeschrieben. Kauf·und Veraußerungs-,

18
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lowle Schuld-Urkunden müssen vom Worsitenden des Gemeinderaths oder der Gemelndever-
sommlung im Konzept mie gezelchnet und in dee Relnschrist n##er Beldrückung des Ge-
melndessegels mie unrerschrleben werden. Ist die Genehmigung der Sctaateregierung zur
Gültigeelt des Rechtsgeschäftes erforderlich,soiltdiese der Urkunde belzusägen.

Art. 136.
In allen Gemeinden, in welchen ein Burgermeister und ein Stellvertreter den Ge-

melndevorstand bllden, hat der Erstere alle Geschäfte des Gemeindevorstandes zu beforgen.
Der Lehfere hat deuselben bei Geschäftsanhäufungen zu untersküßen und in Verhluderungs-
fällen gonz zu vertreten.

Art. 137.
Serwohl zur daueruden Verwaltung elnjelner Geschästszweige, als zur Erlebigung eln-
zelner bestimmeer Angelegenheiten können auf Beschluh des Gemeinderarhes besondere Kom-
missionen gebilber werden, welche dem Gemeindevorskande umter dessen Leikung an die Hand
geben. Die dazu bestimmten Mitglieder aus vem Gemeinderathe wähle dleser, die übrigen
Micglieder der Vorstand.

5) Von den Gemelndelasten.

Allgemeine Grund ä#e#. 4

Art. 138.

Die Bedürfnisse der Gemeinde sind zunächst durch den Abwurf besjenigen Gemeinde-
vermögens, welches schon bisber lediglich zur Deckung von Gemeindeausgaben bestimmt wor
(Gemeindevermögen, iien weiteren Sinne Kämmereivermögen) und durch die, für besondere
Einrichtungen vorhandenen Stistungen und Fonds gu bestreicen

139.
Sind diese Einkünste nicht zureichend und es ist Gemeindevermögen vorhanden, wel-

ches nach dem bisherigen Ortsgebrauche dem Nuhungsrechte einzelner Gemeindrangehörigen
oder elnzelner Klassen derselben unterworsen ist (Gemeindevermögen imengeren Sinne, Bör-
ger: und Nachbarvermögen) so sind in der Regel zunächst diese Rutzungen gegen den Weg-
fall der etwaigen Gegenleistungen, nach Magogabe des Bedorfs, ganz oder theilweise zurück-
zuziehen und zu dem zu deckenden Gemeindekwecke zu verwenden.

Ick jedoch das Recht auf jene Nutungen als Zubehör eines Grundstücks zu berrach.
een, oder gründet es sich auf einen privatrechtlichen Tirel, so find dleselben der Zurückzle-
bung und Verwendung zu allgemeinen Gemeindezwecken nicht unkerworfen.

UAls ein prlvatrechtlicher Tirel ist aber niche zu betcachten, wenn das Nutungsreche le-
diglich als Aussiuß des Bürgerrechis anzusehen ist, mag auch dafür ein besonderes Ein-
kausegeld zu emrrichten gewesen sein.
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Art. 140.

Wo Leistungen zu gewissen Zwecken, die an sich als Gemeindezwecke zu betrachten sind,
zeliher nur gewissen Klassen von Gemeindegliedern, oder Einzelnen auf Grund spegiellen
Rechtstitels obgelegen haben, da hac es auch sernerhin bel dieser Verpflicheung zu bewen-
den. Ebenso Und alle Leistungen, die nur den Vortheil einzelner Klassen oder mehrerer der-
selben bezwecken, von diesen allein zu bestreiten.

Art. 141.
Können Gemeindebedürfnisse durch den Abwurf des Gemeindevermogens, aus den fur

besondere Elnrichtungen vorhandenen Selstungen und Fonds oder aus anderen regelmähigen
Einnahmequellen oder durch die besonderen Leistungsverpflichtungen Elnzelner nicht gedeckt
werden, so fsind dieselben, wenn sie zu Ecreichung des Gemeindezweckes als nothwendig an-
gesehen werden müssen, durch Gemeindeleistungen aufzubringen.

Art. 142.

Die Ausnohme neuer Schulden zur Befrirdigung von Gemeindebedürfnissen ist ansiatt
der Aufbringung durch Gemeindeanlagen nur in auherordemlichen, besonders dringenden
Fällen gestartect und es muß zugleich elne Verzins- und Tilgungs-Rente sestgestellt werden,

welche letztere mindestens Ein Projent des or Kaplrals zu berragen har.
Art.

Für Gemeindeschulden und überhaupe süc 5½3. Verbindlichkeiten der Gemeinde hastet
zunachst das Gemeindevermogen, welches nach Art. 138. und 139. deren Benutung
unterworsen ist, und bei Unzulänglichkeic desselben hasten diejenigen, welche zu den Gemein-
delasten beizucragen schuldig sind, nach Verhälmiß ihrer Beitcagspflicht um einzelnen JFolle.
Der Gläubiger ist berechtigt, die Einziehung bestehender Narural-Rutzungen, sowiedie Aus-

aeiht und Beitceibung von Gemeindranlagen zum Zwecke der Tilgung seiner Forderung
u verlan
* iintretende Oemeindemicgliedrr sind zur Verzinlung und Tilgung der bei ihrem Ein.

rritte schon vorhandenen Schulden ebensalls beijutcagen verbunden, wogegen den ausscheiden-
den Gemeindemitgliedern die Gewährung einer Absindung sücr die bei ihrem Auscricte vor-
bandenen Gemeindeschulden nicht obliege.

Schulden, welche von der Gemeinde nicht zur Ersüllung eigener Verpflichtungen, sen-

dern ledigli.h sur einzelue Gemelndeangebörige oder einzelne Klosten derlelden bewirkt wor-
den sind, . B. bei der Ablosung grundheerlicher Lasten durch die Gememoe für die Pflich ·
tigen, bei Projekfüprung der Gemeinde für einjelne Einwohnerklassen u. 7. w, hasien nur
auf den Bekheiligten und sind andere oder neu eintrctende Gemeindeglieder nur dann zur
Verzlusung und Tilgung dieser Schulden örizurragen verpflickter, wenn dieselben als NReches-

nachsolger der Betheiligten zu betrachten oder in die beteessende Klasse eingetreten tind.
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Art. 144.
Unter der Voraussetzung, daß Darlehne rechtsgiltlg ausgenommen worben sind, bedarf

es zur Begründung der Forderung gegen eine Gemeinde keines Bewelses über die Wer-
wendung in ihren Nutzen, sobald das Darlehn an den zum Empfange berecheigeen Rech-
nungsführer ausgezahlt worden ist.

Von der Vertheilung der Gemeindelasten.
Art. 145.

Die Gemelndelasten, d. b. diejenigen Leistungen, welche zu Erreichung des Zweckes
der Gemelnde und zu Erfüllung ihrer Verblndlichkeiren der Gesammtheit der Gemeindean-
gehörigen obliegen, werden mie Ausschluß der persönlichen Dienste (worüber unden das Né-
bere bestimmt ist) von sämmtllchen Gemeindebürgern, Schutzgenossen und Flurgenossen nach
dem Werhölmisse ihres Einkommens durch Gemeldeanlagen aufgebracht.

Zu solchen Gemeindelasten gehören insbesondere die Ausgaben für dle Gemeinde-Ver-
waltung im Allgemeinen, namemtlich für die Gehalte der Gemeindebeamten, sür dle Polizei-
verwaltung, die Sicherheits= und Gesundheitsanskalten, die Armenpflege, für Herstellung und
Unterhaltung der Ortéverbindungswege, mit Einschluß der Brücken und Stege, ferner die
Ausgaben für Strahen, Brücken und Seege im Orre selöst, für öffemliche Brunnen und
Wasserleitungen für den Orc, für Straßenbeleuchtung, süc Feuerlöschanftolten 2c. für Dienst-
verrichungen im Interesse des Octs, für Woachdienste u. dgl. mehr.

Die zur Erhalcung und Verbesserung des Gemeindevermögens erforderlichen Kosten
gehören mit hierher, wenn dosselbe zu Zwecken der allgemeinen Verwalcung bestimme ist
oder dessen Abwurf bierzu verwendet wird. Wenn jedoch einzelne Gemelndeglieder oder
elnzelne Klassen derselben, oder die Ortsbewohner allein Gemeindevermögen im Genusse ba-
ben oder Vortheil daraus gieben, so haben diese Berechtigten die froglichen Kosten nach Ver-
bältniß des Genusses oder Wortheils zu kragen.

Art. 146.
Das Einkommen wied ebensowohl nach dem Grundesitze, als nach den Erwerbs, und

sonstigen Vermögensverhältnissen der Betrofsenen bemessen.
Bei Flurgenossen richtet sich die Beurtheilung des Einkommens nur nach dem Ver-

bälmisse ibres Grundbesißes im Gemeindebezirke; in Ansehung der Gemeindebürger und
Schutzgenossen ist aber das Grundelgenthum und das dem Grundeigenthume rechtlich gleich-
geachtete Vermogen, welches dieselben in freinden Gemeindebezirken besiten, bel Bemessung
ihres Einkommens außer Betracht zu lassen.

Art. 147.

Sammtliche Augehorige eines jeden Gemelndebezirks sind nach Mahgabe ibres ermit-
telten Einkommens un bestimmte Klassen der Beitragspflichtigen uach Hähe der Beitrage
einzurelhen.
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Soscher Klassen sollen in jedem Gemelndebezirke mindestens fünf sein. Die Grund-
sä6e und das Verlahren bel Eemittelung des Einkommens, Einreihung der Beitrogspflichti-
gen in die Klassen, serner die Bestimmung der Belträge jeder Klasse, sowie die Anlegung.
und Reviston der Heberegister sind durch die der Gemeindeordnung unter A. beigegebene
Jastruktion für die Gemeindebehörden bestimmt.

Art. 148.

Gemeinden, bei benen ein Werthellungssuß sür die Gemeindelasten nach dem Mahstabe
des Einkommens berelts besteht, dürfen denselben, sosern er alle Gatkungen der Art. 145
bezeichneten Gemeindelasten umsaßt, oder denselben sich anpassen läße, auch sernerhin beibe-
balten, doch find die dessallsgen Bestimmungen jedenfalls durch Ortsstatut noch besonders
festzustellen.

Art. 149.

Die etwaige Vertheilung von Gemelnde·NutzungenunterdieGemeindeangehorigenist
nach demselben Verhälmisse zu bewieken, in welchem die Empsängec zu den Gemeindelosten
beicragen.

Art. 150.
Solche Veränderungen im Gemeindehaushalte, oder solche neue Einrichtungen und

Unternehmungen in der Gemeinde, welche mittelbar oder unmittelbar die Ausschreibung von
Gemeindeanlagen oder eine Erhohung der bereits ausgeschriebenen nach sich ziehen, konnen
auf rechtsverbindliche Weise nur durch die Mehrheit der Beitragspflichtigen beschlossen worden.

Diese Mehrheit ist aber nicht nach der Zahl der lehteren, sondern nach dem Gesammi-
betrage ihrer Beiträge zu bemessen. Gemeindebeschlusse dieser Art sind vor ihrer Ausluh-
tung in ortsublicher Weise bekannt zu machen.

Der bei denselben uberstimmten Minderheit steht binnen zehn Tagen von der Be-
kanmtmachung an gerechnet, Berusung auf die Entscheidung der süästl. Regierung zu.

Wegen diese letztere ist jedem Berbziligten Berufung an fürsttl. Ministerium binnen
zehn Tagen, von der Eröffnung an gerechnet, gestattet.

Die angerufenen Oberbehörden haben bei ibren Enescheidungen haupesächlich die Noth-
wendigkelc oder Zweckmähigkelt des kn Krage stehenden Gemeindebeschlusses zu berückscheigen.

Zu Unternehmungen, welche eine Vertheilung des von demselben zu erwartenden Ge,
winnes an die beitragspflicheigen Gemelnde.Angehörigen zum Zwecke haben, ist die Aus-
schreibung von Gemeindeanlagen unzulässig.

Die Flurgenossen sind zur Tbellnohme an der Ablslimmunz über derartige Augelegen-
belten berechtigr, sie sind jedoch verbunden, einen Bevollmächtigten aus der Chemeinde zu
ernennen, welcher sie in allen Gemeindeangelegenheiten, auch vor Gericht, zu vertceten und
die Gemelndelasten süc sie zu berichtigen bar.
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Art. 151.

Dieienigen Ausgaben, welche zunächst und houpesächlich den Nußen der Besiger von
im Gemeindebezirke liegenden Grundslücken an Aeckern, Wlesen, Waldungen rc. bezwecken,
zu welchen unter andern die Kollen zur Herslellung und Uncerhaltung der Feldwege mie
dazu gehörigen Brücken und Stegen der Markungsgrenzen, Entwässerungsanstalten, Abzugs-
gräben . für Flurschützen, Hirren rc. gehören, sind auf die Beehelligeen bezüglich die Be-
sitzer der berbeiligten Grundstücke nach Verhäleniß verselben resp. der von denselben zu ent·
richtenden direkten Stoateskeuern, oder nach Verbälmiß dee WVortheiles zu vertheilen.

In der Regel sind dergleichen Ausgaben W Umlagen zu decken.Art. 132.
Einrichtungen der Art, wie ste dernehbn Arclksl im Auge hatf, können von der

Gemeindebehörde nur dann mie verbindender Krast für die Bethelligten und mir dem Er-
solge, die Kosten von denselben erheben zu können, beschlossen und ousgeführt werden, wenn
ihre Nothwendigkeit auch im öffentlichen Interesse begründer ist, dle Bethelligeen darüber ge-
hört worden sind, und sich mehr als dle Hälste derselben dafür ausgesprochen hat. Dilese
Mehrheit wird nicht nach der Zahl der Betheiligten berechnet, sondern nach Verhältniß des
zu leistenden Beitrags bemessen.

Wenn durch solche Einrichtungen eln blohes Prlvoc.Inkeresse befördere wird, so hat in
Ermangelung besonderer gesehlicher Bestimmungen die Gemeindebehörde nur vermittelnd ein-

zuschreiten und mie Zustimmung der Berheiligten zu bandeln.
Art. 153.

Indirekte Auflagen, so welt sie nicht schon bel Publikation dieses Gesetzes bestehen,
durfen nur mit Genchmigung der Staatsregierung eingesuhrt werden.

Art. 154.

Personliche Dienstleistungen zum Schuhe in Ungluckssallen, sowie zur Aufrechthaltung
der Sicherbeir und gesetzlichen Ordnung, sind sowohl die Gemeindeangehörigen wie Schutzge-

nossen zu leisten verpflichter. Diese Dienste sind, wo nicht ein gleichtettiges Zusammenwir-
bken Aller ersordert wicd, der Reihe nach zu leisted. Wenn zur Besfriedigung der in den
obigen Klassen angeführten Bedürfnisse Geldbeicräge ausgeschrieben sind, der Zweck aber nur
durch Dlenskleistungen erreicht werden kaun, so kann die Gemelnde die den Geldbelträgen:
en#sprechenden Dienstleistungen sordern.

Die Vertheilung vorkommender Hand- und Spanndienste zur Leistung der Gemeinde=
arbelien bleibt in der Regel der Beslimmung der Gemeinde uberlassen.

InmJweisel und wenn nicht besondere Gesehe elwas Anderes anordnen, gile das Regel:
1) Handdieuste sind von allen selbsiständigen Gemeindeangehörigen und Schuhgenossen zu

leisien.
2) Spaundienste werden von den Spanvieh haltenden beistungspfiicheigennach Verhält
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niß der Sponukcafr geleistet. Die Fekstellung des Verhälmisses zwischen den ver-
schiedenen Arten Spannvieh bleibr der Bestimmung der Gemeinden nachörtlichen Ver-
bälimissen überlassen.

3) Werden gleichzeiig Spann= und Handdienste ausgeschrieben, so gile ein Tag Spaim-
dleuft gleich vier Tagen Hauddienst. Werden nur Honddienste ausgeschrieben, so lind
auch diejenigen mic beranzuziehen, welche Spannvieh halten.

4) Seellvertreiung bei den Gemeindediensten #t, wenn niche die persnliche Gegenwart,
wie z. B. bei den Löschaustalten, zu Erreichung des Zwecks durchaus ersorderlich ist,
zulössig, sie muß jedoch für die zu verricheende Arbeit vollkommen tücheig sein. Auch
ist es gestacter, für Spann= und Handdienste im einzelnen Falle bestimmce Geldsume
men sestzusezen.

Art. 155.
Befreiungen von der Beit agspflicht zu den Gemeindelasten, mogen diese durch Geld-

umsagen oder Naturaldienste aufgebrächt werden, sinder nur in solgenden Fällen Statr.
Von den Gemeindediensten, die ihrer Nacur nach nur von den Verpflichtecen in Per-

son geleister werden können, sind nur die im aktiven Stadts= und Militärdienst stehenden
Perfonen befreit.

Eine dingliche Befrelung genleßen:
1) die dem Staacs, oder Domainen-Fiskus gehörigen, zum offentllchen Dienste unniittel·

bar bestimmten Grundstucke und Anlagen, einschlussig der Gebäulichkeiten;
2) die Grundstucke der Kirche und Schule, soweit nicht Markungslasten in Frage kom-

men.

Leistungspflichtige von einem hoheren Alter als sechzig Jahren sollen von den person·
lich zu leistenden Gemeinde-Handdieusten befreit bleiben. Haben aber diese Personen Au-
gebbrige, welche über sechszehn Johre alt sind, Dienstboten oder Gewerbsgehülsen, so baben
sie diese, sosenn sie diensttanglich, sind, zu den zu leistenden Diensten zu sirllen.

Alle bioberigen Besceiungen außer diesen Fällen sind, soweit sie nicht auf einem be-
sondern Recheslilel beruhen, ausgehoben.

Gleschmäszig sind die bisherigen Leistungsverpflichtungen Einzelner oder einzeluer Klas-
sen von Gemeindemitgliedern zu allgemeinen Zwecken der Gemeinden sür die Zukunft auf-
gehoben, seweit sie niche auf einem speziellen Rechtstitel beruhen.

Art. 156.

Denjenigen Besihern von Grundstucken, welchen eine ganzliche oder theilweise Befrei-
ung durch ausdrucklichen Verirag oder rechtskraftige Entscheidung und zwar in beiden Fal-
len nicht in Folge bloßen Herkommens oder gesetzlicher Befreiung, sondern aus andern recht-
lichen Gruuden zugestanden worden isth, muß eine angemessene Kapitalenischadigung gewahrt
werden.
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Fär NReal= und Personalbesrelungen, welche von den Gemelnden itulo oneroso erthelle
worden sind, haben dieselben das, was sie von den Erwerbern dafär erhalten haben, an die
gegenwärtig Berechrigten zurücksugeben.

In beiden Fällen ist die Existenz des Anspruchs biunen Jehresfei von dem Zeit-
punkte an gerechnel, wo die Gemelndeordnung in der betreffenden Gemelnde In volle Wirk.
samkeit getreken ist, bei Verlust des Rechis auf Entschädigung der Gemesndeobrigkeic anzu-
zeigen. Lehtere hat sodann behufs der Erledigung der Sache die weitern Erörierungen und
Werbandlungen vorzunehmen.

Art. 157.
Bekrägt in einer Gemeinde der nach den Bestimmungen des gegenwäreigen. Gesetzes zu

leistende Beitrag eines Einzelnen zu den Gemelndelasten mehr als der vlerte Thell der ge.
lammeen Anlagen der Üübrigen Gemeindeangehörigen, und stelle sich heraus, daß hlerdurch
nach allgemeinem gerechten und billigen Ermessen eine ungebührliche Belastung für den Ein-
zelnen im Verhältniß des demselben zu gewährenden Wortheils herbelgesährt werden würde,
so kann die Regierung auf Anrusen des Berbelligten ein anderes angemesseneres Verhaliniß
in Bezug auf die Leistungepfticht desselben seststellen.

Art. 158.

Sobalo Gemeindeumlagen ausgeschrieben werden, sind dle Heberollen ache Tage sang
zu Jedermanns Einstcht aufzulegen.

Ordnungsmähig ausgeschrlebene Umlagen können gleich den Staaksskeuern exekutivisch
belgetrieben werden.

6) Von den Voranschlägen der Gemeinde-Einnahmen und Ausgaben und
von den Gemeinderechnungen.

Art. 159.
Der Gemeindevorstand entwirse alljährlich Einnahme- und Ausgabe-Voranschläge sür

das nächstfolgende Kalenderjahr und giebt solche mit den erforderlichen Rachwelsungen und
Erläuterungen an den Gemeinderath längstens bls zum ersten November ab.

rt. 160.

Der Gemeinderath legt diese Voranschläge an einem öffenrlich bekanne zu machenden
Orte mindestens acht Tage lang zu Jedermanns Einsicht aus. Jedes Gemeindeglied ist be.
rechtige, schrifeliche Erinnerungen hierzu abjugeben, welche bel der Prüsung in Erwägung
zu zlehen sind.

Art. 161.
Nach Ablauf dieser Frist schreitet der Gemeinberash zur Prüfung und Feststelung,

welche bis zum 415. December beendige sein muß.
rt. 162.

Die sestgestellten Voranschlage hat sich der Gemeindedorstand zur genauen Richtschnur
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dlenen zu lassen. Werden Abwelchungen nschig, zeigen sich die Ausgabensätze ungenügend
oder machen sich Ausgaben nothwendls, die nichr vorgesehen sind, so hat der Gemeindevor-
stand bierzu die Genehmigung des Gemeinderarßes jeitig einguholen.

Arc. 103.
Die Rechnungen mäüssen bis zum 1. Mai des auf das Rechnungsjahr solgenden Jah-

res von dem Gemeinderechnungsführer mit vollständigen o#elegen an den Gemeindevorstand
abgegeben werden. Dieser unterwirfe solche einer Vorprüfung und ercheilt dazu die nöchig
erscheinende Erläuterung, insbesondere da, wo Abweichungen vom Voranschlage sich ergeben.

Mit diesen Erläuterungen oder mic der Bemerkung, daß der Vorstand nichte Hinzuzu-
segen habe, werden die Rechnungen on den Gemeinderath abgegeben.

Art. 104.
Der Letzcere legt die Rechnungen an einem öfsentlich bekomne zu machenden Orte zu

Jedermanns Einsiche mindestens acht Tage lang aus.
Darauf erfolgt die Rcvision durch den Gemeinderath, welcher zur Worbereitung der-

selben eine Kommission oder einen besonderen Rechnungsverständigen wöhlen kanm. Die
Erinnerungen geßen dem Gemeindevorstande zur Beibringung der Beantworkung zu, und
nach deren Vorlage saße der Gemeinderarh die Beschlüsse.

Glaubt der Gemeindevorstand oder der Nechnungsführer, sich bei diesen Beschlüssen
nicht beruhigen zu können, so stehe ihm dle Berufung on dle Reglerung zu, die hieruber
endgülrig enescheidrt. Wird Hiergegen der Rechtsweg betreren, so har derselbe keine ausschie-
bende Wirkung.

Nrt. 165.
Nach den Beschlüssen über die Revistons-Erinnerungen, bezüglich nach der Entscheid-

ung der Regierung, wird die Rechnung abgeschlossen und justißtzire. Den Abschluß unter-
zeichner der Vorsitzende des Gemeinderatbes, bezuglich der Gemeindeversammlung.

Art. 166.
Das Geschäft der Revision und des Abschlusses der Rechnungen mus binnendrei Mo-

naten von der Zeit an, wo die Rechnungen an den Gemeinderath abgegeben worden sind,

beendige sein.

Dritter Abschnitt.
Von der Oberaufsicht des Staat#

7.
Das Oberaufsichtsrecht des Staates uber die Verwaltung der Gemeindeangelegeuheiten

wlrd zunachst durch die Regierung ausgeubt.
Art. 168.

Daslelbe erstreckt sich darauk, doß von den Gemelnden und ihren Otganen Kibrahrei-
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ungen ihrer Befugnisse zum Nachtheile des Staates oder zur Beeinträchtigung der staats-
bürgerlichen oder Privatrechte Einzelner nicht vorgenommen, daß rückstichillch der Verwal=
tung der Gemelndeangelrgenheiten, insbesondere des Gemeindevermögens und der Orts.Po·
lizei, die Gesetze gehorig besolgt und von den Gemeinden die ihnen obliegenden offentlichen
Verpflichtungen erfullt werden.

Art. 169.
Die Regierung ist biejenige Behorde, welche uber alle Beschwerden und Berufungen

in Gemeindeangelegenheiten, mogen sie gegen Gemeindebeamte oder gegen Entschließungen
der Gemeindebeborden oder der Geineindeversanmlung von Seiten der Beiheiligten erhoben
werden, die nachste Entscheidung zu ertheilen hat.

Art. 170.

Von der Genehinigung der Regierung ist die Gultigkelt gefaßter Beschlusse der Ge·
melndeversammlung oder Gemeinderäthe in solgenden Fallen bebingt:

4) bei Veräußerung von Gemeinde-Grundbesihungen oder dielen gleichstehenden Gereche-
samen, wenn der Werth der veräußerten Gegenstände in Gemeinden von weniger als
3000 Elnwohnern einhundert Thaler oder mehr, in stärker bevölkerten Gemeinden
fünshundere Thaler oder mehr berrägt.

Zu diesen Veréuherungen gehört auch die Theilung von Gemeindegütern, ohne
Rücksicht auf den Werth derfelben.

2) Bei der Wahl derjenigen Gemeindebeamten, welche nach Inhalt der Gemeindeord-
nung zugleich ols Organe der Sraatsgewalt einzelne Reglerungsrechte ausznüben ba-
ben. — Art. 190. — Die Wahl dieser Beamten unterliege der Bestärigung der

Scaatsregierung, sowohl in Bezlehung auf die Formrichtigkeit, als in Bejiehung auf
Tüchtigkeit des Gewähllen; diese Bestärtlgung darf aber nur unter Darlegung der
Gründe versager werden.

Art. 171.
Orts.Seatuken der Gemelnden (Art. 14.) unterliegen ebenfalls elnzuholender Bestärlg=

ung der S-aateregierung (Art. 476, 1.)
Art. 172.

Die Regierung ist, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, daß die Verwaltung der
Gemeindeangelegenheiten den Gesehzen gemäh gehondhabt, der Haushalt ordnungemäßig ge-
führt und die Obliegenhelren der Gemelude überall ersälle werden, berechtigt und verpflsch-
tek, Nachweisungen ber den Haushalt der Gemeinden, namemtlich über die Einhaltung der
Schuldentilgungspläne und der Vorauschläge, über Bewiethschastung der Gemelndewaldungen,
über die Geschästsführung der Gemeindevorstände und Gemeinderäthe, sowie über die Erfäl-
lung der Gemelndeobllegenheiten, 9. B. in Bezug auf die Armenversorgung, zu verlangen.

Sie ist dehhalb berechuge, Acken, Voranschläge, Rechnungen und Protokoll-Bächer ein-
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zusordern oder Beaustragte zur Prusung an Ort und Stelle zu senden und vorgekommene
Geletzwidrigkeiten und Veruachlässigungen ln Ecorterung zu ziehen.

rt. 173.

Die Reglerung hat das Recht, Mitglieder des Gemelndevorstandes, welche ihre Pflichten

verleten, mit Ordnungsstrasen bis zu 12 -* 4u belegen.
Art. ·

Wenn der Gemelnderath, bezuglich dle Geemehdenerommen sich weigere, gesetlich
nothwendige Ausgaben der Gemeinde zu genehmigen, so ist die Regierung ermächtigt, die-
selben von Am:swegen in den Voranschlag einzutragen oder die auperordenlliche Aufbring-
ung anordnen und vollziehen zu lossen.

Wied Seitens der Gemeinde dle Voraussetzung der geseblichen Nothwendigkeit der
Ausgabe bestritren, so bleibe ihr gegen die Entscheidung der Regierung die Berusung an das
Staatsministerium vorbehalten.

Verweigert der Gemeinderath, bezüglich die Gemeindeversammlung, in den ihm oder
ihr überwiesenen Angelegenheiten Beschlüsse zu sassen, so ist die Reglerung auf vorherge-
gangene Androßung berechtigt, anstatt dessetben oder derselben Enescheidung zu ertheilen, wel-
che glelche Wirksamkele hat, als wire sse von dem Gemeinderathe oder der Gemeindever-
sammlung selbst ausgegangen.

Art. 175.

Gegen Enischeidungen der Regierung, wenn solche nicht vom Sesetze als endgultig be-
zeichnet siud, findet Berufung an das Staats- Miaisterium Statt.

Art. 176.
Die Oberaussicht des Seaats umsaße die Verwaltung der Gemeindcangelegenbelten über-

boupf, Außer den zu ertheilenden Enescheidungen auf eingehende Verufungen gebören bler-
her insbesondere folgende Falle:

1) Orts-Statuten, Qrts· Besehe (Art. 14.) bedurfen zu ihrem Erlasse der vorhergehenden
Beskätigung der Staarsregierung. Diese Bestätigung dars nur aus bestimmten der
Enescheidung beizusügenden Gründen verfagt werden.

2) Die Erhebung neuer indirekter Gemeindeabgaben kann nur nach eingebolter Geneb-
migung der Scaatereglerung erfolgen (Arc. 140.)

3) Bei wiederholmer oder grober flichtverletzung kann die Staat#regierung die Mitglie-
der des Gemeindevorstandes auf Zeic oder gänzlich ihrrr Dienltverrichcungen eneheben.

4) Werden von einer Gemeinde die gesehlich norhwendigen Waohlen verweigert, fo kann
die Staatsregierung eine provisorische Verwaltung der Grmeindeangelegenheiten an-
ordnen.

5) Die Bildung neuer und die Abänderung bestebender Gemeinde-Verbände und Bezleke
bedarf der Genebmigung der Stoatsregierung. (Art. 7.)

19*
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-*e
) Die Waßl der Gemelndevorstände auf länger als * Jahre oder auf Lebenszeitbedarf der Bestatigung der Staatsregierung. (Art 91.

Das Siaats·MinisteriumistdieobersteDienstbehordederGemeindebeamten.

——

A.

Justrucetion
für die Gemeindebehörden, das Verfahren bei Aufstellung und

Fortführung der Heberegister für die Beitrage zu den
Gemeindelasten betreffend.

. 1.
Der im Gemeindebezirke siegende Grundbesic jedes einzelnen Gemeindeangehörigen ist

nach den im Gemeindebezirke oder in dessen Umgebung üblichen Verkausspreisen, jedoch un-
ter Berücksichtigung der besonderen Vehälenisse des betreffenen Grundstücks abzuschäten.

Im Zweisel enrscheider der murhmaasliche Reinccteag.
8. 2.

Geschlossene Guter eines Gemeindeangehorigen werden als ein Ganzes, walzende Grund-
stücke desselben Besigers werden besonders abgeschätr.

8. 3.
Jahrliche Zinsen zu Dreien vom Hundert von dem auf solche Weise ermiteellen Geld-

werthe des Grundbesihes, machen dasjenige Einkommen aus, welchts für jeden der Bothei-

ligten in Ansehung seines Grundbesitzes in /d kommt.
Wom Kapitalvermögen jedes ### und Schucgenossen kommen dreiprocen-

rige Jahreszinsen in Ausaß, wogegen seste Rensen und Nuhungen mit dem vollen Jahres-

berrage als Einkemmen in Aufrechnung zu bringen sind.
Der jährliche Reinertrag, welcher vem e Gemeindebürger und Schußgenossen

durch Ausübung sfeines Beruses oder Gewerbes erwächst, ist abzuschähen und als Einkom.
men in Ausatz zu bringen.

Es versteht sich von selbst, daß bei Deusenigen, deren Beruf und Gewerbe (edixlich
in Bewirtbschaftung ihres Grundbesitzes bestehe, ein besonderer drösallsiger Ansah unterbtribr.

6

Der auf solche Weise ermitteste Gesammebrtrag des Einkommens eines Jeden der Ge-



732

meindeangehirigen mache dlejenlge Summe aus, noch welcher er zu den Gemeindelosten
eitragt.

5. 7.
Eammiliche Beitragspflichtigen elnes Gemeindebezirks sind nach Verschledenheltder

ermictelten Summen ihres Einkommens in gewisse, verhaltnlßmaßiz abgestuste Klassen zu
theilen.

Fur jebe Klasse ist der mindeste und der hochste Betcag des Gesaminteinkommens der
einzelnen Angehorigen dieser Klasse festzusetzen.

Die von den Angehorigen jeder Klasse zu leistenden Beitrage werden in mehrfach sort-
schreitendem Verhältmisse nach Bruchtheilen derjenigenSummen des Einkommens bestimmt,
welche als niedrigste in den Bereich der betceffenden K alse gehört.

Es ist darauf Bedacht zu nehmen, dos, durch möglichste Beschränkung des Bereichs
der einzelnen Klassen die möglichste Gleichmähigkrit der Beicräge erzielt werde-

 8.

Nach vollenderer Klassenabebeilung ist ein ordnungsmäßiges Heberegister für den Ge-
meindebezirk anjufertigen, richtig zu stellen, auch von den Gemeindebehörden und der à#b
schätzungskommission (§F. 9.) durch Uncerschrife zu vollziehen. «

DerGesammtveckagbei-durchveshebmgiflkkfestgestelltenBeiträge,derEs'-Uelneu
macht Eine Gemeindcanlage aus.

Der jedesmalige Bedars entscheidet darüber, wie viele Anlagen zu erlegen seien, oder
der wievielske Theil einer einsachen Anlage aufzubringen sei.

Zur ersten Herstellung des Heberegisters sür die Beiträge zu den Gemeindelasten wird
unfer Leitung, der Gemeindebehörden elne aus mindestens lieben und böchstens funfzehn
Gemeindcangehörigen bestehende Abschätzungskommkssion von der Gemeindeversamm.
lung nach einsacher Stimmenmehrheit erwählt.

Es it darauf zu sehen, dah in dieser Cemmission eine jede der bisher angenommenen,
oder durch die Nacur der Sache an die Hand gegebenen Klassen der Beitragspflichtigen be-
sonders vertreten sei, also namentlich für die Besitzer gröherer, für dieBesiher kleinerer Gü-
ker, für die Hausbesitzer, sär die Haus-- und Schubgenossen und sür die Ilurgenoffen eine
abgesonderte Vereretung Statt finde.

Für iedes Commissionemitalled I#t zugleich ein Siellvertreter- zu wählen, wescher jeden-

solls so lange in die Commission eintritt, als 4% selbst der Abschähung unterliegt.
Diese Cemmisston hat unter Leitung * ——- welchem jedoch hierbei

ein Stimumrecht nicht zusteht, die in dem 66. 1—7. vorgeschriebenen Ab- umd Einschäzun-
gen zu bewirken, das Heberegister zu entwerfen und dasselbe drei Wochen laug zur Einsicht
der Berhelligren und zu Anbringung elwaiger Einwendungen öffentlich auszulegen, nach Er-
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ledigung ber letteren aber und nach Wollziehung des Hebereglsters vurch die Gemeindebe-
börden daslelbe ebenfalls zu unterzeichnen.

Ulber zelcig elngebrachte Einwendungen hac dle Abschätzungskommission zunächst Be-
schluß zu fassen; gegen lebteren stehe dem Betheiligeen, Innerbalb zehn Tagen, von der Er-
öffimug an gerechnet, die Berufung an Fürstliche Regierung zu, welche dorüber auf Berichr
des Gemeindevorstandes, noch Beßinden auf Grund vorgängiger Sacherörterung zu ent-
scheiden hat.

Der Rechtsweg in Bezug auf Sereitigkeiken dieser Ark ist ausgeschlossen.
. 11.

Das Heberegister ist in jedem Gemeindebezirke binnen Jahresscist nach Vollziehung
desselben, von da ab aber jedesmal beim Ablaufe des Gemelnderechnungsjahres einer Revi-
sion durch eine dazu besonders erwahlte Commission zu unterwersen.

In letztere ist von jeder der im Heberegister aufgestellten Classen der Beitragspflichti-
gen aus ihrer Mitte ein Mitglied nach einfacher Stinmimenmehrheit zu wahlen.

Die Richeigstellung und unterschriftllche Vollzlehung des revidirten Hebereglsters erfolgt
durch die Gemelndehörden und die Revisionskommisston.
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Gesetzsammlinng
für die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 105.

Voerordnung,
die Vertheilung der Parochial= Kriegs= und Eingquartlerungslasten betr.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, Jungerer Linie
und des ganzen Stammes Aeltester regierender Furst Reuß, Graf
und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Krannichfeld, Gera,

Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Die Grundsähe, nach welchen die Yarochiallasten, ingleichen die Einquartierungs- und
Kriegslasten in den einzelnen Gemeinden ausgebracht und vertheiler werden, sind eines Theils
nicht überoll gleichmähig, auderen Theils mangelt es an vielen Orten an einer sesten Norm
dofür, und Wie hoben daher zu Abschneidung der hieraus bervorgegangenen vielsachen Serei-
tigkeiten und anderen Nachtheile für no-hwendig erachtet, über Aufbringung und Vertheilung
der Prochial, Kriegs, und Einquartieruneslasten ein besenderes Gesetz zu erlossen, und
nachdem solches bei dem kenstirnirenden Landloge zur Berathung gekemmen ist, so verord-
nen Wir im Einverständuisse und mit Zusiummung oesselben Folgendes:

I. Von den Parochlallasten.

8. 1.

Die Gemeinden (Kirchengemeinden) haben die fur die Unterhaltung ihrer Kirchen und
Schulen ersorderlichen Mitiel zu beschaffen, dafern lehtere nicht durch die, fur Kirchen· und
Schulzwecke in der Gemeinde vorhandenen Kassen, Safstungen und Fonds gedeckt werden
können, ohne dahß das Stammkapikal vermindert wied, oder der eiwaie Stistungszweck ver-
loren geht.

Ausgegeben deu 27. Febiuar 1850. 20
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Ausnahmen insichrlich theilweiser Verwendung des Stammkapitals sind in geeigneten
Fällen zwar zulässig, unrerliegen jedoch stets der Genehmigung der Scaaksreglerung.

Wo Leiltungen zu gewissen Zwecken, die on sich als Kirchen= und Schuljwecke zu be-
trachten sind, zeither nur gewissen Klassen von Gemeindegliedern oder einzelnen auf Grund
besonderen Rech'stikels obgelegen haben, da hat es auch sernerbin bel dieser Verpflichtung
zu bewenden.

Ebenso find alle Lelskungen, die nur den WVortheil einzelner Klassen oder mebrerer der-
selben bezwecken, von diesen allein zu bestreiten.

5. 2
Der ganje fehlende Bedarf ist durch Anlagen in Geld aufzubringen, Beiträge durch

persönliche Leistungen sind ebenso unzulässig, als durch Naturalleistungen.
*. 3

Ae Mieglieder der Gemelnde und das ganze im Gemeindebeirke beffndliche unbeweg-
liche Slgenthum sind zu diesen Anlagen beisuziehen, insowelt nicht in §. 4. elne Ausnahme
angeordnet ist.

G. 4.
Besrele von denselben sind außer den überhaupe niche zu der Gemeinde und dem Gemeln-
debezlek gezogenen Personen und Grundstücken nur die der ganzen Gemeinde oder den, in
derselbenbefindlichen Kirchen und Schulen gebörigen Grumstücke.

Alle bisherigen Befsreiungen auher diesen Fällen sind, soweit sie niche auf einem be-
sonderen Rechestikel beruhen (G. 5.) aufgeboben.

Glelchmäßig sind die bisherigen Leistungsverpfiichtungen Einzelner oder einzelner Klas-
sen von Gemeindegliedern zu allgemeinen Zwecken der Kirchen und Schulen sür die Zu-
kunft ausgehoben, soweltsienicht auf einem spegiellen Rechstitel beruhen.

.5
Denjenigen Personen und Grundstucken, woschen eine gänzliche oder chellweise Befrei-

ung durch ausdrücklichen Wertrag oder rechtskrästige Enescheidung und zwar in beiden Fäl-
len nicht in Folge bloßen Herkommens odergesehlicher Vefreiung, sondern aus anderen recht-
lichen Gründen zugestanden worden ist, muß eine angemessene Kapicalentschädigung gewährt
werden.

Fur Real. und Personalbefreiungen, wesche von den Gemeinden lilulo onoroso ertheilt
worden sind, baben dieselben das, was sie von den Erwerbern dafür erhalten Haben, an die
gegenwärilg Berechilgten zuräckzugeben.

In belden Fällen ist die Existenz des Anspruchs binnen Jahresfeist, von Publlkaclon
dieser Verordnung an gerechnet, bei Verlust des Rechis auf Entschädlgung der Gemeinde-
obrlgkele anzuzelgen. Lehtere bae sodann behuse der Erledigung der Sache bie weilern Er-
örterungen und Verhandlungen vorzunehmen.
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. 6.

Die duech F. 2. angeordnecen Anlagen werden von sämmtlichen Gemesndebürgern,
Schutzgenossen und Flurgenossen nach dem Verhältniß ihres Einkommens ausgebracht.

Das Elnkommen wied ebensowohl nach dem Grundbesihhe, ols nach den Erwerbs= und
sonstigen Vermögensverhälmisten der Bewossenen bemessen.

Bei Flurgenossen richcet sich die Beurtheilung des Einkommens nur nach dem Verhält-
nisse ihres Grundbesihes lm Klechengemeindebezirk; in Ansehung der Gemeindebürger und
Schußgenossen ist aber das Grundeigen#hum und das dem Grundeigenthum rechtlich gleich
geachtete Vermögen, wesches dleselben im seemden Gemelndebezirken besicen, bel Bemessung
ihres Einkommens außer Betracht zu lassen.

Sämmrliche Angehörige eines jeden Klechen-Gemeindebegirks stud nach Magsgabe ib-
res ermittelten Einkommens In bestimmte Hlassen der Beitragspflichrigen, deren in jedem
Bezirk mindestens fünf sein müssen, nach Höhe der Beiträge einzureihen.

Für die Grundsätze und das Verfahren bel Ermirtelung des Einkommens, Einreihung
der Beitragspflichtigen in die Klassen, serner bei Bestmmung der Beleräge jeder Klasse,
so wie bei Anlegung und Revision der Heberegister leider die der Gemeindcordnung beige-
gebene Instruktion volle Anwendung.

Klechengemelnden, bel denen ein Wereheilungssuß für die Poarochiallasten nach dem
Maossstabe des Einkommens bereits bestehr, dürfen deuselben auch fernerhln beibehalren, doch
sind die desfallstgen Bestimmungen jedenfalls durch Sctatur noch besonders feltzustellen.

Alle in der Gemeindeordnung wegen der Gemeindekasten enthaltenen Bestimmungen,
insowesc dieselben niche bereits in Vorstehendem enthalten sind, geleen auch rücksichelich der
Porochlallasten.

 7..
Beträge in einer Gemeinde der nach den Beslimmungen des gegenwärtigen Gesetzes zu

leistende Beitrag eines Einzelnen zu den Parochiallasten mehr, als der vierte Theil der ge-
sammien Anlagen der ubrigen Gemeindeangehorigen und stellt sich heraus, daß hierdurch
nach allgemeinem gerechten und billigen Ermessen eine ungebührliche Belostung für den Ein-
gelnen im Werhälmmiß des demselben zu gewährenden Wortbeils berbeigesührt werden würde,
so kann dle Regierung auf Aurusen des Berheiligten, eln anderes angemesseneres Vechält-
niß in Bezug auf dle beistungspflichr desselben feststellen.

8. 8.
Das Beitragsverhälcniß zwllschen den Gliedern der Mutter= und Tochter=Kirche ist,

wo nicht schon ein Vertbeilungssuß seststeher, under Lekrung der betressenden Gemeindcobrig-
kelten von den betheiligten Gemeinden nach dem Verbältmiß der Theilnahme an den kiech-
lichen Einrichtungen und Wohlehaken durch freie Uebereinkunfe zu regeln, bei dem Nicht-
zustondekommen einer solchen aber von Gürgt. Reglerung sestzustellen.
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8. 9.

Die Gemeindeobrigkeitistberechtigt, in dringenden Fallen, oder sobald dles sonst im
Interesse der Gemeinde vortheilhaft erschelut, von denjenigen, die ihrer Grundstucke halber
Gespann halten mussen, Spanndienste, von den Hauslern und unangesessenen Gemeindeglie-
dern Handdienste und rucksichtlich solcher Oegenstande, welche innerhalb des Gemeindebezirks
erleuge werden, Naturalabenrrichtungen zu verlangen. Diese sammilichen Leistungen sind
aber durch die Ermittelung Sachverstandiger, bezuglich nach den Marktpreisen nach Gelde
zu veranschlagen unvde-LeistenoeaausGemeindemiuelnJust-guten—

Die Siellvertrecung ist bei den Spann= und Handdlensten zulässig, sie muß jedoch
für die zu verrichteende Arbeit vollkommen tüchesg sein.

Den Kicchengemeinden ist sreigelassen, wegen Aufbringung der Parochiallasten durch
besondere Statuten abweichende Bestimmungen zu treffen, und es bleibt das gegenwärtige
Geseh nur so lange in Krast, als nicht die Kirchengemeinden im Sinne der einschlagenden
grundrechtlichen Beskimmungen Selbltverwaltung ihrer Angelegenheiten übernommen und ge-
ordnet haben werden.

II. Von den Kriegs= und Einquartierungslasten.
v §.io·

DiesämmtlichenKriege-undEinquqktlekungsiasten,welcheeineGemeindkden-essen,werd-n
von allen Mitgliedern der Gemeinde und dem ganzen im Gemeindebezirk befindlichen Grund-
besitz aufgebracht, insoweit nicht in dem folgenden Paragraphe Befreiungen von der Ein-
duartierungslost angcordnet sind.

. 11.
Besreic von der Einquartlerung blelben die landesberrlichen Schlösser, die Wohnungen

der Mitglieder der Fürstl Familie, die Kanzleien und Expeditionen der Behörden, die öffentli-
chen Unrrichksanstalten, die zum öffenelichen Goctesdienste, sowie dle zu Seaats= und Ge-
meindeanstalten bestimmmen Räumlichkeiten.

. 12.
Bei dem Wochandensein solcher spezleller Besreiungen, deren K. 5. dieser Veordnung

gedenkt, ist nach den daselbst aufgefuhrten Behimnge zu verfahren.
Diejenigen Grundstücke, welche dem — nicht angehören, werden in Bejzug

auf die Kriegs= und Einquartierungslasten der zunächst gelegenen Gemeinde zugewiesen.
Wenn wegen Vestimmung der sehkeren eine Disferenz obwaltet, so ist diese von Fürstl. Re,
gierung zu enescheiden.

5. 14.
Der ersorderliche Auswand, wescher, wenn er auch durch Natural= und Quarrierlei=
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stungen gewöhre worden, jeder Zeit in der §. 9. dieser Verordnung bestimmteen Maaße
nach Geld zu veranschlatzen und zu repartiren ist, wird nach Maahgabe der Iin F. 6. ge-
genwärtigen Gesehes enthaltenen Bestimmungen ausgebracht.

5. 15.
Die in §. 7. und 9. enthaltenen Bestimmungen lelden auch rücksichtlich der Kriegs-

und Einquartierungslasten vollständige Anwendung.
. 16.

Beitrage zu den Parochial, oder Kelegs- und Einquartierungslasten, welche ordnungs-
mähig ausgeschrieben worden sind, können gleich den Staatssteuern exekurivisch belgerrleben
werden.

Urkundlich haben Wir gegenwärtiges Gesetz, welches durch die Gesetzsammlung zur
Publikarion zu bringen ist, Höchsteigenhändig vollzogen und Unser Landesfürstliches Instegel
beidrucken lassen.

Schloß Osterstein, am 15. Januar 1850.

S Heinrich der 62. Jungerer Linie Furst Reuß.
Dr. v. Bretschnelder.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 106.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, VJüngerer Linie
und des ganzen Stammes Aeltester regierender Furst Reuß, Graf
und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Krannichfeld, Gera,

Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Do dle bisherlge Erhebungsweise der Grundsteuern in Unserm Fürstenehume Reuß
JüngererLinie theils wegen der vielfachen Bescelungen, ehells wegen der ungleichen Ver-
theilung das Bedürfnih einer neuen gleichmäßigen Regulirung dieser Steuer herausgestelle
bat, so verordnen Wie, um dem gerechten Wunsche einer möglichst gleichmäßigen Verthei-
lung dieser Abgabe schon vorläufig bis dohin, wo auf Grund allgemeiner Landesvermessung
eine definstive Beseitigung aller envaigen Ungleichheiten möglich sein wird, zu genügen, mie
Zustimmung des konstliuirenden Lanytags in Krast förmlichen Landesgesetzes hierdurch Fol-
gendes.

I. Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

. 1.
Zeil der Ein führung eines nenyen Grundsteuersystems.

Die bisberige Vertheilungs= und Erhebungeweise der Grundsteuer höret auf.
An deren Seelle tritt die durch das gegenwärtige Gesetz geregelte.

446 # r*"6.8 aà
Zeuf e der . »

Gegenstände der Grundbesteuerung sind:
a) der eigemtliche Grund und Boden an Feldern, Wiesen, Welden, Gaärten, Odst

Ausgegeben den 27. März 1850. 22
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und sonstigen Pflanzungen, Waldungen, sowie andere ertragsfähige Oberstächen,
Ka.k. und andere Steinbrüche, Sand= Lehm. Mergel= und Thongruben,

Braunkohlengruben u. s. w. -

l))«urFischereibeauhchciche,
und

cc) Gebäude.

6. 3.
Grundlage der Grundstener.

Die neue Grundstener wird nach Steuereinheiten ausgeschlagen und erhoben. Eine
Steuereinheit betragt 10 Thlr.

Beslimmung der nach SteuercinheitenzuerhebendenGeldbeträge.

Der gesammie steuerbare Grundbesi des vereinlgten Fürstenehums Reuß jungerer Li-
nie wird für den Zweck der Ermittelung seiner Leistungssähigkeit und der auf ein jedes
Grundstück zu legenden Steuereinheiten genau verzelchner, abgeschätzt und in die anzulegen-
den Steuerkaraster eingetragen.

Der bierdurch ermittelte Grundwereh im gangen Fürstenthume Reuß jüngerer Linie
bisdet das Steuerobjekt.

Der Betrag der bisher in den drei einzelnen Fürstenrhümern und in der Pflege Saal.
burg erhobenen Grundsteuern bildet das davon zu entrichtende ordentliche, elnfache Steuer-
sollquantum, welches auf das Steuerobjekt nach Verhaltniß des Werthes der einzelnen ka-
tastrirten Grunbflächen und der darauf gelegten Steuereinheiten vertheilet wird.

Das Nähere hieruber wied bestimmt, sobald die zu Ermittelung des Grundwerthes
anzuordnenden Vorarbeiten vollendet sein werden.

8. 5.
Besreiung von der Grundsteuer.

Befreit von der Grundsteuer sind:
2) die im Eigenthum des Staats bereits befindlichen Gebaude und Grundstucke,
h) diejenigen Furstlichen Gebaude, welche Uns oder den Gliedern Unsers Hauses zu

längerem oder kürzerem Aufenthalte dienen,
) sämmeliche Kirchen und alle dem össentlichen Boctesdlenste gewidmete Gebäude,
 0) die zu den Versammlungen, Kanzleien und Erpedirionen der öffentlichen Behörden

und Beamten, sowie für den öffentlichen Unterrscht, inglelchen sür andere Staats-
oder Gemelndeanstalten bestimmten Gehäude und Bodenflächen, inobesondere die

Sccaf= und Besserungsanstalten, die Hospltäler, dle Armenhäuser u. s. w.
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e) die zu offentlichen und allgemeinen Zwecken bestimmten Oberflachen, als: Gottesacer
oder Begrabnißplahe, Marktplate, Kommunikations·Felb·und andere offenillche
Wege,

s) Oedungen und keiner Benuzzung fählge Flächen, als: sterile Sandschollen, Seein= und
Kiesborste, wüste Fluufer u. f. w,

6) Flüsse, Bäche, Lachen und Moröäste.

g. 6.
Wegfsall der Steerbefreinngen.

Die bieherigen Befreiungen von Grundsteuern, mie Ausnahme der in F. 5. genann-
##n, sie mögen erworben sein, wie sie wollen, werden sic jetzt niche weiter berücksicheige.

 —*ie

Entschädigung für den Wegfall der bisher bestandenen Stenerbefreinugen.

Die Bestimmung vardber, ob und welche Entschädigung für den Wegfall bisber be-
standener Steuerbefrelungen den Eigenehümern der bisher steuerfreien Grundbesstzungen ge-
währt werden foll, bleibe der künftigen Gesegebung vorbehalten.

F. 3.
Untreunbarkeit der Steuer von den Grundstücken.

Die Grundsteuer ist umrennbar mit dem Grundstücke verbunden, auf dem sle zu Folge
des Katasters hastet, und es ist die eigenmächtige Vercheilung der Seeuerobsekte oder Ver-
ainderung der darauf sallenden Steuereinheiten ungültig.

F. 9.
Eintritt der Steuerpflicht.

Derjenige, welcher ein Grundstück erwirbt, ist von dem nächsten Termine an, welcher
auf den Tag kelge, wo das bürgerliche Eigenehum auf ihn übergebr, verbunden, dle darauf
bastende Grundstener zu entrichten und eewalge Reste selner Vorbesiher #n verrreten.

Bei vererbpachteten, sowie überhaupk bei Grundstäcken, deren Bennbungsrecht bleibend
auegechan ist, bat zunöchst der Erbpachter oder Nutungsberecheige die Grundsteuer zu ent-
richeen.

Der Scaatskasse bleibt aber vorbehalken, ihr Rechr substdiarisch auch gegen den wirk-
lichen Eigenthümer als Steuerpflichtigen geltend zu machen, jedoch unbeschadet der, Erste-
rem an den Nuhungsberechtigten zustehenden Regrehanserüche. er·
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. 10.

Verbindlichkeit zur esteee bei Vesitzstrestigkelten.

J das Eigenthum an einem Grund#läcke strelelg oder sonst zweiselhafft, so bot elnst-
weilen dersenlge die Verbindlscheeir zur Steuerentrichtung, der im Besie des Grundslücks
sich befinder:

Wenn eln Grundsttück sequesteirt wird, oder zu einer Schuldenmasse gehöre, so werden
die Grundskeuern wöhrend der Dauer dieses Zustands aus der Seccquestracionskasse oder
Schuldenmasse bezohlt.

. 11.
Solidarische Vertretung der Stenern.

Von mehreren Besthern (6. 10.) oderEigenlbümern eines Grundslücks balter, s0
longe, als solches im Sreuerkataster noch als ungerheilt ausgesühre ist, ein Jeder solidorisch
fur die Steuern.

Besteuerung neuer Steuerobjsekte.

Wenn eins der im §. 5 genannten sleuerseelen Grundslücke durch Uebergang in das
Privatelgenehum oder durch Veränderung desursprünglichen Zwecks oder durch Nutzbaemach-
ung in die Reihe der steuerbaren Gegenstände übergebr, und wenn soust neue Steuer=
objekte entstehen, 3. B. durch den Neubau eines Gebäudes, durch den Wiederaufbau eines
gonz oder tpeilweis abgetragenen Gebäudes, durch das Aussetzen eines Seockwerks, durch
den Anbau eines Flügels und dgl. serner durch Alluvlonen, Trockenlegung elnes Flußbertes,
so hac dieß die Besteuerung derselben zur Folge.

U. Abschnitt.
Das Kataster betreffend.

 . 13.
Einrichtung der Kataster.

Das Grundsteuerkataster ist ein auf die amtlichen Ermittelungen des Grundbesitzes ge-
gründeter, nach dem Beststand geordneter Zusammemtrag der Steuerobjekte eines Steuer-
bezirks mit Angabe der darauf gelegten Steuereinheiten. Es hat in Bezugauf die Steu-
erpfliche die Eigenschoft elner öffentlichen Urkunde.

8. 14.
Parzellen.

Jedem einzelnen Grundstuck ist in dem Kataster dle Zahl der nach der Bestimmung
8. 4. auf dasselbe ausfallenden Steuereinhelten zuzuschreiben.
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8. 15.
Das Kataster als Grundlage der Stenererheburg.

Das Kataster ist die alleluige Grundlage der Steuererhebnug und es darf einem
Mrundstuckobesihßer die Steuer von seinen Grundstucken nur nach Angabe der darauf geleg.
ten Steuereinheiten angesonnen werden, wie sie in dem Kataster oder in dessen Nachtrag
angegeben sind.

Erhohungen oder Verminderungen der Kakasteransähe können. nur in Folge eingetrete-
ner und durch die Behörde gehörig erörterter Verändecungen der Steuerobjekte vorgenom.
men werden und bedürsen der Genehmigung der S-caaksregierung.

. 46.
Eintrag der Steuereinheilen in das Kataster.

Fürjeden- Flurbezirk ist ein Flurbuch, eln Bonitirungs. und Abschähungsregister und
ein Kataster aufzustellen. Das Eestere umfaoft alle im Flurbezirke vorkommenden Grund-
stücke überhaupt, das Bonitirungs-Register ist für dle fruch#ragenden tiegenden Gründe, das
Abschäábungs-Register für Gebäude und andere Llegenschaften; wesche keine Fruchr tragen,
stimmc. ·

s·17«.
Flucht-ch-

Das Flurbuch als Grundlage des Katasters muß die einzelnen Grundstucke oder Par-
zellen mit ihren Besitzern nach der Reihenfolge ihrer natürlichen Lage, nebst Augabe des
Flächengehalts und der Kulturart enchalten.

 . 1
Das Nähere wegen Aufnahme und Einschätung der Orundstäcke, sewie wegen Aus-

arbeitung der Flurbücher, der Einschähungsregister und des Katosters wird im Verord-
nungswege besonders bestimmr.

III. Abschnitt.
Steuererhebung.

s. 19.
Ortssleuereinnehmer.

Dle dermaligen Ortssteuereinnehmer bleiben bis auf Welteres in ihrer blöherlsen
Wirklamkeit und haben nach den ibnen durch die Lokalbebörden unter Aussiche des betreffen-
den Sreuerdirektoriums zuzuferligenden Heberegistern die neue Grundsteuer einzunehmen und
abzuliefern.
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§. 20.
Beseldung der Ortssteuereinnehmer.

Anstatt der ihnen bisher durch Ueberlassung einer bestimmten Summe von den erpo.
benen Steuern zugekommenen Beloldung erhalten sie künsilg eine je nach dem Umfange iß-
res Hebebezirks zu nermirende feste Hebegebübr.

 *i'

Sobald die Steuerkataster und Erhebungsrollen vollender kind, erler die Erhebung der
Grundstenern nach gegenwärtigem Gesetze in Krafe.

Bis dahin werden die bisherigen Grundsleuern erhoben; es krikt jedoch auf Geund der
neuen Seeuervertpellung elne Ausglelchung mic rückwirkender Keast, bis zum 1. Januar
1850 zurück, ein.

Uekundlich haben Wir das gegenwärtige Geset höchstelgenhändig vollzogen und Unser
Landesfürstliches InLegel beldrucken lassen.

Schloß Osterstein, am 20. März 1850.

Heinrich der 69. Jüngerer Linie Fürst Reuß.
Dr. v. Bretschneider.
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Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, Jüngerer Linie
und des ganzen Stammes Aeltester regierender Furst Reuß, Graf
und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld, Gera,

Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

verordnen zu Ausführung des Gesetzes vom heuelgen Tage die fosortige Regulirung der
Grundsteuer betreffend in Uebereintimmung mit dem konstitulrenden Landeage Folgendes:

1.

Gencralcommission.

Zu Leitung der Ermlttelung, Bonicirung, Abschäbung und Kakastrirung des gesammten
steuerbarrn Grundbesices wird elne

Generalkommissson.
niedergesetzt.

2.

Die Generalkommisston soll aus drel sochkundigen Mutgliedrre besteben, denen die u-
ehigen Prokokollfübrer belgegeben werden. -

3.

Die Generalcommission hat für die Abschätung der Felder, Wiesen, Gärten, Waldun-
gen, Teiche und übechaupt aller nuhbaren. Erdflächen eine allgemeine Classisication zu ermit-
teln und auszustellen, nach der alle im Lande vorkommenden Bodenarten, je nach ihrer ver-
schiedenen Güte und Ertragssähigkelt in eine Reihe von Classen elngereiher werden. Für
elne jede Classe ist ein durch öconomische Berechnung nach Beschaffenheie der Bodengattung
und der Ertragssähigkeit zu ermitlelnder genereller Werth im Voraus sestzusetzen, se daß
die Stellung eines Grundstücks in die eine oder in die andere Classe zugleich den Werth
desselben im Allgemeinen ausfpricht.

4.

Nicht minder har sie die Abschöbung der Gebäude, welche (beils nach dem wirklichen
oder möglichen Mfeth#inse, theils nach der Oberfläche des Bodens, den sie einnehmen, zu
bewleken ist, zu leiten und festzustellen.

5.

Spectalcommsssion.
Die specielle Abschähung der in jedem Flurbezirke gelegenen Grundstücke und Gebsue

erfolgee durch
Specialcommissienen
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6.

Die Spccialcemmissionen bestehen aus
sünf bis sunfzehn Vertrauenemännern

welche in jedem Flurbesirke durch Stimmenmehrheit gewähler werden.
Sie paden nach Auleitung elnes, ihnen zu übergebenden beglaubigeen Verzeichnisses

und nach Measgahe der von der Generalcommissson ausgestellren allgemelnen Inltruktion
die in dem Elurbejirke gelegenen Grundstücke abzuschähen, das Resultat ihrer Toxarion In
das Werseichniß einzutragen und dieses an die Generalcommisston elnzusenden.

7.

Revision und Feststellung der Abschäßung.

Die Generalcemmisston hat die Rlchtigkeit der vorgelegeen Arbelcen der Spezialcom-
missionen in sormeller und materseller Beziehung zu prüfen, die NRevision zu bewirken und
das Anerkenn#niß der Gemeinde zu vermltteln.

Dies geschieht im Flurbegirk selbst, durch ein Mieglied der Generolcommission, wesches
sich dahin zu versügen bar.

8.

Nach Vollendung und Richtigstellung aller Spezlaltabellen ha# dle Generascommissten
eine Generaltabelle über den gesammten Grunobesis des Landes, nach den drei Fürstenahü-
mern gesondert, auszustellen.

Dlese Tabelle muß enthalten: den Namen jeder Flur, dle Zahl der Aecker nach #hrer
Einehrilung in die einzelnen Clossen und die Werthbestlmmung, unglelchen dle Zahl und
Einschätzung aller steuerbaren Gebäude.

9.
Das Nähere über dle Bonitirung der Grundstöcke und Elnschtzung der Gebäude, so-

wie über das Verfahren der Generolcommissson und der Spezialcommisstonen wird durch
besendere Verordnungen festgesetzt.

10.

Verhältuiß der Commissionen zu den Behörden.

Alle Behörden des Landes baben die Generalcommission sowohl als die ein jelnen Spe-
Flalconunisstenen in ihrer Thätigkeic gehörig zu unterstützen und deren NReauisielonen oder
sonstigen Anträgen, so weit ste überhaupt zulässig sind, ohne Anstand zu enesprechen.

11.

Die Generaleommission stohet unmittelbar unter der Reglerung, welche die Oberleitung
des ganzen Steuerregulirungsgeschäsis zu besorgen hat.
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An sie sind daher etwaige Beschwerden oder Recurse in Beziehung auf das Verfah-
ren oder gegen ertheilte Enischeidungen der Generalcommission zu richten.

12.

Die Regierung hat darauf zu sehen, daß die, nach 8. 6. dieser Verordnung den Spe.
riolcommisstonen zu übergebenden WVerxzeichnisse über die Grundslücke seder rinzelnen Flur ge.
börig aufgestellt und elngereichet werden.

13.
In denjenigen Fluren, welche bereits ordenklich vermessen sind, sind diese Verzeichnisse

ouf Grund der Flurbücher und Vermessungsregister onzufertigen, und es haben die Ortsbe-
börden dasür, doß solches binnen zwei Monaten geschebe, zu forgen.

Der hierdurch emistehende Auswond an Coplasien wird aus der Landeskosse vergüter.
14.

In denienigen Fluren, welche noch nicht vermessen, in denen aber die durch Ministe-
rialverordnung vem 26. April v. Is. angeordneten Vorarbeiten vollender sind, werden diese
lebteren zum Grunde geleget. Sie find daher ven den Orksbehörden zur Prüsung an die
Regierung einzusenden und nach ersolsgler Richtigstellung den Specialcommissionen zu über-

15.
Für diejenigen Fluren, deren Grundstücke weder vermessen, noch im Sinne der Min-

sterlolverordnung vom 26. Aprll v. Is. aufsgezeichnet sind, müssen die durch jene Verord-
nungvorgeschriebenen Ausnahmen unverwellt erfolgen, jedech wie sich von selbst versteher,
ohne besendere Werthsermiktelungen, welche vlelmehr der Specialcommission vorbehalten

bleiben.
16.

Es werden daher die Grundstucke nur in der §. 4. und 5. jener Verordnung vorge-
schriebenen Art ausgenommen und verzeichner.

17. -

Diese Ausnahme und Verjeichnung ersolget unter Anleitung besonders anzustellender
und aus Landeemitteln zu bezablendee Sachverständiger durch eine genügende Angohl sach.
kundiger Landwirthe, deren Auswahl und Verpflichtung der Regierung überlassen bleibe und
deren Bemühungen ebenfalls aus Landesmitreln vergücet werden. "

Die über jede Orteflur ausgenommenen Flurregister werden durch den Sachverständigen
geprüfet, richtig gestelle und an die Regierung eingesendet.

Alle Behörden des Landes baben ungesäumt Allcs dasjenige zur Ausführung zu brin-
gen, was ihnen hiernach oblieget, und Wir haben diese Verordnung, welche Juglelch mie,
dem Gese über Regulirung der Grundsteuer zu pubsiciren ist, Höchsteigenhändig volljogen,
auch Unser Landesfürstliches Instegel beidrucken lassen.

Schloß Österstein, am 20. März 1850.

Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß.
In. v. Bretschneider.
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Ge etzn mlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 107.

1) Verordnung, die Ausfl#hrung elulger im Staatögmurdgesetze enthaltenen Bestimmungen betr.

Nachdem das mie dem konfkleufrenden Landtiage vereinbarrte Statsgrundgeseh zur
Hoblikarlon gebracht worden ist, und es nunmehr darauf ankomme, dosselbe in das Leben
treten zu lassen, so machen wir zunädchst darouf aufmerksam, daß in demselben mehrere
Bestimmungen enthalten sind, welche, nur lm Grundsatze ausgesprochen, noch besondere ge-
sebliche Vorschristen und Elnrlchtungen voraussetzen, bevor sie zur unberingeen Ausführung
kommen können.

Außer denjensgen Sabungen, welchen glelch in dem Landesgrundgesetze selbst beigefüger
worden ist, daß das Nähere durch Gesetz werde sestgestellt werden, gehören hierber nach-
solgende Bestimmungen.

. 20.
Dle börgerliche Gültigkelt der Ehe ist nur von der Wollziehung des Ciollaktes ab-

bänglg, die kirchliche Trauung kann vur nach Vollziehung des Clollaktes statehaden.

Die Standesbücher werden von den bürgerlichen Behärden geführr.
 27.

JTür den Uncerricht in Wolksschulen und nirdern Gewerbschulen wird keln Schulgeld
bezohle. 4

Unbemletekten solt auf allen össemlechen Unterrichtsanstalcen freler Unkerricht gewährt
werden.

 37
Ohne En#schädigurg find aufgehoben:

1) die Patrimeniakgerichtsbarkelt und die grun herrliche Polizei
. mic.

Mkstcstude.klsynstlsdo.
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7. 38.
Alle Bannrechte sind ausgehoben, die dafür Ju lelstenden Abgaben bes bisher Berech-

rigeen fallen weg. Eiwaige Encschädlgungen übernimme der Staat.
. 48.

Das Gerichtsverfahren soll offentlich und mundlich sein.
. 49.

In Strafsachen gilt der Anklageprozeß. Schwurgerichte sollen in schweren Strafsachen
und bei allen politischen Wergehen urtheilen.

Ueber die Modalitäten der Ausführung aller dieser zunächst nur im Grundsatze aus-
gesprochenen Bestlmmungen sind besondere gesetzliche Vorschristen norhwendig, welche mit
dem ersten, nach Maaßgabe des neuen Sctaaksgrundgesetzes einzuberufenden konstltutionellen
Landrage vereinbaret und förmisch als Gesetze publizirt werden müssen.

Bis zu diesem Zelepunkte bleiben die oben hervorgehobenen Beslimmungen des Staats-
srundgesehes zwar im Grundsatze sestgestellt und in geseblicher Krase, die Ausführung aber
bleibe bis zum Erscheinen jener Gesetze ausgesetzet: was wir in Ueberelnstimmung mit dem
konstltulrenden Landtage zu Beseitigung allec Zweisel und zu Vermeidung jedes Mißver-
ständnisses zur Nachachtung für alle Behörden und zur Kennmißnahme für alle Staatsan·
gehorige uberhaupt hierdurch offenilich bekannt machen.

Gera, am 20. December 1849.

Furstlich Reuß- Plauicches Ministerium.von Bretschneider.
Semmel.

2) Erlänterung des §. 67 der Gemeindcordunng.
Aus mehreren an uns erstatreten Berichten baben wir zu ersehen gebabt, daß der Art.

67. der Gemeludrordnung von einigen Behörden und Gemeinden verschiedenartig ausgesoße
worden ist, und finden undg daher bewogen, zu dessen Erläurerung hlerdurch bekannt zu ma-
chen, dab nach dem deurlichen Worclaute sowohl als nach dem Simee desselben

Gemeinden von 300 oder mehr Einwohnern zur Wahl sowohl eines Gemeinde=
vorflands, als eines Gemeinderarhs unbedingt venpflichtet sind, während es folchen
Gemeinden, welche weniger als 300 Einwonern zählen, nachgelassen ist, die Be,
sugnisse und Obliegenheiten des Gemeinderaths sür gewisse Angelegenheiten der
Gemelndeversammlung vorzubehallen oder auch von der Wahl eines Gemeinde-
rathes ganz abzusehen

Gera, am 15. Juni 1850.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
Fär den Minister:

Dr. Kreßner.
Schiick.



*
Gesetzsammlung

für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 108.

Verordnung,
die Einse Sung der Generalkacasterkomm''sson betreffend.

In Gemähheit der höchsten Ausführungsverordnung zu dem Gesetze wegen Regulirung
der Grundstener vom 20. März dieses Jahres ist nunmehr auf Besehl und mie Genehmig-
ung Sr. Durchlauche des Fürsten die zu Leltung der Ermittelung, Bonitlrung, Ab-
schäbung und Katastrirung des gesammern steuerbaren Grundbesiges in Aussicht genommene

Generalskomm'i'sson
nledergesezt und es sind zu Mitglledern derselben ernannt worden:

der Grohhersoglich Sachsen-Weimarische Seeuerkommissar Herr Gottbelf
Ferdinand Schmleder von Weimar,

der Obergerichesadvokat Herr Friedrich Wilhelm Schneiber van hier,
der Königlich Sächsische Steuerkondukceuc Herr Gustav von Fromberg aus

Nachdem dieselben zu den inen übereragenen kommlssarischen Geschäfien förmlich ver-
pflichtee und eingewlesen worden sind, so wlrd solches blermit ösfentllch bekannt gemacht, und
es werden die Behörden, wie die Staatsangehörigen uncer Bezugnahme auf die elngangs-
gedachte Ausführungsverordnung s5. 10 fl. aufgesordert, in dem Geschäftsoerkehre mit der
Generalkommission den gesetzlichen Bestimmungen überall gehörig nachzukommen und diele
in allen zu Ausführung oder Förderung #hres Geschäfts dieulichen Beziehungen gebührend
zu unterstützen.

Für die Wirksamkele der Generalkommisston ist in Gemäßhele §. 9 der Aussübrungs=
Ausgegeben den 24. August 1850. 25
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I. UI. verordnung eine allgemelne Jnsteukelon, sowle elne Geschäfesordnung eneworsen worden, welche
Verdurch zur ollgemelnen Kenminist und Nachachtung bekanmt gemacht werden, mie der Be-
merkung, daß danach bel Ausmittelung, Abschäbung und Karastelrung des Grundbestzes
allenthalben zu verfahren ist.

Nicht minder ist fur dle im Sinne der Ausfuhrungsverordnung vom 20. Marz d.
ul. J. 5. 3 und6aufgustellenden Speglalkommissionen eine Instrukclon entworfen und zugleich
W. eine Anleltung zu Aufstellung der Flurbücher und zu Anfertigung von Flurläufern brarbestet.

vwvorden, welche nachslehend ebenfalls zur allgemeinen Kunde gebracht werden.
Dabel wird noch im Rückblick auf frühere Bestimmungen über Aufnahme und Ver-

messung des Grundbesices bemerklich gemacht, daß in Berncksichtigung des im Fürstenthume
Schleiz für die dortige Landesvermessung berelts ongenommenen Maahes und zu Herstellung

moglichster Glelchformigkeit mit den in den Nachbarstaaten angenommenen Bestimmungen
der Flachengehalt des Grundbesihes nach dem Maaßstabe von Magdeburger Morgen, den
Morgen zu 180 Quadratrutben, die Ruthe zu 12 Fuß Rheinisch gerechnet, aufzunehmen
und zu katastriren, daß also im Fücstenbbume Gera und in der Oflege Saalburg, wo bis-
ber bel den Vermessungen der Dresdener Scheffel zu 120 Quadratrurhen, die Ruthe zu 8
Leipziger Ellen gerechner, zum Grunde geleget worden ist, eine Umrechnung Platz greisen
muß und von der Generalkommissson ausgesührt werden wird.

Gero, am 23. August 1850.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium das.
von Bretschnei der. —

Schlick.

I.

Instruktion
sur die

General-Kommission zu Ermittelung und Abschatzung des Grundbesitzes.

5. 1.
Zu konomischer Abschhung ker gesammten Lande bes Furstentehums Reuß füngerer

Linle werden fur jede Kulturart so vlel Klassen aufgestellte, als sich Verschiedenheiten im
Relnertrageunddemdaraufzu grundenden Kapitalwerthe vorfinden. «

»si-
5.2.

Für den Zweck der Ausstellung und Berechnung dieser Kfollen berelsen dle skonomischen
Kommissare, mit Karte und Flurbuch versehen, so welt diese vorhanden sind, dir berteffenden
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Landestheile, um sich über die verschieden vorkemmendten Bonicétsabstusungen genaue Kennt-
niß zu verschaffen, in der Weise, daß sie umfassende Untersuchungen in verschiedenen Orten
jeden Disteles öber Roh- und Reinertrog dee Grundskücke aller Kulcurarten auslellen.

Zu dlesen Lokaluncersuchungen werden die Speziolkommissionen vorgeladen, welche sich
unbedinge und pünktlich einzufinden, die ersorderliche Auskunft allenthalben nach Mliche und
Gewissen Ju geben, auch dasir zu sorgen baben, daß ein mit einer Radehane verlehener
Mann immerwährend zur Hand fei.

Vor dem Beginn dieses Geschäsfs werden die Spezlalkommisstonen für #bre ganje
Mitwirkung auf die Dauer des ganzen Geschäfte mictelst Handschlags an Eidesstart inPfliche
genommen und ein Protokoll dorüber ausgenommen. Auch andere Besiber von Grundstücken
müssen auf Ersordern pünktlich erscheinen.

g. 3.
Bei dieser Untersuchung wird das Dreifeldersostem als das allgemein ubliche zum

Grunde gelegt; aber auch da werden die Berechnungen nach diesem Systeme angestellt, wo

** in elnjelnen Fällen eine andere Fruchtfolge elngesühre sein sollte.
Die Besömmerung der Brache in allen den Kulturobstusungen, In weschen sie vor-

komme, muß Beacheung finden, und ist dabel zugleich dorauf zu sehen, daß dasVerhälenih
der Brachbesömmerung, was in jeder Klosse besteht, sorgsältig ermitcelt werde.

5. 4.

Nach Feststellung des Naturalertrags fur jede Klasse ersolgt die Berechnung der Pro-
duktlanskosten, dahin gehoren:

a. die Kosten fur Dungung und Bearbeltung,
b. für Aussaac, Bepflanzung rc.,
e. fur die nothige Pflege, Erure, Einbringung und Deuschlohn der Früchie,
41. sür Verzinsung des in den nöthigen Wirehschaftsgebäuden sieckenden Kopitols und

für deren Erhaltung,
e. Werwaltungekosten.
Unter der Düngung wird lediglich die Aufbringung, sowie das Auf-= und Abladen,

Breiten des Düngers verstanden, keineswegs abtr der Werth des Düngers felbst, welcher
gegen das Stroh zu kompensiren ist, so daß elne Berechnung desselben nicht stattfindet.
 Da erfahrungsmählg das Gewicht des Düngers in seinem frischen Zurkande dem dop-
pesten Gewichte des auf seine Erzeugung verwendeten Düngermaterlols gleichkommt, wenn
man zu dem Gewicht des erbaueken Serohes die Hälste seines Gewichts wegen des jugleich
mmr verwendeten Futters an Heu, Karkoffeln, Rüben, Schrot und andern Krasesutters bin-
zuerchnet, so erglebt sich daraus die Menge des erzeugten Düngers.

Beträgt dlese nicht so viel, daß mindestens 40 Ctr. auf den Preuß. Morgen kommen, als
2)“
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das Minimum ber Quantleät, welche sich auf elner Fläche von 180 OR. zu 12 Fuß eheinl.
gleschmäßig vertheilen läßt, so muh eneweder die Ergänzung bis zu dleser Quans#täc als
auHßerordentlicher Nebenaufwand in Rechnung kommen, oder es isk eine Zwischennuhung des
Landes durch Welde anzunehmen, wodurch der Acker so vlel narürsiche Krast ansammele,
um wieder zum Geereidebau benuge werden zu können.

 e

Sollie bei berartigem Verfohren ein Reinerkrag so geringer Bodenarken ch ulche er-
geben, oder bliebe salcher Ointer dem Weidewerthe guräck, so kommen sie lediglich als Welde
in Betrache.

g. 6.
Bei Ermittelung des Rohertrages kommen nur die gewohnlichen Oetreidearten zur

Berechnung, namlich: Walzen, Roggen, Gerste und Haser, als Sommerungsfruchte aber
nur Erbsen ober Wicken, und es werden die Besömmerungen mit Klee, Kartoffeln rc. nach
ihrer Fläche wie Erbsen oder Wicken berechnet.

S. 7.
Eben so wenlg, wie besondere Industrie und Intelligenz wird besonders schlechte Be-

wirtbschaftung berücksschtige.
 . 8.

Der Reinerkrag der Wiesen stelle sich heraus durch Berechnung des Fullexerkrags nach
Cenenern mit Rücksicht auf die Qualstät desselben und dem darnach sich ergebenden Wertbe
gegen den Roggen, in der Weise, daß 3 Pfo. des besten Wiesenfurters im Werth 1 Psd.
Noggen gleich berechnet werden.

Bei der Abschähung ist also dieser Furkerwerth zugleich mit anzugeben und zwar mie
oder 25 pCc. fallend, 3z. B. 325.350 Pfd. c. Heu = 100 Psd. Noggen it.

Won dem auf diese Weise ermitkellen Rohertrage werden die Werhungskosten an
a. Haulohn,
b. Kosten des Trockuens,
e. Aufbewahrungskosten,
u. etwalge Kosten für nöthige Gräben, Wässerungen, Ebenen r2c.,
e. Verwalcungskosten,

in Abzug gebrache, und der Rest bilder sorann den Relnerrag. Aufhaftende Lasten, wesche
nicht dle Natur von Seuern haben, finden keine Beachtung.

8. 9.
Die Werthberechumg für die Gärten erfolgt durch elnen gusaß von 50 — 200 per#.

zu dem Wercbe der entsprechenden Bodenklassen in der Flur, wegen berren vorzüglichen
Düngerzustandes, allzährlich oft doppelcer Benutzung durch Obst= undGemsebau umd wegen
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ibrer Unsriebigung. Das Maaß der Zuschlagsprozente ergiebt sich aus den örrlichen Preis
verhastnissen und kotame in selnen höhern und höchsten Siätzen nur in den bedeurenderen
Städten zur Anwendung.

Solche Grundstücke, welche niche umfriedige sind, sind, wenn sie nicht unmirkelbar am
Gehofte siegen und die Umfrledigung nur zur Zeir seble, nicht als Gärten zu behondeln,
wenn s#e auch als mie Gartenreche versehen in den Vermessungsregisiern oder soust bezeichner
werden. Eigemliche Obsiplantagen, bei denen der Obstbau den Hauptertrag bilder, werden
als Gärten, ondere Obstbaumanpstanzungen werden nach Maahgahe der Bodenmischung und
nach Verhälmiß der sie umgebenden Grundstücke als Feld oder Wiese abgeschäht.

g. 10.
Bei den Teichen grunbet sich die Werihberechnung auf deren Ertrag als Laich-, Streck-

oder Karpfenteiche mit Rucksicht auf ibre Lage, Bodenart, Wasserzufluß, Nahrungs zugang et.
Als Probuktionsauswand ist der we des Sotes an Laichkarpfen, Brut oderStreck·

gut, Kosten der Erhaltung der Damme, Rinnen, Stander ec., sowie der Fischereigerath-
schasten und des Fischens selbst und der Aussichtskosten anzusehen und zu berechnen.

(. 11.
Bebufs der Reinerecagsausmiteelung sür die verschiedenen Holzbodenklassen Hat sich die

Generalkommission mie Forstverständigen in Benehmen zu setzen und durch diese die in ihren
NRevieren in Wahrheit vorgekommenen Natural, Erträge auf jeder der darin belindlichen
Holzbodenarten mit Beschreibung derselben und Angabe der Umtriebsperioden ausstellen zu
lassen und zwar für Hoch= und Niederwald sowie füc die einzelnen verschiedenen Haupthel)#
arten besonders. Dabel Und auch die Schlägerlöhne und Kulturkosten anzugeben u#d elne
Ausstellung über die startgehabten Holzpreise nach einem Durchschnikt der ache Jahre von
1812 bis incl. 1840 distelktsweise zu machen und der Durchschnitt dieser Preise als Ner-
malprels föür jeden bekreffenden Distrikt anjunehmen. Doch ist dabei das Verhälmiß zu
berücksichtigen, in welchem Nu-zholz zum Brennholz geschlagen und verkauf: wird, insesern
dle Erzeugung und Verwerkbung des Erstern als blelbend anzusehen ist.

Weil in der NRegel die Prlvarholzkulcuren aber den in Staats= oder andern Krößern
Waldungen nachsteben, so hat die Generalkommissson mie den zugegogenen Forstverltändigen
zu bemessen, inwiewelt eine Moderation der gesundenen Durchschnitrserträge bei Feststellung
der allgemeinen Klassen erforderllch ist.

Bei der nachherigen Orctsklassirung ebenso wie bei der Elnstellung der Ortsklassen in
die allgemeinen, dienen die vorhandenen Hoszbestände lediglich als Probe sur die richeite
Ponleung, insofern durch solche mie Räckssche auf ir dermaliges Alter auf die Errrags=
füblgeeie geschlossen werden kann, wohingegen solchen Beständen ein anderer Einftuß auf die
Klosstrung nicht beljumessen I#
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Neue Holzkulturen auf Boden, welcher vorher auf andere Welse benuht worden und
dabei keinen lohnenden Ertrag gab, sind nach dem bisherigen Abwurfe so lange elnzuscha,
then, als das Gedeihen des Holzes noch unsicher ist, vorbehalilich aber anderweiter Abschäs-
ung, sobald wahrzunehmen ist, daß die Kultur angeschlagen hat.

8. 12.
Der Werih der Viehweibe auf Feldern, Wiesen, Hölzern oder bestsndigen Welben ist

nach Heuertrag in Zeutnern anzugeben und dabei zuglelch das Wertosverhältniß des Heues
nach Analogie von 5. 8.

g. 13.
Um die gesundenen Naturalerträge in Geld anschlagen zu können, müssen Excrakke über

jeden Landestbeil besonders, allo sür das Füerstenthum Gera, süe das Förstentbum Schietz
nebst der Pflege Saalburg und für das Fürstenthum Lobenstein. Ebersdorf über die statct-
bablen Markspreise angefertigt und auf einen Zeitraum von 14 Jahren von 183 bls inol.
1849 dergestalt e'streckt werden, daß die Martinimark#preise jeden Jahres zur Ausseellung
kemmen.

Ven diesen 14 Jahren werden die 2 eheuersten und die 2 wohlfellsten ausgeschleden
und ven den übelg bleibenden 10 Jahren wird der Durchschnitt genommen. Es kommen
dabei nur die Hauptkörnerfrüchte an Waisen, Roggen, Haser und Gerste in Betracht und
weil Erbsen und Wicken in der Regel keinen Marktpreis haben, In ihrer Nahrungskrafe
aber dem Roggen gleichstehen, so wird auch ihr Geldwerth dem des Roggens gleichgesetr.

S. 14.

Vom Hen, welches in der Regel niche verkäuslich ist, sondern in die Wirebschafe ver-
wendet wird, konn ulche der Mark'preis, sondern nur der Furterwerth im Verhältniß zum
Roggen in Ansah kommen und weil nach anerkauncen ökonomischen Grundsätzen von dem
verfutterten Futter nur 1 zur Ernährung und zu Erzeugung thlerischer Produkte, 3 binge-
gen zur Düngererzeugung dienen, der Oünger aber ulche anzuschlagen #lst, indem er auch
niche als Produktionsaufwand angesetr, sondern gegen das Stroh kompensirt wird, so sind
auch nur deel Fünstheile ols Futkerwerih des Heues in Betracht zu giehen.

FS. 15.
Da die wirtschafelichen Aufwände in den verschirdenen LandeseHeilen verschleben finb,

an Unterholtungskosten und Löhnen sfür Tagelöhner und Gesinde, serner an Unterhaltungs-
kollen das Wlehes sowie des Schiff und Geschirres, endlich auch in Bureff der Enesernun-
gen der Grundstücke vom Wirthschaftshose, sewie der dahin führenden ebenen oder berglgen,
guten oder strengen Wege, so ist sür jeden Landestheil ein Torif oufzustellen, um darnoch
die Kostenbeträge gleichmäßlg berrchnen zu konnen.
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Aus diesen Tarlfen, bel deren Aufskellung und Berechnung 300 Ruchen von den Aus-
hongewegen jeden Orts an gerechnek, als Normolentsernung anzunehmen sind, müssen sodann
nicht allein die Kostenpreise aller landwiecbschof#lichen Arbeiten hervorgeben, sondern sie mäsß
sen auch dle ermictelten Durchschnittepreise der zu berechnenden Gecreidearten und des Fut-
kers aller Qualitäten enthaften, um darnach dieaufzustellenden Reinertragsberechnungen lelcht
überseben zu können.

. 1.
Das Materlal dazu wird bel den §. 2. angcordueen Informatlonen und Untersüchun.

gen gesammelt.
9. 17.

Wenn burch die Relnertragsberechnungen aller vorkommenden Klassen aller Kulturar-
ten die Relnertrage feststehen, so ergeben fie, mit 20 multiplizirt, die Kapitalwerthe pro
Morgen zu 180 Ruthen Rhein. und mit 10 divlbirt dle Steuereinhelten.

. 18.

Bergwerke, Schieser= Kalk= und n Snbbauche, Lehm. Sand= Mergel. Thon-und Braunkohlengruben werden vach der Geunagäch,dlee einnehmen, abgeschöht DeeErcrag, den sie gewähren, kömmt bei der . und. aetn in Ansatz.

. 10.
Die Gebäude aller Art werden nach ihrem mitelern und örtlichen Kauspreise mit Rück.

sicht auf Lage und Bauars abgeschäbe und dabei jedesmal die sämmtlichen Zubehörungen ei-
ner Hofroithe an Wohnhaus, Wirthschaftsgebäuden und Höfen, in Stäoten einschliehlich
erwaiger Faobriken und Gebauden zu lonstigem Geschästaberciebe unter einen Ansat zusom-
mengenommen Gärcen jedoch besonders angesetze; dabel #t es erforderlich, daß die Gobäude
nach ihrem verschiedenen Gebrauche im Flurbuche getrennt aufgesührt stepen, weil dies übre
Abschähung lehr erlelchtert.

. §.-o.. ,

DtcscGebüudesquchBkuchsundessbeaekmtktelungsisidktsstsedemOrte-untermi-
mlitelbarer Leitung elnes Mitgliedes der Oeneral · Kommission statt und ist mit der H. 23.

angeorducten Ermiltelung des Relnertrags ic. verbunden.
In Stadten ist nscbigen Folls, was dem Ermessen der General- Kommission überlassen

bleibt, bes Fellskellung des —e eln Bauverständlger zuzuslehen.
"8.2

 Eumn Abzug von dem so ermlttelten Ae findetmit Ausnahme des oben 5. 4.
sü#e gondwlrahschasellche Gebäude bestimmten nicht statt.

Die·KostenfuedleErhaliung und das allinalige·Hinschwinden finden in bet Eemlt·
telung des Kauspreses dle nothige Berucksichtigung. «
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22.
Die General. Kommission hat alle L uber ihre Obliegenhelten und

Pflichten sowohl imAllemeinen als auf aergehende esen besonders genau zu instruiren,
sie über ihr Verfahren zu belehren und sich gleich Anfangs über dle in jeder Flur vorkom-
menden Klassen aller Kulturarken im Allgemeinen zu verständigen.

 *#

Nach erhalkener Nachricht über die geschehene Klassirung einer Flur beglebt sich ein
Mitglied der Generalkommission wleder dahin, unkersucht im Allgemelnen die Arbeit der
Spezialkommissionen, nimme, wo es nöchig erscheint, und nachdem auch letztere durch Be-
lehrung sich davon überzeugt hat, Berichtigungen in der Klassirung vor, wähle für jede
Klasse seder Kulturare ein oder nach Befinden einige Probestücken aus, über welche spezlelle
Erbrterungen angestellt werden, und ermitkelt dadurch die Relnerträge und Kapitalwerehe
aller Klassen, wodurch mie Hülfe der angestellten Reinerkragsberechnungen und nach Einsicht
derselben sogleich hervorgehen muß, in welche allgemeine Klasse sede der örtlichen gehört,
welchen Kapitalwereh also jede derselben hbat. Diese Kaplkalwerehe können daher soglelch
bekanne gemacht und von den Spezialkommissionen anerkannt werden, worüber das zu füh-
reude Protokoll auf bestimmte Weise sich zu verbrelten hat. Endlich wird hiermie auch die
Kapitalwerthaufnahme der Cebäude rc. verbunden.

. 24.
Um die zwischen beiden ökonomischen Mitgliedern der General-Kommission nsthige Ue-

bereinstimmung in den zu befolgenden Grumosäten, auch hinsichtlich dev Gebzude, Gruben,
Brüche und anderer sofort in Geld abzuschätenden Gegenstände zu erzlelen, werden solche
Abschätzungen in der Regel in allen gemeinschaftlich bereisten Fluren sofore vorgenommen
und in solchem Falle von der im vorigen §. enthaltenen Vorschrift eine Abweichung gemacht
Um ein solches Einverständniß zu erhalten, wird die zweice in jeder Flur nsthige Lokaler=

pedition jedesmal von dem andern der 7tn beiden Mitglieder vorgenommen.
Die allgemeinen sollen bis * 10 Thle. Werth pro Morgen herab mit 20

Thlr. von da bis zu Thr. Werth mit 10 Thle., dann bis zu 40 Thlr. herab mit 5
Thlr., von da an 6 18 1 Thlr. abstufen, so daß bis zu 10 Thlr. die volle Hälfte *

Aen eine Klasse höher angesete wird, bis dahin aber s chrige blelbe, von 10
Thlr. abwarts aber muß die Hälste der Abstufung, mithin 15 Sgr. bberschritten sein,
wemn die Ponirung in die höheren Klassen ersolgen foll. rot. sber die Berechnung der
Seeunereinheiten nach den angegebenen Flächen anlangt, so ist bel deren Auswerfung immer
nur ein Bekrag von 0,01 Thlr. zu berücksichtigen, geringere Bruchtheile bleiben außer
Ansaß
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*
S. 26.

Nachdem die General-Kommission Anzelge erhalten hat von der vollendeten Klasstrung
einer Flur, orbnek sie an, daß diese Klassirung zur Einsschenahmealler Bethelligten bei der
Lokalbehörde offen ausliege, damie jeder Besitzer Gelegenbeit erhalte, sich von der Richelg-
keic zu überzeugen, oder dagegen zu reklamiren. Dazu wird eine Frist von 14 Tagen ge-
skatket, nach deren Ablauf das Reche dazu erleschen ist.

ie General-Kommission hat diese Reklamationen zu untersuchen und wo sie solches
für nöthig hält, durch Abänderung zu erledigen.

RekursgegenderenEutscheiduns nbinnendieserFrist in anzubringen, woraufvon der G Bericht a erstatket wird, deren Entscheid-
ung endgültig ist. Bei erfofgter Iurrtchweisn solcherNeklamationen träge der Rekurrent
die eswa aufgelausenen Kosten.

 *i

Sobald die Abschätzung eines Bezrrkes vollendet ist, wird eine summarische Zusam-
menstellung angesertige, über die in jede der i Klassen gingeshähten Licha einesolche liegt im Siczungslokale der General-Kommisston zu Jedermanns Einscche enlang aus, nach deren Ablaufeln Termin cnberoun wird, wahrend dessen Nurlomallen
vor versammelter Generalkommission vorgebracht werden uennen. Solche Reklamationen ge-
gen angenommene allgemeine Klassen können sedoch niche von Einzelnen, sondern müssen von
ganzen Gemeinden ausgehen. Das Auslegen der Schätungsergebnisse und dieser Termin
wird öffenelich bekannt gemacht. Ueber die Reklamarionen entscheidee die Generalkommission
in erster Instanz,, beruhigen sich dabei de Reklamanten uih so haben sie bei Furstlicher
Regierung ihre Beschwerden schriftlich anzubringen, worauf vi r Generalbommission Be-richt an Furstliche Regierung erstattet gegen derrn bshenen weiterer Rekurs niche

— in Folge solcher Reklamationen Lokaluntersuchungen nothig, so haben die Re-
duonanr 5P 5r“ davon zu tragen, wenn ihre Beschwerden als unstatthafe erscheinen.

5. 28.
Wenn die Abschätzung in dieser Weise vollender ist, so bar die Generalkommission für

Aufstellung der Kataster zu sorgen, worüber —5 Verordnung erlassen werden wird.7.2Die General-Kommission ist berechtigt, . Ladungen unter Androhung von Geldstra-
sen bis zu 5 Thlr. fur die Saumigen zu erlassen, fur deren Einziehung die Gerichte zu
sorgen und solche an die Landeskasse abzuliefern boben.

8.30.
Die Ladungen mössen spätestens drei Tage vor dem Terminbehindige werben.
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Die Zilotionen Einzelner, deren Vernehmung erforderlich ist, kann auch erst an den
Terminstagen selbst erfolgen, da sich in der Regel niche im Voraus besilmmen läße, wessen
Vernehmung wünschenswertb erschelnt.

Ee verstebt sch dabei von selbst, doß Niemandes Erschelnen verlange werden kann,
der nicht im Orce anwesend oder soull so behladert ilt, daß er der Ladung unscht ohne em-
pfindlichen Schaden Folge leisten könnte.

I1

Geschafts-Ordnung

General-Kataster-Kommission.

* 1.
Die Generalkakosterkommission bestebt aus drei Mitgliedern, zwei ékonomlschen und

einem juristischen Kommissare, dle zusammen ein Kollegium bilden und kollegialisch ver-
handeln.

. 2. #.

Die Leitung des cechnischen Geschäftes der Boniticung, Aufslellung der Landesklossen und
Koatastrlrung, der Iastruktion der Lokalkommisssonen und Reviston steht dem ersten öconoml-
schen Kommissare zu. Dleser erbricht und pröseneler die elngehenden Schriften, erlfft wegen
deren Erledigung durch die Kommisston dle nsthigen Anordnungen und überwacht den ge-
sammten Geschästegang.

K. 3.
In den Kollegialsizungen sühre der erste skonomische Kommissarius das Présidsum,

bel dessen Werhlnderung oder Abwesenbe#it der jurlstische Kommisar.

S. 4.
Dem jurlstischen Kommissar liege in der Regel die Ferkigung der schriftlichen Acbelten,

Berlchte, Requisitionen, Verfugungen an die Lokalkommissionen c. ob. Die Konzept-
werden von den ubrigen Mitgliedern gezeichnet, die Reinschristen von dem ersten Mitgllede
der Kommission vollzogen.

K 5.
Der Generalkemmisston werden von der Regierung dle nsthigen Procokollsührer gur

Dlsposition gestelle und zwar für jeden Landestheil ein besonderer, damie ulche uberflussige
Nelsekosten und Diaten verursacht werden.
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K. 6.
Ferner ist der Generalk ion das nochige Expediti se n Kopisten, Geo-

metern und Kalkulatoren und ein isprechenbes Erpedlttions= und Eê nebst den
nöehigen Materlalien und Nequlsiten zur Disposition zu stellen, und erfolgt die Anstellung
der Subalternen unter Konkurrenz der Kommission auf deren Antrag.

S. 7.
Die Kommission kommunizirt mit den untern Landesbehörden unmittelbar, nicht erst

durch die Fürstl. Regierung, und nur in dem Falle, wenn ihren Regqutsitionen niche oder
nicht zur gehörigen Zeit entsprochen wird, hat sie gegen dle säumigen Behörden Beschwerde
bei der Oberbehörde zu führen.

g. 8.
Die Kommissson ist ermächeige, die für sie nöchigen Drucksachen an Tabellen und dgl.

für sich unmittelbar besorgen zu lasseh und hat die desfallsigen Rechnungen, so wie überhaupe
alle dergleichen das vorsitzude Kommissionsmitglied zu beglaubigen.

(.
le Rechnungen des Vorsttenben der Kommission an Diäten und Feisekosten werden

bei 0“ Dberb ire. zur Anwelsung auf Grund der vorzulegenden Akten präsenrirt, die der

übrigen Kommissarien durch den Vorsitzenden 5Zignirt.
8.1

Die Einweisung der Lelalbnn enn 8 Instruktion dwien so wie die Revision
der Einschátzung hatje einer der belden skonomischen Kommissarien besorgem und harde
erste derselben die Verebellung, jedoch dergestalt, daß in der Regel der eine die Revision da
vorzunehmen bat, wo der andere die Einweisung und Instruktion besorgt hat.

Zur Aufstellung von Landesklassen — Kommissarien gemeiuschaftlich die
verschiedenen Landestheile zu bereisen und dazu an den verschiedenen ausgewahlten Orten
Termine anzuberaumen, zu welchen die betreffenden Lokal-Kommissionen vorgeladen werden.

12.
Die Generalkommifsion hat die fur .a— Lokalkommtsston nörhlgen Tabellen auf ihrer

Expedition so vorbereiten zu lassen, daß die Lokalkommissarlen bel jedem Geundstäcke nur die
Lokalbodenklassen in der entsprechenden Rubrik einzutragen haben; sie fereigtdiese Tabellen, sowie
6. nach und nach auf der Expedirion gefördert werden können, den Lokalkommisstonen unter
Elaräumungeiner enesprechenden Frist zur Vornahme des Ab. und Einschätungsgeschäftes
zu und beraumt dabel zugleich elnen kurzen Termin an, an welchem die nöthige Instruktion

an Ort und Srelle von einem der beiden ökonomischen Kommissarien erfolzen soll.



icc.

. 13.
Die Vorladungen der Speslalkommisstenen und sonstigen Berbeiligeen erläße die Ge-

neralkommission bei Ordnungestrasen von 1— 5 Thalern und läte solche im Fürstenthume
Gera unmickelbar, in den andern Landeskheilen aber mittelst Requisteion der betreffenden
Lokalbehorden insinuiren.

C. 14.
Die nach Eintragung der Lokalklassen vervollstandigten Flurtabellen sind von sammtlichen

Mitgliedern der Lokalkommission zu unterzeichnen und zur gesehten Frist an die General-
kommisston abzugeben, welche dieselben den betressenden Lokalbehörden zustellt, mit der An-
weisung, solche eine Frist von 14 Tagen an Orc und Seelle auszuhängen, dlese Frist in dem
Amts· und Verordnungsblatte und einem entsprechenden Lokalblatte bekanne zu machen, unter
Anberaumung elner präklustwen vierzehntägigen, vom Schlusse der Alfirions#cit an zu rech-

nenden Reklamationsfrist und die Tabellen mit daraufgebrachter dlesfallsiger Registratur an
dle Generalkommisston zurückzustellen.

. 15.
In benjenigen Landestheilen, wo die Vermeslung noch nicht ausgefährt ist, bat gugleich

der der Lokalkommission zur ungefähren Abschähung des Flächengehaltes der Grundslücke
beigegebene Geomeler, der diese Flächengehalee in die Tobelle einzutragen hat, solche mit zu
unterzelchnen.

K. 16.
Dle in der gesehlichen Frist elngehenden Reklamatlonen, welche an dle Generalkom=

mission zu richten sind, sind von der lehtern zu prüfen, wobel lmmer derjeulge ökonomische
Kommissar, welcher bei Besimmmung der betreffenden Ortsklassen alch# Theil genommen har,
die Revision vorzunehmen und zugleich einen Versuch zu mochen hat, die Reklamation im
Wege der Versständigung zur Erledigung zu bringen.

Gellugt dies nicht, so hat die Generalkommission einen Kollegialbeschluß zu fassen und
dem Reklamanten durch formliche Resolutlon zu eröffnen.

. 17.
Gegen dlese Enescheidung findek innerbalb anderweirer vierzehntägiger Frist der Rekurs

an Fürstl. Regierung starc, welcher ebenfalls bei der Generalkommisston einzulegen ist und
worauf diese, under Beischluh der enesprechenden Akten und Literalien, Verlche an ole ge-
dachte Oberbehörde erstartet.

. 18.
Sind die Tabellen entweder ohne Reklamation hinsichtlich der eingekragenen Klassen und

Flächengehalte anerkanne oder dle dagegen erhobenen Reklamationen erledlget, #o wirb nach
geschehenem Vortrage von elnem skonomischen Kommissar die Revision und gugleich Ein-
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schähung der Lokalklassen in die Landesklassen., sowie die Einschätung aller Sieuecrobjekte
vorgenommen und deren Wertb sofort in Geld ausgedrücke.

. §«-9—

NachdemdieEis-schwangdeckokalqussminbiefqndksklassenecsolgkkOsckschktbtdic
BMchUWSVskWtktbeMchdtnFlüchenundSteuereinbkitendukchdieissstkuiktenKalkui
latoren, worauf die Tabellen von einem Kommissionsmitgliede zu revidlren, so weit nötbig
zu berichtigen und mit dem Revisionsvormerk zu versehen sind.

g. 20.
Aus diesen auf solche Weise vervollstandigten Flurregistern wird sodann fur jeden Ort

eln besonderes Steuerkataster gefertigt, in welchem jeder einzelne Besiber sein besonderes
Steuerkonto erhast.

« . 21.

Diese Steuerkakaster, welche nach sorgsältiger Prüfung ins Reine geschrieben werden,
sind von sämmtlichen Mitgliedern der Generalkommission unterschriftlich zu vollzleben.

*. 29.

Die Generalkommission bedient sich in ihren Ausfertigungen der Bejeichnung
„Fürskliche Generalkarasterkommisson“

und führk ein Siegel mit dem Fürstlichen Wappen und der Umschrift: „Jürstlich Reuß j.
L. Generalkalasterkommisstion.“

III.

Instruktion
für

die Spezial-Kommissionen.

. 1.
Zu Einkkasstrung aller in einer Flur vorkommenden Bonstäksabstufungen werden Sxe-

Ralkommissionen gebilder.
. 2.

Dle Spezialkommissionen werden, nachdem ihre Ernennung der Generalkommissson an-
gezeige ist, von lehlerer an Ort und Sielle über das elnzuschlagende Versahren genau in-
liruire und mitlesst Handschlags an Eides Seate in Pflicht genommen.
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8. 3.
Es werden mit dleser Insteulrung die nörhigen Flurbegehungen verbunden und die Zahl

der Klassen aller Kulrurarren, soweit sich das im Allgemeinen äbersehen läßt, bestimmt. Es
schließe dieß jedoch nicht aus, daß die Spezlalkommission bel elner oder der andern Kuleur=
art noch Klassen eluschieben kann, wenn sich bel der speziellen Klosssrung bles als nothlg er-
geben solle. Die Spezialkommission erhält dabei zuglelch die nörhige Anleltung gu Ausfül-
luns der ihr zu behändigenden Tabellen.

 e

Sie begebt die Flur In der Regel nach der Nummerfolge des Flurverzelchnssses, el.
nige sich über die örtliche Klosse, in wrlche jedes Stück jeder Kulturart nach seiner Ertrags-
sähigkeit und seinen sonstigen Eigenschaften gehört und zeichnec diese Klosse durch 1. 2. 3. 1c.,
ein.

8. 5.
Wo eine Einigung daruber nicht zu erzielen ist, entschelbet Selmmenmehrheit.

+. 6.
ergwerke, Lehm, Mergel. Then- und Sondgruben, Schleser-Kalk, und Sorinbrüche

Beaunkohlengruben u. dergl. m., deren Ertrag nicht andauernd Ist, werden nach Analogie
der ste umgebenden Grundslüccke eingeschätzt, im andern Falle bleibt deren Geldwerthschähung
der Generalkommission vorbehalten, und es hatr die Spezlalkonnmission an Erstere nur über
deren Vorhandenseln Ju berlchten.

. 7.
An bden Flurgrenzen werden die zunächst gelegenen jensritigen Grundstücke mit klafhrt,

um bel der Revision durch die Generalkommission alo Komrole zu dlenen.

4. 8.
In den noch nicht vermessenen Fluren wicd den Spe jlalkommissionen eln Geometer

beigegeben, welcher (S. 3. der betr. Justruktion) bei Uebergehung der Flur einen Flurläuser
durch Nummerfrung herstellt, die approrimakive Ruehensohl ermitrele und diese sowohl, ols
auch Besiter, Lage, Kulturoct und Klasse, letztere nach Angabe der Spezkalkommisston, ein-
tragt.

8. 9.
Bel größeren Stücken von mindestens 5 Morgen verschledener Bonltat ist der Antheil

einer seden davon nach Zehnthellen, oder nach Besinden bei sehr großen Stücken nach Hun-
derrtheilen approrlmativ zu ermltteln und einzukragen. Die Generalkemmisston wird sodann
bemessen, ob ein solches Stück in verschiedene oder in rine Mitkeklasse zu stellen W#.
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5. 10.

Verschiedene Kulturarlen bei einer Nummer sinden mur insoweit Berücksichtigung, als
einzelne Thelle derselben 7# Morgen überscherleen, bis dahln werden sie in der Hauptkul-
turart mlt eingeschatzt.

 11.

Bäume oder Strauchwerk auf Feldern und Wiesen bleiben unberücksichtigt, wenn sie
nicht die Haupenuchung bilden; solche Grundstücke werden nach Maßgabe #hrer Ertragssä-
higkeit eingeschatzt, ls wenn sie unbewachsen waren.

8. 12.
Ergeben sich bei Begehung der Fluren Unrichtigkeiten in der Angabe der Besiher,

Kulturarten u. dergl. so sind solche zu notlren und zur Kenntniß der Generalkommission zu
bringen.

—

heBeslber der elnzuschähßzenden Grundslücke sind zwar in der Regel nicht verpflich-#cr dle E3 Iin der Flux zu beglelten- wenn sie aber besonders verlange wer-
den, so müssen sie erschelnen. Dagegen ist ihnen unverwehret, den Aufzelchnungen freiwil·
lig belguwohnen, wenn sie sich dazu bewogen fuhlen; sie haben sich jedoch aller Einreden
dabei zu enthalten und durfen solche nur bel der Generalkommission als erster Justanz vor-
bringen und eventuell welter verfolgen, wle §. 26. der Justeuktion für die Generalkemmis-
slon vorgeschrieben (K.

K 44.
Solleen den Spezialkommissionen während ihrer Arbeic besondere Bedenklichkeiken auf-

stoßen, so haben sie sich on die Generalkommisston zu wenben.
. 15.

Da es bel Begeßung elner Flur mitunder wünschenswerth sein kamn, Spezlalkommis-
säre aus benachbarten Fluren zuzuziehen, so bleibe dies der Generalkommislkon überlassen,
und die betressenden Spezjalkommisstonen haben deren Aufforderung pünktlich Folge zu leisten.
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I.h

Instruktion
zu Aufstellung der Flurbücher, ferner zu Anfertigung von Flurläufern in Flu-
ren, die noch nicht vermessen oder noch nicht kartirt sind, endlich zu Bezeich-

nung der ersten über den jedesmaligen Flurgrenzen gelegenen Stücken.
H..——

8. 1.
Jedes Flurbuch muß am Kopfe die allgemelne Bezeichnung der Lage erhalten. Da

solche Bezeichnungen in der Regel eine großere Anzahl von Stucken umfassen, so ist eine
besondere Kosumne dazu ulcht nzihlg. Wo elwa elnzelne Stücken besondere Namen haben
kam dies in der 3. Rubrik bemerke werden.

". 2.
In den Fluren, welche, noch nicht vermessen sind, Ist bel Gelegenheit der Klosstrung

zugleich ein Flurläufer zu entwersen, welcher sich ausf ein Brouillon (siehe 4. B. die
Beilage sub 5)) gründek und die jedesmal elngeschlagene Richtung genau bezeichner.

5. 3.
Um dobei zuglelch die Fläche approrimativ zu ermitleln, wird dle Länge jeder Lage

mit der Stachelruche gemessen und notlrt und diese Messung so oste wlederholt, ols dle Länge
einc andere wird. Dazu ist ein Lcherer Handlanger zu verwenden, der jedoch gehörig kon-
trelire werden muß.

el Uebergehung der Stücken ersolge sobann in einem Manuase die Auszeichnung der
Breite, serner die lausende Nummerirung (die auch bei der nachfolgenden Vermessung bei-
behalten wied), das Eintragen der Besitzernamen und der Klasse, lesceres nach Angabe der
Spezialkommissien.

. 4.
Oie hiernach sich berechnende Fläche wird im Zimmer ermielt und ous dem Manu-

ele der Flurléufer gebilder, welcher außer den Rubriken des Flurbuchs die Länge jeder
Lage und die Brelte jedes Stäcks enthalren muß. (l. Bellage A.)

An den Flurgrenzen wird das zunächst gelegene Stück mit verzeichnet und klassire.
. 5.

Für solche Fluren, die zwar vermessen aber noch nicht kartire sind, wird eim Wegwel-
ser durch flüchege Kopirung der Meßtischblätter aus sreier Hand, so daß nur Flgue und
Fichtung ersichillch und, hergestelle und ein Flurbuch angelegk, wie jedes andere, in welches
nur die Flächen nach erfolgter Berechnung noch einzutragen bleiben.
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J.
Solche Handzelchnungen dürfen der leichtern Führung balber Bogengröffe gewößullchen

Papiers ulcht überschreiten, müssen ober demungeachtet ein ganzes Mehtischblaue enthalten.
Jeder Bogen enthäle eine Nummer und an den äußern Umfassungslinien die Angabe der
Anschlüsse an ble berreffenden Blätter, oder an den Flurgrenzen dle Namen der senseitigen
Flurem gerade wie dle Flurkarten selbst.

6.
Die zulachst uber allen Flurgrenzjen, wenn sie nicht Landesgrenzen sind, gelegenen Stuk-

ken sind aus den jenseitigen Materialien in einem besondern Verzeichniß aufzunemen und
in den Flurbuchern durch eine kurze Bleibemerkung an den entsprecheuden Stellen darauf
zu verweisen.

#ö 7.
Die vorhandenen Flurkarten sind an ihren Grenzen mit den der benachbarken Fluren

zu verglelschen, begüglich zu berlchelgen oder zu ergsnzen, um dle Ueberjeugung zu gewin-
nen, daß kein Scäck weggelassen und keines doppelt kartirk sel.

5. 8.
Nach den Resultaten·dleserVerglelchungsindeventuellauch die Flurbücher zu berich-

rigen, mile den zünächst angrenzenden Stücken aber zu versahren, wie F. 6. angrorduet ist.

K.
Die 1. und die 4 lehten Rubriken der Flurläuser bleiben vor der Hand unausgefülle

und sollen nur darum in bie Flurläusfer kommen, damie sie eben so gue sosort zur Grund-
lagt den Kaasters dlenen können, als dle auf Vermessung gegründeten Flurbücher.

5. 10.
Die Aussullung der Rubrik fur die allgemelnen Klassen und deren Werthe, sowle-

süc die Sceuereinheiken erfolgt auf den Grund der Schähungsprokokolle, sobald die Ergeb-
nille destnitiv festlkeben, die der leczeen Rubrik aber nach der zu kressenden Reglerungsbestim-
mung und die der ersten nach Ausstellung der Kataster.

C. 11. ,

Zu Forderung der Berechnung der Steuereinhelten werden Hilfotabellen angefertigt
und benutzt, aus denen jeber Seruereinhelt= Ausaß für jede Fläche jeder Kulturart und Klasse
sofort bervorgeht.

S. 12.

Die Flurbücher werden nach beisolgendem Muster sub B. eingerichlet und glelchna. B.
mige Besiter enkweder durch „sen.“ „zun.““ rc. oder durch Nummern „I.44 „,„II.44 2c.
oder endlsch nach ortsüblicher Weise bezeichnet, 3. B. „Heinrich Wolf, am Brunnen.“

Bel Forensen ist der Name ihres Wohnorts anzugeben, so daß elne weltere Bemerk.
ung nicht ersorderlsch ist. 27
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A.

Schema zum Flurläufer.

« l

Tig- 2
2 2 —

8 Namen 7 2 Steuier-
 rit der Fläch.Plase,.
* ***
* 3 Besiher und Kuliurart. 5 3

5 # a9 ! HunO—
 4 3 Usge.! deri-

Nuten Akcr. [Rutk. I örtl.alg.h#r tbell.

Brouillon I.

Lãngt 84,42 Nuth.
1,/2 Jeh. EhristophZchiueliug, Feso/2 48,81] 1II. J 8018,251 19 23
22 Carl Georg Dünnebicr, Feld 8,842. 70, 85 985
310 Qehaun Michael Abicht, Feltt0060 . 8 5,03% 563

it.

Länze 27,30 Ruth.
6 Adam Friedrich Polster,
EEtl Passerga)lc /8 10| „ 60 %
* 19% 1 1814052 auiese — oo,ioh1 1. J200sio,oo

it.

Broullloo II.

ic.
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B.

Schema zum Flurbuche.

— 5E
 2 2#
 E. Namen 3 Steuer-
2 Zz. *

5 d Fläche. Klasse. 3848A.
3 er 2

SZ Besitzer un Kulturart. "* 9 bon
r, 4 Psa · *E*m

Acker Nulb. Enl. lla. ttiifc.
I

ABC-»-
NJazeo.

F### Vötecher, FeeldEhrierh Msüllr,d« Wilhelm Maurer,Deimich Welf, enpse

* dinselbe,
e ticherin stadt, S#

„2¾.—

5 50
1 60
4 20
3 55

als
10 13

« 85

1 88

3 #.
3I.
2 .
2 III.

Feld
2 HlIlI.
2 III.
2 HI.
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Gesetzsammlung
Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 109.

1.Bekanntmachung,
die binslchtlich der Außerkurosetzung des Paplergeldes getroffene

Vereinbarung betr.

Um die Uebelstände zu beselelgen, welsche für die Angehörlgen verschledener Staacen ent-
stehen, wenn ausgegebenes Papiergeld ohne Festsehung einer geräumigen Frist und ohne eine
in weiter Ausdehnung ersolgende öffenliche Bekanm#machung dieses Termins außer Kurs
gesect wird, haben sich die auf Grund des Vertrags oom 26. Mal vor. Is. verbündeten
Regierungen von Preußen, Baden, Grohbersogihum Hessen, Braunschweig, Mecklenburg-
Schwerln, Nassan, Sachsen-Weimar und Elsenoch, Sachsen.Melningen, Sachsen-Koburg-
Gotha, Sachsen-Allenburg, Oldenburg, Anhalt-Dessau und Köchen, Anhalt, Bernburg,
Schwargburg. Sonderehausen, Schwarzburg. Rudolstade, Reuß älterer und jüngerer Linie,
Lippe-Schaumburg, Lippe, Waloeck, Lübeck, Bremen und Hamburg zusolge eines in der
10 Sihung des pco (sorischen Fürstenkollegiums gesaßlen einhelligen Beschlusses wechselsei-
tig verpflichtet:

eine Außerkucssetzung des von lösen aussrgebenen Paplergeldes nicht anders eln-
treken zu lassen, als nachdem eine Einlösungsfeist von mindestens vler Wochen
Kestgeset und wenigstens drei Monate vor ihrem Ablauf sowohl im eignen Staoce
össentlich bekonne gemacht als auch den übrigen verbündeten Regierungen behuss
der Verkündigung in ihren Staaten amrlich nocifihirt worden ist.

Dieser Beschluß wird Hiermit umer dem Bemerken zur öffentlichen Kenmtnih gebrocht,
daß vadurch die #m §. 12, des Gesebes vom 27. Märj 1649 getrofsene Bestimmung we-

#4X#sgegeben den 19. Februar 1851. 16
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gen Anberaumung elner Präklustofrist von mindrsteus sechs Monaten sür dereinstige Eln-
lösuns der bierländlschen Kafsenscheine nicht sür außer Krast geset zu achten ist.

Gero, am 26. August 1850.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

2. Verordnung,
die Joll- und Steuersätze vom ausländischen Zucker und Sprup und vom

inländischen Rübenzucker betr.

In Ueberelnstlmmung mit den übrigen Scaaten bes Zollverelns wird hierdurch in Be-
ziehung auf die Sähe der vom ausländ'schen Zucker und Sprup und vom inländischen Rü-
benzucker nach den bestehenden Verträgen zu erhebenden Steuer mir höchster Genehmigung
Sr. Durchlaucht des Fürsten Folgendes bierdurch verordnet:

1.

Die durch die Bekanntmachungen der ehemaligen Fiustlichen gemeinschafelichen Landes-
regierung vom 10. Juli 1844 (gem. Gesetzlammlung Bo. VI. Seite 33 flgd.) und vem
27. Juml 1846 (Bd. VIIl. der Gesetzsommlung S. 89) normirten Eingange- Zell-Säße
vom auelöndischen Zucker und Sprup werden auch für den Ze##raum vom 1. Seplember
1850 bis Ende August 1853 sorterhoben.

2.

Ec bleibt auch für dieselbe Periede dirjenige Steuer vom inländischen Rübenzucker —
3 Sgr. vom Zoll-Centner der zur Zuckerbereitung bestimiten rohen Rüben — wie sie durch
dle unter 1 zulebt bezeichnere Regierungebekimmmachung frstgestellr worden ist, ebensalls un-
verändert.

Gera, am 31. August 1850.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.



477

5. Verordnung,
dle Ausübüng der Jagd betr.

Es ist zu unserer Kenmuiß gekemmen, daß manche Gemeinden die Ausübung der Jogd
einer gröhern Anzahl von Flurschützen ( bis 10 und mehreren) übertragen haben, und dag
dlese wieder mehrere Schützen zujuziehen pflegen. Da elne solche Einrichtung dein Zwecke
der iu unserer Verordnung vom 18. November 1849enthaltenen Vorschriflen geradehin zu-
widerläuft und dafu führer, dleselben zu umgehen, so verordnen wir in dieser Beziehung
Folgendes:

1.

Fur jedes Gemeinde·Jagdrevier(8.4.und8.dergedachtenVerordnung) dars nur
ein Flucschuhe angestellt werden.

2.

Es ist gestattet, diesem Flurschußen einen oder mehrere Stellvertreter beijugeben. Der
Etellvertreier darf aber nur dann dle Jagd ausuben, wenn der Flurschußze selbst verhlndert
ist und ihm die Ausubung der Jagd ausdrucklich uberlassen hat. Sind mehrere Seellver-
treter ernannt, so darsf ebenfalls die Uebertragung der Ausubung der Jagd zu gleicher Zelt
nur an einen derfelben erfolgen.

3.

Der Flurschäbe, bejüglich dessen Stelloertreter darf zwar andere Schützen mit auf die
Jagd nehmen, jedoch sür jeden Jagdbejiik mehr nicht, als drei, und stets nur unter seiner
persnlichen Leitung und Veramwoctung.

1.

Den Jogdgemelnden bleibe es überlassen, dlie Elneicheung zu treffen, daß bestimmee,
sekoch in elnem Jahr höchstens drei Treibjanden unter Leitung der Flurschüen gehalten wer-
den, an welchen Jeder, welcher jagdbaren Grund und Boden im Revier besict und mie
dem Schießgewehre um ugeben versteht, Thril zu nehmen berechtige ist.

Diese Treibsagden sind spätestens zwel Tage vorher bei der kompekenken Behörde G. 1.
unserer Verordnung vom 12. Junucr l. Js. in Nr. 3. des Amts- und Werordnungeblaris)

anjugeigen. 6

5.
Die vorstehenden Vestimmungen sinden auch auf die ver pachteten Ormelnde· Jagdreviere

analoge Anwendung, insbesondere ist, wem die Verpachtung an Mebrere geschieht, Einec
der Dächter oder ein Dritker als derjenige, welcher dle Jagd auszuben hat, der Bebörde
u bezeschnen.Ju bezeschnen ô4.
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6.

Zuwlderhandlungen werden in der im J. 142., der Verordnung vom 18. November v.
Is. angeordneten Welse bestraft.

Gera, den 23. Seplbr. 1850.

Fürstlich Reuß-PMlauisches Ministerium.
von Bretschnetder.

Schlick.
—

4. Nach elnem zwischen den Regierungen des Thüringischen Zoll- und Handelsverelnes und
der Kurfürstlich Hessischen Seaaksregierung getrossenen Uebereinkommen wird die Ellen-
banstrecke von Eisenach nach Bebra und umgekehre von Bebra nach Eisenach mit dem 1.
Okrober ds. Is. für den Transport von übergangslkeuerpflichtigen Gegenständen zwischen dem
Großberzoglich Sächsischen und dem Kursürstlich Hesüschen Staatsgebiete eröfsfner werden.

Zu dem Ende I#st auf dem Eisenbahnbose zu Bebra eine gemeinschaftliche Uebergangs-
stelle errichtee und dleser Stelle sowohl ols auch den Grohherzoglichen Uebergangsstellen in
Berka a. W. und Gerstungen, iugleichen den Kuesfürltlich Hessischen Uebergongestellen
in Herleshausen und Richelsdors, von welcher die erstere ebenfalls erst neu errlchrer,
dle Befugniß zur Ausseriigung und Erledlgung von Uebergangsschelnen beigelegk, auch dle
Uebergangsstelle zu Gerstungen zur Erhebung der Uebergangsabgabe von dem mit der El-
senbahn von Herleshausen in Gerstungen eingehenden Biere oder Branmewelne ermächtige,
niche minder das großberzogliche Steueramt zu Eisenoch als Uebergongestelle säür den
Werkebe binsichelich der von Herleshausen daselbst eingehenden übergangssteuerpflichtigen Ge-
genstände bestimmt, demselben auch die Eimächtigung zur schliehlichen Absertigung der mit
dem Aulpruche auf Sceuerverg#ung zum Exporr mittelst der Eilenbahn nach Kurhessen an-
gemeldeken bonifikorionssähigen Spirituesen unter Wagenverschluß, ertheilt worden.

Wir bringen daher Solches behufs gehöriger Nachachlung zur össentlichen Kennmiß.

Gera, am 26. September 1850.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerlum das.
von Bretschnetder.

Schlick
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3. Machdem auf Antrag des General. Juspektors des Thuringlfchen Zoll· und Handels-
verelnes und unfer allselriger Instimmung der Thüringischen Vereinsreglerungen elne Uebso-
gangestrahe zwischen Ludwigstadt und Ter#au im Könisl. Balerlschen Staategeblete elner-
seles und Gräsemhal im Herzoglich Sochsen-Melningensthen Scaatsgeblete andererselcs ber-
gestellt, auch in Folge dessen in Gräfenehal eine Uebergangsstelle errichtee worden ist: #o wled
dles blerdurch mit dem Bemerken zur ollgemeinen Kennmnig gebracht, daß dle gedachte Straße
berelts mit dem 1. d. M. eröffnet worden (t.

Gera, den 2. Okfober 1850.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

6. Einer auber gelangten Mittheilung zusolge ist dos in dem Königlich Würcembergischen
Hauptamtsbezirke Kannstatt gelegene Rebenjollamt 1. zu Ludwigsburg ausgehoben wor-
den: was hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Gero, am 27. November 1850.

Fürstlich Reuß-Mlauisches Ministerium.
von Bretschneider.

« Schlick.

7. Nachdem mit Zustimmung der betheiligten Zollvereinsreglerungen dem Großherzoglich
Sächstschen Steueramte zu Weimar die Besugniß erebelle worden ist, auch Begleitschelne
I. zu erledigen, biernächst auch dem Füöestllch Schwor burgischen Steueramte zu Arnstade
eine gleiche Erwelterung seiner zeitherigen Abserilgungebesugnisse durch ertheilte Eemächtig.
ung zur Erledigung von Begleitscheinen 1. über auoländische Garne und Sübseücher aller
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Arc gugestanden, und dlese Maßregel bel belden gedochten Steuerstellen berelts mit dem 1.
des I. M. ins Leben getreten ist: so wird Solches biermit zur allgemelnen Kennens# gebracht.

Gera, den 4. Jannar 1851.

Fürstlich Reuß-Plautsches Ministerium.
Fur den Minister:

UDr. Kreßner.

Schck.

8. Dos Großhersoglich Badische Nebenzgollamt I. zu Isfezbeim it wegen der durch
wechselnde Verkehrsverhälenisse eingercetenen Verminderung seines Geschäftsumsanges vom
1. Januar d. J. ab in ein Nebenzellame II. verwandelt worden: was hlerdurch zur all.
gemeinen Kenmiiß gebracht wird.

Gera, am 11. Jannar 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium
Für den Minister:

Dr. Kreßner.
Schlick.

D. Nach einer Micbellung des Kursürstlich Hessischen Fi. inisteri ist das Neben·
sleuerame zu Fr(blar mit der Befugniß zur Erledigung von Uabergangsschesnen süc die
der innern Besteuerung unterworsenen Gegenstände bekleidet worden: was wir Hiermit gur
öffentlichen Kenneniß bringen.

Gero, am 31. Jannar 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.
S.
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10. Bekanntmachung,

die Ausslellung und den Gebrauch der Paßkarten betr.

Zwischen der bie sigen Staatoregierung und den Staateregierungen von Preußen,
Balern, Sachsen, Hannover, Mecklenburg. Schwerin, Sachsen-Welmar,
Sachsen-Altenburg,Sachsen-Meiningen, Sachsen-Koburg. Goebo, Braun-
schweig, Anhalt-Dessau und K then, Anhalt-Beruburg, Schwarzburg-Ru-
dolstade, Reuß älterer Linie, Schaumburg= Lioppe, Bremen und Hamburg
ist in der Absiche, ihren Angehörigen dle bes der Aulegung von Eisenbahnen rücksichtlich
der Besörderung des Verkebrs brabsichtigten Vertheile auch durch eine erleichterte und im
Interesse der öffrutlichen Sicherheit die erserderliche Garamie gewährende Handhabung der
Poh- und Fremdenpolizei zu Tbheil werden zu lassen, über diesen Geegenstand eine
erneuerte, mit dem 1. Jmuar dieses Jahres in Wieksamkeit gecre#cn#e# Uebeceinkunst obge-
schloslen worden, behufs deren Aussührung — mit Abändecung bezüglich Wiedereinschärf-
ung der in der Verordmung vom 23. März 1819 (Nr. 16. des Ames= und Perord=
nungsblactes von 1859, Stück 97 Ne.. 227 der Gesetzlammlung) blerüber enthaltenen Be-
stiumungen und Worschriscen — Feolgendes zu allgemeiner Nachachtung bekannt gemoche
und festgesehr wied:

Die Angebörigen der kontrahirenden Staaten seälen, seweir nicht in den nachselgenden
 2. und 4. Beschränkungen felstgeser sind, besugt Kin, sich zu ihren Reisen, sei es auf
den Eisenbahnen, mit der Polt oder soust lemerhalb der Gebiekstheile der oben ausge-
söheren Staaten start der gewöhnlichen Pässe der Paßkarten zu bedienen.

Paßkarten dürsen nur solchen Yersonen ertheilt werden, welche
1) der Polijeibehörde als vollkommen zuverlässig und sicher bekammt, auch
2) völlig selbsthändig sind, und
3) in dem Bezirke der ausstellenden Behörde C. 6.) ibren Wohnsih boben.

In Beziehung auf dle Bedingungen unter 2 und 3 können ausnahmsweise Paßkar-
ten ertheilt werden:

) Siudirenden mie Zustimmung der betreffenden Unkversitätsbehörde, am Uni-
versilässerte;

1) Mulitärpersonen mir Genehmigung ihrer Militarvorgesetzten, au ihcem jedes·
maligen Ausenthaltsorte;

e) uunselbständigen Familiengliedern auf den Antrag des Familienhaupies (Vaters
oder Vormundes), jedoch une wenn sie das 18. Lebensjahr uberschrltten haben;
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d) Handlungsdienern auf besondern Antrag ihrer Prinzipale, am Wohnorte der
Letzteren.

(. 3.
Ehefrauen und Klndern, welche mit ihren Ehegatten und Eltern, sowie Dlenstboten,

welche mie ihren Herrschaften reisen, werden durch dle Paßkarten der Letztern legitlmirt.

5. 4.
Dle Paßkarten bleiben allen Denjenlgen versage:

a) welche nach den bestehenden Gesetzen auch bel Reisen im Inlande paßpfllch-
tig sind, jedenfalls Handwerkogelellen und Gewerbegehilsen;

b) den Dienstbocen und Arbeitsuchenden aller Arcz
0) denen, welche eln Gewerbe im Umherzlehen berreiben.

4. 5.
Die Pahkorten sind nur ouf dle Dauer eines Kalendecsahrs glielg, (ind in allen, der

gegenwärtigen Konvention beigerretenen Sraaten nach einem überelnstimmenden Formusore
und von gleicher Farbe zu ertheilen und müssen den Raomen, Stand und Wohnort des In-
habers, sowie dessen Namensunterschrist und Signalemene enthalten.

Für das laufende Johr 1851 kommen Paßkarten von blauer Farbe zur Anwendung.

“ 6.
Die Besugniß zur Ectheilung von Pahkarten Ktehe ollen zur Ausstellung von Pässen

sfür das Ausland berechiigten Polizeibehörden, einer jeden jedoch nur binscchrlich derjenigen
Personen ju, die lunerhalb ihres polizeilichen Bezirks ihren wesentlichen Wohnsh baben.
(I. J. 2. Nr. 3.)

C. 7.
Den Polizcibehörden wird ausdrücklich zur Pfliche gemacht, bel Ausstellung von Paß.

karten mit größeer Sorgsalt zu Werke zu geben, sich hlerbei nach den hier gegebenen
Vorschristen genau zu achten, insbes#ndere bei Beurtheilung der perfönlichen Zuverlassi, keit
und bei Ausfüllung der auf den Paßkartensormularen angegebenen Rubriken des Signale=
mente mit möglichster Vo. sicht und Genauigkrit zu versahren und namentlich auch etwa vor-
haudene „besondere Keunz#ichen“ des Emplängers nicht zu übergehen, sondern auf der Pah-
karte anzugeben.

Zuwiverhandlungen hiergegen werden an der Bebörde, dle sich solcher schuldig macht,
mit Ordnungsstease bis zu zehn Thalern geahndet werden.

S. S.
Die Gebühr für elne ausgestellte Paßkarce bleibe wie bisher auf fünf Silbergro-
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schen sellgesetzt, und sind die Formulore hierzuvon den cinzelnen Poßpolizelbehöeden bei
den Fürsllichen Pollzeidirektorien hier, in Schlei) und der Fürstlichen Polizetbirektion in
Ebersdors gegen Vergütung des Preises von zehn Silberpsennigen jür das Seäck zu be-
girhen.

*ie
Ueber die von ihr ausgestellten Poßkorten Har jede Pellzeibehörde ein von den vorge-

schrlebenen Paßjournalen abgesondertes, sortlausendes Verzeichnih zu föhren, in welches Name,
Stand und Wohnort des Empfängers, der Ore seiner Herkunfe, wenn dieser dom Wohn=
ort verschieden, so wie das vollstänolge Signalement und der Tag der Ausstellung elnzu-
tragen ist. Die Rummer des Pahkartensournals wird auf der Vorderseice der Paßkarte
oben zur linken Hand bemerkt.

. 10.
Jeder Mißbrauch der Pabkarten, wohin insbesendere außer der Fälschung derselben

die Führung einer auf eine dritte Person laucenden Karte, die wissenrliche Ueberlassung der
Lehtern Selken des Juhabers an einen Andern zum Gebrauche als pollzeiliches Legirtmatsons-
mittel, oder dle sälschliche Bezelchnung von Personen als Familienglieder oder Dienstboten
. 3) zu rechnen ist, unterliegt, insoweit nicht nach Beschafsenheit des Folles besondere
Strasbestimmungen elntreten, einer Geldltrose bis zu 25 Thlen. oder Gesängnißstrose dis zu.
14 Tagen.

 . 11.

Die von den Hlerzu berechtigten Bebörden ausgestellten Paßkarken wirden in den Ge-
bierstheilen der kontcahlrenden Staaten überall gleschmäßig respekelrr.

Jeder Angehbrige eines der konkrahirenden Staa#en, welcher außerhalb desfelben relst,
ohne einen Paß (Wonderbuch) oder eine Paßkarte zu führen, hat zu gewäctigen, daß gegen
ibn nach den wegen der niche segitimlrten Fremden belkehenden Vorschriften versohren, ins-
besondere dah er von der Weiterreise bis zu geführter Legitimarion ausgeschlossen wird.

Diese Bestlmmung gile auch von Inländern del Reisen im Inlande, obwohl es ihnen
tm Uebelgen unbenommen blelbr, den über löre Derson ersorderlichen Falls zu führenden
Uuswels auch auf andere glaubwürdige Welse, als durch Produktion elnes Passes oder ei-
ner Pahkarke zu bewirken.

Eine Visirung der Pahkar#en finder nicht statt.

6. 12.

In Fällen schleumiger polizellicher Verfolgung elnes verdächtigen Judiofduums sind die
Polizeibeamten des einen der komtrahicenden S#naten besugt, die Versolgung 4 die Gebiete
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der andern fortzusetzen, jedoch nicht um den Verdachtigen selbst zu verhaften, sondern nut
um milt Vermeidung eines jeden durch schriftliche Benachrichtlgung entstehenden Aufenthalts
dle nächste Polizelbehörde von dem vorliegenden Sachverhalte sofort mündlich #l# unterrsch-
ten und zu der in der Sache erforderlich scheinenden Eluschreitung auszufordern.

5. 13.

Um eine genaue Befolgung der von den kontrahirenden Reglerungen zur Ausfuhrung
der absgeschlossenen Ueberelnkunft gleichmäßig erlassenen Bestimmungen uber die Ausstellung
der Paßkarten moglichst zu sichern, wird sammtlichen Polizelbehorden zur Pflicht gemacht,
dle von ihnen wahrgenommenen, bei der Aussertigung von Pahkarten an andern Orten be-
gangenen WVerstöße bel Fürstlicher Regierung anzuzelgen, damic diese Verstöße zur Kennt-
niß der vorgesehten Jastanz derjenigen Behörde gelangen, welche hlerin gesehle hat.

 Gera, am 14. Februge 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.



84

ri

Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 110.

1) Für die angeordnete allgemeine Grundskeuerregulirung und die dadurch bedingee Auf-
nahme des steuerbaren Grundbesitzes Ist elne genaue Abgrenzung der elnzelnen Ortsfluren ei-
nes der wesentlichsten Eesordernisse. Es wird daber gegenwärtig, um dem Sieuerreguli.
rungsgeschäfte weitern Foregang zu verschaffen, vor Allem nothwendig, daß da, wodie Flur-
grenzen zweifelhaft und unsscher sind, deren Lauf gehörlg ermitcelt, urkundlich sestgestellt und
auf die Dauer gesichert werde. — Dieser Zweck kann am Sichersten unur erreicht werden
eimmal durch Abhaltung von Flurzügen unter Leitung der Ortägerichtsbehörden, demnächst
aber durch Bestellung besonderer Feldgeschworner für die einzelnen Flurbezirke; und indem
wir daher behuss gehörlger Ausfübrung dieser Mahßregeln auf Anerag der Jücstlichen Ge-
neralkataster-Kommisston In dem Nachstehenden

1) eine Anweisung an die Ortsgerichtsbehörden des Landes in Betreff der Abhaltung
von Flurzügen und

2) eine Instrukrion süc dle Feldgeschworenen
zur allgemeinen Kenntmiß bringen, machen wic den Orksgerichesbehrden sowohl als den Ge-
meinden im ganzen Lande die pünktliche Ausführung gegenwärtiger Vorschriften zur Pflicht,
und weisen dieselben an, etwalgen hierauf gerichteten Requisiklonen und Anträgen der Fürst-
lichen Generalkakasterkommlsston bereitwillige Folge zu geben.

Gera, am 29. Mäcz 1851.

Fürstlich Reuß Mlauische Regierung daselbst.
von Bretschneider.

Schlick.

Ausgegeben den 9. April 1851.
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I. Amtveisung an die Gerschtsbehörden, die Abhaltung vor Flur=

zügen betr.

1) In allen Fluren des Landes — mögen dleselben berelts vermessen oder erst noch geo-

8

—S

metrisch auszunehmen sein —, bei welchen der Lauf-der Fluegrenze unsicher und
zweiselhast ist, baben die betressenden Ortsgerichtsbebörden auf desfallsigen Antrag der
Förstlichen Generalkatasterkommisston oder des von dieser beauftrageen Geometers ei-
nen besonderen Flurzug anzuordnen und zu lelien.
Ein solcher Glurzug bat jederzeie unker Zuziehung der betheiligten Gemeindevorstände
sowie der betreffenden Grenzankieger und des von der Füestlichen Generalkakaskerkom=
misston namhafe zu machenden Geomelers resp. auch unter Konkurrenz der bethellig-
ken Cerichtsbehörden über die Rachbarfluren staltzusinden, und es ist blerbei in der
Weise zu verfahren, daß über die Begehung der Flurgrenze ein förwliches Procokoll
ausgenommen, dle elnzelnen Gren#punkte durch erkennbare Grenzjeichen, am Fuglich-
sten durch einzusehende, mic fortlausenden Nummern gu versehende Seelne oder min-
destens Psähle bezeschnek und die Entfernung von esnem Grenzjelchen zum andern so-
sort mit der Ketite gemeslen, dle gesundenen Maße aber nebst der eingeschlagenenRich-
tung in das Protokofl nledergeschrieben werden. — Auch wenn über die Nachbarflu-
ren bereics Flurkarken vorhauden seln sollten, muß doch elne Prüsung der Emsernun-
gen durch Ketkenmessung vorausgehen, ehe ste in das Protokoll eingetragen werden.
Dle Sehung der Grenzzeichen haben die Gemeinden auf ihre Kosten zu bewirken und
muß entweder fosork oder längstens 8 Tage nach abgehaleenem Flurzuge under speglel-
ler Aussichr des Geometers bewirkt werden, und daß dieh geschehen, von Lehterem der
Gerichtsbehörde unverweilt angeseigt werden.
Aus die Auzjeige des Geometers, doß in elner begangenen Flur innerhalb der acht-
tägigen Frist die Verlagung nicht ersolge sel, sind die säumigen Gemeinden von den
Gerichtsbehörden zur Erfüllung dieser ihrer Obliegenheiten unter der Verwormutg an-
zuhalten, dah die seblenden Grenzlage Gerlcheswegen geseot und sowohl dle deßsall-
sigen Kosten als die Kesten der Versäumnisß, des Geometers, welcher in der Regel
mit der Ausnahme eincs Distrikts, dessen Grenjen ungewiß und erst sestzustellen #ind,
Instruktionsmäßig nicht eher beginnen dars, als bis diese Grenzen verlagt sind, von
ibnen exekurivisch beigetrieben werden sollen.

Ebeuso sind dicjenigen Grundbesier, welche sich der ergangenen Vorladung un-
geachtet bei dem Flurzuge nicht betheilige baben, von ihrer Gerichtsbebörde auf elnen
kurgen Termin, von welchem der Gceomeker in Keunténiß zu setzen ist, uncer der Ver-
wornung vorzuladen, doß bei ihrem Ausbleiben die Grenzen nach den Angaben der
Anlieger und unter Vermillelung der Feldgeschworenen festgestellt werden sollen.
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Die geursachten Verzugskosten fallen den Säumigen zur Last und sind von den-

selben, da nöthig, erekurivisch beizutreiben.
Grenze die zu begehende Flur an dos Ausland, so sind die zwischen dem biesseitigen
Gouvernemene und dem benachbarten Staate unbestcitten bestehenden Grenzen oder re-
gehmäßig anerkanneen Grenzkarcen unbedingt zu Grunde zu legen. — Dasern jedoch
bie Landesgrenze selbst noch nicht regulict ist und zweifelhaft erscheink, so U#st die Ver-
lagung der Flurgrenze am der sraglichen Stelle bis auf Weiteres auszuseten, und hac
die betreffende Gerichtsbehörde zunöchst bel Fürstlicher Regierung die Regulirung der
bLandesgrenze zu beantragen. —
Grenze dagegen dle sragliche Flur an eine inländische, die

a. schon vermessen ist und deren kareirte Begrenzjung von den beiderseirigen Gemein-
den anerkanne wird, so s#i#d diese anerkannten Grensen unbedingt anzunehmen;
werden aber diese Grenzen nicht allseielg onerkanne, so ist ebenso wie

b. bei noch niche vermessenen Nachbarfluren eine Vereinbarung darüber berbeizufäh=
ren oder die Begrenzung durch gerichtliche Entscheidung feslzuskellen.

Grenze die Flur an landesherrliche Kammergrundstücke, so ist die Flurgrenze unter
Zuzlehung eines Bevollmächtigten der bekreffenden Komeralbehörde zu reguliren.
Die Durchschneidung der Grunostacke ist möglichst zu vermelden, und siub die Ge-
meinden dahin zu disponiren, daß sie die Eigemhumsgrenzen auch als Flurgrenzen
anerkennen, da es nicht daraunf ankommen kann, ob eine Flurgrenje regelmäsig ist
oder nichl, wohl aber die Kartirung eines Grundstücks in verschiedene Fluren manche
Unzutröglichkeiten mie sich sührt. —

—Sx

—S

—

S

II. Justruktion für dle Feldge schwornen.

1) Jede Gemeinde des Landes hat aus ihrer Mitke mindestens zwei, grösiere Gemein=
den auch mehr Männer zu Feldgeschworenen zu bestellen, welche neben dem Werkrauen
der Gemeinde vorzüglich auch die nöchige Orts, und Flurkenmeih bestgem

2) Dle geschebene Wahl ist (osore bei der berreffenden Ortsgerichtsbehörde anzuzeigen,
damit dort dle Gewählten sür iöre Funktionen sörmlich in Pflicht genommen werden.

3) Auch in den bereite vermessenen Fluren des Landes ist die Wohl solcher Feldgeschwo-
renen ummittelbar nach dem Erscheinen gegenwärtiger Verordnung vorzunehmen und
die Anzeige davon zu erstatten.

4) Die Feldgeschworenen haben die Verpflichtung, dem Flur zuge sowie der Verlagung
und Besttermittelung beisuwohnen, für die Verlagung selbst nach Anweisung des Ge-
ometers zu forgen, darüber zu wachen, daß weder an den Mehpfählen noch an den
gesehten Grenszeichen Frevel geschehen, und während der geometrischen Austahme eis
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ner Flur so ost und an den Plätzen sich einzufinden, wann und wohin sie von den
Geemetern verlangt werden.
Enddecken sie Frevel an den gesebten Grenzzeichen, während die geometrische Aufnohme
der Flur noch im Gange ist, so Haben sie solches, und wenn sie es mit Sicherheit
vecmögen auch den Freoler zunächst dem Geometer anzuzeigen, welchem dann die
wei#teren Mahßnahmen obliegen.

Nach beendigter Flurvermessung resp. Croqusrung haben die Feldgeschworenen
die Verpflichung, über Erhaltung der Grenjen die genaueste Aussicht zu fübren, je-
de zu ibrer Kenn#niß kommende Verrückung oder Verlehzung der Grenzzeichen aber
sosort bei ibrer Gerichisbehörde behuss deren Regulirung zur Anzelge zu bringen und
nur für den Fall, daß der frühere Standore etwa herausgerissener Grenzzeichen noch
unzweiselhaft erkennbar ist, dleselben ohne Welteres und unker Zugiehung der beider-
seitigen Besiter selbst wieder eingusetzen.
Bel später nöthig werdenden Besteuerungen, 3. B. von neu errchteten Hofrai#hen
oder bei Ausschlagungen von Steuern, welche in Folge von Diemembratkonen nörhig
werden und dergl., haben die Feldgeschworenen auf Erfordern alle von ihnen verlangee
Auskunse nach Pflicht und Gewissen zu ertheilen.

7) Ebeuso haben ste auf die Grenzen der Wege, Tristen, Klrchen= Pfarrel. Schul= und
Gemeindebesizungen 2c. eln wachsames Auge zu balcen, um jede Unregelmähigkeic so-
sort bei der zuständigen Behörde zur Anzeige zu bringen, auch alljährlich zwei Male,
in den ersten Tagen der Monale April und O ktober, die Flur zu begehen, alle
vorgedachten Umstände genau zu untersuchen, auch etwalge Veränderungen der Kultur.
arten genau auszuzeichnen und über den Befund an lre Gerichtsbehörde zu be-
richten.

ODiese Berlchte müssen bel elner Ordnungsstrafe von Einem Thaler zur Gemein.
bekasse längstens den 14. April und 14. Oktoberjeden Jahres erstactet werden, selbst
auch dann, wenn Unregelmäßlgkeiten oder Weränderungen Lch uscht vorgesunden ha-
ben, In welchem Falle es nur einer einfochen Anzelge bedarf.

8) Wegen erwa zu branspruchender Vergütung für alle diese Leistungen haben bie Feld-
geschworenen sich mic ihren Gemeinden zu vereinbaren.
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2) Aelanmumachung, die Erweiterung der amtlichen Befunnisse des Fürstl. Stenctamés hier bei.

Der bedeucende Umfang des ausgedehnten Handelsverkehre und Fabrikarioneherriebs in
biesiger Srobde baben eine enesprechende Erwelterung der amelichen Besugnisse
des Färstlichen Steuerames hler bezjügllich der Waarenabfereigung unter Begleit-
schein-Kontrolewünschenswerth gemacht, und es ist diese Erweiterung auf Antrag der biest-
gen Staatsregierung von den übrigen bethriligten Zollvereinslkaaben insoweir zugestanden wor-
den, daß das gedachte Fürslliche Seeueramt auher der ihm schon zuskehenden Besugnih zur
Erledigung von Begleitscheinen IU. in Zukunft auch zur Erledigung von Begleitscheinen 1.
und zur Ausfertigung von Wegleitschelnen II. berechrigr sein soll, so daß nunmehr durch
dasselbe Wagren unmictelbor vom Vercinsauslande mnter Begleitschein= Kontrole I. bezogen
und auf Begleleschein II. von hler aus Bebuss deren Wersteucrung an den Bestimmungs-
orcen wleder versender werden können.

Wegen Ausführung dieser mit dem 1. Märg dieses Jahres ino Leben trekenden Maß-
regel haben wir die nörhigen Anordnungen ergehen lassen, und sien wir das Publikum hier-
von durch gegenwärtige Bekannemachung in Kenniniß.

Gera, am 22. Februar 1851.

Fürsil. Reuß. Pl. Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

3) Belanmimachung, die Abfertigungebefunnisse der Großherzeglich Süchs. Sleuertezermr zu Veila
a. d. Werra betr.

Im Hirbllck auf die in der Stadt Ver #a. d. W. in neuerer Zeic und namuontlich
sele Ersffnung der Frledeich-Wilhelme. Nordbohn eingerretene erhebliche Erweiterung des dor-
tigen Handelsverkehrs mit gollpflichrigen Woaren ist die daselbst bestepeude Grobher#oglich,
Sächstsche Seeuerregeplur in ein Sreueramr verwandelt und jur Erledigung von Begleit-
scheinen Nr. II. ermächtige sowie auch mit der Besugnih verseben worden, ausländische Post-

Kücke bis zu dem Geolchte von 15 Pfund unrer Zuziehung des in Berka a. d.W statie-
nirten Steueraufsehers, mehr als 15 Pfund wiegende derortige Poststücke dagegen nur unter
Thellnahme und Leitung des Bezirks-Oberkoncrolcurs, dessen Ankunst in vorkommenden Fäl-
len abgewartet werden muß, abserrigen zu dürsen: was mir dem Bemerken jue öffentlichen
Kenntniß gebracht wird, doß dlese neue Elnurichtung und die Wieksomkelr des künseigen
Großfberkonl. Sächsischen Sreueramees zu Berka a. d. W. mit dem 1. April d. J. ins
Leben erlte.

Gero, am 22. Februar 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.
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4) Bekanmmachung, die Erweiterung des Paßkarten-Rayons betr.

Der #mlerm 14. d. M. In Nr. 109. der Gesebsammlung publizlrten Konventlon
u Berresf der Ausstellung und des Gebrauchs von Paßkarten K#ind nachträglich
noch die Regierungen des Kursürstentbums Hessen, des Fürstenthums Schwarz=
burg. Sendershausen und der freien Stodt Lübeck beigecreten, und sinden in
Folge dieses Anschlusses die Bestimmungen der gedachten Konvention auch für diese Staa-
ten ihre vollständlge Anwendung.

Gero, den 26. Jebruar 1851.

Fürstlich Reuß-Mauisches Ministerlum.
von Bretschneider.

Schlick.

5) Belanntmachung, denselben Gegenstand betr.

Der in Nr. 100. der Gesetsammlung publlzirten Konventlon uber den Gebrauch der
Paßkarten als Legitlmatlonsmittel auf Reisen ist neuerdings auch die Herzogsich Nasfaui-
fche Staatsreglerüng fue den ganzen Umfang ihres Staatsgebiets beigetreten: was hierdurch
nachtraglich zur allgemeinen Kenniniß gebracht wird.

Gero, am 28. März 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

6) Bekanntmachung, das Nebenzollamt zu Pyrmont beir.

Nachdem dem Fürstlich Waldeck'schen Nebenzollame I. zu Pyrmont vom 1. April
dleses Jobres ab rie unbeschränkie Befugulh zur Erledigung von Begleitschelnen II. belge-
legt worden ist: so wird dieß vorschriftemähig biermic zur allgemeinen Keunmiß gebrachr.

Gera, am 28. März 18651.

Furstlich Reuß-Plauisches 4 Ministerium.
von Bretschneider.

Schlck.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 111.

Nach dem am 31. März dieses Jahres ersolgten Ablause des mit Sr. Durch-
laucht dem Herrn Fürsten von Thurn und Tarks beltandenen Vertrags über die
Ausübung des Hostcegals im dem Fürsteurhume Reuß-Gera mit Einschluß der Pflege Saal:
burg ist an dessen Srakt zwischen Sr. Durchlauche dem souverginen Fürsten und
Herrn, Herrn Heinrich dem Zwei und Sechjigsten, reglerenden Fürsten Reuß
Jungerer Linie und Hochgedachtem Durchlauchtigen Fürsten von Thurn und Taris
ein erneuerter Vertrag über die Poslverwaltung in den gedachten Landeskheilen unter der
ausdrücklichen Bedingung, daß vom 1. des lausenden Monats ab der Deursch-Oesterreichische
Postoereln in feiner vollständigen Anwendung auf das Fürsteuthum Kreuhjüngerer Linke zum
Wollzug kommt, abgeschlessen und dabel die Dauer dieses erneuerten Vertrags von dem Be-
stehen des Deutsch-Oesterreichischen Postvereins und dessen Anwendung auf die biesigen Lande
abhängig gemacht worden.

Indem wir Solches biermit veröffentlichen, bringen wir zusleich zur Rachachtung süe
die berhelligten Behörden und zur Nachricht des Publikumos die nacherslchtlichen einjelnen
Bestlmmungen des neuen Wertrags sul# A. auszugsweise zur allgemeinen Kenneniß und fü-
gen auh M. elnen besondern Abdruck des Deutsch--Oesterreichischen Pestvereins-Vertrags bei.

Gera, den 11. April 1854.

Fürstlich Reuß-Plautsches Ministerium.
von Bretschneider. e#a

Schlick.

Ausgegeben den 19. April 1851. 1
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Beilage sub 41.
Art. 13.

Siellung von Aushülsepferden für die Pestanstalt.

Wemn bei außerordentlichen Gelegenheiten der Pferdebestand der Posthalter zur Fort-
schaffung der Ertraposken niche ausreicht, und der Posthalter nicht im Stande sein sollte,
die nöthigen Pferde gegen enesprechenden Lehn zu beschaffen, sollen die Eeschirrhalter des
Octs oder Ames verpflichter sein, ire Pserde gegen extraposlrarmäßige Be zahlung zur Be-
sörderung der Poslen zu stellen.

Porkosteithümer.

Hinsichtlich der Porkofreithümer in eigentlichen Staacsdienstsachen und Fürsl.
lichen Angeletgenhelten Ilt Jolgendes verelnbart worden.

Die Portofreiheit steht zu:
a. auf den Brlefposten

I. Im ganzen Umfang des Fürstlichen Verwaltungsbegirks:
1) der Korresponden) sämmelicher Reuhischen Kellegien und Oberbehörden, einschließ-

lich der Hosverwaltung;

2) der Korresponden der Gesandten undsonstigen Bevollmächtrigeen des Gürslemhums
Reuhß jüngerer Linie an auswärtigen Orten, und den Konsuln dieses Fürstenthums;

3) der Korrespondenz der im Austrage des Durchlouchtigsten Landesherrn oder des
Förstlichen Ministeriums versendeten Staatsdiener, die sich jedoch deshalb auszu-
weisen verpflichter suud, und vor deren Absendung die Generalpostdirektion zur er-
sorderlichen Insteuktion der betcessenden Poststellen im Woraus Kenntniß erhal-
ten seoll.

I. lunerhalb der Fürstlich Reußischen Gesammtlande älierer und jängerer L#nse einschlleß-
lich der Transteroute durch den Großberzeglich Sachsen-Weimarlschen Neustädter Krels:

1) der Korrespondenz des Fürstlich Rerußischen Oberoppellatlonsgerichts zu Jeno, von
und bis Jena rücksschtlich seiner an den regierenden Durchlauchelgsten Fürsten, on
das Fürstliche Ministerium und das Landesjastigkollegium zu erstattenden Berlschte
und osfijiellen Mittheilungen, nicht aber sür Erlasse in Prozeß- Partel= und Prl.

wuchn, biesichtllch derer die Entrichtung des Porto ausdrücklich vorbehallen
2) “ eamm sämmellcher Justi)= und Verwalcungsunterbebörden im Für-

stenebum Reuß jüngerer Linle in wirklichen berrschaftlichen und Landesangelegen-
heiten, in Dienstsachen und unker amelichem Siegel, jedoch mit ausdrücklicher Aus-
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nahme asler Partei· und Privatsachen, sie mogen einjelne Personen, Korporatio-
nen oder Gemeinden betreffen;

3) der Korrespondenz des Londkags als solchen, die unter dessen Siegel und unter
KonccasignaturdesLandlagsvorstandsergeßt,ingleichenderKorrespendensderLand-
kagemitglieder als solchen in Landtagsangelegenheiten unter sch und mit Fürfslli-
cher Staasregierung von Zeit der Einberusung bis zum Schluß des betreffenden
Landtags.

Als solche porcofrele Korrespondenz wird nur diesenige behandelt, welche ne-
ben dem Siegel und der Kontrasgnatur des Absenders die Beseichnung „Land-
ragsangelegenbeiten“ trägt;

4) der Korrespondenz in elgenellchen, von der kompetencen Behörde als solche bezeich.
neten Armensachen.

b. Auf den Fahrposten

I. Iim gonzen Fürstlich Thurn= und Toxle'schen Postverwallungsumsanze bis zum Vetrae
von 150 Thaier.
den Effekten, Akten und Geldsendungen, von welchen das Porto außerdem der Hof-

oder Staatskasse zur Last sallen würde, und welche an
u. das Fürstliche Ministerlum oder von diesem bierzu beauftragte Behörden;
b. die Fürstliche Hos, und Kammerverwalkung elmtreffen oder von derselben hier ab.

gesendet werden, "

bie zum Gewicht von 18 Pfund und bel Geldsendungen bis zum Betrag von 500
Thaler

Bel seankirt abzusendenden Gegenständen muß, außer dem firstlichen oder
omtlichen Siegel, noch die aufgebende Person oder Sielle auf der Adresse be-
merke werden.

ic. c. 2•c.

II. auf den Fabrposten innerbalb der Furstl. Reußischen Gesammtlande alterer und junge-
rer Linie einschließlich der Transttroute durch den Großherzoglich Sachsen-Weimarischen
Neustädter Kreis:

1) den herrschaftlichen Akten-Packeten und Geldlendungen, auch hinlichtlich der Sen-
dungen des Fürftlichen Oberappellatlonsgerichts zu Jena unter den vorstehend bei
a. I. 1. angegebenen Meschränkungen. Die mit ein und derselben Pest und
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von ein und demselben Absender portofrei zu versendenden Akten- Packete sellen
das Gewicht von 18 Pfund und sämmtliche mit ein und derselben Post zu be-
sördernde Geldsendungen in Silber den Belrag von 2000 Thtr. bei ein und
derselben Poststelle nicht überstelgen.

2) den Aktenpacketen und Drucksachen des Landcages und der Landtagsmieglieder bis
zum Gewichte von 18 Pfund unter dem obena. II. 3. enthaltenen Vorauesetz-
ungen und Beschränkungen.

Werden Sendungen zu einem böheren Gewichte oder Geldbeteage übergeben, so unter-
liegen dlese der Portozahlung.

c.-auf den Brief= und Fahrposten
des gesammten Fürstlich Thurn= und Taxisschen Poftbezirk:

Alle, auch die bloß durch das Fürslenthum Reuß·GeratrausitirendenPostaufga·
ben in Zollvereinsangelegenheilen, einschliehlich Geldsendungen, bleiben vom Ta-
risschen Porto frei, sosern sie als Zollvercinssache deklarirt und mit amelichem
Siegel verschlossen sind.

Mit dem Eineritt dleses Verkrags treten gegen die in diesem Artikrl aufgesührten De.
stimmungen die Art. 19 und 20. des Vertrags dd. Schleiz, den 21. Juli. 1847 und Arc.
18. des Lehens-Post.Ueberlassungs-Vertrags All. Ebersdorf den 30. Oklober 1836 aufier
Wleksomkeit und zwar auf so lange, als gegenwärtiger Vertrag bestehen wird.

Nach dessen Eclöschen ccecen die Bestimmungen der obengedachten Artikel wieder voll-
ständig in Krast.

Art.20.
Vesendere Bestimmungen über die Portofreithümer.

Bei den un vorhergehenden Art. ausgeführten Porcosceithinmern sind folgende nähere
Vestimmungen zu brachten:

) Als zur Briespost gehörig werden Briese und Schriseenpackele bis zum Gewichee
von 16 Lolh beccachiet und sindet das Briesportofreilhum auch auf die mit der
Fabrpost besörderten Korrespondenzen bis zum Gewicht von 16 Loih Anwendung.
In dringenden Fällen sollen jedech auch über 16 Lolh schwere Schrlftenpackere,
welche an den Höchsten Landesherrn oder an die höheren Landesbrhörden gerichtet
sind, oder von Höchstdemselben oder diesen Behörden abgesendet werden mit der
Briespost Beförderung erhalten.
Richt als perrschaftliche, sondern als porkopslichtige Harcei, und Privatsachen sind
anzusehen alle Gegenstände, welchen gänglich oder hauprsächlich die Erreichung
eines persönlichen, mit dem landesherrlschen oder Staas-Inkeresse nicht, oder nur
gelegenklich im Werbindung slehenden Zwecks zum Grunde liege, 5. V. Gesüche
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um Anstellung, um Penstons= und Gehaltsverbesserung, um Abgabenerlaß, ür
Militärbefreiung oder sonstige Diepensationen, Gemeindesachen oder Handelsken-
zessionen, Wander= und Oienstborenbücher, desgleichen durch Privatpersonen her-
beigeführte und nur diese betreffende Verfägungen und Kreiminaluntersuchungen,
deren Kosten der Angeschuldigte zu tragen hat und zu bezahlen vermag. In ol-
chen und ähnlichen Privatangelegenheiten müssen die Eingaben an den hochsten
Landesberrn und die öffenrlichen Behöeden bei der Aufgabe frankirt werden.

Der amtliche Verkehr der Behörden unter sich bleibe dagegen auch perto-
befreit, wenn derselbe Peivatangelegenbeicren zum Gegenstande bat.

Portopflichig sind ferner alle bei den Gerichten verhandelte Angelegenheiren
im Gebiete der streitigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit, mit Ausnahme der den
landesherrlichen Fiskus betreffenden und der Armensachen. Ebenso unterliegen die
Korrespondenzen, Akten und Geldsendungen der Patrimonialgerichts= und Einneh-
merstellen der Porkozahlung, wenn das Porto niche den heerschaftlichen Kasseu:
zur Last fälle.
Die portofreien Korrespondenzen und Sendungen müssen mit dem Diensistegel der
Bebörde und mie der Bezeichnung „Fürstliche Dienstsache“, sowie mit der N3#„
mensunterschrift des betreffenden Expedleuten auf der Adresse versthen sein. Sen-
dungen der Behörden, welche der dienstlichen Bezeichnung enebeheen, werden als
porkopflichtig behandelt.
Die Peststellen sind berechtigt zur Entfernihaltung des Mißbrauchs diennklicher
Bezeichnung von der absendenden oder adressaiischen Stelle Auskunst über den
Gegenstand einer Sendung, infoweir nsthig, unter Vermitcelung der Fürstlichen
Regierung zu verlangen.

Der Mißbrauch dienstlicher Bezeichnung wird von der Landesbehörde, auf
erfolgende Anzeige der Postbehörde, mie einer Disziplinarstrafe von 3— 10 Kha--

ler geahndee werden, außer welcher Strafe der shuldige Theil auch das defrau-
dirte Porto nachzuzahlen Hat.
In Keiminal= und Untersuchungssachen wird in den Fällen, wo die Zuhlungeu=
bigkele des Angeschuldigten zweiselbafe ist, das Porto vorerst norirk, skellr sch am
Schluß der Untersuchung beraus, daß die Sporteln erbebbar sind, so wird das
Porto mitliquidiré, eingezogen und an die betreffende Peststelle gewäher, im Fal
des Unvermögens wird der betreffenden Posistelle darüber eine Bescheinigung zu-
gestellt.

Ebenso wird in Untersüchungsfällen verfahren, wo das zahlungspflichtige
Subjeke noch nicht ermirtelr ist.

. Sämmtliche Porkofreithümer auf den Firstlich Thurn- und Tarieschen Pesten
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erstrecken sich niche auf das von der Generalpostdlrekeion an fremde Yostadminl=
stratlonen zu erstartende Auslage= und Transitporto, welches stets zu verguten ist.

Die portofrele Besorderunz auf fremden Posten richtet sich
a. rucksichtlich der zum Deutsch-Oesterrelchischen Postvereln gehorlgen Staaten

fur dessen Dauer nach Art. 24. und 25. des Vertrags vom 6. April v. J.;
/a. außerhalb dieser Staaten nach den deshalb etwa bestehenden Vertragen zwi-

schen ver Fürstlich Thurn= und Taris'schen Postadministration und anderen
Pestrerwaltungen.

Ve#stell, und Scheingebühren.

Eine Bestengebühr sür Korrespondenzen und Fahrpostsendungen in herrschaftlichen An-
gelegenheiten wird ebensowenig erhoben, ols Schelngeld für ausgegebene rekommandirte Kor-
respondenz oder Fahrpostsendungen, voch follen die betreffenden Scellen resp. beauftragten
Beamten gehalten sein:

4) über alle derartige Postausgaben besondere Quikkungsbücher zu führen, in welche dle-
selben die aufsugebenden Gegenstände betreffenden Falls wit Werthangabe einzurra.
gem haben und von Sellen der Poststelle die Ausgabe zu bescheinigen 1#t;

2) ebenso find alle herrschafflichen Korrespondenzen von den betressenden Seellen, sowelt
thunlich, durch besondere hierzu beauferagte, den Poststellen zu bezelchnende Leuce
abholen zu lassen, und es ist dafür zu sorgen, dah die Bescheinlgung über den Em-
psang rekommandieter Korrespondenz und Jahrpostsendungen sofort mic der Empfang-=
naohme in die Hände der betreffenden Poststelle gelange.

Als eilig bezeichnete Posteinläufe in herrschastlichen Dienltangelegenhelten, einlausende
Estafferren oder solche Sendungen, auf welche nach Vorstehendem Porto oder Auslagen als-
bald zu erbeben sind, werden von den Briesträgern gegen Erhebung der gewößnlichen Be-
siellgebühr, nach wie vor, bestellt.

Arl. 27.
Schutz gegen Aceinträchtigungen der Postanstalt.

Versicgelte Briese, Packete unter und bis zu 25 Plund schwer, so wie Gelbsendungen
ohne Ausnayme, unterliegen nach wie vor, dem Postzwang.

Se. Ducchlaucht, der souveraine Fücst des Fürstenthums Reuh jüngerer Linie versi-
chern der Pestverwaltung thunlichsten Schußt gegen Beelntcächtigung und Eingriffe In ihre
Rechte.

Inebesondere soll weder die Ecoblirung noch der Durchzug fremder Posten gugestanden,
noch auch fremden und einheimischen Boten das Einsammeln, Westerbefördern und Verthei-
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len von Briefen und zum Posttransport geeigneten Packereien zum Nachtheil der inlandi.
schen Posten gestattet, vielmehr die Zuwibderhandelnden nachdrucklich bestraft werden.

Es daif daher kein Kanzlel. oder Gerichtsbote, keine Ordonnanz oder anderer Soldat,
kein Relsender, Kurscher, Fuhrmann, Wirth oder wer es sonst immer sein mag, auf NRou-
ten, wo Postken erablire sind, und Mostanstalten sich besinden, Brlese oder sonstige postmäßige
Gegenstände sammeln, über den Ort binaus, wo die nächste inländische Postustalr sich be-
findek, gegen Bezgahlung mimehmen oder bestellen, bei Vermeidung elner Serase von 10
bis 20 Tphlr. oder verhältnißmähigem Arrest bel Unvermögenden, in jedem Falle Erstattung
der Uncersuchungskosten und des desraudirten karismäßigen Porto. 2c. 2c. — Oie erkannte

Scrase sälli dem kandesberrlichen Fiekus zu; das nacherhobene Porto wird dagegen der
Postkasse überwlesen werden.

Boten, welche von Jemand eigens zue Bestellung einzelner Briefe oder Packete abge.
schickt werden, und ssch desbalb legielmicen können, siud ulche als Postdefraudanten zu be-
trachten.

Art. 23.
Schuß gegen das Haudererwesen.

Wirthe und Miethkutscher durfen Reisende, welche mit Extrapost augekonimen sind,
und sich nicht länger als 24 Stunden am Orte aufhalten, bel 10 Thlr. Strafe nicht wel-
ter befordern. ·
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Beilage sub B.

Deutsch-Oesterreichischer Postvereins-Vertrag.

Allgemeine Bestimmungen.
Art. 1.

Umfunzg und Zweck des Vereins.

Derdeutsch-Ssterreichische Hostvereln bezweckt dle Gestlskellung gleichmähiger Bestimmungen
für die Tarlrung und pestalische Behandlung der Brlef= und Fahrpost-Sendungen, welche
sich zwischen perschiedenen zum Wereln gebörigen Postgebieten oder zwischen dem Vereins-
gebiet und dem Auslande bewegen.

Oesterreich und Preußen treken dem Postvereine für ihr gesammtes Staatsgebiet
bei. Außer diesen wird derselbe nur deutsches Gebsec umfassen.

Die Bestimmungen über dle internen Brief- und Fahrpost-Sendungen blelben den
einzelnen Verwaltungen überlassen.

Art. 2.
Zusammengesegte Posigebiete.

Der gesammte Werwaltungsbezirk elner jeden Postabm inlstration wird, auch wenn sie
mehrere Landesposten im Vereinsgebsere zugleich verwaltet, in dem Verpälenisse zu den übri-
gen Vereins-Pestadministracionen nur als Ein Postgebiet angeseben.

Sicherung und Beschleunigung des Postverkehrs.

Jede zum Wereine gehörige Postverwaltung ist berechtigt, für ibre Correspondenz jeder-
zeit die Routen zu benuzen, welche die schnellste Besörderung darbieten. Dabel ist jeder
Verwalmung seeigestellt, dle internationale Verelns-Correspondenz über anderes Vereinsgeblet
einzeln oder in verschlossenen Packeren zu versenden.

Ueber die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen auf die Correspondenz der Han-
sestädte werden sich die betheiligren Post. Verwaltungen auf Grund der bestehenden Rechts-
verhältnisse besonders elnigen.
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Art. 4.

Die Vereinsposiverwaltungen machen sich gegenseitig verbindlich, fur moglichst schleu-
nige Beförderung der ihnen zugesührten Correspondenz Sorge zu tragen, und in dem Falle,
wenn von elner Verwaliung die Cinrichtung eines Posteourses zur Beförderung der eigenen
Correspondenzen im Bezirke einer anderen Verwaltung sür sich in Anspruch genommen wird,
dem ihr diesfolls zukommenden Ersuchen gegen Ersatleistung der Kosten, soweit eine solche
begründet erscheint, zu enssprechen.

Art. 5.

Die Reglerungen verpflichten sich gegenseirig, soweic es von ihnen abhängt, dafür Sor-
ge zu tragen, daß den Postverwaltungen die ungehinderte Benuhung der Eisenbahnen und
ähnlicher Communicationemiseel überall säc die Besörderung der Correspondenz gesichert und
überhaupt dem wechselselilgen Postverkehre die Vorchesle größemöglichster Beschleunigung ge-
währt werden.

Art. 6.
Emsernungs-Maß.

Die Enesernungen in dem Wechselverkehr zwischen den einzelnen Postvereinsgebieren
werden aueschllehlich nach geogrophlschen Mellen Gu 45 auf Elnen Arqnakorsgrad) bestimme.

Vereinsgewicht.

Für alle Gewichesbestimmungen in dem Wechselverkehre der Postvereins-Scaaten gile
als Gewichts-Einhele

das Zell-Pfund (500 Französische Grammen).

Art. 8.
Münzwäihrung.

Die Zutarlrung und Abrechnung erfolgt in der Landesmünze berjenigen Postbehörde,
wesche das Porto elnzieht. Ueber dle Acc der Saldlrung krit zwischen den berdheiligten
Verwaltungen besondere WVerständigung ein.

Art. 9.
Acrechnung.

Diejenige Post. Verwalkung, an welche die Postsendungen unmittelbar, d. h. ohne Be-
rührung einer dritten Vereins-Poskonstale übergeben und von welchersiein eben der Weise
empfangen werden, überusmme auf Verlangen die Abrechnung und Ausglelchunz mit den
weiter liegenden deurschen Post. Verwaltungen. D"
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Oie Redukrion des angerechneten Porto für cranstelrende Correspondenz findee nach dem
wirklichen Werthe des zugerechneten Betrages stort. Dle Feslsetzung des Reduktions-Ver-
pälmisses blesbe besonderer Verständlgung vorbehalten.

Briefpo st.
I. Briefverkehr.

 Internationale Vereins-Correspondenz.

Art. 10.
Gemelschasiliches Porto.

Dle sämmrlichen, nach Artikel 1. zu dem deurschösterreichlschenPostvereingehorlgen
Scaatsgeblete sollen begüglich der Brlefpost sür die Internarlonale Ver ins-Cor-
responden) und Zeitungsspedition Ein ungetheiltes Poslgeblet darstellen.

In Folge bessen soll dlese Correspondenz 2c., ohne Rücksicht auf die Territorialgrenzen,
einzig mit den verabredeken gemeinschaftlichen Porko-Toxen belege werden.

DB#zug rs Portos.
Das Porto, welches nach diesen Taren sich ergiebt, hac jede Post Verwalkung für alle

Brlese zu bezleben, welche von ihren Post-Ansalten abgesandt werden, es mägen diese Brlefe
frankirt sein oder nicht.

Art. 12.
Hinwegsallen des Transitpertos.

Die Erbebung eines besonderen Transteporko's von den Correspondenken bört auf für
sämmcliche n ur innerbalb des Wereinsgebiets sich bewigende Correspondeng.

Ar. 13.
Transstgebühr.

Zur Regulicung des Bezuges der Transteé-Gebühren der elnzelnen Post. Verwolkungen
treten solbende Bestümmungen ein:

a) die Transit-Gebühr wird, sowohl bei der in geschlossenen Packelen als einzeln transt-
tirenden Correspondenz mie # Silberpf. Dro Meile bis zu einem Marlmo von7 Pf.
oder dem entsprechenden Betrag in der Landesmänze pro Loth nello bemessen.

b) Retourbrlefe und unrichtig #ustradirte Brlese, Kreuzbandsendungen und Waarenpro-
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ben, so. wie die vom Porto bescelten Sendungen werden dabel ulche in Ansatz ge-
bracht.

c) Jede Postt-Anstalt, welche Transse zu lelsten hat, ist ouch zum Bezuge der, nach
Maßgabeihrer Transitstrecke in directer Entsernung sich ergebenden, Gebühr berecheigr.

4) Der Bezug eines Porto für die Beförderung einer Correspondenzgattung schließe den
einer Transte-Gebühr für dieselben Brlefe aus.

e) Das Transteporto vergütet dlesenige Post. Verwaltung, welche das Porto besiebr.
Art. 14.

Vergütmng der Transtegebühr.

Die nach den Bestimmungen des Artikel 13. ausgemltrelten Transte-Gebühren sind zur
Vergütung in Vormerkung zu nehmen, und spätestens nach Ablauf eines Jahres in elner
abgerundeten Pauschal-Summe für die Dauer des glelchen Verhältnisses zu firiren.

Jeder Verwaltung stehe frel, wenn sie solches füc zweckmäßig hält, auf auderweite Er-
mittelung der von ihr zu gahlenden oder zu beziehenden Pauschal. Beträge nach vorstehenden
Grundsäten anjutragen.

Vereinöbriesportotaren.

Die gemeinschafelichen Porto· Taxen fur die internatlonale Verelns·Corre·
spondenz sollen nach der Entsernung in gerader Linle bemessen werden und für den eln-
sachen Brief (vergl. Artikel 16.) betragen:

bel elner Enefernun
bis zu 10 Meilen elnschlleßlich 1 Sgr. oder 3 Kr.

* „ 20 - - 2 „ ¾ -

über 20 - s- s9s

Fur den Brleswechsel zwischen denjenlgen Orten, fur welche gegenwartig eine geringere
Tarxe befsleht, kann diese geringere Taxe nach- dem Einverständnisse der dabei betheiligtenPost-
Verwaltungen auch ferner in Anwendung kommen.

Nrt. 16.
Gericht des einfachen Briefs, Geiuchts= und Taprogression.

Als einsache Brlese werden solche behandelt, welche weniger ols Ein Loih wiegen.
Für jedes Loth Mebrgewicht ist dan Porto für elnen einfachen Brief zu erheben.

Art. 17.
Befrderung mit der Briespest.

Briesschaften ohne Werthsangabe bis zu 4 Leib encel. unterliesen durchres der Be.
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bandlung, als Briespostsendungen; schwerere dagegen alsdann, wenn es von dem Ausgeber
durch einen Brisah auf der Adresse ausdrücklich verlangt wied.

Frankirung.
Für die Wechsel. Correspondenz lunerhalb der Verelnsltaaten soll in der Regel dle Vor-

ausbezahlung des Porto statesinden, und die Erhebung sobald als thunlich durch Franco-
Marken geschehen.

Art 19
Unfrankirte Briese

Unfrankiete Briefe sollen zwar abgesender werden, jedoch einen Zuschlag von 1 Sgr.
oder 3 Kreuzern pro Loih zur Porko-Taxe erhalten.

Für Brlefe mit Franco-Marken von geringerem Betrage als das torlsmäßige Porko
ist nebst dem Ergänzungsporto der glesche Zuschlag vom Empfänger einzuziehen.

Art. 20.
Kazbandsendungen.

Für Kreuzbandsendungen, wenn solche außer der Adresse, dem Dacum und der Na-
mensunterschrist nichts Geschriebenes enthalten, wird ohne Unterschied der Entsernung nur
der gleichmäßige Sah von 1 Kreuzer (4 Silberpf.) bro Loch im Falle der Vorausbezah-
lung, sonst aber das gewöhnliche Briesporto erboben.

Art. 21.
Waarenproben und Musier.

Für Wgarenproben und Muster, welche auf elne Arct verwahrt ousgegeben wer-
den, daß die Beschränkung des Inhalts auf diese Gegenstände leicht ersichtlich ist, wird
für je 2 Losb das einsache Briesporko nach der Entfernung erhoben.

Dlesen Sendungen dorf, wenn vorstehende Ermößlgung zur Anwendung kommen foll,
nur ein elnfacher Brief angehänge werden, welcher bel der Auskorirung mit der Waa-
renprobe oder dem Muster zusammenzuwiegen ist.

Uebrigens werden derlei Sendungen mur bis zu einem Gewlschte von 16 Loth exel.
als Briespestsendungen nach der vorslehenden Bestimmung behandelt.

Art. 22.
Relenunandirit Briefe.

Rekommandirte Brlefe werden nur frankirt abgesendet. Dafur ist von dem Aufgeber
aner dem gewohnlichen Porto nur eine besondere Rekommandationsgebuhr von 6 Kreujgern
(: Silbergroschen) ohne Rücksscht auf die Entsernung und das Gewicht voraus zu bezahlen.
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Wenn der Absender die Beibringung einer Empfangsbescheinigung von dem Adressatew

(Retour-Recepisse) ausdrücklich verlangt, so steht der absendenden Postanstalt feel, dasür eine
weicere Gebühr bis zur Höhe von 6 Kreuzern oder 2 Sgr. zu erheben.

Ein Ersatzanspruch für nicht rekommandl'rte Briese sinder gegenüber den Pestoer-
walkungen nicht start.

Arc. 23.
Ersohleistung.

Die Post·Austalt,inderenBereicheinrekommandirter Brief ausgegeben worden ist,
soll, wenn derselbe verloren geht, gehalten sein, dem Reklamanten sobald der Verlust keu-
statirt ist, elne Entschädigung von einer Mark Silber zu bezahlen, vorbehälellch drs Re-
gresses an diesenige Post, Verwaltung, in deren Gebiete der Verlust erweislich stangesunden
bat. Das Reklamationsreche soll nach Ablauf von G Monaken vom Tage der Amgabe an
erloschen sein. ..

Poklostrelhklläs
Die Korresponben sammilicher Mitglieder der Regentenfamilien der Post-

Vereins·StaatenwirdindemganzenWerelnsgebieteporkofreibefördert.

Art. 25.

Ferner werden im Gesamme-Vereinsgebiete gegensritig porkofrei besördert die Korre.
spondenzen Iin reinen Seaats-Dienstangelegenheiten (Ossicsolsachen) von Staats-
und auderen öffenclichen Behörden des elnen Polkgebiers mir solchen Bey.den eines anderen,
wenn sie in der Weise, wie es in dem Postbezirke der Ausgabe süc die Berechtigung zur
Portosreibeit vorgeschrieben isl, ols Ossijialsache bejeichuet und mit dem Oienüstegel ver-
schlossen sind, auch auf der Adresse die absendende Behörde angegeben ist.

Art. 26.

Dle dienstlichen Correspondenzen der Postbehörden und Postanstalren unter
sich und an Privarpersonen, ferner die amrlichen Laufschreiben der Post·Austaltenuntersich
werden gegenseltig porkosrel gelassen. Laufschreiben von Prlvatpresonen müssen nach dem
Brles-Postcarif frankire werden. Ergiebe sich, daß die Reklamation durch das Werseben
eines Postbeamten herbeigeführt worden ist, so muß der Schulvige auf Begehren das Porta
erstatten.

Art. 27.

Um in Bezug auf Portofreiheit die wünschenswerthe Gleichförmikeit zu erlangen, sell
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für den Inneren Verkehr in Zukaufe als ollgemelner Grundsaß gelten, dah außer den Send-
ungen der Allerhöchsten und Höchsten Personen nur dlejenigen der Behörden in reinen
Scaaksdienst-Angelegenbeiten Anspruch auf Portofrelbele haben.

Porkofrelheitebewilligungen für andere Sendungen sollen möglichst vermleden werden.
Die für Privatpersonen, Vereine u. . w. früher bewilligeen Portofreihelten sollen aufgeho·
ben, oder doch so weit als moglich beschrankt werden.

Art. 28.
Unrichtig gelcitele Briefe.

Briefe, welche irrig instradiet worden, sind ohne Verzug an den wahren Bestim-
mungsort zu besordern, woselbst nur dasjenlge Porto zu erheben ist, welches sich bei richei-
ger Instradirung ergeben hatte.

Art. 29.
Unbesiellbare Vrlefe.

Briefsendungen, deren Annahme von dem Adressaten verweigert wird, sind
ohne Verzug an das Ausgabepostamt zurückzusenden; dleselben dürfen jedoch, wenn sie zu-
rückgenommen werden sollen, nicht eröffner, und müssen vlelmehr noch mie dem von dem
Aufgeber aufgedrückten Siegel verschlossen seln. Eine Ausnahme von lehlerer Bestimmung
critt nur ein bejglich der Briese, welche wegen glelchlaucenden Namens auf der Adresse von.
jemand, dem das Schrelben nicht gehört, geöffnet wurden, und bezüglich der Belese, wesche
Loose zu verbotenen Splelen embalten, die von den Adressaten nach den für sie gelkenden
Landesgesehen nicht benutzt werden dürsen.

Sendungen, deren Adressatc nicht ausgemlttele, oder deren Bestellung sonst
nicht bewlrkt werden konn, sollen, wenn sie als ofsenbar unbestellbar erkanne sind, ohne Ver-
zug die übrigen unbestellbar gebliebenen aber längltens nach Ablauf zweler Monate, vom
Tage des Einlangens an, nach dem Ausgabeort zurückgesandt werden.

Die mir DPoste Hestante bejeichneren Sendungen, welche niche abgeholr werden, sind,
wenn nicht von Seiten des Ausgebers oder des Mdressaren elne andere Versügung darüber
in Anspruch genonmen wird, nach Ablauf dreier Monote, vom Tage des Einlangens an,
nach dem Aufgobcort zurückzusenden.

In allen vorgedachten Fällen #der Grund der Zurücksendung auf dem Brlefe zu
krlleichnen.

Art. 30.

Bei den in Art. 29. bezeichneten unanbeinglichen Brlefen ist sür die Nücksend-
ung keln Pocto anzusehen, und werden dieselben, wenn sie bel der Ausgabe frankirt wor-
den sind, ohne Anrechmung eines Porto dem Ausgabepostam' zurückgesandt. Waren dlefel.
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ben unfranklrt aufgegeben, so wird von dem Postamte des Bestimmungsorts das für dir
Hinsendung angesebt gewesene Porto in demselben Betrage und in derselben Wahrung zu-
ruckgerechnet, wie dasselbe angesetzt gewesen ist, wogegen die Hostanstall, an wesche dieselben
zuruckgelangen, berechtigt ist, das ganze Porto fur die Hinsendung zu Gunsten der eigenen
Postkasse einheben zu lassen.

Art. 31.

Brlese, welche den Adressaten an elnen anderen als den ursprünglich auf der Adresse
bezeichneten Bestimmungsort nachgesendet werden sollen (creklamirte Briese), werden wie
P#che behandele und rar#rt, die an dem Orte, von wo die Nachsendung erfolge, nach dem
neuen Besklmmungsorte ausgegeben werden, wobel jedoch nur die Tare für frankicte Briese
Iin Anwendung zu kommen hot. Dos fröher dasür angesete vereinsländische oder sonstige
Porto wird als Auslage in Anrechnung gebrache. Eine Ausnahme Hlervon kritt jedoch als-
dann eln, wenn die Nachsendung vom ersten Bestimmungsorke unmitttelbar nach dem
Aufsgabeorte erfolgt, in welchem Falle dle gleiche Behandlung wle bei ken unanbriagli-
chen Briesen (Arc. 30.) einzurreten har.

FörreklamirteBrlese, deren Zustellung an die Adressaken nicht bewikt werden kam, und
dle daher an dle Ausgaheorte zurückzulelten sind, dürsen der Post·Austalt,vouwelcherdieselben
eingelangt sind, nur dlesenigen Gebühren in Anrechnung gebracht werden, welche von dieser
bei der Auslieferung an die rücksendende Pest= Anstalt aufgerechuct worden sind.

Art. 32.
Aushebung der nicht vereinbarten Gebühren.

Außer den in den vorstehenden Artikein auedrücklich stipulirten Taxen dürsen für die
Beförderung der internationalen Vereins-Correspondenz keinerlei weilere Gebühren erhoben
werden, und es ist ousnahmeweise nur bezüglich der Bestellgebühr denienigen
Hostadministrationen, bei welchen eine solche noch bestebt, überlassen, dieselbe vorläufig sort-
juerheben. Diese Gebühr foll jedoch über ihren dermaligen Betrag keinessalls erhöhr wer-
den, und es werden vlelmehr die betreffenden Werwaltungen darauf Berache nehmen, si#
nach Thunlichkelt ganz aufzuheben oder doch zu ermäßlgen.

Der Ersah baorer Auslagen für auherordentliche Besorgungen J. B. für die Bestel-
lung durch einen expressen Voten) ist nscht ausgeschlossen.

Il0) Correspondenz mit fremden Ländern.

Art. 33Die Vereins-Correspondenz mic dem F#um,e unterliegt dersesben Behandlung, wie
die internationale Pereins-Korresponden!, Dobes tritt dasjenige Post. Amt an der Grenze
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wohin die Correspondenz nach den Verelns. Staaten unmitelbor gelange, in dos WVerhaltniß
eines Ausgabe·Amtes,unddasjenigewosieauszutretenhat, in das elnes Abgabe·Amtes.
Die Art. 19. erwahnten Portozuschlage fur nicht frankirte Brlefe bleiben dabel außer An-
wendung.

Art. 34.

Sämmeliche mit dem Auslande unmittelbar verkehrende Post-Verwaltungen verpflich-
cen sieb, dahin zu wirken, daß gegenüber dem Auslande dle allgemelnen Tax. Bestimmungen
des Postvereins bald ehunlichst überall in. Wirksamkeir treten, und werden bieselben für ihre
eigene Correspondens in keiner Weise günsligere Bedingungen sestseten, als diejenigen, welche
für das gesammie Wereinsgebiet Geltung haben.

Art. 35.

Fur solche Correspondenz zwischen einem Vereins- und elnem fremden Staate, welche
dush das Gebiet elner Vereins--Grenzpost-Verwaftung zur Zele in verschlossenen Packeten
wansttirt, soil es während der Dauer der gegenwärtig zwischen der Vereins-Post. Verwal=
#ung, welche den Traject in Anspruch nimmt, und dem betreffenden fremden Scate beste-
benden Verträge, vorbehältlich anderweiter besonderer Verständigung bel der Zahlung der
gegenwäctig sür den Transtt über das Geblet der Grenzpost-Verwaltung ausbedungenen
Transséporkosäße verbleiben.

Art. 36.

Die transitirende fremblandische Correspondenz mit anderen fremden Staaten wird beim
Durchgange durch in Mitte liegende Vereins-Staaten wie die Verelns-Correspondenz behan-
delt. Die Vertrags-Verhalmisse der Grenjstaaten zum Auslande sollen dabei der freien
Vereinbarung der bezuglichen Staaten uberlassen blelben. In so weit auf Grund der mie
fremden Staaten bestehenden Post· Vertrage von diesen an Transitporto fur die in Mitte
liegenden Vereins·Verwaltungen ein höherer Betrag vergutet wird, als zusolge der vorste-
benden Bestimmung denlelben dafür uu jahlen bleibc, so sollen dicjenigen Post-Verwal#ungen,
welche den Transie fär solche Corresponden; gewähren, für den Verlust, den sie durch Er-
mählgung des Transieporto crleiden, von der Grenzpost-Anstalt in dem Maaße eneschädige
werden, als diese durch die Ermäßlgung des Transseporto einen Vorthril errelcht.

Art. 37.

So weit als thumich soll die Auflölung der Postverräge mit fremden Staaten auch
ver Ablauf derselben erzielt, und die neue Fossung nach den Bestimmungen des Vereins
tewirkt werden. Die neu zu sließenden Vertwäge soleen den übrigen deutschen Post-Ver-
waltungen so weit mitgetheilt werden, als ihr Interesse dabel betheilige ist.
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II. Behandlung der Zeitungen.
Art. 38

Allgemeine Bestinnung.

Die Postämter der Vereinsssaacen besorgen die Annahme ber Pränumeration auf die

#m Wereinsgebiee sowohl, ols die im Ausland erscheinenden Zeitungen und Iearnale- sowie
deren Versendung und Bestellung an die Pranumeranten.

Art. 39.
Verelnsländische Zestungen, welche un Vereisgehicte beserdrt werden.

Dle Post. Verwaltungen sind verbunden, die in elnem anderen Wereinsstaate erscheinen-
den Zeltungen und Journale, wenn darauf bel ihnen abonnlet wicd, bei derjenigen Post.
Verwaltung zu bestellen, in deren Gebiet der Verlagsort gelegen ist. Hierbei bleibe der
Vereinbarung der betheiligten Postadministrationen überlassen, die elnzelnen Postämter be-
geichnen, bei welchen die Bestellung erfolgen kann.

Art. 40.
Dle Versendung hat direke nach Bestimmung des bestellenden Postames zu erfolgen.

Art. 41.

Die Bestellung kann in der Regel ulcht auf einen büczeren Zeitraum als ein Viertel-
jobr ersolgen; ausnohmewelse kann jedoch in besonderen Fällen auch auf eine kürzere Zeit
abonnir#e werden. Uebrigens sind hierbel dle Verlags-Bedingungen zunächst maßgebend.

Um auf den Empsang aller vom Beginne des Pränumerarions- Termins an erscheinen-

den Blätter rechnen zu können, haben die Bestellungen so zeitig zu erfolgen, daß das Post·
amt des Absendungsortes dieselben vor dem gedachten Termine erhalt.

Art. 42.

Wird bel dem Empfang eines Zeltungspackets ein Abgang an den bestellten Blartern
wahrgenommen, so ist das Fehlende von dem absendenden Postamte, und zwar kostensrei,
wenn der Abgang mit umgehender Post angezeigt wird, im andern Falle aber gegen Ersatz
der vom Verleger in Auspruch genommenen Vergütung nachzusenden.

Art. 43.

Fur die internationale Epedition der im Vereinsgebiete erscheinenden Zeitungen und
Journale wird eine gemeinschaftliche Gebühr in ver nachbemerkten Weise erhoben und zwi-
schen dem bestellenden und dem absendenden Postamt balbscheidig getheile.
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Ein Zuschlag fue das Transitiren durch eln deittes Bereinapost·Gebietfindetilchtmehr
statt. Sollee aber die aus einem Wereinsgebsete in eln anderes Verelnsgeblet bestimmte
Sendung duech ein sermdes, zum Wereine nicht gehöriges Posigeblet transtitleen, so ist dle
an dos fremde Postame zu encrichtende Tronstegebühr als Auslage neben der vereinöländl.
schen Spedirions-Gebühr in Ausrechnung zu bringen.

Art. 44.

Die Gebühr für die internatienase Spedition verelnslandsscher Zelrungen und Journale
wied ohne Räcksicht auf die Entfernung, in welche die Versendung ersolgt, dahin bestimme:

4) für politlsche Zeitungen, d. b. für solche, welche für die Mittheilung politl-
scher Neuigkeiten bestimmt sind, beträge die gemelnschastliche Spedlelons-Gebühr
Fünfzig Procent von dem Prelse, zu welchem die versendende Yostanstalt die Zel-
mung von dem Verleger empfängt (Nettopreis), jedoch foll

a) bei Zeitungen, welche wöchenelich sechs oder sebenmal erscheinen, dle Speditlons-
Sebühr wenigstens 3 Gulden Conv. Geld oder 2 Thlr. Preuß. und böch-
stens 9 Gulden Conv. Geld oder 6 Tblr. Preuß.,

b) bel Zeltungen aber, wesche weniger als sechsmal in der Woche erschelnen, we-
nitstens 2 Gulden Conv. Geld oder 1 Tolr. 10 Sgr. Preuß. und Hhöchstens
6 Gulden Conv. Geld oder 4 Tolr. Preuh. betragen;

2) für nichtpolicissche Zeltungen und Journale beträge die Spedlesons. Gebühr durch-
weg und ohne Beschränkung aouf ein Minimum oder Marimum Fünfundzwon.
zig Procente des Nertopreises, zu welchem das absendende Postamt ole Zeltschrife
von dem Verleger bezieht.

Den Abonnenten ist nur der Netopreis nebst der betreffenden Spedltions-Gebühr anzu-
sehen.

Art. 45.

Elne Ermähigung der in dem vorllehenden Arcikel bezelchneten Spedlelons-Gebühren,
wenn im einzelnen Folle besondere Gründe dofür sprechen, ist dem Uebereinkommen der be-

theiligten Post, Verwaltungen überlassen.
Art. 46.

Die in Arc. 40. KElpulirce gemelnschafeliche Speditions, Gebühr begrelst nicht auch dle
Ablieterung der Zeischristen in die Wohnungen der Besteller in sich, vlelmehr stehe dem
Abgabe.Hostomte frel, für diese Ablieferung eine angemessene Bestellgebühr zu erheben, je-
voch in keinem höheren als dem bereits bestehenden Berage.

Art. 47.
Das bestellende Postame bat an dasfenige Postamt, von welchem es elne Zeitung oder
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eln Journal bezieht, den dasselbe betreffenden Betrag langstens im Laufe des ersten Monats
der Abonnementsperiode zu berichtigen.

Art. 48.

Wenn eine Zeitschrift vor Ablauf der Zelt, fur welche pranumerirt wurde, zu erschei-
nen aufhort oder verboten wird, so ist dem Abonnenten fur die Zeit, in welcher die Liefe-
rung ulcht ersolgt, neben der entsprechenden Rate der Spedlilons-Gebühr der vorausbezahlce
Preis, soweit er von dem Werleger zum Ersaß gebracht werden kann, gurückzuerstat#rn.

Art. 49.

Verlangt ein Abonnent die Nachsendung elner Zeitschrift an elnen andern, als den
Ort, fue welchen er die Bestellung gemacht hat, so hat dlese Nachsendung (nach der Wahl
des Abonnenten) von dem Postamte des Bestellungs- oder des Werlagsorts unter Ansaß der
süc Kreuzband. Sendungen sestgesetzeen Gebühr, wesche der Adressat zu bezohlen hat, zu er-
solgen; weshalb derlei Sendungen von dem absendenden Postamte befonders als nachge-
schickee Zeitungen zu begzeschnen find.

Art. 50.
Ausländische und nach dem Auslande beslmmie vereinsländische Zeltungen.

Die Bebandlung der ansländischen und der nach dem Auslande bestimmcen verelns-
ländischen Zeitungen richtet sich nach vorstehenden Bestimmungen In der Weise, daß das
beiressende Grenzbüceau, bei welchem die Zeitungs--Bestellung erfolgt, ols Verlags= und
resp. Abgabeort ongesehen wird. Als Nekoopreis wird hlerbel der Einkaufspreis ange-
seben.

Lahrpostt.
Art. 31.

Festsetung der Cntfernungen.

Bel der gegensei#lgen Ueberlieserung der Fabrpost-Sendungen wierd das Perto nach
den Emseruung zwischen den postalischen Grensen und den Abgangs= reop. Bestimmungs-
orten berechner.

rt. 52.
Auswechselungspunkte.

Zwischen je zwei benachbarten Poslgebleren wird für die Auslieserung dei Sendungen
elne dem Bedürfniß entsprechende Anzahl von Auswechseluugspunkten —e



2•72.

Art. 53.

Für die Toxirung der Fobrpost Sendungen werden Grenzpunkte verabredek, bis zu wel-
chen und von welchen ab gegenleitig die Berechuung und der Begug des Porco erfolgt.

Art. 54.

Werden die Transporellnien einer Posloerwoltung durch zwischenllegendes Gebiet elner
anderen Postverwaltung unkerbrochen, so findee eine Zusammenrechnung der elnzeln zu ermlt-
telnden Distanzen eines jeden Geblets statt.

A
Porto sr Transit. Sendungen.

Zur Berechnung des Portos fur Transiesendungen ist. bel mehreren Transitlinien die
Meilenzahl auf Durchschnitisentsernungen zuruck zufuhren.

Art. 56.

Fur jede Fahrpostsendung wird ein Gewichtporto berechnet, ein Werthporto jedoch nut
dann erhoben, wenn auf der Sendung ein Werth deklarirt ist.

rt.

Fahrpost-Tarif.

Als Minimum des Gewicheporto wird für sede Tarlrungsstrecke

böls 10 Melsen 3 Kreuzer oder. 1 Sat.uber 10 bis 20 Meilen ; 2
und über 20 Meilen 9 3 —

angenommen.
Für alle Sendungen, für welche sich durch Auwendung bes Tarifs nach dem Gewichte

ein höheres Porto ergiebt, soll erhoben werden:
sfür sedes Psund auf se 5 Mellen 7 Kreuzer Conv. Münze oher 2 Silberpf., oder
der entsprechende Betrag in der Landesmünze.

Ueberschiehende Lorhe über die Piunde werden gleich einem Pfunde gerechnet.
Für Werthsendungen soll erhoben werden:

bls zur Enesernung von 50 Meilen
für jede 100 Gulden 2 Kreuzer, und für jede 100 Thlr. 4 Sgr.

über 50 Mellen
für jede 100 Gulden 4 Kreuzer und sür jede 100 Thlr. 2 Sgr.

mit der Maßgabe, daß für geringere Summen als 100 der Betog für das volle Hunderr
erhoben werden foll.
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Ueber dle der Austarirung und Abrechnung bei der Fahrpost zu Grunde zu legende

Wöhrung verständigen sich die Nachbarstaaten.
Art. 58.

Garantit.

Dem Absenber bleibt es frelgestellt, die Grenzen der verlangten Gewahr durch die
Eeklärung des Werches nach eigenem Ermessen zu bestimmen. In Beschädigungs= und
Verlustsällen wird die Entschädigung nach Maßgabe des deklarirten Werthes geleisier, mit
alleiniger Ausnahme des durch Krieg oder unabwendbne Nacur, Ereignüsse berbeigesührten
Schadens. Auch wied bel Sendungen, für welche ein bestimmter Werth nicht angegeben
ist, Gewähr geleister; dieselbe erstreckt sich jedoch nur bis zum Belaufe ven 10Sgr. oder
30 Kreuzern für jedes Pfund der Sendung oder den Theil eines Pfundes, und kann bei
vorkommenden bloßen Beschädigungen innerhalb dieser Grenze nur bis zum Belaufe des
wirklich erlictenen Schadens in Anspruch genommen werben.

Art. 59.
Allgemeine Beslinnnungen.

Wenn mehrere Packele zu Einer Adrrlse gehsren, so wird fär jedes einzelne Stück
der Sendung die Gewiches= und die Werthstaxe selbstständig berechurc.

Art. 60.

Adreßbrlese zu Fahrpostsendungen werden nicht mie Porko belege, sosern sie das Ge.
wicht von 1 Louh ulche erreschen. Füc schwerere Briese dagegen ift das beeressende Perte
nach dem Bries= oder Fahrposllarif in Aufatß zu bringen.

Art. 61.

Es ist freigestelle, die Sendungen entweder Unfrankirt auszugeben, oder vollstindig bis
zum Bestimmungsorte zu frankiren.

Art. 62.

Erhebungen an Scheln- und sonstigen Nebengebähren, sollen da, wo lie bestehen, über
die dermaligen Sähe niche erhöhr, neue dergleichen niche eingeführt, und die Säße in der
nächsten Post-Conferenz (Arc. 68.) festgestelle werden.

Art. 63.

Der Portobezug berechnet sich nach vorstehenden Tarif·BestimmungenfuedieTrans
portsteecke einer jeden einzelnen Verwaltung besonders.
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Art. 64.

Zurückgehende und weiter gehende Sendungen unkerllegen den Gebühren nach der auf
dem Hinwege und ouf dem Rückwege zurück zu legenden TDransportstrecke.

Art. 65.

Ju Bezug auf die Behandlung der Fahrpostsendungen bel der Auf·und Abgabe
gesten die landesherrlichen Vererdnungen.

Art. 66.

Bei umfangreichen Fahrpost-Transteverkehr wird man sich über thunlichste Einsöhrung
von Transitkarten vesständigen.

Schiedsrichterliche Entscheidung.
Art. 67.

Sollten über die Anwendung einer Bestimmung des Vereins-Vertrages Irrungen enk-
steben, welche sich nicht durch gegenselelge Verständlgung ausgleichen, so foll dorüber eine
schiedsgerlchrliche Enescheidung, welcher sich die sämmelichen Postverwaltungen zum Woraus
unterwerfen, in der Weise herbeigefuhrt werden, daß in dem einzelnen Falle jede Parthei
eine unbetheiligte Postadministraclon aus dem Vereine zum Schledsrichteramte wahlt und
diese beiden Schiedsrichter sodann eine dritte unbetheiligte Wereins·Post·Verwaltungsich
zugesellen.

Ausbildung des Vereins.
Art. 68.

Die weitere Ausbisdung des Vereins und Einfuhrung allgemelner Verbesserungen,
Gleichheit der Gesetzgebung und der Reglements ist dem gelweisen Zusammemtritte einer
deutschen Post·Conferenjvorbehalten.

Dauer des Vertrags.
Art. 69.

Gegenwärtige Vereinborung tritt mit dem 1. Juli 1850 in's Leben. Dieselbe blelbt
bis jum Schlusse des Jahres 1860 und von da ab ferner unter Vorbehalt einjahriger
Kundigung in Kraft.
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Gesetz sammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 12.

1) Verorennz, Modifßikation §. J. der Verordnung vom 28. Novbr. 1824, siaegen des Ein-bringens der öffentl. Abgaben im Fürstenthume Lobenstein- Ebersdorf b

Dag durch die landesberrliche Verordnung vom 28. November 1824 im H. 3. für
das Fürstemhum Lobenstein-Ebersdorf vorgeschriebene Exekurionsversabren bei Einziehung
öosfentlicher Abgaben hat sich durch die mic der Zeie gemachten Ersahrungen insofern aldun-
zweckmäßig herausgestelle, als es wegen der damie verbundenen Westerungen der rechtzeiti-
gen Crlangung der Steuern und öfsentlichen Abgaben nicht nur hinderlich, sondern auch für
die Steuerpflichtigen selbst nicht selten mie unverhältnißmäßigen Exekurionsgebühren verbun.
den ist.

Es wied desbalb, um eine regelmäßlge und prompte Sceuereinhebung, wesche im In-
teresse elner geordneten Landesverwaltung unerläßlich blelbe, zu erzlelen, und um auch in die-
ser Beziehung msglichste Gleichmähigkeie für sämmtliche Londestheile herzustellen, mie böch-
ster Genehmigung obige Bestimmung im H. 3. des angej#genen Gesebes hiermit auher Krafe
gesetzt und dagegen verordnet, daß in Zukunfe bel saumfellger Abführung schuldiger Seeuern
und öfsenrlicher Abgaben nur eine einmalige Erinnerung des Säumigen durch eine abzuord-
nende Pollzei= oder Militärperson, welche — 1 Sgr. — Erinnerungsgebühren zu erballen

bat, Platz greifen, bei niche ersolgender Zahlung aber alsdonn ohne Weiters die gerlchtliche
Einziehung auf Antrag derbetreffenden Behörde versüge werden soll: als wonach die berref-
fenden Landesbehörden sowohl als die Steuer= und Abgabepflichrigen sich zu achten haben.

Gera, am 28. Mai 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schllck.

AuSgegeben am 6. August 1851.



2) Verordnung, das Verfahren bei Auswanderungssachen betr.

Zu den amtlichen Obliegenheiten der durch die Gemeindrordnung in Wieksamkelt ge-
trekenen Gemeindevorstände gehöret unter Anderen auch die Verhandlung und ordmungsmähige
Jnsteuirung der Uuswanderungssachen, wie sie in der Verorduung vom 2. März
1849 (Nr. 10. des Amts- und Verordn.= Blac#es von 1840, Nr. 97. Bd. VII. der Ge-
setzs.) vorgeschrieben ist.

Da min aber diele Gemeindebehörden, welche mit den gerichtlichen Angelegenheiten der
Orcsangehörigen nichts zu ehun haben, nicht wissen können, inwiewest vielleicht gegen eine
beabsichtigte Answanderung wegen erwaiger Fivikrechellcher Verbindlichkelten der
Betheiligten irgend ein Bedenken oder Hindernis vorliegt, so mache es sich nothwendig, daß
die Gemeindebehörden künfiig nicht bles mit den Rebkeuirungs= und Keiminalbehörden, wie
blober schen, kommuntzicen, sondern daß sie auch mic den zuständigen Zivilgerichsobrigkelten
des Auswandernden sich in Mittbeilung seben, um von ihnen zu vernehmen, ob in Bezieh-
ung auf zloilrechtliche Verbindlichkeiten ein Hinderniß gegen das angebrachte Auswander-
ungsgesuch obwaltet, und wir machen doher den Gemeindebehörden hiermit zur Pflich", in
den bel ihnen angebrachten Auswanderungcgesichen, namentlich aber in solchen Fällen, wo
dle Auswanderung nach einem außerdeutschen Staate ersolgen soll, die Akten vor deren be-
richelicher Einsendung an die Fürstliche Regicrung auch den betressenden Zivilgerichtsbehör-
den gleichwie den Kriminal= und resp. Rekruricungobeböerden durch einsaches Derer zur Er-
klärung vorzulegen und erst, wenn deren Bemerkungen ebensalls zu den Akten gekommen
sind, Lerere an Füestliche Regierung einjusenden.

Gera, am 12. Juni 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

3) Verordnung, einzelne Besiimmungen des Vereinswolltarifs betr.

In Foige getrossener Vereinbarung unter den Regierungen der zum deutschen Zoll= und
Handelsworreine gehörigen Länder werden die Bestimmungen der Posselon 25. o. und der
Anmerkung 1. zur Post#lon 26. der zweiten Abtheilung des zur Zeit und bis auf Weiteres
noch in Krast bestehenden Zolltarlse für die Jahre 1840 bis 1848 dahin abgeändert, daß
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4) Rels und zwar

a. geschäleer dem Elugangsjolle von 1 Thlir. — Sgr. (sür den Zenener Beut-
b. ungeschälter - -—-20- togewicht,

unterllegt und
2) Baumöl in Fässern eingehend, wenn bel der Abfertigung auf den Zentner cin Pfund

Terventinöl zugesebt worden, vom Eingangspoll feel bleibe, bei der Aussuhr dagegen
einem Ausgangszoll von — 5 Sgr. — sür den Zeniner unterworsen ist. —

Cs werden daher diese Abänderungen, welche mit dem 1. August ds. Is. in Wirk-
samkeit treten, hiermic zur allgemeinen Kenneniß gebracht.

Gero, am 13. Juni 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Sc##ck.

4) Verordnung wegen Abänderung des Vereins. Zolltarifs.

Die Regserungen der zum Zellvercine gehörenden Staaten sind übereingekommen, den
für die Jahre 1846, 1847 und 1818 erlassenen Zollkaris und die denselben ergänzenden
Erlosse, welche in Gemäßßele der Verordnung vom 8. November 1848 bis auf Weiteres
in Krast blelben, ln einzelnen Bestimmungen abjnändern und weiter zu ergänzen.

Demzufelge wird hierdurch mit Verbehalt der nachrcäglich einzuholenden Zustimmung
der Landesvertretung bestimme, daß solgende Abänderungen und Zusähe zu diesem Torise,
wescher mit den srit der Publicarion desselben ergangnen Verordnungen im Uebrigen lu
Krast bleibt, vom 1. Oktober 1851an, gleichsalls bis auf Weiceres, In Wieksamkeit
crelen sollen:

Crste Abtheilung des Tarifes.

Den Gegenständen, welche keiner Abgabe unterworsen sink, treten solgende, bis-
ber in dem Tarise nicht namemlih- ausgeführeen Arcikel binju:

Eisenrostwasser, Moos, Erdnüsse (Erdpiltazien), Kupserasche, Sereusaub und
leie.

Außerdem werden folgende dermalen in der zweiten Abtheilung des Tariss slehenden
Artikel der ersten Abtheulung zugewlesen, milhin von jeder Abgabe befrelet:
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aus II. Pos. 5. lit. s. Gelbe, grune, rothe Farbenerde, Braunroih, rothe
Kreide, Oker, Rothstein, Umbra, roher Flußspath in
Stucken;

5. . 3. Flechten;

5. . k. Welusteln;

16. Gebrannter Kalk uud Glps;
33. a. Bruchsteine und behauene Steine aller Art, Muhl-

steine (mit Ausschluß der mit eisernen Reifen versehe-
nen), grobe Schleis· und Wehsteine, Tusstelne, Traß,
Ziegel- und Backsteine aller Art, beim Transporte zu
Wasser, auch beim Landeransporke, wenn die Seceine
nach elner Ablage zum Werschisfen bestimme find-

Zweite Abtheilung des Tarifs.
Bei den Gegenständen, welche bei der Einsuhr oder bel der Ausfuhr einer Abgabe un-

#rworsen fünd, ereren folgende Aenderungen eln:
A. IndenZollfäten.

I. Vom Ausgangsgolle blelben srel:
Knochen, seewärts von der russischen bis zur mecklenburgischen Grenze ausgehend
(PDos. 4 Abfälle 2c.)

II. Von folgenden, bisher in dem Tartfe nicht namentlich aufgesührten Artikeln sind die
belgesigeen Ein= oder Ausgangsgollsätze zu erheben, und zwar von:

4) Gränspan, rasffusrtem (desklllirtem, keystallisirtem) oder gemahlcnem, beim Ein-
gange 1 Rihlr. oder 1 fl. 45. kr. vom Zentner (Pos. 5 Droguerle 2c. Waaren);

2) Alcanna, Alkermes, Aolgnonbeeren, Berberisholz, Berberiswurzeln; Catechu (a-
panlsche Erde); Cleronensase in Fässern; Cocheniste, Derbysparh, Elephanten, und
anderen Thierzähnen, Färbergiuster; Färbe= und Gerbewurzeln, nicht besonders
genanneen; Flobsaamen; Frauenels (Gypespach); Gumml orabseum; Gummi se-
negal; Gucta percha, roher mngerelnigter; Horuplatcen, Indigo, Kino; Knochen-
blatten, rohen blos geschnittenen; Kokosnüssen, 26c dde; Meerschaum, rohem;
Muschelschalen; Orlean, Perlmutterschalen; Rohr, panischem, ostindischem, mar,
seiller; Pfefferrohr, Siublrohr; Salep, Schildkrörensthalen, rohen; Tragane;
Wallfischbarden (rohes Fischbein), nue beim Ausgange 5 Sgr. eder 171 kr.
vom Cenmer (Pos. 5. Droguerie 2c. Waaren);
Gurea percha, mebr oder weniger gereinigeer, beim Eingange 6 NRblr. oder 10
fl. 30 ke. vom Cenkner (Pos. 21 Leder r.)

III. Von nachfolgenden Artikeln sind, austatt der bisherigen Ein= oder Nusgangsjöllsäte
. oder anstatt beider, die beigesügeen Säte zu erheben, und zwar ven:

—
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) Roher Baumwolle, beim Ausgange 5 Sgrt. oder 174 kr. vom Centner (Pos.
2. Baumwolle rc.

2) Mennige, zur Weißglasfabrikacion ouf Erlaubnißscheine eingehend, ein Miertheil
der karismäßigen Eingangsabgabe (Pos. 5 Droguerie= 2c. Waaren);

3) Kropp, belmm Eingange 24 Sgr. oder 83 kr. vom Cen##ner (Pos. 5. Doguc=
rie- 2c. Waaren);

1) Pote (Waid.) Asche, beim Eingange 5 Sgr. oder 172 kr. vom Zemtner (Dos
5. Droguerle= 2c. Waaren);

5) Farbeholjern:
1) in Blocken, beim Ausgange 24 Sgr. obder 82 ker. vom Cemmer,
2) gemahlen oder geraspelt, beim Elngange 5 Sgr. oder 177 kr. vem Cem-

ner (Pos. 5. Droguerle= 2c. Waaren);
6) Nloc, Galläpseln; Harzen aller Gartung, europäischen und ausiereuropaischen, roh

oder gereinigt; Kreugbeeren, Kurkume, Quercitron, Saslor; Salpeker, gereinig-
rem und ungereinigtem; salpekersaurem Raccon; Sumach, Terpentin, Waid,
Wau, beim Ausgange 24 Sgr. oder 81 kk. vom Centner (Pes. 5. Dre-
guerice 2c. Waaren);

7) Buchsbaum, Cedernholz, Korkbolz, Pockholz; Gummi elostieum in der ursprüng-
lichen Form von Schuhen, Flaschen u. #. w.; Höljern, auhereurepäischen, für

Drechsler, Tischler 2c. in Blöcken und Bohlen, bein Aute 5 Sgr. oder
171 kr. vom Centner (Pos. 5. Droguerie- k. Waar

8). Gekraide und Hülsenfrüchten auf der sächsssch- bahanscen Grenze bei demTraus-
porte zu Lande eingehend,

a. links der Elbe, diese auogeschlosse:
1. von Waizen, Spelz oder Dinkel . 2 Sgr. vem Dim#ner Scheffel.

2. . Noggen, Gerste, Haser, Bohnen, Erb-
sen, Hirse, Linfen, *65252 und
Wicken o-

h. reches der Elbe, diese usgesibloff:
1. von Waizen, Spelz oder Dinkee.2

2. . Roggen, Gerste, Bohnen, eitn
Hirse, Linsen und Wicken 53. Haser und Heidekon
os. 9. Getraide re., Ansst 2);

9) Holz in geschnittenen Fournzeren, ohne Unterschied des lirsprungs, sowohl beim
Wasser= als belm Landtransporte, beim Eingange # Rehlr. oder 1 fi. 45 kr
vom Cenener (Pos. 12. Holz c.);



—

10) Feiner Korb- und Holzflechterarbeit ohne Unterschied, und von Fournieren mit
eingelegter Arbeit, beim Eingange 10 Rthlr. oder 17 fl. 30 kr. vom Centner
(os. 12. Holz e.)

11) Waaren aus Schildpatt; metallenen Häkelnadeln (ohne Griffe) und gefaßten
Drillen aller Art, beim Eingange 50 Rethlr. oder 87 fl. 30 kr. vom Centner
(Pos. 20. Kurze Waaren c.)
Gummiplatten, beim Eingange 6 Rehlr. oder 10 fl. 30. kr. vom Centner (Pos.
21. Leder 2c.);

* Gummisabrikacen außer Verbindung mie andern Materialien:
n. nicht lackirten, beim Eingange 10 Rehlr. oder 17 fl. 30 kr. vom Centner,
b. lackirten, beim Eingange 22 Reblr. oder 38. fl. 30 kr. vom Centner (Pof.

21. Leder

— " —

. Lichten (Talg-, Wachs-, Wallrath= und Stearin-), beim Eingange 6 Roblr. oder
10 fl. 30 kr. vom Centner (Pos. 23. Lichte 2c.);

15) Reis:
1. geschältem, beim Eingange 1 Rhlr. oder 1 fl. 45. kr. vom Cenkner,

ohne Taravergütung,
2. ungeschältem, beim Eingange 20 Sgr. oder 1 fl. 10 kr. vom Ceniner,

ohne Taravergütung (Pos. 25. Material- 2c. Waaren);
10) Cigarren und Schnupftabak, beim Eingange 20 Rehle, oder 35 fl. vom Cent-

ner (Pos. 25. Material= 2c. Waaren);
17) Baumsl, in Fässern eingehend, wenn bei der Abfertigung auf den Zeumer ein

Pfund Terpentinöl zugeset worden, beim Ausgange 5 Sgr. oder 177 kr. vom
Zentner (Pos. 26. Oel in Fässern);

18) Möhlsteinen mit eisernen Reifen ohne Unterschied des Teansportes, beim Ein-
gange von einem Srück 3 Rehlr. oder 5 fl. 15 kr. (Pos. 33. Seeine);

10) Bast= und Siohhüten, ohne Unterschied, beim Eingange 50 Reblr. oder 87 fl.
300 kr. vom Zentner (Pos. 35. Stroh= 2c. Waaren);

0) Wachstafft, beim Eingange 11 Rihkr. oder 10 sl. 15 kr. vom Zentner (Pos.
40. Wachskeinwand i.)

— —

B. In den Tarasatzen.
.An Tara wird bewilligt fur:

1) Bier c. (Pos. 25. a.) in Ueberfassern, 11 Pfund vomZentner Bruttogewicht;
2) Cigarren (Pos. 25. v. 2. /5), außer der Tara fur die äußere Umschließung

eine Zusahrara von 12 Pfund, wenn solche in Pappkästchen verpackt sind;
) Zucker, Brod. und Hut-, Kandis-, Bruch= oder Lumpen= und weißen gestoßenen

Zucker (Pof. 25. k. 1. a.) in Körben, 7 Pfund vom Zentner Brurkogewicht.
S
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II. Die Tara wird herabgesetzt bei:

Kaffee, rohem c. (Pos. 25. m.) in Ballen und Säcken, auf 3 Pfund vom Zens=
ner Bruttogewicht.

C. In der Bezeichnung und Beschreibung der ein- oder ausgangs-
zollpflicheigen Gegenstände.

1) Bei Pos. 4. b. feine Bürstenbinder= 2c. Waaren“ und 12. f. „seine
Holzwaaren“ sind die in Parenthese stehenden Worte: „mit Ausñahme von
edlen Mecallen, seinen Metallgemischen, Bronce, Perlmurter, echten Perlen, Ke-
rallen oder Steinen“ zu erseten durch folgende Worte: „Cmit Ausnahme ven
edlen Metallen, feinen Metallgemischen, echr vergoldetem oder verlbertem Me-
tall, Schildpatt, Perlmutter, echten Perlen, Korallen oder Steinen).“
Bei Pos. 6. k. 2. „Zrobe Eisen= 2. Waaren“ ist hincer dem Werte
„gefirnißit“ zusetzen „verkupfer!“.
Bei Mo. C. l. 3. „Feine Eisen- 2c. Wgaren“ sind die in Parenthese stehen-
den Worte „mit Ausschluß der Näh- und Sericknadeln zu ers ben durch: m
Ausschluß der Nähnadeln, metallenen Stricknadeln, metallenen Häkelnarel ehne

riffe).“
4) Bei Pes. 20. „Kurze Waaren, Quincaillerien #c.“ ist der Tex# sol-

gendermaßen abzuändern:
a. im Eingange:

„Waaren, ganz oder tbeilweise aus edlen Metallen, aus seinen Metallge-
mischen; aus Metall eche vergoldet oder versilbert; aus Schitdpaß, Perl-
mutter, echten Yerlen“ u. s. w.; sodann

b. nach den Worten „unechten Sceinen und dergleichen““:
„seine Galanterie= und Quineaillerie-Waaren (Herren= und Frauen
Toilecten= und sogenannte Nippestischsachen 2c.) aus unedlen Metailen, je-
doch fein gearbeitet und entweder mehr oder weniger vergoldet oder ver-
silbere oder auch vernirt, oder in Verbindung mit Alabaster“ u. s. w.
endlich

. nach dem Worte „Kronleuchter“:
„in Verbindung mit echt vergoldetem oder versilbertem Mecall; Gold- und
Silberblatt (eche oder unecht)“ u. f. w

5) Bei Pos. 22. Leinengarn, Leinwand und andere Leinenwagaren ist
unter c. das Wort „(#unapprerirke)“, unter l. das Wort „(appretirte)“

zu léschen.
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4) Bei Pos. 24. Lumpen und andere Abfälle zur Papierfabrikacson
kritt binzu:

„auch macerirte Lumpen (Halbzeug),“
7) Bei Pos. 25. i. a. Frische Apfelfinen u. f. w. foll der letzte Saß känf-

lig lauten:
„Im Falle der Ausgählung bleiben verdorbene unversteuert, wenn sie in“
Gegenware von Beamten weggeworsen werden.“

8) Bei Pos. 25. p. Konficuren u. s. w. U#Kt nach den Worten „Büchsen und
dergleichen“ der Text abzuandern in:

„eingemachte, eingedämpfee oder auch elngesalzene Früchte“ u. . w.
0) Bei Pos. 33. Steine ie. sind

unter b. Waaren aus Alabaster rc. die Worte:

„unechte Steine in Verbindung mie unedlen Metallen“,
so wie

die ganze Anmerkung 2.
zu streichen.

10) Bel Hof. 43. a. Grobe Zinnwaaren ist das Wore „Lassel“ in Wegfall
zu bringen.

Dritte Abtheilung des Tarifs.

1) Die allgemeine Durchgangsabgabe (Pos. 2. und 3.) wird berabgeseht auf 10
Sgr. oder 35 kr. vom Zentner.

2) Von Herlngen sind als Durchgangsabgabe nicht mehr als 3 Sgr. 9 Pf. oder
13 kr. für die Tonne zu erheben.

3) Die Bestimmungen des I. Abschnittes unker 10. und 11. gelten auch bel dem
Eingange des Getreldes auf der Warthe und bel dem Ausgange über den Ha-
sen ven Stettin.

4) Die im I. und II. Abschnitée für die Seraße über Neu-Becungecroffenen Be.

siimmunger. werden auf die durch die Eisenbahn über Myslowih geblldece Seraßeausgebehnt.
*5) Die in Abschnitt II. ausgeföhrten Durchgangs-Abgabensätze werden ermaßigt,

wie falgt:
unter A. aus5Sgr. eder 17 kr. vom Zentner;
unter B. 1, 2 und 4 auf 21 ESyr. oder 84 kr. vom Zeniner;
unter B. 3 auf 14 Sgr. oder a4 kr. vom Zentner.



Fünfte Abtbeilung des Tarifs.

Die allgemelnen Bestimmungen werden vervoslständigt:
n. durch den Zusaß:

„Der Ein-, Aus- und Durchgangssoll wird nach denjenigen Tarifsäten
und Worschriften enerichtet, wesche an dem Tage gültig sind, an welchem:

1. die zum Eingange bestlmmeen Waaren bei der kompetenten Zollstelle zur
Verzollung oder zur Abfertigung auf Begleitschein II,

2. dle zum Au"gange bestimmten ausgangsgollpflichtigen Waaren bei einer
zur Erhebung des Ausgangspolles besugten Absertigungsstelle,

3, dle zum Durchgange bestimmten Waaren:
n. im Falle der unmittelbaren Durchsuhr, bei dem Grenzeingangsamte

zur Durchfubr,
b. im Falle der mictelbaren Durchsuhr, bei dem Niederlageamte zur

Versendung nach dem Auslande
angemelber und zur Absertigung gestelle werden““;

. durch die Abänderung der Bestimmung unter III. 1. „Bei Ballen von
elnem Bructogewschte“ u. s. w. in folgender Wiise:
„Bel Waaren, für welche der Tarlf eine 4 Pfund übersteigende Tara
sür Ballen vorschreibt, ist es, wenn Ballen von einem Bruttegewichte
über 8 Zentner zur Verzollung angemeldet werden, der Wahl des Zoll-
pflichelgen überlassen, enlweder sich mit der Taravergütung für 8 Zenener
zu begnügen, oder auf Ermleicelung des Retlogewichtes durch Verwiegung
anzutragen.

Bel baumwollenen und wollenen Geweben (Tarif Abtb. 1I. 2. . und
41. c.) finder dlese Bestimmung schon Anwendung, wenn Ballen von ei-
nem Bruttogewichte über 6 Zentner angemeldet werden, dergestalt, daß
dabel nur von 6 Zenknern eine Tara bewilligt wird.“

S

Gers, am 2. August 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.
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##
Gesetzsamm lung

für die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 113.

1) Bekanntmachung, die Aufßebung der Waarenkontrolestelle in Wurzbach betr.

Nachdem in Gemähheit Höchster Emschlleßung Serenissiml die unterm 14. Müärz
1842 errichtere blnnenländische Waarenkontrolestelle zu Wurszbach bel dem Man-
gel elnes welteren Bedürfnisses wseder elnge sogen und mit dem Fürstlichen Steu-
eramte in Loben stein vereinlge worden ist: so wird dieß andurch Jur öffentlichen
Kemnneniß gebrache.

Gera, den 25. Junl 1851.

Fürstlich Reuß-Plauische Regierung daselbst.
von Bretschn eider.

Semmel.

2) Bekanntmachung, die Abfertigungsbefugnisse der Uebergangsstelle zu Bebra betr.

Der Kurfürstlich Hessischen Uebergangsstelle tu Bebro on der Friedrich-Wilhelms-
Nordbahn ilt neuerdings dle Besugniß zur Erhebung der Uebergangsabgabe von Wein und
Tabak sowie zur Ausfertigung und Erledigung von Ucebergangsscheinen über diese Areikel
ertheilt worden: was hierdurch zur allgemelnen Kenneniß gebracht wird.

Gera, am 417. Jull 1851.

Fürstlich Reuß-Mlauisches Ministerium.
Für d en Minister:

Dr. Kreßner.
Schlick.

Ausgegeben am 17. Dezbr. 1851.
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3) Bekanntmachung, den Beitritt des Großherzogthums Mecklenburg-Strelitz um
Paßkartenverband.

Nachdem neuerdings auch dans Großhergogehum Mecklenburg-Serelit dem
Paßkarkenkonventionsverbande beigetcelen ist, so wird dieß biermie zur offentlichen Kenntniß
gebracht.

Gera, am 1. August 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

1 Bekauntmachung, die Anwendung des §S. 7. der Instruktion zu Aufstellung 2c. der He,
beregister für die Beiträgf, zu den Gemeindelasten betr.

Die in dem §F. 7 der der Gemelndeordnung unter A, beigesügten Instrukcion, das
Verfabren bel Ausstellung rc. der Heberegister für dle Beiträge zu den Gemeindelasten be-
treffend, enthaltenen Bestimmungen haben bei ihrer Anwendung und Aussübrung so man-
nichsache Schwierlgkelten gesunden, dah es nothwendig wird, dieselben im Wege der Geset=
gebung zu modißziren, und es wird deshalb elne Vorlage an den Landeag erfolgen.

Dieß bindere jedoch nich#, daß inmittelst mie der in jener Jnsteuktion vorgezeschneten
Ermittelung des Einkommene der Gemeindeangehörigen fortgefahren werde, und wird den
Gemeinden nur Hierdurch nachgelassen, die Belträge der einzelnen Kontribuenten glelchmäßig
je nach dem Bekrage ihres ermiccelten Einkommens dergestale zu regeln, daß bestimme wird,
wie viel ein Thaler crmitleltes Einkommen zu einer Anlage zu entrichten hat, und daß hler-
nach die sür die Gemeludebedürsnisse erforderlichen Anlagen ausgeschrieben werden.

Gero, am 16. Sepcember 1851.

Fürstlich Reuß-Mauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schllck.
 ————

35 Verordnuug, eint Modifikation gi. 30. des Gesetzes über die Kollateralabga.
beu betr.

Durch . 30. des Gesetzes vom 13. Oktbr. 1840, die Abgabe von Kollaterolerb=
schastssällen berressend, resp, durch unsre Verordnung vom 2.1. Janr. 1850 (Nr. 5, des
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-
Amts- und Verordnungsblattes von dems. Jahre) ist den Geistlichen zur Pflicht gemacht,
allsabrliche Verzelchnisse derjensgen Personen, welche in ibren Parechien ohne lelbliche Er-
ben verstorben sind, bei der Verwaltung der allgemeinen Kirchen, und Schul.
kosse einzureichen; während dle Gerichtsbehörden nach §. 29. des angejogenen Gesezes
über alle innerhalb ihrer Gerichtssprengel vorkommende abgabepflichtige Erbesälle ebenfalls
besondre Vergeichnisse zu führen und diese mie Beisügung der nöthigen Norizen an dieselbe
Kassenverwolzung elnjusenden baben.

Bek dieser Elnrichcung ist es öln und wieder vorgekommen, dah die psarramtlichen
Zeugnisse Todesfälle ohne leibliche Erben verstorbener Personen nachweisen, von denen die
gerichelichen Zeugnisse schweigen und eine Abgabe nicht erhoben und eingesender worden A##,
ohne daß der elgemliche Grund hlervon abzusehen gewesen.

Um daher für die Zukunfe hierüber eine bestere Kontrole herzustellen, wird den Pfarr-
ämcern ausgegeben, dle von ihnen zu führenden Werzelchnisse künftig nicht welker unmhteel
bar an dle Verwaltung der Kirchen und Schulkasse, sondern zunächst an die betreffende
Gerlchtsstelle ihres Bezieks abzugeben; die Gerschtsbehörden aber werden biermit angewie-
sen, diese pfarramellchen Zeugnisse glelchzesesg mie den vorgeschrlebenen gerichtlichen Verzeich-
nissen an dle gedachte Kassenverwaltung einzusenden, und dabei Hinschtlich jedes einzelnen in
den pfarramelichen Zeugnissen aufgesühe#en und niche verrechret#n Eebesalles den Grund der
Freilassung von der gesetzlichen Abgabe besonders mit anzugeben.

Demnächst sind laut berichtlicher Anzeige des Kassenverwalkers einjelne Gerichtsbehörden
mie der Einsendung der vorschriftsmäßigen Verzeichnisse über die abgabepflichtigen Erdesälle,
welche nach §. 29. des Gesees längstens bis zum 16. Jannar seden Jahres zu erfolgen
hat, noch immer in Röckstand, weshalb dle säumigen Behörden piermit ausgesorderc werden,
bieser lbrer Obliegenheit nummehr ohne allen weitern Verzug nachzukommen, beim ewwalgen
Maongel eines der Abgabe unterliegenden Erbefalles aber elnen Aussallschein auszustellen und
an dle Kassenverwaltung einzusenden.

Gero, am 17. Septbr. 1851.

Fürstlich Reuß-Plauische Regierung das.
von Bretschneider.

Schlick.

6) Verordnung, den Gebrauch von Lehm schindeldächern betr.

„% Rachdem sich durch die Erfahrung berausgestelle hat, daß die Bedachung der Gebude
mie sogenannten Lehmschindeln eben so sccher und seuersest ist, als dle nach den zeütberi-
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gen gesehlichen Bestimmungen anguwendenden harcen Dachungen von Ziegel, Schieser oder
Metall, so haben Serenissimus zu genehmigen geruht, daß auf dem placten Lande neben
den zeitherlgen barten Bedachungen auch dle Lebmschindel-Dächer angebracht werden:
was wir hiermit zur öffentlichen Kenneniß beiugen.

Gera, den 27. September 1851.

Fürstlich Reuß-PMlauische Regierung das.
von Bretschneider.

Semmel.

7) Modifzirender NachtragzuderVerordnung vom 29. März 1851, die Abhaltung von
lurzügen betr.

In der mletelst Verorduumg vom 29. Marz de. Is. (No. 110. der Gesetztammlung)
publiztrten Anweisiung an die Gerichtsbehörden, die Abhaltung von Flur zügen betreffend, ist
unter 2. angeordnet, daß die elnzelnen Grenzpunkie durch erkennbare Grenszeschen, am Fäg-
lichsten durch einzusetzende, mit fortlanfenden Rummern zu versehende Steine oder minde.
stens Pfäble bezeichnet werden sollen.

Da üldeh die Ersahrung gelebrt hat, doß dle Verwendung bloßer Pfähle zu Flur-
grenzzeschen snfofern mit mauncherlei Uebelständen verbunden ist, als die Pfähle leichter ab-
banden kommen und überhaupt von geringerer Dauer sind, als Sieine, daher auch durch
jene die Bezeichuung des Grenzlaufs nsche gehörlg gesichert wird, vielmehr bel der bloßen
Verpfählung nicht selren wiederholte mühsame Ermittelungen resp. Wermessungen sich usthig
machen, s haben wir es für noehwendig und unerläßlich erachtet, doß künftighin bloß
Steine, welche von der gebörigen Größe und angemessener Form sein müssen und für jede
Flur mir sorklaufenden Nummern zu versehen sind, mit gänzlichem Ausschluß der Psähle,
als Flurgrenszeichen verwender werden.

Es haben deshalb die Gemeinden, in deren Fluren eine Grenzregulirung zur Zeit noch
nicht Statt gesunden hat und überhaupt nöthig #, oder wo dle elngeschlagenen Grenzzeichen
bereits wieder abhanden gekommen sind, dafür zu sorgen, daß von ihnen die nsthigen Greus-
stelne beschafft und verwendee werden, die mit den Flurzügen beauffragten Gerlchtöbehör-
den aber sowie die denselben beiwohnenden Geemeter haben darauf zu halten, daß die Ge-
melnden dieser Vorschrist gehörig nachkommen.

Gera, am 9. Oktlober 1851.

Fürstlich Reuß-Plauische Regierung.
von Bretschneider.

Schlick.



2 4

2
8) Bekanntmachung, die Abfertigungsbefugnisse des Kurfürstlich Hessischen Steueramts zu

Geluhausen betr.

Nachdem dem Kurfürstlich Hessischen Steueramte zu Gelnhausen die Befugniß
zur unbeschränkten Ereheilung und Erledigung von Uebergangsscheinen beigelegt worden ist:
so wird dies hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebrache.

Gera, den 15. Oktober 1851.

Fürsiich Reuß- enihes Ministerium.on Bretschneider.
Semmel.

9) Verordnung, die Rekrutirung in der Pflege Saalburg betr.

Da mit der rlag der Fürstlich Reußischen Lande Jüngerer Linie in ein Ge-
—— — 44%% r Grund für die bisherige selbstständige Rekrueirung in dererwegeefalln ust, so bat es zu Vereinfachung des Geschäfts und nach

den Gusetehen mC zweckmäßig geschienen, den nurgedachten Landeskheil den Rekru-
zenssesen Schleiz und Ebersdorf in der Weise einzuverleiben, daß die Stadt Saal-
burgunddie Ortschaften jenseles der Saale der Fürstlichen geceusirungskommision inoe n orf, der Theil diessekts der Saale aber der Fürstlichen Rekrutirungskommise
sion in Schlei] überwiesen werden, und beide genannte Behörden die militairpftichtige

junge nsa *d dieser Vereheilung zur Milirairloosung in der gesetzmäßigen Weise
berbeizuziehen babeIn Nosiheng dieser höchsten Orts genehmigten Maßregel sind die konkurrirenden

Behörden mit enrsprechender Weisung versehen werden, . werden die betreffenden Geistli-
chen und Oersvorstände mie den thnen nach § 16. und 17. des Rekrutirungsmandats vom
2. Januar 1823 obliegenden Verpflichtungen von jetzt ab an die genannten Furstlichen Re-
krutirungsbehorden in Schleiz und in Ebersdorf hiermit verwiesen.

Gera, am 18. Oktober 1851.

Vurstuich VeußPlauisches Winisterium.n Bretschnei
Schlick.



22

10) Bekauntmachung, die Abfertigungsbefugnisse der Königl. S. Zollämter zu
Bärenstein und Jöhstadt betr.

Von der Koniglich Sichsischen Staoksregierung ist im Hinblick auf den Werkehr an
der Sächsisch Böhmischen Grenze vom Beginn des Monats November d. Is. an das im
Bezirk des Hauptzollamts zu Annaberg gelegene Nebenzollamt zweller Klasse zu Bären-
stein in ein solches ersker und das in demselben Hauptamtsbezirke gelegene Nebenzollame
erster Klasse zu Jöhstädt in ein solches zweiter Klasse verwandelt worden, was hiermte
für die Berbeiligten zur öffentlichen Kenm#ulß gebrache wird.

Gera, den 6. November 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

41) Verordnung, die für exportirten Branntwein zu gewährende Steuerrückver-
üt

Durch die Bekanntmachung vom 1. Juni 1847 (Stuck 92. Selte 56. Bo. VII.
der gemeluschaftl. Geset.) ist mie Rücksicht auf den Umstand, dah dle bel der Ausfuhr
von inländischem Brauntwein gewährke Steuervergücung nach dem jehigen Seande der Brannt-
welnbrennerei nicht mehr in richtigem Verhältmnisse zu dem Berrage der wirkllch enerichte#en
Seeuer steht, elne Herabsetzung dleser Steuervergücung angeordnet und zuglelch vorbebalcen
worden, eine weitere Ermähigung elntreken zu lassen.

In Werfolg dessen wird Lierdurch zur össentlichen Kenu#nltz gebrache, daß im Elnver-
ständnisse sämmullcher Reglerungen deo Zollverelns state der gegenwärrigen Steuervergutung
von Reun Silberpfennigen für das Quart Bramtwein zu 50 Prozemt Alkohol nach Tral-
les vom 1. April 1852 ab in den dazu geeigneten Fällen nur eine Steuervergücung
von Acht Sllberpfennigen für das Quart Brannewein bewilligt werden wird.

Gera, am 28. November 1851.

Fürstlich Reuß-Mauisches Ministerium.
von Bretschn eider.

Schlick.
———“.*“.JJ—...



12) Bekanntmachung, die Verlegung der Kurfürstlichen Steuerhebestelle zu Dorheim nach
heim betr.

Wegen der neuerdings eingetretenen Veränderung in den Werkehrsverhälmmissen ist die
blsher zu Dorbeim im Kurf#rstenehume Hessen bestandene Uebergangsstelle nach Nau-
he im verlegt und dleser Sielle dle unbeschränkte Besugniß zur Ausfertigung und Erledig-
ung von Uebergangsscheinen erthellt worden: was wir blermit zur allgemelnen Kenn#n#ß
bringen.

Gera, am 28. November 1851.

Fürstlich Reuß-Mauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

12) Verordnung, die Abnahme von Eiden in den zum Geschäftstereich der Gemeinde-
vorstände auf dem Lande gehörigen Verwaltungsangelegenheiten betr.

Nachdem dle neuen Gemelndevorstände in dem bel Westem größeren Theile der Orts-
gemelnden eingeführe sind und ihre ameliche Thärigkeic begonnen haben, so erschelnt es an
der Zeit, hinsichtlich der Abnahme von Eiden, welche im Geschäftsberciche der Gemein-
bevorslände für dle Dorfschasten namentlich bel der Aufnohme neuer Gemeindeglieder noth-
wendig werden, besondere Bestimmungen zu ereffen, damit söwohl die bei Eidesleistungen
unerlähllchen dußern Formen gehörlg gewahre als auch mögliche Eluwendungen gegen dle
gesehllche Gültigkeit solcher Eide im Voraus abgeschnitten werden.

In dieser Beziehung wird im Hübblick auf die geseblichen Bestimmungen über den
Organlsmus der Gemeindeverwaltungsbebrden vorläusig verordnek, daß bei Ausnahmen in
Landgemelnden:

4) dle Abnahme des Staaksbürgereides, welchen nach §. 122. des S-taalsgrundge-
sebes die #n einen Gemeindeoerband Aufzunehmenden abjuleisten haben, durch
den Londrath des betresfenden Bezieks bewirke, dagegen

2) diejeulgen Eide, welche in einzelnen Fällen zur Bescheinkgung des Vermögens-
nachweises oder soust eiwa noehwendig werden, auch sernerbin ver den Gerichts-
behörden abgenommen werden.

Wir weisen daher die Gemelndevorstände auf dem Lande hiermit an, sich der felösf-

W. Abnahme von Eiden zu enthalten, vielmehr lu den Fällen, wo solche nschig wer-
den, nach dem Obigen entweder bei dem betreffenden Fürstlichen Landrathsamte oder be-
zuglich bei ihrer zustandigen Gerichtsbehorde die sormliche Eidesabnahme zu beamragen,
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und machen dabei den Gerichten sowie den Fürstlichen Landrathsämtern besonders zur
Pflicht, den dehfansigen Anträgen bereicwillig zu entsprechen.

Den Gemeindevorständen bleibe es zu Verelnfachung des Geschästögongs hlerbel über-
lassen, die betreffenden Aufnahmeakten den Gerichten oder den Fürsllichen Landrathsämtern
zu diesem Zwecke durch einfaches Mltheilungsdekret vorzulegen, wogegen Sellen der Leß-
tern die Verhandlung über die ersolgte Eldesabnahme in glelcher Welse entweder im Ori-
ginal oder in beglaubeer Abschrift an den Gemeindevorstand abzugeben Ist; und machen
wir die Gemeindebepörden schliehlich in Rücksicht auf mehrsach vorgekommene ordnungewld-
rige Erfohrungen nur noch darauf ausmerksam, daß Ausländer ulche eher in elnen Gemeln-
deverband ausgenommen werden können, als ble lönen das Fürstlich Reußische Staaksbürger-
recht durch uns ertheilt worden ist, daß daber auch In lolchen Fällen die ergangnen Aus-
nabme-Aklen nach erfolgter ordnungemstzlger Juskrulrung zu dlesem Zwecke jederzese vor-
erst an uns berschtlich einzusenden sind., bevor dleselben dem Fürfstlichen Landrathsamee be-
buss der Abnahme des Staatsbürgereldes vorgelege werden.

Gera, am 5. Dezember 1851.

Fürstlich Reuß-Plauische Regierung.
von Bretschneider. ectisick.
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Gesetzsammlung
für dle

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 114.

Vertrag zwischen der Hiesigen Staatsrezlerung ond mehrern andern Deutschen Regierungen we-
gjen gegenseitiger Verpflichtung zur Uehernahme der Auszuweisenden.

Dle Reglerungen von Preuhen, Boyern, Sachsen, Sachsen-Welmar, Oldenburg, Sach-
(#enMeiningen, Sachsen-Coburg-Gocha, Sachsen-Altenburg, Anhalt-Dessau,Cehen und Bern-
burg, Schworzburg-Rudolstadt und Sondersbausen, Reuß.Plauen älterer und jüngerer Lie
amle, Waldeck und Lippe, sind in Berucksichtigung der bel Anwendung der bloher zwischen
ihnen abgeschlossenen Konventlonen wegen der Ausgewlesenen hervorgetretenen Schwierigkeiten,
sowie in der Absicht, das in Bezug aof die Uebernahme von Auszuweisenden oder Heimath=
losen zwischen ihnen bestehende Werhältniß auf möglichst elnfache und leiche zu handhabende
Grundsäte zurückzuführen und dadurch zuglelch, sovlel an inen Ist, ein allgemeines Deut-
sches Helmaehsreche vorzuberelten, Iberelngekommen, elne neue Werelnbarung über die gegen-
seitlge Verpfllchtung zur Uebernahme von Auszuwelsenden abzuschließen, und haben zu die-
sem Zwecke Bevollmächtigte ernannt, und zwar:

die Königl. Preußische Reglerung
den Gehelmen Ober-Reglerungsrath Fran#

und

den Geßelmen Legatlonsraih Hellwig,
ble Königl. Bayerische Reglerung

ben Legatsonsrath Rösgen,
die Königl. Sächsische Reglerung

den Geheimen Rath und Dlrekror 2c. Koblschütter,
dle Großher#ogl. Sachsen-Weimarische Reglerung

den Geheimen Regierungsrath Schmieh,

die Oroßbirdon Oldenburgische Regierung
den Repierungerach. Erchferrn von Berg,Ausgegeben am 17. Dezbr



22
7*7“

die Hergogl. Sachsen-Meiningensche Reglerung
den Staatsrach Dr. Hberländer,

dle Herzogl. Sachsen-Coburg= und Gothaische Reglerung
den Ministerialrath Brückner,

die Herzogl. Sachsen= Altenburgische Reglerung
den Regierungs-Direkior Schudero ff,

dle Herzogl. Regierungen von Anhalt. Desfau, Anhalt·CoihenundAnhaltBernburg
den Herjozl, Anhalt-Dessauischen Ministerlalrath Walther,

die Fürstlichen Reglerungen von Schwarzburg-Rudolstade, Schwarzburg-Sondershau-

sen und Reuß-Plauen alterer sowie jüngerer! Linie
den Großherzogl. Sachsen sch Realerungsrath Schmieh,

die Furstlich Waldecksche·Reglerung
den Stsaatsrath Schumacher,

die Furstlich Lippesche Regierung
den Reglerungsrath Heldman,

welche, vorbehaltlich der Genehmigung ihrer Regierungen, uber nachstehende Bestlmmungen
ubereingekommen slubd.

. 1.

Jede der konkrahlrendent Reglerungen verpflichter sich,
#a) dlejenigen Indlviduen, welche noch foredauernd ihre Angehorlgen (Unterthanen) find,

5) ihre vormaligen Angehörigen (Unterihanch), auch wenn sie die Unkerthanschaft nach der
(aläudischen Gesetzgebung berelts verloren haben, so longe, als sie nlche dem andern
Scaate nach dessen eigener Gesetgebung augehörig geworden sind,

auf Verlangen des andern Staates wieder zu übernehmen.

5. 2.

Ist dle Person, deren sich der eine der konkrahirenden S:aacen entledlgen will, zu kel-
ner Zeic einem der komrahirenden Staaten als Unterihan angebörig gewesen (§. 1.), so ist
unter ihnen derjenige zur Uebernahme verpftichter, in dessen Gebiete der Auszuwelsende

n) nach zurückgelegeem 2 slen Lebenejahre sich zulehe fünf Jahre bindurch ausgehalten,
oder

5) sich verbeiraihet und mit selner Ehefrau unmittelbar nach der Eheschließung elne ge-
meinschaftliche Wohnung mindestens sechs Wochen inne gehabt hat, oder

e) geboren ist.



 ess

Die Gebure (e) begründel eine Verpftichtung zur Uebernahme nur dann, wonn keiner
der beiden andern Fälle (a. und b.) vorlseg. Tressen diese zusammen, se ist das neuere
Verhälmuß enescheidend.

8. 3.
Ehefrauen sind in ben Fallen des s. 1. und 2., ihre Uebernahme mäge gleichzeitig

milt derjenigen ihres Ehegatten oder ohne dlese in Frage kommen, von demjenigen Staate
zu ubernehmen, welchem der Ehemann nach §S. 1. oder 2. zugehöre.

Bel Wittwen und geschiedenen Eheftauen ist, jeboch nur bis zu einer in ihrer Person
eintretenden, die Uebernahme·VerbindsichkeltbegrundendenVeranberung,dasVerhaltnißdes
Ebemannes zur Zelt seines Todes und beziehungswelse der Ebescheidung maaßgebend.

Dle Frage, ob eine Ehe vorhanden sel, wirb im Falle des J. 1. nach den Geseben
besjenigen Scaates beurtheilt, welchem der Ehemann angehört; im Falle des &amp;. 2. aber
nach den Gesehen desjenigen Staates, wo die Eheschliehung erfolgr ist.

8. 4

Ebeliche Kinder sind, wenn es sich um deren Uebernahme vor vollendetem 21sten Le-
bensjahre handelt, in den Fallen des 8. 1. und 2. nicht nach ibrem eigenen Verhaltnisse,
soudern·nachdemdesVaters zu beurtheilen. Kinder, welche durch nachsolgende Ehe der
Eltern legitimirt sind, werden den ehrlich geborenen glelch geachtet.

(. 5.

Unebeliche Kinder sind nach demseulgen Uncerthans-Verßäleulsse zu beureHeilen, in wel-
chem zur Zeit der Geburt derselben deren Mutter stand, auch wenn sich spärer eine Wer-
äuderung in diesem Verhältnssse der Murter zugetragen hat.

Gehörte die Mutker zur Zeit der Geburt ihres unehelichen Kündes krinem der kontra-
birenden Scaaten als Unter#hanin au, so emscheiden über die Verpfüchtung zu seiner Ueber-
nahme dle Bestimmungen des §. 2.

Auch auf uneheliche Kinder sinder dle Worschrift des zwellen Absabes des &amp;. 6. An-
wendung.

/.. 6.
Ist keiner der im §. 2. gedachten Jälle vorhanden, so muh der Staat, in welchem

der Heimathlose sich aufhalt, denselben behalten.
Doch sollen weder Ebefrauen noch Kinder unter 16 Jahren, falls sie einem andern

Staate nach . 1. oder 2. zugewlesen werden könmen, von ihren Ehemänneen und bezleh-
ungsweise Eltern getreunf werden.
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Wemn dlejenige Regierung, welchesich elner lästigen Person entledigen will, die Ue-
bernahme derselben von mehreren Deueschen Bundesskoaten aus der gegenwäriigen oder elner
andern Uebereinkunft zu fordern berechtige ist, so Hat sie densenlgen Staat zunächst in An-
spruch zu nehmen, welcher in Bezlehung auf den Verpfllchtungsgrund oder dle Zeltfolge
näher verpflicheet ist.

Hat dieser Staat, auch noch vorgängigem Schrlftwechsel der obersten Landesbebörden,
die Uebernahme verweigert, so kann die auswelsende Reglerung cuch von demjenlgen Staa-
bte, welcher nach gegeuwärtiger Ueberelnkunft Giernächst verpflichtec ist, dle Uebernahme for-
dern und demlelben dle Geltendmachung seines Rechis gegen den vermelmllich näher ver-
pflichteten Staat uberlassen.

S. 3.

Ohne Zuslimmung der Bebörde des zur Uebernahme verpfllchleten Seaabes barf dlesem
kein aus dem andern Sctaale ausgewiesenes Individuum zgugeführt werden, es sel denn,
daß

a) der Räckkehrenbde sich im Besihe eines von der Behörde seines Wohnortes aus-
gestellen Passes (Wanderbuchs, Paßkarte), sele dessen Ablauf noch nihe ein
Jahr verstrichen ist, befinder, oder

b) daß der Ausgewiesene einem In gerader Alchtung rückwärts Uiegenden drilken
Staate zugehört, welchem er niche wohl anders als durch das Gebiet des auderem
kontrahirenden Staates zugeführt werden kann.

5. 9.

Sollte ein Individuum,, welches von dem einen koncrahirenden Staale gem anderen
zum Weiterkranepore in elnen rückwärts liegenden Staac nach Maahgabe bes s. 8. Lit. b.
überwlesen worden ist, von dem leßeeren nicht angenommen werden, so kann dasselbe in den-
zenigen Staat, aus welchem es ausgewiesen worden war, wieder zurückgeführe werden.

**
Die Ueberweisung der Ausgewiesenen geschieße in der Regel mittelst Transportes und

Abgabe derselben an die Pollzeibehörde desjenigen Orkes, wo der Tansport als von Sel-
ten des ausweisenden Seaates beendige anzuseben ist. Mit dem Ausgewlesenen werden zu·
gleich die Bewefeslöcke, worauf der Transport konvemionsmäßig gegründer wird, öbergeben.
In solchen Fällen, we keine Gesohr zu besorgen ist, können rinzelne Ausgewiesene auch
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mittelst elnes Passes, in welchem ihnen die zu befolgende Noule genau vorgeschrieben ist,
in ihr Vakerland gewiesen werden.

K. 11.

Dle Kosten der Auswelsung träge Innerhalb seines Gebieres der ausweisende Staal.

Wenn der Ausgewlesene, um seiner Helmach in einem dritten Seaate zugeführe zu
werden, durch das Gebser elnes anderen kontrahlrenden Toelles transportirt werden muß,
so bat dem lehleren der auswelsende Staat die Hälste der bel dem Durcheransporte enl-
stehenden Kosten zu erstatzen.

Muß der Ausgewlesene im Falle des F. 9. in den Staar, aus welchem er ausge-
wlesen worden war, wleder zuruckgebracht werden, so bat dieser Staat sammiliche Kosten
des Rücktransportes zu vergüten.

9. 12.

Konnen die betressenden Behorden uber die Werpflichtung bes Staales, welchem die
Uebernahme angesonnen wird, sich bel dem darüber statefindenden Schristwechsel nicht ei-
nigen und ist die Molnungsverschledenheie auch um diplomarlschen Wege ulche zu beselelgen
gewesen, so wollen dle betheiligten Regierungen den Sereitfall zur schiederichterlichen Ent-
scheidung elner dricten Deutschen Regierung stellen, welche zu den Mürkomrahenden des gegen-
wärtigen Vertrages gebörc.

Dle Wahl der um Abgabe des Schledsspruchs zu ersuchenden beueschen Regierung
blesbt demjenigen Staase überlassen, der zur Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichrer
werden soll.

An diese dritte Regierung bat jede der betbeiligten Regierungen jedesmal nur eine
Darlegung der Sachlage, wovon der anderen Reglerung eins Abschrift nachrichrlich mirzus
thellen ist, in kürzester Frist einzusenden.

Bie die schiederlcheerliche Eescheldung erfolgt, gegen welche von keinem Tbeile eine
weitere Elnwendung zulässig I#k, bar dersenige Staat, in dessen Gebiet das ausjuweisende
Individuum bebn Emstehen der Differenz sich besunden, die Verpflichtung, dasselbe in #ei,
nem Geblete zu behalten.

. 13.

Gegenwärilge Uebereinkunst tritt vom. 1. Janmar 1852 an und zwar bergestatt in.
Wicksamteit, daß alle Fälle zweiselhafter Uebernahme-Verbludlichkeir, welche bis zu diesem
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Zeiipunkte jwischen den beiderseltigen Beharden noch nicht zur Erorterung gelangt, oder
falls dies bereits der Fall gewesen, bis eben dahin durch eln bundlges Anerkennmiß ober
durch schiedsrichterliche Entscheldung noch nicht definitiv erledlgt worden sind, nach den neu
vereinbarten Bestimmungen beurtheilt werden sollen.

Mic dem 1. Jamar 4852 ers#ten sämmutliche Verelnbarungen wegen ber Uebernahme
von Ausgewiesenen, welche bisher zwischen den kontrahirenden Staaten bestanden, außer
Krafr.

8. 14.

Jedem kontrahirenden Theile steht das Recht zu, ein Johr nach der ven lhm aus-
gesprechenen Kmidigmmg von der gegenwärrigen Ueerelnkumft zuräckzurreren.

5. 15.

Allen Deutschen Bundesstaaten, welche die gegenwartige Uebereinkunft nicht mit abge-
schlossen haben, steht der Beitritt zu derselben offen. Dieser Beitritt wird durch eine, die
Ueberelnkunft genehmigende und einer der kontrahirenden Reglerungen bebuss westerer Be-
nachrichtlgung der übrigen Kontraßenken zu übergebende Erklärung bewlrkt.

Zu Urkund zessen baben die Bevollmächtigten die gegenwärtige Uebereinkunft unter-
zeichner und unterstegelt.

Gotha, den 15. Juli 1851.

(I. S.) Friedr. Carl Fran b. (L. S.) Friedrich Hellwig. L. S.) Al-
bert Roeögen. (I. S.) Carl Ludwig Kohlschütter. (L.8S.)Gustav
Avolph Schmith. (L. S.) Carl Heiurich Ernst von Berg. (L.S.) Dr.
Friedrich Eduard Oberländer. (L. S.) Carl Christian Rudolf
Brückner. (I. S.) Hermann Schuderoff. (I. S.) Franz Walther.

(I. S.) Wolrad Schumacher. (I. S.) Theodor Heldman.

Vorstehendet Vertrag wird, nachbem derselbe von sammtlichen kontrahirenden Regler-
ungen ratifizirt worden ist, auf Grund Hochster Genehmigung Sr. Durchlaucht des Fur-
sten hierdurch mit dem Bemerken zur Isfentlichen Kennin gebracht, daß demselben in Ge-
mäßheit bes §. 15. die Reglerungen
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1) des Herzogtbums Nassau mittelst Erklarung vom 4. Oktbe. d. Is.,

2) des Großherzogthums Hessen. unterm. 25. Olibr. d. J.

und

3) des Kurfürstenthums Hessenmittelst Erklärung vom 17. Novbr. d. Is.

belgetreten sind.

Gera, am 10. Dezbr. 1851.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium
von Bretschneider.

Schlick.
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Gesetzsammlung
Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 115.
—

1) Bekanntmachung, die —— des Großh. S. Weimarischen Malzaufschlags-zu Ostheim betr.

Nach einer anher gelangten Mlttheilung ist dem Grohherzoglich Sachsen-Welmarischen
Malgzaufschlagsamt zu Osthelm die Befugnig zur Erledigung und Aussertigung von Ueber-
hangsscheinen aller Arr ertheilt worden: was hiermit für die Betheiligten mit dem Bemer-
ken zur öffentlichen Kenntulh gebroche wird, daß dle gedachte Besugnisß mie dem t. Januar
k. J. in das Leben ereten wird.

Gero, den 13. Dezbr. 1851.

Furstlich „NeufrPlauisches Ministerium.Bretschne
Semmel.

2) Bekanntmachung, die Frankirung der Briefe durch Marken betr.

Nachdem von der Fürstlich Thurn und Toxis'schen Postverwallung in Ausführung des
Art. 18. des Deursch-Oesterrelchischen Yostvereinsvertrags (publizirt in Nr. 111. der Ge-
seblammlung) Vorkebrung getrofsen worden ist, daß vom 1. Januor k. J. ab die Frank.
trung der Kerrespondensen durch Marken auch auf den Fürlklich Thurn und Taxie#'schen
Pesten Plah greisen kann: so bringen wir in dem Nachstehenden diesenigen Bestimmungen
zur Keuminiß des korrespondirenden Publikums, wesche in dieser Beziehung getroffen wor-
den und bei Anwendung von Freimarken zu beobachten sind:

Vem (. Jannar 1852 ab können bei den Füestlich Thurn und Texle'schen Pell-
stellen die nach den zum Deursch-Oesterreichischen Postverein gehörigen Staa-
hben bestimmrten Briespestsendungen, Briese, Muslee= und Krrutbandsendungen

Auögegeben am 14. Jannar 1852.



*.
2#.

— durch Marken frankirt werden, welche vom 29. I. M. an am Schaller der Post-
büceau's in folgenden vier Sorten käuflich abgegeben werden.

%u 1 Silbergroschen auf blaßgrünem Poplee
1 - . blauem -

s2 - -kosessroc[)ttn-

3 gelbem ¾
Oiese Marken tragen tie Ueberschrift „Freimarke“, in den Seitenrahmen die

Inschristen: „Deuisch-Oester.“Postvertin“ und „Thurn und Taxis“ und in
dem Mittelschilde, im untern Rahmen und in den Medaillons die Werthbezelchnung.

Mie diesen Marken kann auch dle nach den Deutschen Bundesstaaten, deren Po-
sten unter Fürstlich Thurn und Toxis'scher Verwaltung stehen, bestlmmte Korresponden)
frankic werden.

Die Frankirung durch Marken I#t demmnach gulässig bel allen Bricsen und zur
Beförderung mit der Brlespost geelgneten Muster- und Kreuzbandsendungen, nach den
gesammten Staaksgebieten von Oesterrelch und Preußen, sowie nach
sämmrlichen Deut'schen Bundesstacoten, mit Ausnahme der dem Postvereln
noch nicht belgerretenen Herzogibümer Lauenburg und Limburg.

Briese nach den ebengenannten beiden Deutschen Bundesstaaten, sowle nach dem
Auslande mössen bis auf Weiteres noch durch Baarzahlung franklet werden.

Gänzlich ungulässig islt die Frankirung durch Marken auherdem:
a. bei rekommandirten Briefen,
b. bei Briesen mie Postvorschuh,
#c. bei Briesen, auf welche Einjablungen gemacht werden,
d. bel Brlesen mic angegebenem Werehe, wie überhaupt bel allen zur Fahr-

post ge örigen Päckerei. Werth- und Geldsendungen.
Die Korrelpondensgarrungen, bel welchen die Frankirung durch Marken gestactet

il, körnen nach Belieben der Absender bis auf weitere Anordnung auch künftig durch
Baar jahlung am Schalter frankict werden.

Im Ucbrigen ercten hinsichellch der Anwendung der Freimarken solgende Bestim-
mungen ein:

K. 1. Das Frankiren eines Briess mit Morken ist durch den Absender
selbst bnlegat zu bewirken, daß auf der Adreßseite des Brieses, IUnks in der

obern Ecke, eine eder so vlel Marken neben einander besestigt werden, als zur
Deckung des torlsmäßigen Porko's erforderlich sind. Die Befestigung der Marken
geschirht durch feste Aufdrücken bersellen auf den Brief nach Auseucheung des auf
der Rückseike besindlichen Klebstoffs.
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Bei Kreugbandsendungen sind die Marken aom obern Rande des von oben

nach unten lausenden Krcuzbandstreisens auf der Adreßseite zu besesligen.
5. 2. Die mit Marken srankirten Sendungen (welche der Bezeichnung „seei-

„sronko“ u. s. w. nicht bedürsen) könmen gleich unfrankirten Briesen in die Brief.
kaosten gelegt werden. . .

S-3.ZurErleichterungderrichtigenFrankikastgdukchMarkt-sharedWAqu
gebkcselbstsindbqullknbedeutendstenPoflämtensgedruckteBrit-spotteteergegen
Entrichtung der Druckkosten zu haben. Bei den kleinere Poststellen werden solche
Tarife abschristlich gegen die Schreibegebuhr verabfolgt. Außerdem werden auch die
betressenden Porkokarise bei jeder Poststelle zur steren Einsicht für das Publikum ös-
senclich aushängen.

8. 4. Briese, auf denen bei der Ausgabe zur Post Marken sich befinden, welche
den Verdache erregen, dah sie entweder schon elnmal in Gebrouch gewesen,
oder gefälcht oder nnächt Und, werden im ersleren Falle als nicht frankirt behan-
delt und bei der Absendung mit Porto belege, im letzteren Falle, wenn nämlich die
Wabrscheinlichkeie vorliege, dah die angebrachten Marken gesälsche oder undche s##d,
gelangt dle betreffende Sendung gar ulcht zur Beförderung, ste wird viclmehr von der
Ausgabspestauslalt behufs der Ergreisung der ersorderlichen Mahregeln der vorgeseten
Bebörde eingeliesert.

Die Verwendung unächter oder gesälschter Marken und deren Fälschung, sewie
die Ansertigung und der Besih nachgemachter Drucksormen, wird nach den in Bejzug
auf die Fälschung von Scaakspopieegeld und von Staatestempeln bestehenden Gesetzen
behandele und bestrafe,

5. 5. Ist die Frankirung elner Brlessendung durch Marken richtig bewirke, d.
b. erreicht der Werth der hangebrachten Morken die Höbe des tacifmäsfigen Portos,
so bat der Empsänger auher der Bestellgebühr ressx. dem Botenlehn etwos Weiteres
nicht zu entrichten. Erreicht jedoch der Werih der verwendeten Morken das tarismä-
hige Porto niche, so ist der fehlende Beerag und zwar, wenn der Belef noch einem
Oc bestimme ist, für welchen die Postvereinscaxe in Anwendung komme, mit Zuschlag,
vom Empfänger bel der Aushändigung des Briess als Ergänzungsporto nachzuzahlen.

Bel Kreußbandsendungen wird in solchen Fällen für das unfrankice geblsebene
Gewicht das betressende Briesporto, bejiehungsweise auch das vorerwahnte Zuschlag-
porko nacherboben. Werweigert der Empsänger diese Noachjohlung oder erweift sich eine
mit Ergänzungsporte belegee Sendung als undestelltor, so wird solche an den Ausgabs--
ort zurückbesördert, woder Absender verbunden ist, das Ergänzungeporto on die
Postkasse zu erstatten. *7-

(. 6. Der Verkauf der Freimorken teschieht vor der Hand elnsig und allein
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durch die Yoslftellen, und es ist Rlemanbem gestattek, ssch mit dem Verkrieb oder Wie-
derverkauf derselben gewerbemähig zu befassen.

Es Ist den Poststellen steeng untersage, die Marken zu elnem Höheren oder gerin-
geren Befrag zu verkaufen, als der auf den Marken ausgedrückee Werth bekrägt.

. 7. Die in Silbergroschen ausgestellten Thurn= und Tarisschen Marken können
nur bel den Poststellen derjeulgen zum Fürstl. Tourn= und Tarisschen Hostverwaltungsbezirk
gebörlgen Sctaaten, welche in der 11 Thaler Währung rechnen, sowie bel den Fürfll.
Thurn- und Tarksschen Poststeslen in den Hansestädten, und in gleicher Weise die auf
Kreuzer soutenden Tarisschen Marken nur in den Thrilen des genannten Postoreals,
in welchen der 24 Fl.-Zuß besteht, zum Frankiren verwender werden, widrigen Falls
die Frankacur als nicht gescheben betrachtet und die mit unrlchtigen Marken versehene
Korrespondenz als unfrankler behandele wird.

Gera, am 22. Dezember 1851.

Fürstlich chs Ministerium.Bretschn eider.
Schlick.

———

3) Bekanntmachung, den Beitritt der Herzogl. Braunschweigischen Regierung zu der
Heimathskonvention.

Dem unterm 15. Jull ds. Is. zu Gotha abgeschlossenen Vertrage, wegen gegenseiti-
ger Verpflichtung zu Uebernahme der Ausjuweisenden ist zu Folge nachträglich abgegebener
Erklärung neuerdings auch

die Herzoglich Braunschwelglsche Regierung
belgetreten, was wir mit Verweisung auf die in Nr. 114. der Gesehsammlung enthaltene

rtenchn biermit zur öffemtlichen Kenminiß bringen.a, am 17. December 1851

Fürstlich Reuß-Mauisches Ministerium
von Bretschneider.

Schllck.

1) Bekanntmachung, Ern ber Großh. Hesfichen Ortseinnehmereien zuensheim, Friedberg und Bußbachbei
Nach einer 8gelangten Mitihellung ist von dem Großder zoglich Hessischen Flnant-

minlsterium zu Darmstadt in Berücksichtigung des bei der Versendung ubergangspflichtiger



Gegenstande mitelstborEisenbahnenhervorgetretenenBedurfnissesdenGroßherzoglichHessischen
Ortseinnehmereien zu Bensheim, Friedberg und Butzbach, an welcken Orten Di-
striktseinnehmer ihren Sitz haben, unter Antheisnahme dieser Letzteren die Ermachtigung zur
en von Uebergangsscheinen ertheilt worden: was hiermit zur offentlichen Kenniniß.
gebracht

Gera, den #9. Deobe. 1854.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Buetschneider.

Semmel..

5) Verordnung, die AufhebungderW kontrole in Bi lande betr.

In Folge der von den fsämmi#llchen, dem Gesämme-Jollverelne angehörenden Negier-
ungen getroffenen Berrinbarungen über die Veränderungen, welche bezüglich der Waaren-
controle im Binnenlonde Stakt sinden sollen, wird Folgendes hlerdurch bekonm ge-
mache:

1) Die auf ale Waarencontrole im Binnenlande bezüglichen, in den 46. 93—97, der
Wereinszollordnung enthaltenen Vorschriften treken in

dem. Furstenthume Reuß jungerer Linie
und in den übrigen Vereinsstaaten, insosern dort nicht ausdräcklich das Gegentheil.
verordnet wird, mie dem 1. Jannar 1852 auher Krafe.

2) Jeder Wereins-Regierung ist es vorbehalten, die gedachten Vorschriften in Ausebung
sämmtlicher im &amp;. 93. der Wereins-Zollordnung uater Nr. 1. bis 6. ausgesührten
Waaren, — oder nur ein#elner derselben ollgemein oder in einjelnen Disteik#en auf-
recht zu erhalten, beziehungsweise wieder in Krast treten zu lassen. In welchen Ver-
einsstaaken eine solche Maaßregel Statt #ndet, wird besonders bekamt gemacht wer-
den, und es Uaben in solchem Falle dlejenigen, welche binnenrontrolepflichtige Waa·
ren lu controlepflichtiger Menge nach einem solchen Wereinsstaate oder Dlstrikee ver-
senden, den über die Binnencontcole bestehenden Worschristen zu genügen.

5) Dle im §. 36. unker 1. und 4. des Jollgesetzes enthaltenen Worschriften, wonach
a. die aus dem Auslande oder aus dem Grenzgbezleke in das Innere des

Landes übergehenden Waaren mit den im Grenzbezirke empfangenen Absertig-
ungsschelnen bis zum Bestimmungsorte begleiter seln müssen, und

 Waarenführer und HandeltreibendebeldemTransporkegonpflichtiger fremder oder
glelchnamiger luländischer Waaren auch auherbalb des Grenzbezirkes den Zoll-
Seeuer= und Polizelbeamten über die kransportirten Waarem aufrichilge Aus-
kunft zu geben haben,

S
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bleiben, sowie die auf denselben Gegenstand sich bezlebende Bestimmung im §. 92.
der Vereins-Zollordnung allgemein auch sernerhin Iin Krase.

Gera, den 26. Dezbr. 1851.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

6) Bekanntmachung, die Spedition von Zeitschriften durch die Post betr.

In dem Nachstebenden bringen wir diesenigen Bestlmmungen zur öffentlichen Kenne
niß, welche zum Zweck gleichmäßiger Erlelchterung der Internatlonalen Spe,
dltion von Zeitscheiften sowie zur Regulkrung des Zeitungswesens überhaupt,
von Selten der Fürstlich Thurn und Taxleschen Postverwaleung aus Grund erfolgeer Ueber-
einkunft mit den benachbarten Regierungen resp. Postverwaltungen getrossen undfürdie Fürst-
lich Reußischen Lande J. L. von der hiesigen Staateregierung genehmigt worden sind.

Gera, am 27. Dezember 1851.

Fürstlich Reuß-Plautsches Ministerlum.
von Bretschneider.

Schlick.

Regulativ,
das Zeitungswesen betr.

K. 1.

Dle Postanstalt besorgt die Annohme der Pränumeration ouf dle im In- und Aus-
lande erschelnenden Zeltungen und Journale, sowle deren Versendung, und auf Verlangen
auch dle Bestellung an die Pränumeranten.

8. 2.
Die Bestellung kann in der Regel nicht auf einen kurzeren Zeltraum als ein Wiertel-

jahr ersolgen; Abonnements auf kurjere Zesc können nur ausnahmsweise in besonderen Fäl-
len gestorket werden. Uebrigens Uind Hierbei die Verlagsbedingungen zunächst maßgebend.

Um auf den Empfang aller vom Beginne des Prämmerationstermino an erscheinen-
den Blätler rechnen zu können, baben die Bestellungen so geitig zu ersolgen, daß das Post-
amt des Absendungsortes dleselben vor dem gedachten Termine erhält.
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5. 3.
Wird bel bem Empfang elnes Zellungspackels ein Abgang an den bestelleen Blattern

wahrgenommen, so ist das Fehlende von dem absendenden Postamte, und zwar kestenfrei,
wenn der Abgang mit nächster Post angezelgt wird, im andern Falsle aber gegen Ersoßt der
von dem Werleger beansprucheen Vergätung nachzusenden.

K. 4.
Die Postgebühren sür die bel dem Wertrieb von Zelcungen und andern periodischen

Zeltschristen gewöhnlichen Dienstleistungen betragen:
) für dle incerne Spedsrion im Umsang des Fürstlich Thurn und Taxisschen Post-

verwoltungébezirks, ausschließlichl der Hohen)ollern'schen Fürstenrhümer, ohne Rück-
siche auf die Eursermung und ohne Uneerschied zwischen politischen und nichepo-
(telschen Journalen, 25 Procent des Preises, den der Werleger der absendenden
Postanstalt berechnet;

5) für Zeitschristen, welche aus Ländern auperhalb des unter n. bezeichnelen Färkk.
lich Tourn und Toxlo'lchen Postverwalfungsbegirks bezogen werden, werden, in-
sowele ülche vertragsmähbige Bestimmungen entsscheiden, 25 Pro,
cent des Ankausspreises als Postgebühr berechnet; und eben so werden

·0) für die nach dem Auslande gehenden Zeltungen und Zeleschriseen, mögen diesel-
ben in dem Inlande ihren Ursprung haben, oder bereits aus dem Auslande be-
4ogen sein, insoweltc und insolange nicht eine Verständigung mit
den fremden Postadministrationen stattgesunden hat, 25 Procent des resp.
Ankaussprelses als Postgebühr erhoben.

4) Die vorstebend unter a bis e festgesetzten Gebühren werden auf je 331 Prozem
des resp. Verlags, oder Ankausspreises erhöhe, wenn eine mehr als einmal täg-
liche Versendung Karrfindet.

Als M#imolkare gilt, insowrit bel Zeiuschristen nach und aus fremden Postgebieten
elne folche nicht vertragemäßig sestgesete ist, in allen Fällen (n—-e) der Soh von 10 Sgr.
oder 36 Kreuzer jöhrlich, ols Marimalsotz dagegen, unter gleicher Voraussetung, der Be-
trag von 3 Rehlr. — 5 fl. 15 kr. für den Jahrgang.

ß. 5.
Für Reglerungs-, Geseg= und Amröbsätter, ingleichen fär Inrelllgenz= und Wochenöler-

ter, lusofern diese erllere vertreten, blelbt eine Ermäßigung der vorstehend festgeseteen Post-
gebühren vorbehalten.

 )ni
Für Zeltungen, welche durch eln zum Füestlichen Postverwallungsbezirk nicht gehöriges
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Ländergebiet transitlren, ist die etwa an die Postanstalt desselben zu entrichtende Trausitge·
bühr im Zuschlag zu den vorstehend festgesezrn Spedlisonsgebühren zu erheben.

+ 7.
In den Postorken wird, sofern die Ableferung der Zeltschriften in die Wohnung der

Abonneuten auf Verlangen derselben durch Postbedienstete erfolgt, an Bestellgebuhr erhoben,
wenn die Zeitungen wochentlich erscheinen:

6 bis 7 mal. . .. .446 Kr. oder 14 Sgr. jährlich,
103 « 5 7“ « * « " " 36 *#* * 7° 7“

1 „ „418„7 5 5 „

EineErmäßigung der vorstehenden Bestellgebäbren für Reglerungs. Gesetzz, Amts-
und Intelllgen#bläcter blribt vorbehalten.

5. 8.

Verlangt ein Abonnent die Nachsendung elner Zeieschrist von einer dlesselulgen Host-
sielle des Bestellungs= oder Verlagsorts an einen ondern Ort des Fürstl. Pestverwalkungs.
bezirks aus dem gewöhnlichen Zeitungswege, so hat derselbe ohne Räcksicht auf die Anzahl
der nachzusendenden Blätker eine Avisgebühr von 11 Kr. oder 4 Sgr. prämmerando zu
bezahlen, und auherdem nur noch die eswaigen an eine fremde Postanstalr zu entrichtenden
Transitgebuhren.

Sol die Nachsendung on einen Drt auHerholb des Fürfll. Verwalkungsbezirks erfol-
gen, so finden die mit der belheiligeen Postoerwaltung bestehenden vertragsmählgen Bestim-
mungen Anwendung, falls ader folche nicht vorgesehen sind, so kann die Nachsendung nur
nach vorgängiger Verstänrigung mit der Poststelle des neuen Bestlmmungsorts arefinden,
in welchem Fall von Seiten der diesseitigen absendenden Poststelle zwar nur die oben be-

liimm#en Aoisgebühren erhoben werden, der kereseannt Anen aber am Distributlonsortzur Zahlnng der daselbst gesrölichen Gebühren verpfliUeber die in solchen Fällen pränumerando ue —ni-e baben die betheilig-
ten Poststellen pro rata Abrechnung zu pflegen.

Für Zeitungen, wetlche aus einem sremden Postverwaltungsbezirk einem Abonnenten
nach einem Ort des diesseitigen Polkbezieks nachgesendet werden, wird die Disteiburion, in-
soweie nicht vertragsmäßige Bestinmungen entscheiden, nur gegen Enteichtung der vorschrifts-
mäsigen Speditions= und Bästellgebühr geschehen, wobei mindestens ein Quartalsbetrag zu
berechnen ist.

5. 9.

Soll die Zeitungs·BersendungzurMitbeforderungnichtinserirter,sondernselbsistandig
gedrucktet und besondere Anlagen bisdender Ankundigungen rc. benutzt werden, so M für



sches Exemplar elner soschen Anlage von elnem halben Bogen und darunter Kr. = 1
Spf. vor der Absendung zu entrichten.

Größere Anlagen dieser Art haben für seden 1 Bogen welter je die balbe Ocbübr=
zu emteschten.

. 10.

Wenn eln Abonnenk, der seine Zeltungen auf dem Postbüreau abholen läßt, ein be-
sonderes Gefach halten will, so hat derselbe dafür, außer der vorschriftemäßigen Be-
stellgebühr, elne besondere Vergücung Ju enrrichten.

Dieses Gefachgeld bestebe in einem festen Saß
) für Local= Abonnenten von 6 fl. oder 31 Tolr.,
5) für Abonnenten auf dem Lande und der nächsten Umgebung des Postoris von 3fl.

oder 13 Tolr.
S. 11.

Das Gefachgeld und dle Bestellgebuhren sind glelch zeitlg mlt der Pranumeration fur
JZeltungen z entrichten.

. 12.
Die bei Berechnung der Zeltungegelder in Quartals.· und Semestralbetrogen sich er-

gebenden Pfennige resp. Heller werden

1 und ; Psennige (Heller) zu. .. . 1 Sgr.
4—½ 7 . "7 s 17 „
7 „ — “ „: MW 752

10 „ 11 ““ *n „„ 1 „

gerechnet.
Die bei Berechnung der Zeitungsgelder inQuarkals= und Seinestralbeträgen sich erge-

benden Bruchkreuzer werden für voll gerechnet.

. 13.

Um den Poststellen das Mittel an dle Hand zu geben, die Zritungsspeditlon mit der-
jenigen Ordnung und Pünkellchkele zu bewerkstelligen, welche die Wichtigkeie des Gegenstan-
bes und das Interesse des Publikums ersordern, werden die Verleger der im Fücstlichen
Pestverwaltungsbezirk erscheinenden Zeilungen zur Beachmung folgender Bestimmungen ver-
eflichtet:

a) Spaärestens einen Monat vor dem Begkun der Herousgabe eines Blattes il die
Posistelle des Verlagsorrs von dem Poels und der Erscheinungsweise elnes Blat-
tes, welches dem Poßdeble übergeben werden soll, in Kenniniß zu seben.
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 Die von der Poskaustale bestellten Exemplare sinb zu den zwischen Vormiteags
bis Ubends 8 Uhr abgehenden Posten je elne Stunde vor der sestgesetzten Ub.
gange#eit, und zu den in der Zeic von Abends 8 Ubr bie Morgens 8 Uhr ab-
gehenden Posten bis Abends 7 Uhr ausjugeben.

Es verstehe sich bierbel von selblt, daß auch eine frühere Ablleserung der
Zei#ungen an die Postanstalt zulässig ist und daß lusbesondere Zeitschristen, wel-
che in größerer Anzahl durch die Post versender werden, je nach beendigtem Druck
auch abtheilungsweise ausgegeben werden können.

Jc) Die von der Postanskalk bestelleen Exemplare #nd vollständig gu liesern; im Un-
terbrechungs= resp. Verhinderungsfalle Ist zu Gunsten der Leser ein emsprechender
Abjug an den Abonnementsgesdern zu gewähren.

) Desecte, welche mie nächster Post angemeldet werden, sind unencgeldlich nachzu-
liesern.

e#t Preiserhöhungen der Zeitschristen, welche dem Postdeble übergeben sind, dürsen
nur mit Beginn elner neuen Abonnementsperlode vorgenommen werden, und f#nd,

wie überhaupt jede Veränderung im Preise und der Erschelnungsweise der Bät-
ter mindestens cinen Monat zuvor der Postoerwoltung anzuzeigen.

S

. 14.
Die Absührung ver Abonnementsgelder Seltens der Postanstalt an die Verleger er-

solgt am Schluß einer jeden Abonnementsperiode, nach vollständiger Lieserung aller zu der
lebteren gehörigen Bläcter, jedoch werden auf Verlangen den Verlegern von Monat zu Mo-
nat ihrem Guchaben enesprechende Abschlagszahlungen geleister.

Fronkfure a. M., den 11. December 1851.

General= Post-Direction.
Dörnberg.

vdt. Kölle.

7) Bekanntmachung, die für Snscung des feuebarenGrundbesibe ermitteltenssifikationen botr.

Nachstebend werden dle für Eluschähung sämmtlscher Grundstücke des Londes nach #ß-
ren verschiedenen Gakkungen säc den Zweck der allgemelnen Grundskeuerregulirung ermirtel-
bren Klasststeaulonen zur allgemelnen Kenntulc gebrache, und ist dabel nur zu Uemerken ge-
wesen, dasf, wenn gleich nach §. 15. der Justeukrion vom 23. August 1850 sür die ver-
schiedenen Landesthelle verschledene Durchschnlutgermitkelungen der Getreldepreise haben vor-
genommen werden sollen, es sich koch nach Maßgabe der angesteilten Erörrerungen und ge-
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machsen Ersahrungen als vorzüglicher herausgestellt hac, für alle Landestheile gleiche Durch.
schnictspreise zum Grunde zu legen und zwar vorzüglich deshalb, weil das im Oberlande

nach dem Maek'preise verkouste Getreide zum gröhten Theile zugesohren wird und zum
Tbeile sogor von den Grundbesibern Jugekaust werden muß, iudem sie mit ihrem eigenen
Fruchterbau nicht auslangen.

Demnächst sind für die Gärten und eigentlichen Obsioflanzungen, welche nach §. 9.
der angezogenen Jnstrukrion in die entsprechenden Feld= Wiesen- oder Hueßungsklassen einge-
schätze werden sollen, jedoch wegen des pöheren Werthes, welchen sie gegen andere Kultur-
arcen glelcher Bodenmischung haben, mit einem Zuschlage von 50—200 Prozent, be-
sondere Klassen abgestuset worden, domit die Uebersicht und Berechnung erleichtert und nicht

erst eine besondere Berechnung nsthig werde, um den Kaplcalwerih solcher Grundsticke zu
finden.

Gero, am -8. Januar 1852.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

Uebersicht und peschreibung der für die verschiedenen Grundstücke-
gattungen ermittelten Fandesklassen.

4) Feldklassen.
Kl. I. mit 34 Steuereinheiten.

a. Sehr tiesgründiger, starker, reicher, in jeder Hinsicht sehlersreier Boden in ebener
age.

b. Angeschwemmter, milder, warmer Niederungsboden ohne Beimischung von Stei-
nen. Unterlage anhaltend, aber ohne stockende Nasse, mit orilicher Gelegenhelt zur
Erbaltung im gänstiasten Düngungs-Werhälzuß. Jst fast zu jeder Zeic zu bear-
beilen und elgner sich zum Aubau aller Früchee.

Kl. II. mit 32 Steuereinheiten.
a. Sehr tiesgründiger, starker, reicher Boden in ebener Lage, welcher jedoch an ei-

nigen Stellen durch stockende Nässe leidec.
b. Augeschwemmter, milder, warmer Niederungsboden ohne Beimischung von. Stei-

nen. Uneerlage anhaltend, mitunter streug, im günstigsten örtlichen Düngungsver-
bälmiß. Ilt fast zu seder Zeit zu bearbeiten und eignet sich zum Anbau aller
Früchte.
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Kl. III. mit 30 Steuereinheiten.

u. Tiesgründiger, reicher Boden in ebener Lage, welcher jedoch an elnigen Stellen
durch steckende Nässe leider.

b. Angeschwemmter, milder, wormer Niederungsboden ohne Beimischung von Seeinen.
Umcerlage wie bel Kl. II. Ilt sost zu jeder Zeit zu bearbeiten, kann aber nur ab-
wechselud mit Weitzen und Roggen bebaur werden, well er nicht mehr mit Sicher-
beit alle drel Jahre Weiten teägt. Zum Theil im gun#igsen rtlichen Düngungs-
verhältuß.

Kl. IV. mit 28 Steuereinheiten.
a. Boden und übrige Verbälmisse wie bel Kl. II. mit Abgang der günstigen Gele-

genhelr in Berreff der Dängung.
b. Rescher Boden in ebener Lage, welcher sedoch an elnigen Siellen durch stockende

Nasse leidet.
c. Angeschwemmeer, milber, warmer kalkhalrlger Niederungsboden, ist aber schon thell·

weis mit Steinen vetmengt, auch fast gleicher Unierlage, ist fast zu jeder Zelt zu
bearbeiken, kann aber nur abwechselud mit Weitzen und Noggen bebaut werden.

Kl. V. mit 26 Steuereinheiten.
a. Tiefgrundiger, jedoch minder reicher Boden in ebener Lage, welcher an einlgen

Stellen durch stockende Nasse leldet.
b. Angeschwemmeer, milder, warmer Niederungoboden., theilweis mit Stelnen ver-

menge. Unterlage anhaltend, mitunter undurchlassend, ist Köhtenkbeils sast zu jeder
Zeit zu bearbeiten.

Kl. VI. wit 24 Steuereinheiten.
a. Tiesgrundiger, reicher, kiesholtiger Lehmboden in ebener Lage, bel günstigem Dün-

gungsverhälmiß.
b. Angeschwemmter, milder, warmer Niederungsboden. Unterlage fast der Ackerkrume

gleich, nur theilweis zu durchlassend ohne stockende Nässe, ist fast zu jeder Zeit zu
bearbeiten; eignet sich, außer zu Weihen, zum Anbau aller Fruchte.

c. Reicher Lehmboden in ebener oder hugelicher Lage.
cd. Humoser Lehmbeden. Die Bearbritung wenig von der Witterung abhangig, ge-

beihlich für alle Früchte, eignet sich jedoch mehr jum Anbau von Roggen, als
eitzen.

e. Humoser, tiefgrundiger Thonboden ohne stochende Nasse; guter W· henbeben.
Kl. VII. mit 22 Steuereiuheiten.

u. Tiesgrändiger, rescher Lehmboden der Thäler und Hüges ohne boee Nasse.
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b. Tiesgründiger bumoser Thonboden, auch guter Weitzenboden, doch weniger reich.
. Schwerer, bumoser Lehmboden der Thäler sehlerseei rud obne Kockende Rässe.

Kl. VIII. mit 20 Steuereinheiten.
a. Vermögender, klesgründiger Thonboden auf thoniger Unterlage kalkbaltig, oder bei

günsligem Düngungsverhältuiß. Die Witterung ist bei der Bearbeitung sehr wahr-
zunehmen.

b. Schwerer, humoser, klesgründiger Lehmboden der Thäler mit gleichem Untergrunde,
jedoch theilweis slockender Nässe.

Kl. IX. mit 18 Steuereinheiten.
a. Tiesgründiger, reicher, säber Thonboden auf gleicher Uncerlage, leider zuweilen an

Nässe und ist bel großer Trockenheir# last gar niche zu bearbeiten.
b. Schwerer, humoser, ziemlich riesgründiger Lehmboden der Thäler, mit gleicher Un-

terlage und theilweis mit Kockender Nässe.

Kl. X. mit 16 Steuereinheikten.
a. Relcher Thonboden auf glelcher Unkerlage, leidet zuweilen an Nässe und ist bei

groser Trockenheit sast gar nicht zu brarbeiten.
b. Schwerer, bumoser, #lemlich riesgrndiger Lehmboden der Thöler und LHöhen, in

günstigem Düngungsverhältulb, mit Kiesbeimischung und gleicher Unterlage; leidee
in den Tiesen zuweilen durch Ueberschwemmung.

c. Tiesgründiger, bumoser Lehmboden mie lehmigem Untergrunde, ohne steckende
Näsle. . .

(I.GitterVehmbodeamitdukchiqssendensUnten-Angabe-
c-Milder,versitögcstdkkLehmbodenmikglkichanigkmUnkergkundr.
l".VonverwittertanThonschiefecentstanden-erLehmlsodksh
q.Tiu-sgn«sudfgkr,keichehhumosekkkhmbodethmitGeogwackcnslcinknvermengkund

dergl. Umergrunde. Leidet zuweilen an Nälse und ist graswüchsig.

Kl. Xl. mit. 14 Steuereinheiten.

a. Schwerer Lehmboden mie anholtendem Untergrunde.
b. Serenger bumoser Lehmboden mit durchsassendem Untergrundr, auch mit Thonun-

kerlage.
c. Tiesgründiger, von verwikeertrm Thonschieser enrstandener Lehmboden. Leidet bei

großer Trockenhelt.
d. Dergl. mic undurchlassendem Untergrunde.
e. Humoser Lehmboden mit sehr durchlassendem Umtergrunde.
f. Humoser Lehmboden von verwlcterter Granwacke mit anhaltender Unzerlage.
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. Humoser Lehmboden milt Klesbelmischung, der Ueberschwemmung ausgesetze, der Un-
tergrund jedoch durchlassend.

Kl. XII. mit 12 Steuereinheiten.

Ganj Krenger, reicher, 3. Th. kalkbaltiger Thonboden mit dergl. Unterlage, leidet
durch Ueberschwemmung.
Teesgründiger, von verwictertem Thonschleser entstandener Lehmboden, leidet bei
Trockenheit.

. Dergl. mit undurchlassendem Untergrunde.
 Dumeser Laehmboden mie sehr durchlassendem Untergrunde aus Seeingerölle.
Dergl. Lehmboden von verwitterter Grauwacke, mie dergl. Unterlage.
. Boden von verwittertem Thonschiefer und Grauwacke, hält sich trocken nud fäße

lich zu seder Zelr bearbelten.
Sanballiger Lehmboden mit durchlassendem Unrergrunde. Bearbellet sich fast bel
jeder Witkerung.

 Humoser, schwerer Lehmboden mie Kiesbeimischuns, 6 Zoll mie gleicher Unkerlage.
Die suh d. und li. unter günstigen Düngungsverhältnissen.

 ESrenger, bumoser Lehmboden, 6 Zoll mit Tbonih#terlage, bel gänstiger Abdachung.
b. Vermögender Lehmboden, 8 Zoll mit lehmiger, durchlossender Unterlage.

Kl. XIII. mit 10 Steuereinheiten.

. Ganz strenger, kalkholtiger Thonboden, 8 Zoll mie undurchlassendem Untergrunde,
leidet theilweis durch stockende Nässe; die Witterung bei der Bearbeitung muß mit
großer Sorgsalt wahrgenommen werden.
Tiesgründiger Thonboden mir dergl. Unkerlage; ist schwer zu bearbelken; bel Trok-
kenheit ost ummöglich. «

. Tiefgrundiger, saudiger oder kiesiger Lehm mit thoniger Unterlage.
Milder Lehm mit klesiger Unterlage.

. Von verwitterter Grauwacke entstandener Lehmöoden mit anhaltendem Untergrunde
sedoch ohne Kockende Nässe.

. Mit kleinen Thouschiesern vermengeer Lehmboden und dergl. Unterlage, doch ohne
stockende Nässe.

Bel beiden setzten ist die Tiese der Ackerkrume niche erkennbar, weil sie dem Un-
tergrunde glelche.

Kl. NIV. mit 9Steuereinheiten.
Kaleflüssiger, vermögender Lehmboden mit dergl. Uncersage oder seuchter, kaligrün-

diger Lehm, in gönstiger Lage.



E

b. Strenger bergl. Lehmboden 6 Zoll mit thoniger Unterlage.
e. Lehmiger Sandboden mit dergl. Unterlage.
d. Mit kleinen Thonschiefern vermengter Lehmboden, 8 Zoll und dergl. Unterlage;

ohne stockende Nasse.
e. Humoser Gerollboden in gunstigen Dungungsverhaltnissen.

Kl. XV. mit 8 Stenereinheiten.

a. Kastflüssiger Lehmboden mie dergl. Unterlage oder feucheer, kaltgründiger Lehm in
günstiger Lage.

b. Strenger Lehmboden, 6 Zoll mie thonsgem Unkergrunde, in günstiger Lage.
. Mit kleinen Thonschiesern vermengeer Lehmboden, 7 Zoll und dergl. Unterlage,

ohne Kockende Nässe.
d. Humoser Geröllboden.
C. Sandiger Lehen und lehmiger Sond, 6 Zofl mie anbalcendem Untergrunde.
f. Milder Lehmboden, 6 Zoll mie kiesiger Unterlage.

6. Ae- Lehmboden mit Grauwackenschiesern, 8 Zoll und lehmiger Sand ulo Unter-
lagb. Eie halilzer und deshalb scharfer Thonboden mit halbverwitterter Grauwacke. 6Zoll.

i. Sterenger, ziemlich vermögender Lehmboden mic thontgem, ganz undurchlassendem
Uneergrunde, mic Nelgung nach Mlrag.

Kl. XVI. mit7Steuereinheiten.

#a. Ganz strenger, kalkhaltiger Thonboden 5 Zoll mie dergl. nwee, ist zwar keiner
Ueberschwemmung ausgesebt, lelder aber durch stockende

b. Armer Lehmboden mie Grauwackenschlesern, 7 Zoll * Smiger Sand als Un-
terloge.

c. Humoser Geröllboden bei steinlgen Wegen und bergiger Lage.
d. Tlefgrundiger, kiesiger Lehmboden.
e. Lehmiger Sand, 5 Zoll, mit anhaltendem Untergrunde.
f. Milder Lehm, 5 Zoll, mit kiesiget Unterlage.

Lage und Wege gut.
U. Vermsgender Granwackenboden mit vielen dergl. Sceinen.
b. Armer Lehmboden mit Grauwackenschieser, 7 Zoll und lehmiger Sand als Unter-

lage.
i. Lehmboden mit Kiefelschieser.

Kl. XVII. mit 6 Stenerelunheiten.

Bergige Lage.
#a. Flässiger Lehmboden, 5—6 Zoll mir undurchfassendem Uncergrunde.
b. Zlemlich vermögender Lehmboden mit Thonschieser und Kiefelsteinen.
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Mit kleinen Thonschiesern vermengter Lehmboden, 5 Zoll unddergl. Unterlage, ohne
slockende Nässe.
Sandiger und stelniger, auch von Tbonschiesec emstandener Lehmboden, 6 Zoll-

 Won verwittertem Thonschiefer und Gramwacke entstandener Lehmboden, 5—6 Zoll.
. Grauwackenboden mit vielen dergl. Steinen-

Armer Lehmboden mit Grauwackenschiefer und lehmlgem Sand als Unterlage.
 Lehmiger Sand mit dergl. Unterlage.

Kl. XVIII. mit 5 Steuereinheiten.
Lage eben, Wege steinig.

 Magerer Kleiboden mie Kalk und ehoniger, mit Seelnen veemengter Unterlage.
A Magerer Thonboden von 6 Zoll Tiefe, auf glelcher Uncerlage, lelder deshalb sehr

durch Nässe und bearbelket sich bei Trockenheit sehr schwer, wesßalb günstige Witter-
ung dazu wohrgenommen werden muh.
Lehmiger Sand mic Sandsteinunterlage.

Kl. XIX. mit 4,5 Steuereinhekten.
Ebene Lage.

Sgenger magerer Lehmboden mit dergl. Unterlage; leidet an Nässe.
Vergige Lage.

 Mit kleinen Thonschiesern vermengter Lehmboden, 4 Zoll und dergl. Unterlage ohne
stockende Näsle.

 Magerer lehmiger Sand mit Sandstelnunterlage.

Kl. XX. mit 4 Steuerelnheiten.
Bergige Lage.

.Verwitterter Grauwackenschleser, 4 Zoll mie dergl. Unterlage. Graswuchsig.
 Grauwackengeröllboden mit eingemengten Kieleln, 4— 5 Zoll auf chonvermengter

Unterlage. Graswuchds.
. Sehr magerer, lehmiger Sand mit dergl. Untergrund.

Kl. XXI. mit 3,5 Steuereinhci#ten.
 Sandboden, im Umergrunde mit belgemischtem Thon.
 Kleselschieser, mit Grauwackenlehm, s Zoll, im Umeergrunde Felsen.

4 Verwikterter Gcanwacken= und Thonschieserboden mit dergl. Gerölle, s Zell, auf
Gerölle, in ebener Lage.

Kl. XXII. mit 3 Steuereinhel#ten.
Sehr magerer Thonboden in ebener Lage von 5 Zoll Tiese, leider durch Nässe,

bearbeitel sich sehr schwer.
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Armer Lehmboden= 5 Zoll auf dergl. Unterlage.
Sandboden mit Sandsleinunterloge.
Verwitterter Grauwacken·und Thonschleferboden mie dergl. Gerölle, 5 Zoll, auf
Gerolle, in berglger und steiniger Lage.

Kl. XXIII. mit 2,5 Steuereinheiten.

Magerer Thonboden, 3 Zoll mit unkermengten Stelnen und thonigem Untergrunde
bei guten Wegen, leidet an Nässe.
Armer, ofst mit Sreinen vermengter Sandboden.

Kl. XXIV. mit 2 Steuereinheiten.

Magerer Thonboden, bergig und steinig, 5 Zoll mit untermengten Stelnen und
ehoniger Unterlage, leidet an Nässe.

. Armer Lehmboden, 5 Zoll, in ungunsilger Loge.
 eröllboden, 5 Zoll auf Thon mit Sieinen vermengé.

Magerer, strenger Lehmboden, elne Ackerkrume ist nicht erkennbar, allenfalls zu
Welten und Haser erträglich.
Leschter Sandboden mit gleichem Untergrunde, in ungünstiger Loge.

Kl. XXV. mit 1,5 Steuereinheiten.
In bergiger und stelniger Lage.

Mit vielen Kieseln und Granwackensteinen vermengter Thonboden, 4 Zoll, auf glei-
cher Unterlage.
Magerer Lehm mit vielen Kieseln und Grauwackensteinen vermengt, 5 Zoll, auf
glelcher Unterlage.

. Sand mit untermengten Kieseln.

Al. XXVI. mit 1 Steuereinheit.

Steinige Wege, sonst eben.
. Sehr armer, magerer Thonboden von 4 Zoll Tiefe und gleichem Untergrunde, lel-

det sehr durch Nasse und bearbeltet sich bei Trockenhelt sehr schwer.
Klesboden, der allmählig ineisenschüssigen Thon übergeht, aus demder Untergrund
besteht.

Kl. XXVI mit 00 Stenereinhelt.

Wrge gut.
Magerer Veewstkerungeboden, 5 Zell mie sehr durchlassendem Untergrunde.
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b. Mit kleinen Tonschlesern vermengler armer Lehmboden, 4 Zoll, auf glelcher Un-
terlage.

Kl. XXVIII. uit 0,8 Steuereinheit.
Bergige Lage.

a. u.b.Wiedie, unter gleicher Bezeichnung beschrlebenen Bodenarken der Kl. XXVII.
nur noch geriuger, außerdem:

e. Magerer Lehm mit vielen Kieselschlefern auf gleicher Unterlage.

Kl. XXIX. mit 0,7 Steuereinheit.
Wege gut.

a. Schr armer Lehmbobden 3 Zoll.
b. Gersllboden, 4 Zoll, auf Thon mie Stelnen vermenge.
c. Mitc klelnen Thonschlefern vermengeer, sehr armer Lehmboden.

Kl. XXX. mit 0,6 Steuereinheit.
Wege steinig.

Ganz armer, magerer Thonboden von 3 Zoll Tiefe und gleichem Uncergrunde, leidet
Pr dnrch Nässe, brarbeltet sich bel Trockenbelt sehr schwer, weshalb günstige Witterung
wahrgenommen werden muh.

Kl. XXXI. mit 0,5 Steuereinheit.
Wege bergig und Kteinig:

a. Sehr armer, steinlger Lehmboden, 3 Zoll, auf Felsen.
b. Geröllboden, 3, Zoll, auf Tbon mie Steinen vermenge.
e. Mit kleinen Thonschiesern vermengker, gon armer Lehmboben, 4 Zoll, bel glelcher

Unterlage.
d. Sand mit untermengtem Kiesel und gleichem Untergrunde, in den die Ackerkrunie

ubergeht, auch bei guten Wegen.
· Wege gut.

". Scharser, eisenhaltiger Kieselschiefer.
f. Sanvboden mit Sandstelnunterlage; weil die Ackerkrume allmäßlig in Uncergrund

übergehr, so ist deren Tlese niche wohl erkennbar.
. Ganz magerer Tbon mit vlelen Sceinen.

Kl. XXXII. mit 0,1 Steuereinheit.
Wege gut.

a. Granwackengeröllboden, 4 Zolk, mie vielen eingemengten Kieseln.



h. Schleferboden, 3 Zoll, mit thoniger Unterlage.
c. Ganz magerer, sandiger Lehm.

Wege berglg-
d. Scharfer, elsenhaltiger Kieselschieser.
e. Sandboden mie Sandstelmunterlage, wie bel voriger Klasse.

Kl. XXXIII. mit 0,3 Steuereinheit.

Lage eben oder berglg.

a. Armer Lehmboden mie Schieser= und Kieselgerölle, kaum 3 Zoll, lehr durchlossend
und crocknek leicht aus.

b. Geröllboden mit gleicher Unterlage.
c. Schieferboden, scharf und bitzig, mit thonlger Unterlage.
d. Ganz armer Samboden mit dergl. Unterlage.
ee. Ganz armer Grauwacken- oder Schiesergeröllboden, Ackerkrume und Uncergrund

blelcharcig.

2) Wiesenklassen.
Kl. I. mit 20 Steuereinhbeiten.

Beste sehlerscele 2. und äschürige Niederungs- Fluß. Feld- und Thalwlelen, haben Zu-
gang von Oceschaften, oder guten Felbern, oder werden von Flüssen öberstauer.

Kl. 11. mit 18 Steuerceinheiten.

Vorzügliche derglelchen 2- und Zschürlge Wiesen. Bel Ersteren wird die Quant#täe,
bei Lehtern die Qualität des Futters elwas geringer.

Kl. III. mit 10 Steuereinheiten.

Sebr gute dergleschen 2. und aschürlge Wlesen. Bel Erstern wird die Quanelte,
bei Lehleren dle Qualltät des Furters noch erwas geringer.

Kl. IV. mit 14 Steuerei#ih eiten.

Eute dergleichen 2. und Sschücige Wiesen. Abermols Absall bezüglich an Quantitat
und Qualität.

Kl. V. ml# 12 Steneresuhe eiten.

Minder gute 2. und Zschürige dergleichen, auch fehlerhafte 2schürige Niederungs- Fluß·
Feld- und Thalwiesen, in denen zuwellen Wasser von starken Regengössen oder von Ueber-b o )
schwemmungen stehen bleibt.
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Kl. VI. mit 10 Sicuereinheiten.

Ziemlich guce 2. und Sschürlge sowie fehlerhaste 2 chürige Rlederungs= Fluß. Feld-
. und Thalwiesen, in denen zuweilen Wasser von Ktarken Regengüssen oder von Ueberschwem-

mungen steben bleibt. Der Fehler des Wasseistehenblelbens wird durch die Menge des Fut-
ters jedoch bel geringerer Qualmät desselben in diesen belden Ksossen ausgeglichen.

Kl. VII. mit 9 Stenereinheilen.

Zweischürige immer noch gute Niederungs= Fluß. Feld. und Thalwiesen, sowie fehler-
hafte dergleichen, auch einschürige gute Fluß. Feld- oder Thalwiesen.

Kl. VIII. mit 8 Steuereinhelten.

Zwelschürige Rlederungs- Fluß. Jeld= und Thalwlesen, auch derglelchen crockne Berg-
und Höhenwiesen, sowie einschücige gute Flutz= Feld- und Thalwiesen.

Kl. IX. mI7 Steuereluhel#e#n.

Zweischücige Niederungs- Flug= Feld= und Thalwiesen, auch einschürige derglelchen.
Kl. X. mit 6 Stenereinhelten.

Dieselben Wlesenarten, nur weniger, oder geringeres Furter erzeugend, auch einschürige
trockne Berg= und Höhenwlesen.

Kl. XI. mit 5 Steuereluheiten.

Abermals dle 3 bel Kl. X. benannten Wiesengatlungen mie Absoll bezüglch in Quan-
tleät oder Qualitäc des Futlers und überdies 2 chürige quelllge oder moorlge Wlesen von
reschlichem Futkerertrag geringer Qualleät und #schürige kaligründige Wiesen.

Kl. XII. mit 4,5 Steuereinheiten.

Die in voriger Klasle beschrlebenen Wiesengattungen mie abermals geringerm oder we-
nigerm Futter.

Kl. XIII. mit 4 Slenereinheiten.

Der Ertrag an Güte und Menge der beschrlebenen Wlesenarten fäll serner ab.

Kl. XIV. mit 3,6 Steuereinheiten.

Abermaliger Absall in den beschriebenen Wlesengattungen.

Kl. XV. mit 3 Steuecreinhelten.

Lortgesebter Absall im Ertrage bel den beschriebenen Wiesenarten, außerdem noch ein-
schurige kaltgrundige und quellige oder moorige Wiesen.

—
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Kl. XVI. mit 2,5 Steuerelnhe#ten.

Dle Wiesenarcen wie Kl. XV. nur mit geringerm oder wenigerm Futter und 1schä,
rige (rockne Berge oder Höhen, sowie dbürre grandige Wlesen.

5

S

e
5

b

Kl. X VII. mit 2 Steuereinheiten.

16 und 2schücige quellige oder moorige Wiesen,
1schurige trockene Berg= und Höhen= oder düere grandige Wiesen,
schürsge schlechte kalcgründige Wlesen,
1schurlge Waldwiesen,

Kl. XVIII. mit 1,5 Steuerelnheiten.

4. oder 2schürlge quellige oder moorlge Wlesen,
schürige trockne Berg= oder dürre grandige Wiesen,
-schürige schlechte oder kalrgründige Wiesen,
1schürlge Waldwlesen.

Kl. XIX. mit 1 Slenereinheit.

4 oder 2schürlge quelllge oder moorige Wiesen,
-schürige schlechee kaltgründige Wiesen,
#schürige Waldwlesen.

Kl. XX. mit 60,9 Steuereinheit.
Kl. NNNI . 0,8 -*

Kl. XXII. „ 0),7
Kl. NNIIL 0,6
Kl. XXIV. 05
#KC AXXV. 0
Kl. XXVI. 0,3

4schürige schlechte kallgründige, auch quellige oder moorige Wiesen,
1schurlge Waldwiesen,

I

**

r*'

 osn#.

nach Maasgabe der Güce und Menge des darauf wachsenden Fulters.
Bei den Miesen überhaupt ist deren Werth weniger nach dem Boden als nach der

Lage und sonstigen Eigenschaften zu beurthellen, hauptsächlsch aber nach der Quali= und
Quancität des Futters.

3) Huthungsklassen.
Kl. I. mit 0 Steuereinheiten.

Beste Rlederungshuthung.
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Kl. II. mit 5 Steutreinhelten.

Sehr gute Niederungshuthung.
Kl. III. m#t 4,5 Steuereinhelten-

Gute Niederungshuthung sowie fehlerhoste dergleichen. Bel Letterer ist dle Güte durch
die Menge ausgeglichen.

b.

 a2

u

—T

b.
5

Kl. IV. #s#t 4 Steuerelnhesten.

Niederungs- und
Mmoorige Huthung,

wie bei Kl. III.

Kl. V. mit 3,5 Steuereinheiten.

Geringe Mieberunzshuehung.
Kl. VI. mit 3 Steuereinhelten.

Gan) wie bel Kl. IV. nur im Errtrage verschleden.

Kl. VII. mit 2,5 Steuerelnye#ten.

geringere Niederungshurhung,
trockne Berg= und Höhenhuthung,

. moorige Huthung.

Kl. VIII. uli 2 Steuereluhel#ten.

crockne Berg= und Höhenhuthung,
seblerhaste Niederungshuthung,
moorige Huchung.

Kl. IX. mil 1,5 Steuereinheiten.

trockne Berg= und Hshenhuehung,
moorige Huthung.

Kl. X. mit 1 Steuereinheit.

moorige Huthung,
wockue Berg= und Höhenhuthung,

.ln Holzern.
Kl. XI. mit 0,9 Stenereinhe###t.

trockne Berg. und Höhenhuthung,
in Holzern,

auf Feldern, welche den Answand der Bestellung nicht mehr tragen.



Kl. XII. mit 0,8 Steuereinheit.
K XIII. „ 0,7 Stenereinheit.
Kl. XIV. „ 0,6 Steuereinhekt.

auf Feldern, welche den Aufwand ulche tragen,
auf Bergen und Höhen,
Waldbuthung.

 re

- M.xV·u-ito,5Steuerstuhelt.

Waldhuthung,
. auf Bergen und Höhen.

Kl. XVI. mit 0,4 Stenereinheit.

#n

a. Walbhuthung,
auf Bergen und Hohen, sowie an stellen Abhangen,
auf sehr schlechten Feldern, welche den Auswand nicht tragen.

Al. XVII. mit 0,3. Steuertlnhelt.

2
—

Waldhuthung,
auf Bergen und Hohen,
auf den schlechtesten Feldern, welche dile Produktlonskosten nicht tragen.

Kl. XVIII. mit 0,2. Steuereinheit.

r
schlechte Waldhuehung.

Kl. XIX. miit 0,1. Steuereinhe#t.
sclechteste Wolbhuthung.

Alle Klassen mässen nach Güce und Menge des wachsenden Zukkers beurthelle werden.

4) Klassen für Gärten und eigentliche Obstplantagen.
Noch Worschrise des §. 9. der Instrukrion für dle General. Kommission vom 23. Au-

gust 1850 werden dle oben rubrljieten Grundstücke in Feld. Wiesen= oder Hurhungeklassen
eingeschäbe und erbalcen 30 bis 200 3 Zuschlag zu dem Werthe der Lebtern nach Maas-
gabe der örtlichen Prelpverhältniss. Da nun 200 8 Zusiblag zu 34 Steuerelnheiten, deren
102 ergeben, so sind, um Garten= dc. Klassen u bilden, sür dle erste derselben 100 STeuer=
elnheiten angenommen, solche aber mic 5 zu 5 bis zu 33, dann bis zu 32 mit 3 undvon
da an wie bei den übrigen Grundstücken mie 2 und 1 bls zu 3 Slieuereinheiten abgestufe
worden, wornach sich die Klossen gebildee haben, wie sie in nachstebender Zusammenstellung
erscheinen. Eine Obstplantage mit 3 Seeuerelnheiten (denn bel Gärten dücfte cln so gerin-
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ger Werih nicht vorkommen) ist daher belm niebrlgsten Zuschlag von 50 3 ein solches
Grundstuck, welches als Feld, Wiese ober Huthung mit 2 Steuerelnhelten abzuschatzen ge-
wesen ist. —

5. Teichklassen.
Kl. I. mit 6 Steuereinheiten.

Teiche, die in der Regel ihren Zugang aus Ortschafeen oder sonst nahrhosten Zugang
bekommen, sreie warme Lage, sreien Wasserspiegel, auch Ab- und Zuftuh von gesundem
Masser baben.

Kl. II. mit 5 Steuereinheiten.

Solche Telche, deren Zugang weniger nahrhaft ist, wenn glelch er in der Regel auch
aus Orrschasten komme. Die übrigen Verhältnisse denen der 1. Klasse enesprechend.

Kl. UlI. mit 4 Steuereinhe#ten.
Teiche, die an einer Trift licgen, auch vom Vleh betrieben werden und dadurch guten

Schlamm sühren, in welchem schöne Früchte wachsen, oder solche, durch welche Bäche geben.
Kl. 1IV. mit 3 Steuertinhelten.

Hat wenig Zugang von Feldwasser, Flüssen und Bächrn, auch zu tiefen Wasserstand
und schlechten unfruchtbaren Schlamm.

Kl. V. mit 2 Steuerelnheiten.

Der Zugang von Feldwasser geh ganz ab. Der Waslerstand ist tief und kalt, oder
sie liegen in Hölzern, sind mit Schilf und Rohr bewachsen, haben an selchten Stellen elne
souere Grasnarbe und führen cchlechten unfeuchtbaren Schlamm.

Kl. VI. mit 1,5 Steuereinheiten.
Teiche in Hölzern, deren Zugang jedoch theilweis über Trlseen fähre, die aber rlesen

Wasserstand und kalte Quellen, auch auf der Oberfläche schwimmende Gräser haben, denen
die Sonne feblt, die aber Moor- und Suhrschlamm führen.

Kl. VII. mit 1 Stenereinhekt.

Teiche in Hölzern, ohne irgend nahrhasten Zugang und übrigens mit aller Ungunst
der VI. Klosse.

6. Nadelholzklassen.
Dafür werden nach Boden und Holzwuchs 5 Hauptbonitäten ausgestelr, namlich:
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Bonitat t.

Frischer Lehm oder Verwitkerungsboden, mit sehr humoser Decke; im geschlossenen Be-
stande kräfelge Moose oder Nadeln, in jüngern Beständen und auf Blößen Hirschhollunder
und hnliches Serauchwerk, kräsilge Aborne, Eschen und Rüstern; sür Tannen auch schon
etzwas feucht, für Klefern krocken, für letztere jedenfalls mild und tiefgrundig, wenn auch
Sand.

Holzwuchs sehr schlank, mit glatter, srisch aussehender Rinde.

Bonltat 2.

Feuchter oder trockner Lehm, oder nicht zu strenger Thon und Verwiteerungsboden, mic
humoser Decke; im geschlossenen Bestande Moose und Nadeln, ln jungen Beständen und auf
Blößen das Vorkommen ähnlicher Gewächse wie bel 1 ln geringerer Ueppigkeit; sür Tan-
nen sehr feuche, für Kiefern auch sehr rrocken, doch sedensalls für Letzere ciesgründiger Lehm
und Sand.

Holzwuchs schlank, zwar mit glatker, doch weniger frischaussehender Rinde.

Bonktiäe 3.

Boden wie bei Klasse 2 nur mit dürfsliger armer Decke, oder sebr feuchter, oder sehr
trockner Boden aller Art, dann aber mic humoser Decke. Im geschlossenen Bestande Moose
und Nadeln, zuweilen Heldelbeeren, in jüngern Beständen und auf Blößen Hetdesbeeren,
geringe Gräser, Binsen. Fur Fichten kann der Standort schon sehr steinig und flachgrun
dig sein, für Kiesern immer noch tiesgründig, doch im Untergrunde schon Steine oder Letten.

Holzwuchs mictelmätzig, hin und wieder schon Moose und Flechten an der Rinde.

VBonkeäl 4.

Sehr seuchteer oder fehr trockner Boden aller Art, mit dürftiger Decke; im geschlosle-
nen Bestande Preißelbeeren und Haidekrauk, in Gehegen und Blößen selren magere Gräser,
gewöhnlich ebenfalls Preihelbeeren und Haide, auch Flechten, oft ist die gange Decke abge-
platgee und hlerdurch der Holzwuchs wenlgstens auf eine ganze Umcriebsz#eit verdorben; für
Klefern flochgründiger Sand= oder Leltenboden, oder sehr steinig.

Holzwuchs schlecht, dle Stämme sind kursschafelg mit vielem Moose; an den Zwelgen
hängen oft ganze Zöpfe von Moos.

Bonität 5.

Gänzlich verlumpfter, oder ganz steriler Boden aller At.Als Decke Flechten, selten
einige Preißelbreren oder Haide. Auf diesem Boden bilden sich nur bei sebr pfleglicher
Behandlung elnigermaßen gelchlossene Bestäönde, wesche mir 60 Jahren zurückgehen; gewöhn.
lch sinden sich nur einzelne verkrüppelrr Seömme vor.
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Es kommt diese Bonitat nur ausnahmsweise und in geringer Ausdehnung vor.
Zwischen jeder dieser 5 Hauptbonitaten wurde noch elne Zwischenklasse anzunehmen fur

zweckmäßig erachtet und nach Berechnung der Erträge für die, auf diese Welse erhaltenen
°Bonitäcen der Werthder Landesklassen in den7Prelßbezirken, wie folgt, normiré, nämlich:

1 "1
Landes--S --ks--- Lande«-Stank . ...

klasse. Einheiten. Vonität. Preißbczirk. kasse.. Cinheiten. Bonltäl. Preißbezirk.

I. 8. 1. 1 XI. 1,5. 3b. 4. 4b. I. 2.3. 5. 6.7.
u. 7. —— XII. 1.u 4. 6. 7.
II. 6. I. 1h. u.2v. . 2. 3. 4 XI. 0,9. 4b. 5 1. 5.
IV. 5. I. 10. 2. u. 2b.I. 2. 3.Q 4. 5 XV. 0,6. 4b. 5.. 2. 6.
* 4 5. 1. 2. 2b. 2. 4. 6 XV. 0.7. 5 3.

VI. 4. W 1.4 XVI..., 4. 5 4. 7.
VII. 3,5. 1. 2. 3. 2. 3. ö. ö. 7/XV. 0,5. 5.

VII. 4. f1. 20. J. 30.|.2. A. ö.ö/NVI 0 4. 5. 6.
IX. 2,5. 2. 3. 3P. 4.I1.J.4 5.6.7 XI — 5. 7.
X. 2. 2b. 3. 30.4.,2.3. 4. ö. 7

7. Laubholzklassen.
Auch für das Laubholz wurden nach dem Boden 5 Hauprbonkeckten aufgestelle und

zwischen jede eine elngeschoben, se dah auch dafür 0 Holzbonltäten vorkommen, deren Karak.
eristie solgende ist, nehmlich:

Bonität 1.

Frischer Lehm und Verwitcerungsboden, für Erlen mehr feucht, für Birken mehr krok-

ken mie sehr humoser Decke, sehe üppige Hriser Ahorne, Eschen und Rustern, kraftige
Erlen, gewöhnlich nur in Gründen vorhande

Der Holzwuchs sehr schlank, mie * kraftlger Rinde.

Vonität 2.

Feuchter oder neckener behm, nicht zu streuger Thon= und Verwitterungsboden, für
Birken auch srischer Sand, mic humoser Decke; der Holzwuchs ist weniger Uppig wie in
Bonliät 1. zuweilen auch Ahorn und Esche, gewöhnlich an nördlichen Abdachungen und
auf Ebenen.

Der Holzwuchs zwar mit glatter sedoch weniger feisch aussehender Rlnde.

Bonitat 3.

Mittelmäßiger Holzboden; um gue genanut zu werden entweder zu crocken oder zu
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noß, oder sonst guter Boden mit sehr magerer, durch die Behandlung andauernd verdor-
bener Decke; geringe Gräser, Moose und guweilen Heidelbeere.

Der Holzwuchs mitkelmäßig mie oft schon rauher Rinde.
Bonliät 4.

Nasser oder crockner Boden aller Ace mit düerftiger Decke, mitlelmäßig guter Boden,
aller Decke beraubt; sehr steinlger ober sonst guter Boden an südlichen Abhängen; dürfiige
Moose und Haiden.

Der Holzwuchs schlecht, die elwa übergehaltenen Stämme kursschaftig und zeitig ab-
slerbend.

, Don-trä.

GönzllchversumpftecoveedükkerBodenallckAkr.Gkkölle,Kiesodeksttilek,sels
siger sadlicher Abhang; Decke nicht wahrnehmbar, zuwellen dürstige Haide und Flechten.

Die vorhandenen Straucher krlechen auf dem Boden hin.
Die Berechnung der Erträge gab nach 6 Holzpreisbezirken, well im 6ten Nadelbelg=

prelsbezirk Laubtolz nicht vorkommt, solgende Landesklassen:

lt nilt
handes- ehr Vonltät. areißtezirk, Lande-Eleuer= Venitãt. reißezirk.klassen Eiuheiten. !* *# klassen Einhtiten. Porhbel

1. 8. 1. 1. IX. 2,5. 2b. J. 4. I. 3. 4. 5. 7.
II. 7. 1. ib. 1. 2. 3. X. 2. 3. 3b. 4b. I. 2. J. ö. 7.

III. 6. 1. 1b. 2.. 2. 3. 4. XlI. 1,5. öb. A. 4b. 5.. 4. ö. 7.
IV. 5. 1. 2. 20. I. 2. 3. 4. 5 Xll. 1. 4. 4b. ö. 2. 3. 4. 5.7.
V. 4,5. ib. 2b. 3.. 3. 4. 5. XlIII. 0,9. 4b. 7.
V I 2. J).. 3 5.NIVv..4. 5 5.

VII. 5,5. 1.1 b. 20. J. b.. 2. 4. ö. 7. XV. 0,5. 5 7.
V.14 4 ä. z. . 7.

Diese Holzpreisbejirke sind folgende:
ister Bezirk.

Geralsche Rathswalbung und die zunächst an der Stadt gelegenen Ortschaften.
ter Bezlek.

Ernseer und Pfortner Holzer.
ier Bezirk.

Die mitllern Ocrschaften des biesigen untern Fürstenthums-
Ater Bezirk.

Die entserneern Orrschaften desselben.
öter Beslrk.

Das Fürstentbum Schlelz, auher Karolmensteld, was im Eien und Frankendork, Mie-
lesdorf, Oberkoskau, Spielmeß, Srelzen, Tanna,, Unterkoskau, Willeredorf und Zollgrün,
die im 7en Bezirk llegen, serner die Pflege Relchenfels.
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Klrolinensield und das vucllenhn Slark,, e#serf mit Ausnahme der Orte
Blintendors, Dobarcuh, Göttengrün, Gebersreurb, Lic Haldeseld, Hirschberg, Mödla-reunh, Rotbenacker, Seraßenceutb, Ullersreuch und Ven

7ter Bezirk.

Die so eben bezeichneten Orte im Furstenthum — Sbor dorf serner dle belSchleiz dasür ausgenommenen Orte und dle ganze Pflege Saalburg.

Die #andesklassen aller Kuleurorten mic deren Seruereinbelken sind nachfolgend über-
sichslich zusammengrstellr:

Gärten 2c. 1 Felder. Wiesen. er-„ Telche. ——

Klasse. Steuer= Einhe'ten.
. l U. W. V. K.

II. 44 . 32. 18. - 4 2. 8III. 9. 9. 6. 5. .W. 8 83 z. z. 5.
V. . 26. 12. 5. 2. 4, 55

VI. . 24. 10. . 1,5. 4. 4.
VII. 22. . . 4. ,5. 5nht

VIII . 20. .· . — « 3.

 i....
Xl. . 14. o. — ,5. 1,5.
Xu. 4 12. "5. 48. — . i.
an 4 1 ,7. — ,9. 0,9.
XIV. 3,5. 6. — B. 0,7.
XV. . . s· — 0-. 60..

XVI. . ,-:-· (,4. — ,c. —-
xnt. . .l ca. — 4. —-

XVIlI . ,5 (,2. — 3. —
XIX B. „ O,I. — 2. —

- - ,0. — — — —

XX ,5. S — — — —

XXII . ,7. — — — —

XXiii „5. 40. — — — —
XXiV. 5. — — — —

XXV. 2. 5. # — — — —
XXV . . 5 — — — —

XXVu. . ,9. — — — — —

XXVIII. B. — — — — —

XXIX. vnT. — — — — —.
X *5 — — — — —

XXXI. 8. — — — — —

XXKI. . ,4. — — — — —

XXXiii.  J. — — — — —
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 116.

1) Bekanntmachung, die AbfertigungsbefaugnissederKurfürfllichHessischenSteuerstelle zu Bok.
kenheim betr.

Der Kunfürstlich Hessischen Steuerstelle zu Bockenhelm I#t nach elner anber ge-
langten Mltheilung dle Befsugniß zur unbeschränkeen Erthellung und Erledigung von Ue-
bergangsschelnen belgelegt worden, was hiermit zur öffentlichen Kenminiß gebracht wlrd.

Gera, am 10. Januar 1852.

Firstlich, Reuß. Mlauisches Ministerium.n Bretschneider.
Semmel.

2) Bekanntmachung, den Veitritt der Großh. Badenschen Staatsregierung zum Paßkar.
tenverbeand betr.

Unterm 24. Dezember vor. Js. ist auch die GroßbergoglichBadenscheRegler=
ung dem Paßkartenvertrage vom 21. Okeober 1850 belgerceten, und es wird dles hlermie
zur öffenellchen Kennnih gebrache.

Gera, den 16. Januar 1832.

Fürstlich-Reuß-Mauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Semmel.

Ausgegeben am 17. März 1852.
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3. 4. 5. 6. und 7) Nachträge zu der Verordnung über die Aufhebung der Waarenkontrole
im Binnenlande.

Mie Bezugnahme auf unste Verordnung vom 26. Dezbr. 1854 dle Ausbebung der
Woorenkontrole im Binnenlande betreffend, Nr. 115. suh 5. der Gesehsammlung)
bringen wir solgende von einzelnen Vereinsreglerungen auf Grund des vereinbarten Vorbe-
halts gerrossene Bestimmungen hiermit zur öossentlichen Kenn#nih:

I. für die freie Stade Frankfurt und deren Berelch

wird das bisherige Kontreleversahren hinsichtlich der Artikel:Kassee, Zucher und baum.
wollene und dergleichen mit ondern Gesoinnsten gemischte Seuhlwaaren
und Zeuge vom 1. Februor dieses Jahres ab oushören, wogegen fär Wein und
Branntwein überhaupe, für Tabak aber noch zur Zeit die bisherige Binnenkentrole
beibehalten werden wird.

II. Im Kursürstenthum Hessen

wled die Aufbebung der Binnenkonkrole ebensalls erst vom #. Februar dieses Jabres ab
zur Aussührung kommen, und werden endlich

III. Im Königreiche Preußen

die auf die Waarenkonkrele im Binnenlande seictber bestandenen Worschristen (J6. 93—97.
der Zollordnung) in felgenden Distrikten und für nachbezeichucte Waarenartikel auch serner
noch in Anwendung bleiben, als:

1) Rheluprovinz:

a) in Beziehung auf den Verkehr mit baumwollnen und dergl. mit an deren Ge-
soinusten gemischten Seuhlwaaren und Zeugen die Kreise Saarbrücken,
Saarlenis, Mersig, Saarburg und Trier;

b) in Bezug auf den Verkehr mie Kassee sämmrliche Kreise des Reglerungebejirkes
Düsseldorf auf dem linken Rheinuser, sowie die Kreise Wesel, (Reas) Duisburg und
Dässeldorf auf dem rechten Rbeinuser: serner die Kreise Erkelen), Heinsberg, Gel-
lenkirchen, Aachen (Stade und Landkreis), Jülich, Dürcn, Monecjoir und Malmedy
de#s Regierungsbezirks Aachen, der Kreis Prüm des Regierungsbezirks Teler und die
Krelse Köln (Seade und Landkreio) und Bergheim des Regierungsbezirks Kolnz;

) In Bezlehung auf den Verkehr mit Wein: die Kreise Scarbrücken, Saarloufs,
Merzig, Saarburg und Teier (Regierungsbezirk Trier), sowie die Weln bauenden
Gemeinden der Kceise Benn und Sieg (Reglerungsbezirk Köln), Neuwied, Ayrwel-
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ler, Mayen, Koblenz, Cochem, Zell, Bernkastes, Wirtich, St. Goar und Kruznach
(Regiecungsbezirk Koblenz) sowie des landgräflich Hessischen Oberomses Meisenheim;

und

in Bezlehung auf den Werkehr mie Branntwein die Kreise an der Nassaulschen
und Rceinbayerischen Grenze, namentlich die Kreise Wehlar, Altenkirchen, Reuwled,
Koblenz, Se. Goar, Kreuznach, St. Wendel, O#tweiler und Saarbräcken, sowie das
bondgräflich Hesssche Oberam# Meisenhelm und das Großberzoglich Oldenburgische
Fürstenehum Birkeufeld;

2) Provinz Westphalen
in Beziehung auf den Verkehr mit baumwollenen und dergleichen mit andern
Gespinusten gemischeen Stuhlwoaren und Zeugen, mir ZuckerallerArt,
Kassee und Tabaksfabrikaren, dle Regierungsbezirke Mänster und Minden,
die Kreise Lippstade, Soest, Hamm, Dortmund, Bochum, Hagen und Iserlohn im
Regierungsbezirke Arnsberg, sowie die der Provinz angeschlossenen Fürstisch Wal-
deckschen und Förstlich Lippeschen Geblecsthelte.

3) In der Provinz Sachsen:

in Beziehung ouf den Verkehr mit Branntwein die Krelse Olterburg, Salz-
wedel, Gardelegen, Stendal, Kalbe, Wanzleben, Magdeburg, Wolmirstedte, Neu-
baldeneleben, Oschersleben, Aschersleben, Halberstadt, Wernigerode, Saalkreis,
Stadt Halle, Mansfelder Seekreis, Mansselder Gebsrgekreis, Sangerhausen, Eckardes=
berga, Quersurr, Merseburg, Weißensels, Naumburg, Zeis, Nordhausen, Wor-
bis, Heuligenstadt, Mühlhausen, Langensalza, Weißensee, Schleusingen und Zlegen-
rück, sewie die der Provinz angeschlossenen srewdherrlichen Gebietstheile, nämlich
bie bannoversche Grasschaft Hohenstein und dis Amt Elbingeroda, das Braunschwei·

giche Fuestenchum B lank g, dede, die Anhaltischen
chSch burgischen Unterherrsthaf , die GroßherzoglichSäch-siischen Temter krdeh und Ololeleben und das — Sächsische Ame Wolkerode.

4) In der Provinz Brandenburg:
in Beziehung auf den Verkehr mit Zucker aller Are, Kafsee, Tahaks fobri-
katen, Weln und Brauntwein aller Arc, die Kreise Prenjlau,Templin, Rup-
piu, Ost· und West·Priegnlz.

5) In der Provinz Pommern:

in Bezlehung auf den Verkehr mit den §. 93 der Zoll-Ordnung under 1—6 ge,
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nanten Waaren der gonze Regierungsbezirk Seaalsund, luglelchen die Krelse Dem-
min, Anklam, Usedom, Wollin, Ueckermünde und Kommin des Regierungsbezirks
Stettln.

6) In der Provinz Schlesien:
in Bezlehung auf den Verkehr mit baumwollenen und dergl. mir anderen
Gesolnusten gemischten Stuhlwaaren und Zeugen, ingleichen mit Wein
die Kreise Rarlbor, Pless, Gleiwitz, Rybnik, Glotz, Habelschwerdk, Frankenstein,
Neustade, Neiße, Hirschberg, Landeshu#h, Leobschütz, Münsterberg und Waldenburg.

Gero, am 21. Januar 1852.

Fürsilich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.sch Schlick.

Elner uns zugegangenen Mitthellung der Herzoglich Braunschwelg'schen Staatsreglerung

zu Folge sind fur deren Verwalcungsbe zir die Vorschriften in den 6h. 93. bis 97. der
Zollordnung uber die W · im B de vom 1. kunftigen Monats

ab ebenfalls suspendirt und nur in Bezug auf Branntwein In Wirksamkelt belassen wor-
den: was wic Iin Wersolg unserer Verordnung vom 26. Dezember 1854 blermit zur all-
gemelnen Kenmeniß bringen.

Gera, am 31. Januor 1852.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium
von Bretschneider.sch Schlick.

Fernerwelter uns zugegangner Mitcheilung zu Folge sind auch fur das Konigreich
Sachsen die Vorschrifeen in den 96. 9397. der Zollordnung uber dle Waarenkon·
trole im Binnenlande, mit Ausnahme der Kontrole wegen des Branntweins, vom
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und die desfallsigen Gesetzesvorschriften im Bereiche des Konigl. Preull. Regierungebezirks
Potsdam fur den Verkehr mit baumwoslenen und dergl. mit andern Gespinusten gemisch-
ten Stuhlwaaren und Zeugen, sowle fur dle Kurhessischen Hauptlande (mit Ausnah-
me der Kreise Schaumburg und Schmalkalden) fur den Transport des Branntweins
zur Zelt noch ausreche erhalten werden.

era, am J. Februar 1852.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

Im weitern Werfolg unster Verordnung vom 26. Dezbr. 1851, die Aufhebung
der Waoarenkontrole im Blnnenlkande bekr. wird hierdurch zur öffentlichen Kenne-
niß gebracht, doß

in dem Könlgresche Würcemberg die Bllnenkontrole bejüglich felgender Ar-
tikel:

a. baumwollener und dergl. mit anderen Gespinnsten gemischter Stuhlwaaren und
Zeuge,

b. Zucker aller Art,
e. Kafsee,
d. Tabaksfabrikate

vom 1. dleses Monats ab ebenfalls aufgehoben worden ist, und nur fur
a. Wein, (welchem für den dortigen inländischen Verkehr der Obstwein oder Obst.

most gleich zu achten ist), und
b. Brannewein aller Art

belbehalten werden wird.
Hlernächst wird in den Könlglich Hreußischen Krelsen Schleusingen und Ziegen=

rück die Konerole im Blmenlande künfels auch für Brannewein sendungen in Weg-
fall kommen, und erleider daher insowelt unsere Bekanntmachung vom 21. Januar ds. Is.
(suh Nr. III. 3.) eine Abänderung: was in Folge einer neueren Mlubellung des Königl.

Preußischen Flnanzministerlume In Berlin ebenfalls bekanne gemache wird.
Gero, am 144. Februar 1852.

Furstlich Reuß Plaut es Ministerium.
von Bretschneider. etns
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Mie Brzugnahme auf die Bekannemachung vom 21. Jannar dieses Jahres wlrd Hier-
mit weiter veröffemlicht, daß für die freie Stadt Frankfure und deren Berelch
die Waarenkentrole im Binnenlande nummehr auch für Tabakssabrtkace aufgehoben
worden ist.

Gera, am 3. Mär) 1852.

Fürstlich Reuß-Plauisches Mintsterium.
von Bretschneider.

Schlick.

§) Bekanntmachung, die Verpflichtung der Gemeinderäthe betr.

Da dbarüber Zweisel enstanden sind, In welcher Weise dle Einsehung der nach Vor-
schrift der Gemeindcordnung in den einjelnen Gemeinden zu wählenden Gemeinderätße voll-
zogen werden loll, die Gemelndcordnung aber darüber eine bestimmee Vorschrist niche ent-
bälc, so wird hiermi verordnet, daß sämmtliche Mitglieder des (#emelnderaths, sobald deren
Wahlen ordnungsmäßig ersolgt sind, durch den Gemeindevorstond mit angemessener Feler-
lichkeit einzuführen und mitkelst Hondschlags an Eidesstatt für ihr Amt, linsbesondere zu ge-
nauer Beobachtung der Gemeindcordnung, förmlich in Pfliche zu nehmen snd.

Gera, am 25. Jannar 1852.

Furstlich, Reuß- Mauisches Ministerium.n Bretschneibder.
Semmel.

9) Bekanntmachung, Modifkation Pn §. C. des Regulativs über das Lagern auslän.discher Weine betr.

Im Nachtrage zu der im 5. 6. des vereinbarten Regulativs wegen der Lager von
ousländischem Weine enthalcenen Worschrife ist durch übereinstimmenden Beschluß der bethel-
ligten Vereinsregierungen v. timmt norde, daß der regulativmäßige Zollrabatc von fremden
Weinen auch dann gewähre werd n soll, menn dieselben

1) über Hamburg oder Bremen nicht Elb- oder Weser-wärts, sondeen miteelst der
Elsenbahnen eder

2) glelchfalls miteelst der Eisenbahnen aus Frankrelch durch Belglen über Köln
bezogen werden,
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vorausgesetz, daß die sonstlgen nach dem gedachten Regulative und den Nachtragebestim·
mungen bestehenden Bedingungen orfullt sind.

Gera, am 27. Februar 1852.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider. iblick

——...-I——

10) Bekanntmachung, die Aufhebung des Spezialmandats vom28. Jannar 1811 betr.

Se. Durchlaucht der Fürst haben die Eneschließung zu sassen geruht, daß das underm
28. Jonnar 1811 sür das Fürstenthum Lobensteln-Ebersdorf erlassene landesherrliche Spc-
aolmandat, wonach alle Kausgelder für das aus den Herrschostlichen Forsten bezegene Nuß=
und Brennholz, serner die Strasgelder und Am'essporteln, sowie alle onderen Ferderungen

der berrschaftlichen Kassen bei einerekender Zahlungsunfählgkeir der Schuldner elra conenr
um ohne Kostenbeltrag gewähret werden sellen, in Zukunft nicht weiter zue Anwendung
kommen vielmebr gänzlich ausgehoben sein soll.

Es wird daher auf Grund dieser Höchsten Eneschließung obige Spezlalvererdnung Hler-
mit außer Kraft gesebt und dabei vererduct, daß künstighin die Ferderungen der Herrschaft=
lichen Kassen bei ausbrechenden Kenkursen auch in dem Fürstenthum Lobenstein-Ebersdorf, gleich-
wie In den übrigen Landestheilen, nur die ihnen nach Vorschrist des gemeinen Rech's sowie
nach Maßsgabe der kurfürslisch sächsischen Projeßordnung vom 28. Jull 1622 angewiesene
Nangordnung und gustehende Prlorizät haben und lediglich nach diesen allgemelnen gesetli-
chen Besiimmungen zu loziren sind.

Gero, am 28. Februar 1852.

Furstlich Reuß-Mlauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Echlick.

11) Additionalkonvention zum Sardinischen Handels, Und Schiffahrts.
6 e.

Die zwischen den Staacen des Deueschen Zoll= und Hanbelsverelns und
dem Ksnigreiche Sardinien abgeschlossene Additionalkonventlon zu dem Han-
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dels· und Schiffiahrtsvertrage vom 23. Junl 1845 (Nr. 86. der Gesetzsammlung), wor-
uber die Ratifikationserklaärungen gegenseilig ausgewechselt worden sind, wird mit hochster
Genehmigung Serenissimi in dem Nachstehenden zur allgemeinen Kenutniß gebracht.

Geta, am 10. Marß 1852.

Furstlich Neuß, Plauisches WMiuisterium.n Bretschneid
Schlick.

A bditional:Convention voni 20. Mai 1851 zu dem Handels- und Schif-
fahrts-Bertrage vom 23. Juni 1845 zwischen den Staoten des Dent-

schen Zoll= uud Haudels-Vereins einerseits und Sardinien
andererselts.

Seine Majrslät der König von Preussen, sowohl für Sich und in Vertretung der
Ihrem Zoll, und Steuershstem angeschlossenen souverainen Länder und Landeseheile, näm-
lich des Grohhersogihums Luremburg, der Grosther logilch Mecklenhurslschen Encsaven
NRessow, Nebeband und Schönberg, des Grohber) Bieken-
seld, der Hersogthümer Anbalt-Cöthen, Anhal--Oessan und Anhat, Bernburg, der Fürsten-
thümer Waldeck und Pyrmont, des Fürsteurhums Lippe, und des Landgräflich Hessischen
Ober·Amts Meisenhein, als auch im Namen der ubrigen Mitglleder des Deutschen Zoll-
und Handelsvereins, nämlich der Krone Boyern, der Krone Sachsen und der Krone
Wüctemberg, des Großberzogthums Baden, des Kurfürstentbums Hessen, des Großherzog=
thums Hessen, zuglelch das Landgräflich Hessische Amt Homburg vertretend; der den
Thüringschen Zoll. und Handelsverein bilbenden Staaten, — namentlich: des Großherzog-=
thums Sachsen, der Herzogehmer Sachlen-Meiningen, Sachsen-Altenburg und Sachsen-
Coburg und Goth#, der Fücstenthümer Schwarzburs-Rudolstadt und Schwarzburg= Sonders-
bausen, Reuh.Greih und Reuß Jungerer Linie — des Herjogihums Braunschweig, des
Herzogihums Nassau und der freien Stadt Franksurt einerseits, und

Seine Majestat der Konlg von Sardiulen andererselts,
von dem Wunsche bescelt, den Handelebeziehungen zwischen den Deutschen Zollvereins- und
den Sardinischen Staalen eine größere Ausdehnung zu geben, sind ubereingekommen, dem
zu Berlin am 23. Juni 1845 abgeschlossenen Handels= und Schiffahrts-Vertrage die
nachstehenden Artikel hin#usügen:

Art. I.
Seine Mcjestär der König von Prrußen, sowohl für Sich als auch im Namen der

übrigen Mglleder des Deutschen Zoll- und Handelsvereins, verpflichter Sich:
4) die gegenwärulg fur Sardinischen Reis bei seinem Elngange in die Staaten des

Jollverelns brstehenden Zalle
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a) für geschälten Rels von 2 DThlr. auf 1 Thir. pro# Centner,
1)) für ungeschälten Reis von 2 Thlr. auf 7. Thaler oder 20 Sgr. Pro Cenener,

qu ermähigen.
2) die Zölle auszuheben, welche bisher von dem Baumöl erboben wurden, das in

Fällern aus den Sardinischen Sraaten elngeführt wird und beim Eingange in dle
Staaten des Zollvereins einen Zusoh von Terpentin.Oelerbält.

Art. II.
Seine Majestät der König von Sordinien willigt darin, die Sardinischer Seits Frank-

reich, Belgien und Grohbeltannien mittelst der wit diesen Mächten abgeschlossenen Verträge
vom 5. November 1850, 24 Januar und 27. Februar 1851 gewährten Zollermäßigun-
gen vom 1. Junl 1851 an auch auf die Staaten des Zollvereins auszudehnen.

Art. III.
Die beiden bohen vertragenden Theile behalten Sich vor, gemesnschaftlich Maaßregeln

zu ergrelsen, welche geeigurt sind, die Herstellung einer Eisenbahn-Linie zur Verbindung
der Schienenwege des Deutschen Zollvereins mie der von Genua nach der Gränze der
Schwelz im Bau begriffenen Bahn zu kördern.

Art. WWV. *ê

Die gegenwäriige Uebereinkunse sol gleische Krase und Gältlgkele mie dem Wertrage
vom 23. Juni 1845 haben, dessen Anhang sie sorcan bilder, und beide sollen bis zum 1.
Januar 1858 in Wieksamkelt bleiben. Von diesem Zeitpunkte an wird ihrr Wirksamkelt
erst zwölf Monat nach dem Zelipunkie aushören, wo, einer der bohen verccagenden Theile
dem andiren seine Absiche, dieselben ulcht länger ausreche halten zu wollen, erkläre haben wird.

Art. V.
Die gegenwärtige Uebereinkunft soll ralisscirt und dle Rakifikationen sollen so bald als

möglich in Berlin ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben der außerordentliche Gesandee und bevollmächelgee Minister

Selner Mojestäe des Könige von Prcußen, und der Königlich Sardinische Minister für
Marine, Ackerbau und Handel, auch beraut mit dem Ministerium der Finanzen, auf
Grund der ihnen zu diesem Behuf ertheilten, in guter und gehöriger Form befundenen
Wollmachten die gegenwärtige Uebereinkunfe unkerzeichnet und ihr die Stegel ihrer Wappen

beigedrückt. «
GkschehenzuTukinlndoppeltemdklglnahden20.Matlöst.

(m.)H.chek-I. (gez.) E. de Cavour.
(L. S.) (L. 8S.)





Gesetzsammlung
Furstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 117.

1) Nachtragsverordnung zu 8. C. des Regulativs wegen der Lager von ausländischem Weine.

Im Nachtrage zu der im §. 6. des vereinbarten Regulacios wegen der Lager von
ausländischem Weine enthaltenen Worschrife ist durch üöbereinstimmenden Beschluß der beehei-
ligeen Vereinsreglerungen bestimmet worden, dah der regulatiomaßige Zollrabat von fremden
Weinen auch dann gewährt werden soll, wenn dieselben

) über Hambues oder Bremen nlche Elb- oder Weser-wäres, sondern mitrelst der
Eisenbahnen oder

2) gleichsalls mittelst der Eisenbahnen aus Frankreich durch Belgien über Köln be-
jzegen werden,

vorausgesetzt, daß die sonstigen nach dem gedachten Regulative und den Nacheragsbestim-
mungen bestehenden Bedingungen ersülle sind.

Gcra, am 27. Februar 1852.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

2) Nachtrag zu der Verordnung über die Aufbebung der Waarenkontrole im Dinnenlande.

Mit Bezugnahme auf die Bekanmmachung vom 21. Jannar dieses Jabres (Nr. 1.
des Amts, und Wererdnungsblatts und Ne. 110. der Gesetzsammlung) wird blermit weiter

Ausgegeben am 3. Mai 18832.
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veröffem#llch#, daß sür die frese Stade Frankfurt und deren Berelch die Waarenkon-
#wole im Binnenlande nunmehr auch für Tabaksfabrikate aufgehoben worden (K.

Gera, am 3. März 1852.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

6 Schlick.

3) Nachtrag zu der Verordnung über die Aufhebung der Waarenkontrole im Binnenlande.

Auch in dem Großherzogthume Hessen sind die auf die Waarenkontrole im
Blunenlande bezüglichen Vorschristen der 9H. 93—97. der Zollordnung fue baumwol-
lene und dergleichen mit andern Sespinnsten gemischte Stuhswaaren und Zeuge, fur Zucker
aller Art, sür Kassee und Tabaksfabrikate bis aus Weiteres suspendirt, sür Weln und
Branntweln aller Art dagegen noch aufreche erhalten worden: was wir in weiterem Wer-
solg der Verordnung vom 26. Dezember 1851 zur öffentlichen Kenntniß bringen.

Gero, am 12. März 1652.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick

4) Erläuterungsverordnung zu der Additionalkonvention zum Sardinischen Handels, und
Schiffahrtsvertrage.

In Bezug auf dle unkerm 20 Mal v. J. abgeschlossene in Ne. 116. der Geset-
lammlung publizirte Addirionalkonvenelon zu dem Handels- und Schiffabris-
vertrage zwlschen den Staaten des Deutschen Zoll= und Handelsverelns elnerselts
und dem Kenigreiche Sar dinsen andrerseits wird biermit den Handel- und Gewerberrel=
benden im hiesigen Füestenthume zur Kennmiß gebracht, dah nach einer Mlltheilung der
Käntglich Sardinischen Reglerung der Nachweis über den Ursprung verfensgen aus dem
Zollvereine nach dem Königreiche Sordinien eingehenden Waaren, für welche ouf dem Grunde
des Art. U. jener Konvenclon die Verzollung zu einem ermähigeen Saße in Aufpruch ge-
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ars
nommen wird, durch Zertlfikate der Konsuln oder der Ortsbehorden durch Frachtbriefe oder
die Ursprungsfakturen, durch dle Deklarationen eines Zollamtes oder einfach durch ein Aus-
gangsmanlfest gesuhrt werden kann. Bel Ermangelung dieser Dokumente soll die Entscheid-
ung einer besondern Untersuchung durch Sachverstandige unterliegen; auch diese soll bin-
wegsallen können, wenn die Natur der Waaren keinen Zweisel über ihren Ursprung guläße.

Wegen Ercheilung von Ursprungszeugnissen haben die Versender sich an die betressenden
Orksbebörden zu wenden.

Gero, am 18. März 1852.

Fürstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschn eider.

Schlick.

5) Nachtrag zu der Verordnung über Aushebung der Binnenkontrole.

Neuerér ung zugegangener Mli#thellung zusolge sind ouch in dem Herzogthume
Nassau die auf die Waarenkontrole im Binnenlande bezüglichen Bestimmungen
in den 6. 93. bis 97. der Zollordnung, welche eine Beaussichtigung des Verkebes mir

4) boumwollenen und dergleichen mie andern Gespinnsten gemischten Stuhlwaa-
ren und Zeugen,

2) Zucker aller Ark,
3) Koffer,
4) Tabakssabrikate,
5) Wein und
6) Brannwein

zum Zweck baben, sic den Verkehe innerbalb der Grenzen des Hergogibums
Nassau und aus andern Verelnsstaaten nach dem Hergogthume bls auf
Welteres ohne Beschränkung ausgehoben.

Bei dem Verkehre aus dem Herzoehume nach andern Vereinsstaaten
treten die Vorschriften über die Waarenkomtrole im Binnenlande bezüglich der unter 1# bl##
3 bezelchmeten Woarenarrikel ebenfalls bls auf Welteres außer Geltung; dogegen blelben
dleselben bei Versendungen von Weln und Bronntwein aus dem Herzogthume nach
allen andern Wereinsstaoken und bei Versendungen von Tabakssabrikaten nach Preußen,
Sachsen, Kurhessen, den Thüringischen Vereinsstagten und Braunschweig In der bisherigen
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Wiise besiehen, so daß also für diese Fälle die Frachtbrlese in der Regel visirt und abge-
stempelt werden müssen. "

Gera, den 7. April 1852.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schlick.

6) Bekanntmachung, die Ausdehnung der Heimathskonvention auf daß Königreich Hannover
und Bremen betr.

Dem Wertrage vom 15. Jull 1854 wegen gegen seleiger Verpflichkung zu Uebernahme
der Auszuwelsenden (publicirt in Nr. 114 der Gelrtsammlung) sind neuerdings auch die
Regierungen

bes Königreschs Hannover und
der sreien Hanfestade Bremen

beigekreten: was Hi#ermit zur allgemeinen Kenneniß gebrache wird.

Gera, am 7. Aorll 1857.

Furstlich Reuß-Plauisches Ministerium.
von Bretschneider.

Schsick.
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Gesetzsammlung
Fürstlich Reußischen Lande jüungerer Linie.

No. 118.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste von Gottes Gna-
den Jungerer Linie und des ganzen Stammes Aeltester regieren-
der Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herrzu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Zu Herstellung msglichster Rechtsglelchbeit und zeitgemäßer Umgestaltung der Seraf-
gesetgebung in den zu dem Bezleie des gemelnschafellchen Oberappellarionsgerichts zu Jena
vereiniglen Staaten ist auf Veranlassung der betheiligten Staatsregierungen der Enwurf
eines gemeinschaftlichen Strasgesetzbuches bearbeitet worden, über welchen Wic mit dem er-
sten ordentlichen Landtage Uns berothen haben.

Mit Zustimmung desselben ertbeilen Wir diesem Strasgesehbuche in der nachstehenden
Fassung Unsere Landessürstliche Sanktion, verkündigen dasselbe bierdurch als Geseh und ver-
ordnen zugleich über dessen Einführung und Anwendung noch Folgendes:

Art. 1.

Das Serasgesebbuch trilt ven dem Augenblicke seiner Publication an in gesetzliche Kraft.
Ale bisher göltig gewesenen geseblichen Bestimmungen über Beltrasung von Verbrechen
und Vergeben sind von dieser Zeit an ausgehoben, inlofern nicht in Nachstehendem oder in
dem Scrafsgesetbbuche selbst eine Ausnahme gemacht ist.

Art. 2.

Neben dem Strafgesetbuche bleiben in Kraft:
1) alle Gesete, Verordnungen und Instructionen, welche in den verschiedenen Zweigen

der Staats= Kirchen= und Gemeindeverwaltung zu Aufrechthaltung der Ordnung und
Oiseiplin oder zum WVesten öffenelicher Anstalten Strasen androhen;

Ausgegeben am S. Mai 1852.
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2) die Kriegsartikel und Serasgesetze für das Mllitalr;
3) olle, wegen polizeilicher Vergeben bestehenden Strafbestimmungen mie Einschluß der-

senigen, welche der Presse ongehören;
4) dle wegen Steuer= und Zollkontraventionen und wegen Hirerziehung onderer öffent-

licher Abgaben, ingleichen wegen Beeinträchtigung der Regollen angedroheten Strafen.
Art. 3.

Die in den elnzelnen blsher gültig gewesenen Strasgesetn enthalkenen ckolllrechtlichen
Bestimmungen bestehen sort, lnsofern ste niche durch besondere Vorschristen der neuen Ge-
sebe aufgehoben oder abgeändert sind.

Arc. 4.

Die Worschriseen des Scrasgesetzbuches sind auch auf die vor selner Verkündigung be-
gangenen Verbrechen anjuwenden, ausgenommen, wenn dlese nach dem seühern Rechte mit
gelinderer Serase zu ahnden gewesen wäcen.

Bei WVerglelchung des älteren Rechtes mit dem neueren gelten solgende Grundsäße:
4) es soll die in dem betreffenden Falle zu erkennende Strase elnes Tbells ganz nach

den Bestlmmungen des ältern Rechtes und andern Theils gan) nach denen des neue-
ren Rechtes erwogen werden, solglich keine Verbindung der Grundsätze beider Gesetz-
gebungen eintreten; «

L)bot-VerhältnisverschiedmekStkafaktkndesöltekknunddksnmkkaechkcslstaach
den Vorschriften des gegenwartigen Strafgesehbuches zu beurtheilen;

3) im zweiselbosten Falle soll angenommen werden, daß die nach dem Scasgesehbuche
eintretende Serase nicht bärker ist, als die nach dem srüheren Rechte.

Art. 5.

Die in dem vorigen Artikel ausgestellten Grundsäßze har auch der in der höheren In-
stonz entscheidende Richter in dem Falle anzuwenden, wenn elin Straferkenntniß vor der
Verkündigung des Serasgesebbuches gesällt und dagegen ein überhaupt nochzulässiges Rechts-
mittel eingewendet worden ist, über welches erst nachher eneschieden wird.

Il kein Rechtsmittel mehr zulässig, so kann eine Abänderung des Straserkenn#nisses
nach den gedachten Grundsäßen nur auf dem Gnadenwege erwlekt werden, ausgenommen,
wenn das in Grage stehende Werbrechen überhaupt nicht mehr mie Strase bedroht ist, wel-
chen Falles mit der Wollstcrckung der erkannten, ganz oder thellwelse verbußlen Strase so-
sore Anstand zu nehmen und die Sache belzulegen der Angeschuldigee jedoch nichts desto-
weniger die Untersuchungskosten abzustatten schuldig ist.
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ztt. 6.

Bei Werbrechen, welche nach dem neuen Strasgesetbuche nuc auf Ancrag eines Be-
theiligten zu verfolgen sind, itt:

1) wenn eln solcher Autrog nicht bereils in den blsber ergangenen Akien vorliegt, zuvör.
derst der Betbelligte zu einer binnen dreihlg Tagen abjugebenden Erkldrung, ob er
die Verfolgung der Sache beantcage, aufsufordern und, wenn er die Versolgung ab-
lehne oder sich nicht erklärt, das Stcasversohren, unter Niederschlagung der bisher
erwachsenen Kosten, einzustellen; beantragt er dle Versolgung der Sache, so ilt die-
selbe ordnungsmäßig sortzustellen und nach Magsgabe des Srrasgesehbuches abzuur.
ebellen;

"1l — ein Antrag des Betheiligten sich bereits bei den Acten befindet, so ist die Fort-
führung der Sache ohne Weiteres zu bewerkstelligen.

1

Art. 7.
Ueberall, wo in dem Strasgesehbuche von anderen deutschen Staaten außer dem Fur-

stenthume Reuß J. L. die Rede Ist, snd darunter alle zum deutschen Bunde gehsrige Län-
der zu verstehen.

Urkundlich baben Wir dieses Gesetz höchsteigenhäudig vollzogen und mit Unserem Lan-
desfürstlichen Insiegel bedrucken lassen.

Schloß Schleiz, den 14. April 1852.

70 Heinrich der 62. Vüngerer Linie Fürst Reuß
v. Bretschnelder.



283

s0

Strafgesetzbuch.
Erster Theil.

Allgemeine Vorschriften über Verbrechen und deren

Bestranngerstee Kap
Vorschriften über die .. 4 des Gesetzbuches.

Dle Worschriseen des gegenwärtigen n„ finden Anwendung auf solche Hand-
lungen und Unterlassungen, welche entweder nach den Worten oder nach dem Sinn selner

einzelnen Bestimmungen mit Slase bedreh s
Juländer werden wegen aller im 205 an im Ausland begangenen Verbrechen nach

den Worschriseen des Gesehbuchs beuNur wenn das im Auslandbepenegene Verbrechen nach den Gesetzen des Auslandes

mit keiner Strase bedrohr ist, und nicht gegen das Inland, dessen Staatsoberhaupt, dessen
Behorden oder dessen Angehorige gerichtet war, 14 Straflosigkeit eintreten.Art.

Aussander, welche ein Verbrechen im Inland begehen, werden gleichfalls nach den

Vorspien dieses Gesetzbuches beurtheilt.Verbrechen, welchesieim Ausland begangen haben, werden von den inländischen Ge-
richten nur dann untersuche und bestrase, wenn sie gegen das Inland, dessen Staatsoberhaupt,
dessen Behörden oder gegen einen Juländer gerichket waren.

Wenn eln Inländer im Ausland, oder ein Ausländer im Inland, eines der in den
Artt. 96. bis 08., oder gegen eine ausländische Behörde eines der im dritten Kapitel des

esonoeren Tbrlsdieses Gesehbuches gedachten Verbrechen begangen hat, soll die Uncersuchungs-e (S#taatsanwaleschaft) zur rechtlichen Versolgung des Verbrechens die Genehmigung2rr a einhofen. Untersuchungsschritle, welche keinen Verzug leiden, werden
dadurch nicht behindert.

Art.
Bei Verbrechen von Auslandern, 0tes si ch lm Inland aufhalten, aber nach den

Grundsaßen des Völkerrechts der inländischen Srtaatsregserung nicht unterworsen werden,

46 die Untersuchungsbehörde (Sraaksanwaltschaft) Bericht an das Justizministerium zu er-larten und dessen Verfügung zu erwarten.
IGweitee Kapitel.

Von den Strafen.
Todesstrase.

Art. 6.
Die Todesstrase kann nur in den, in gegenwartigem Gesethe bestimmten Fallen erkaunt
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werben, vorbehältlich der Fälle, wo dos Kriegsrecht sie vorschrelbt und da, wo in außeror-
dentlichenFällen das verkündigee Srandrech: Uebertrekungen des Gesetts mic dem Tode bedroht.

In allen Fällen, wo aus Todesstrase nach gegenwärtigem Gesehe erkanur worden ist, wird
dieselbe durch das Beil, ohne daß pierbel irgend elne Schärfung eintreten darf, vollzogen.

Freiheitsstrafen.
Art. 7.

Freiheitsstrasen sind, nach Verschiedenheitder Strafanstalten, in welchensie verbüße werden:
4) die Zuchehausstrase. Die Sträffinge des Zuchthauses tragen doppelfarbige Kleidung.
2) Die Arbeltshausstrase. Auch dle Sträflluge eines Arbeitshauses cragen eine besone

ders vorgeschrlebene Kleidung.
3) Die Gefängnißltrase. Sie wird in den Gesängnissen der Untersüchungsgerichte ver-

ußt.

4) Festungsstrase kann gegen Civilpersonen nur auf dem Weg der Begnadigung eintre-
ten, und dann nach Besinden auch auf der Festung eines benachbarten Staates ver-
busit werden.

Art. 8.

Alle Strafgefangene sind zu Arbeiten anzuhalten, welche ihrer Korperbeschassenheit
thunlichst entsprechen. Soweit es mit diesenn Grundsatz verträglich ist, sind die zu Zucht-
hausstrafe Verurtheilten zu schwerer Acbeit zu verwenden. Dieselben werden in jeder Straf-
anstalt dergestalr in Klassen vertheilt, daß eine Sonderung der mit Handarbeiten Veschäf-
tigten von den niche zu solchen verwendeten Verbrechern, ingleichen eine Sonderung der ju-
gendlichen von den älleren und verdorbeneren Werbrechern Statt sindet.

Zur Gesängnißstrase Verurtheilte können wider lbren Willen weder zu offentlichen,
noch zu selchen Arbeiten gebraucht werden, In deren Verrlchtung nach ihren bürgerlichen
Vechälmissen elne Erschwerung der Strase für sie llegen würde.

Der Ertrag der Arbeiten ist, sosern nicht die Hausordnungeiner Strasanstalt eine den
Scratgesangenen günstigere Einrichtung bat, zunächst zur Bestreitung der Kosten des Unter-
balteo des Gesangenen, sodann zur Deckung der Kosten des Serasversahrens zu verwen-
den, und der erwalge Ueberverdieust dem Strasgesangenen Iu überlassen und bei seiner Ent-
lasling aus der S-casanstalt auszuhändigen.

Gesängnihsträflingen, welche die Kosten der SerafvollzJiehung selbst bestreiren, ist zu
überlassen, ob und wie sie sich auf eine mit der Gefängnißordmug vertrögliche Weise selbst
beschästigen wollen. Solchen Sträflingen st auch gestarret, sich in dem Gefängniß selbst zu

bekösligen. .

Des-Zutrite««uSttsfgsfssslgksssssistIIkdsnGeiflllchemAkt-kris,usw«-insoweile
senkt-Aufsichtvahkgqtces-,nahe-IBemendken,A-smälkenmIdüberhauptdkssitsslskllPM-
scncuIaqkstqctcshwklcheüberbesondereAstgelegcsshtitmmitihm-Us-spkechm haben.



210
#

Die Orbnung und Diselplin in den Serafanstallen richeet sich im übrigen nach den
sr dieselben besonders besteyenden Hauserdnungen.

Art. 9.
Jnwieseen Freibeirsstrasen den gänzlichen oder vorübergehenden Verlust flaaksbärgerli-

cher Rechte, iusbesendere der Wahlsähigkeit bel Landcägen, der Fählgkeit zum emeindebür-
gerrecht, zum Amt eines Geschwernen u. s. w., oder Beschränkungen solcher Rechte zue
Folge haben, ist nach den darüber beslehenden odee noch zu erlasseaden besonderengesehlichen
Verschriseen zu beurtheiten.

Rechtekräftig zuerkonnte Zuchthausstrase ziebt jedensalls ohne Welteres den Werlust al-
ler Ehrenzeichen, des Ranges, des Tleels, der academischen Würden,des Staatsdienstes und
ander#er unmittelbarer oder mirtelbarer öffentlicher Aemeer, der Advocatur, des Notariats,
der de#tlichen Praris, sowie der Dieustgehalte, Wartegelder und Penstonen aus äffenellchen
Cassen, nach sch. Der Verkust der drzelichen Propis soll jedoch in dem Falle nicht elntre-
ten, wenn die Zuchthauesteafe wegen elnes sogenannten pollcischen Vergehens zuerkannt wor-
den ist: auch sollen die aus der allgemeinen Wictwenpenstonskosse zu gahlenden Penstonen
der Witewe oder Kinder eines solchen zur Zuchthausstrafe verurtheilten Branen nicht
wegsallen, dasern der Berroffene bis an sein Lebensende selne Belträge pünktlich sortenerschter.
Gewerbeceibende, welche einem Innungsverband angehören und zur Zuchthausstcase verur-
eheile sind, können zwar das Gewerbe sortseben, auch das Meillerrecht, wenn sie folches
noch nicht gehobe, erwerben, düfen jedoch den Innungsversammlungen niche beiwohnen;
nichts destowenigrr sind ste verbunden, dle üblichen Innungsbelträge zu entricheen. Hlerbel
soll es aber den Innungen unbenemmen bleiben, die Betrofsenen nach Verlauf von 10 Jab-
ren, wenn sich dieselben während dieses Zeitcoumes gesehlich verhalten haben, auch zu den
Innungsversammlungen wiederum zuzulassen.

b diese Felgen der zuerkammten Juchehauestrofe auch schon bel anderen Freihelrsstra-
sen, oder überhaupt als Felgen der rechtskröfeigen Verurtheilung wegen gewisser Werbrechen
ohne Rucksicht auf die Art der erkannten Strafe, elntreten, ist nach den anderwelt hierüber
bestehenden oder noch zu erlassenden Gesetzen zu bestimmen.

Dauer der Freiheitsstrafen.

Arc. 10.

Oie Zuchthausstease ist lebenslänglich oder zeitlich. Zeitlich kann sie nie über zwan-
jig Jahre, aber auch nie unter einem Jahre Sctate finden.

„tst soll nie über zehn Johre dauern und nie unfer zwel Monate herab.
t

G. fanguißistrose darf, wo nicht das Gesetz eine längere Dauer besonders zuläße, nicht
uber drei Monate gehen, und kann nicht unter einen Tag hrrabsteigen.
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Ein Tog wird zu vierundzwanzig Stunden, eine Woche zu sieben Tagen, der Monat
zu dreihig Tagen, dos Jnhr nach der gewöhnlichen Kalenderjeit gerechnet.

Sechs Monate Zuchthaus werden acht Monaten Acdritshaus und einesn Jnhr Gesäng-
niß gleichgeachtet. Der Richter ist jedoch nur in den geselich bestimmten Fällen berechtige,
eine Art der Freibeicstrase an der Stelle einer anderen zu erkennen.

Art. 11.

Ist in dem gegenwärilgen Gesetzbuch elne Frelhelesstrase allein oder neben anderen
Freiheirsstrasen., so daß der Rscheer die Auswahl hat, angedroh-, und dabri keine geringste
oder längste Dauer der Strase besonders vorgeschrieben, so ist die Dauer der Freihelesstrafe
sters innerbalb der Art. 10. geerdneten Grenzen zu bemessen, mit der Einschränkung, daß,
wenn mehrere Freihelksstrasen neben einander angedcoht sind, und

1) nur dle höhere S#erafare mic einem besonderen Ausat ihrer längsten Dauer versehen
ist, die Freiheitsstrasen geringerer Arct auch nie in einer längeren Dauer, als für
die höhere Strasart geordnce ist, erkaunt werden kunen. Auf gleiche Wellse foll,

2) wenn nur für die niedrigere Strasart eine besondere Bestimmung ibrerkur jesten
Dauer getroffen ist, auch mit der höheren Serasart nicht unter diese kürzeste Dauer
berobgegangen werden, selbst wenn nach Act. 10. überhaupc noch eine kürzere
Dauer zulässig wäre.

Schärfungen der Freiheitsstrasen.

Art. 12.
Die Frelheltestrafen konnen gescharft werden

1) durch Dunkelarrest, welcher Höchstens auf dreißig Tage juerkannt werden dorf,
und, wenn mehr als vier Tage solchen Arrests zurrkannt sind, dergestalt zu ver.
büßen i#t, daß nach jedem vierten Tag des Dunkelarrests ein achttägiger Zwi-
schenraum zu lossen, und erst nach dessen Verlauf mie dem Dunkelarrest sortzu-
fahren ist.

2) Durch hartes Lager, nicht über dle Dauer von dreißig Tagen, und in der Weise,
daß nach Verbüßung zweler Tage mir hartem Lager, jedcomal ein Zwischenraum
von zwei Tagen zu lassen K

3) Durch Encziebung wormer Kost und Beschränkung derselben ouf Wasser und
Brod, ununterbrochen niche länger als zwel Tage blntereinonder. Es können je-
doch böchstens drelhig solcher beschränkten Kostlage zuerkannt werden.

Schärsungen verschiedener Art können mitelnander verbunden werden; in diesem Fall
K aber nur elne abwechselnde Verbüßung in Auwendung zu bringen, und nie an bemselben
Tag mit mehreren Scharsungen zu verfahren.
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Arc. 13.

Schärsungen der Frelheltestrasen kreten nur ein, wenn und sowest darauf erkannt ist.
Lebenslängliche Zuchtbausstrase soll nlemals geschärst werden.

Andere Freiheitestrafen sollen und können nach den Regeln im Arc. 12. blos da ge-
schärst werden, wo das Geseh Schärfungen ausdrücklich vorschreibe oder dem Richter die
Befugniß dazu einrämmt. Auch ohne besondere gesehliche Bestimmung kann der Nichter nach
seinem Ermessen eine solche Freibelksstrase schärfen, wenn der Werbrecher sich einer Verletz-
ung von Eigenthumerechten aus Rache, Bosheit oder Muthwillen, oder elner vorsatzlichen
Korperverletzung anderer Personen schuldig gemache hat, oder bei einem mie Anderen gemein-
schasilich verübten Verbrechen die Anderen durch Mißbrauch eines ihm über dieselben zuste-
beuden Einflusses verleitet dar, oder wenn er ein Landstreicher oder Bekller ist.

Handarbeitsstrase.
Arc. 44.

Bei Persenen, welche ihren Lebensunkerbale mit Handarbelt verdlenen, it der Nichtet
ermächtigt, an der Stelle verwirkter Gefängnißstrase, wenn diese die Dauer von drei Mo-
naten nicht übersteigt, auf Handarbeit von gleicher Dauer wie die GefängulßKafe zu er-
kennen.

Wied dle Handarbeit auf elne bestimmte Zahl von Tagen ausgesprochen, so ilt die
volle Zahl dieser Tage an Werktagen zu verbüßen. Wied sie auf Wochen erkannt, so ist
die Woche zu sechs Werklagen zu rechnen.

Die Handarbeic wird an jedem Tag in der Dauer der orksüblichen Taglohnarbest ge-
keistec.

Der Werbrecher wird dabel niche im Strasgesängniß festgehalten, erhält aber, falls er
sich selnen Unterhalt nicht selbst verschaffen kann, die gewöhnliche Kost der Gesangenen.

Bei Verweigerung der Handaorbeit teitt ohne Weiteres Gesängnißstrase von glelcher
ader der noch übrigen Dauer an die Seelle.

Geldüsrase.

Art. 15.

Weldstrase ist rneweder alleim, oder neben anderen Strasen, oder wahlwelse mit ande.
ren Strafen verordnet.

Bei Gemeiaschuldnern, under Vormundschaft stehenden Verschwendern, und gerlchts-
kundig unvermögenden Personen, hat der Richrer in allen Fällen statt der Geldstrafe auf
Gefängnigstrase oder nach Art. 14. auf Handarbeitostrase zu erkennen, dergestalr, doß auf
den Betrag von funssehn Graschen ein Tag Gesängniß oder Handarbeit gerechnet wird.
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Wurde auf eine Geldslrase erkannt, so hat der vollziehende Richter dem Werureheillen

eine Zahlungefrist zu bestimmen, welche sechs Wochen nlcht übersteigen darf, unter der An-
drehung, doß im Foll der Nichebesolgung mit Gefängnihstrase oder greigneten Falles Hand-
arbeitsstrase versabren werde. Enceichtet der Verureheilte die Geldstrase nichr, so ist die-
selbe nach dem vorgedachten Verhälcuiß ln Gefängnißstrafe oder Handarbeitsstrase zu ver-
wandeln, wenn nicht das Straferkenntniß bereiks das Verhältnih dieser lebteren Swasen
nach Arc. 16. in anderer Weise bestimmt hat.

Art. 16.

Wo Geldstrase und Gefängnlßstrase wahlweise vorgeschrieben sind, und niche schen der
in dem vorigen Artikel gedachte Fall der Norhwendigkeic einer Beseitlgung der Geldstrafe
eineritt, Hat der Richter sich sosort in dem Straferkenneniß über die Wahl der Strasart
ausjusprechen und diesenige auszuwählen, welche er in dem vorliegenden Fall mit Rücksicht
auf Stand, Bildungsstuse und Vermögensverhältnisse des zu Bestrafenden für die zweck-
mähigste bält. Nach eben diesen Rücksichten hac er, wenn er die Geldstrase wählr, deren
Beteag festjustellen, wobei ein Betrag von zehn Groschen bis zu drei Thalern einem Tag
Gesänguiß gleich zu achten ist. An der Seelle der Gesängnißstrase kann nach Art. 14.
auch auf Handarbeitsstrase erkanne werden.

Bei auserwählter Geldstrase soll der Richter sür den Fall, dah dieselbe nichr entrichtee
wird, die enesprechende Gesängniß= oder Handarbeiksstrase mit bestimmen, wenn er nicht das
im Art. 15. gedachte Verhältniß der Strasen für angemessen erachtet.

Verweic.

Art. 17.

Ein Verweis sindee nicht nur da stalt, wo das Geseé desselben ausdrücklich als Strafe
gedenkt, sondern auch überall da, wo Gesängnißstrase oder Geldstrase ohne Beschränkung im
niedrigsten Scrassätz gebroht sind, und dos dem zu Bestrasenden zur Last sallende Verbre-
chen an sich oder dessen Theilnabme dabei so gering ist, oder demselben so wichtige Milde-
rungegründe zu statten kommen, vah jede andere Serasart unangemessen sein würde.

Der Verweis wird von dem Richier mändlich an Gerichtsstelle oder schrifilich er.
tbeill. Der mändliche Verweis kammn durch Zugsehung der bei dem Werbrechen becheiligten
Personen geschärft werden.

Confiskation.

Art. 18.
Bei vorsählichen Verbrechen sind die zu deren Begehung bestimmten oder gebrauchten

Werkzeuge oder Miltel, sosern sie dem Werbrecher gehhren oder von dem Elgemhümer wis.
sentlich zu dem verbrecherischen Zweck hergeliehen wurden, ferner der zum 3e4 der Be-
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gehung eines Verbrechens gegebene Lohn,, laglelchen die durch die verbrecherische Thatigkeit
bervorgebrachten Sachen, sofern nicht ein Drikter dorauf berechtigt ist, zu confisciren.

Stellung unter polizeiliche Aussicht.

Art. 19.

Gegen Inlander, welche zu einer Zuchthaus- oder Arbeitshausstrafe verurtheilt wer-
den, kaun zugleich auf deren Stellung unter polizeiliche Aussicht erkannt werden, wenn sie
nach Beschaffenheit des verübten Verbrechens und nach ihrer Perssnlichkeit sür dle öffent-
liche Sicherhele besonders gesährlich erschelnen. Der Richeer hat die Dauer der Aufschr
in dem Straferkenm#nih, und zwar nicht unter einem Jahr, aber auch nicht auf länger als
sfünf Jabre zu bestimmen.

Der unter solche Aussiche Gestellte kann an der Stelle selnes blsherlgen Wohnortes
einen anderen Ausenthaltsort nur mit polizeilicher Bewilligung nehmen. Er darf seinen
Wohnort oder Aufentholtsort nicht über Nacht ohne Erlaubnih der Orkspolizeibehörde ver-
lossen. Haussuchungen können bel ihm sederzese vorgenommen werden.

Ausweisung.
Art. 20.

Bel Ausländern erlic unter den Voraussehungen des Art. 19. Ausweisung aus dem
Londe an die Sielle der polijeilichen Aufsücht. Der Richter bat, wenn er darauf erkenm#r,
deren Zeitdauer, niche unter einem Jahr und ulcht über fünf Jahre, bel Angehörigen alcht-
deurscher Staaten nach Befinden auch auf längere Zeit mit aussusprechen, auch in dem
Erkenu#h selbst, oder wenigstens bel dessen Eröffnung an den Verbrecher, auf die im Fall
des Bruches der Ausweisung im Art. 104 georduete Serase zu verweisen.

Oeffentliche Bekanntmachung von Strafen.
Arc. 21.

Oessentliche Bekannemachung ergangener Straferkenn#enisse erlte eln, wo fle besonders
durch das Gese vorgeschrieben ist.

Außerdem kann bei Verbrechen, welche mit Zuchthaus= oder Arbelröhausstrafe belege
werden, der Richeer auf öffentliche Bekanntmachung des Steaserkennenisses ln dem leßteren
mirerkennen, wenn er eine solche Bekannwachung im öffentlichen Interesse oder für dle
Ebre eines Unschuldigen oder soust Betheiligten sür angemessen erachtet.

Die Bekanntmachung geschiehe durch den vollzlebenden Richter in öffenlichen Blältern.
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Drillee Capllel.
Von der Vollendung und dem Versuch verbrecherlscher Handlungen.

Vollendung der Verbrechen.

Acrt. 22.

Ein Verbrechen ist vollendet, wenn die zu dessen Begriff gehörigen Erfordernisse sämmte-
lich vorhanden sind, und sosern ein bestimmter Erfolg zu dessen Erfordernissen gehört, auch
dleser eingerreten ist.

Das vollendete Verbrechen ist mit der vollen gesetzlichen Strase, nach den über deren
Zumessung geltenden Vorschristen (Artt. 41 #.), zu bestrafen.

Versuch der Verbrechen.

Arc. 23.
Handlungen, wodurch die Aussührung eines vorsätzlichen Verbrechens angesangen, aber

das Verbrechen nicht vollender worden ist, sind ols Versuch desselben zu bellrasen:
1) wenn der Verbrecher durch SuHere, niche in seinem Willen ihren Grund habende Um-

stände an der Beendigung der angesongenen verbrecherischen Handlung vechindert
wurde;

2) wenn der Verbrecher zwar von selner Selte alles getban, was zur Wollendung des
beabsichtigten Verbrechens nothwendig war, aber der zum Begriff des vollendeken
Verbrechens gehörige Ersolg durch äusiere Umstände abgewendet worden ist;

3) wenn der Verdrecher zur Begehung des Verbrechens eln taugliches Mitkel gewähle,
aber in unzureichender oder unzweckmähiger Arc angewender har, so daß desbalb der
beabsichtigte Ersolg nicht erreicht wurde;

4) wenn er zur Aussührung des beabsichtigten Verbrechens ein tangliches Mittel anzu-
wenden glaubte, statt dessen aber aus Ircihum, Verwechslung, oder sonst durch Zu-
soll, ein unkaugliches Mitcel angewendei har.

Dagegen ist kein strasbarer Versuch vorhanden, wenn aus Unverstand ober abergläu-
bischem Wahn ein unter allen Umsländen untaugliches Mitel angewender wurde.

Art. 24.

Der Versuch ist mit verhalinißmaßig geriugerer Strase, als fur das vollendete Ver-
brechen zu erkennen wäre, zu belegen.

In den Fillen des Art. 23 unter 1, 2 und 3 kann die Strase des Versuchs-
wenn für das vellendete Verbrechen dle Todesstcose oder lebenslängliches Zuchthaus auszu-
(prechen wäre, nicht unter sechs Jahre Zuchehaus, und wenn eine andere Scase sür das
vollendete Verbrechen zu erkennen wäre, nicht unter den vierten Theil der dofür zu be-

messenden Strase hecabgehen. ##
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In dem Fall des Art. 23 unter 4 kann bei einem mit lebenslänglichem Zuchthaus
zu bestrasenden Verbrechen die Stcase des Versuchs nicht über zebnjähriges Zuchthaus, und
bei anderen Verbrechen nicht über die Hälfte der sür das vollendete Verbrechen zu erken-
nenden Strase binausgeben.

Wenn sich dle Serase elnes vollendelen Verbrechens nach der Größe der dadurch be-
wirkten Verlehung oder Beschädigung, oder nach dem Werth des Gegenstandes richket, und
in diesen Bezlehungen bel dem Versuch eine bestimme Absiche des Verbrechers ulcht vor-
liegt, so daß sich die Strase, welche das vollendete Verbrechen betroffen haben würde, uscht
feststellen läße, soll der Rlcheer von dem vierten Theil des höchsten gesehlichen Serassates
für den höchsten Grad des fraglichen Verbrechens abwärts nach den Umständen des ein-
zesnen Falles die Strase des Wersuches bestimmen.

Innerhalb der für die Strosbarkeit des Versuchs bestehenden Grenzen ist der Nichter
auch berechtigt, auf eine geringere Strafart, als für das vollendete Verbrechen geordnet ist,
berabzugeben, unker Berückstchtigung des im lehten Saß des Art. 10 bestimmten wechsel-
seitigen Verhältalsses der verschledenen Frelbekrestrosen.

Art. 25.

Hat der Verbrecher alles gethan, was von seiner Selle zur Vollendung des beabsich-
eigten Verbrechens nothwendig wor, es konnte aber an dem Gegenstand, gegen welchen die
verbrecherische Handlung gerlchtet war, überhaupt oder seiner Beschaffenbeit nach, das beab-
sicheigte Verbrechen nicht begangen werden, so ist der Verbrecher mit Gesängulß oder Ar-
belishaus bls zu vler Jahren zu destrasen.

Art. 26.

Wer von elner bereits angesangenen verbeecherischen Unternehmung, ohne durch außere
Umstande gehindert worden zu sein (Art. 23 Nr. 1), sreiwillig wieder absteht, ist straf-
los, sofern nicht dasjenige, was er schon zur Ausfuhrung des Verbrechens gethan hat, als
ein besonderes Verbrechen strafbar ist.

Hat der Thater dagegen alles gethan, was von seiner Selte zur Vollendung des be-
absichilgten Werbrechens nothwendig war (Art. 23 Nr. 2), und hat das Verbrechen da-
durch freiwillig wieder ausgegeben, daß er selbst das Eintreten des zur Wollendung des
Verbrechens gehorigen Erfolgs abgewendet hat, so soll ihm dies nur zur Minderung der
Strase des Vorsuchs gereichen, und er nach den im Art. 24 su den Fall des Act. 23.
Nr. 4 ausgestellten Regeln bestrast werden.

Art. 27.

Handlungen, wodurch die Ausführung eines beabsichrigten Verbrechens erst vorbereiter,
aber noch nicht angesangen wurde, unterliegen kriner Strase; aucgenommen, wo das Gegen-
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386
tbeil gesetzlich besonders geordner ist, oder die Vorbereltungshandlung schon an sich ein Ver-
brechen (Kt, welchenfalls sie in dieser Eigenschaft bestrase wied.

Art. 28.
Jede quf ausdrücklicher Verabredung oder Killschwelgender Uebereinkunse beruhende

Verbindung mehrerer Personen zur Ausführung eines Verbcecheus foll wie ein Versuch nach
den im Art. 24. für den Fall des Art. 23 unter 4 aufgestellten Bestinmmmgen bestraft
werden.

Wurde jedoch die Ausführung, ehe es zu elmem Anfang derselben kam, feciwillig wie-
der aufgegeben, so tritt Straflosigkeit ein.

Viertee Capilel.

Vom rechtswidrigen Vorsatz und von der Fahrläsilgkeit.

Art. 29.
Wer sich zu elner Handlung oder Unterlassung, durch welche ein Strafgesetz ubertre-

ten wird, mit Absicht bestimmt, ist als vorsählicher Verbrecher zu bestrafen.
Der bei einer verbrecherischen Handlung eingerretene Ersolg ist dem Thäter als vor-

söblich zugurechnen, wenn seine Absicht auf diesen Ersolg gerichtet war; auch dann, wenn
er diesen Erfolg nicht ausschließlich, sondern unbestimmt diesen oder einen anderen Erfolg
beabsichilgte; lingleichen wenn er, ohne den Zweck seiner Handlung sich bestimmt zu ver-
gegenwärtigen, nur überhaupt eine Rechtsverleuung beabstchtigte.

Die Zurechnung zum Worsatz wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß ein Verbrecher
srine verbrecherische Handlung ierthümlich gegen eine andere Person oder Sache richtek, als
diejenige ist, worauf seine Absicht eigentlich ging.

Arc. 30.
Regelmähls sind nur vorsällche Uebertretungen der Strasgeseße, sahrlässige Uebertce-

mngen dagegen nur da, wo sie durch ein Geset besondero mit Serase bedrohr Hind, strasbor.
ZurFahrlässigkeit sind Uebertrecungen zuzurechnen, wenn die in ihnen enthaltene Rechts,

verleung von dem Thäter niche beabsichelge wurde, aber von ihm bärte vorbergesehen und
vermirden werden können, kalls er die unter den vorliegenden Umständen gewößnliche, oder
eine ihm besonders obliegende Aufmerksamkeir, Ueberlegung oder Fleiß angewendet haben
würde.

Inl bei einer vorsätzlichen Uebertretung an der Seelle der beabsicheigten Rechtsverlehung
eine andere nicht mit brabsicheigte eingetreten, oder zu der beabßchtigten noch eine nicht be.
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obsichelgte hinzugetreten, (0 kaun die usche beobsichilgt gewesene Verleung nur zur Fahr-
lässigkeit zugerechnet werden.

Fünftes Capilel.
Von der Theilnahme an einem Verbrechen, der Belbülfe und der

Vegünstigung.
Gleiche Theilnahme an verbrecherischen Handlungen.

Art. 31.

Haben mehrere Personen an elner verbrecherichen Handlung, sie sel eln vollendeles
Verbrechen oder ein strasbarer Versuch, Theil genommen, und diese Theilnahme geschaß

1) In Folge einer voransgegangenen ausdrücklichen Verabredung oder Killschweigenden Ue-
bereinkunst, welche auf gemeluschaftliche Begehung des Verbrechens gerichtet war,
und bestand

2) darin, daß sie bel der Aussührung der verbrecherischen Handlung mitwirkten, oder
doch bei der Ausführung gegenwärtig waren, oder auch nur vorder Ausführung Bel-
bölse geleister baben,

so ist elnem Jeren von ihnen die verbrecherische Handlung als gleichem Theilnehmer ganz
zuzurechnen. .

SoweikdqhkkbeinkbkechmdleSckqfcImchdkmWerthedcsGegenstqndksdks
Bei-brechen-abjssmkssccsist,misßbeijkdkmgleiche-IThkicnehmktbeseelt-Betragdieses
Werthes zu Grunde gelegt werden. «

,Außekdemlstoie Strafedei-mehreangleichessThkllmhmkknqchihkkquösskkenodkk
gekingekeaMinvikkunglskiden-AusführungdekvktsbkecherischmHandlungundnachdm
sonstigen Rücksichten bei der Straszumessung, eneweder in gleicher Maße oder in verschiedt-
nen Abstufungen sür die Einjelnen, innerholb der gesehlichen Serasgrenjen zu bestimmen.

Acc. 32.

Hondlungen, welsche ch ein glelcher Theilnehmer zu Schulden kommen laßt, konnen
den anderen gleichen Theilnehmern dann nicht zugerechnet werden, wenn sie nach den vor-
handenen Umständen nicht als in der vorausgegangenen Verabredung oder llebereinkunfe be-
grissen angeseben werden könen. Sie sind nue bei der Brstrasung dessen, der sie sich zu
Schulden kommen ließ, zu berücksichtigen.

Art. 33.
Wirken mebrere Persenen bei Aussührung einer verbrecherischen Handlung mic, ohne
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ausdrückliche oder stillschweigende Uebereinkunft, so sind sie nicht als leiche Theilnehmer,
sondern wie einzelne Verbrecher zu behandeln, und es teisfe einen jeden nur die durch seme
eigene Thärigkele verwirkte Strafe.

Verleitung.

Art. 31.
Wer einen Anderen durch Gewalt, Drohung, Besehl, Austrog, Versprechen oder Ge.

ben elner Belohnung, Ueberredung, Erregung oder Benuhung eines Irrthums oder einer
Gemüchsbewegung, oder auf elne andere Weise zu einer Krafbaren Handlung beskimme, ißt,
wenn es Ju derkir Ausführung gekommen ist, als gleicher Theilurhmer an derselben zu be-
strasen.

Es U#t demselben bierbei jedes zur Aussührung der Handlung angewendete Mittel und
seder elngetretene Ersolg zuzurechnen, ausgenommen, wenn diesellen den Umständen nach,
als niche in seiner Absicht begriffen gewesen, angenommen werden können.

Irl es niche zur Ausführung des Verbrechens gekommen, so trite, wenn der Andere
auf die Verleitung eingegangen, Bestrafung nach den Worschriften un Acc. 28 ein; auher-
dem jedoch nur da, wo der Versuch der Verleikung besonders mit Serase bedroßt ist. Ist
elne Verleitung zu einem Werbrechen als selbstständiges Verbrechen ausgestellt, so ist der
Wersuch derselben nach Arte. 23 f. zu bestcafen.

Ungleiche Theiluahme.
Art. 35.

Wer an der Ausführung elner verbrecherlschen Handlung auf keinerlei Weise Theil ge-

summn bat, aber dleselbemic Anderen ausdrücklich verabredet hacte, oder über deren Verübung mie Ande-
ren iillschweigend übereingekommen war, und nicht wieder freiwillig zurückgetreren
ist; oder auch

2) ohne das Verbrechen mit beschlossen zu haben, zur Verubung desselben Rath und
Anschlag gegeben; oder

3) obne das Werbrechen mie beschlossen zu Haben, vor der Ausführung der That
Beihülfe zu demfelben gelelstee har,

It als ungleicher Thellnehmer zu bestrasen. Es kann jedoch die Sirase ulscht über zwei
Drilhelle der gesrblichen Serase des Haupwwerbrechens, und wenn diese in lebenslänglicher
Juchthausstcose besteht, nlche über zwanzig Jahre Zuchthaus gehen. Der Richter ist bei
Bestimmung der Strafe niche on die süc das Haupwerbrechenbestimmte Strafark gebunden.

Begünstigung.
Arc. 36.

Wer einem Verbrecher nach Aussührung des Werbrechens wissemtlich durch Verheblung
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seiner Person oder Unterstugung zur Flucht Beihulse leistet, oder Gegenstande des Verbre-
chens wissentlich aufnimme, verbeimlicht, annimme, an sich bringe, an Andere absetze oder
abseten lähe oder sonst wegschafft, oder von den Gegenständen des Werbrechens wissemtlich
einigen Ruten jlehl, ingleichen Spuren oder Anzeigen des Verbrechens unterdrückt oder ver-
nichtek, ist als Begüänsliger des Werbrechens zu bestcafen.

Hatte er die Begünstigung dem Verbrecher vor der Ausführung des Werbrechens zu-
gesage, so ist er wie ein unglescher Theilnehmer (Art. 35) zu bestrasen. Außerdem kann
die ausjusprechende Strafe ulcht über ein Drkehell der geletlichen Serase für dos Haupe-
verbrechen, und wenn dieses mie lebenslänglicher Zuchthausstcase bedroht ist, niche über zehn
Jahre Zuchthaus betragen. Der Richier ist bel Bestimmung der Strase nicht an die für
das Hauptverbrechen geordnete Strafart gebunden.

Das bloße Empfangen des nöthigen Unterhaltes von den Gegenständen des Werbre-
chens soll bei Ebeweibern, Kindern und Pfleglingen der Verbrecher niche als Begchustigung
bestrast werden.

Art. 37.

Angehorige eines Verbrechers, welche nlcht vermoge einer Amtspflicht zur Verhutung
und Anzeige von Verbrechen verbunden sind, sollen wegen elner Begünftigung, welche durch
Verhehlung der Person des Thäters oder Unterstühung zur Fluche stakkgefunden hac, ulche
bestrost werden.

Als Angehörige sind zu betrachten: Ebegatten, Versobte, Verwandee in auf= und ab-
steigender Linke und in der Seitenlinie bis Jum dritcen Grad, Verschwäagerce in auf- und
abskeigender Linle und in der Seitenlinle bis zum zwelren Grad, Adopeivelcern und Adoptiv ·
binder, Pflegoeltern und Pflegekinder, Vormund und Mändel.

Unterlassene Anzeige oder Verhinderung eines Verbrechens.

Art. 38.

Wer den Thäter eines Verbrechens, welches mit Zuchehaus= oder Arbeilshausstrafe be-
brehe ist, aus eigener Wahrnehmung des Verbrechens oder nach glaubhasten Nachrichten
kennt, und wenn ein Unschuldiger desbalb in Untersuchung und Hast, oder eln Straserkennt=
niß wider denselben ergangen ist, er auch biervon Wissenschaft bat, glelchwohl die Anzelge
bes wahren Thäcers bei elner geeigneten Behörde unterläßt, ist als Begunstiger des Ver·
brechens mit Geseingniß bis zu sechs Monaten oder verhältnihmäßlger Gelostrase, und wenn
er die Anzeige um seines eigenen Vorkheils willen unterlassen hae, nur mie Gesängulß bis
zu der angegebenen Höhe zu bestrasen; vorbehältlich der für Personen, welche überhaupe von
Amtswegen zur Anzeige von Werbrechen verpflichtet sind, und für elnzelne Jälle noch besön-
bers bestehenden Vorschriften.
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Art. 39.

Wer von dem Worhaben eines Anderen, elnen Hochverrath, Staatsverrath im Krlege,
Aufrahr, Mord, eine Körperverletung unter den Art. 131 unter 1 angegebenen Verhalt-
nissen, eine Nothsucht, einen Raub, Diebstabl mit Waffen, eine Brandstiftung oder andere
gemeingesährliche Handlungen (Artt. 168 f.) zu begehen, oder salsches Metall- odee Pa-
piergeld ober Staatskredilpapiere zu versertigen, durch eigene Wohrnehmungen oder auf sonst
glaubhafte Weise Kenntnih erlange, und die Ausfsöührung elnes solchen Verbrechens, seweie
es ohne Gesahr für ihn selbst oder einen seiner Angehörigen (Act. 37) geschehen kann,
niche zu verhindern sücht, wo ihm dies durch zeitige Anzeige bei der Obrigkeir, oder War-
nung der durch das Werbrechen bedrohten Person, oder durch Anwendung anderer Mittel
moglich war, soll ols Begünstiger, wie im Art. 38 bestimune /ll, bestrase werden; vorbe-
bältlich der besonderen Bestimmungen bes dem Hochverrath in Arc. 82.

Eine gleiche Bestrasung soll bei der Uncerlassung der Werhinderung anderer Verbre-
chen einereten, wenn die Verbinderung wegen eines eigenen unmittelbaren oder mittelbaren
Wortheils unterbleibt. Auch auher diesem Fall bleibt die Unterlassung, sosern sie in andere
Werbrechen übergeht, insbesondere bel Personen, welche von Am'swegen zur Anzeige von
Werbrechen verpfsichtet find, nach den Bestimmunzen über dirse anderen Verbrechen Krafbar.

Art. 40.

Sosern in den Fällen der Artt. 38 und 30 eine Anzeige bel der Obrigkelt, oder
eine Warnung des durch das Werbrechen Bedrohten, ein Einschrelten gegen die Person des
Werbrechers nach sich zieben könnte, soll an Augebörigen des Werbrechers (Act. 37) die
bloße Unterlassung der Anzelge oder Warnung nlcht bestrose werden, vorausgesehe, daß sie
ulcht wegen elner dabel verlezten Amespsticht zu bestcasen sind. Standen lnen aber im
Fall des Art. 39 Mireel zur Verhindekung des Verbrechens zu Gebot, welche ein Eln-
schreiten gegen die Person des Verbrechers nicht zur Folge haben konnten, so bewender es
bel den Vorschristen dieses Arikels.

Geislliche sollen in Ansehung dessen, was ihnen in der Belchle oder sonst als Seelsor-
gern anvertraut worden ist, hier wie die Angehörigen des Verbrechers beurebeilc werden.

Sechstes Capitel.
Von der Zumessung der Strafen, deren Erhöbung und Milderung.

Allgemeiner Grundsatß.

Art. 41.

Sammtliche in dem Geset angedrehte Strafen hat der Richter, sowie sie Hethne- sind,



und sofern ihm rucksichtlich der Strafarten oder der Strasgroße elne Auswahl verstattet ist,
innerhalb der durch das Geset bestimmten Grenzen, zur Anwendung zu bringen. Nur in
den durch das Geseh ausdrucklich verordneten Fallen kann er uber die festgesetzte Strafart
oder das sestgesetzte Strafmaaß hinaufgehen oder herabgehen.

Innerhalb der bestimmten Grenzen hat der Richter dle Strase unter Berucksichtigung
ber besonderen Umstande jedes einzelnen Falles zuzumessen, wobei Insbesondere dle in den
folgenden Artikeln erwahnten Rucksichten, je nach Beschaffenheit der einzelnen, durch das
Geset angedroheten Strafen zu nehmen sind.

Zumessung der Strafen nach der Schädlichkeit und Gefährlichreit des
Verbrechens.

Art. 42.

Die Strafbarkeit eines Verbrechens steigt und fallt
1) nach der Gröhe der bel dem Verbrechen beabstchtigren oder zugesiigeen Beschädigung,
2) nach dem Umfang der Beschdlgung oder Gefobr, je nachdem dlese sich nur auf Ein-

zelne, Mehrere, eine unbestimme Menge, eine ganze Gemelnde oder den Seaat er-
strecke.

Bel Werbrechen, wobel verschiedene Strassähe vorkommen, wesche sich nach der Größe
des Werthes der Sache, die Gegenstand des Verbrechens gewesen ist, richten, ist die Straf-
zumessung innerhalb des einzelnen Setrassaczes nach den überhaupe für die Zumessung gel-
tenden Räcksichten vorzunehmen.

Art. 43.
Bedarf es zur Beurtheilung der Serofbarkeit eines Verbrechens der Ermlekelung des

Werthes der Sache, so ilt der gemeine Werth derselben zur Zei#t der Verübung des Ver-
brechens Ju berücksichtigen, und dieser Werth, wenn die Sache In unverändertem Zustand
vorbanden, Gerichtswegen, u#ehigen Falls durch Sachversländige ausgumitceln. Ist die Sa-
che aber niche mehr, oder nicht in unverändertem Zustand vorhanden, so kann der Nichtier
nach Erschöpfsumg aller übrigen Ersorschungsmittel den Elgenehümer der Sache, oder denje-
nigen, dem ste zur Verwahrung oder Beaussichtigung anverkraut war, den Wereb angeben
oder schähen, und mirrelst Eides oder an Eidesstart versichern lassen, daß die Angabe oder
Schäßtung seiner lleberzeugung gemäß l(ei-

Wo es sich um Ermittelung eines zugefügten Vermäögensnachtheils handele##, der ulche
in der Emtziehung einer Sache bestehe, soll gleichsolls Ermitkelung durch Sachverständige
und aushülseweise durch Eid des Beschädigten oder dessen Versicherung on Eidesstate ein.
treten.

Ist in ben vorgedachten Fallen eine Ermittelung auf die elue oder andere Art nicht
berzustellen, so kritk das feele, die vorliegenden Umständeberücksichtigende Ermessen des Rich-
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ters ein, mit der Beschränkung, daß derselbe keine Strase erkennen kann, welche uber die
Hälste derjeuigen Strafe hinaus geht, die bei Annahme des böchlten Wecehs= oder Scha-
densbetrags möglicher Weise hhrte erkannt werden k##men.

Jumessung der Strafen nach den Verhältnissen des Verbrechers.

Art. 44.
Die Serafbarkeic elnes Verbrechens erbshe sich oder vermindert sich nach der Bösar-

elgkeit und Stärke des auf dle Hervorbringung des Werbrechens gerichteirn Wilkens des
Verbrechers, insbesondere

4) nach der Einssche desselben in den Umfang der Gesährlichkelt und die Größe der
Straswurdigkeit seiner Handlung,
nach der großeren oder geringeren Freihelt seines Willens, so daß es ihmzurStraf-
minderung gereicht, wenn er in elner besonders aufgeregten und an sich zu entschul-
digenden Gemuthebewegung gehandelt hat,
nach der Veranlassung zu dem Werbrechen, indem die Sttafbarkeit sich erhoht, je
gerinssüsiger dle Veranlassung war und je mehr der Werbrecher aus eigenem An-
erieb gehandelc hat, während die Strasbarkeit herabsinkt, wenn er durch Noth, oder
durch Ueberredung, Täuschung, Verfäührung, Besehl oder Drohung zu dem Verbre-
chen veranlaßt wurde,

) nach den Beweggeünden, so doß die Swasbarkeit steige, je zahlreicher und wichtiger
die Beweggründe für die Unrerlassung des Verbrechens waren, je mannlchfacher und
crößer die Pflichten waren, welsche der Verbrecher verlehe hat, und je mehr derfelbe
im Stande war, dlese Beweggründe und Pflichten zu erkennen,

5) nach den Mieln, welche zum Beßuf der Ausführung des Verbrechens in Anwend-
ung gebracht wurden. In dieser Hlnsicht soll die Verabredung mit Anderen zur Be-
gebung des Werbrechens, die greßere Zohl der Theilnehmer, und sonft die gröhere
Verwerslichkeit und Gesäprlichkeit der Mitel Kraserhöhend wirken,

6) nach der Act der Aueföhrung des Werbrechens selbst, so daß die Serafbarkeit steige,
je mebrere und größere Hindernisse oder Gefahren die Ausführung erschwerten und
je mehr Geflissenhelt, List, Drelstigeeir oder Grausamkeit bel der Ausfübrung ange-
wendet wurden. Bel versuchten Verbrechen erhöht sich dle Strafbarkeit hauptsächllch
noch mit der größeren Annäherung an die Wollendung der That, und je mehr die
Aussührung durch uhere, von dem Thäter unabhängige Umstände verhindert wurde.

*#“ —
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Art. 45.
Bel sahrlässigen Verbrechen Ist nächst den Art. 42 angegebenen Rucksichten die Strafe

um so höher zujumessen, je mehr der Thäter die Gesöhrlichkeit seiner Hoanmlans Einsah, oder
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#e mehr er im Seande war, die Enistehung des rechtswihrigen Ersolgs und dessen Größe
vorherusehen.

Früherer Lebenswandel und Rückfall.

Arc. 46.
Die Strofbarkelt eines Verbrechers steige noch, je mehr er durch selnen früheren Le-

benswandel Verdoe benheit und Hang zu strasbaren Handlungen gezelge bat.
Ist er wegen eines Verbrechens schon seüher zu elner Strase verurtheilt worden, und

bar er diese wenigslens theilweise, oder auch in Folge erlangter Begnadigung elne geringere
Stcase verbüße, so soll, wenn er sich des nämlichen oder elnes gleicharilgen Verbrechens
(Art. 47) schuldig mache, und das Gesetz niche schon ohnedies für elnen solchen Rückfall
eine besondere Strafe verordnet, dle ihn ausonst ktressende Strase nach Ermessen des Rchters
nicht nur unerhalb des anzuwendenden gesetzlichen Sccafsahes durch Auswahl einer böberen
Srasare oder längeren Serasdauer, sondern auch rücksichtlich der Strofdauer, selbst über das
für dassragliche Verbrechen geseblich bestimmte Höchsie Maah hinaus, erhöhr werden können.

Die Erhöhung soll jedoch höchstens bis zur Verdoppelung derjenigen Strase, welche
ohne Rücksicht auf den Rücksall Statt sinden würde, Keigen, wobel der Richter bel Aus-
wahl einer höheren Serafart das in dem Schlußlatz des Arc. 10 bellimmte wechselseltige
Verhäliniß der Freiheitsstrasen gu berücksichtigen hat. Bei Arbeikshaus= oder Zuchthaus-
Ntase soll die Erhöhung auch nie über die in dem Art. 10 geordnete längste Dauer dieser
Frelbeitesirasen Hinauegehen.

Das Ermessen des Richters hat bei der Straserhöhung die Zahl und Größe der schon
srüher von dem Werbrecher erlitkenen Serasen, und die Länge oder Kürfze des Zeltraums
zwischen den verschiedenen Verbrechen zu beachten.

Ist der Verbrecher bereits srüher wegen Rückfalls mic erhöhrer Strase belegt worden,
so ist der Richter ermachtigt, der jetzt wrgen Rucksalls zu erkennenden Strafe noch elne
Scharfung (Art. 12) beizufägen.

Auf eine Schärfung kann derselbe auch erkennen, wenn der Verbrecher wegen ungleich-
artiger Verbrechen srüher Serase erlitten hat.

Arc. 47.
Won den in dem besonderen Theil dieses Gesehbuches ausgeführten Verbrechen sind nur

die nachslehend umter jeder einzelnen Zisfer ausgesührten als gleichartig mit cinander zu be-
(rachten:

1) Unzucht mit nicht mannbaren Kindern unter vierzehn Jahren, mit Personen Im be-
wußtlosen Zustand, und Nothzuche;

2) Raub und die Artt. 455 und 156 erwähme Erpressung;
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3) Diebstahl, Veruntreuung, Betrug oder Fälschung aus Gewinnsuche, und die Art. 157
gebachte Erpressung;

4) Verferelgung fallchen Geldes und falscher öffentlicher Creditpapiere.
Der Versuch und die ungleiche Theilnahme find jederzeic als gleichartig mie dem Ver-

brechen selbst zu betrachten, nicht aber Vegünstigung und unterlassene Anzeige oder Ver-
binderung des Verbrechens.

Vorsähsiche und sahrläslige Verbrechen sind niche gleichartig.

Benehmen nach der That und insbesondere Ersaßz bei Verbrechen gegen
das Cihenthum.

Art. 48.

Innerhalb des gesehlichen Strasmaahes soll es elnem Verbrecher zur Strasminderung
gereichen, wenn sein Benehmen nach der That zeigt, daß keine Verdorbenhelt des Willens
vorhanden ist, wenn er sich selbst bei Geriche als den Schuldigen angiebr, oder zu Anfang
der Untersuchung und ohne noch überföhre zu sein, seine Schuld brkannt hat, ingleichen
wenn er selbst die schädlichen Folgen des Verbrechens zu verhindern, oder schon verursach-
ten Schaden zu erseen bemühr war, oder wieklich ganz oder theilweise Erfaß geleister bar,
sei dies auch erst nach elngelelreter Untersicchung geschehen.

Art. 40.
Wenn bel Verbrechen gegen das Eigenthum aus gewinnsüchtiger Absiche, insbesondere

bei Diebstohll, Veruntreuung und Berrug, der Verbrecher aus elgenem sceien Autrieb und
ebe ein Anfordern des Beschädigten, oder ein Einschrelten elner rlchterlichen oder Pollzei-
behörde gegen seine Person des Verbrechens wegen stattgesunden hat, dem Beschädigten voll-
stindigen Ersah durch Zurückgabe oder aus bereilen Mitteln leister, soll derselbe mit Strase
verschom und nur gur Abstattung der etwa erwachsenen Kosten angehalten werden. Dies
soll bri Veruntreuungen und bei dem Berrug zur Eingehung von Verträgen auch dann
gelren, wenn der Werbrecher zwar nicht aus freiem Amtrieb, aber doch auf Anfordern des
Beschädigten, soglesch aus vereiten Mitteln vollstandigen Ersatz leistet, bevor elne Behörde
gegen ihn eingeschritten ist

Nur wenn die Diebstähle, Verunrenungen und Bekrügerelen ausgezeschnet sind, soll
dergedochte Ersah niche Straflosigkele, aber doch eine Herabsehung der den Verbrecher au-
herdem tressenden Strase zur Folge hbaben. ODabei soll jedoch nicht die Strafark, sondern
nur die Dauer der Strase, und zwar sowelt es dle Vorschrifeen des Act. 10 über das
nledrigste Moah der Arbeitshaus- oder Zuchthausstrafe verstatten, böchltens ble u elnem
Drlethell der außerdem eintretenden Strase hecabgesett werden. Auf dle Artt. 225 und
226 gedachten Verbrechen soll diese Bestimmung keine Anwendung fünden.
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Bel mehreren Thellnehmern an dem Verbrechen wirkt der vollständige Ersatz nur zu
Wunsten derjenigen, welche zu demfselben beigetragen baben.

Der Ersat gilt auch für geleistet, wenn der Beschäblgte das wirklich vollständlg Dar-
gebotene zurückweist.

Bestrafung bei dem Zusammentreffen von Verbrechen.

Art. 50.
Hat jemand durch eine und dleselbe Handlung, oder durch mehrere aufdenselben Zweck

gerichtete Handlungen, mehrere Verbrechen begangen, so ist nur auf die Strase des schwer-
sten Verbrechens zu erkennen, das Zusammentressen der anderen Verbrechen bel der Zumes-
lung dieser Strase In Rücksicht zu ziehen, auch nach Beßunden eine Schärfung (Art. 12)
in Anwendung zu bringen.

Tressen bes einem Verbrechen mebrere Umstände zusammen, wesholb dasselbe mit bs-
beren Serafsähen bedrohr ist, so ist auf die dem am meisten erschwerenden Umstand ent-
sprechende Strase zu erkennen, und das Hinjutreten der übrigen erschwerenden Umstände als
Grund einer böheren Scraszumessung innerhalb des gesetzlichen Serasmaaßes zu bercksich-
tigen.

Art. 51.
Wurde von dem Verbrecher dasselbe Verbrechen mebrfach in Beziehung auf ein dau-

erndes Verhälmiß begangen, oder erscheinen die mehr fachen Uebertretungen desselben Seraf-
gesehes als sortschreltende Ausführung des nämlichen Eneschlusses, oder als Vestandtheile ei-
ner und derselben Thar, so sind die mehrfachen Uebererecungen nur ale ein elnziges Wer-
brechen zu bestrasen, die Fortseungen deslelben und ihre Zahl jsedoch als Grund höherer
S.rafbarkeit zu betrachten.

Art. 52.

Wenein Verbrecher durch mehrere Handlungen, wolche nicht als Fortsehung eines
und dellelben Verbrechens anjuseben sind, Ach mehrerer Werbrechen schulolg gemacht hat,
so sind die sammtlichen durch die verschiebdenen Verbrechen verwirkten Strafen gegen ihn zu
erlennen, vorbeholtlich der sich aus dem Zusammentreffen der Strasen etwa ergebenden Ein-
schrankung (Artt. 54 f.).

Art. 53.

Hat sich jedoch jemand mehrerer der im Art. 47 unter Ne. 3 aufgefuhrten Wer.
brechen gegen das Eigemihum schuldig gemache, und sind diese Verbrechen nach gleichen,
mit Rücksiche auf den Betrag des Werbrechens abgestusten, Strassähen zu beurtheilen, so
Ist der Becrag der mehreren Verbrechen zusammenzurechnen und der Werbrecher nach dem



 3

sür diesen Gesammtbektrag geltenden Strassab zu beureheilen. Ueber die Ermitkelung des
Betrags eneschelden dle MVorschriften in Arr. 43.

Richtet sich die Strase der mehreren Verbrechen der gedachten Art zwar auch nach
dem Betrag, sie Ist aber bei den elnzelnen Verbrechen durch das Geset nach verschiedenen
NRegeln abgemessen, so ist bei Bestlmmung der Strase jedes Werbrechen süc sich zu beur-
tbellen; es kann jedoch für dleselben zusammengenommen niemals eine höhere Strase er-
kannt werden, als auszusprechen sein würde, wenn die sämmelichen Verbrechen der schwereren
Arc angehörten und ihr Betrag zusammen gerechnet werden musite.

Was In diesem Arelkel von den Werbrechen bestimmrt ist, gilt auch, wenn Wersuche
bieserVerbrechen, nicht aber, wenn vollführte und versuchtesolche Verbrechen zusammentreffen.

Zusammentressen von Strafen.

Arc. 54.
Ist eln Verbrecher wegen elnes oder mehrerer Verbrechen mit der Todesstrase oder

mit lebenslänglicher Zuchthausstrase zu belegen, so ist auf andere von ihm begangene Ver-
brechen welrer kelne Rücksicht zu nehmen.

Art. 55.
Sind zeitliche Freiheitsstrasen verschiedener Art von einem Werbrecher verwirkt, so

sollen die Serasen geringerer Art, nach dem Iin dem Schlußsaz des Arc. 10 aufgestellten
Maoßstab in die Höchste Secafart verwandele werden, welche von dem Verbrecher mitver-
wirkt worden ist. Dabei ist jedoch das höchste Maaß der Acbeitshaus= und zeitlichen Zucht-
hausstrase nach Art. 10 einzuhalten, und die etwa überschießende Zeit ist gänzlich in Weg-
soll u bringen, nach Befinden ledoch an lbrer Srelle auf elne Schärsung zu erkennen
(Art. 12).

Die in Folge der Verwandlung sich ergebende Gesammedauer der höheren Scrafare.
ist nur nach Jahren und Monaten zu erkennen, und eine überschiehßende Zeic unter einem
Monat unberücksichtigt zu lassen, ausgenommen wenn die Gesammedauer ulcht einmal ein
Jahr erreicht, welchenfalls bis auf Wochen zu erkennen ist, und nur überschießende Tage
in Wegkall kommen sollen.

Trisse Gesängnißstrase mie böheren Frelhekrsstrasen zusammen, so kann der Alchter von
der bei der Gelängnihstrase ihm ansonst erwa zustehenden Besugniß, Handarbeic oder Geld-
strase an deren Spelle zu erkennen, keinen Gebrauch machen.

Arc. 56.
Treffen zeitliche Freiheitsstrasen derselben Art gusammen, so sollen dieselben zusammen-

gerechnet werden, jedoch bei Zuchthausstrafe und Arbelksbausstcase gleichsolls die länzste
Dauer de'selben nach Art. 10 nicht überscheitten werden, die enva überschlehende Zeit in
Wegsall kommen, und nach Befinden auf eine Schärsing erkanmt werden (Arr. 12).
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Sind Gesängnißstrasen zusammenzurechnen, und es befindet sich darunter eine wegen el-

nes Verbrechens, welches in seinen höheren Strafsätzen mie Arbeleshausstcase bedroht ist,
so kann der Richter, salls dle Gesammtdauer der Gefängnißstrafen sechs Monate ubersteigt,
diese Serafen nach seinem Ermessen unker Berücksichtigung des Iin dem Schlußsat des Arc.
40 angegebenen Werhältnisses in Arbeishaus verwandeln.

Art. 57.

Ist ein Verbrecher bereits durch ein Erkenneniß zu einer Freiheltestrase verurkbeilt
und jebt wieder zu elner solchen zu verurtheilen, so hat der späcer erkennende Alchter, glelch-
viel ob er auch das frühere Erkenniniß gesällt hat oder nicht, die mehreren Frelhelcestrofen nach
den Actt. 35 und 56 gegebenen Vorschrifeen zu verwandeln oder zusammenzurechnen. Lle-
gen mehrere Erkenntnisse auf Freiheitsstrasen unabhängig von elnander vor, so hat das Ap-
pellorionögericht das geeignete zu enrschelden.

Hat der Werbrecher elne der Feelbeitsstrasen bereits zu verbühen angesangen, so kommt
nur der noch nicht verbüsste Theil derselben in Betrachtung, und es ist daher auch die nach
Art. 10 bestinumte längste Dauer der Arbeitshausstrase und Zuchthausstrase nur mir Rück-
sicht auf diesen noch nicht verbußten Theil geltend zu machen.

Strafmilderung wegen jugendlichen Alters.

Acc. 58.

Die Jugend ist ein Grund zur Milderung der gesetzlich verwirkten Seafe bei Perso-
nen, welche zur Zeit des von ihnen begangenen Verbrechens noch nicht das achtzehnke Jahr
vollendet haben. Es soll bei ihnen weder auf die Todesstcase noch auf elne Zuchehausstrafe
erkannt werden, kart dieser eine Freihrirsstcase geringerer Arc, namentlich Arbeitshaus, oder
Gesängnißstcase einereten, und überbaupe der Richter nach seinem Ermessen befuge sein, auf
elne geringere Sccafart und Strasdauer herunter zugehen, als gesetzlich angedrohr ist, und da-
bri nach Besinden auf Schärfungen (Arc. 12) zu erkennen.

Der Richter hat bel seinem Ermessen Haupesächlich zu berückslchtigen, ob nach Beschaf-
senbeit der Thac, lhrer Beweggründe und der übrigen hinzutretenden Umstände, dem Wer-
brecher mehr jugendlicher Leichisim als Bosbele und Ueberlegung zur Last sällt. Wenn je-
doch aus der Beschaffenheit der Thac, ibrer Beweggründe und der übrigen dabei konkurrl#-
renden Umstände sich erglebt, doh der Werbrecher uscht sowohl aus jugendlichem Leichtsinn,
als aus Bosheit und mit Ueberlegung gehandele dae, so ist dieser Milderungsgrund nicht
zu berücksichtigen. Allein auch in diesem Falle sindet Todes= undlebenslängliche Zuchihaus-
strase nicht Statt, sondern es ist auf eine verhältusßmäßige zelullche Zuchthausstrafe zu er-
kennen.
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Milderung wegen Verstandesschwäche.

Act. 59.

Bel Personen, denen zwar kein völliger Mangel des Vernunftgebrauches, aber voch
ein so boher Grad von Werstandesschwäche beizumessen ilt, daß die Anwendung der in dem
Geset gedrohten Strase im Mißverhälmig mie ihrer Werschuldung stehen würde, inglelchen
bel Personen, welche an einer tbeilweisen Seelenkrankheic leiden, die mir dem in Frage leb-
enden Verbrechen nicht in Zusammenhang stebt, ist der Richter ermächtigt, nach Befinden
unter die gesetzliche Serofart und Stcafdauer herabjugehen.

Einfluß unverschuldeter Haft.

Art. 60.

Bel einer rechtswidrig verbängten, oder ohne alle Schuld des Werbrechers verlängerten
Uncersuchungshaft ist der Richter besuge, verwirkte zeitliche Freiheits= oder Geldskrasen ver-
bältnißmäßig und dann selbst unter das gesehliche niedrigste Maah, jedoch obne die Seras-
art zu verändern, Herunter zu seben, auch die Untersuchungshofe statr elner verwirkeen Frei-
belts-- oder Geldstrase dem Schuldigen als Strafe anzurechnen.

Siebentes Kapilel.
Von den Gründen, welche die Strafbarkelt ausschließen oder tilgen.

Ausschliebung der Strafbarkeit.

1. Bei Kindern.

Art. 61.

Wer das zwälste Jahr noch nicht zurückgelegt hab, kann wegen einer durch ein Straf-
geset bedroßern Handlung uscht mit Strase belege werden. Er ist elntretenden Falles lei-
nen Eltern, Vormündern oder Erzlehern zur Ergrelsung geeigneter, die Besserung und Be-
aussichtigung bezweckender Maaßregeln zu überlassen, oder nach Umständen n elner Erzieß-
ungs= und Besserungsanstalt untergubringen.

2. Bei mangeludem Vermunstgebrauch.

Arc. 62.
Es kann keine Strafe erkonne werden:

4) zegen Personen, welche bei Begehung einer gesetwidrigen Handlung burch eine allge-
4
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meine oder tbeilweise Scelenkrankbele des Gebrauchs ibrer Vernunft völlig beraubt
gewesen sind,
gegen kaubstumm geborene, oder in den Johren der Kindhele kaubstumm gewordene
Personen; in belden Fällen vorausgesehe, doh sie ohne elne solche Ausbildung geblie-
ben sind, in Folge welcher sie der Serafbarkele ihrer Handlung sich hätten bewuße
werden können,
gegen diejenigen, welche sich zur Zeit dkes veräbten Verbrechens in Folge elner Krank-
beic oder anderer Umslände in dem Zustand völliger Bewußelostgkeie besunden haben.
Hae sich sedoch der Thäter absichtlich in einen solchen Zustond versetze, um ein Ver-
brechen zu verüben, so ilt letzteres als vorsätzlich begangen an demselben zu bestrafen.

Die Seraflostgkeie der gedachten Personen schließe die Ergreisung von Sicherheitsmaaß-
regeln zu Verhütung anderwesker gesehwidriger Handlungen derselben ulche aus.

3. Bei Jerthum.

n

S.

Arc. 63.

Wird elne Handlung begangen, welche niche schon an sich, sondern nur wegen thatsach-
licher, dem Thäter ohne sein Werschulden unbekaunt gebliebener Umstände ein Verbrechen
ist, so ist der Thäter straflos.

Ill die Handlung schon an sich ein Verbrechen, und ihre Strasbarkeit wird nur burch,
thotsächliche Umsände erböhr, welche dem Thäter ohne sein Verschulden unbekanm geblieben
sind, so sind diese Umstände bei dem Sceafurtheil außer Rücksiche zu lassen-

Der Wahn, daß elne verbotene Handlung nach dem Gewissen oder der Religson er-
laube gewesen sei, die Unwissenheit über die Strafbarkeir der Handlung überhaupt oder über
die Art und Größe der Stase, die Beschaffenbeit der Beweggründe zur Thac und der
Zwecke, welche der Thäter erreichen wolse, schliegen die Strafbarkeit der Handlung nicht aus.

4. Bei mangeluder Freiheit.

. Art. 61. «

WersueinergkskswidrigmHassdlungdsskchunabwendqukörperlicheGewatgend
thigtwikd,odekditkchDkohunge-1,welche-Mkeine-gegenwärtigenunabwendbarmGesch-
fur Leib oder Leben seiner selbst oder eines Dritten verbunden sind oder doch eine begrun-
dete Besorgniß solcher Gefahr erregen, ist straflos.

5. In Nothsillen.
« Akk.65.

Wec-eineqesehwidkiqehandlungbkgcbtznkRettangfeinerselbstodtrseinerAngehö-.
kigenUrt-37)ausartet-gegenwärtigendringend-InGefahrsüekelbodekkebwwklchedle
Folge eines auf andere Weise nicht abzuwendenden Nothstandes ist, bleibt straflos.
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Noöthw ehr.

Art. 66.

Wer, um sich oder Andere gegen einen unzweiselhaft drohenden oder bereits begonne-
nen gewaltthätigen rechtswidrigen Angriff auf die Person oder die Ehre oder das Eigen-
thum, oder gegen widerrechkliches Eindringen in ein Besitthum zu schützen, Jemand tödtet,
körperlich verletzt oder ih'n sonst Schaden zusüge, ist strastos, wenn die Arc der Vecthei-
digung im gehörigen Verhältniß zu der abzuwendenden Gefahr stebr und niche Zeit und Ge-
legenheit zu anderen ihm lcht unbekanmten Mitkeln vorhanden war, wodurch die Absiche
des Angreisenden auf elne für diesen unschädlichere Weise vereikelt werden konnte.

Umer deuselben Voraussezungen sind diesenigen strastos, welche bei Ausrichtung ihrer
Amoesobliegenbeiten, bei Ausführung obrigkeitlicher Besehle, bei Ergrelsung auf frischer Thar
becroffener oder mit Seeckbriesen versolgter Verbrecher, bei Versolgung mit den geraubten
oder gestohlenen Sachen emtlausender Räuber oder Diebe, und bei Wertreibung der in ein
Besicztbum widerrechtlich Eingedrungenen, gewalrsamen Widerstund sinden und zu Bewälfk-
gung dieses Widerstandes den Widerstehenden #öden, körperlich verletzen oder ihm fonst
Schaden gufügen.

Art. 67.
Wer die Grenzen der erlaubten Vertheidigung überschreitek, ist mie gerlngerer Strafe,

als die von ihm begangene Rechtsverletzung ohne Zusammenlcessen mit der Ver:heidigung
zur Folge haben wurde, zu belegen. Der Richter hat unter Berucksichtigung der Große
der Verletzung, der eigenthumsichen Lage des Angegriffenen, der Persoulichkeit desselben und
des Angrelfenden, und der sonst obwaltenden Umstande, die Stceafe nach selnem Ermessen
zu bestimmen, ohne rucksichtlich der Strafart und Strafgroße durch einen geringsten Satz
beschrankt zu sein.

Hat die Amvendung eines erlaubten Vertheidigungsmittels eine großere Verletzung be-
wickt, als der Angegrissene beabsichtigte und den Umständen nach zur Abwehrung des An-
arlifo ersorderlich war, so soll keine Strase eintreten.

Daslelbe sindet stat, wenn aus den Umständen bervorgehe, dah der Angegriffene im

Zustond geminderter Besemmenheic, ous Uebercaschung, Furcht oder Schrecken, die Grenzen
der erlaubten Vertheidigung uberschritten hat.

Erloöschen der Strafbarkeit.

1. Durch den Tod des Voerbrechers.

Acc. 68.

Die Scrafbarkeic eines Verbrechens erlischt mit dem Tode desVerbrechert-



32

51
Berelts bel selnem Leben ergongene und bel Lebzeicen rechtskräsilg gewordene Erkennt-

nisse aus Geldstrasen, Konfiskotlon und Kosten sind gegen seine Erben zu vollstrecken oder
gegen seinen Nachlaß in Wlrksamkeit zu seten. Ist der Werbrecher nach Poblikaclon des
Erkennenisses verstorben und Hac ein Rechtsmittel eingewendet, so stehe es den Erben frei,
doselbe auszuführen oder fallen zu lassen. Ilst aber der Werbrecher nach der Publikation
während des Laufes der gesetzlichen Nochfrist verstorben, ohne eln Recheemittel eingewendet
Ju haben, so bleibt es auch den Erben noch unbenommen, innerhalb derselben die zuständigen
gesetzlichen Recheemittel einzuwenden.

Bel Untersuchungen gegen zahlungssähige Verbrecher, in welchen vor dem Tode des
Inkulpaten noch gar ulcht entschieden worden ist, llegt es dem Richter ob, über die Kosten
allein zu erkennen und dlese nach rechtskrästig gewordener Gurscheldung aus dem Nachlasse
einzuziehen.

2. Durch Niederschlagung der Untersuchung, Vegnadigung und erlittene Strafe.

Art. 69.

Wer Nliederschlagung der Untersuchung oder Begnadigung wegen elnes Verbrechens
erlangt, oder die wegen desselben erkannte Strase erlicten hat, kaun wegen des naämlichen
Verbrechens nicht wieder zu Untersuchung und Strafe gezogen werden.

3. Durch Jurücknahme eines Antrags auf Bestrafung.

Arc. 70.

Bel Werbrechen, welche nicht von Ameswegen, sondern nur auf Ancrag elnes babel
Bethelligken verfolgt werden, sällt die Bestrasung weg, wenn der Betheiligte seinen Antrag
vor Eröffnung elnes Straserkennenisses zurückulmme.

Sind mehrere Berheiligte vorhanden, (6 wirke die Zurückuohme des Ancrags elnes
derselben nicht gegen den schon geschehenen oder erst späcer angebrachten Antrag der anderen
Behheiligren.

4. Durch Verjährung.

Arc. 71.
Von dem Augenblick an, wo die verbrecherlsche That vollbracht, eine Wersuchshand-

lung beendigk, und bei sorigeseten Verbrechen (Art. 51) die letze verbrecherische Handlung.
vollbracht wurde, läufe bel Verbrechen, welche von Am'swegen zu versolgen sind, eine funf-
zebnjährige, und, wenn das Werbrechen gesehlich nur mie Gefängniß oder Geldstrase be-
drohr ist, eine fünffährige Verjährung in der Weise, daß keine weitere gerichtliche Werfol-
gung des Werbrechers und folgeweise auch keine Bestrasung delslelben mehr Ltoresinden soll,
wenn innerhalb der Ve-jährungszeit keine gegen die Person des Verbrechers, als solchr,
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gerichtete Handlung elnes Geriches, (der Staatsanwaltschaft) oder einer Polizeibehörke vor-
gekommen ist.

Jede solche Handlung, insbesondre Ladungen, Vernehmungen, die Verhaftung des Ver-
brechers, (oder gegen die Person desselben gerichteete Anträge der S#taaksanwaltschaf#), un-
terbrechen die Verjährung, welche jedoch von der letzten derartigen Handlung on von Neuem
zu laufen beginnt.

Acc. 72.

Verbrechen, welche nur auf Antrag eines Bethelligten untersuche und bestraft werden,
verjähren binnen einem Jahre von dem Angenblick an, wo der zu dem Antrag Berecheigte
Kenntniß von der Person des Verbrechers erlange hat, und jedenfalls, abgeseben von erlang-
ker oder nicht erlangter Kenntniß, wenn vom Augenblick der verbrecherischen Handlung an
eln fünffähriger Zeitraum abgelaufen ist.

Der Betheiligee verllert nach dem Ablauf der Verjährung das Reche des Antrags.
Die Verjährung wird nur unterbrochen, wenn der Betheiligte innerhalb deren Laufes

Artcräge in Bezlehung auf die Untersuchung gestellt har, welchenfalls von der letzten auf
diese Ancräge erfolgeen gerlchtlichen Handlung an, und, wenn keine solche Handlungen er-
solgr sind, von dem Anteag an, die Verjährung von Neuem zu laufen beginnt.

Art. 73.

Ill gegen elnen Verbrecher eine Serase bereits erkannt, so tritt von dem Augenblick
au, wo das Straserkenmniß vollsteeckbar geworden, oder wenn der Ansang mit der Straf.
vollstreckung bereits gemacht ist, von dem Augenblick an, wo die Wollstreckung eingestelle
wurde, oder der Werurehellte sich derselben enczogen har, elne Verjöbrung der Strase ein;
bei Verbrechen, welche von Amtewegen versolgt werden, in sunfzehn, wenn sedoch blos auf
Gesängnih oder Geldstrase erkannt ist, in fünf Jahren, und bei Verbrechen, welche auf An-
trag eines Berheiligten bestrast werden, ebenfalls in sünf Jahren. ·

DicseVerjähkungwikdunterbrochendukchEkneummqdecSkkafvollstrkcknngoder
durchEcheisungdkaVeto-theiltenzuthtveckdekSkkqsvollzlehunH

DieVekjöhkassgoekStraf-hebtdienaitdtclthtekensonstverbundenengksehlschkll
Folgen (Art. 9) nicht auf.

Art. 74.

Der Ruckfall (Art. 46) verliert die Eigenschaft eines Orundes zur Straserhohung,
wenn von dem letzten Augenblick der Vollzlehung der Sccofe fur das frubere Verbrechen
an bis zur Begehung des neuen Verbrechens die in dem vorigen Artikel geordneten Zeul-
rämme verflossen sind. Es soll dles aber ulscht einereten, wenn in der Zwischenzeie GStraf·
vollstreckungen wegen Verbrechen vorgekommen sind, welche gleichfalls einen Röcksall be-
gründen.
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Art. 75.

Die Verjährung soll in allen Fällen mit dem Anfang des letzten Tages als vollendee
gelten.

Art. 76.

Die Art. 71 zugelassene Verjährung sällt weg bel Werbrechen, welche ausschlieglich
mie Todesstcafe oder lebenssänglicher Zuchthausstrafe bedrohr Und.

Ebenso bot die Act. 73 geordnete Verjährung keine Anwendung, wenn ouf Todesstease
oder lebenslängliche Zuchthausstrafe erkanmt ist.

chweiter Theil.
Von den einzelnen Verbrechen und deren Bestrafung.

Erstes Coapikel.
Vom Hochverratb, Staatsverratb ünd anderen die Sicherhelt des Staates

gefährdenden Handlungen.
Hochverrath.

Art. 77.
Wer sich gegen dle Person des Seaatsober hauptes des Verbrechens des Mordes, Todt-

schlogs oder der Körperverletzung in der im Art. 131 Nr. 1 bezeichneten Weise schuldig
machr, ingleichen wer das S-aatsoberhoupe gefangen hält oder in Felndes Gewake liesert,
(K. als Hochverräther mir der Todesstrase zu belegen.

Wurde der Hochverralh nicht vollender, sondeen nur auszusühren angesangen, so ist der
Richter ermächtige, auf geitliche Zuchtbausslrafe berabzugehen. Ebenso ist bei Körperverleßz
ungen In den Fällen des Art. 131 Nr. 2 und 3 auf Zuchthausstrafe, jedoch nie unter 10
Jahren, zu erkennen. «

WeisheitHandlungmdekindemgegemvåkcigmAktiselgedochkkuAkkgegmsit-anderes
beutschksSmoksobkrhauotbegangen,soc-inzeitlich-·Zachtbaasflmseriss,sofeknnlchtdte
HattdltmganscchincinschtoeeekzubellkafmvksBckbkechcnübergeht-

Are 73.

Als Hochverrächer soll serner mit der Tedesstrase belegt werden, wer elnen gewaltsa-
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men Angriff moche gegen das Regierungsrecht des Staaksoberhaupts, oder gegen die Selbst-
ständigkeit des Staotes, um benselben einem fremden Staate zu umterwersen oder einzuver-
leiben, oder auch nur, um einen Theil seines Gebiets von dem andern leszureißen, oder
gegen die Staatsversassung, um dieselbe ganz oder in wesentlichen Theilen umjustuczen.

Dergleichen Angrifse gegen den deurschen Bund sind in gleicher Weise mit der Todes.
strase, nach Beßinden mit lebenslänglichem Zuchthause, und folche Angriffe gegen andere
einzelne deusche Staaten mit zeitlichem Zuchthause zu belegen.

Art. 79.
Haben mehrere Personen die Art und Zeic der Aussührung elnes Hechverrakhs ver.

abredet, ohne dah es zu dem Aufang derlelben gekommen ist, so sind sie wegen Verschwor.
ung, die Anskister mit Zuchehaus bis zu zwöls Jahren, die übrigen Tbeilurhmer bis zu
zebn Johren zu belegen.

War die bochverrächerische Absiche gegen das Leben des Staatzoberhaupts gerichtet, so
kunn auf zeitliches Zuchthaus bis zum Jöchsten Maaß oder auf lebenslängliches Zuchthaus
erkannt werden.

Art. 80.
Wer Handlungen zur Vorbereitung des Verbrechens des Hochverratchs begeht, insbe-

sondere össentlich oder geheim, durch Rede oder Schrift zu hochverrätberischen Handlungen
auffordert, zu bochverrä#hersschen Zwecken aufreizende Schristen verbreiter, hochverrärherische
Pläne Anderen mittheilt, Versammlungen zu hochverrätherischen Zwecken hält oder daran
Theil umme, Monnschaseen zu diesen Zwecken onwirbe oder in den Wassen übe, Wassen
oder andere Angrifsomistel zu gleichen Zwecken anschafft, ousehellt, annimmt oder H#ust bereit
bält, soll mit Gesängniß von drel Monaken bis zu drel Jahren, oder mit Arbeltehaus bia
zu vier Jahren bestrast werden.

Art. 81.
Theilnehmer an einer Verschwsrung (Arc. 79) oder an vorbereilenden Handlungen

(Art. 80), welche davon feeiwillig so zeitig Anzeige machen, daß der Aussührung der boch-
verrätherlschen Uncernehmurg noch vorgebeugt werden kann, sollen mit Strase verschont wer-
den; ausgenommen, wenn ste als Anstifeer erscheinen, welchensalls die Anzeige nur zur Min-
derung der Scrase, nach Beßinden aber selbst zu deren Herabsegung unter den soust geset-
lich geordneten geringsten Strassatz gereichen soll.

Art. 82.
Ein JInländer oder ein sich zeleweislg im Inland aufhaltender, oder in Diensten deo

Inländischen Staats stehender Ausländer, der von einer beabsichtigten Hochverräeherischen Un-
ternehmung elnes Einzelnen, oder einer deshalb elngegangenen Verbindung Mehrerer, gleich.
viel ob vorbereitende Handlungen berells vorgenommen wurden oder nicht, durcheigene Wahr-
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nehmungen oder auf sonst gloubhofte Weise Kennrulß erlange hat, und niche mit möglichster
Beschleunigung bel der Obrigkeie davon Anzeige macht, soll mic Gefängniß bis zu zwei
Jahren bestrast werden, vorbehölclich der im Art. 40 geordneten Einschränkung.

Staatsverrath.

Arr. 83.

Ein Inländer oder ein sich zeleweilig im Inland oußhaltender oder in Dleusten des
inländischen Sraates stehender Ausländer, welcher eine auswärtige Staatsregierung zum
Keleg wider den inländischen Staar oder den deueschen Bund auffordert, oder Einversländ-
nisse unterhält, um esnen solchen Keleg zu veranlassen, oder nach ausgebrochenemKrieg seei-
willig un selndlichen Heere Krlegsdleuste nimmt, und die Waffen gegen den luländischen
Scaar oder dessen Verbündete getraten har, oder auf andere Welse die selndliche Macht in
lbren Unternehmungen gegen den Inländischen Seaac und dle Truppen desselben oder seiner
Verbundeten unterstutzt, t mie Arbeltshaus, oder zeitlicher Zuchthausstrase zu belegen.

Art. 84.
Wenn die in dem vorlgen Artikel genammten Personen, außer dem Fall eines Kriegs,

sich zur Begünstigung einer fremden Macht Haudlungen zu Schulden kommen lassen, wo-
durch der Inländische Staatoderder deutscheBundbenachebelligewerden,oder wenn sie in el-
ner öffentlichen oder Privakangelegenheic eine fremde Mache zu einer den Scaat gefährden-
den Einmischung aussordern, so sind sie mie Gesängnißstrase bis zu drei Jahren zu belegen.

Wied jedoch dleses Verbrechen durch an eine sremde Regierung geschehene Mittheilung
von Regierungsdepeschen, Uekunden oder Sctaategeheimnissen, welche sich ouf dle pollelschen
oder rechtlichen Verbälenisse des Seaats beziehen, begangen, oder durch Vernichtung, Unrer-
orückung oder Versälschung von Urkunden oher anderen Bewelemlrreln für Rechte oder An-
prüche des Staate zu Gunsten einer seemden Regierung, oder durch bssliche zum Nach-
(tbell des Seaats gereichende Führung ausgetragener Staatsgeschäsee mit fremden Regierun-
gen, so soll Aebelkshausstrase oder Zuchchausstrase bie zu ocht Jabren elnereten.

intßesabnide Handlungen.
Die Thrilnahme an Werbindungen, uitse ezwecken, dle Wollsteckung der Staatege-

setbe oder die Ausübung der Verwalcungsbesuguisse der Staacoregierung zu hemmen oder
unw# resam zu machen, oder welche öberhaupe von der Staacsregierung als ordnungswidrig
verboken sind, wird mit Gefängnißstcase bis zu drei Johren oder mit Arbelksbausstrase bis
zu vier Jahren belege.

Art. 86.
Die wissentliche Werbreltung von Schristen, welche zur Hemmung sder Wollstreckung
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der Staatsgesehe ober der Ausubung der Verwaltungsbefugnlsse der Staatsreglerung auf-
reijen, ingleichrn aufreijende Aeußerungen zu diesem Zweck, sollen mit Gefangnißstrafe bis
zu einem Jahr bestraft werden.

Art. 87.
Wer wisseutlich falsche, fue den Staat nachtheilige oder sur die ffentliche Sicherheit

beunruhigende Nacheichten verbreitet, ist mir Gesängulß bis zu einem Jahr zu bestrafen.
Ac. 88.

Die Verleitung finer Militoirperson zur Desertlon wird mic Gefängnißstrase von sechs
Wochen bis zu einem Jahr, die Begünstigung einer Desertion mit Gesängniß bis gu sechs
Monaten geahndert.

Dle Verleitung einer Militalrperson zum Ungehorsam gegen die Besehle ihrer Vor-
gesetzten ist mit Gesängniß bis zu einem Jahr zu belleasen. Die öffentliche, mündliche
oder schrifellche Aufforderung hlerzu ist, wenn dleselbe ohne Ersosg blieb, mie Gesängniß
bis zu acht Monaten zu belegen.

HPweites Kapitel.
Von Beleldigung der Person des Staatsoberhaupts, selner Familie und

äbnlichen Beleldigungen.
Majestätsverbrechen.

Art. 89.
Wer ssch gegen die Person des Staaksoberhoupes elne den Bestimmungen des Arr.

131 Nr. 4 und 5 uncerllegende Körperverlehung zu Schulden kommen läßt, ingleichen wer
dleselbe thäclich beleldige, ist mie zeitlicher Zuchehausstrase zu bestrafen.

Art. 90.
Wer das Staatsoberhaupt unmlttelbar mit Thatlichkelten oder körperlichen Verlehungen

bedrohe, wird mit Zuchthausstrase bls zu zehn Jahren besttaft.
Bedrohungen gegen das Staatsoberhaupt mit Thaotlichkeicen oder korperlichen Verletz-

ungen, welche gegen dritte Personen ausgesprochen werden, und irgend elne Besorgniß zu
erregen geelgnet sind, werden mit Arbeitshaus oder Zuchthaus bis zu acht Jahren geahndet.

Art. 91.
Ehrenverlehende Handlungen gegen das Staatsoberhaupt, dbesgleichen ehrenverlehende

Aeußerungen über dasselbe oder dessen Reglerungshandlungen sind mit Gefängnä¼ bis zu drel
Jabren oder mit Arbeitshaus bis zu vier Jahren zu besteafen.
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Verbrechen gegen die Familie des Staatsoberhanupts.

Art. 92.
Korperliche Verlethhungen eines GOlledes der Famille des Staatsoberhauptes, wodurch

das Leben oder die Geisteskräfte der verlehten Person in Gesahr kommen, oder ihr ein blel-
bender Nachtheil an der Gesundbeir zugesige wird, sind mit Zuchthausstrofe, welche bis zu
lebenslänglicher Dauer ansteigen kann, zu ahnden.

Arc. 93.
Andere Körperverleungen oder Thältlichkeiten gegen dieselben Personen ziehen Arbeité-

bebns- oder Zuchthausstrase bis zu zehn Jahren nach sich.
Art. 94.

Bedrobungen gegen dlese Personen von der Art. 90 gedachten Ace sind mit Arbeits-
baus bis zu vler Jahren zu bestrafen.

Art. 95

Ehrenverletzende Handlungen gegen solche Personen, ingleichen ehrenverleende Aeußer·
ungen uber dieselben sind mit Gesangniß bis zu einem Jahr zu belegen.

Verbrechen gegen audere regierende Fürsten, deren Familie und Vertreter.

. Akk.96.-

Korperliche Verleßungen auswartiger Regenten, der Familienglieber derselben, oder ih-
rer mit reprasentatlvem Character bekleldeten Bevollmachtigten, ingleichen thatliche Beleidig-
ungen derselben Personen, sind mit Arbeilshaus zu bestrasen, sofern nicht nach Art. 131
eine höhere Strafe eintritt.

Art. 97.
Bedrohungen solcher Personen von der Art. 90 gedacheen Arc sind mit Gefängniß

von einem Monat bis zu zwei Jahren, oder mie Arbeitshaus bie zu vler Jahren zu be-
strafen.

Arc. 98.
Ehrenverlehende Handlungen oder Acußerungen gegen diese Persenen, sosern sie in de-

ren Grgenwart oder öffenrlich begangen werden, sollen mie Gesängniß bie zu einem Jahr=
außerdem aber noch den gewöhnlichen Verschristen über Ehrenverletzungen bestcase werden.

Vorschriften über das Verfahren.

Art. 99.
Die in den Artt. 89 —95 gedachten Verbrechen soll die Untersuchungsbehorbe (Staats·

anwaltschast) nicht eher versolgen, als bis sie von dem Justijmlnisterium, nach vorgangigem
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Wortrag an das Staatsoberhaupt, dazu angewiesen worden ist, unbeschadet der erforderlichen
Falles zu Festhaltung des Verbrechers nothwendigen und sonst durch längeren Verzug ge-
läbrdeten Moaßregeln.

Bel den Artt. 96 — 98 gedachten Verbrechen glle die Vorschrife In Art. 4.

Driltes Capilel.
Von Anflehnung und Ungeborsam gegen die öffentlichen Behörden und von

Friedensstörungen.
Widersep#ung gegen die öffenkliche Antorität.

Arc. 100.

Wer der Wollziehung einer von einer öffentlichen Behörde in ihrem Wirkungskreis
ausgegangenen Anordnung Widerstand leistet, sich gewaltthätig widerseb, die dazu im allge-
meinen oder für den einzelnen Fall beaustragten Personen mit Thärlichkelern bedrobr oder
sich an thnen wirelsch vergreist, oder sich gegen Schildwachen oder ausgeschickte Pacrouillen
Märlich vergehr, it mit Gesängniß bis zu einem Jahr, und dasern er sich hierbei elner
Wasse bediem bat, bis zu zwei Jahren zu belegen.

Ill dle obrigkeltliche Anordnung gesewidrig, so (K dies ein Grund zur Strasminde.
rung, und wenn die Gesetzwidrigkeit darin bestrhr, daß gesebliche Formen bei der Anord-
nung niche beobachter sind, soll der sich Widersetzende mie Stcase verschont werden. Ging
er bei der Widersehung welter, als zur Abwendung der Woslzlehung der obrigkeitlichen An-
ordnung ersorderlich war, so sind die Vorschrifeen des Art. 67 zur Anwendung gu bringen.

Art. 101.

Wenn semand gegen öfsentliche Behörden oder Bramte Drohungen ausstößt, um sie
zu amtlichen Versügungen zu nsthigen oder von solchen abzuhalten, soll ouf Gesängniß von
drel Wochen bis zu Urbe#tshaus von vier Jahren erkannt werden.

Wurden Tböclichkelten zu dlesem Zweck angewendet, so tritt Arbeikshausstrase eder
Juchthausstrase bis zu vier Jahren eln.

Art. 102.
Die Verlehung oder Vernichtung der von einer ösfentlichen Behörde angelegten amall-

chen Verschlußmittel oder amelichen Bejelchuungen elnes Gegenstandes, oder der von fol-
chen Behörden erlassenen und an öffentlichen Orten aushängenden oder angeschlagenen Be-
konnemochungen ist mit Gesängniß bis zu drel Monaten, oder, im Fall die Gefängnihstrase

die Dauer von sechs Wochen nicht übersteigt, mit verbäsinißmähiger Gelhutze ahnden.



320

Bruch der Stellung unter polizelliche Aufslcht.

Art. 103.

Wer durch richterliches Erkenntniß unter polizeiliche Aussicht gestellt ist (Art. 19) und
seinen Wohnort oder Aufenthaltsort uber Nacht ohne Erlaubniß der Ortspolizeibehorde ver·
laßt, wird mit Gefangniß bestraft.

Bruch der Ausweisung.

Act. 104.

Wer durch richterliches Erkenntniß aus dem Lande ausgewiesen ist (Art. 20) undda·
bin ohne polszeilsche Erlaubniß zurückkehre, hat Gesängniß oder Arbelrsbausstrase bie zu
zwel Jahren zu erlelden.

Verleitung zur Widerseßlichkeit bel Abgaben.

Arc. 105.

Die Werleitung zur Verweigerung öffentlicher Abgaben oder anderer unzwelselhaster,
ganzen Gemelnden oder elnzelnen Personenklassen obliegender Leislungen, ist mie Gesängniß
bis zu sechs Monaten, und bel Verleitung zu thätlicher Widersetzuchkelt mie Gesängniß
oder Acbeitshaus bls zu zwei Jahren zu beslcafen.

Dle öffencliche, mündllche oder schrifeliche Aufforderung zur vorgedachten Verwelgerung
wird, wenn sie keinen Erfolg hatte, mie Gesängniß bis zu vler Monaten geahndec.

Befreiung von Ge fangenen.

Art.106.
Gefangene, welche sich in der Haft offentlicher Behorden oder in Strafanstalten befin-

den, sich aus dem Gewahrsam befreien, und dabei Gewalt oder Drohungen gegen Personen,
welche zur Beaufsichtigung oder Bewachung der Gesangenen angestellt sind, onwenden, wer-
den mie Gesängnulß oder Arbeitshaus= oder Zuchthausstrase ble zu vser Jahren belegt.

NRotten sich mebrere Gefangene zu gewaltsamem Ausbruch oder zu einer Gewalthand-
lung gegen das oufsehende oder bewachende Personal zusammen, so creten die Sctasen des
Aufeuhrs ein (Artt. 111 f.).

Art. 107.

Dritte Personen, welche einen Gefongenen besreien, sind mit Gefangniß bis zu einem
Jahr zu belegen. Wurde dabei Gewalt oder Bebdrohung gegen Personen ausgeubt, so ist
Gefängnih bis zu einem Jahr oder Arbeikshaus bis zu zwei Jahren zu erkennen.

Haben Personen, welche zur Beaussichtigung oder Bewachung der Gesangenen ange
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stellt sind, elnen Gefangenen freigelassen oder zu dessen Besreiung mitgewirk, o find sie
mit Arbelishaus bls zu drel Johren zu bestcafen.

Verabredung zum Ungehorsam.

Art. 108.

Wenn sich mehrere Personen verabreden, gesehlichen oder rechtmäßigen obrigkeitlichen
Anordnungen den Gehorsam zu verweigern, so s#nd die Anstister mie Gesängniß von sechs
Wochen bis zu sechs Monaten, die übrigen Thrilnehmer mie Gefängniß bis zu sechs Wochen
zu bestrafen.

Die össentliche, mündlsche oder schriftliche Aussorderung zu elnem olchen gemelnschafte
lichen Ungehorsam wird, wenn sie ohne Ersolg geblieben ist, mit Gefängnißllcase von vier
Wochen bis Ju vier Monaten geahndet.

Auflehnung Gewerbtrelbender gegen obrigkeltliche Anordnungen.

Art. 100.
Gewerberelbende, welche die Elnstellung (börer Gewerbsarbesten verabreden, um die

Obeigkele zu elner amillchen Verfügung oder zur Ausbebung einer solchen zu nöchigen, so-
wie Fabrikarbester, Handwerksgesellen, auch Tagarbelter bel öffeutlichen Umernehmungen,
welche sich verelulgen, um tbre Gewerbsarbelten elnzustellen und sich den Anordnungen der
Obrigkeit nicht sügen, sind mie Gesängnißstrase ble zu sechs Monaten zu belegen.

Auflauf.

Acrt. 110.
Wenn eine zusammengelausene Menge der Obrigkelt, oder ihren Dlenern, oder der

bewassnecen Macht, bel Ausübung ihres Amtes oder Dienstes Ungehorsom oder Gering-
schähung bezeige, so sind die Anstifter und Anführer mit Gesängniß von vier Wochen bis
zu einem Jahre, die übrigen Theilnehmer mit Gesängniß bis zu zwei Monaten zu be-

Kegen diesenigen, welche sich als bloße Zuschauer beigesellen und 4½ dle von den* oder lhren Dlenern erfosgte Aufforderung sich nicht entsernen, trüt Gefängniß
strase bis zu vier Wochen ein.

Aufruhr.

Art.111.
Wenn sich mehrere Personeu zu gewaltsamer Auflehnung gegen die Obrlgkeit offent·

lich zusammenrotten, um eine Verfugung oder die Unterlassung oder die Zurücknahme einer
solchen zu erzwingen, oder eine gekrossene Verfögung zu vereiteln, oder um wegen einer
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Amtahandlung Rache an der Obrigkeit zu nehmen, oder diese in der Ausubung ihrer Be-
fugnisse ju hindern, und die Zusammenrottung geschieht in solcher Anjahl und unter solchen
Umstauden, daß zur Erhaltuug der ossentlichen Ruhe und Ordunung die ordentlichen Zwangs ·
kräste der Obrigkeit nicht zureichend gewesen sind, oder bei ihrer Anwendung voraussichtlich
nicht zureichend gewesen waren, so sind die Anstifter und Ansuhrer mit Arbeitshausstrase
von zwei bis zu sechs Jahren, die Thellnehmer, welche sich mt Wassen versehen haben,
mit Arbeitshausstrafe bis zu drei Jahren, und die ubrigen Theiluehmer mit Gesaängniß-
strase bis zu einem Jahre zu belegen.

Wurde dabei Gewalt an Personen oder Sachen geubt, so tritt gegen die Anstifter,
Anführer und bewaffneten Lheilnehmer vier- bis zehnjälriges Zuchthaus, und gegen die
übrigen Theiluehmer zwei bis vierjähriges Zuchthaus ein.

Zuschauer, welche ssch aus Aufforderung der Behärden nicht entsernt haben, werden
mit Gesängnisistrase bestrofe.

Art. 112.

Haben sich die Theilnehmer on dem Auseuhr auf Aufforderung oder Abmahnen der
Isfentlichen Behörden, ihrer Diener oder drilter Personen zerstreur, bevor an Personen oder
Sachen Gewale geübt wurde, so teisst die Anstister, Anführer und bewassneten Thellnehmer
Gesängnißstrase von vier Monaten bis zu einem Jahr oder Arbeitshauaslrase bis zu zwei
Jahren. Andere Theilnehmer sollen mie St#rase verschont werden.

Sind die Theilnehmer, bevor Gewast verübe wurde, frelwilllg von dem Aufeuhr gu-
rückgetreten, so sind die Anstifrer, Anführer und bewassuelen Theilnehmer mit Gesängniß
oder Acbeitshaus bis zu einem Jahr zu belkrasen. Anoere Thellnehmer bleiben straslos.

Art. 113.

Wer mundlich vor einer versammelten Volksmenge, ober schrifclich durch öffentliche
UAnschläge oder durch Verbreitung dazu aufreizender Schrifeen, oder auf icgend elne andere
Weise zu einer gewallsamen ösfenillchen Auflehnung gegen die Obrlgkeic, welche nicht Jum
Ausbruch gekommen ist, aufgesordert hat, ilt mit Gesängnißstrase von vier Monacen bis zu
einem Jahr oder mit Arbeitshausstrase bis zu zwel Jahren zu belegen.

Art. 114.

Thellnshmer an einer Verabredung zum Aufruhr, wesche dieselbe bei einer obrigkest-
lichen Behörde sreiwillig und so geitlg anzeigen, daß der Verübung des Werbrechens noch
worgebeuge wetden kann, sollen mir Scasée verschont werden; ausgenommen wenn sie An-
stister waren, welchenfalls die Anzeige ihnen nur zue Stcasminkerung, nach Beßinden auch
jtur Herobsehung unker den geringslen geseölichen Strassuaß, gerrichen foll.
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Eisemächtige Versammlunge n.

Art. 115.

Die Anstistung einer bewassaeten Volksversommlung ohne obrlzkeitliche Genebmigung
ist mie Arbeicehous bis zu zwei Jahren zu belegen.

Theilnehmer an Volksversammlungen, welche sich datu mit Waffen verlehen haben,
verwirken Gesängnißstrofe bis zu sechs Monaken.

Wer einer Volksversommlung unter srelem Hlmmel, welche bel dringender Gefabr sür
dle össemliche Ordnung und Sicherhrit verboten worden ist, beiwohne, wird mit Gesängniß-
strase bis zu vierzehn Tagen, oder wit enesprechender Geldbuße, und wenn er Anstister ist,
mit Gesängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

Landfriedensbruch.
Nrc. 116.

Rotten sich mehrere Personen zusommen, um gegen Personen oder Sachen offentliche
Gewalt zu verüben, so sind die Auslister und Anführer mit Gesängniß bis zu sechs Mo-
naten, die übrigen Theilnehmer mit Gefängultz bls zu drel Monalen, und wenn wirklich
Gewalt an Personen oder Sachen begangen wurde, die Anstister und Anführer mit Arbeils:
haus bis zu sechs Jahren, die bewoffneten Theilnehmer mit Acbeicshaus bis zu drei Jah-
ren und dle unbewasfneten Theilnehmer mit Gefngnih bie zu elnem Jahre zu bestrasen.

Die Strase der Anstisecc, Anfübrer und bewassneten Theilnehmer kann bis auf Zucht-
haus von acht Jahren, und der onderen Theilnehmer bis auf Arbeitshaus von drei Jah-
ren gesteigert werden, wenn dle Gewast von einer so grofsen Menge und unter solchen Um-
ständen verübe wurde, daß die Wieksamkelt der Obrigkeic gelähme und eln Einschreiten dex-
selben verbindert, oder voraussichtlich zur Abwehrung des Werbrechens niche zureichend war.
Ist aber der Obrigkeit bei ihrem Einschreiten wirklich Widerssand entgegengesebt worden,
so creten die Strasen des Ausruhrs eln (Art. 111 f.).

Störung des Hausfriedens.

Art. 117.
Wer in eines Anderen Wohnung oder dazu gehorigen geschlossenen Bezirk wibrrrecht-

lich eindringt, ober wider ausdruckliches Verbot darin verweilt, soll auf Antrag des Be-·
tbeiligten mit Gesängulh bis zu sechs Wochen oder verhäsinlhmäßiger Geldbuße, und wenn
das Eindringen mie Waffen geschah, oder Gewalc an Personen oder Sachen verübe wurde,
mit Gefängniß von lechs Wochen bis Aerbelishaus von elmem Jabre bestrast werden.
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Viertes KHapitel.
Von den Verbrechen wlder das Leben.

Thatbestand des Verbrechens der Tödtung.

Art. 118.
Bel dem Verbrechen der Tödtung ist dle Tödtlichkeie elner Verlehung dem Thäter zu-

Jurechnen, glelchviel ob die Verletzung in anderen Fällen durch Hülse der Kunft gebelle
worden ist, ob ihr ködtlicher Erfolg durch zeltige Hülfe häötte verhindert werden können, ob
sie ummitrelbar oder durch andere, sedoch aus ihr entstandene und durch sie in Wirksamkelt
gesehte Zwischenursachen den Tod bewieke hat, und ob sse allgemeln ködrlich ist oder nur we-
gen der elgenthümlichen Leibesbeschaffenhesc des Gersdeelen, oder wegen der zufälligen Um-
stände, unker welchen sie lhm zugesüge wurde, den Tod herbelgeführe bat.

M or b.

rt. «

WesdieTödtungefnksMenschenanoigeelnesmleMokbedqchtobecmituxbekles
gung gefaßten Entschlusses ausgefuhrt hat, ist als Morder mit der Todesstrafe zu belegen;
vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen in Artt. 120 und 126.

Art. 120.
Ist der Thäcer durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getodteten zu der

Töd#ung bestimme worden, so ist auf Arbeleshaus bis zu vler Jahren, und wenn die Töde-
ung ouf solches Verlangen elner todikranken oder tödelich verwundeten Person geschehen ist,
auf Gefängnißstrase von vler Wochen bls zu drel Jahren zu erkennen.

Art. 121.

Wer elnen Anderen zum Selbstmord verleltet, soll mit Arbeltshaus nicht unter einem
Jahr, und wer dem Anderen bei dem Selbstmord Hülfe lelster, mie Gesängulß von vier
Wochen bls zu drel Jahren bestraft werden.

Arc. 122.
Wer in mörberlscher Absiche mit Wassen auflauert, oder in solcher Abssche Giste oder

andere ködlende S-offe anschaffe oder zubereitet, oder einen Anderen zur Ausführung elnes
Mordes durch Anbletung, elner Belohnung zu verlelten suche, soll mit Acbeitshausstrafe
bls zu sechs Jahren belegt werden.

Todtschlag.
Art. 123.

Wer ohne Vorbedacht oder Ueberlegung In leidenschafelscher Auswallung elne Todtung
verübt, wird mit fünf- bls zwangiglähriger Zuchthausstrafe bestcaft.
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Wurde jedoch der Thäter von dem Geödeeten durch besonders schwere Beleldigungen
eder durch ebätliche Mihhandlungen zum Zorn gereizt und dadurch auf der Seelle zur That
bingerissen, so konn der Richter bis auf vierjährige Acbeitshausstrase herabgehen.

Art. 124.

Wird jemand in einem Haudgemenge mit mehreren Personen getodtet, so ist jeder
Theilnehmer, welcher dem Geiddteten eine todtliche Verletung beigebracht hat, nach Art. 123
zu bestrasen. «

SinddieUrhebe-tödtlichekaklkhungennlchksuckmittklthodtksinddiedkaktöds
tkkenbeigkbkqchkaeklehuageanichts-insects-sondernmikdukchlthnsammenmsseatödts
lich,soists-gendicicnigka,wklchcqnThåtlichkeitcngegmdenGecödtemsTptllqkssommsa
habe-s,Akbkicshassostkasenichtanm-zwischen-oderZuchthqusstkafebissnzkthqhken
zanken-seinErgikbtsichjedoch,das-dieeinemTheilnkhmetztlkLastfallknmehätlichkcis
ten in kelnem Zusammenhang mit der Todtung stehen, so ist er nur der Sirase fur die
von ihm begangene besondere verbrecherische Haudlung versallen.

Tödtung ans Fahrlässigkeit.
Art. 125.

Wer durch eine aus Nachlässigkeic, Unvorsichtigkeit oder Ungeschicklichkeit zu Schulden
gebrachte Handlung oder Unterlassung den Tod elnes Menschen verursäche, ist mit Gesäng-
niß bis zu zwei Jahren, oder mie Arbeikshaus bis zu drei Jahren zu bestrafen.

Fällt dem Thäter der Vorsatz einer Kö.perverletung zur Last und er ha hierbei die
Tödtung aus Fahrkälsigkeir verursacht, so kamdie Strase bis zu Zuchthaus von zwanzig
Johren steigen. Der Richeer har bei der Auswahl der S:rase die verschledenen in Urt.
131 ausgeJqählten Fälle in vergleichende Rücksicht zu nehmen.

Kindesmord.
Arc. 126.

Eine Muutler, welche ihr auhereheliches Kind, und, wenn sie in der Ehe lebt, ihr im
-Ebebruch erzeugtes Kind um das Leben bringt, ist mit vier bis funsfzehnjähriger Zuche-
bausstrase zu belegen, falls der Tod durch ihre in die Zeit während der Geburt, oder in
die ersten vierundzwanzig Stunden nach derfelben fallende vorsähliche Handlungewelse her-
beigesübrt wurde.

Bel Abmessung der Serase ist hauptsächlich zu berücklichtigen, ob der Vorsab zur
Tödlung vor, oder während, oder nach der Enebindung gefaßr wurde.

Ist mie Gewihheic oder Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dah das Kind, obgleich es ge-
lebt hat, wegen mangelnder körperlicher Bollendung oder einer Mißbildung unfählg war,
nach der Geburt fortzuleben, so foll die auHerdem verwirkte Strase auf die Hälste ihrer
Dauer berabgesetzt werden. 6
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Abtreibung der Leibesfrucht.
Art. 127.

Wenn elne Schwangere burch äußere oder innere Mittel ihre Fruche im Muteerleibe
ködret, oder vor der zum Forkleben nach der Geburt ersorderlichen körperlichen Vollendung
abtreibt, so ist sie mir Arbeitshausstrase oder mit Zuchthausstrase bis zu drei Jabren zu
bestrafen.

Wer bei Anwendungsolcher Mittel Beihulfe leistet, ist mit derselben Strase zu belegen.
Art. 126.

Wer wider den Willen oder ohne Wissen einer Schwangeren ausiere oder innere Mit-
tel zur Abereibung anwender, und dadurch den Tod kbrer Leibesfruche, oder elne unzeitige
Entbindung, oder den Tod der Schwangeren verurfache, wird mit Zuchthaus von zwel bis
zu ache Jahren bestrafe.

Verheimlichung der Geburt.

Arc. 129.
Elue Frauensperson, welsche vorfätzsich belmlich und ohne bie ersorderlichen Hülsolelst-

ungen Anderer niederkommt, In der Absiche, lör Kind zu tödten, ist mie Arbelishaus von
elnem Jahr bis zu sechs Jahren zu bestrasen, wenn die Aussührung #hrer Absicht durch
äußere Umstände verhindere worden ist.

Weebeimlsichung der Niederkunst mit Ausschließung der erforderlichen Hülfeleistungen
Anderer ohne die vorher gedachte Absicht ist mit Gesängniß zu bestrasen; vorbehältlich der
Srxase der sahrlässigen Tödtung, wenn das Kind durch die Handlungsweise der Mutter um
das Leben gekommen st.

Aussetzung hälfloser Personen.

Art. 130.
Wer Personen, welche wegen ihrer Jugend oder ihres Alters, wegen Krankheit oder

Gebrechlichkett, hölflos sind und sich in seiner Obhut beffaden, ausseht oder in hülftoser Lage
vecläsic, soll bestrase werden:

1) wenn Uch die Rektung des Ausgeseten nach den Umständen nicht mie Woahr
scheinlichkeit erwarten ließ, mit Zuchthaus von vier bis zu gehn Jahren,

2) wenn die Rekcung mie Wahrscheinlichkeit zu erwarten war, mit Gefängniß von vier
Monaten bls zu zwei Jahren, oder mit Arbeitshausstrase von elnem Johr bis zu
vier Jahren,

3) wenn gar keine Gefahr für das Leben oder dle Gesundbese des Ausgeseöen au be-
sürcheen war, mit Gefängniß.
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Fünftes Capitel.
Von den Verbrechen wider die Gesundbelt.

Körperverleßung.

Art. 131.

Wer einem Anderen vorsählich (Ar#. 29) eine Beschädlgung an seinem Körper zu-
sügt, wird bestraft:

1) mie Zuchthaus von vier ble zu zwanzig Jahren, wenn der Worsoßz bestimmr dar-
auf gerlchter war, den Beschädigten der Sprache, des Gesiches, des Gehörs oder
der Zeugungssähigkeit zu berauben, oder ihm eine andere auffallende Verunstoltung
oder Verstümmelung zuzufügen, oder lhn In eine Geisteskrankheit zu versetzen,
oder zu seinen Berufsarbeicen völlig unbrauchbar zu machen, und der beabsichtigte
Erfolg wirklich eingetreten ist;
mit Zuchehousstrase von zwei bis zu sechs Jahren, wenn bei unbestlmmtem Vor-
sob der Beschädigee feiner Sorache, des Gestches, des Gehörs oder der Zeugungs-
säbigkeir beraubr, oder in eine Geisteskrankheit versect worden ist, bei welcher
keine gegründere Hoffiung zur Wiederherstellung vorhanden ist, oder er zu seinen
Berussarbelsten für imumer völlig unbrauchbar gemacht wurde;

3) mit Arbeitshausstrase von einem Jahr bis zu vier Jahren, wenn bei unbestimm-
emn Vorsatz der Beschädigte in anderer Weise als unter Nr. 2 angegebenist, aus-
fallend verunstaltet ode# verstümamel#, oder in eine schwere, jedoch heilbare Geistes-
kronkheit versetzt wurde, oder die Beschädigung einen bleibenden krperlichen Krank-
beitszustand oder Nachtheil zurücklähr;

) mit Gesängnißstrase von sechs Wochen bis zu sechs Monoten, wenn die Beschädi-
gung einen vorübergehenden Krankheitsjzustand zur Folge bat; ingleichen auch ohne
diese Folge, wenn die Gesahr cines gröheren Nacheheils vorhanden war,, welcher,
wenn er eingetreten wäre, eine böhere Serase rechefertigen würde, oder wenn dle

Beschädigung in verabrederer Verbindung mebrerer Persone oder miltelst hinrerli-
stigen Anfalls erfolgt ist;

5) mit Geföngnißstrase, oder salls diese dle Dauer von sechs Wochen nicht übersteigt,
mit verhältnihmäßiger Geldstcase, wenn die umer Nr. 1 bis 4 ausgesührten er-
schwerenden Umstände nicht vorliegen.

Wurden körperliche Mißhandlungen längere Zelr sorigesetz, oder körperliche Peluigun-
gen oder Martern angewender, so foll gegen den Schuldigen, wenn er niche nach den vor-
stehenden Bestimmmungen strenger zu bestrafen ist, Gesängniß bis zu zwei Jahren, oder Ar-
beiksbano oder Zuchthaus bis zu zwei Jahren erkannt werden. #

*—*
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Art. 1

Haben bei elnem Raufhandel mehrere Personen an den Beschädiglen Hand angelegt,
so ist jeder nach Maaßgabe der von ihm dem Beschädigten zugesügeen Verleungen zu be-
strasen.

Können die Urheber elnzelner Verletzungen nicht ausgemittelt werden, oder Hhaben die
zugesügteen Verleungen nur durch ihr Zusammentressen den eingetretenen Ersolg gehabe, so
isl gegen diesenigen, welche an den Thätlichkeiten gegen den Beschädigten Theil genommen,
nur auf die Hälsee der nach Arc. 131 außerdem eintretenden Strase, wobei auch auf die
zunächst niedrigere Serafart herabgegangen werden konn, zu erkennen. Erglebe sich jedoch,
daß die einem Tbeilnehmer zur Last fallenden Torlichkeiten in keinem Zusammenhang mit
dem fsraglichen Ersolg steben, so reiff ihn nur die durch seine besondere Handlung verwirkte
Strafe.

Wer bel einem Raufhandel, auch ohne glelcher oder unglelcher Theilnehmer zu sein,
zu Thätlichkelten aureize, ist mit Gesängniß zu bestrafen.

Nrt. 133.
In den Art. 131 unter 2 und 3 gedachten Fällen kann der Richter, ohne die Straf-

dauer zu verändern, auf vie nächste niedrigere Strafart herabgehen, wenn der Thäer durch
besonders schwere Beleidigungen oder durch thäcliche Mißbandlungen zum Zorn gereize und
auf der Stelle zur Thar hingerissen wurde.

Arc. 134
Bei vorsätlichen Körperverletzungen an Verwandten in aufsteigender Linie sind verwirkte

Freibeitsstrasen zu schärsen (Arc. 12).
Art. 135.

Körperverlezungen, welche durch Unvorschtiskeie, Ungeschicklichkelr oder Nachlägsigkeic
verursacht werden, sind an dem Thär#er mit Gesängnißstease bis zu sechs Monacen, oder,
wenn diese Serase die Dauer von zwei Monaten niche übersteigen würde, mit verhältaiß-
mäßiger Geldstrase zu bestrosen

Der NRichter hat dabei die Vorschrist des Art. 45 zu brobachten und die verschiedenen
Fälle des Art. 131 in Vergleichung zu nehmen.

Art. 136.
Worlähliche Körperverlehungen, welche nach Art. 131 Nr. 4 und 5 zu bestrasen wä-

ren, ausgenommen wenn sie in verabredecer Verbindung mehrerer Perlonen, oder miteelst

binterlistlgen Anfalls begangen wurden, sollen nur auf Antcag des Beschadigien untersucht
und bestraft werden.

Ein gleiches gilt bei allen rie Körperverletzungen (Ark. 135), welche nicht dle
Art. 131. Nr. 2 und 3 gedachlen, Folgen gehabt haben.
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Art. 137.

Bel vorsählichen und durch Jabrlässigkeir zugesägeen Körperverlehungen ist dem Ve-
schädlgeen, wenn er ülcht selbst durch Thärllchkeiten gegen den Anderen Veraylassung zu der
Verlehung gegeben hat, von dem Richter ein Schmerzengeld zuzuerkennen, vorausgesetze, daß
er dics besonders beanerage.

Das Schmerzengeld haben der Thäter und mehrere gleiche Theilnehmer, unter Ver-
pflichtung jedes Einzelnen für das Gonze, zu entelchten.

Der Rlchrec bestimmt die Größe desselben nach selnem Ermessen, in Berücksichtigung
der Größe des der Person zugefügten Uebels.

Durch dle Zuerkemung des Schmerzengeldes werden Eneschädlgungsansprüche des Be-
schädlgeen wegen eingetretener Vermögensnacheheile, mit Einschluß der Ansprüche wegen ver-
minderter oder entsogener Arbeicesäbtgkeit oder Erwerbssfähigkelr, nicht ausgeschlossen.

Erregung von Wahnsinn und Unterdrückung geistiger Entwicklung.

Nrt. 138.
er elnen Anderen vorfätlich in den Zustand elnes blelbenden oder auch nur vorüber-

gehenden Wahnsinnes versetzt, ingleichen wer versätzlich die Ausbildung der zu sekbstsländi-
gem bürgerlichen Bestehen erserderlichen Geisteskräste cines Kindes unterdrückt, ilt mit jeic.
licher Zuchthausstcase zu belegen.

Selbstverstümmelung.
Art. 139.

Eine Selbswerstümmelung mie dem Vorsatz, sich dadurch zu der Erfüllung elner bür-
gerlichen Pfliche umtauglich zu machen, zieht Gesänguß bis zu ache Wochen nach sich.

Macht sich ein Milikärpflichtiger durch Selbstverstümmelung eder durch künfllich ber-
vorgebrachte Gebrechen zu dem Milltärdienst umrauglich, so kritt Arbeitshausstease bis zu
einem Jahr ein; es sei denn, daß er schon ohnedies untauglich gewesen wäre, welchenfalls.
nur auf Gesängnißstrase von vier Wochen bis zu drel Monaten zu erkennen ist.

Wer elnen Anderen wit dessen Einwilligung zu einem der vorangegebenen Zwecke ver-
stümmelt oder gebrechlich macht, ist mit der auf die Sekbstverstämmelung gesebten Scrafe
und, wenn die That zu anderen Zwecken geschah, mit Gefängnipstrose dis zu vier Wochen
eder verhälmmißmäßiger Geldstrase zu belegen.
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Secholes Copitel.

Von Verletzungen der perfönlichen Frelbelt.

Menschenraub.

Art. 140. "

Wer sich, ohne elne Reche da#u zu haben, eines Menschen burch Gewal#, gefährliche
Drohungen oder List dergestase bemächtig", daß derselbe dem Schuß des Scaates oder der-
jenigen, welche ihn in rechtmäßiger Obhut baben, entsogen wied, ist

1) mit zehn= bis funfsehnjähriger Zuchthausstrase zu bestrafen, wenn dabel dle Leib-
cigenschaft oder Skloverei der geraubten Person beabsichilge worden ist;

2) mit sechs- bis zehnjähriger Zuchthausstrose, wen der Geraubte zu auswärtigem
Kriegs= oder Schiffsdienst gebraucht werden soll, oder wenn der Raub von Bett-
lern, Lonosteelchern, Gouklern odtr anderen dergleichen Personen an Kindern unker
vierjehn Juhren verübt worden ist;

3) in anderen Fällen mit Arbeitshausstrase von drei Jahren bis zu (echsfshriger
Zuchthausstrafe.

Mit der unzer 1 gedachten Serase ist auch der Sklavenhandel zu ohnden.

Art. 141.

Wer sich eines Kindes unter vierzehn Jahren mie dessen Einwilligung, sedoch ohne
Zustimmung seiner Eltern, Vormünder oder Erzieher bemächilgt, soll nach Verschiedenbeie
der in dem vorigen Areikel ausgesführten Fälle mit den daselbst bestimmten Serasen belege
werden. Geschah jedoch die That in der Absicht, die Lage des Kindes zu verbessern, und
wurde diese Absicht von dem Thäter wirklich ausgesührr, so soll derfelbe nur Gefängniwstrase
bis zu einem Jahr verwirkt haben, und das Verbrechen nur auf Aurag der Ellern oder
Vorwünder uncersucht und bestraft werden.

Nrt. 242.

Ueberlassen El#ern, Vormünder oder Eczieher ihre noch nicht vlerJzehn Jahre alcen
Kinder oder Plegebesohlenen einem Anderen,

1) zu dem im Art. 140 Nr. 1 gedachten Zweck, so sollen sse und der Andere dle
daselbst gedrohte Srase erleiden;

2) u dem Zweck, damit das Kind zu verbrecherischen Uncernehmungen gebraucht
weede, so erifft ste und den Annchmer des Kindes Arbeit#- oder Zuchehausstrafe
bis zu sechs Jahren;

3) nu dem Art. 140 Nr. 2 gedachten Zweck eder an die daselbst genannten Perse-
nen, und die Ueberlassung geschah aus O#ßRoche oder in gewinasüchtiger Ab.
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sicht, so werden sie mit Arbeitshaus= oder Zuchthausstrase bis zu zwel Jabren,
und, wenn die Ueberlassung andere Beweggründe hatte, mit Gesängnih von sechs
Wochen bis zu einem Jabr bestrast. Der Annehmer des Kindes erleider in die-
sen Fällen Gefängnißstrafe. Geschtehe die Ueberlaslung des Kindes unrer obrigket-
licher Genehmigung, so sind sowohl die Eltern, Vormänder und Erzieher als der
Annehmer des Kindes mit Stcafe zu verschonen.

Art. 143.
Wer Kinder unter vierzehn Jahren ihren Eltern, Vormundern oder Erziehern wider

deren Willen entzieht, um sie einer andern Rekligionsgesellschaft zuzuführen, oder um elnen
brabsichtigten Religionswechsel der Kinder zu verhindern, ist mie Gesängnihlkcofe von einem.
Jabr bis zu zwei Jahren zu belegen.

Entführung.
Art. 144.

Wer sich einer Person mämlichen oder weiblichen Geschlechts mittelst Gewale, gesäße-
licher Drohungen oder List bemächtige, oder sie in seiner Gewalt zurückhält, um sie zur
Befriedigung des Geschlechtstriebes zu mihbrauchen eder durch Andere mihbrauchen zu las-
sen, und die Person wider ihren Willen entweder aus dem Staatsgebiet entfernt, oder in-
nerhalb desselben aulfer Seand seht, den bürgerlichen Schuß angurusen, bar ein bis zwei-
sährige Zuchthausstrase verwirkt.

Giebe er sreiwillig seine Absiche wieder auf und emtlähr die Person unverletzt aus seiner
Gewalt, so ist die Strase auf vreimonatliches, bis elnjährlges Gesängniß zu ermähigen.
Ist dagegen ein Mißbrauch zur Befriedigung des Geschlechtsriebs ersolgt, sa ceit zwei-
bis vierjährige Zuchehausstrase ein.

Arc. 145.

Wird ein Kind unter vierzehn Jahren mit seiner Einwilligung, aber ohne Zustim-
mung seiner Eltern, Vormünder oder Erzieber emführt, um durch den Enesährer oder el-
nen Anderen zur Befrledigung des Geschlechtstiebes mihbrauche zu werden, so wird der
Entsuhrer mit eln= bis dreisährigersGesängnißslcafe belegt.

iebt er sreiwillig seine Absicht wieder auf und entläßt dos Kind unverletzt ans seiner
Gewalt, so crite Gefängnißstrase bis zu sechs Monaten ein. Ist dosegen eln Mißbrauch
zur Befriedigung des Geschlecheseriebes eingetreken, so i#st eln- bis vierfährige Mbeiitshaus=
strase zu verhängen, lofern nscht nach Ar#t. 297 elne böbere Serase zur Anwendung 30.0
bringen ist.

Acc. 146.

Wüd eine Etefrau mit ihrer Zustimmung wider den Willen ihres Mannes zum.
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Zweck der Befriedigung des Geschlechtstriebes entführk, so sind der Enesührer und die Ene-
sü#te mit vier bis acht Monaten Gesängniß zu bestzafen.

Wird eine über viergzehn Jahre alle, aber noch minderfährige unverbeirathete Frauens=
person zu demselben Zweck, mit ihrer Einwilligung, aber ohne Zustimmung ibrer Eltern
oder ihres Vormundes ezsührt, so baben der Emführer und die Encführte Gesängnißltrase
von zwei bis zu vier Monaten verwirkt.

Art. 147.

Die Entführung einer unverbeirothecen Frauensperson durch Anwendung von Gewas#,
gesährlichen Drohungen oder List gegen dieselbe, zu dem Zweck, um eine Ebe mit ihr zu
Stande zu bringen, wird an dem Emführer mit eln- bis drelsähriger Arbeitshausstrafe
geahndet. Diese Sccase sälle jedoch weg, wenn die Enesähree noch frelwillig die Ehe wie
dem Entführer eingehr.

Wernn zu gleichem Zweck ein Mädchen unter vierzehn Jahren mit seinem Willen,
aber ohne Zustimmung seiner Eltern, Vormünder oder Sezleher entführt wurde, eriut Ge-
sängnißstcase von drei Monaten bis zu zwei Jahren ein.

Art. 148.

Die Emführung einer öber vlerzehn Jahre olten minderfjährlgen Frauensperson zum
Zweck der Ehelichung, mit ihrer Einwilligung, aber wider den Willen ihrer Elcern oder
Worcmünder, wird an dem Entführer und der Eneführten mit Gesängniß, jedoch bei der
letzteren nicht über vier Wochen, bestrast.

Art. 149.
Die in den Artt. 145 bis 148 aufgefuhrten Verbrechen werden nur auf Antrag der

becheiligten Personen untersucht und bestraft. Als Betheiligte gelten in den Fällen der
Artt. 145 und 147 die entsuhrte Person und diejenigen, welche sie krast väterlicher oder
vormundschastlicher Gewalt vertreten, in den Fallen des Art. 146 der Ehemann und derje-
nige, welcher die unverheirathete Frauensperson krast väterlicher oder vormundschaftliche
Gewale vertritk, und im dem Fall des Art. 1.48 die Elkern und Vormünder.

In dem Fall des Art. 148 soll ein gegen den Emsührer gestellter Antrag nicht auch

von selbst eine Rechesversolgung gegen die Entsührte zur Folge haben, londern rucksichilich
der letzieren stets ein besonderer Antrag erforderlich sein.

Widerrechtliches Gefangenhalten.

Arc. 150.

Wer, ohne ein Recht da)n zu baben, elnen Menschen durch Einspercung oder auf
andere Weise der persönlichen Freiheit beraubr, oder dessen Verhaftung oder Verwahrung
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in einem öffentlichen Gesängniß wissentlich durch unwahre Angaben oder soust auf rechtswi-
drige Weise veranlaßt, ist nach Verhältulß der Dauer und der Ure der Freiheitsberaubung
mir Gesängniß bis zu zwei Jahren, oder mit Arbelkshaus bis zu sechs Jahren zu beKtrasen.

Art. 151.

Mißbrauch des Rechts der Zucht bel Untergebenen oder Geisteskranken zu einer der
Gesundheit nachtheiligen oder derselben Gefahr bringenden Einsperrung, ist mit Gtsängniß=
strase bis zu sechs Monalen, oder falls diese Serase die Dauer von sechs Wechen nicht
übersteigt, mir verhältnißmäßiger Geldstrafe zu belegen.

NRa u b.

Arc. 152.
Wer gegen Personen körperliche Gewalt ausübt, oder dieselben mit gegenwäctiger Ge-

sahr für Leib oder Leben bedroht, um sich fremdes bewegliches Gut zuzueignen und da-
durch sich oder einem Anderen einen unrechimätzigen Gewinn zu verschofsen, oder um scch,
wenn er bei Begehung eines Diebstahls berroffen wurde, in dem Besis des gellohlenen Gu-
kes zu bebaupten, soll als Ränber besleast werden:
) mie dem Tode, wenn dabei eine Person, gegen welche Gewalt geübt wurde, getodtet,
2) mit lebenslänglichem Zuchthaus, wenn elne solche Person lebensgefährlich verwunder,

verstümmelt, in eine lebensgesäprliche oder doch sonst schwere Krankheit des Gelstes
oder Körpers versett, oder der Angabe von Besitzthümern wegen körperlich gepeinigt
worden ist;

) mit Zuchthaus von acht bls zu zwanzig Jahren, wenn der Raub von wenigstens drel
gleichen Theiluehmern verübe worden ist, oder zum Zweck des Raubes Wassen micge-
nommen wurden, oder in Wohnungen eingestiegen oder eingebrochen oder zur Nache-
gelt elngedrungen wurde. Unter Nachtzeic wird hier vom ersten April bis zum let-
ten September die Zeit zwischen zehn Uhr Abends und vier Uhr Morgens, und vom
ersten October bis zum lezten März die Zeit zwischen acht Uhr Abends und fünf
Ubr Morgens verstanden

4) mit Acbeitshaus= oder Zuchehausstrafe bis zu zehn Jahren, wenn keiner der voran-
gegebenen erschwerenden Umstände vorliegc.

Zur Vollendung des Raubes ist niche erforderlich, daß der Thäter sremdes Eigemthum
wirklich an ssch genommen habe.

S#

Art. 153.
Ein Räuber, der nach Nr. 3 des vorigen Arclkels zu bestrafen ware, und berelts

sröher wenigstens einmal wegen Raubes oder elnes gleichartigen Verbrechens (Art. 47
Nr. 2) bestrast worden ist, ingleichen ein nach Nr. 4 des vorigen Articels zu bestrafender

7
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Rauber, der fruher schon wenigstens zwelmal wegen Raubes oder elnes glelchartlgen Ver-
brechens bestraft worden ist, kann mie lebenslänglichem Zuchthaus bestrase werden.

Art. 154.
Wer in räuberlscher Absicht mit Wossen auflauert, soll mit Arbelcshaus von einem bis

zu drei Jahren bestrast werden.

Erpressung.
Art. 155.

Wer, außer dem Fall des Raubes, jemond durch Anwendung körperlicher Gewale
oder durch Bedrohung mie gegenwäreiger Gesahr für Leib oder Leben zu einer Handlung,
Duldung oder Unterlossung nöthigt, um sich oder Anderen elnen rechkswidrigen Vortheil am
Wermägen zn verschaffen, X wie ein Räuber zu besteasen (Artc. 152, 153).

Art. 156.

Wer zu gleichem Zweck mit künstigem Mord oder Brandstifeung drohe, I#t mit Ur-
beltshaus niche under zwel Jahren, und wer zu gleichem Zorck die Bewohner eines ganzen
Ortes durch ausgesteckte Brandzeichen, oder ausgeworsene oder ausgesendete Brand= oder
Drohbriese, mit Mord, Raub oder Brandstifeung bedrohr, mit Zuchthaus bis zu funfjehn
Jahren zu belegen.

t. 157.

Bedrohungen zu dem Art. 155 gedachten Zweck mit anderen Nachthellen, insbeson-
dere mit künstigen Mißhandlungen, oder mit Anzeigen oder Klagen, sind mit Rücksicht auf
den bezweckten oder auch wieklich erlangten Vorthell mit der Sorase des einfachen Dieb.
stahls (Art. 224) zu ahnden.

Nathigung.
Arc. 158.

Wer ohne Necht oder mit eberschreitung der Grenzen seines Rechies körperliche Ge-
wale oder eine Bedrohung mit Nachehrilen anwendet, um Jemand zu elner Hawlung,
Duldung oder Unterlassung zu nöehigen, ist, lusofern die Thac nicht in ein schwereres Ver-
brechen öbergeht, mir Gefängniß bis zu sechs Monaten oder Arbeitshaus bls zu vier Jah-
ren zu bestrasen, wenn der Genöthigte die Untersuchung und Brstrasung beantrage.

Bei Elrern, Vormündern und Psiegeeltern, welche ihre Kinder, Möndel oder Pflege-
kinder zur Eingehung einer Ehe in der gedachten Art nsthigen, gile die gebrohte Strafe
unter der Vorausseung, daß die Ehe der Röthigug wegen für ungöltig erktärt ist und
der Genötbigee die Bestrasung beantcagt,
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Nrt. 159.

Wer Mieglieder des Landcags au ehrer verfassimgemäßigen Thäcigkelt, Geschworne,
Zeugen und Sachverständige an der Ausübung iphrer Pflichten, Staatsbürger an der Aus-
übung ihrer stants# oder ortsbürgerlichen Wahlrechte, durch Gewalt oder Bedrohung mist
Nachtheilen zu verbludern suche, soll mit Gefängnißskrafe bis zu einem Jahr oder Ar-
beitshaus bis zu fünf Jahren bestcast werden.

· Bedrohung.

Art. 160.

Bedrohung mit widerrechtlichen Handlungen aus Haß, Feindschaft, Neid ober Muth-
willen, wobei keine Handlung, Duldung oder Unterlassung des Anderen zu erreichen beab-
sichllgt wird, sind, wenn sie irgendeine Besorgniß zu erregen geelgnee sind, unker Berückssch-
kigung der angedroheen Uebel und der Verhälenisle des Bedrohers und des Bedrohten, auf
Antcog des letzteren mit Gesängnissstrafe bis zu einem Jahr oder mit Arbelkshausstrafe bis
zu zwel Jahren zu ahnden. Uebersteige dle Gefängnißstrase niche dle Dauer von drel Wo-
chen, so kann verhältnißmäßige Geldstrafe an dle Sielle ereten.

HKiebenleo Kapitel.
Von gemeingefährlichen Handlungen.

Brandstiftung.
Art. 161.

Werc bewohmte Gebéude, oder andere Gebsude, wo sich gewöhnlich Menschen aushal-
ken, oder zum zeitlichen Ausenthalt dienende Gebzude zu einer Zeir, wo sich seiner Wissen-
schafe nach Personen in denselben besinden, oder Gegenstände, durch welche das Feuer an
Gebäude der angegebenenActsortgepflanztwerden kann, vorsählich in Brand steckl, wird mie
dem Tode bestrasc, wenn durch das entstondene Feuer ein Mensch getsdeet oder lebenssefäbr=

lich beschädigt worden ist, und dieser Ersolg den Umständen nach 5 6 Verbrecher vor-
auezuse hen zwor; dagegen wird er mit lebenelänglichem Zuchthausbedle Brandstistung in der Absicht gescha0, um unter sie: — Raub

* Mer ausgufähren;
wenn drei oder mehrere Personen sich zusammengerottet baben, um dle Brandsti-
tung in Verbindung mie Aufruhr oder Landfriedenebruch auszusühren;
wenn sie on Gebäuden geschlehe, in welchen sich zur Zelt der Begehung des Ver-
brechens elne große Anzahl von Menschen versammelt befindee:

d

·#S

2
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4) wenn der Brand in Städten oder Dörsern ausgesühre wurde, und dabel wenig-

stens Eln bewohntes Gebäude nledergebrannt oder ausgebranm ist;
5) wenn das Feuer gleichzeitig an verschiedenen Oreen einer Seadte oder elnes Dorfes

angelegt wurde, und wenigstens an einem Ort zum Ausbruch gekommen ist;
60 wenn der Verbrecher, un die Löschung des Feuers zu verhindern, die Löschmireel

entserne oder unbrauchbar gemache bar;
7) wenn der Werbrecher wegen mehrerer nach dem gegenwäreigen oder dem solgenden

Actikel zu beurtheilender Brandstistungen zu bestrasen, oder wenn er wegen solcher
Brandslistungen rücksällig ist.

Art. 162.

Tritt keiner der im vorlgen Arclkel ausgezählten erschwerenden Umslände eln,, oder ist
in dem Fall des vorigen Artikels unter 4 nur Ein Gebäude nledergebronne, bei welchem
leiner Lage nach kelne Gefahe der Welterverbreitung des Fcuers zu befürchten war, co ist
der Brandstister mit fünf= bis zwanzigjährlger Zuchehausstrafe zu belegen.

Art. 163.

Wird eine Brandstlftung an einem Gebaude verubt, welches dem Thater eigenthum-
lich gehort, ohne daß eine Gefahr fur Personen oder fremde Gebaude vorhanden ist, so soll
derselbe, wenn er sonst irgend eine Beeinträchtigung der Rechte Anderer beabsichtigee, mie
Aocbeikshaus nicht unter einem Jahr oder Zuchthaus bis zu sechs Jahren, und wenn auch
eine solche Absicht ermangelte, die Brandstiseung aber, um Andere zu schrecken, geschab, mit
Gesänaniß befstrase, in anderen Jällen jedoch mit Scrase verschont werden.

Art. 164.

Wer unbewohnte Gebäude oder andere Banwerke, Waldungen, Feuchefelber, Holzvor.
räthe, ausgespeichertes Gerreide (Gerreideseimen), oder ähnliche Gegenstände in Brand sieckt,
ist nach Verhältniß des verursachten Schadens und der dabei vorhandenen Gefahr weiterer
Verbreitung des Feuers, mit Arbeitshaus bis zu drei Jahren, oder mit Zuchthaus bis zu
gehn Jabren zu bestrasen.

Wenn jemand aber eigene solche Gegenstände in Brand steck“, ohne daß Gefahr der
weilern Verbrestlung des Feuers zum Nachtheil dritter Personen vorhanden ist, so soll er
nur dann, und zwar mit Arbeikshaus bis zu drei Jahren bestcase werden, falls er eine Be-
einträchtigung der Rechte Anderer dabel beabsichlige.

Art. 165.

Schiffe, Schlffmuhlen, Pulvermuhlen, Pulvermagazine und Pulverwagen werden bei
der Brandstistung den Gebäuden gleichgeachtet.
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Act. 166.
Die Brandfkistung wird als vollender angesehen, sobald der von dem Verbrecher ge-

brauchte Brennstoff den anzuzündenden Gegenskand durch Enrstammen oder Glirmnen ergrif-
fen hat.

Art. 167.
Hat der Thater auf der Stelle, oder doch, bevor weiterer Schaden verursacht war,

selbst wieder geloscht oder die Loschung durch Andere veranlasit, so soll in den Fällen der
Arc. 161 und 162 auf Arbeitshausstrofe von sechs Monaten bis zu einem Jahr, und in
den Fällen der Actt. 163 und 164 auf Gesängnißstrase bis zu acht Wochen erkanmt werden.

Andere gemeingefährliche Handlungen.

Arc. 168.
Die mie Gesoßr für das Leben oder die Gesimdhele elner unbestimmten Zahl von Per-

sonen verbundene Wergiftung ösfenrlich verkäusticher Waaren oder anderer zum ösffentlichen
Gebrauch dienender Gegenstände, ingleichen die Verbreitung einer ansteckenden Krankbelc,
sell mit Zuchthaus bis zu gehn Jobren geahndet werden.

Art. 169.
Wer mit Gefahr fur Menschen ober deren Wohnungen verbundene Ueberschwemmungen

verursacht, oder mit gleicher Gefahr verbundene Entzundungen von Pulver oder ähnlichen
Sioffen vornimmt, serner wer Brücken, Kunsistraßen oder andere zum ossentlichen Gebrauch
dienende Bauwerke oder Anlagen auf eine Weise beschadigt oder unbrauchbar macht, daß bas
Leben oder die Gesundheit anderer Perfonen in Gefahr gesetzt wird, ist, wenn nach den dem
Thäter bekannten Umständen seine Handlung mit augenscheinlicher Gesohr für das Leben
verknüpst war, mit Zuchehausstrase bis zu zehn Jahren, in anderen Fällen mit Gesängniß
oder Arbe#tshauestcase zu bestrasen.

Wer an Eisenbahnaulagen, an deren Transpor#miteln oder sonstigem Zubehör solche
Beschädigungen verübt, oder auf der Fabrbahn durch Ausskellen, Hinlegen eder Hinwersen
von Gegenständen, durch Werrückung der Schienen oder auf iegend eine andere. Weise, sol-
che Hindernisse bereitet, durch wesche der Transpore auf diesen Bahnen in Gefahr gesetze
wird, bat Arbeitshaus oder Zuchehaus bis zu gehn Jahren verwükt.

Ist durch eine der in dem gegenwäreigen Artikel erwähnten Handlungen eine Kö. per-
verlehung orer Tödtung berbeigeführt worden, so konn die Serose bis zur Tedesstrase ge-
steigert werden. «

Art. 170.
Wer, um Thiere Anderer zu ksdien oder zu beschädigen, Viehweiden, Gleheränken,

Wasserbehalter/ Futterbehalter oder Viehsutter verglstet, oder Wiehsenchen verbreitet, ist mit
Gesängniß, Arbeikshaus oder Juchthaus bis zu drei Jahren zu belegen.
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Sahrlässige gemelngefährliche Haudlungen.
Art. 171.

Brandstiftungen oder andere gemeingefahrliche Handlungen (Artt. 161—170)aus
Fahrlassigkeit sind an dem Thater unter Berucksichtigung der Vorschriften des Art. 45 mit
Gesängniß bis zu vier Jahren oder Acbeltshaus bis zu wier Jahren, oder, sosern die Ge-
längnißstrase die Dauer von sechs Wochen nicht übersteigt, mit verhältnihmäßiger Geldstrase
zu bestrasen.

Wer sobrlässiger Weise durch Hondlungen der in dem zwelken Saß des Art. 169 ge-
dachten Arc die Transporte auf Eisenbahnen in Gefahr setzt, soll mie den vorbemerkeen
Scprafen belege werden, jedoch niche under einem Monal Gesängusß, und wenn dadurch je-
mand am Körper oder an der Gesundheic erheblich beschädige oder getödter worden ist, niche
unker zwel Joahren Gesängulß.

Diese Strafen finden auch auf die zur Leitung der Eisenbahnfahrten und zur Aussiche
uber dle Bahn und den Betrieb der Transporte angestellten Personen, und zwar auch dann
Anwendung, wenn sie durch Vernachlassigung der ihnen obllegenden Pflichten einen Trans-
port in Gefahr sehen.

Achtes Capitel.

Von Verletzungen des Eides, der Gelöbnisse und der Ehrerbletung gegen
die Religion.

Melneid.

Arec 172.

Wer vor einer öffemlichen Behörde in elgenen oder fremden Angelegenheiten eine fal-
sche Angabe macht, und dieselbe, mit der Kenneniß von ihrer Unwahrheic, mittelst Eides
oder uner Bejiehung auf eincn bereics geleisteren Eid, wenn dles auch ein allgemeiner
Diensteid ist, bekcäftige, soll mir sechs Monaten Arbeitshaus bis Zuchthaus von sechs Jab-
ren bestraft werden.

Art. 173.
Wurde in elnem Serafverfahren von dem Beschädigten, elnem Zeugen oder elnem

Sachverständigen meineidig geschworen, um einen Unschuldigen in Snase zu bringen, oder
einen Schuldigen in eine böhere Serase, als er wirklich verdlene hat, so treten folgende
Sirafen ein:

1) bei fälschllchee Auschulbigung eines mit lebenslanglichem Zuchthaus bedrohten Ver-
brechens sechos ble zehn Jahre Zuchthaus;
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2) bel fätlschlicher Anschulbigung eines mie zeltlichem Zuchthaus bedrohten Vekbrechens
vler bis sechs Jahre Zuchthaus;

5) berl fälschlichee Auschuldigung geringerer Verbrechen Aebeilshaus bis zu vier Jahren.

Art. 174.

Wurde ln den Fällen des vorigen Actikels in Folge des Meineides eine unverdiente
Scrase erkannt, und ganz oder theilweise vollsogen, so ist ouf erhöhre Strase zu erkennen,
welche in dem Fall des vorlgen Arcikels unter Nr. 1 bis zu zwanzigjährigem oder lebens-
länglichem, in dem Fall unter Nr. 2 bis zu zwanzigjährigem Zuchthaus und in dem Fall
unter 3 bis zu Arbeitshaus oder Zuchthaus von sechs Jahren steigen kann.

Art. 173.
Wer, nachdem er sich eines Meineides schuldig gemacht hat, aus elgenem Antrieb

und ehe noch eln Rechtenacheheil für elnen Anderen daraus entstanden ist, seine unwahren
Angaben widerruft, soll nur mit Arbeilshausstrase bis zu sechs Monaten belege werden.

Arc. 176.
Bertheurungen, welche von einzelnen Religsonsgesellschaften an der Seelle des Eides

gebraucht werden, Uind rücksichelich der Mieglieder solcher Geselllchasten bei dem Werbrechen
des Melneldes elnem Eld glelchjuachten.

Auch eine Versicherung an Eidesstatt gilt einem Eid gleich.

Leichtsinniger Eid.
Ac. 177.

Wer aus Mangel an pflichtmäßiger Besonnenheit, Ueberlegung oder Nachforschung
elne salsche eidliche oder derselben glelchstebende (Arr. 176) Angabe vor einer öffentlichen
Behörde mache, soll Gesängnihltease bis zu einem Jahr verwirkt haben.

Widerrufe er die solsche Angabe binmen vierund wanzig Stunden, so wird er mit aller
Scrase verschont; ein shäterer Widerruf unter den Voraussehungen des Art 175 begründet
Serasminderung, so dah nur auf Gesängnißstrase bis zu sechs Wochen oder verhölmihms-
Lige Geldstrase erkannt werden kann.

Eidesbruch.

- Art. 178.

Wer sich vor einer öffenellchen Behörde zur Wornahme oder Unterlassung elner beskimm.
ten Handlung durch Eid oder eine glelchstehende Versicherung verpflichter hat, und der Ver-
oflichiung vorsählich nicht nachkommt, wird mir Gesängniß bis zu einem Johr bestraft.

Gleiche Strase verwirkt berjenige, der einen gerichtlich oder auhiergerlchtlich abgeschlos.
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3“
senen Vertrag mitcelst Eides oder einer gleichstehenden Versscherung bekräftige, und den Ver-
trag wilsemlich bricht, ohne durch dringende äußere Umstände dozu veranlaße zu sein.

Bruch des ein fachen Handgelöbnisses.

Art. 179
Wer ein in demstrafrechtlichen Versahren abgenommenes elnfaches Handgelsbniß bricht,

ist mic Gesängniß zu bestrasen.

Gottesliäcerung.

Arc. 180.
Wer Eott offenilich lästert, möndlich oder durch Verbreikung von Schristen, welche

Gotteslasterungen enthalten, soll mit Gesängniß bis zu einem Jahre oder mit Arbeilshaus
bis zu zwei Jahren bestrase werden.

Oeffentliche Herabsehung der Rell gien.
Art. 181.

Wer die Gegenstände der Verehrung einer im Scaate befindlichen Religlonsgesellschaft,
oder ihre Lehren und Gebräuche durch Ausdrücke der Verspotlung oder der Werachtung öf-
seutlich berabwürdigt, es geschebe dies mündlich oder durch Werbreitung von Schriften oder
blidlichen Darltellungen, oder durch beschimpsende Handlungen, soll Gefängniß bis zu sechs
Monaten erleiden.

Störung gottesdienstlicher Handlungen.
Art. 182.

Die Verhinderung gottesdlenstlicher Versammlungen oder Verrichtungen durch Gewalt
oder Drohungen Flebt Gesängniß von zwei Monaten bis zu einem Jahre, und gegen die
Anstifter und Anführer Arbeitshaus bis gu zwel Jahren nach sich.

Arc. 183.
Thätliche Mißhandlungen eines Geistlichen während selner gockesdienstlichen Amesver-

richtungen werden mit Zuchthausstrase bis zu vier Jahren, und andere Belridlgungen wäh-
rend seiner Lottesdienstlichen Verrichtungen mit Gesängnih oder Arbeltshauslkrafe bis zu el-
nem Johr geahndec.

Art. 184.
Gewaltihtiges Eindringen in eine Kicche oder elnen anderen gottesblemlllichen Ver-

sammlungsort zur Zelc des Goccesdlenstes, um diesen zu stören, lnglelchen Gewaltehärsgkeiten
an Personen oder Sachen in elpem solchen Versammlungsore zur Zeit des Gottesdlenstes
und zum Zweck seiner Stzrung, werden mie Acbeitshaus bls zu vier Jahren bestraft.
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Andere nicht mit Gewalt verknupfte Storungen der Ruhe und Ordnung gottesdienstli-
cher Versammlungen durch ungebührliche Handlungen sind mie Gesängniß oder Arbeltshaus-
strase bis zu einem Jahr zu büßen.

UMeunles Kapitel.

Von Verletzung der Ebre.

Verläumdung
Arc. 185.

Wer elnem Anderen eln Verbrechen, oder eine Handlung, welche ihn in den Augen
seiner Miebürger herabzusehen und seinen guren Ruf zu gesöhrden geeigner ist, mit dem Be-
wuhesein der Unwahrbele des Vorwurss in der Weise beimißt, daß er davon dritten Perso-
nen Muchellung macht, oder die ehrenkränkende Handlung öffenellch oder heimlich verbrel-
tel, gleichviel ob dies mündlich, oder schriftlich, oder auf irgend elne andere Art geschiebr,
Ist mie Gefängniß ble zu sechs Monaten, oder lusosern die Strase sechs Wochen Gesäng-
nI# ulche übersteigt, mit verhältnißmäßiger Geldstease zu belegen.

Benisse der Vorwurf eln gesetlich mindestens mie Arbeitshauostrafe bedrohees Ver-
brechen, oder erelen elne oder mehrere der In Act. 192 erwähnten erschwerenden Rücksichten
ein, so ist Gesängnißstrase oder Arbeitshausstrase bis zu zwei Jahren zu erkennen.

Art. 186.

Die Mittheilung einer von einer anderen Person ausgegangenen übeln Nachrede, mit
Kenntniß von deren Unwahrheit, wird nach dem vorigen Actikel bestraft.

Hat der Mltheilende keine Ken##miß von der Unwahrheic der übeln Nachrede, so wirde-
er nach Art. 180 bestrast; es sei dem, daß nach den Umständen des Falles eine ehren-
kränkende Absicht bei der Mittheilung ausgeschlossen ist.

Art. 187.
Die Erzöhlung einer wahren Thetsache, wenn sie auch der Ebre elnes Anderen Nach-

tbeil bringt, ist Krassos; vorbehältlich der Bestrasung nach Art. 189, wem Kee in einer
Weile gescheben ist, die an sich eine Ehrenkränkung euthält.

Falsche Anzeigte.
Nrt. 188.

Wer gegen jemand, dessen Unschuld ihm bekannt it, ein Verbrechen oder ouf eln fol-
ches binweisende Verdachtsgründe bei einer Behsrde anseigt, um eine Untersichung gegen
beuselben zu veranlassen, ist zu bestrafen-
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4) bel elnem Werbrechen, welches geseölch mit Todesstrafe oder lebenslänglichem Zucht-
baus bedrohr ist, mie Arbeirshaus oder Zuchthaus bis zu vier Jahren;

2) bel Verbrechen, welche mit zeitlichem Zuchthaus bedroht sind, mir Arbeitshaus bi#
zu zwel Jaobren;

3) bel anderen Verbrechen mie Gesängniß bis zu sechs Monaken oder mit Arbellshaus
bis zu elnem Jahr.

Beleidigung.
Art. 189.

Wer sich Handkungen oder Aeußerungen erlaubt, welche die Ehre eines Anderen krän=
ken oder nach der gemelnen Meinung Verachtung gegen denselben ausdrücken, gleichviel ob
dies dem Anderen persönlich oder dricten Personen gegenüber geschiehr, zu besteafen:

1) wenn die ehrenkränkenden Handlungen in Thätlichkeiten bestehen, mie Gesängulb bio
zu zwel Johren, oder bel elner nicht über sechs Wochen ansteigenden Gesängniß-
strase mit verhältnißmäßiger Geldbuße;

2) in anderen Fällen mit Gesängniß bie zu drei Monaten oder verbälenißmäßlger
Geldstrase.

Mit der unter 2 gedachten Serase soll auch derjenige belege werden, welcher wissenilich

falsche, einem Anderen nachcheilige Nachrichten über dessen persönliche Werhältnisse verbreleet.
Art. 190.

Wird elnem Anderen ein Verbrechen oder eine seinen guken Ruf gesährbende Hand-
lung persönlich vorgehalten,sotritt die in dem vorigen Arkikel unter Nr.2geordneteSerase
ein, auegenommen wenn der Worhalkende durch seine Stellung zu dem Anderen zu dem

Vorhakt berechtigt war, oder nach den vorliegenden Verhälmissen eine beleidlgende Absiche
nicht angenommen werden kann, und nicht schon Zeit, Orc und Arc des Vorhalts eine Eh-
renverlehung für den Anderen enthälr.

Namenlose Verläumdungen und Beleidigungen.

Art. 191.

WerdenVerläumdungen oder Beleidigungen durch Schrift, Druck oder bildliche Dar-
stellung verossentlicht, in allgemeineren Werken, Zeitschriften, oder elnzeln burch besondere
Schmahschriften oder Schandgemalde, und ihr Urheber hat sich gar nicht oder nicht mit
seinem wahren Namen, oder es hat sich fur ihn ein Anderer genannt, so soll der Urheber,
oder dieser Andere, wegen ausgezeichneter Verlaumdung oder Beleldlgung mit erbohter
Strase belegt werden, indem die höchsten Strassähe dieser Verbrechen sür diesen Fall ver-
deppel# sein sollen.
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Mit glelcher Strase sind zu belegen dle veranewortlichen Redakteure von Zeusschristen,
es sei dem, dah sie den Urheber der Verläumdung oder Beleidigung benennen und dieser
im Jnland vor Gerlcht gestellt werden kann.

Gemeinschaftliche Bestimmungen für die Verletzungen der Ehre.
Art. 192.

Dle Scrasbarkelc der Verletzungen der Shre ist nach den allgemelnen Rücksichten, welche
bel Zumessung der Serasen zu nehmen sind, und nach folgenden besonderen Rücksichten zu-
beurtheilen:

4) nach der Stellung des Werlehten in ffenllchen oder bürgerlichen Verhälcnissen, ins-
belondere insosern iöm die Ebrenkränkung während seiner Amtsverrichtungen oder
im Bezug auf solche zugefüge worden ist;

2) nach den Folgen, dle für des Werletzten Geschästeberrleb oder Fortkommen daraus
enesteben können;

3) nach dem Verhältniß des Verletzten zu dem Schuldigen, insosern dieser dem erste-
ren besondere Achtung oder Ebrerbietung schulolgist;

4) nach der Ausdehnung der Verlehung auf Mehrere, elne ganje Personenklasse, oder
auf eine politische oder religiose Gemeinde oder Genossenschaft;

5) nach der Beschaffenheit der Verletzung selbst in Hinsicht auf Zeit und Ort, wo sie

zugefugt worden ist, und aus die ihr gegebene großere oder geringere Oesfenitlichkeit;
6) nach dem Umistand, ob und was für eine Veranlassung der Verlehung zu Grunde

gelegen ha#. Wid eine Ehrenverlehung erwidert, so ist die Erwiderung niche
Ktrasios, gleichwohl dle vorausgegangene Verlehung eln Strasminderungegrund bei
der nachsolgenden.

Art. 193.

Die in den Artt. 185, 186, 189, 190 und 191 gedachten Verbrechen sind nur auf
den Autrag dabei betheiligter Persenen zur Untersuchung und Bestrasung zu Fleben.

Zu elnem solchen Antrag, wenn er ulcht bereits von dem unmittelbar Vetheiligten ge.

stellt worden ist, sind auch berechtigt bei Ehrenverlehungen:
1) gegen Ehefrauen die Ehemänner, gegen Kinder die Vater und gegen Mundel die

Wormunder;
2) gegen ösfentliche Behörden und im ösfentlichen Dienst angestellre Personen,gleichviel

ob sie mit Rucksicht auf lhr Diensverbelw oder sonst verletzt worden sind, die
amtlichen Vorgesetzten;

3) gegen ganze Personenklassen, Gemelnden und Genossenschaften jedes Mitglied derselben;
4) gegen Verstorbene die Ehegatten, die Verwandten und Verschwagerten in gerader

Linie, ingleichen ohne Rücksicht auf Verwandeschaft die Erben. 6
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Sind Mehrere burch elne und dieselbe Handlung unmictefbar oder mittelbor beleibige
worden, so soll nur eln elnmaliges Strosverfahren Statt sinden. Ein Betheiligter, welcher
lich demselben nicht angeschlossen „bat, kaun jedoch m Fall einer Freisprechung des Beleldl.
gers eln neues Serosversahren dann beantcagen, wenn er in dem vorigen Werfohren noch
nicht gebrauchte Beweismitcel beizubringen vermag.

Art. 194.

Der Werlete ober sonst Betheiligte erhäle in allen Fällen elner Ehrenverlehung eine
auf Kosten des Schuldigen zu fertigende beglaubigte Abschrist des Stroferkenmenisses. Bei
einer öffentlichen Ehrenverlehung ist die erkanmte Stcase auf seln Verlangen durch Anschlag
an einem geelgneten Ort oder durch den Deuck, insbesondere wenn sie in einer Zeieschrife
gescheben (Kt, in derselben Zeitschrist auf Kosten des Schuldigen durch den Richter össentlich
bekanne zu machen, und darauf das Erkenn#niß ausdrücklich mic zu elchten.

Andere Arten der persönlichen Genugthuung finden nicht statt.

Behntes Capitel.
Von der Selbsthülfe und dem Zweikampf.

Selbsthülse.

Arc. 195.

Wer ein wirkliches oder vermeimliches Recht mie Uebergehung der richterlichen Hulfe
eigenmächtig in einem Fall in Wollzug setzt, wo er nach gesetzlicher Vorschrift elchterliche
Hülse bätte ansprechen sollen, wird mie Gesängnih bis zu sechs Wochen oder mit verhält-
nißmäßiger Geldbuße bestraft.

Acrt. 196.

Wer sein wirkliches oder vermeintliches Elgenthumsrecht, oder ein anderes Recht an
einer beweglichen Sache dadurch geltend macht, dah er diese Sache aus dem rechtsbegrän-
deten Besic eines Anderen eigenmächtig wegnimmt, ist mit Gesängulß bis zu drel Monaten
zu bestraosen.

Die in diesem und dem vorigen Arcikel erwähnten Verbrechen sind nur auf Antrag
des Betheiligten zu unkersuchen und zu bestrafen.

JZweikampf.
Arc. 197.

Die Vollziehung elnes Zwelkampfes mie Waffen nach vorausgegangener Herausfor-
derung wird an den Kämpfenden beltrast:
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mit Gesäugnih ven fünf bls zu zwanzig Jahren, wenn vorher die Jortsetzung des
Kampses bis zu einer Tödtung verabredek worden war, und eine solche erfolge ist;
mit Gesängniß von drel Jahren bis zu sechs Jahren, wenn außerdem eine Tödtung
ersolge istz
mit Gesängnih von einem Jahr bis zu drei Jahren, wenn eine lebensgefährliche oder
mit bleibendem Nachebeil für die Gesundhele verbundene Beschädigung eingecreten ist;
mit Gesängniß von zwel Monaten bis zu einem Jahre, wenn elle geringere od##
gar keine Beschädigung ersolgte.

C#5—
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Arc. 198.

Wer mit vorsätzlicher Verletzung der hergebrachten oder verabredeten Regeln des Zwel-
kampses seinen Gegnec ködret oder verwundce, i#t nicht mit den in dem vorigen Artikel be-
stimmten Serasen, sondern mit den Serafen des Mordes, Todeschlags oder der Körpervec-
lehung zu belegen.

199.

Wer als Secundant oder bestellter Zeuge dem Zweikampf beigewohnt hat, ist mit
Gesängulßstrase bis zu acht Wochen, und wenn die im Act. 197 unter 1 gedachte Ver-
abredung starcgesunden und er Kennmiß davon gehabe har, mit Gesängniß von drei bis zu
sechs Monaten zu belegen; es sel denn, daß er in dem letzteren Fall die wirkliche Tödtung
durch seine Bemühungen gelindert hat, welchenfalls er mit aller Strase zu verschonen ist.

Aerziliche Beistände bei dem Zweikampf sind Krafles.
Act. 200.

Geben die Parkeien den Zweikampf, bevor er begonnen bat, aus elgenem Aurrleb oder
in Folge der Vermittelung der Secundamen oder anderer Personen wieder auf, so trict für
ste und alle sonst dabel Bectheiligten Straflosigkelt ein.

Wied die Wollziehung des Zweikampfs durch Dazwischentreten der Obrlgkelt oder
andere äußere Umstände verhindert, so soll die stategehabte Heraussorderung on beiden Par-
teien, und ebenso eine nicht angenommene Heraussorderung an dem Heraussorderer, mic Ge-
sängnihstrase, und an den Secundanken und befslellten Zeugen mit Gesängniß bis zu vler-
gehn Tagen geahndet werden.

Are. 201.
Die Anrelzung Anderer zum Zweikampf mie drl#ten Personen oder zu dessen Fort-

srbung ist mit Gesängniß bis zu einem Jahr zu belegen.
Wer einem Anderen wegen Uncerlassung, Ablebnung oder Anzeige elner Heraussor-

derung, oder wegen Beilegung oder Unterlassung elnes Zweikampses WVerachlung bezelgt, ist
mit Gefangniß zu bestrafen.
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Elstes Koitel.
Von Verletzung der ehellchen Treue.

Ehebruch.

Ner. 202.

Verletzt eine Person, welche in einer nach den börgerlichen Gesetzen vollgzogenen und
noch niche säc getrenne oder nichtig erklärten Ehe lebr, die eheliche Treue durch Ausübung
des Beischlass mir einer unverehelichten Person, so ist der Ehegane mit Gefängniß von
elnem Monat bis zu zwel Monaten unb die unverehelichte Person mit Gefängniß bis zu
einem Monar anzusehen.

Eine Scheidung von Tisch und Bete gilt einer Trennung der E-e glelch, wenn das
bürgerliche Recht die anderweite Verebelichung der geschiedenen Ehegatten zuläßt.

Arc. 203.
Bricht ein Ehegatte die Ebe durch Ausübung des Beischlafs mit einer anderen, glelch-

falls verebelichten Person, so tritt wegen doppelten Ehebruchs gegen jeden Thell eine zwel-
bis dreimonatliche Gesängnistrase cin.

Art. 201.

Ick der bei dem Ebebruch schuldige Ebegarce von Tisch und Gete geschleden, ohne
daß diese Scheidung einer Trennung der Ebe gleich gilr, oder ist er von seinem Ehegarten

verlassen, so ilt dle von ihm verwirkte Serase des Ebebrucho auf dle Hälsee berabzusetzen,
wobei unter die in den beiden vorigen Artikeln geordneten niedrigsten Strasgrenzen berabge-
gangen werden kann.

Art. 205.

Der Ehebruch gile als vollendet, sobald die körperliche Verelnigung erfolgt ist.
Art. 206.

Deer Ehebruch ist nur auf Antcag des einen oder der mehreren dabei betheiligten un-
schuldigen Ehegatten zu bestcasen, und der gegen den einen ehebrecherischen Theil gestellte
Amtrag gieht von selbst auch die Untersuchung gegen den Mitschuldigen und dessen Bestra-
sung noch sich.

Das Reche zur Stellung des Antrags sälle weg, wenn der unschuldige Ehegatte in-
den Epebruch elngewillige oder zu demselben verlelket hat, ingleichen wenn er, nachdem er
von demselben Kenmuiß erlangt hat, denselben ausdrücklich oder stillschweigend verzlehen har.
Die sreiwillige Vollziehung des Beischlass gile, unker der Vorausse,ung der erlangten Kennt-
nik, als skullschweigende Verzelhung. Eine nach bereiks gestelltem Antrag geschehene Verzel-
bung bar die Einstellung der bereics begonnenen Umtersuchung zur Folge, so lange nicht ein
Snaserkenmuiß bereits gesprochen ist.
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Böoliche Verlassung elnes Chegatten.

Art. 207.

Wer selnen Ehegatten wider dessen Willen und in der Absicht elgenmächeig verlähe,
um dle Ehe mie demlelben nicht sorczuseen, und enkweder seinen Ausenthaltsort verbeimliche
oder sich in daos Ausland begiebe, ist auf Ancrag des verlassenen Ebegatten mlt Gesängniß
bis zu zwel Monaken zu bestrasen.

Acrt. 208.

Verlaßt eln Ehemann selne Frau unter den im vorigen Artikel gedachten Worausseh·
ungen und wird sie dadurch in einen mittellosen oder hulfolosen Zustand versetzt, so kann
die Scrase ble zu sechs Monaten Gesängnih gesteigert werden.

Doppelehe.

Nre. 209.

Ein Ehegatte, wescher in einer, nach den bürgerlichen Geseczen vollzogenen, und noch
nicht für getcenne oder ulchtig erklärten Ehe lebt und sich anderwelt verehelicht, wird mit
eln bie zweljähriger. Zuchthausstrase, und der sich mit ihm verehelichende Theil, wenn er
nicht ebenfalls bereite in einer Ehe stehr, mit drei. bis sechsmonatlichem Gesängniß belegt.

Bekl elner Scheldung von Tisch und Berr gile die Ebe für geerennt, welin das hur-
gerliche Recht die anderweile Verehelichung der geschiedenen Ehegatten verstacter.

Art. 210.

Leben beide Thelle, wesche sich der Doppelehe schulolg machen, In ehellchen Verbin-
dungen, so Haben beide zwei= bis dreijährige Zuchthausstrafe verwiekt.

Art. 211.

Ein Ehemam, welcher elne Frauensperson unker dem Worgeben, daß er unwerhelra-
tbee sel, zu einer ehelichen Verbindung mit ssch verleitet, verwirkt drei= bis vierjährige
Zuchthausstrafe.

Art. 212.

Die in den Artt. 209 und 211 geordneten Strasen sollen fur den schuldigen Ehegat·«
ten auf sechsmonatliches bis zweijahriges Gefangniß und für die mitschulolge Persen auf
ein= bis zweimonatliches Gefängniß, inglelchen die in dem Act. 210 bellimme Sorofe auf
Zuchthaus bis zu zwel Jahren herabgesetzt sein, wenn: 6

4) bie erste Ebe als ulchelg anzusehen ist, oder
2) bei dieser Ehe eine Scheidung von Tusch und VBet bestand, welche niche schon elner

Tremmung der Ebe gleichzuachlen war, oder



—

3) der andere Ehegatle bel der ersten Ehe abwesend und es wahrscheinlich war, daß er
nicht mehr aom Leben sel, oder

4) bel der zwellen Ehe kelne ebellche Beswohnung erfolge (.

Zwölfles Capitel.
Vom Diebstabl und der Veruntrenung.

Diebstahl überhaupt.
Nrt.213.

Des Diebstohls macht sich schulolg, wer elne fremde bewegliche Sache ohne Elnwil-
ligung des Elgenthöümers, und, wenn die Sache im Besth elnes Dritten ist, zuglelch ohne
Einwilligung dleses Dritten, aus dem Bestö des Eigenthümers oder des dritten Inhabers
mit der Absicht an sich ulmme, sich dleselbe zuzuelgnen und dadurch sich oder elnem Ande-
ren elnen unrechimäßigen Gewinn zu verschafsen.

Art. 214.
Wird der Diebstaßl an einer Sache begangen, woron dem Dieb ein Mleeigenthum

oder ein Mlerbrecht zusteht, so wird nur dersenige Thell der Sache ale Gegenstand des
Diebstahls betrachtet, welcher nach Abzug des dem Dieb gustebenden Theiles übrig bleibt.

Arc. 215.
Der Diebstahl ist vollender, sobald der Dieb dle Sache an sich genommen Hat; auch

wenn er dleselbe noch nicht in Sicherhelt gebracht har.

Ein sacher Diebstahl.
Art. 216.

Sofern nicht dle besonderen Vorschristen in Artt. 218 f. zur Anwendung kommen,
ist der Diebstahl zu bestrafen:

1) bel einem Beteag des Gestohlenen von funf Thalern oder weniger mit Gefangniß bis
zu sechs Wochen;

D bei einem Betrag uber funf Thaler, aber nicht uber zehn Thaler, mit Gefangniß
uber vierzehn Tage, oder mit Arbeitshaus bis zu drel Monaten;

3) bei einem Betrag uber zehn Thaler, aber nicht uber funfzig Thaler, mit Arbeitshaus
bis zu zwel Jahren;

4) bel einem Berrag aber sunsi#g Thaler mie Arbellshaus von einem Jahr bis zu sechs
Jahren.
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rt. 217.

Als eln besonderer Erschwerungsgrund innerhalb der Grenzen des geseblichen Seraf.
moaßes ist es zu becrachten, wenn der Diebstahl an Gegenständen begangen wird, welche
ohne besondere Verwahrung der össentlichen Sicherhelt anverwaur zu werden pflegen, insbe.
sondere an Vieh auf der Weide, im Pferch oder im Triebe, an Vienenstöcken, an land-
wirthschaftlichen Gerubschaften im Freien, an Hof., Garten= oder anderen Befreiedigungen,
an Feld- oder Gartensrüchten, inslelchen an Holz im Frelen, an Frucht= oder Zierbäumen,
an gewonnenen Bergbauproducten und Fosstlien, und an Blelchstücken.

Der NRichter ist in diesen Fällen ermächilge, den Freihriksstrasen eine Schärsunz (Art.
12) beizusügen.

Ausgezeichnete Diebstählc.
Art. 218.

Die in dem Art. 216 bestimmten höchsten Strassätze sollen um die Hälfte erhsbe
sein, wenn der Diebstahl in einem Gebäude verübt wird, wolches zum gotkesdlenstlichen Ge-
brouch bestimme Sst.

Werden dem Gottesdienst gewidmete Sachen aus einem solchen Gebäude oder von (0#
rem gewöhnlichen Ausbewahrungsort außerhalb folcher Gebéude entwendet, so ist Arbetts-
bausstrase bls Zuchthausstrase voh sechs Jahren zu erkennen.

Art. 219.
Bel Diebstählen aus Lelchenhäusern, Gräbern und Grabstét#en glic die in dem ersten

Saßt des vorigen Artikels enehaltene Beslimmung.
Die Euewendung von Leichen oder einzelnen Tbeilen derselben aus Sterbehäusern, Lel-

cheuhäusern, Gräbern oder Grabstätcen ist mit Gesängniß bis zu Arbeitshaus von sechs
Monaten, und, wenn der Thäter ein Todtengräber oder ein anderer Ausseher an dem Be-
gräbnipore ist, mir Arbeitshaus bis zu einem Jahr gu beltrasen.

rt. .

WlkddkkDiebflchlJus-Zeitelnkk"kangendkss,dleBekwahkungdaEigenthum-ek-
schwerenden Gefahr begangen, so sollen die in dem Art. 216 unter Nr. 1, 2, 3 aufge-
stellten hochsten Strafsahe verdoppelt sein, und in dem Falle unter 4 soll auf Arbelishaus
nicht unter einem Jahr oder Zuchthaus bls zu sechs Jahren erkannt werden.

Art. 22t.
Der Diebstahl wird bel elnem Betcag des Gestohlenen von zehn Thalern ober we-

alger mit Arbeikshaus bis zu elnem Jahr, bel elnem Bekrag über zehn Tholer, aber nicht
uber sunfzig Thaler, mit Arbeitshaus von sechs Monaten bis Zuchthaus von zwel Jahren,
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und bel einem Betrag über funszig Thaler mit Zuchebaus von elnem Jahr bis zu sechs
Jahren bestrase, wenn der Dieb, um zu stehlen,

1) verschlossene Gebände, Zimmer oder andere verschlossene Räumlichkeiten, verschlossene
Behälmmisse zu Ausbewahrung beweglicher Sachen, auch verschlossene zu Gebäuden
gehörige Hofccume, unter Anwendung von Gewalt geöffne#, erbrochen oder durch-
brochen har;

2) zur Erffnung von Schlössern nachgemachte Schlüssel, Diecriche, Sperrhaken oder
sonstige Werkzeuge gebrauche bar;

3) in Gebäude oder dazu gehörige umschlossene Hoscéume zur Nachtzele (Nrr. 152) ein-
gestiegen ist;

4) wenn der Dieb, um zur Nachtzeit zu teblen, sich vor Einerite der Nachtzeit in be-
wohnte Gebäude oder andere bewohme Räume, oder in den zu bewohnten Gebäuden
gehörigen umschlossenen Hofraum eingeschlichen har, oder heimlich darin geblieben st.

Arc. 222
Dilebstähle ous einer Messe oder einem Morke, die Wochenmrkte eingeschlossen, an

Ssfenlich zum Werkauf auegesetten Sachen sollen, wenn an dem Dieb mehr als zwei solcher
Dilebstähle zu bestrasen nd, oder wenn er bereits wegen elnes solchen Diebstahls früher
bestrast worden, mic Arbeitshaus bestrast werden; bei einem Bercag des Gestohlenen uncer
zehn Thalern mit Arbelrshaus bis zu vler Monaten, und bel einem höheren Betrog nach
Art. 216.

Der Richter ist auch ermachtlgt, eine Scharfung (Art. 12) beizufugen.

Art. 223.

Taschendiebstähle und im Gedränge einer versammelten Menschemmenge verübte Dieb-
stähle sind nach Act. 216, jedoch in dem daselbst unter 2 gedachten Fall nur mit Arbelts-
baus zu bestrasen. Die wegen lolcher Diebstähle verwirkte Serase foll geschörse werden
(Arc. 12).

Art. 221.

Diebstähle, welche in Colge einer Verabredung mehrerer Personen zu gemeinschaftlicher
gewerbemäßiger Vecübung von Diebslählen ausgesührt worden sind, sollen mindestens mi
drel Monaten Arbeitshaus geahndet werden, und die feagliche Verabredung bei höher an-
steigenden Strafen als Straserhöhungsgrund innerhalb des gesehlichen Serasmaahes gellen.

Art. 226.

Wenn ein auf der That betroffener Dieb sich seiner Festnehmung mit Gewalt oder
lebensgefahrlichen Drohungen widerseht, so ist, wo außerdem auf Gesangnißstrafe zu er-
kennen ware, auf Arbeltshaus bis zu drei Monaten, wo außerdem Arbeitebaus unter el-
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nein Jahre zu erkennen wärc, auf Arbeitshaus in verdoppelter Dauer, und wo Arbeikshaus
von einem Johr oder daräber zu erkennen wäre, auf Zuchthaus von gleicher Dauer wie
das Arbreilchaus zu erkennen.

Gehr die Thar in ein schwereres Verbrechen über, so sind die Strafen für dieses Wer-
brechen verwirkt.

Art 226.
War ein Dieb bel Ausführung des Dlebstahls mit Wassen verseben, um sich damit

nochlgen Falles seiner Festnehmung zu widersehen, so krite Zuchthausstrase bis zu acht Johren,
und, wenn er von den Waffen gegen diejenigen Gebrauch gemache har, welche ihn festneb-
men wollien, Zuchthausstrase von zwei bis zu zehn Jahren ein; vorbehältlich seiner böberen
Bestrasung, wenn seine Thar in ein schwereres Verbrechen übergeht.

Arc. 227.

Ist ein Dieb berelts einmal wegenDiebstahls und ein zweikes Mal mit erhohter Strafe
wegen Diebstahls im Rückfall bestrafe worden und auf das Neue ruckfallig, so treten bei
diesem zweicen oder elnem welteren Rücksall usche nur die Art. 46 geordneren Folgen des
Rücksalls ein, sondern der Richter ist auch ermächtigt, die biernach zu erkennende höhere
Sccase, mit oder ohne Schärfung (Act. 12), in die nächstsolgende hohere Strafart zu ver-
wandeln, ohne dah sedoch die Dauer der Seraszele daducch eine Aenderung erleiden soll,
und vorausgesetzt, daß die Straszeit nicht unter das in Art. 10 bestimmte geringste Maaß
der höhern Strafarten herabgehe.

Kann bel elnem im zwelten oder weiceren Rückfall begrissenen Dieb, in Folge der
Mehrhelt der schon bestroseen oder noch zu bestrasenden Diebltöhle angenommen werden,
daß ihm das S#tehlen zur unbezwinglichen Gewohnbeit geworden ist, so ist der Richer be-
suge, auf zeitliche Zuchrhausstrafe bis zu zwanzig Jahren oder auch auf lebenslängliches
Zuchthaus zu erkennen.

ForstdiebstählIe.
Art. 228.

Ueber Forfkdiebstähle enescheiden die darüber vorhandenen besonderen Gesetze, und, so-
weit solche keine abweichenden Bestimmungen enthalten, die Vorschriften dieses Gesetzbuchs
über den Diebstahl überhaupt.

Verwandten= und Hausdiebstahl.

Art. 229.

Diebstähle under Ehegatken, Verwandten und Werschwägerlen in aus, oder abstelgenber
Linle, Verwandten und Verschwägerren in der Seltenlinie bis zum vierten Gr, Adoptiv-
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und Pftegeeskern und deren Kindern sind mie Ausnahme des i#m Arc. 226 angegebenen
Falles nur auf Antcag des beschädigeen Tbeiles in Untersuchung zu girhen und dann mie
Gefängniß oder Arbeitshaus bis zu cinem Jahr zu bestrafen.

Einsache Diebstähle unter fünf Tholern (Arc. 216 Nr. 1) follen nur auf Antrag
des Bestoblenen bestrast werden, wenn der Dieb als Commis, Gehülse, Geselle, Lehrling,
Fabrikarbeiter, Dienstbote oder under ähnlichen Verhältnissen in Kost und Lohn des Be-
stohlenen stehe, oder wenn der Dieb und der Bestohlene umer den gedachten Verhältnissen
in derselben häuslichen Gemelnschaft leben.

Entwendung von tebensmitteln.

Wrrc# 230.

Diebstahl an Eß. und Trinkwaacen, verbunden mie deren unmlttelbarem Genuß, wird
nur auf Anerag des Bestchädlgten mit den lm vorigen Artikel bei dem Verwandtendiebstahl
bestimmten Serasen geahndet; ausgenommen wenn die Erschwerungsgründe in den Arct.
225 und 226 vorliegen.

Diebshehlerei.

Art. 231.
Wer wissentlich Dieben oder Räubern Auflage bel sich verstakcet, oder aus dem Wer-

urleb gestohlener oder geraubter Sachen eln Gewerbe mach:, wird mie Arbeitshausstrase bis
zu sechsjähriger Zuchthausstcafe belegt.

Veruntreunng.
Ac. 232.

Wer wlssemlich eine fremde bewegliche Sache, die er im Besie oder Gewahrsam Hac,
widerrechtlich und in gewinnsüchriger Absicht sich aneigne#, Insbesondere dieselbe veräußert,
verbrauche oder dieselbe verpfänder, oder gegen den zu ihrer Zuückforderung Berechtigten
deren Besiz abläugner oder verheimlich#, ist nach Werhältmiß des Werthes der Sache mit
den Sccasen des einfachen Diebstabls zu belegen (Arc. 210).

Auf glelche Weise wird auch derjenige bestrase, der sich elnen gesundenen Schaß, so-
welt bleser einem Anderen gebört, in gewinnsüchtiger Absichr anelgner.

Arc. 233.

Seaatsdlener, Gemelndebeamte, Advokacen, Notare, Vormünder und überhaoupt alle
Personen, welche sich der in dem vorigen Actikel mit Serase bedrohren Handlungen im Be-
zug auf Geschäfte schuldig machen, in Ansehung deren sie von elner öffemtlichen Behörde im
Allgemelnen oder besonders, mic oder ohne Eid verpflächtee worden find, haben noch Verhält.
niß des Gegenstandes des Verbrechens dle in dem Art. 221 bestimmten Sccasen verwiske.
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Art. 231.

Veruntrenungen uncer den Artt. 220 und 230 erwähnten Verhälmissen siud nach den-
daselbst ersichtlichen Bestimmungen zu bestrasen.

Vorenthaltung des Gefundenen.

Arc. 235.

Der Finder einer fremden Sache wird
1) mit der Hälste der auf den elnsachen Diebstahl gesetzten Strasen belegt, wenn er

gegen denjenigen, der sie verloren hat, oder gesch deren Eigencthümer den Besi
derselben abläugnet, verheimlicht, oder eine ihm bekannt gewordene offentliche Auf-
forderung zur Zuruckgabe unbesolgt laßt, oder weun er dieselbe sich in gewinnsuch-
tiger Absicht aneignet, nachdem ihm derjenige, der sie verloren bat, oder deren Ei-
genthümer auf irgend eine Weise bekannt geworden ist;
mit Grfängniß bis zu sechs Wochen, oder, dasern dieses niche über drel Wochen
ansteige, mic verhältnisimäßiger Geldbuße, wenn die Sache uber einen Thaler werth
ist, und er n) entweder ssch dieselbe angerignet hat, ohne daß ihm derjeulge, der sie
verloren hot, oder deren Eigenthümer bekannt geworden ist, oder l) den Fund
nicht binnen dreißig Tagen von Zeic der Auffindung an bekl der Obrigkelt angejeige
oder In eluem geelgnecen öffenillchen Blact bekannegemacht bar.

Dreizehntes Capitel.
Von betrügerischen Handlungen und Fälschungen.

Elinsacher Betrug.

Art. 236.
Wer den Jerthum elnes Anderen recheswidrig veranloht oder benußt, um bemselben

elnen Vermögensnachthell zuzusägen, und dlesen Zweck erreiche, soll wegen Betrugs nach
Moohgabe der Größe des verursachten Nachthells mit den Strafen des einfachen Diebstahls
bestrase werden.

Es ist dabel elnerlei, ob der Verbrecher zugleich sich oder einem Anderen einen Vor-
bbeil verschaffen wollte, oder ob dieses nicht der Fall war. Doch kam der Richrer in dem
letzteren Fall an der Selle von. Gesängniß auf verhälmißmäßige Geldbue erkennen.

Arc. 237.

Bel berrügerischen Handlungen unter den in Arkt. 229 und 230 ongegebenen Ver-
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bältnissen tritt Bestrasung nur auf Anerag des Bethelligten mit der in diesen Arcikeln be.
stimmeen Secrase ein.

Art. 238.

Es wird niche als Berrug bestrase, wenn der Irrihum des Anderen auf seiner elge-
nen Nachlässigkelt oder Unvorsschtigkeir beruhe und der den Jrrehum Benutzende sich rück-
sichtlich desselben nur umthärig verhalten har.

Ebenso erite keine Bestrafung wegen Beirugs ein, wenn durch blohe allgemeine An-
preisungen oder Urtheile ein Icrehum bel dem Anderen veranlaht wird.

Bel Eingehung von Verträgen soll überhaupt der Beirug nur dann bestcoft werden,
salls der Jerehum des Anderen sich auf Verbältuisse bezleßt, bei welchen den Umstänm#en
nach anzunehmen ilt, daß der Andere den Vertrag gar nicht oder anders olgeschlossen Ha-
ben würde, wenn er die Verhälenisse in ihrer wahren Lage gekannt hätte.

Auch soll der Betrug bei Eingehung von Verträgen nur auf Autrag des Betheiligten
untersucht und bestrost werden.

· Art. 239.

Wer mit einem Mlnberjahrlgen ober einer sonst unter Wormundschaft stehenden Per-
son, unter Benutzung deren Schwache, Leichtsinn oder Leidenschaft, und ohne Einwilligung
des Vaters oder Vormundes, vorsählich ein die erstere benachtheiligendes Geschäft elngehr,
soll auch in Ermangelung der übrigen Erfordernisse des Betrugs, auf Antrag des Vaters
oder Vormundes mle Gesängniß bestrase werden.

 usge zeichneter Betrua.
Art. 240.

Dient dle Religlon, eine religsöse Handlung oder eine Sache, welche bel dem Gotces-
dlenst gebraucht wied, in dieser Eigenschase als Mittel zur Ausführung eines Betrugs, so
ist auf Arbeitshaus oder Zuchthaus bls zu sechs Jahren zu erkennen.

Art. 241.

Mißbraucht elne öfsentlich angestellte Person ihre Amwsverhälmilse zum Zweck elnes
Bekeugs, so ist der Richter ermächtigt, die verwirkte Strase unker Beibehaltung ihrer Zelt-
dauerindie zunächst folgende höhere Strafart zu verwandeln, oder state dessen die verwirkie
Strase in ihrer Zeltdauer um dle Hälfte zu erhöben.

Wird von einer nscht öffentlich angestelleen Person oder auch von elner angestellten Her-
son ein Belrug durch Annahme falscher Amtetleel oder Vorspiegelung elner nichr beslebenden
amtlichen Stellung ausgeföhrt, so gilt dies als Grund zur Eehöhung der Secase innerhalb
des gesehllchen Serasmaaßes.



Leicht sinuiger und muthwilliger Bankerotkt.

Arc. 242.
Eln Schuloner, der sich durch übermäßigen Aufwand, Wernachlässigung selnes Nahr-

ungsbetriebs, unordenellchen Haushale, oder mit seinem Vermögen nicht im Verhältniß ste-
bende Unternehmungen außer Stand gesebt hat, seine Gläubiger befriedigen zu können, und
gegen welchen gerlchtlicher Concurs eröffner worden ist, bat Gesängnißstrase bis zu seche
Monaken verwirkc.

(. 213.

Hat ein zahlungsunfähiger und In gerichtlichen Concurs versallener Kanfmann, Ban-
quier, Geldwechsler, Fabrikant, oder wer soust gewerbemähig Handelsgeschäfte treibt,

1) in den letzten zwel Jahren vor Einstellung feiner Geschäste wegen Zahlungsunföbigkeit

k

— S

)
eine Bilanz nicht ausgenommen, oder
die zu seinem Geschäst nach Geset oder Handelssitce erforderlichen Bücher gar nicht
oder in solcher Unordnung geführt, dasi sein Vermögens= und Schulbenzustand daraus
nicht ersehen werden kann, oder
zu einer Zelt, wo (ôm seine Zahlungsunfähigkelt bekammt war, annoch Darlehne oder
Waaren auf Credit ausgenommen, oder andere Schuldverbindlichkeiten eingegangen,
ohne seine Gläubiger bel diesen Geschäften von seinem Vermsgensversoll in Kennwißt
zu sehen, oder
ist seine Zahlungsunsähigkeit von der Arc, daß er, nach Abzug der bevorugten Schul.
den, seinen ulcht bevorzugten Gläubigern nicht einmal sunfjig sür Einhundert zu be-
Jablen vermag, auch nicht beibringen kann, daß er durch plshliche und unvorgest-
bene Unglückssälle soweit ahlungsunfähig geworden fel,

se Hat er achewöchenkliche bis einjährige Gesänguißstrafe verwirkt.

Betrügerische Handlungen bei dem Bankerott.

Art. 244.

Ein Zohlungsunsshiger, welcher seine Zahlungsunsählgkelt kenne und bereits von Gläu-
bigern gerlchellch in Anspruch genommen, oder gegen den bereits gerichtlicher Concurs eröff-
ner ist, wird mir Arbeikshaus bis Zuchthaus von sechs Jahren bestrast, wenn er

1) Vermögensstäcke verbelmllcht, verbirgt, Auderen in Verwahrung glebe oder sonst ent-

#

sernk, um sie seinen Gläubigern zu entziehen, zu gleichem Zweck Gelder unter seem
den Namen belegt, oder. unker sremden Namen Einkäuse macht, beimlich Zahlungen
annimmt, oder "6

einzelne Gläubiger wlderrechrlich begostige, Schenkungen macht, Akelvforderungen er-
läh, nicht wirklich vorhandene Forderungen bezohlt, Verwögensstäcke uner dem Wertb
verschleudert, oder
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3) um Gläubiger zu benachtheiligen, bel Angabe seines Vermögenszustandes Akeivforder=
ungen oder Schulden erdichtet oder verschweige, oder zu gleichem Zweck Ausgaben,
Verluste und Unglücksfälle erdichtet.

Art. 246.

Wenn eln Kaufmann, Banquler, Geldwechsler, Fabrikant, oder wer sonst gewerbsmi-
blo Handelsgeschäsie trelbt, unrer der im Eingang des vorigen Artikels gedachten Voraus-
setzung, ihm anvertraute Waaren, Gelder oder Papiere für sich verwendet, oder seine Hau-
delsbücher oder andere bei der Regulicung seines Geschäftes wesentliche Dapiere verheimliche,
vernschker oder versälscht, oder ohne Handelsbücher zu binterlassen, oder mit Hinterlossung.
verwlrrter Handelsbächer auskrite oder seinen Aufenthalt verbirge, so foll er mit Arbeltshaus
von elnem Jahre bis Zuchthaus von sechs Jahren bestrase werden.

DleselbeSerase trisse ihn, wenn er sich in der Absiche, selne Gläubiger durch einen
Akkord zu verkürzen, sälschlich-für zahlungsunfählg ausgegeben hae. Jedoch sofl in diesem
Fall eine Bestrafung nuc dann elmtrecen, wenn eln Gläubiger dieselbe beantragt hat.

Betrügerische Gesährdung des Lebens oder der Gesundheit.

rt. 246.

Wer durch Veranlassung des Jrrtbums elnes Anderen das Leben oder dle Gestmdbeit
einer Person In Gesohr see,istmitGesängnih oder Arbelrshaus bis zu zwei Johren zu
bestrafen; vorbehälrlich der soust eiwa begründeren höheren Strase, wenn ein Nachthell wirk-
lich eingetreten ist.
Anmaßungen und betrügerische Handlungen in Bezug auf versönliche Verhaält-

nisse.

Art. 247.

Wer sich Verrichtungen anmaßt, wozu man durch eine Anstellung von Seiten einer
Staatsbehorde ermachtigt sein muß, ohne diese Anstellung erlangt zu haben, insbesondere die
Werrichtungen eines Sachwalters, Notars, Maklers, Arzies, Wundarztes, Feldmessers oder
einer Hebamme, ohne in dieser Eigenschaft angestellt zu sein, wird mit Gefangniß, oder, so-
sern dle Gesängnißstrase die Dauer von sechs Wochen nicht übersteigt, mit verhalinißmaßi
ger Geldbuße bestrast.

Art. 248.
Wer vurch falsche Angaben über seine persönlichen oder Vermäögensverhälenisse das

Bücgerreche oder die Mitgliedschaft in Gemeinden, dos Selmmrecht oder die Wahlfähigkeit
bei Ausübung polielscher oder gemeindebücgerlicher Rechte, oder die Besugniß zu cinem Ge-
werböberrleb erschleicht, ist mic Gesängniß bis zu einem Jahr zu bestcafen.
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Die solsche Angabe über persönliche oder Vermögensverhälcnisse zur Erlangung von
privatcechtlichen Stellungen wird auf Amtag des Betheiligten mit Gesängniß bie gu drel
Monaten geahndet.

Art. 240.

Wer durch wlderrech#liche Handlungen den Familienstand eines Menschen zu dessen
Rachtheil unterdrückt oder verändert, ein Kind denfenigen vorenthält, denen es gehört, oder
anderen Personen ein sremdes Kind als (önen angehörig unterschlebt, i#t mit Arbeicshaus
bis zu vier Jahren zu belegen.

Art. 250. ,

Wer eine Person, die unter elterlicher oder vormundschafelicher Gewalt steht, verleltet,
daß sie sich der Aussicht ihrer Eltern oder Wormunder durch die Flucht entzieht, oder ihr
dazu behulflich ist, oder eine solche berelts eniflohene Person verbirgt oder verheimlicht, wird
auf Antrag der Eltern oder Wormunder mit Gefangniß bestraft.

Art. 251.
Verlelket jemand elne Person zu elner ungülelgen Ebe mit sich oder elnem Driteen

durch Erregung oder Benuhung eines Jerthums derselben, wozu auch die Verschweigung
eines ihm bekannten Ebebindernisses gerechnet werden soll, so erllt Gesängniß Krase bis zu el-
nem Jahr eln, wenn der betrogene Thell darauf anträge und dle Sbe des Jrcthums wegen
lür ungültig erklärt ist.

Fälschu *)
Nrt. 252.

Wer unter dem Namen einer öffentlichen Behörde eine falsche Urkunde ausstelle, oder
eine Ichte össencliche. Uekunde oder eine ösfemilich beglaubigee Privaturkunde versälscht, reches-
wsdelg vernichter, unbrauchbor macht oder verbeimlich#, oder eine falsche oder versälschee
öffentliche Urkunde wissemlich gebraucht, um in allen diesen Fällen sich oder elnem Anderen
einen Vorthell zu verschaffen, oder einem Anderen einen Vermögensnachtheil oder einen an-
deren Nachthell zuzufügen, soll Gesängnißftrofe bis zu sechs Monaten oder Acbeicshausstease
bis zu zwei Jahren verwirkt haben. " " -

Art. 253.
Wurde dabel beabsichtigt, einem Anderen einen Vermogensnachthell zuzufugen, und ist

dieser eingeneten, so it bei einem Betrag dieses Nachcheits von funfzig Tholern oder dar-
unter auf Gesängniß oder Arbeitehaus bis zu vier Jahren, bel einem Betrag über funfzig
Thaler auf Arbeitshaus oder Zuchthaus bie zu sechs Johren zu erkennen.

Art. 254.

Der Richter ist ermächtigt, dle Strafe sür die Fälschung in derletbei. 3chauer in eine
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böbere Serafart überzukragen, oder in derselben Serafart um dle Hölste zu erhöben, wenn
die Fälschung von elnem öffenllchen Bramten bei einer Iin seln Am einschlagenden Urkunde,
Aufzelch#ung, Rechnung oder sonstigen Niederschrife besangen wurde, Insbesondere wenn
Willenserklärungen, Verhandlungen oder Aussagen durch Auslassung, Zusotz oder Verände=
rung versälscht, erdichtete oder untergeschobene Persenen, oder Abwesende als anwesend auf.
geführt, Unterschrlsten nachgemacht, unwahre Tharlachen wissenelich als wahre aufgesühre oder
beurkundet, oder Akten, Urkunden oder andere Schriften, welche dem Beamten seines Amtes
wegen anvertraut sind, verfälsche, böslicher Weise vernichter, oder auf die Seite geschafst
werden.

Art. 255.

Wer in der Absicht, sich oder einem Anderen einen Vortheil zu verschaffen oder ei-
nem Anderen irgend einen Nacheheil zuzusügen, unbesugter Weise Privaturkunden unker dem
Namen eines Dritten ansertigt, oder ächte Privamrkunden versälschr, vernichter, unbrauchbar
macht oder verhrimlicht, oder eine falsche oder verfälschte Privaturkunde wissentlich gebrauche,
ist mie Gesängniß bis zu sechs Monaten oder mic Arbeitshaus bis zu einem Jahr zu belegen.

Wuerde ein Vermögensnacheheil eines Anderen beabsichtigt und wirklich gugesügr, so ist
bei elnem Betreg des verursachten Nacheheils von sunszig Thalern und darunter auf Ge-
sängniß oder Arbellshaus bis zu drei Jahren, und bei einem Betcag über funszig Thaler
auf Acbeitshaus oder Zuchthaus bis zu vier Jahren zu erkennen.

Fälschungen von Privaturkunden unter den Acte. 229 und 230 angegebenen Verhile-
nsssen sind nur auf Antrag des Beschädlgten zu bestrafen.

Art. 256.

Wer Reisepässe, Wanderbücher, Dienst., Geburts- oder andere Zeugnisse nur zu dem
Zweck eines erleichterten Fortkommens oder Uncerkommens folsch auestellt oder versälsche,
oder eine derartige Ukunde wissentlich gebraucht, wiid mit Gesängniß bis zu acht Wochen
bestrafr.

Arc. 257.

Wer zum Zweck der Fälschung einer ösfentlichen oder Prlvaturkunde Seempel oder
Siegel verfertigt oder angeschafst ba#, ist, auch wenn von soschen noch kein Gebrauch ge-
macht wurde, mit Gesängniß bis zu einem Jahr zu bestrasen.

Art. 258.

Wer Stempel oder besondere Kennzelchen, womit Waaren oder Fabrikate eines bestimm·
ten Handelshauses oder elner bestimmten Fabrik bezeichnet werden, nachmacht und solche oder auch
bie Erikerte eines Handelshauses oder einer Fabeik zu Täuschungen im Handel mihbraucht,
ist mic Gefängnisf bis zu zwel Monaren oder mit verhältnißmiähiger Gesostrafe zu belegen,
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vorausgeseht, daß dacbethriligte Handelshaus oder der Fabrikant dle Untersuchung und Bestra-
sung beamragt.

Art. 259.

Wer falsches Maaß oder Gewichr führe, um dosselbe im Verkehr zu brauchen, oder
Waaren versälschi, um Andere im Verkehr zu benachtheiligen, wird mit Gesängniß oder
verhältnißmäßiger Geldbuße bestrast.

Vierz#ehntes Capitel.
Von Möünzverbrechen.

Falschm ünzen.
Art 260.

Wer luländisches oder ausländisches Metallgeld oder Popiergeld nachmache, in der Ab-
siche, es als Geld auszugeben, ust mie Zuchehausstrase bls zu acht Jahren gu belegen.

Hat er dasselbe wirklich ausgegeben, so ist auf Zuchthausstrase bis zu zehn Jahren
zu erkennen.

älschung ächten Geldes.
Ar. 261.

Wer durch Weränderung des Stempels ächtem Metallgeld, oder durch Veränderung.
der Bezeichnung ächtem Paplergeld elnen Föberen Werth beilege, in der Absicht, es für den-
selben auszugeben, ist mir Arbeirshaus von einem Jahre bis Zuchthaus von drel Jahren,
und bel wirklich ersolgter Ausgabe mit Zuchthaus bis zu sechs Jabren zu belegen.

Ark. 262.

Wer den Wereh ächter Gold= oder Silbermünzen durch Beschnelden, Absellen oder
auf irgeud eine andere Weise verringert, um dieselben für ihren ursprünglichen Werth aus-
zugeben, ist mit Gefangnißstrafe bis zu sechs Monaten zu bestrasen; vorbehältlich der nach
Art. 236 elwa begründeten höheren Serafe.

Anegeben salschen Geldec.
Ar. 263.

Wer im Einverständniß mit den Falschmänzern oder Mönzsälschern falsches ober ver-
fölschees Geld ausgiebt, sol wie dlese nach Arkk. 260 bls 262 bestrase werden.

Art. 264.
Wer ohne Einversländulß mit dem Falschmünzer oder Münzsätscher 1u oder ver-



260

sälschtes Geld wissentlich an sich bringt und als achtes oder unversalschtes ausglebt, ist mit
den Strafen des einfachen Betrugs zu bestrafen.

Hat er es nicht wissentlich an sich gebracht, sondern erst, nachdem er es erhalten, die
Falschung erkannt, und hierauf dasselbe als acht oder unverfalscht ausgegeben, so trite Ge-
sängnißstrase bis zu drei Monaten oder verhaltnisimaßige Geldstrase ein.

Gemcinschaftliche Bestimmungen.
Art. 265.

Das Ausgeben des Gelbes ist mit der Hingabe beslelben an den Anderen als Zablungs-
mittel vollendel, auch wem der Andere das salsche oder versälschte Geld als selches erkunne
und wieder zurückgegeben hat.

Arc. 266.

Als Serasminderungsgrund innerhalb des gesehlichen Strafmaaoßes foll gelten, wenn
die Fälschung leicht zu erkennen war.

Ein Scraferhöhungsgrund innerhalb des gesethlichen Strafmaaßes ist bei falschen Mün-
zen der Umstand, wenn ihr innerer Gehale zu gering ist, oder sie gepräge f#nd.

Art. 267.

Auf den Inhaber lautende in= oder ausländische Staatsschuldscheine, nicht minder der-
gleichen Crerirpapiere, Actien oder deren Stelle vertretende Interimsscheine oder Quittungen,
welche unter öffentlicher Autorikät von Privarpersonen, Corporationen, oder bestätigten Cre.
d#t. oder Actienvereinen ausgestelle worden sind, desglelchen Zlnsschelne, welche zu solchen
Papieren gehören, werden #m Bezug auf die Bestimmungen des gegenwärtigen Capitels dem
Mektall- oder Yapiergeld gleichgeachtet.

Art. 263.

Wer zum Zweck der Verübung von Münzverbrechen oder der Fälschung von Credit-
papieren, Stempel oder andere hierzu dienende Werkjeuge oder Gegenstände versertigt oder
angeschaffe hac, ill, auch wenn von solchen noch kein Gebrauch gemacht worden, mit Ge-
sängniß bis zu einem Jahr zu belegen.

Funfgzehntes Capilel.
Won verschiedenen Beeinträchtigungen fremden Eigentbume.

Beeinträchtigung fremder Jagden.
Art. 269.

Wer In einem Bezlrk, wo er nicht zu jagen berechtlgt ist, Wild erlegt oder einfangt,
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und daslelbe an sich nimmt, Ist mie der Serafe des elnfachen Diebstahls (Arc. 216) oder,
soweit biernach Gesängnißlkeafe elnerict, mie verhältnihmäßiger Gelobuße zu befstrofen.

Hor er sich dabel eines Gewehres bedlenr, so ist nicht unter einer Woche Gefängniß
oder verhälinißmäßlger Geldbuße zu erkennen.

Wurde dos Werbrechen an Wild begangen, welches in Wildgärten eingehegt oder in
sonst eingeschlossenen Räumen befindlich war, so trice Arbeikshausstrose bis zu sechs Jahren
ein.

Art. 270.

Wird der Willddiebstahl gewerbsmäßig beteleben, so erlit Bestrasung wie im Art.
224 ein.

Art. 271.

Die Serase des elnfachen Diebstahls CArc. 216), oder state Gesängniß verhältniy.
mäßlge Geldbuße ist zu erkennen, wenn ein niche zur Ausübung der Jagd berechtigter
Grundstücksbesiher das bel erlaubter Abwehrung oder Vertrelbung des Wildes erlegee oder
eingesangene Wilb dem zur Josd Berechelgten ulsche binnen vlerundzwanzig Seunden jur
Abhelung anjeige. ·

MerkelelaeknachdekAus-desWilhesgetbeiltenAwübussgdekJagdbekechcigunq
sich innerhalb eines Jagdbezirks, worin er auf Eine Art des Wildes zu jagen befugt ist,
ein Wild anderer Art anmaßt, worauf ein Anderer berechtigt ist, wird auf Antrag des Be-
rechtlgien mit der Strafe des einfachen Dlebstahls oder, sowelt hlernach Gefangnißstrafe
anzuwenden ware, mit verhaltnißmaßiger Geldstrafe belegt.

Art. 278.

Wer in einem Jagdbezirk, worin die Ausubung der Jagd ihm nicht zusteht, Wild
erlegt oder fangt, oder in einem Bezirk, worin er nur eine gewisse Gattung von Wild zu
jagen befugt ist, Wild anderer Art erlegt oder sängt, ohne dasselbe an sich zu nehmen, wird
auf Anerag delsen, der zur Jagd des Wildes berecheige ick, mie Geldsteafe bis zu sunszig
Thalern bestraft.

Art 271.

Wer in elnem Bezirk,, worin er nicht zur Ausäbung der Josb berechtigt ist, eine
Flinte oder Büchse bel sich fübrt, wird mit Gesängnlß bis zu vierjehn Tagen oder ent
sprechender Geldbuse, auch mit dem Verlust des Gewehrs bektraft, ausgenommen

4) wenn er von dem zur Jagdausöbung Berechikgeen oder dessen Jagdaussebern zur
Fäbrung des Gewehr Erlaubniß hatte, oder zu dem verpflichteren Forst= oder Jegd-
personal gehort;
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2) wenn er dadurch, daß er das Schloß des Gewehrs abgeschraubt hatte, oder dadurch,
dah er nur den Weg durch einen fremden Jagdbezirk nohm, um in einen anderen
zu gelangen, worin er jagdberech'ige ist, oder auf irgend eine andere Welse gloubhafe
machen konn, daß er nicht auf unbesugte Ausübung der Jogd ausging;

3) wenn er ein Reisender ill, und das Gewehr auf der gewöhnlichen Seraße führee;
4) wenn er eine Militärperson oder eine andere im öffentlichen Dienst stehende bewaffnete

Person ist, und bei dienstlicher Verrichtung dos zu seiner Ausrüskung gehörige Ge-
wehr bei sich führr.

Art. 275.
Wied jemand in einem Bezirk, worln er nicht Jur Ausübung der Jagd befüge ist,

von dem Jagdberechtigten, dessen Jagdaulsehern, Beaustragten, oder von einem Polizeibe=
amten mit einem Gewehr betrofsen, und weigert sich auf deren Verlangen das Gewehr
vorzuzelgen, niederzulegen, abzugeben oder selbst an Gerlchtsstelle zu folgen, so ist er mit
Gesängniß zu bestrafen.

Werden dabei gegen diese Personen lebensgesährliche Drohungen ausgestohen oder Tht-
lichkeiren verübe, so trite Arbeitsbausstrofe von sechs Monaten bis zu vier Jahren, oder,
wenn mit dem C#ewehr auf diese Personen angeschlagen oder nach denselben geschossen wor-
den, Zuchehausstrase von zwel bis zu vier Johren ein; vorbehältlich bärkerer Strafe, wenn
diese Handlungen in ein schwereres Verbrechen übergehen.

Beelnträchtigung der Fischerel.

Art. 276.

Wer in Flüssen, Canälen, Bächen, Seen oder Teichen, ohne dazu berechtigt zu sein,
Fische oder Krebse sänge, verwirke die Strase des elnfachen Diebstahls.

Geschlebe die Enewendung mittelst Eröffnung veeschlossener Fischkalten oder Behälter,
oder mittelst Ablassung von Seen oder Teichen, so tritt die Serase des ausgezeschneten Dieb-
stahls im Act. 221 ein. 6

Verletzung von Grenzzeichen.

Art. 277.

Wer zur Bezeichnung von Privatgrenzen oder des Waslerstandes bestimmte Grenz=
steine, Elchpsäble oder sonstige Merkmale wegnimmt,, vernichter, verrückt, verändert oder
eigenmächtig seßt, ist mir Gesängniß bis zu sechs Monaten zu befslrafen.

Geschah die That ohne gewinnsücheige Absicht, so kann bei einerGefängnigstrafe, welche
die Dauer von sechs Wochen niche übersteige, ouch verhältnißmäßige Geldstrase erkannt
werden.



20

J3#
Act. 278.

Werden dle in dem vorigen Acclkel gedachten Handlungen an elnem Landesgrenzjeichen
begangen, so kann die Strafe bis zu einem Jahr Arbeitshaus gestelgert werden.

Anmabßung fremden Grundelgenthums.
Art. 279.

Wer angrenzende Theile elnes benachbarten Orundstucks durch Abackern oder auf eine
andere Weise widerrechtlich und wissentlich seinem Grundstück binzusäge, ist auf Antrag des
Beschädigten mit den im Art. 277 belstimmten Scrasen zu belegen.

Widerrechtliche Bennhung einer fremden Sache,

Art. 280.

Die widerrecheliche Benngung einer fremden Sache wider den Willen des Eigenthu·
mers oder des Besihers, ist auf Anerag des Betheiligten mir Gefängniß bis zu vier Wochen
oder verhälinißmäßiger Geldstcafe zu abnden.

Beschädloung fremden Elgenthume.

. 281.

Wer aus Rache, Bosbei#t oder Muehwillen sremdes Eigenthum bescholge oder zer-
störe, l#t, wenn der verursachte Nachtheil den Betrag von zwei Thalern ulcht übersteige, mit
Gesängnih bis zu sechs Wochen zu beltrasen. Ueberstrigt der Betrag des Nachtheils die
Summe von zwel Tholern, so trict Gesängniß bis zu elnem Jahr oder Acbeitshaus bis zu

drel Jahren, und bel einem Betrag über sunfzig Thaler, Gefangniß bis zu zwei Jahen
oder Arbeitshaus bis zu sechs Jahren ein.

Sosern die Gesängnihstrase die Dauer von zwel Monaten nicht ubecsteigt, istdec Rich-
ter befugt, auf verhalinißmaßlge Geldbuße zu erkennen.

Bei einem Schadensbetrag von zwei Thalern oder darunter, soll eine Bestrafung nur
auf Antrag des Beschädigten eintreten. Diese Bestimmung soll jedoch in den Faällen der
Actt 263 und 282 niche zur Auwendung kommen, v

Art. 282.

Bel den nach dem vorigen Artikel eiutceienden Strafen soll es als Erschwerungsgrund
inuerhalb der festgesehten Strafgrenjen gelten, wenn die Beschadlgung an den Art. 217
gedachten Gegenständen geschab.

tt. 243.
Eben dies gilt, wenn gottesdlenstllche nis zum öfseutlichen Gebrauch dleuende

Bauwerke, Wosser= und Uferbaue, offentliche Denkmaler, offen: liche Sammlungen für Wis
senschaft und Kuntt, Friedhofe, Gräber, Grabstäcten oder Feucelöschgeräcbschaften beschadigt
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worden sind; ingleichen wenn fremdes Vleh beschädlge oder gekdeet worden Istt, und wenn
Grundeigenehum durch eine verursachte Ueberschwemmung beschädige wurde.

Tuch soll der Rlchter in den Fällen dieses Arcikels ermächeige sein, eine sons zu er-
kenmende Arbeitshausstrase in Zuchthausstrafe von gleicher Dauer zu übertragen, wenn das
Verbrechen aus Rache oder Bosheit verübt wurde.

Act. 234.

Wurden Béume, Serkucher, Holzpflanzungen, Weinstöcke, Hopsenanlagen oder dabei
angebrachte Pfähle umgerissen oder sonst beschädigr, so soll der Thäcer demjenigen, der die
That anzeigte, eine Anzeigegebühr zu entrichten schuldig sein, wenn dieser elne folche im
Laufe des Sorasverfahrens beansprucht. Der über dos Werbrechen erkennende Strofrichter
soll über diese Gebühr in dem Scasurtheil mit erkennen und ihren Beccag nach seinem Ec-
messen uscht unter einen, und nicht über zehn Thaler seltsetzen.

Eindringen in fremde Geheimnisse.

Art. 265.
Wer unbesugter und rigenmächilger Weise an einen Anderen gerichtete Briese, oder

Urkunden, Handelsbücher und sonstige Papiere elnes Anderen, welche gehelm gehalten zu
werden pflegen, eröffner, liest, abschreibe oder abschreiben lätze, oder sich in gleicher Weise
Kennenih von gehrimen Einrichtungen eines Anderen bei einem Gewerbsbecrieb verschafft,
ist auf Antrag des Betheiligten mic Gesängniß bis. zu lechs Wochen oder vechälenigmählger
Geldbuße und, wenn der Thäter die Absicht hacte, semand zu schoden, oder sich oder einem
Deitten einen rech-'swidrigen Vorkheil zu verschassen, mit Gefängniß bis zu vier Monaten
oder verhältnißmäßiger Geldduße zu bestrafen.

Wuch er.
Arc. 266.

Wer den ihm bekannten Nochstand oder den lhm bekoumeen Lelchesinn ellues Anderen
benuht, und sich von diesem bei elnem mire demselben eingegangenen Darlehn oder anderen
Wertrag höhere Zinsen, als gesetztich erlaubt sind, oder ltatt derselben andere das erlaubte
Zinsenmaaß überschreitende Vortheile versprechen und leisten läht, ist mit einer Geldstrofe zu
belegen, welche nicht unter dem doppelken, aber auch nicht über den zehnfochen Betcag des
gezogenen unerlaubten Gewinnes vom Richter bestimme werden soll.

Konsiskation wucherlich ausgeliebener Summen findet nicht statt.
Gesttzllch gestattet sind Sechs vom Hundert auf ein ganzes Jahr, und es Isl blernach

auch das Zinsmaaß fur kleinere Zeitabschnitte zu berechnen.
Ar. 287.

Gleiche Serase erlte bel demjenigen ein, welcher den Notbstand oder Leichtsinn eines
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Anderen benußt, und sich bel elner auf eine Geldleiltung gerlchteken Forderung als Konven-
tienalstrase, oder für die Stundung der Ferderung, mehr versprechen und leisten läßt, als
ihm nach der Vorschrist über das Zinemaaß in dem vorigen Artikel als Zinsen zu nehmen
erlaubt ist. «

Akk.288.

WirdvssvorgedachkeVekfpkkcheuundkelstmhöheres-ZinsenoderVorthklle-alser-
lqubtishdadurchvekdkckk,daßdeI-GläubigkksschgkdsiereSummenodekbkssekeMüsusok.
ten versprechen laßt, als er zu fordern berechtigt ist, oder dadurch, daß bei Darlehnen statt
baaren Geldes Seaats= oder Credi#tpapiere oder andere Sachen gegeben werden, oder wird
die Ueberschreitung des Zinemaoßes auf irgend elne andere Art verschleiert, so soll zwar
die in dem Act. 286 gcordnete Strase ebensalls eintreten. Wurde jedoch der wucherliche
Vertrag von dem Gl ubiger verschleiert, um den Schuldner zu täuschen, so daß dieser dos
wahre Verhältniß der Zinsen oder sonsligen Wortheile zum Caplcal nicht erkennen konnte,
so sind gegen den Glläubiger statt der Serase im Art. 286 die Strafen des einfachen Be-
trugs anjuwenden, und diese Serasensollen auch dann cintreten, wenn es sich bei der Täusch-
ung nicht um Benutung elnes Nobstandes oder Lelchesinnes des Schuloners handelke.

Art. 289.

Wer tafbare wucherliche Geschäste gewerbemäßlg treibt, soll außer der verwirkten
Geldstrase noch mie Gesängniß bis zu zwel Jahren bestrast werden.

Art.290.
Ist jemand wegen Wuchers bereits elnmal besteaft worden, und macht sich dieses Ver-

brechens wiederholt schuldig, so ist die zu erkennende Geldstcase nach Art. 46 zu erhöben.
Daneben foll aber wegen des Rücksalle noch bel einsachem Wucher auf Gesängnißstrase,
und bel gewerbomäßlgem Wucher auf Gefängniß ble zu zwel Jahren oder Urbeikshaus bis
zu zwei Jahren erkanne werden.

Hechzehntes Kopitel.
Von Verletzungen der Sl##ttlichkett.

Nothzucht.
Art. 291.

Wer eine Frauensperlon durch Anwendung von Gewalt, welche den Umständen nach
ulcht abgewender werden konnte, oder durch Bedrohungen mit gegenwäreiger Gefahr für Le.

11
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ben oder Gesundbelt, zur Duldung auherebelschen Belschlass nöthige, Har drel. bis zehnfäß-
Drige Zuchthausstrafe zu verbüßen.

Ist die Genschigee eine Person, welche dle Unzucht als Gewerbe (reibt, so kann mit
der Strafe bis auf eln Jahr Arbeitshaus herabgegangen werden-

Art. 292.
Hat die gemißbrauchee Person durch dle gegen s#e angewendete Gewalt elnen bleiben-

den Nachthell an ibörer Gesundhele erlicten, oder ist ihr Tod durch die Nothzucht verursacht
worden, so kann dle Strase bis zu zwanzigjährigem Zuchthaus gesteigert werden.

Blutsf r an de.
Arc.

Wer mit Verwandten in abstelgender gus m Belschlaf ausübt, ist mir ein bis drel-

fäbriger Zuchthausstrase, und der Verwandee in abstelgender Linie mit eln= ble sechsmonat-
lichem Gesängniß gu bestrafen.

Arc. 294.
Vollbüreige und halbbürelge Geschwister, Schwirgereltern und Schwiegerkinder, Stlef-

eltern und Seieskinder, welche den Beischlof mikeinander ausüben, sind mit Gesängniß von
elnem bie zu sechs Monacen, und wenn dle Ehe, durch welche das schwiegerelterliche oder
stiefelterliche Verhältniß begründer wurde, ulche mehr besteht, mie Gesängnlß bis zu drei
Monaten zu belegen.

Unzucht mit Verlehung anderweiter Verpflichtungen.

Arc. 295.
Plegeelkern, Schullehrer, Erzieher und Vormünder, welche ihre Pflegebesohlenen oder

Zöglinge zum Berischlaf gebrauchen, ingleschen rlchterliche und polizelliche Beamte, Aufseher
in Sirosonstalten und Gesangenwärter, welche mit den ihnen untergebenen Gesangenen den
Belschlaf ausüben, werden mie G.sängniß von drei Monaten bis zu einem Johr, oder mit
Arbeitshaus bis zu drei Jahren bestraft.

Unzucht mit Personen in bewußtlosem Zustande.
Art. 296.

Wer eine wahnsinnige, blödsinnige oder in bewußtlosem Zustande befindliche Frauens=
persen zum außerebelichen Beischlaf gebraucht, har Arbeitshaus oder Zuchthaus bis zu zwel
Jahren verwlrkc.

Hat er den bewuhllosen Zustand zum Behuf dleses Verbrechens selbst herbelgeführt,
so finder zwel= bis fünsfährige Zuchthousstrase stocc.

Ist ducch das Werbrechen ein bleibender Nachihell für die Gesundbeie oder der Tod
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ber gemihbrauchten Person veranlahe worden, so erifft den Schuldigen sechs, bis zehnjähri-
ges Zuchthaus.

#

Unzucht mit Kindern unter vierzehn Jahren.

Art. 297.

Wer noch uscht mannbare Kinder unter vlerzehn Jahren zum Beischlas mißbraucht,
bac ein. bis dreljähriges, wenn aber eln blelbender Nachthell für dle Gesüundheit des Kin-
des emtskanden ist, vier bis achefährlges, und wenn seine That den Tod des Kindes zur
Folge Hakte, zehn, bis funfzeßnjähriges Zuchthaus verwirkt.

Wer mile solchen Kindern unzüchtige, den Geschlecheserieb ausrelzende Handlungen vor-
nimm, soll auf Antrag der Eltern, Pflegeeltern oder Vormünder mit Gesängniß oder Ar-
belrehaus bis zu zwei Jahren bestrase werden.

Verführung zur Unzucht.

Arc. 298.
Wenn jemand elne mannbare Person uncer vlerzehn Jahren, oder unter Anwendung

von Verrug oder List eine andere unbescholkene Person zum Beischlaf mit sich verleicet, so
tritt gesen den Versührer einmonatliche bis einjährige Gesängnihstrase ein.

Mie gleicher Serase wilrd derjenige belege, der elne unbescholtene Person unter dem
Versprechen der Ehe zum Belschlaf verfübrt, und dle Erfüllung dleses Wersprechens ohne
rechtsgültige Ursache, oder aus rechtgültigen Ursachen, welche von lhm vorher in der Ub-
sicht zu cäuschen verschwiegen oder abgeléugnere worden sind, verweigert.

Es soll jeroch eine Bestrasung nach dem gegenwäriigen Arelkes nur dann eingreien,
wenn die Verfährte oder, salls sie minderjährig ist, deren Vakcer oder Wormund die Unter-
suchung und Bestrafung beantragen.

Art. 299.

Die Verleitung unbescholtener Personen zum Beischlaf mit einem Dritten wird mit
drel- bls sechsmonallichem Gesängniß bestrast. Sind die elgene oder elne fremde Ehefrau,
Werwandte in abstelgender Linle oder Geschwister, Mündel, Zöglinge, Belchtinder, der
Uussicht des Verleicenden anvertraute Untergebene oder Gefangene, oder elne Person unter

vier sehn Jahren zum Beischlaf mie Drlicen verleltet worden, so findet Abesethouesteafe von
sechs Monaten bis zu vler Jahren statt.

Unzucht als GCGewerbec.

Art. 300.

Frauenspersonen, welche den Beischlaf gewerbsmaßlg berreiben, siud mit drel· bis sechs·
wöchenulcher Gesängnißstrase zu belegen. un·
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IK elne solche Frauensperson zur Zelc des Beischlass wissemtlich mit der Luskseuche be-
bastet gewesen, so (Kt auf sechsmonakliche bis einjährige Arbeishausstrase zu erkennen.

Art. 301.
Wer Frauenspersonen, welche sich sur Lohn zum Beischlaf gebrauchen sassen, Anderen

zusuhri, oder ihnen die Ausubung ihres unzuchtigen Gewerbes in seiner Wohnung gestattet,
ist mit drei bis sechswochentlicher Gesangnißstrafe zu belegen.

Hält der Thäcer dle Frauenspersonen selbst zum Gebrauch für Audere, oder macht
er aus der Zusührung der Frauenspersonen einen Erwerbezweig, so erlic drel# bis sechsmo-
natliches Gesängnist ein, und, wenn der Verbrecher in diesen beiden Fällen rücksällig ic,
teder wenn er in allen Fällen dieses Artikels wußte, daß die Frauenspersonen mit der Lust-
seuche behaftet sind, sechsmonatliche bis einjährige Arbeikshausstrase.

Gemeinschaftliche Bestimmungen für die Unzuchtsverbrechen.
Art. 302.

Bei den Arte. 291 f. gedachten Verbrechen wird ver Beischlaf als vollendet ange-
nommen, sobald die körperliche Vereinigung erfolge i#t.

Act. 303.
Bei allen diesen Werbrechen gile die widernatürliche Besriedlgung des Geschlechtsrriebes

dem Beischlaf gleich und wird wie dieser bestraft.
Aber auch in anderen Fällen soll diese Besriedigung, wenn sie mit einer anderen Der-

son, einer Leiche, oder elnem Thler geschieht, mie Gesängniß bis zu einem Jahr bestrase
werden.

Art. 304. »

kaRichtekistbklallmvokgcdqchcksthklskkchknversion-»denzuerkennenvkanels
beitsstrasen nach seinem Ermessen eine Schärsung (Art. 12) beljufügen.

Handlungen, welche zu ösffentlichem Aergerniß gereiche.n.
NAc. 305. «

DieVeklthmgdekSlltlichkelkdukchumsichtig-undsumöffentlichenAekgekisißges
reichende Handlungen, durch Verbreltung unzüchtiger Schristen, oder Auestellung oder Ver-
breitung ungücheiger bilolicher Darstellungen ist mir Gefängniß bis zu einem Jahr zu be-
strasen.

« Thickquålekei.

Art. 306.

Bosbhastes oder muthwilliges Qualen von Thieren ist mie Gesängnlhstrase bis zu oler
Wochen oder mit verhälenißmäßiger Geldbuße zu belegen.
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FKiebzehnteo Kopilel.
Von Pflichtverletzungen in besonderen Verbältuissen.

Vernachlässigung der Amtspflicht.

Art. 307.

Sctaatsdiener ucld andere in Pfliche stehende öffentliche Beamte, welche die ihnen eb.
liegenden Améopflichteu verlehen oder vernachlässigen, sind mir Werweis oder mit einer Geld-
strose bis zu funssig Thalern zu besteosen; vorbebältlich derjeulgen Fälle, wosüc besondere
Scasen vorgeschrieben sind,oder wodir Pficchtverletzungin ein anderes, mit einer lchwereren
Strase bedrohtes Werbrechen übergeht.

Pflichtwidrige Annahme von Geschenken.
Art. 308.

EStaatsdiener und andere in Pflicht stehende offentliche Beamte werden mit Gesängniß-
strafe bis zu drel Monaten bestraft, wenn sie, ohne durch ein Gesetz, eine Justruction oder
die ausdruckliche Erlaubniß der ihnen vorgesetten Behoede dazu ermachtigt zu sein, iu Be-
Fiehung auf eine vor ihnen onhänglg zu machende, oder bereits anhängige Angelegenheit,
orer auf elne von ihnen vorgenemmene Amtehandlung, von irgend jemand elwas serdein,
sich versprechen lossen oder ungesordert annehmen.

Bestechung.

Act. 309.

Wenn Staatsdiener und andere ofsentliche Beamte, um ihren offentlichen Pflichten ent·
gegen etwas zu thun oder zu unterlassen, Geschenke oder andere Worthelle annehmen oder
sich versprechen lassen, so etrite Gesängnipslrase von einem Monat bis zu vier Monaken ein.

Haben sie sich die Verletzung ibrer Pflichten wirklich zu Schulden kommen lassen, soa
kann die Strase bis zu sechs Monaten Gesängnih oder einem Jahr AMpbeitshaus gesteigert
werden.

Art. 310.
Wer elnem Staatsdlener oder anderen offentlichen Beomten eiwas verspricht, schenkt

eder leisset, um ibn zu elner seiner Anne, oder Oienlkpflicht entgegenlausenden Handlung
eder Unterlassung zu bestimmen, wird mit Gesängniß bis zu einem Jahr bestraft, gleichviel

ob das von ihm Gegebene tirnwucde oder nicht.
Milt einer Geldstrofe bis zu i- k#iten oder Gesängnißstrase bis zu elnem

Jahr soll bestrost werden:
1) wer bei Beszung eines von ihm zu vergebenden Amtes, oder bet pfllchemäpig von

ihm zu machenden Vorschlägen zu Besetzung eines Ames, eder wegen Aueübung
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seines Stimmrechts oder Wahlrechts in offentllchen oder Gemeindeangelegenhelten,
mit Einschluß der Auswahl bei Geschwornen, Geschenke oder sonstige Mortheile an-
nimmt oder sich versprechen laßt, ingleichen derjenige, der die Geschenke oder Vor-
theile giebt oder verspricht;
wer Zeugen oder Sachverständlgen, in 2eellehung ouf ihre Angaben vor einer of-
sem#lichen Behörde, auher den geseblichen Gebühren Geschenke oder sonstige Vor-
theile giebt oder versprichr, inglelchen der Zeuge oder Sachverständige, der solche
Geschenke oder Vortheile annimme oder sich versprechen laßt.

Gemeinschaftliche Bestimmungen für die Annahme von Geschenken und die Be-
stechung. ·

P

Art. 312.

Wenn das Iustliuc der Geschworenen überhaupt zur Ausführung gekommen sein wied,
so werden Geschworene bei den Verbrechen in Arn. 308— 310 den Staatsdlenern und an-
deren öoffemlichen Beamten glelchgeachtet.

Art. 313.

Bel allen in Artt. 308—311gedachtenWerbrechentreten die bestimmten Strafen
auch dann ein, wenn nicht den fraglichen Personen selbst, sondern unter ihrer Zustimmung
ihren Angehörigen (Art. 37) versprochen, gegeben oder geleister wurde.

Arc. 314.
Scaatsdiener und öffentliche Beamcee verwirken in dem Fall, daß tnen oder tbren An-

gebörigen Geschenke unaufgefordert zugekommen ind, die in den Ark. 308 und 309 geord-
neken Strasen nicht, wenn sie die Geschenke binnen ache Tagen von Zeit der erlangten
Kennuniß an gurückgeben, oder blunen glelcher Frist der lönen vorgesetzten Behörde oder der
Obrigkelt des Schenkenden von dem Vorfall Anzelge machen.

Art. 315.

Wos in den Fällen der Arkt. 308.— 311 als Geschenk gegeben worden ist., foll der
Aemenkasse am Wohnort des Empfängers des Geschenkes zufallen. Ist dasselbe nicht mehr
in Natur vorhanden, so hat der Emosänger, oder, wenn dieser das Geschenk dem Geber
zurückgegeben batee, dieser lehtere den Werth desselben zu erseten.

Mißbrauch der Amtogewalt.

Art. 316.

Scaatediener und öfsencliche Beamte, welche lre amtlichen Verhälmisse aus Haß,
Rachsucht, Partellichkelr oder sonst vorsätzlcch zur Bedrückung oder Mißhandlung AMerer,
oder zu widerrechilicher Begünstigung einer Person zum Nachtheil eines Anderen oder des
Gemmeinwesens mihbrauchen, sind, sofern ihre Handlung niche in ein schwereres Verbrechen
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übergebt, mit elner Geldstrase bls zu Einhundert Thalern oder mit Gesängnißftrase bis zu
zwei Jahren zu bestcasen.

Haben sie ssch die Handlung zu Schulden kommen lassen, um einen rechtswidrigen
Vortheil für sich zu Frlangen, so soll auf Gesängniß bis zu zwel Johren erkanne und eine
Gekdstcase nicht angewendet werden.

Die in dem gegenwärtigen Artikel verordneten Serasen sollen unter den angegebenen
WVoraussehungen insbesondere eintreten:

4) wenn eln Beamter, um elnen rechtewldrigen Vorthell für sich oder Audere zu er-
pressen, mir der thm anvertcouten Amusgewalt drohr, oder solche zur Erhebung un-
erlaubter Abgaben, Gebühren oder Vergürungen für amellche Bemühungen miß-
braucht, und nicht nach Arkk. 155 und 157 eine höhere Strase elntritt;

wenn ein Beameer Abgaben, Gesälle oder sonstige Einkünste, deren Festsetzung,
Erbebung oder Verwaltung iöm übertragen ist, zum Nachtbeil des Berechtigten
verkurzt;

3) wenn Justiz- oder Polizeibeamte einen. Unschuldigen wissentlich in elne Untersuchung
verwickeln, einen Angeschuldigten widerrechtlich verhaften oder verhasten lassen oder
in Haft behalten, Angeschuldigte, Verhastete oder Zeugen mißhandeln, Untersüch-
ungen pflichwidrig unterlossen oder absichtlich verschlelsen, oder bei Ertheilung ei-
ner, Enescheldung oder deren Wollzlehung wissentlich das Recht beugen.

Arc. 317.

Haben ösffemtliche Behörden oder Beomte untergeordneten Behörden oder Beamten, die-
ihnen zu gehorchen schuloig sind, eine Hondlung in der vorgeschrlebenen Form besohlen,
welche nach dem vorigen Areikel strasbar ist, so ist nur der Besehlende verantworeilch und
der Gehorchende straflos.

Mißbrauch des öffentlichen Vertrauens.
Arc. 318.

Bei Geistlichen und anderen Kirchendienern, bei Schuldienern, Advokaten, Notaren,
Wormöndern, Aerzeen, Wundärzcen, Hebammen, Mäklern und uberhaupt bei Personen, welche
von elner obrigkeitlichen Behörde mir elner öffemtlichen Funktion bekleider und auf dielelbe
verpflichert werden, finden die Arct. 307 f. gedrohten Strasen, unter den ausgeltellten Vor-
aussetzungen, und soweit ihnen nach Maaßgabe ihres eigenthümlichen ösffemlichen Wirkungs-
kreises dabei eine Hflichewidrigkelt belzumessen #st, wie bei Staatedienern und anderen öffent-
lichen Beamten Anwendung.

Verletzung von Privatdiensverpflichtungen.
Art. 319.

Haus- oder Witabschaftsteamte oder andere Privendiener, welche in ihren Dienstoer
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bölinissen 1916 Dienstherrschafeen vorsätzlich benachehesligen, sind mit Gesingniß bis zu sechs
Menae zu belegen, vorbehälrlich bärterer Bestrafung, wenn ihre Handlung in ein anderes
und schwereres Verbrechen übergebr.

Verlepung pflichtmäßiger Aerschwiegenheit.
Nrt. 320.

Staatsdiener und andere össentlich angeskellte Hersonen, luglelchen Privatdiener und
Persenen, welche in Fabriken oder anderen gewerblichen Unternehmungen beschäfeigt sind,
werden mit Gefängniß bis zu vier Monaten oder mit verßältnihmäßiger Geldstrafe belegr,
w#mn sie dasjenige, was ihnen vermöge ibres Amtes, ibrer Stellung oder ihres Dienstes
bekamm oder onvertraut ist und sie gebeim zu halten verpflichter sind, an Andere witheilen.

Gleiche Strase erisst diejenigen, welche sie zu solchen Mitcheilungen verleiten.

Wahrheitswidrige Aus sage.
Art. 321.

Wer in elner, ihn selbst oder seine Angehorigen (Art. 37) nicht betreffenden Angele-
genheic, vor einer richterlichen oder polizeilichen Behörde als Zeuge oder Sachverständiger
vernommen wird, und dabei wissentlich unwahre Tlatsochen für wahr ausglebt, oder wahre
Tborsachen verheimlicht, wird mie Gesängnih bis zu sechs Wochen oder mit verhältnihmäßl-
ger Geldstrase belegt, vorbehältlich einer böheren Serafe, wenn Arrc. 172 f. Anwendung finden.

Vorschriften wegen Anstellung der Unter'suchung.
Act. 322.

Mi Ausnahme der Iin Arte. 309 bis 312 gedachten Verbrechen sollen alle in dem
gegenwäreigen Kapitel aufgesührten Verbrechen nur daun uncersuche und bestrase werden, wenn

1) bei Verbrechen, welche von Staatedienern oder anderen im öfsentlichen Dienst oder
sonst in öffentlicher Pflicht stehenden Personen (Arr. 318), oder von Anderen im
Bezug auf solche Personen begangen worden sind, entweder die Dleuft= oder Uus-
sschesbehörden dieser Personen, oder ein bri dem Werbrechen Benachtheiligter oder
mit eimm Nachzhell Bedrohre:,dieUmtersicchungundBestrasung beantragen,

2) In anderen Fällen die bethriligten Privatpersonen, oder In dem Fall des Art. 321
die fraglichen richcerlichen oder polizelllchen Behorden elnen Antrag auf Untersuch-
ung und Bestrafung Ktellen.

Sofern eine Bestrafung von S-taalsdienern oder andrren Im öffeneischen Dlenst oder
sonst in öffentlicher Pfliche stehenden Personen nach Artt. 307, 308 und 320 #W Erage stehe,
boben die Dlenst- oder Aussichtsbehörden dle Besugniß, eine Diseiplingruntersachung zu
sführen und die gesetzliche Serase als Disciplinarstrase zu erkennen.



213

 uyn halt.
Erster Theil.

Allgemeine Vorschriften über Verbrechen und deren Bestrafung.
Erstes Capitel.

Vorschristen über die Anwendung des Gesetzbuchs.
1—5

Zweitet Capitel.
Veou den Strafen.

. . . . . . . . · . . Art.

Mriheaß I. . . . . . . . . . - 7—
Dauer der Freihe itostrafen. . . . . . . . . -10,ll

Kinn-usw« dkk Jmhttcssttqcn . . . . . - - -12,l's

Handarbeitostr . . . . -

pas . .. 16, 16
. . . . . . . . - 17

onsiscation ....· .. - 18

h uner volizeilche Aussihi . . . . · - - l9
Ins . . . - 20

Oeffemliche Lekenmmachu von Strafen . . « 21

Drittes Crzitel.
Von der Vollendung und dem Versuch verbrecherlscher Handlungen.

Vollendung der Verbrechen. * . . Art. 3;
Versuch der Verbrechen . . . . . . . -23

Vieries Capitel.
Vemrechtswidrigen Vorsaßz und von der Fahrlässigkeit.

v Art. 20, 30

Fünftes Capitel.
Von der Thellnahme an #½ —* der Beihülse und derünstigu

Oleiche, „abeilnahme an verbrecherischen arn . . .sltk.sl—33
Verleilung . - . « « 34

Ungleiche abintahne . . . . 35
Begünstigung . . .35,37
llatktlaf ene Anzeige oderVerhinderung enes Vabrechens . . -3s—40

Sechstes Capltel.
on der Zumessung der Strasen, deren Erhshung und Nilder#ngV

Allgemeiner 1.sumessung n nach der Schädlichkeit and Gefihrlichkei-des. Verbrechens 1. 4,



Z

Jumessung der Spasen #r den Verhältuissen des Verbrecherg . . . Art. 45Früherer Lebenswandel undHückfoll 47
Benehmen nach der That zund Inebesondere Gering ei Verbrechen gegen das Gigeithin 8 49
Bestrafu#ng bei den Ausammentreffen von Ver . —683Ansam knerete nvon Strafen . . . . « . s ä( .)7

ctkamnldctuug wegen dnAüiers . - . . . . . - äs
Milderung wegen Verstan . . · . . . . - 59

Einkluß unverschuldeter Laft . . . . . . 60

Siebentes Capitel. 6

Von den Gründen, welche die Strafbarkeit ausschlieften oder tilgen.

ssehlirunß vderSiasborkelt- .Kindern . . . . . . . Akt. til

nmr mangelndem Vernunstgebrauch . . . . . « 62
3) Bei Irrihum . . . . . . . . . - 63

4) Bei r*rr7 r*m . . . . . . - 64
3 di Nothsällen . . . . . . .... - 05

Mothwe . .. . .... s66,67

Etloschkn der Statuunn1) Durch den T Verbrecherg= 9 9r 68
2) Durch d der censschun siin und eriuttenetSuase 69
3) Durch Zurücknahme eines Antrags auf Vestra .4 Durch Verjährung . l71—76

Zweiter Thekk.
Von den einzelnen Verbrechen und deren Bestrafung-

Erstes Capitel.
Veom Hochverrath, Staatsverrath und anderen die Sicherb#e#tt des Staatsgefsbhrdeuden Knenge.

Hochver#ttd . . . . . . . . . . Art. 77—82

Staatov . . . . . . . . -ss,s4

Smstqishkltchc Handlungen . . . . . . isä

Zweites rVou Beleidigung der 97% des Sta atsoberhauptes, seiner Familic undhutichen beirinse
ctgrerthe . . . . . Art. 6—

rorchen egen die Familie des Statsberhau . . ·
rechen Pen andere r# iereude bürsten, roneon h und Vertreier . . E röaeben. über das Verfahr . . . . « 99

Drittes Copitel.
Von Aufsehnnng und ungeh gegen die Aentlichen Bebärden und

riedeusstörunge
Schersthong gegen dle sffentliche antan 5 ..... .0m.10012

Mit-IaUsitetvonmtcchensspgchk..... . - 103
Bruch der Ausweilung . s 10“



335

Ve leining zur Widersehlichkeit bei Abgaben . . . 105
Befreinng von Gefangenen · . . . · . -10(i,107

erabredung zum Ungehorsam s 108

u Letnung Gewerbtrestender aehen obrigleiiiihe L 100Cauf - 110
usruhr . . . . . . -lll—-lH

I sacstnsachtsge Versammlungen ...-... - Ils-
mndimdkn . . . . . . . - 116

Störung des D#nsftitdens. . . . 117

Vierkes Capitel. "
Von den Verbrechen wider dab Leben-

Ihatbestand desVertrechens der Todiuig . Alt 118. . . . . . . 119—122

odtschlag ......... 123, 124
EshusFahrlãsigleit ....... ... s
Anteil-ans der beibesfrncht . . . . . . . . . 127, 128

Verheimlichung der Geburt . . . . . . . . . .

,0lndsepsmghXsiofetPersoen - 130

Fünftes Capittl.
Von Verbrechen wider die Gesundheit.

*zng . Brust-IIIErregung v ahnsimn nid d eelsiizer chtricteng. . . - 138Selb usinbenneleno. . .. s 139

Sechstes Capitel.

Von PVerte bungen der wessiichen areibein
lsan . . . .. .- -.Ilkt.l-io—«3

Entsa ... .....-t«--——149
Wtdckkcchl iches chefaenbeen. . . . . . . -l50,läl
Kaub . . . . -152-154

Wktssllth ·« . . ... . . . . .. -löZ-—lö7

Ndlhlqnng ..... ... -läs.159
Bedrohung .. ... is -

Siebenlescapsllk
Von gemelngefährlichen Handlungen.

Brandstistun ...-. .-Akl·lsl—-lli7
Andere Lranskveihriche Handlungen .. 5* 168—170
Fahrlässige gemeingefährliche Handkungen "„ . . . . . - 7

Achies Tapitel.
Von Verlepungen des Eides, der Gelöbuksse und der Threrbietung gegen

« die Religion

. Krtt. 172—175
e tslni il 9 5 9 " · · . · - 177

Cthesbrucher *: 7 4Z . . . . . . 173



322

#
Bruch des iusachen Handgelobnisse. .... Art. 179Gotteolästerun . . .. . ...—- 180

Oesfentliche Oltabshing der Neligion . · . . . . · 181

Störung gomeodienstlicher Handlungen . ... -182—l64

Neuntes Capitel.
Von Verletzungen der Ehre.

Verläumdung . .. . . . . . . .Nrt. 185—187

lprv*sr Anzeige . . . . . . . . . -
idigun ' . 189, 190

Nänr= Verlsumdungen und Beleidinun isen . - 191
Gemeinschaftliche Bestimmungen für dieVerletzungen der Ehre 192-194

Zchntes Capitel.
Von der Selbnbalse und dem Zweikampf.

FShbute .... ....Akt.l95,196IV . . . . . . . . . «l97—20l

ft s Eaptel,
Von Verlehung der ehelichen Treue.

Chebruch . ... . . .Akt.202—«206

Bovlndc Verlassiungeieinesöbrrein ...-... . 207, 208
Doppelehe ....... . -209—2i2

Zwolftes Capitel.
Vom Diebstahl und der Veruntrenung.

Diebstahl überhbaupt . . . . . · . . . . .A2ls—2!o

tsiiiiawktDlsiId . .’. . . . . . . . 216, 217

I iicsqeieiehneieDiebstähle. · . . . . . . . . . - le—227

still- ........ - 228
lerwandten- na HLansdiebsahl · . . .«. . . - 229

gentwendung * Lebensmitteln . . . . . . · . . - 230
Diebehehlerei ·.......·.. - 231
Vernntreunn .... .. ... 232—234

Porenthaltung des Cesundenen ·...«..·.. 335
Dreizehnte# Capitel.

Von voerübereice 7ud und 5 Hlungen,
Einfacher Velr . . · Art. 6—239Ausgeelanchene Betrug · . . · . . . .

Leichtsinniger und muwilliger - . . . . . . - 242, 24

BctüeHadliinqenbeideiiiVnnle . . .. -24-l,2l

NUIIIPmiche Ueindkdinigdesklsenoder der Gesusundheit . .
Anmahungen undbetrngerisce Dandlungen im VBezug auf berlöniiche Verhatiiise . - Läg-IIgalichnnj

Vierzehnles Capitel.
Von Münzverbrechen.

Zalschmünzen . « · , « « ... .Ikl 260

Fälschung achten'Geldes - .. . . . . . . 261, 262



 -

Ausgeben falschen Geeldes . . .. .Atk.263,264
Gemeinschaftliche Bestimmungen . . . . . 265—268

Funfzehntes Caypitel.
Von verschiedenen Beeinträchtigungen fremden Eigenthums.

Kreriuträchting luenera e At. 269275
Bechurichügung der Fisch ......... -Verlehung von Grenzz *8 ...... s277,27s
Wanst-as standest Unruhe-gen bunt . . . . . . - 279

Widerrechtliche Benutzung einer w e ..-..·.. « 280
Beschädigung fremden Eigenthum . . . . . -28!-284
Clavus-gen in sremdeGe e . . . . . . . . -
Wucher .... -2sc—290

cechzchaies qustcl

VonVerlebungen der Sintihteit
Juh acht- . . . . . . Art. 291, 292

eurschan .... . -293,294

llstzncht mit Voman ander-wettet Bekpsitcbtuuqcn .... - - 295

Unzucht mit Fu9in bewußtlosem s . . . . . - 296ut mit Kindern auter vlerzehn da reu . . ... . . - 297
Verführung zur . . . . 298, 299Unzucht als Geaach . . . . 300, 301

Gemeinschastliche Vestimmungen. fur die unj se . . . . -302—-304
Naht-Inser welche 4u sfenllichem Aergernib herelchen. - 305Thierqua · . . - 306

Siebenzehntes Capitel.
Von Pflichtverlehungen in besonderenVerbäendfen.

Vernachläslgung der Amkspslicht. · . Art. 307

Tütchmideige Annahme von Geschenlen. . . . .. . - z0
Bestechung s-

Genieinfchnftltche Bestimmungen sur die Annahme von Velhenlen * die***; 312—31s5Mißbrauch der A 31 7
Mißbrauch des gen Vertraue « «. . . . . -

Verletzung von Mennhemwegraleg enss "
ulepang-wieichtbiger Derschneegenhen . . . . . - 320

elt t · "

Mrrschriften4½s—’ederuntersuchung . s

Druckfehlekbekschthnnq zu Selte2Im Au # aus der 3. Jelle von uulen muß enseall: „ganz oder ½ v#nühin Sirasen“ eltzen: „ganz
oder Whelkwelse nech nicht verbüßten Strasen.“





537

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste von Gottes Gna-
den Jungerer Linie und des ganzen Stammes Acltester regieren-
der Furst Reuß, Graf und Herr von Plauen,HerrzuGreiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.
Ueber die Vollstreckung der Todesstrasen und dle Formen des dabei zu brobachtenden

Verfabrens verordnen Wir bierdurch in Uebereinstimmung mit dem ersten erdemlichen Land-
rage Folgendes:

 1.

Die im Actikel 6 des Scrasgesehbuches als einzige Art der Todesstrafe sestgese###
Euthauptung wird wittelst des Besles vollzogen.

*iee
Die Hegung des Haksgerichtes, vor Vollstreckung des Urthekles und die dafür in der.

pelnlichen Gerlchesordnung vorgeschriebenen Förmlichkelten, insbesondere auch das Einläuten
des Gerichts und das Brechen des Stabes salleu weg-

8. 3.
Der Rlchter hat nach dem Eingange des Rescrlpts, welches die böchste Eneschliegung

über die Wollziehung der Todesstrafe enthäle, dem Inaquisiken die Zeit der Vollstreckung ei-
ulge Tage vorher bekanme zu machen und denselben zu der bestlimmten Zelt auf den auser-
sehenen Richuplaßz, welcher dem Publikum nicht zugängig sein darf, bringen zu lassen.

. 4. .

AuchlndekswischenjeltqufdeesutkictzndemBekukkbelltkaNiemqndeoIversteifte
werden, auher dem Geisklichen, welchem dle Worbereitung zum Tode übertragen ist, den
allernächsten Verwandteen des Veeurkheilten und denjenigen, welche mic lhm über befondece
Angelegenheiten von erheblichstem Inkeresse zu sprechen haben. Die Verwandten dürfen je-
doch so wenig als Lehtere umnter Lichs während der Abend. und Nachtruhe au dem Ver-
urtheilten gelassen werden.

(. 5.
Ist der Rich'plag vom Gesängnisse entferne, so erfolgt der Transport des Verureßess=

cen ohne besonderes Gepränge= doch unter gehöriger Bewachung, auf einem Karren, den
Räcken nach dem Richlplae zugewendec.

Eine Begleltung zum Richtplabe durch Geisikiche findet niche mehr Kack. küm obre
dem Verurtheilken auf sein Verlangen Trest und Zusprache zu ertheilen, liegt es dem Geist-
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lichen, welcher ihn zum Tede vorbereicet hat, annoch ob, sich unmitrelbar vor der Hinriche-
ung in der Rähe der Richistätte einzusinden. Im Falle einer Behinde, ung soll oieser Gelst.
liche durch einen ondern Geistlichen vertreten werden.

 6.
Die Woslzlehung der Strafe ersolgt in Gegenwart des Untersuchungsgeriches und elner

Mehrzahl zuzuzlebender Urkundspersonen, wozu insonderheit dle Mirglieder der Gemeinde-
behliken, namentlich die Gemeindevorsiände und der Gemeinderath des Orcs, wo das Un-
tersachun ggericht seinen Sitz bar, gehören.

Dos Geriche bac auf dem Richiplatze vor der Hlurlchtung in Gegenwart des Verur-
tbeilten den Anwesenden die ergongenen Urthel, sowie den landreherrlichen Besehl zur Hin-
richtung bekanne zu machen und hircauf den Nachrichter zur Vollslehung anzuweisen.

*rm
Die in der peinlichen Gerichtsordnung vorgeschrlebene Ausrufung des Frledens süc

den Nachrichter, sowle dessen Anfcage noch vollbrachter Erecurion an das Gerlche soll un-
terbleiben; dagegen har dos Gericht bei Erösfnung des Erecutlonsaktes G. 6.) durch seier-
liche Ausrusung des Friedens im Allgemeinen Ruhe in aller Bejiehung auf würdige Weise
gebleten zu lassen.

. 8.

Außerdem hat das Gericht im Amtsblatce und zuglelch in elnem an dem Orte der
Wollstreckung oder in dessen Nähe erscheinenden Nachrichtsblatte elne kurz gesahte Darstell-
ung der Persönlschkeir des Verbrechers, des verübten Verbrechens, des Ganges der Unter-
suchung und der gesällten Seraferkennrnisse durch den Deuck bekanne zu machen.

5 9.
Weitere Anordnungen über das Versahren beil Wollstreckung richeerlich erkannrer und

landesherrlich genehmigeer Todesstcafen bleiben der jedesmaligen besondern Jastructlon an
das Untersuchungsgerlcht vorbehalten.

C. 10.
Beftudet sich eine zum Tode veruriheilte Welbsperson im Zustande der Schwanger-

schaft, so ist ihre Hinrichtung bls nach uberstandenem Wochenbette zu verschleben.
Urkundlich baben Wir dleses Gesetz böchsteigenhändig vollzogen und Unser Landesfürst-

liches Instegel vordrucken lassen.
So gescheben Schloß Schleiz, den 14. April 1852.

1. #.) Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß.
Dr. v. Bretschneider.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 119.
Gesetz zum Schutze der Holzungen, Baumpflanzungen, Wiesen, Felder und Gärten.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, von Gottes Gna-
den Jüngerer Linie und des ganzen Stammes Aeltester regieren-
der Furst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein2c. 2c.
baben sowohl wegen des nahen Zusammenhangs elnes Forststcasgesetzes mit dem Scrasgeses=
buche, als zu Errelchung elner möglichst gleichsörmigen Gesehgebung hierin mic den ubrigen
Tbbringlschen Stagcen, welche gemeinsum den Enewurs eines Gesetzes zum Schuße der
Holzungen, Boumpflanzungen, Wielen, Felder und Gärten haben ausarbeiten lassen, unter

Beirath ind Zustimmung des ersten ordentlichen Landrages beschlossen, dem nachstehenden
Gesetze Unsere Landessürstliche Sanktion zu ertbeilen:

I. Allgemeine Bestimmungen.
8. 1.

Verpflichtung zum Schadengersaß.
Jede widerrecheliche Selftung eines Schadens in Holzungen und Baumpflanzungen

an einzelustebenden Béumen, inglelchen auf Wiesen, Feldern und in Gärten, verpflichree den
Uebeber, cn möge ihm nun Absicht oder bloh JFahlössigkelt zur Last sallen, zum vollen Er-
sabe des Schadens. Von mehren Theilnehmern hastet jeder für dos Ganze des Schadens,
vorbehältlich der ihm nach den Umständen elwa gustehenden Regrehanprüche an die anderen
Theilnehmer.

8. 2.
Umfang des Schadendersahes.

Bei Ausmirtelung des Schadens ist nicht bloß Rucksicht zu nehmen den gegen-
Auegegeben amS.Mal 16852.
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yri
wärtigen Verlust, sondern auch auf die — binsichillch der Waldungen und Baumpslanzun=
gen insbesondere auch in Ansehung des gestorten Zusammenhanges der Kulturen — vernich·
tete oder geschmalerte Hoffnung des Nachwuchses, insoweit der hleraus hervorgehende Ver-
lust sich mit Sicherheit berechnen laßt und nicht durch neue Ansaat oder neue Pflanzung
sosort gehoben werden kann. Was aus Anlaß der Beschadligung auf die neue Saat oder
Pflanzung verwendet werden muß, kommt mit in Anschlag.

#S. 3.
Hastpflicht.

In Anfehung des Schabensersaßes basten Ehemänner für ihre Shesrauen, Aeltern
und Pflegealtern für ihre bel lbnen wohnenden und von ihnen Kost und Uncerhalt empfan-
genden Kinder und Pflegekinder. Aushülflich basten für Hueschäden, wesche lre Hirten
verursache Haben, dle Gemeinden und andere Dlenstherren. Ferner hasten aushülflich Lehr-
berren sür lbre Lehrlinge, Meister für ihre Gesellen, Herrschaften für ihre Dleustboten, wenn
und insoweit das von den Lehrlingen, Gesellen oder Dlenstboten widerrechtlich Erworbene In
den Nutzen der Lehrherren, Meister und Dienstherren verwendet worden (#Kl

8. 4.

Beschädigung durch Thiere ohne Schuld eines Menschen.

Inl durch Thiere, welche sich im Elgenthume beßunden, ohne erwelsliche Schulb elnes
Menschen geschader worden, so criffe die Verbindlichkelt zum Schadenserlaße den Elgenthü-
mer. Dileser kann sich vurch Ueberlassung des Thleres an den Beschädlgeen vonseiner Ver-
bindlichkele nicht besreien.

8. 5.

Anwendbarkeit einer Strafe neben der Verpflichtung zur Leistung von Schadens-
ersaß.

Neben der Werpfllchtung zum Schadensersatze treten in den durch das gegenwär#ige
Geset oder durch das Strasgesetbuch vorgesehenen Fallen zuglelch Strafen ein.

. 6.

Anwendung des Strafgesetzbuchs.

Wos dlejenigen Handlungen betrifft, welche nicht gegen bloß pollzelllche Anordnungen
dieses Gesehes gerlchter snd, so kommen die im Serafgesebuche enthaltenen Vorschriften,
insoweit nicht In Folgendem abweichende oder ergänzende Bestimmungen getrossen worden
sind, zur Anwendung.

Hiasichtlich der bloß polizeilchen Uebertretungen (Abschnie III. dieses Gesetze.) sind
außer den in gegenwäritgem Geseoe enthaltenen Vorschristen dle im ersten Thelle des Seraf-
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gesebuches gecrossenen allgemelnen Bestimmungen über Werbrechen und deren Besirafung,
soweit sie durch dieses gegenwärtige Geset nicht abgrändert sind, ebensolls anzuwenden.

8. 7.

Gewalithätlge Widerseßlichkeil.

Wenn der, welcher eine unter die Beslimmungendieses Gesetzes fallende strafbare Hand-
lung begehr, dabei Wassen oder gesährliche, zur Veröbung dleser Handlung nicht erforder-
derliche Werkjeuge bei sich führt, oder wenn er, auf der That betroffen, der Pländung oder
Wegnahme des Gestohlenen oder Gesrevelten, oder seiner Festnehmung mie Gewalt oder
Drohungen sich widerseezr, so tritk, sosern seine Handlungsweise nicht in ein schwereres Ver-
brechen übergehe, neben der Strase für die Handlung, wegen deren er angehalten wurde,
eine Serase von drei Wochen bis zu drei Monaten Gefängniß, oder Arbeikshausstrase bis
mu einem Johre ein. Als Erschwerungegrund iumnerhalb dieses Strafmaßes ist es anzuseben,
wenn die Widersebung von mehreren Personen gemeinschaftlich begangen wird.

Hot bei der Widersetzung nur eine Bedrohung mit Thtlichkestrn Srarc gesunden, oder
wurde die Gewalt niche an der Person des den Thäter Anhaltenden ausgeübe, oder ist der
Wloerstand durch ein ungesebliches oder ordnungswidriges Benehmen des Anpaltenden her-
vorgerusen worden, so kann bei Zumessung der Strase bis auf drel Tage Gefängnih herab-
ggangen werden, insofern niche im letzten Falle durch den Ereeß des Anhaltenden der Wi·
derstand überhaupt entschuldlgt erscheint.

S. 8.
Erschwerungsgründe.

Bei allen in gewinnsüchtiger Absicht, oder ouch ous Rache, Besbeit öder Muthwislen
verübten Verbrechen on Holzungen, Baumpflanzungen, Feldern, Wiesen und Gärten ist es
als eln besonderer Erschwerungegrund imerhalb des Strasmahes zu betrachten:

wenn sich der Tha#ter bei der Ausführung el#er Säge oder bei Eniwendung von
Waldstreu eines eisernen Rechens bedient hat ;
wenn eln angestellter Arbeiter oder ein Verwaltungs oder Aufsichts·Beamterdiehier-
durch erlangte Gelegenhelt zu dem Verbrechen benuht, teso. sich an den seiner Ver-
waltung oder Aufsicht anvertrauten Gegenstanden verbrecherlsch vergriffen hat, vorbe,
baltlich der Bestimmung in X

. wenn das Verbrechen bei Nachtzelt (Art. 152, 2 des Strasgesehbuches), inglelchen,
wenn es an Sonn., Fest- oder Buß·Tagenverubtwordenist;
wenn der Thäter bei der Unternehmang des Werbrechens elne besondere Oeflissenheit,
3. B. durch Uebersteigen von Wald-, Feld und Garten-Besrledigungen, oder elne
besondere Frechhric an den Tag gelegt hat;

*—7*

-
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But

. wenn bas Verbrechen im Komplott, d. h. nach genommener ausdrücklicher Verab-
redung oder iillschwelgender Uebereinkunft von Mehren, ausgeführe wurde;

 wenn der auf der That Betrofsene aufeAnrufen nlcht stehen geblieben ist, oder seln Werkzeug auf
Ei. der soustigen Aussehers nicht abgelegt, oder durch

ku eines felschen Roamen zu tauschen oder sonst sich unkenntlich zu machen ge-
sucht

wenn t#er sich zur Fortschaffung des Entwendeken elnes Spamnfuhrwerks be.
dient bat;
wenn die fraglichen Gegenstände zum Verkauf oder zur Verarbelkung Behufs des
Handels gellohlen oder wieklich veräußert worden find;
wenn das Werbrechen an Obst., Samen= oder Zier-Béumen, Hegerelsern, oder
Baumpsählen begangen worden I##t;
wenn widerrechtliches Grasen, Hüten oder Samensichen in jungen Schlägen oder
Ampflanzungen geschtehe.

—

 8

8. 9.
Räckfall.

Hinsichtlich der Glelchartigkelit der im vorigen Paragraphen bezelchneten Verbrechen
sewohl unter sich, als mit anderen Verbrechen findet Art. 47 des Strasgesetzbuches An-
wendung.

Die im drieten Abschnieie des gegenwärilgen Geseges behandelren verschledenen polizel-
lichen Uebertretungen sind auch untereinander ulcht für glelchartig zu achten.

5. 10.
Straftkosigleit in Nothfällen.

Die Szperhnon oder Beschädigung von Holz im Freien, welche zur Abhülse in au-
genblicklichen Nothsällen gescheben ist (. B. von Fuhrleuten, deren Geschirer umgeworsen,
zerbrochen ist rc.), soll nmur dann lteaflos sein, wenn der Thäter dem Eigenthümer oder des-
sen Stellvertreter, oder auch dem Gemeindevorstande des nächsten inländischen Octes bei er-
ster Gelegenheit, längslens aber binnen drei Tagen, unter Darbietung baarer Vergütung des

at.Schadens Anzeige davon gemacht
Wird diese Anzeige unterlassen, so ist dies polizeilich mit einer Geldbuße bis zum

doppelten Berrage des Schadens zu abnden, vorbehältlich des Ersaßes des lehten.

II. Verbrechen aus Elgennutz.

8. 11.
Arten derselben.

Wegen Diebstahls nach Mahgabe des Strasgesehbuches wird bestrofe:
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a. wer Holz Horz, Rinde, Baumsast, Baumfruchte, dLaub, Gras, Moos, Streu allor
Art, oder sonstige Haupt= oder Neben-Produkte der Waldungen im Freien, d. b.
außer dem Gewahrsam eines Hausrs oder besciedigten Hofraumes, serner wer land-
wirehschaftliche Erzeugnisse mit Einschluß von Obstfrüchten, oder landwirthschaftliche
Gerärhschosten vom Felde oder sonst im Freien, ingleichen derjenige, welcher Obst-
srüchte, andere Garteuerzeugnisse oder Geräthschosten aus Gäcten, endlich derjenige,
wescher Feld- oder Garten-Befrledigungen, oder in Feldern, Wiesen oder Gärten=
Baumpsähle, Bohnenstangen, Hepsenstangen u. dgl. entwendet;
wer Wieh in sremde Holzungen, Baumpslanzungen, Felder= Wiesen oder Gärten in
sewinnsüchtiger Absiche treibe; v

·wercis-besagterWeisenuffkemdmGrundstückestSttinebricht,Lehm,Sandede
Erd-gräbt,overqssdeteFosstlieneumimnm

8. 12.

Vollendnng.

Der Holzdlebstohl an steyendem Hosze ist sür vollendek zu achten, wenn der Baum
gesällt, der Busch oder Strauch umgehauen, der äst, die Wurzel abgebrochen, abgehauen
oder abgeschnitken worden ist. Harz, Rinde, Walderde, Moos, Geas, Laub und Sereu
oller Art gllt ols entwendek, sobald es abgekraße, abgeschälr, abgeschnleten, abgerupst,, ab-
oder zusammengerecht oder gekehrt ist. Ebenso ist der Diebstahl an Feld., Garten- und
Wlesen--Ergeugnissen sür vollendet zu achten, weun diese vom Boden oder Baume gecrenu#t
worden sind.

5

#t

8. 13.

Vergehen der Verwaltungs= und Aufsich tbeamteten.

Personen, welche zur Verwaltung von Holzungen, Baumpflanzungen, Feldern, Wiesen
und Gärten, oder zur Aufsichtsführung darüber von einer öffentlichen Behörde verpflichler
worden Und, sollen, wenn sie an einem ihrer Verwaltung oder Aussiche anvertrauten Gegen.
stande ein Verbrechen ans Elgennußz begeben, dleserhalb mit den nach Akc. 233 des Stras-
gesetzbuches eintretenden Strafen belege werden.

III. Uebertretung blos polizellicher Anordnungen.

Vorschrift wegen des Abfahrens aufgemachter Hülzer.

Es darf Niemand das in den Holzungen zur Absuhr berele liegende, erkaufte oder
sonft erworbene Bau., Brenn, oder Nut-Holz ohne vorgängige Anwelsing von Seiten des
Eigenthümers oder seines Stellvertreters (in den Demainenwaldungen des guständigen Forstbe-
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amten) absahren, ober abfahren lassen; auch soll das Abfahren nicht geschehen an Sonn-,
Fest. oder Buß·Tagen, ingleichen nicht zur Nachtzeit (Art. 152, 2 des Strafgesetzbuchts),
ausgenommen, wenn zum nachtlichen Absahren die ausdruckliche Erlaubniß der vorgenann-
ten Betheiligten vorher ausgewirkt worden ist.

Wer hiergegen handelr, sällt in eine Strase von einem Thaler bis zu drei Thalern,
welche verdoppelt wird, wenn die Uebertrecung zur Nachtzeit, oder an Sonn= Fest= oder
Buh-Tagen geschieht.

8. 15.
Anzünden von Zeuern im Freien.

Wer in Holzungen ohne Erlaubmiß des Eigenthämers oder dessen Verererers, oder
lonst un Freien auf eine sür das Eigenthum Dricker Gesahr drohende Welse eln Feuer
anzünder, oder ein mie Erlaubniß angezündetes Feuer unausgelsscht verläße, ist um zehn
Groschen bis zu drei Thalern zu besteafen. Ist bierbel vurch Unvorsichrigkeic ein wirklicher
Schaden entstanden, so crist die Bestimmung im Art. 171 des Stcasgesetzbuches ein.

§. 16.
Handel! mit Holzpflanzen,Obstbäumenundderglelchen.

Wer außerhalb seines Wohnortes Holzpflanzen (Pflänglinge), junge Obstbzume oder
ausgeschnittene Baumgipfel, Cheistbäumchen, Pfingst- oder Kirmes-Malen oder andere der-
gleichen Baume zum Verkaufe bei sich sühr#, muß sich durch Zeugniß einer Bebhörde über
den rechtlichen Erwerb auswelsen. Glelcher Ausweis Uk erforderlich, wenn-Hots n eleinen
Quantitäten ouf Körben, Schledkarren, Handschlitten, in Trachten, Bürden u. s. w. zum
Verkause in Städte oder Dörser gebracht wird. ·

Diejenigen,totlchegcgkneinevicsekAnordnungenfehle-»tkisstnebeangnahmeder
.(()kgknstmsoe,welchesieohtteikuanusIveIssumVerkause bei sich fuhren, noch eine Strafe
bis zu zwanzig Groschen.

8.
Strafbares Betretenlafsen auf freud Kri- Feld-, Wiesen= oder Gartengrund-

en.

Wer sich mit zum Fallen des i dienendem Werkzeuge in eler fremden Holzung
ausierhalb eines gewohnlichen Fahrweges oder Fussteiges, Ingleichen wer sich mie Gereh=
schasten, welche zur Abbringung oder Fortschaffung von Feld., Wiesen= oder Garten-Erzeug-
nissen geeignet surd, auf fremden Feld., Wiesen= oder Garten-Grundstäcken betreten läßr,
ohne einen erlaubten Zweck nachweisen zu können, soll mit fünf bis zwanzig Eroschen be-
sicase werden.

Verbotese Wege.
Das unbesugte Betreten fremder Grundstucke wird mie elner Suefe bis zu funf

Groschen belegt.
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Das unbesugee Fahren auf fremden Eanue außerhalb erlaubter Wege wird mit
zehn bis zwanzig Groschen, wenn es mit Geschirr, und mit fünf bis zehn Groschen, wenn
es mit dem Schlebkarren u. s. w. geschieht, — das unbefugte Fahren durch Kulturen und
Schonungen aber mit funfzehn Groschen bis drel Thaler, wenn es mit Geschirr, und mie
zehn Groschen bis einem Thaler, wenn es mit dem Schiebkarren u. s. w. geschiehe, be.
straft. Gleicher Strafe, wie das Fahren mit dem Schiebkarren, unterliegt in beiden Fallen
das Reiten.

Die Sirasen werden verdoppelt, wenn der Frevler zum Behuf des Fahrens oder Rei-
tens einen Schlagbaum aufgeschlagen, oder Gräben, Verbauc, Gehege u. s. w. beseitigt hat.

Besondert ortliche Bestimmungen bleiben vorbehalten.
5. 19.

Jurücklassen und Abwerfen von Holz von Seiten der Holzfuhrkente.

Wer belm Absabren von Holz dasselbe gan; oder zum Theil im Walde liegen läße,
oder an anderen Orten, als dem Orte seiner Bestimmung, abwirse, um seinem Gesponn
eine Erleichterung zu verschoffen, st mie Gefängult blo Ju vler Tagen oder entsprechender
Geldbuße zu belstcasen, wenn er lche sosort nach seiner Rückkunst dem Eigenthümer des
abzufahrenden Holzes Anzeige davon gemacht hat.

s. 20.

Beschädlgung durch Thiere, aud Fahrlässigkeit der diese beaufsichtigenden Pew—
sonen.

Wer durch Fohrlässigkelc verschulder, daß Wleh,, welches von iöm zu beausstcheigen
ist, auf sremde Grundstücke gebt, die mic dem Wieh zu betceiben er kelm Reche Hac, ist,
abgesehen vom Schadensersahe, je nach dem Grade der Fahrlässigkeit und des verursachten
Schadens mie einer Geldbuße bis zu zwanzig Thalern gu belegen.
. s. 21.

Ueberschreitung des Beholzungrechtes w.

Wer bel Ausubung selnes Beholzungsrechtes oder elnes andern Rechtes zu Gewinnung
von Haupt· und Neben·NutzungeneinesfremdenWaldesdiefestgesetztenBedingungenund
Schranken hinsichtlich des Ortes, der Zeit, des Maßes oder der Mittel uberschreicet, wird
um zehn Groschen bis zu zwei Thalern bestraft.

8. 22.

Mißbrauch der Erlaubniß zum Holzlesen, Streusammeln u. dal.
Wer die Erlaubniß bar, Noff= oder Lese-Holz, Ingleichen Sereu oder andere Wald-

produkte zu holen und die verordmungemäßigen oder fonst feslgeseeeen Grensen dlesee Erlcub,



alß, Zeic, Ort oder Maß derselben überschreicet, oder die vrcordnungsmäßigen Bedingungen
uscht erslle, oder sich babel nicht ausdrücklich gestatteter Werkzeuge bedienk, ilt mie Gesäng.
niß von ellem bis zu drei Tagen zu bestrafen.

Wer das in Folge erhaltener Erlaubniß gelesene Holz, oder Sereumaterlal und andere
Waldprodukte, zu deren Entnehmung er nur zu seinem Wircbschaftebedarse berecheigt ist,
an Andere veräuhert, uncerllege der Serase des Diebstahls G. 11).

8. 23.

Verkauf zum eigenen Bedarf erhaltenen Holzes.

Wer Holz, welches ihm nur zum eigenen Bedarfe oder zum eigenen Geschäftsbetriebe
abgegeben worden, verborswidrig verußert, wird um den einfachen, in Wiederholungssällen
um den doppelten Werth des also verqußerten Holzes beflrase.

Beim zweiten Wiederholungssolle und bei weiteren Rücksällen erlee daneben die zelt-
welllge Enkzlehung der erwoigen Berechilgung, sedoch nur süc die Person und niche über
sauf Jahre, zur Strase eln, sosern solches bel Zurrkennung der Sorafe des vorigen Nück.
salles, wie dies jedeemal gescheben soll, angedroht worden ist.

8. 24.
Ankauf von entwendetem Holze rt.

Wer Holz, odee andere Wald-, Feld., Wiesen= oder Garten-Erzeugnisse, welche ent-
wendet worden und, oder welche nicht veräußert werden durseen G. 22 und 23),meK.ane
niß von der ersolgten Entwendung derselben oder von der Verbotswidrigkeir ihrer Verkußerung,
durch Kauf, Tausch, Geschenknahme u. dgl. an sich bringr, ist als Begünstiger des Ver-
brechens oder der Ueberwetung zu bestrafen.

Geschieht die Erwerbung solcher Gegenstände unter Verhöltnissen, welche den Werdache,
daß dieselben enewendet worden selen, oder niche verkause werden durften, Iin dem Erwerben-
den erregen mußten, so wicd derselbe mit einer dem Werthe des Gegenstandes gleichen Geld-
buße belege.

8. 25.
Unerlaubtes Behanen der Baumstämme im Walde.

Wer im Walde auherhalb der belonders dazu angewiesenen Pläze ohne vorber dazu
eingeholte Erlaubuß Baumstömme bebaut (beschlägt, berappe), unterliegt einer Geldstrafe
von gehn Groschen bis zu sechs Thalern.

* 26.
Ordnungswidriges St cheu, Verl 6 von Kultur--Sch itteln und Mar-

ken, Uniwerfen aufgesehler Klaftern us 8
Wer auf sremden Grundstäcken
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a. das ihm verstartete Sereurechen u. #. w. aus Fahrlässigkeit an anderen, als an den
bierzu angewiesenen Seellen unteruimmt;
Kulturvermochungen, Hege- oder Entwösserungsgräben einreißt oder beschädigk, oder
PHegeseichen irgend einer Are, Abeheilungsnummern, Distrik steine, Distrikttaseln, Weg-
weiser, Warnungslaseln u. dgl. umwirfe, entsernt oder andere Ungebuhrnisse begebt; oder

. an stehendem oder gefalllem Holje das Waldjeichen, Nummern oder sonstige Bejeich-
nungen aushauet, wegnimmt oder unkenutlich macht; oder

d. ausgesehie Klastern, Schocke oder Haufen einreißt oder umwirft,
bat, insoweit nicht die Handlung den Srrafbestimmungen des Sccasgesehbuches, resp. den
Vorschristen im ersten und zweiten Abschnicte dieses Gesrües unterlieg#, eine Strase von
fünf bis zanzig Groschen, welche in dem Falle unter b nach Maßgabe des gestisteten
Schadens bis zu drei Thalern austeigen konn, verwirkt.

Sonstige Polizeiwidrigkeiten.

*

F

Andere, hier nicht namentlich ausgefuhrte, Uebertretungen allgemeiner oder örtlicher
Verbote, welche den Schuß der Holzungen, Baumpflanzungen, Felder, Wiesen oder Gär-
ecn, die Ordnung des Forsthaushaltes, oder die Beförderung der Forstkulenc zum Zwecke
haben, werden nach dem Ermessen der Behörde mit thunkichster Beachtung der in . 14—
26 bestimmien Strafverhältnisse geahndet.

9. 28.

Insammentressen von Uebertretungen mit Verbrechen.

Schliehe eln der Bestrafung nach diesem Gesetze unterliegendes Verbrechen aus Elgen-
nutz, Rache, Bosbeit oder Murhwillen eine Uebercretung elner bloß polizellichen Anordnung
in sich, s#o ist die Ueberrretung nicht besonders zu ahnden, sondern nur bei Bestcafung des
WVerbrechens als Erschwerungsgrund innerbalb des gesehlichen Serasmaßes zu beachten.

IV. Verkahren bel Vergeben gegen dieses Gesetz.

#5. 29.

Perpflichtung zur Anzeigc.

Verpflichtet zur strengsten Aufmerksomkeit in ihrem Amnskreise auf alle strasbaren
Hanblungen in Bezug auf Holzungen, Bausupflanzungen, Feldern, Wiesen und Gärten, und
zur Anzeige in jedem Folle sind die Gemeindevorsfände, das gesammte Yolizeidlenst-Perso-
nal, sowie diejenigen, welche bel dem Forstwesen angestellt sind, oder welchen sonst die Auf.
siche über Holzungen, Baumpflanzungen, Felder, Wiesen oder Görten öbertragen ist, ste
seien im össemlichen Dienste, oder in Privatdiensten. 2
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S. 30.

Anhaltung, Pfändung und Verhastung der Freoler.

Wenn Jemand über einem Verbrechen an Holzungen w. oder bel einer Uebertrekung
der polizeilichen Vorschristen dieses Gesetzes betroffen wird, so ist cs dem Betretenden ge-
startet, ihn anzuhalcen, zu pfänden, und wenn es ein Fremder, ein Unbekanmeer oder ein
loust schon verrusener Frevler ist, sich seiner Person zu bemächeigen und ihn sofort an die
Juständige Behörde abzuliesern.

Die Betroffenen sind verbunden, die Werkjeuge und Geräthschasten, wesche sie bei dem
Wergehen benuhe haben, oder welche zu fübren verboren ist, dem sie Anhaltenden auf Ec-
sordern abzugeben, und es sind dieselben, dasern sie niche nach Mahgabe des Serafgesebbu-
ches der Konfiskatlon unterllegen, erst nach abgeurtheilctem Vergehen, bejzüglich wenn Ver-
urtheilung ersolgte, erst nach Zablung des Schadensersatzes, der Strase und der Kosten,
wofü sie glelch elnem gerichtlichen Pfande haften, zurücksugeben.

In die Zohlung binnen sechs Wochen nach der Verurthellung ulcht ersolgt, so werden
die abgepsändeten Gegenstände versteigert und der Erlös wird gu Berichtigung des Scha-
densersatees, der Strase und der Kosten verwendet.

5. 31.

Pfandgebühren.
Pfond- und Anzeige-Gebühren, sowie Serasanthelle der Denunzlanten, inden niche

Statt.
8. 32.

Befngniß des erkennenden Richters.

In ollen Fällen, wo das auszusprechende Serasmaaß nicht dle Höhe vonsechs Wochen
Gesängniß überstelger, hat der Richter alternatlv auf Geld, oder Gesängnißstcase zu erkennen.

8. 33.
Zuständigkeit zur Untersuchung und Untersuchungsversahren.

Bis auf Weiteres har es bel der blsherigen Zuständlgkelc und bel demblsherigenUn-
tersuchungsversahren, sowie namentlich auch bel den bisherlgen Vorschristen, wegen Verfolg-
ung und Feststellung der Verbrechen, bezüglich der Verbrecher, sein Bewenden.

*
Schlußbestimmung.

Das gegenwäreige Geseh trike gleichzeltig mit dem Serasgesegbuche In Krast und sind
von da an die den Schutz der Holzungen, Baumpftanzungen, Belder, Wiesen und Garten
betreffenden früheren Gesetze aufgehoben.
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Die in dem Gesetze, dle Elnführung eines Strasgesebuches becressend, enthaltenen
kransitorlschen Bestimmungen leiden auch auf die dem gegenwärtigen Gesete unterfallenden
Werbrechen und Uebertretungen Anwendung.

Urkundlich haben Wil dieses Gesetz böchsteigenbändig voflzogen und mie Unserm Lan-
desfürstlichen Jastegel bedrucken lassen.

Schloß Schlelz, den 14. April 1852.

(+½ Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß.
v. Bretschnelder.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüungerer Linie.

No. 120.

Revidirtes Staatsgrundgeseh nebst dazu gehörigem Wahlgesehe.

WirHeinrich der Zwei und Sechzigste von Gottes Gna-
den Jungerer Linie und des ganzen Stammes Aeltester regieren-
der Furst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.
Nachdem in Folge der seit Publikation des Staatsgrundgesetzes vom 30. November

1840 elngeeretenen Veränderungen in den öffentlichen Verhälmissen des deurschen Gesammé=
vaterlandes sich eine Reviston des erwähnten Grundgesetzes nöthig gemacht hat und nachdem
dieselbe in Ueberelnstimmung mit dem am 10. November vorigen Jahres eröffnecen ersten
ordenclichen Landtage vorgenommen worden ist, so verkünden Wir unter ausdrücklicher Wle-
deraufbebung des gedachten Versassungsgesetzes vom 30. Novbr. 1819 das, ouf Grund der
deshalb gepflogenen Verhandlungen vereinbarte neue Staatsgrundgesetz bierdurch wie folger:

Erster Abschnitt.
Von dem Staatsgebiete.

81.
Das Furstenthum Reuß jungerer Linie bildet elnen untheilbaren, selbststandigen Thell

des deutschen Bundes.
KC. 2. »

Die verfassingsmäßigen Beschlüsse und Gesetze des deutschen Bundes sind für das Füc-
stentbum mahgebend und erlangen durch die vom Fürsten versügee Publikation verbindliche

Krafe. 6

(. 3.
Die für die Verwaltung des Seaates nöthig werdende Organisatlon erfolgt durch das

Geseß.
Ausgegeben am 5. Mai 1852. 1
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C. 4.

De Grenzen des Staates können nur in Krast eines Gesetzes verändert werden.
Grenzberlchtigungen mit einem Nachbarsta#ke, durch welche nur elnzelne Seücke zur

Herstellung elner geordneten Abgrenjung ausgetauscht oder abgesassen werden, niche aber ein
Staatsangehöriger abgetreten wird, können ohne Zustimmung der Landesvertretung geschehen.

Zweiter Abschnitt.
Von den Staatsangehörigen und ihren Rechten.

KC. 5.
Die Bedingungen für den Erwerb und den Verlust des Staatebücgerreches werden

durch das Geseß bestimmt. 6

. 6.
Dle Strafe des börgerlichen Todes soll nicht ftactsinden.

“. 7.
Die Freihelt der Auswanderung kann von Staakswegen nur in Bejzug auf die Wehr-

ofllcht beschränke werden. Abzugsgelder dürfen niche erboben werden.

6. 8.
Socandesvorrechte sinden nicht Seatt. Die Séaasangeßbrigen sind vor dem Gesetze

glelch. Dle öfsentlichen Aemter sind umter Elnhaltung der von den Gesetzen festgestellten
Bedingungen für alle dasu Besähigten gleich zugänglich.

Alle Staatsongehörigen sind wehrpflicheig; dle weltern Beslimmungen über die Art und
den Umfang dleser Verpflicheung eriffe das Gesetz

KC. 9.
Die Freibeit der Personen und des Eigenehums ist keiner anderen Einschränkung un.

kerworsen, als welche Gesetze und Rechte bestimmen.

(4. 10.
Nlemand darf verhastel werden als in den durch Recht und Gesetz bestimmeen Fällen.
Der Verhasiete muß binnen 24 S#tunden vernommen und ihm von der Ucfache seiner

Verhastung im Allgemeinen Kcumtnisi gegeben werden.
Dem ordenelichen Richter soll, wenn die Verhaseung von elner andern Behörde ge-

scheben ist, in möglichst kurzer Frist von dieser Verhaftung Nachrlchr ertheilee werden.

11 -

Die Serose des Prangers, der Brandmarkung und der algemeinen Vermsgenskonfis=
kation sind abgeschafft.
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 12.

Das Eindringen in die Wehnungen, sowie Haussuchungen und die Beschlagnahme von
Briesen und Papleren sind nur in den gesetlich bestinmien Fällen und Formen zurssstg.

 13.

Das Biiesgeheimniß ist gewährleistet.
Die obschtliche ummittelbore oder mirtelbare Verleung desselben soll peinlich bestraft

werden.

Die bei strasgerlchtlichen Untersuchungen und in Kriegssällen nolhwendigen Beschränk-
ungen bestimme das Gesetz

5. 14.

Die Freiheit der Presse unterlieget nur denjenigen Beschränkungen, welche durch die
Gesetzgebung des Bundes oder durch die innere Geseßgebung festgestellt werden.

Die Zensur findet nicht Statt; gegen Preßvergehen wird ein besonderes Gesetz erlassen.

. 15.

Die Sltaatsangehörigen haben das Recht, sür gesetzlich erlaubte Zwecke Vereine zu
bilden, sich friedlich und ohne Wassen zu versammeln.

Die näheren Bestimmungen Hierüber triffe eln besonderes Gesetz.

- sc 16.

Jeder Staatsangehorlge hat volle Glaubens-und Gewissensfreiheit; die Werschieden-
belt der christlichen Konfessionen hat keine Verschledenhelt in den politischen oder burgerli-
chen Rechten zur Folge, darf aber auch den staatsburgerlichen Pflichten keinen Abbruch thun.

6. 17.

Jedem stehr die Wahl seines Berufes und Gewerbes nach elgner Relgung frei.
Unter Beobachtung der hinsschtlich der Vorbereitung zum Scaatsdlenste bestehenden Vor-

schristen ist es Jedem überlassen, sich für denselben auszubilden, wie und wo er wlll.

5. 18.
Jeder Staatsangehorige hat das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden an die Be-

horden zu wenden, dieselben auch in geelgneten Fallen au den Landtag zu bringen.
Petitionen unter einem Gesammtnamen sind nur Behorden und Korporationen gestattet.

. 19.
Fur die Bildung der Jugend soll durch offentliche Schulen genugend gesorgt werden.
Eltern und deren Stellvertreker dürsen ihre Kinder oder Pflegebesohlenen nicht ohne den

Unterricht lassen, welcher für die öffemtllchen Welksschulen vorgeschrleben (#t.
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. 20.

Alle ösfsenelichen und Prlvatunterrlche“. und Erzlehungs--Auslalten steben uncer der Auf-
siche vom Seaate ernannter Bebörden.

Der häusliche Uncerriche umterliege keiner Beschrankung, vorausgeseht, daß gegen des
behrers moralische und wissenschaftliche Besähigung kein Bedenken vorliegt.

Die ösfentlichen Lehrer baben die Rechte und Pflichten der Staatsdlener.

4. 21.
Die Mittel zur Errschtunge Unrerholtung und Erweitcrung der offentlichen Wolksschu-

len werden von den Gemeinden unde im Falle des nachgewiesenen Unvermögens, ergänzungs-
welse vom Scaate ausgebracht.

Die ouf kesonderen Rechtstikeln, beruhenden Verpflichtungen Dritter blelben bestehen.
Der Staat gewährleister den öffentlichen Lehrern eln festese den Lokalverhälenissen an·

gemessenes Elnkommen.
4. 22.

Der Scaat stelle unter geseblich geordneker Betheiligung der Gemelnden aus der Zahl
der Besähigten die Lehrer der #fruclichen Wolkoschulen on-

g. 23.
Ueber das Kilrchen- und Schulpatronat und die Bedingungen, unter welchen dasselbe

ausgehoben werden kann, wird ein besonderes Gesethz ergehen.

kh. 24.
Das Recht der srelen. Versügung über das Grundelgenehum unterllegee kelnen anderen

Beschrankungen, als denen der allgemeinen Gesetgebung. Das Grundeigemhum kann nur
aus Gründen des öffen#llchen Wohles gegen vorgöngige, In dringenden Fällen wenigstens
vorläufig sestzustellende Eschädigung nach Maßgabe des Gesebes en#ogen oder beschränker
werden.

Ueber die Thellbarkeit des. Grundelgenehums und die enkgeltliche oder unentgeltliche
Aushebung und Ablösbarkelt der Grundlasten, insbesondere auch der Zehenken und Bann-
rechee ergeher ein besonderes Gesetz.

Es soll sortan kein. Grundstück mit elner unabläsbaren Abgabe oder Leistung belastet
werden.

Für vie codte Hand ssind Beschränkungen des Rechts, Liegenschoften, zu erwerbem und.
über sie zu versägen, im Wege der Gesetzgebung aus Gründen. desössenrlichen Wohles zulässig.

Das geistige Elgenehum soll durch die Gesehgebung geschützer werden.

 l*““

Jeder Uneerthänigkeits= unv Hörigkeitsverband hört sär immer auf.
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9. 26.

Oßne Entschadlgung sind aufgehoben:
1) die Patrimonlalgerlchesbarkelt und dle grunbberrliche Polijel sammt den aus diesen

Rechten fliehenden Besugnissen, Eremtlonen und Abgaben;
2) die aus dem gurs= und schußberrlichen Verbande fließenden persönlichen Abgaben

und Lelstungen.
Mit dlesen Rechten sallen auch die Gegenleistungen und Lasten weg, welche dem bis-

ber Berechtigten dafür oblatzen.

.
Im Grundelgenthum liegt die Berechtigung zur Jagd auf eignem Grund und Boben-
Die Jagdgerechtigkeit auf seremdem Grund und Boden, Jagddieuste, Jagdfrohnden und

andere Leistungen sür Jagdzwecke sind ohne Eneschädlgung aufgeboben.
Nur ablösbar ist die Gerechtigkeit, welche erweislich durch einen lästigen, mit dem El-

gemtbümer des belaslteten Grundstücks abgeschlossenen Vercrag erworben ###; über die Acr
und Weise der Ablssuung hac eln besonderes Gesetz das Weltere zu bestimmen.

Die Ausübung des Jagdrechts aus Gründen der ösfentlichen Sicherheit und des ge-
meinen Wohles zu ordnen, bleibt der Gesegebung vorbehalten.

Dle Jagdgerecheigkele auf fremdem Grund und Boden darf In Zukunst niche wleder
ols Grundgercchtigkelt bestelle werden.

Die Filchereigerechtigkeit in Bächen, welche in sremdem Privaleigenuhum sich befinden,
 tt samme den, mise elner solchen Gerecheigkele verbundenen Servicuten ablssbar.

(. 28.
Es soll elm Steuersystem Statt sinden, nach welchem neben dem Grundbesitze alle vor-

handenen Steuerkräfte zu verhältnißmäßiger Mirleldenbeic gesogen werden. Die Belleuer-
ung bei den Staatslasten sowohl, als bel den Gemesndelasten soll sö. geordnet werden, daß
alle Beverzugung elnjelner Stände und Güter aufhöre.

. §.29.

Deckthnooekbondisten-naheko-DaoNöhekevqkübekbestimmtelabesonhekesi
Gesetz.

. 30.
Alle Gerlchrsborkeit geht vom Seaate aus. Es sollen kelne Patrimontalherichte bestehene

. 31.

Die richterllche Gewalt wird Füsnls von den Gerlcheen ousgeübt. Koblners= und-

Minsterial-Justliz ist unstatthafe.
Nlemand darf seinem gesehlichen Rlchter entzogen werden. Ausrahmegerschle sollen

nie Statt finden.
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. 32.
Ec soll keinen privilegirten Gerlchtestand für Personen oder Güter geben; ein besonde-

c#e Gesetz wird die Aussührung dieser Bestimmung regeln.
Der Militärgerichesstand beschränkt sich auf Steassochen und wird durch besonderes Ge-

set geordnek. Die Bestimmung über die MilitoirdiszipIn bleibe Gegenstand besonderer Ver-
ordnung.

 *“#

Kein Richter darf anders als durch Ureheil und Recht von seinem Amte entsernt, oder
en Rang und Gehalt berinrrächtigt werden. Suspension darf nicht ohne gerlchtlichen Be-
schluß erselgen. Kein Richter darf mlder seinen Willen, außer in den durch das Geset
bestinunzen Fällen und Formen zu einer anderen Sielle versehe, oder in Ruhestand gesetet
werden.

Uus die Wersetzungen, welche durch Veränderungen Iin der Organlsarion der Gerichte
eder ihrer Bezirke nöthig werden, finden dlese Bestimmungen kelne Anwendung.

G. 31.
Die Einführung der Schwurgerichte bleibe der Gesetzgebung vorbebalten.
Das Strasgerichtsverfahren soll öffentlich und mündlich seln, mit Staatsanwalsschafe.

Auenaymen ven der Oessemlichkeit bestimme im Inieresse der Sittlichkeit das Geseh.
« §.ö.5. «

GerichtefükbesondrkeKlassenvonAngelegenheiten,insbesondekehqadtlssBerg-und
Gewerbe-Gerichte-solle-IMWegedekaskkgkamgendenOrtenekklchtekwekdcn,wovq-
Bkdükfnfskseicht-erfordernDicquanisatiotydiesustjsidigkeitusw«-Verfahrensolch-c
Gerichte soll durch die Gesebgebung festgestellt werden.

. 36.

Nechtspscge und Werwastung sollen getrennt und von einander unabhangig seln.
Uebe# Kemperenzkonflikte zwischen Justiz, und Verwalkungsbehörden enescheidet eine

durch besonderes Gesetz zu bildende Seaatsbehörde.

¾. 37.
Die Werwaltungsrechtspflege findct niche Stact, über alle Rechtsverleungen emschei-

den die Gerichte.
Die Straspelizei sell ein besenderes Gesehz regeln.

C. 38.
Ueber dierechtlichen Verhälmisse aller Seaatsdiener soll ein besondercs Geset bestimmen.

K 39.
Es findet eine Gemeindeordnung Stact, welche der Gemeinde die selbstständige Wer-

waltung ihrer Angelegenheiten under Oberaussicht des Staats sichert.
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Dritter Abschnitt.
Bon dem Staatöoberhaupt

Die Person des Fürsten ist amoerlegli4h: de Staatsdiener sind verantwerrlich.
Alle Regierunesakle des Fürsten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des

verontwortlichen Ministeriums, das für deren Gesetzmäßigkeit einzustehen hat.
Der Mangel einer solchen Gegenzeichnung macht die Verfügung ungilig-

ie Regentenhandlungen der Vorfahren sind von den Nachfolgern anzuerkennen und
zu vertreten, sofernsieohne Ueberschreitung der verfassungsmäßigen und geseslichen Befuge
nisse unernommen wurden.

9.42.
Dem Fursten allein steht die vollziehende Gewalt zu; er verfugt die Verkundigung der

Gesetze und erlaßt die zu deren Vollziehung mihiuen Vererdnungen.
Dem Fäürsten gebühre die Besetzung 5 Cnrinr und der Oberbefehl über das

Militair.
. 44.

Der Fürst har das Reche der —*7 und der Strafmilderung.
Gegen die von den Verrretern des Landes in Anklagestand versetzten Staatsdiener fin-

dec eine solche überhaupt nur unter den H. 416 vorgesehenen Bestimmungen oder auf An-
trag der Volksvertretung selbst Sratc.

. 416.

Das Recht auf die Regierung des Landes ist den Hausgesetzen gemaß erblich im

eesne des fürstlichen Hauses nach dem Rechte der Erstgeburt und der agnatischen
Linealfolg,

46.
Ist der nach den Bestlmmungen 445 zur Regierung berufene Erbsolger min-

berjährig oder an dem Aneritte der Reglerung aus elnem anderen Grunde verhindert, ***
daß von seinem Vorfahren durch eine mie rN der brreun erricheete V.sügung deshalb genägende Vorsorge getroffen worden ist, so trittfür die Dauer der 7
derjährigkeit oder der sonstigen Verhinderung eine Jegentschaft u der untenbezeichneten
Weiseein.

Diese Regeneschaft eritt auch ein, wenn das Staatsoberhaupt während der Regierung
burch irgend einen Geund dauernd an der Fortführung derselben verhindere ift, für die
Feic der Verhinderung und wenn dasselbe in der obrnangegebenen Weise keine Vorkebrung
getroffen har.
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6. 47

Die Regeneschast gebühre in Bejzug auf den minberfährlgen Landesfürsten gunächst der
leiblichen Murter desselben, wenn diese aber sich nicht mehr am Leben besindee, oder auder-
weit vermählt oder onst verhindert ist, dem nächsten volljährlgen zur Regierung fählgen Ag-
naten des Fürstlichen Houses.

g. 46.
Die Wollfäbrigkeic eritt eln mit dem gurückgelegten eln und zwanzigsten Lebensjahre.

. 49.
Bei der im §. 46 gedachten Verhindrrung des Landessürsten kommt dle Regeneschaft

derGemahlin desselben zu, wenn aus der gemeinschafellchen Ehe ein zur unmittelbaren Nach-
solge berechtigter noch minderjöhriger Prinz vorhanden ist und zwar für dle Dauer dieser
Minderjährsgkeit.

Sobald dagegen ein zur unmittelboren Nachsolge berechelgeer, großfährlger Prinz vor-
bonden ist, so übernimmnt dieser die Regemschoft.

Ilk überhaupe keine männliche Nachkommenschaft des behlnderten reglerenden Fursten
vorhanden, so gebuhrt die Regentschaft dem nachsten regierungsfahigen Agnaten.

Der Regentschaft steht auf Grund der Hausgesete ein Regentschaftsrath zur Selte.

Vierter Abschnitt.
Vou der Voltsvertretuns.

. 0. .

DicRcchtedesVolkeswekdendurchfeelgemählteAbgeokdnekeohneUntekschieddes
Staudes vertreten.

g. 51.
Die Wahlen erfolgen nach Maßgabe des unter A. beigedruckten Wahlgesetzes.
Fu jeden Abgeordneken wird eln Seellvertreter gewählt.

6. 52.
Kein Wolksverkreter kann sein Stimmrecht durch Austrag ausüben lassen oder für fel-

ne Stimme Josteuktlonen annehmen.
4. 63.

Beim Eintritt in die Landtagsverfammlung gelobt jeder Molkavertreter mittelst Hand-
schlags Folgendes an:

Ich gelobe die Staatsverfassung heilig und treu zu bewahren und in der Landtags-
versammlung das Staatswohl ohne Nebenrucksichten nach meiner elgenen gewissen-
basten Ueberzeugung bel melnen Anträgen und Abstlmmungen zu beobachten.
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Fünfter Abschnitt.
Von den Rechten und Pflichten der Volksvertretung.

. 54.
Der Wolksvertrekung stehen im Allgemelnen folgende Rechte zu:

àa. dle Mitwirkung bei der Besteuerung, insbesondere das Recht der Seeuerbewilligung;
b. die Micwirkung bei der Ordnung des Staatshaushaltes;

sowie:
c. bei der Gesehgebung;

d. das Recht des Gesetzesvorschlages, der Beschwerde, der Adresse, sowie der Anklage
der Minister- ·

Sechster Abschnitt.
Steuerbewilligung und Finanzverwaltung.

KC. 55.
Die Wolksverkretung hat die Pfliche, nächst der Ueberwachung des gesommcen Scaats-

vermögens, dahin mitzuwirken, doß nicht nur die Beiträge der Staotsangehörigen zu dem,
wos dle erwaleung des Londes und das Gemeinwohl erbeischt, mit Sporsamkele gesor-
dert und mit Gerechelgkelr vertheile, sondern auch die gesammen Scaaleeinkünste mie Ge-
nauigkeit und Gewissenhafeigkelt ibrer Bestimmung gemäß verwendet werden.

 “*
Es soll zu dem Ende der Wolksvertrekung ein genauer Anschlag (Etat) von dem, wos

ZJu den Zwecken des Scaates in ibren verschledenen Bezirhungen ersorderlich ist, zur Berarß
ung vorgelegt und der Bedarf mit ihr gemelnschoftlich geprüft und festgesetz., die Art, wie
dleser Betrag auszubringen ist, mit ihr bestimme, ohne lhre ausdrückliche Zustimmung keine
neue Steuer irgend einer Art ausgeschrieben und keine Abgabe, deren Bewilllgungsperiode
abgelaufen ist, eingesordert werden.

. 517.

Es mussen jedoch auch abgelaufene Verwilligungen, insofern sie niche für elnen vorüber-
gehenden und bereits errelchten Zweck bestimme waren, in der Zwilchenzelt bis zur verfof.
sungsmäßigen Periode des nächsten Landtages und nach Eröffüung des Landcages bis zur
Bestimmung des neuen Finanzerats und zur Feststellung der zu delsen Deckung erforderllchen
Mittel sortgeseht werden. f

Jadoch darf diese weitere Erhebung nlche öber dle nöchste Finanjperlode hinausgehen,
indem vann unbedinge die Bewilllgung der Wolksvertretung noehwendig wlrd. 5
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. 586.

Die Bewilligungen der Steuern dürsen von der Wolksverkretung nicht an die Bediug-
ung der Erfüllung bestimmter, das Budger nicht betreffender Anträge geknüpft werden. Sle
kann jedoch iimmer einc vollständige Uebersicht und Nachweisung der Sctaarebedürfnisse und
der Sitaarseinnahmen fordern.

 —

Sid die Scaacsreglerung und die Volksvertretung uber den Flnanzekar und die zu
dessen Bestreitung für die nächste Finanperlode ersorderlichen öffentlichen Abgaben, öber iß-
ren Betrag, (bre Arc und. Erhebungsweise einverstanden, so werden diese Abgaben als von
der Molksvertrekung genehmigte, mittelst Fürstlichen Patents ausgeschrieben und bekannt ge-
macht.

. 60.
Ueber die Verwendung der bewilligten Seeuern und Abgaben, sewie der gesammten

Scaatseimahmen wird alljährlich vollständige Rechnung abgelegr.
Der Volksvertretung steht das Recht zu, die Rechnungen über die aus der Landeckasse

bestrittenen Staatsbedürfnisse zu prüfen und über die darin bemerkten Anstände Auskunft zu
sordern.

S. dle 9J. 98, 90, 100 und 101 über den Landtagsausschuß.

61.

Die gesammte Landesschuld ist unter die Oewahrleistung der Volksvertretung gestellt.
Zur Ausnahme neuer Landesschulden und zur Kreirung von Kassenschelnen ist die Zu-

stimmung der Volksvertretung ersorderlich.
Bei Schuldurkunden, welche der Staat ausstellt, ist die Mitunterzeichnung durch den

Landtagsausschuß nothwendig.— 5. 99 b.—
Als neue Landesschulden sind nicht zu betrachten diejenlgen Vorschusse, welche behufs

einer Tilgung von fruheren Landesschulden aufgenommen werden, ebensowenlg die Ausstellung
neuer Schuldurkunden an die Stelle alterer Obligatlonen— Konwvertirnug. —

g. 62.
In ouherordentlichen Fällen, 3. B. in Kriegszelten, in der Nothwendigkeit schleunlger

ErsüllungderBundespflichten,wo die Staatsbedüesnisse weder durch die ordentlichen noch
durch auherordenrliche Beiträge der Staatsangehörigen, ohne deren zu große Belastung be-
strinen werden eenen, die Elnberufung des Laudrages aber ulcht sofort ausführbar erscheint,
kaun das Ministerium dle erforderlichen Summen unter seiner Verantwortung und unrer der
Werpflichung, über dle Nochwendigkeic und Verwendung derselben gegen den nächst zusam-
mentretenden Landkag sich auszuweisen, ausnehmen.



Siebenter Abschnitt.

Gesebgebung.
G. 63.

Die gesehgebende Gewalt wird gemeinschaftlich durch den Fürsten uund die Landesver-
tretung ausgeubt.

Die Uebereinstimmung des Fürsten und des Landtags ist zu sedem Gesetze erforderlich.

#. 61.
v Die Gesetzentwurfe werden von dem Fursten an die Volksvertretung gebracht; ebenso
bat diese dos Rechtl, auf neue Gesee, sowie auf Abänderung oder Aufhebung bestehender
anzurcagen und zu dem Ende Entwürse vorjulegen.

5. 65.
Der Först sanktionirt die Gesetze und mache sie bekanne. In der Verkündigung wirb

Bezug genommen auf die erfolgte Zustimmung der Volksvertretung. C. 42.)
. Hoc-

Der Furst erlaßt auch solche, ihrer Natur nach der Zustimmung der Volksvertretung
bedürsende, aber durch das Staatswohl dringend gebotene Verordnungen, deren Zweck durch
Verzögerung vereitelt werden würde, mie Ausnahme aller und jeder Abänderungen in der
Verfaslung und in dem Wahlgesebe. Dusic, daß das Staatswobl Eile geboten habe, ist
das Miulsterium verankwortlich.

§. ö7.
Alle in dieser Weise erlassenen Verordnungen sind dem nüchsten Londrage zur nachträg.

lichen Beschlußfassung vorgulegen.
Aus der versagten Zustimmung des Landtages zu einer solchen Verordnung folger nichr,

daß dlese auf die seit ihrem Erlasse vergangene Zelt unwirksam werde.
.66B. .

An der Ausführung der ——Mlrssr Beschlüsse der Bundesgewale kann der
Landesfürst nicht gehindert und können die dazu erforderlichen Mitrel von der Volksvertrec=
ung nicht versage werden.

Hinlichtlich der Art und Weise der Ausbringung der Miteel ist dle Milewirkung der
Wolksvertrctung ersorderlich.

K. 02.
In allen Beziehungen zu anderen Staaten vertrict der Fürst den Staat alleln.

S. 70.
Es kann jedoch durch Verträge mie anderen Seaaken kein Thell des Scaatsgebietes

3°
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und des Staatseigenthums veräuhert, keine Last auf das Land oder dessen Angehbeige über-
nommen und kein Landesgeseh abgeändert oder aufgehoben, aouch keine Verpflichtung, welche
den Rechten der Staaksbürger Eincrag thun würde, elngegangen werden, ohne dah die Zu-
stimmung der Volkeverteetung vor dem Abschlusse eingeholt und ertheilt worden ist.

S. 71.
Von dieser Zustimmung (ind die bercits abgeschlossenen Verträge säc ihre verteagemd.

ßlge Dauer ausgenommen.
K. 72. .

Des-Fürstsan-seinendes-VolksorganiquStdn-gegebenenGestpentwuksnochwöhkend
der Diskussion darüber wieder zurücknehmen.

 *

Dle Ktändische Erklärung, wodurch eln Gesetzvorschlag entweder ganz abgelehnt wird,
oder Veränderungen dazu beanrragt werden, muh die Angabe der Beweggründe enehalten.

s. 74. «

Gesetzesvorschlage, welche von dem Fursten oder von der Volksvertretung verworfen
worden sind, konnen bei elnem folgenden Landtage unveraändert wleder vorgebracht werden,
wahrend desselben Landtages aber nur in veranderter Form.

8. 75.
Die von der Volksvertrekung aus Wervollkommnung der Gesehgebung und Verfassung

gestellten Ancräge oder elngebrachten Gesehentwürse sind während des Landrages, auf welchem
sie vorgelegt werden, in Erwägung zu ziehen.

Achter Abschnitt.
Ueberwachung der Verwaltung.

5. 76.
Dle Wolksverkretung ist berechtige, Mißbräuche, welche derselben in den verschledenen

Zwelgen der Verwaltung bekanue werden, zur Abhülfe anzuzeigen.

. 77.
E soll derselben über die Beschwerden, welche theils durch die Abgeordneken, thells

durch Eingaben Anderer zur Sprache kommen, ouf Werlangen vollständige Auskunfe ertheit
und es soll jede solche von der Wolksvertrekung vorgebrachte Beschwerde mit Genaulgkeie
und Sorgsolt unkersucht und derselben, sowric sie gegründet besunden wird, abgeholsen werden.

K. 78.
Einzeluie, Verelne und Korporationen können sich nur dann mit Beschwerden über er-
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littene Rechtsverletzung an die Volksvertretung wenden, wenn sie dle gesetzlichen und versas-
sungsmshigen Wege, um bel don Landesbebörden eine Abhllse ihrer Beschwerden zu erlan-
gen, vergeblich eingeschlagen haben.

Das 7. 18 gewährleistete Recht der Bitte bleibt unbeschränke.

¾. 79.
Beschwerden und Blteen dürsen weder von Prioatpersonen, noch von Vereinen, noch

von Korporationen persönlich überrelcht, sondern sie müssen an das Landtagsdirektorium ent-
weder unmirkelbar oder durch ein Mikslied der Landtagsversammlung eingebrocht werden.

Neunter Abschnitt.

Bestimmung über die Ausübung der, der Volksver tretung zusteheuden Rechte
rurch den Landiog. 6

. 80.
Die der Wolksvererekung zuskehenden Rechte werden, mie Ausnahme der im Abstbulte

X. dem #andeagsausschusse übertragenen besonderen Rechte und Besugnisse, ausschliehend
von derselben im Landtage ausgeübt.

8. 81.
Der Landtag soll regelmäßlg alle drel Jahre im Monat Oktober und außerdem so ofe

es zur Erledigung dringender und wichtiger Landesangelegenheiten von der Stoateregierung,
sei es nach elgenem Ermessen, sel es auf Antcag der Volksverkretung, für usthig besunden
wird, einberufen werden.

S. 82.
Die Anordnung der Jusommenberufung des Landtags ergeht durch den Jürsten.

8. 83.
Jeder einberusene Abgeordnete ist verpflichtet, der erhaltenen Eluladung zu Folge am

Tage vor Eroffnung des Landtags personlich zu erschelnen und seine Anwesenheit bei dem
Ministerium zu melden.

F. 84.
Ink ein Abgeordnerer verhlndert, dem Landtage belzuwohnen, sd hat er sein Ausblelben

dem Ministerlum schristlich so zeitig anzuzelgen und zu eutschuldigen, daß sein Stellvertreter
noch zur rechten Zeic einberusen oder nöthigenfalls eine neue Wahl angeorduel werden kann,

i-
Ein Beamtecer, welcher zum Wolksvertreter gewähle ll, bedarf kelnes Urlaubs; es ges

nägt eine blohe desfalsigte Anfrige bel der vorgesehten Behörde.



In Bejzug auf die Stellvertretung eines gewahlten Abgeordneten in seinem Amte, so-
wie daraus, wie die Kosten der Stellvertretung zu decken seien, ergeht ein Gese.

Der Eintritt eines Abgeordneten in den Staatsdienst, sowie die Beförderung oder Ver-
besserung eines zum Abgeordneten gewahlten Staatsdieners im Amte bedingt eine neue
Wohl. Der Auegeschiedene ist wieder wäblbar.

8. 66.

Wenn nicht wenigstens zwei Deitctheikr der Abgeordneten anwesend sind, so kann we-
der der Landtag erdffnet, noch soust eine vorbercikende Verhandlung mit Gäleigkeie vorge.
nommen werden.

Der Landtag prüft dle Wahlen selner Mitglieder und entscheldet darüber; er regele
leinen Geschäftsgang durch eine Geschäftsordnung und erwählt seinen Präsidenten, seinen
Vizepräsidenten und seinen Schriftsührer.

5. 88.
Dee Landtag verhandelt mit dem Fürsten durch das Mi#tel des Ministerlums. An

dieses allein Hat sich daher die Wolksvertretung wegen jeder Auskunft oder wegen der Ma-
terialien, deren sie sür ihre Geschäste bedarf, zu wenden. Ee empfänge die von ihr abzu-
gebenden Erklärungen und Gutachten, sowie ilre sonstigen Vorstellungen, Bitcken und Be-
schwerden.

K. 39.
Mindestens ein Mitglled des Ministerlumns oder die Kommissärlen desselben müssen

den Situngen des Landtoges beiwohnen, um Ausschluste zu erthellen und die Seaatsreglerung
in jeder Beziehung zu vertreten.

 ——

Die Eröffnung des Landtages ersolgt durch den Fürsten oder in dessen Auserag durch

das Ministerium.
s. 91.

Die Werhandlungen des Landtages sind in der Regel offentlich. Sle werden aber auf
Antrag der Regierungs-Kommissarlen oder einzelner Mitglieder der Versammlung in ge-
teime verwandelt.

Das Nähere blerüber bestimmt die Geschäfesordnumg.

 *t

Zur Günlgkeic elnes Beschlusses im Landtage gehört dle Anwesenhelt von mindestens
zwes Drlectheilen der Abgeordneten.
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6. 93.
Ein Beschluß des Landtages kann weder durch Hrotestarlon, noch durch Berufung auf

böchste Enescheidung, noch auf andere Weise gehindert werden.
Die Minderhelt muß sich der Mehrhelt unlerwersen.

8. 91.
Kein Mltglied des Landtages kann ohne dessen Zustimmung wahrend der Sitzungs-

periode wegen einer mit Strase bedroheten Handlung zur Untersuchung gezegen oder ver-
baseec werden, außer, wenn es bei Ansübung der Thar oder im Laufe des nachstsolgenden
Tages nach derselben ergriffen wird.

Kein Abgeordneter darf zu lrgend elner Zelt wegen seiner Abstimmung In der Laud=
tagsversammlung oder wegen der bel Ausübung seines Beruss gethanen Aeuherungen ge-
richtlich versolge oder sonst auherhalb der Versommlung zur Veramwortung gesegen wer-
den, wenn niche der vorgekommene Fall das rechtliche Kennzeichen einer Injurie, Verleum-
dung oder eines in den Gesehen mit Scrase bedrohten sonstigen Vergehens an sich trägr.

Die Aufrechthaltung der Oednung im Innern des Hauses steht nach Masigabe deo
Geschäftsordmung dem Präsidium zu.

5. 95.
Sämmeliche Abgeordnelen genleßen für dle Zele löres Ausenrhalts auf dem Landtage,

von dem Tage vor Eröffnung und bls und mit dem Tage nach dem Schlusse des
Londtags elne eägliche Auslösung, worüber eln besonderes Regulativ mie dem Landtage ver-
elnbart wird

Diese Tagegelder, sowie der gesammte Aufwand sür die landständischen Versammlun-
gen werden aus der Landeskasse besteitcen.

Keln Abgeordneter darf auf seine Tagegesder vergichten.

g. 96.
Der Landtag wird durch elnen Landtagsabschled geschlossen, mit welchemm die Versamm-

lung von dem Fursten selbst oder von dem Ministerium entlassen wird.

s. 97.
Dem Fuesten steht das Recht zu, den Landtag unter Angabe der Gründe zu verta.

gen oder aufzulösen.

Obne Zustimmung des Lond#ags darf die Vertagung die Frlst von dreißig Tagen nicht
überskeigen und während derfelben Landragsperiode nicht wiederbolt werden.

Im Falle der Aufissung des Landtags erllsche dag Mandat der sämmtllchen Abgeord-
neken von selbst; es sind jedoch die Mieglirder des aufgelösten Landkages wieder wählbar.
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Die Feist sür den Zusammentrite des sengewählen Landtages darf nicht iter sechzig

Toge nach ersolgter Auftösung ausgedehne werden.
Deerenige Landtagsabgcordnete, welscher sein Mandac ohne Genehmigung des Lerdiages

niederleget, ist fur die laufende Landtagsperiode nicht wieder wählbar.

Zebuter Abschunktt.
Bon dem Laudtag zausschusfe.

g. 98.
In der Zelt zwischen zwel ordenilichen Landtagen besteht ein Ausschuß, welcher aus

dem letten Prasidenten des Landtages und zwei von der Versammlung durch einsache Stim-
menmehrheit zu wählenden Abgeordmien zusammengeset ist, bei deren Wahl darauf zu se-
ben ilt, daß jedes der vormalsgen drei Fürstenthümer Reuß Jängerec Linse verkerten fel.

. 99.
Die Obllegenhelten und Besugnisse dieses Ausschusses #ind:
dle Rechte der Volksvertrelung aufrecht zu erhalten, die Ausführung der vom Staats=
oberhoupte and vom Landtage gesahlen Beschlüsse zu überwachen) in dringen Fällen
Anzeige aon die Staatsregierung zu erstatten und Vorstellungen und Beschwerden bel
derselben onjabringen, auch wenn es nothwendig erscheinen sollte, auf Znsammenbe-
rnfung eines außerordentlichen Londtages unter Anführung der Gründe angutrogen

eae Schuldverschrelbungen über die aaf vrrfassungsmählgem Wegeauf Scaatskassen auf-
genommenen Kapitallen mit zu unterjeichnenß

e. Bei der Abnahme der Rechnungen ubrt diejenlgen Kassen, welche der Bethelllgung
der Wolksvertcecung miterliegen, mitzuwirken, namentlich die Rechnungsbelege einzu-
sebem Ecimerungen zu zieben, darüber zu wachen, daß die festgesetzten Etats dieset
Kassen eingehalsten werden.

Solieen sich bei dieser Abnahme Anstände ergeben, welche durch den Ausschuß ulscht
erledige werden können, so bleiben diese der Beschlußnahme des Landtags vorbehalten.

dð. 100.
Dem Ausschusse wird behuss der Prüfung der Rechnangen eln besonderes Eremplae

derselben sechs Wochen vor der Rechnungsabnahme zugestellt. Die von dem Ausschusse bel
dieser Prüsung gesogenen Erinnerungen werden von demselben der Behörde späteltens drei
Wochen vor den Termin der Rechnungsabnahme mitgetheift. 6

Ein Exemplar der abgenommenen und unter Zustimmung des Ausschusses justißz#rten
Nechnungen ist in dem Acchiv des Landtags aufzubewahren und demselben jedesmal vor-
zulegen.

=
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Die Auslosungen der Mitglieder des Aueschusses erfolgen nach Maßgabe des §. 95.
fur die Zeit ihrer jedesmaligen Zusammenkunft.

Eifter Abschnitt.
Gewähr der Berfassung. Verpflichtung der Staatsdlener auf dieselbe.

Verantwortlichkeit des Mluistertums.
. 102.

Das getzenwör#ige Versoffingsgeses ist für alle Landesangeßörige noch seiner Verkün-
digung durch den Landesfürsten verbindlich.

K. 103.
Der Landesfürst hat beim Anerlete der Reglerung elne Versicherungsurkunde bel Fürst-

lichem Worte und Ehre dohln auszustellen, daß er die Verfaslung des St#aates aufreche er-
baleen und in Uebereinstimmung mir derselben und den Geletzen regleren wosle,

Die Urschrift dieser Werstcherung wird im Acchive der Volksvertretung. —em

C. 104.
Alle Skaatödlener und Beamten, alle Magistrate und Ortoögerschte schwören bel der

Anstellung auf gewissenbaste Beobachtung der Landesverfalsung.

K. 106.
Alle Landesangehbrigen sind bel ihrer Aufnahme in das Bürger= und Gemeinderecht

verbunden, solgenden Eid zu lelsten!:
„Ich schwöre Treue dem Landessürsten, Geborsam dem Gesetze und Beobachtung
ber Landesversassung.“

8. 106.
Jeder Staatsdiener haftet für dle Geseh- und Wersallungsmäßigkele seiner amrlichen

Therigkeit.
8. 107.

Die von dem Fursten ausgehenden Verfugungen sind von elnem Mligllede des Mlni-
steriums zu kontrasigniren.

Dasselbe ist dafur verantworilich, daß keine von ihm kontrasignirte oder von ihmun ·
terschriebene Verfugung eine Werletzung des Verfassungsgesehes enthalt.

Diese Verantworillchkelt kann durch Besehle des Fursten nicht aufgehoben oder ver·
mindert werden.

Die Volksvertretung ist befugt, dlese i rrlichtel durch Beschwerbe oder durch
stemliche Unklage geltend zu machen. "
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8. 109.
Unerluubte Handlungen oder Versehen und Nachlassigkeiren der unteren Staatsdiener

konnen der Volksvertretung zur Ausubung dieses Rechtes nur dann Verankassung geben,
wenn deshalb bel der guständigen höheren. Behörde und zuleht beim Ministerium vergebens
Kloge gesühre worden und dleses eben dadurch, daß solches vergrblich gewesen, sich selbst el
ver Pflichwidrigkelt schuldig gemacht hat.

S. #10.
Nur Beschwerdesührung, nicht färmliche Anklage ist gegen elne höbere Beßörde zuläs.

sig, wenn die Unzweckmaßigkelt einer Verordnung ader anderen Maßregel dle Wolksvertret-
ung zum Gebrauche ihres Rechees auffordert; förmliche Anklage dagegen fndet Statt, wenn
elne ablicheliche Werlehung den Wersolsung in Frage stehet.

5. 1tt.
Ist die Beschwerde erhoben, so wird der dadurch betroffene Staatsdiener oder die be-

trossene Behorde mit Werantwortung gehort.
Ist dlese nicht ausreichend, vielmehr dle von der Volksvertretung erhobene Beschwerde

ganz oder zum Theil begründet, so ersolgt Landeskürstlicher Seits die Anweisung zue Ver-
besserung des Fehlers, zur Abstellung dee Mangels, zur Aufhebung des Mihbrauchs, unbe-
schadet der einzuleltenden sörmlschen Untersuchung, wenn sich-bei wellerem Eingehen in dis
Sache gräbere Vergehen bervorchun.

8. 112.
Der Volksvertretung ist van dem Erfolge ihrer Beschwerdesuhrung jedes Mal Kennt.

uch ju geben.
.113.

Ast formliche Anklage erhoben, fo ist zu deren Untersuchung imd Entscheidung das ge-
meinschoftliche Oberappestorlonsgerlcht in Jena ausschtießend kompetent. Es strht aber dem
Angeklogten wie der Volksvertretung frel, auch auf Versendung der Akten an ein anderes
deutsches Spruchkollegium, behuss der Emscheidung über die Anklage an der Sielle dr.
Oberoppeltatkonsgerschts anzutragen.

8. 114.
Der Furst kaßt daher die erhobene Klage an das gemrinschaftliche Tribunat zu Jena

uberweisen. Findet dasselbe die Klage hiulauglich begrundet und durch Angabe der Bewels-
mlttel gehorig iterftutzt, so hat es nach den gesehlichen Formen das Versahren ektzuleiten,
dos Erkeuntuih mir Gründen im Namen des Fürsten zu sprechen und auf vagegen elnge-
legtes Rechtemictel dasselbe Verfahren zu brobacheen, wie in anderen Sachen, welche durch,
Kompromiß an das Oberöppellationsgericht gelangen. &amp; 41 f. der Oberappell clonögerschts-
erdnung.
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Von der Ueberweisung der Anklage an das Obetapellationsgericht wird die Volksver-
tretung, oder wenn diese nicht versammelt ist, der Landiagsausschuß in Keuntniß gesetzt.
Uebrigens steht es der Volksvertreiung srei, cinem Anwalt zur Versolgung der angrbrachten
Klage und zu Wahrnehmung des Kändischen Interesse beim Oberappellationsgericht Auftrag
zu ertheilen.

Konmn bei einem Versfahren das Inceresse der Landeskasse in Frage, so M der Zioil-
punkt außerdem anhängig zu machen und zu verfolsen.

Von der Organisation des Bundeégerichts bleibe es abhänglg, ob die Anklagen gegen
die Milnister gleich dort anzubringen und zu verhandeln sind, oder ob nur Rekues von den
Enescheidungen des Oberoppellalionögerichts an das Bundesgericht Plah greisen wird.

. 116.
Uncersuchungen gegen Scaaksdiener wegen Verfassungsverlehungen oder Dienstverbre-

chen, welche auf die an den Fürsten gelangte Auklage verfügt worden, können ohne Zustim-
mung der Volksvertretung niche niedergeschlagen und das Begnadigungerecht kann ohne die-
Eelbe nie dahin ausgedehne werden, daß ein durch gerichtliches Erkenn#niß in Encfrrnung
vom Amrte verurtheilter Staatsdiener In seiner bisherigen Seelle gelassen oder onderweit im
Scaatsdieuste wieder angestelle werde, es wäre denn, daß in Rücksicht ouf Wiederonstellung
das richerrliche Erkenn#nß elnen ausdrücklichen Vorbehale za Gunsten des Verurtheilten enc-
hielte.

117.
Wenn uber die Auslegung -m—ie Westimmungen dee Werfassungsurkande Zweifel

entsteht, und derselbe nicht durch Uebereinkunst zwischen der Regierung und der Wolkover-
tretung beseielgt werden kann, so soll die Entscheidung des Burdeeschiedsgerichts eingeholer
werden.

 118.

Gegenwärtiges Verfossangsgeset wird unter die Garantie des deutschen Bendes gestellc.

Wir werden dleste Staacsgrundgese im Ganzen, wie in seinen rinzelnen Thellen ereu
und gewissenbose beobachten, geden alle Eingeisse und Verlehungen nach Kräften schühen und
weisen Unsere Behörden und Dienec an, demselben unverbrüchlich nachzuleben.

Urkundlich undter Unserer eigenbändigen Uncerschrist und Vordrückung Unseres gan-
desfurstlichen Insiegels.

So geschehen Schloß Schlelz, den 14. April 1852.

Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß.
Dr. Hermann Robert von Bretschnelder.

r*m
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Wahlgeseh.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste, von Gottes Gna—
den Jüngerer Linie und des ganzen Stammes Aeltester regieren-
der Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.
Da die Eesahrung gelehree ha#, daß das dem Wahlgesebe vom 30. November 1840

zum Grunde liegende System allgemeiner, dicekter Wahlen ohne Census und Ktändische
Gliederungen usche ausrelchend ist, um allen Drägern der öffentlichen Wohlsahre Gelegenhele
zu geben, ibre Steimme bel den Berathungen der Vertreker des Landes geltend zu machen,
so baben Wir, In Ueberelnstimmung mie dem ersten ordemtlichen Landrage beschlossen, das
erwähme Wahlgesetz auszuheben und wegen der ZusammenseungundderWahlder Lan-
desvertrelung Folgendes zu verordnen:

C. 1.
Die Zal der Lantesvertreker wird auf 19 sestgesetze.

5. 7.
Davon werden 4 durch dle großen Grundbesitzer aus allen Landesthellen, die äbrigen.

15 in jedemeinjelnen Landestheile besonders und zwar dergestalr gewählt, daß von ihnen
6 auf das Gärstenthum Gere,
5 auf das Fürstenrhum Schleiz, mie Neuärgerniß, Pöllwih und auf die Pflege

Saalburg,
4 auf das Fürstenthum LobensteinEbersdorf

kommen.
 t

Als groge Grundbesiber im Sinne dieses Gesetes werden diejenlgen angeseben, welche
eln Areal von mindestens 124 Morgen Ackerland, Gorten oder Wiese besihen. Lehden oder
Holzboden werden Hierbel dergestalt in Ausatz gebracht, daß zwel Morgen davon einem
Morgen Ackerland gleich gerechnet werden.

. 4.
Die großeen Grundbestöer bilden einen einzigen Wahlbezirk für das ganze Land. Sie

verelnigen sich nach vorgängiger Aufforderung von Seiten des Wohlkommissars aus allen 3
Landee#lbellen in der Stadt Schleiz und wähfen ihre 4 Abgeordueken durch Urwahlen ohne
Dazwischenkunft von Wahlmänmern.

8. 5.
Die ubrlgen Abgeordnelen werden durch Wahlmanner ernannt und zu dlesem Behufe
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wird die Ue#wählerschaft eines jeden der drei Landestheile Iin 5 Abcheflungen nach den ver-
schiedenen Berufs= und Geschäfesinkeressen gelbeilt. Jede dieser Abebellungen erwähle 12
MWoblmänner. Dadurch wird in jedem Landesthrile ein Wahlkörper ven 60 Köpfen gebil-
der und diese drei Wohlkörper wählen dann, ein feder für sich, die in §. 2 erwähnten Alge.
ordneten.

 . 6.

Dle in 6. 5 gedachten Abeheilungen, nach denen die Urwählerschofe zu klassisickren ist,
sind solgende:

1) Die 1. Abeheilung enthält die Landwirihe und die Grubenbesiter beim Bergbau,
mit Ausschluß der in §&amp;. 3 gedachten großen Grundbesiter.

2) Die 2. Abtheilung umsahe das zünstige Gewerbe.
3) Die 3. Abthellung #t für den Handels= und Fabeikstand und für das unzustige

Gewerbe, soweic es nicht der 5. Abeheilung zugewiesen ist, bestimme-
4) Zu der 4. Abeheilung gebören die vom gelebrten Stande, akcive und inak#i#e

Staats- Hof= und Kommunalbeamte, Sachwelter, Aerste und Künstler, Geistliche,
Schullehrer, Offi jiere und Unteroffiziere.

5) Die 5. Abtheilung besteht aus allen denen, dle zu kelner der vier ersten Klassen
gebören, insbesondere aus den Arbeirern, Tagelshnern, Fabrikarbeite-, Handwerks-
gesellen, Dienstboren 2c. vorausgeseht, dah sie elgene Wiethschast baben.

. Ss7i

JkdksikskkAbthelcnngknbildkeissdeneinzelnenkandesthellenelngeschlossksscg Gdsszes
Ob jede derselben zum Behuse der Wahl der von ihr zu ernennenden Wahlmänner an ei-
nen einzigen Ore oder in mehrere verschiedene Orte disteikeweise zusammenberusen werden
soll, bängt von dem Eemessen des Wahlkommissacs ab, der nach Aufstellung der Wählerli-
slen zu ermessen hat, welches die zweckmäßigste Art der Berusung der einzelnen Wahlabeheil
ungen ist.

8. 8.
Dagegen werden die durch diese 5 Wahlabthellungen fur jeden Landestheil besonders

ernannten Wahlmänner, als eln zusammengehöriger Wahlkörper zur Wahl der Abgecordne-
ten in die Haupostädte der drei Landestheile, Gera, Schlelz und Lobensteln berusen.

5. 9.

Wenn ein Wahler selnem Berufe nach zu verschledenen Abtheilungen gehort, so wird
er zu derjenigen Abthellung gerechnet, zu der er nach seinem haupisachlichsten Interesse ge-
börr. Im Zreisel steht ihm selbst dle Entscheldung zu.

Wahle-, welche ihr gewohnliches Berufsgeschaft nur vorubergehend nicht betreiben, na-
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mentlich gemelne Soldaten wohsen in derjenlgen Abheiluns. zu der fe ohne diesen zufälli-
een Umstand gehören würden.

F. 10.

Woßlbexechtigt im Allgemeinen ist jeder unbescholtene, selbs Kändige Seaamsangebörige,
welcher das 25. Lebensjoßr gurückgelegt bat, an direkter Staatssteuer mindestens Etwas
zahlt, und als theilnahmeberechrige bei den Gemeindewahlen seines Wohnortes zu betrachten ist.
Bls zu Einführung einer durchgehenden Besteuerung hat an die Sielle der direkten Staats-
steuer die Gemciudeabgabe zu treten.

. 11.

Als unselbsständig sind von der Wahl ausgeschlossen
a. Haussöhne, "“

. Oienstboten und Handwerksgesellen, die keinen elgenen Hausskand habea,

. Handlungs- und andere Geschästsgehilfen, wrlche keinen eigenen Hausstand haben,
oder sich im Brode (bres Handlungs= und Geschöftöherrn befinden,

d. alle, welche nach der Gemeindcordnung kein Srimmreche haben.

8. 12
UAls bescholten sind von der Waßl ausgrschlossen:

a. Personen, welche den Vollbesih der bürgerlichen Rechte in Folge richterlichen Erkennt
nisses verloren haben,

b. Persenen, welche eine richterlich zuerkannke entehrende Strase erlitten haben oder el-
nes solchen Verbrechens, welches einen entehrenden Tharak.er an sich trägk, vom kom-
pelenten Richter mirkelst rechtekräftigen Erkennenlsses für schuldig erachtet worden sind.

s. 13.

Das Wahlreche ruhe:
a. bei Personen, die unker Zustandsvormandschast stehen;
b. bei Personen, uber deren Vermogen Konkurs gerichtlich eröffnee worden ist, auf die

Dauer des anhangigen Konkurses;
c. bei Personen, welche forilausende Acmenunterstußungen aus offentlichen oder Gemeln-

demmitleln beziehen.
g. 14.

Des Rechees zu wählen foll, unbeschadet der sonst verwlekten Strasen, für eine Zeie
von 4— 12Jahren darch strasgerichttiches Erkenneniß verlustig erklärt werden, wer bel den
Wahlen Stimmen erkoufe oder seine Stimme bel der sür elnen und denseben [Zweck be.

stimmten Wahl mehr als elnmal abgegeben oder zur Einwirkung auf dle Wahl zesebllch
unzulassige Mittel angewendet hat.



LAS

*

F. 15.
Zur Wöhlbarkeie ols Abgrordneker wird ausier den obigen Bedingnicsen erferdert, daß.

man dac 25. Lebeusjahr zuräckgelegt hat und seit mindestens 3 Johren hiesiger Staaksan-
gehbriger ist.

é. 16.
Bater und Sohn, inglelchen Bruder konnen nicht zuglesch als Abgeordnete eintreten.

Wenn unter ihnen keine Einigung uber einen freiwilligen Rucktritt ersolgt, so geht der Va-
ter dem Sohne, der ällere Bruder dem füngern vor. Die Wahl elnes Abgcordueten oder
Seellvertreters, dessen Water, Sohn oder Bruder bereils Abgrordneter oder Steellvertreter
eines andern Wahlbezirks ist und es sür die laufende Landtags-Periode bleibe, ist unwirksam.

6. 7.
Die Mieglieder der obern Landesbelkrden kännen überhaupt nicht als Abgeordneke oder-

Stellvertreter gewählt werden.
8. 16.

Dos Wahkreche bonn uscht vererekungsweise, sondern muß in Person ausgeübe werden;
auch darf Riemand seine Stimme sich selbst geben-

. 19#

Das Wahlreche kann nur im dem Helmothsorte ausgebt werden.
Eine Ausnahme erikt lediglich bel den im Dienste befindlichen Soldaren ein. Diest

uben das Wahlracht in ihrem Standorte aus.
8. 20.

Die Urwähler siud bei der Wahl der Wahlmanner an ihre Abiheilung nicht, wohl
aber an den Landestheil, dem sie angehören, gebunden

Die Wahl der Wahlmänner erfolge auf dret Jahre.
Im Falle der Auslösung des Landrages Fönder auch eine Nruwahl der Wahlmänner

Statt.

8. 2.
Die Wablmanner haben n der Wahl der Abgeordneten vollskändige Freiheit und sind

dabei weder an eine Abtheilung, noch an einen Landestheil gebunden.
Auch die Wahl der Abgeordueten ersalgt auf drei Jahre.

4. 22 .

Die Urwähler wählen die Wahlmänner oucch Srimmzet#ek, welche zusammengeschloger
und in ein dazu bestimmtes verdeckies Gesäß geleget werden. Wer ntche schreiben konn,
bat lelneSei.umeoffen zu. Protokoll zu geben. Es sf Niemanden JeKatket, einen Seimm-
zertel süc elnon andern auszusüllen. Wer dieß gwrchwopt thur, seiurs Wohlrechtes für
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die nachste gleiche Wahl verlustiz und wird auch in der vorselenden ausgeschlossen, wenn
rechtzeitig enrdecke wird, dah er elne solche Konccavemion sich zu Schulden gebracht bat.

Wahlabstimmungen, welche auf andere, als auf die von der Behörde ausgegebenen,
geskrmpelten Srimmzzestel geschrieben sind, baben keine Gultigkeit.

8. 23.
Als gewahlte Wahlmanner werden diejenigen betrachtet, welche dle meisten Selmmen

der erschienenen Wahler erhalten haben. Auf absolüte Scimmenmehrheis kommt es nicht an.
K. 24.

Die gewählten Wahlmänner müssen sich unversüglich über dle Annahme der Wahl er-
klären.

Ist Jemand in mehreren Abeheilungen gewähle, so bar er sich darüber auszjusprechen,
sür welche Abtheilung er dle Wohl annehmen will.

Eine Annahmcerklärung unter Prokest oder Worbehalt gilt als Ablehnung.
5 25.

Fällt ein Wahlmonn aus, so trlie derjenige an seine Stelle, welcher nach lhm die mel-
sten Stiimmen erhalten har. Fälle mehr ols die Hälste der Wahlmönner einer Abtheilung
aus, so muß der gonze Wahlact für die berressende Abeheilung wlederholt und die Wahl
der Abgcordneten bis dohin ausgesect werden.

H. 26.
Die Wohlmänner wählen die Abgeordneten ganz in berfelben Wefse wic die Urwähler

die Wahlmänner und gelten daher auch hier die in F. 22 enthaltenen Bestlmmungen.
217.

Als gewahlie Abgeordnete gelten dlejenigen, welche die absolute Stimmenmehrhelter ·
balten haben.

Ergiebt sich bel der ersten Abstlmozung kelne absoluce Selmmenmehrheit, so wied die
Mahl wiederholt und dieß so lange sortgesetzt, bis eire Stiwmenmehrhole oder Stlmmen-
gleichheit zwischen zwel Personen erzlele ist. Im letztern Falle enescheider dos Loos.

Werden Wahlstimmen unter Protest oder Vorbehalt abgegeben, so find dlese ungultig
und bindern den Fortgang der Wahl eben so wenig als wenn die Stimmabgabe thellweise
verweigert wird.

g. 26.
Zugleich mit dem Abgeordneten haben die Wohlmänner für jeden der ersteren noch el-

nen Siellvertreter zu wählen. Hierbel gelten durchgänglg die in J. 26 und 27. ausgestell-
ten Hegeln.

S. 29.
Die gewählten Abgeordneten und Siellvertreler haben sich binnen 8 Tagen vom Au-

genblicke der behändigten Aufforderung über Annahme oder Nichtannahme der Wahl au er.
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klären. Ist Jemand in mehr als einem Londessheile gewähle, so hat er sich zu erklören,
sür welchen Landestheil er die Wahl annehmen will. Eine Annahmeerklärung unter Protest
oder Vorbehale gilt als Ablehnung und hat eine neue Wohl zur Folge.

8. 30.
Die Wohlen werden von der Staateregierung angeordnet und durch Beauferagee des

Ministeriums, unter Zuzlehung der Gemeindevorstände, geleiker. "
Ueber jede Wahlhandlung und deren Ergebniß, sowie über die dabei erhobenen Be-

schwecden sind abgesonderte Protokolle auszunehmen und diese von den Gemeindevorständen
mit Ju vollzlehen.

g. ai.
Die Wahltage und Wahllokale mussen mindestens 14 Tage vorher in dem Ams.

und Verordnungsblatte, sowie durch öffenclichen Anschlag in jeder Gemeinde bekamt ge-
macht werden.

KS. 37.
In jedem der drei Wahlkreise ist nach erfolgter erster Anordnung wegen der vorzu-

nehmenden Wahlen von den Ortsbehörden unter Leilung des ernanmen Wahlbeamtelen ein
Werzeichniß der stimmberechiigren Wähler mit Angabe der Vornamen und Zunamen, des
Lebensalkers, des Standes und Gewerbes sowle des Seeuerbeicrages oder der Gemeindeab-
habe anzusertigen, und sind sodann Hierauf die fünf Abebeilungslisten zu entwersen. Diese
Listen müssen mindestens 14 Tage zu Jedermans Einsicht ausgelegt und dieß öffentlich be-
kan## gemacht werden. Einsprachen gesen die Richeigkeit der Lesten sind binnen 8 Tagen
nach ersolgeer Auslegung bei der Gemeindebehörde, welche dielelbe verfüge har, anzubringen
und innerhalb der nächsten 8 Tage zu erledigen, worauf die Listen geschlossen und an dle
Wahl.Kommisston eingesendet werden. Nur diesenigen sind zur Theilnohme an der Wahl
berechtigt, welche in den Listen aufgenommen sind. Der Wohlbeaomiete muß sedoch denje-
nigen Wöhlern, deren Einsprachen noch nicht haben erledigt werden känen, oder die sich im
Woahltermine soust noch als wahlberechtigt melden sollten, eine vorläusige Wahl zu Procokoll

gestatten.
8. 33.

Die Aufforderung zur Wahl der Abgeordneten muß sowohl an dle großen Grundbesitzer als
an die Wahlmänner der übrigen Abtheilungen schristlich ergehen und von Zeit der Behändigung
der Einladung bis zum Wahllermine mindestens eitte 14tägige Frist mitten Inne llegen.
Die Leilung der Wahlen der Abgeordneten durch die Wahlmänner kann durch denselben Be-
amteten vollzegen werden, dem die Leitung der Wahlen der Wohlmänner übertrogen gewesen.
Die Leitung der Wahlen der Abgeordneten durch die großen Grundbesitzer biugegen ist durch
elnen vesonderen Wahl- Kommissar zu. bewirken. Derselbe hat das Werzeichniß der großen
Grundbestzer durch die für die Wahl der Wahlmänner ernannten Beamteten zu balen und haben
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bie letzteren dle deßfalls anzuserelgenden Verzeichnisse aus den Wählerlisten, nachdem sosche
gebörig ausgelegen unverwellt zu extrahlren.

.34.

Sammiliche Wahlverhanblungen nebst Wahler·und Abtheilungslisten sind vorn Wahl-
beamcelen mittelst Berlches an das Minlsterium einzufenden.

g. 36.
Jede Wabl, welche den gesetzllchen Bedingungen nicht entspricht, ist ungultig.
Jede Wahl, welche durch Bestechung mit Geld oder Geldeswerth, durch Versprechun-

gen von Gunst oder Vorthell oder durch Bedrohung mit Nachtheil erzielt worden, ist nlchtig.

s. 426.
Das Ministerlum hat die formelle Gultigkelt der Wahlen vorlausig zu prufen, Be-

richtigungen von Formsehlern zu bewirken und eklwaige Bedenken dem Landtage mitzuthellen.
Die endliche Entscheidung über die sormelle oder materlelle Göleigkeit oder Ungültigkeie

einer Wahl stebe jedoch dem Landtage zu.
Urkundlich baben Wir gegenwärrige Verordnung höchstelgenhändig vollzogen und Unser

Landessürstliches Insegel beidrucken lassen.

So geschehen Schloß Schlelz, den 14. April 1852.

Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß.
Dr. Hermann Robert von Bretschneider.
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Verordnung, die Aufhebung der Deutschen Grundrechte betressend.

Wir Heinrich der Zwei und Sechzigste von Gottes Gna-
den Jüungerer Linie und des ganzen Stammes Accltester regieren-
der Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.
Die deutsche Bundesversammlung hat in der Sihung vom 23. August 1851 nach-

stebenden Beschluh gefahe:
ie in Frankfurt unterm 27. Dezember 1818 erlassenen, in dem Enkwurfe

einer Verfassung des deutschen Reiches vom 28. Mär#. 1810 wiederpollen soge-
nanneen Grundrechte des deutschen Velkes können weder als Reichsgesetz, noch
soweit sie nur auf Geund des Einfährungsgesebes vom 27. Dezember 1818 der
als ein Theil der Reichsversassung in den einzelnen Staaken für verbindlich er-
kläret sind, fue rechtsgiltig gehalten werden. Sie sind deshalb in soweit in allen
Staaten als aufgehoben zu erklaren. Die Regierungen derjenigen Staaten, in
denen Bestimmungen der Grundrechte duech besondere Gesehe in das Leben gern-
fen sind, sind verpflichter, sosort die erforderlichen Einleitungen zu treffen, um
diese Bestimmungen anßer Wirksamkeit zu setzen, insosern ie mit den. Bundesge-
seben oder den ous zesp ochenen Bundeszwecken um Widerspruch te#

Nachdem nun die in das diesseitige Staatsgrundgeses vom 30. Nauember 1849 aus-
genommenen grundrechtlichen Bestimmungen einer, dem vorstehenden Bundeebeschlusse ent-
sprechenden Revisten unter Mitwirkung des erslen ordentlichen Landtags unterworsen worden.
sind, so machen Wir nunmehr den obigen Bundesbeschluß hierdurch nicht blos bekanmr,
sendern sehen auch das Reichsges vom 27. Driember 1848, wie solches in Unseren
Landen durch dos Am'is-- und Verordnungsbluct vom Jahre 1810 Nr. 2 und durch die
Gesetlammlung Band 7 Nr. 96 umer Zisser 210 publizirt worden ist, hierdurch seinem
gaujen Inbalee nach insoweit außer Krase, als ulcht einzelne Belskimmungen in dos neue
Sctaategrundgeseh vom heutigen Tage oder soust in besondere Landesgesetze ousgenemmen woc-
den sind.

Urkundlich Haben Wir die gegenmärtige Verardnung (öchstrigenhändig vollzogen und
Unser Landessürslliches Instegel beidrucken lassen.

So gescheben Schloß Schlelz, den 14. Apcil 1852.

Din Heinrich der 62. Jüngerer Linie Fürst Reuß.
von Bretschneider.
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